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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 1994/95 vom Fachbereich 111 
der Universität Trier als Dissertation angenommen. Für den Druck wurde sie 
noch einmal durchgesehen und vor allem im dritten und vierten Hauptkapitel 
erweitert; der Forschungsstand konnte bis zum Frühjahr 1995 berücksichtigt 
werden. 

Die Arbeit wurde im Rahmen meiner sechseinhalbjährigen Mitarbeit im Teil-
projekt C 1 »Zur Geschichte der Juden im hohen und späten Mittelalter in der 
Landschaft zwischen Maas und Rhein und angrenzenden Gebieten« des Sander-
forschungsbereiches 235 erstellt. Der Leiter des Teilprojektes, Herr Prof. 
Dr. Alfred Haverkamp, hat die Dissertation engagiert betreut und als Lehrer und 
Förderer meinen wissenschaftlichen Werdegang entscheidend geprägt. Daftir 
gebührt ihm als erstem mein Dank. Das Zweitgutachten wurde freundlicherweise 
von Herrn Prof. Dr. Franz lrsigler erstellt. Beiden danke ich ferner für die Über-
nahme der Arbeit in die neue Schriftenreihe »Forschungen zur Geschichte der 
Juden«. 

Gefördert wurde die Dissertation durch ein Stipendium im Rahmen des Gra-
duiertenkollegs » Westeuropa in vergleichender historischer Perspektive«. Erst 
diese Unterstützung ermöglichte mir die kontinuierliche Bearbeitung des Themas 
und die dafür erforderlichen häufigen Reisen. 

In den flir den Untersuchungsraum relevanten Archiven in Italien, Frankreich 
und der Schweiz wurde mir auf vielfältige Weise mit Rat und Tat geholfen, wo-
für ich allen Beteiligten an dieser Stelle meinen Dank aussprechen möchte. Da-
bei sind vor allem die Mitarbeiter der beiden Sektionen des Staatsarchivs Turin 
hervorzuheben, die mir während meiner längeren Aufenthalte in dieser fremden 
Großstadt ein Gefühl von Heimat vermitteln konnten. Hier lernte ich auch mei-
nen Lausanner Kollegen und Freund Jean Daniel Morerod kennen, der mir weite 
Einblicke in die Schweizer Forschungslandschaft gewährte und mich auch bei 
der Suche nach archivalischen Quellen unterstützte. Ferner bin ich Frau Renata 
Segre, Venedig, und Kathrin Utz Tremp, Bern, sowie den Herren Professoren 
Dr. Noel Coulet, Aix-en-Provence, Dr. Joseph Shatzmiller, Lyon, und Dr. Sirnon 
Schwarzfuchs, Jerusalem, für manchen Rat und Hinweis sowie die Erlaubnis zur 
Benutzung noch unveröffentlichter Manuskripte verpflichtet. Die Rezeption 
hebräischer Quellen und Literatur wurde mir in aufopferungsvoller Weise durch 
die Herren Dr. Israel Jacob Yuval und Rainer Barezen ermöglicht. Herr Martin 
Lutz hat die computertechnische Umsetzung meiner Karten kompetent betreut. 

Schließlich gilt es, allen Trierer Kollegen und Freunden meinen Dank auszu-
sprechen, die mich lange Jahre im universitären Leben begleitet und es auf unter-
schiedliche Weise bereichert haben. Hier sollen Annegret Holtmann, Christoph 
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Cluse, Dr. Wolfgang Treue und Dr. Gerd Mentgen besondere Erwähnung finden, 
da sie mir bei der Lösung vieler Probleme helfen konnten. 

Meine Frau Gabriele bot mir während der ganzen Entstehungszeit dieser 
Arbeit die unentbehrliche psychologische und emotionale Unterstützung. Das 
Buch widme ich meinem Vater Wolfgang Sardelle, der das Interesse für 
Geschichte in mir weckte, ohne die Ergebnisse dieser Anregung noch miterleben 
zu können. 

Paderborn, im April 1997 Thomas Bardelle 
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I. Einleitung 

Die Beschäftigung mit der Geschichte der Juden in dem mittelalterlichen Für-
stentum Savoyen-Piemont mag auf den ersten Blick selbst Historikern, die sich 
mit der Geschichte der Juden im Mittelalter bereits auseinandergesetzt haben, 
einiges Stirnrunzeln verursachen, zählt doch diese Region nicht gerade zu den 
Kerngebieten aschkenasisch-jüdischen Lebens wie etwa die Champagne oder die 
Rheinlande. Man kann sich fragen, was es zu diesem Thema an seitenfüllenden 
Erkenntnissen überhaupt zu vermitteln gibt, zumal kaum zeitgenössische schrift-
liche oder gar bildliehe Zeugnisse von den Juden in Savoyen-Piemont selbst 
vorhanden sind. Aus diesem Grund haben sich bisher wohl auch fast ausschließ-
lich regionalgeschichtlich orientierte Forscher mit dieser Problematik beschäf-
tigt, so daß gerade eine Einbettung der Thematik in die überregionalen Zusam-
menhänge jüdischer Geschichte ausgeblieben ist. Doch diese spielen für die Ein-
ordnung des Themas eine wichtige Rolle und machen erst die spezifische Funk-
tion der Region für die dort lebenden Juden deutlich. Denn gerade weil Savoyen-
Piemont keine bedeutende, eigenständige Rolle in der mittelalterlichen Ge-
schichte des aschkenasischen Judentums gespielt hat, war die Region vor allem 
als Zufluchtsland für viele derjenigen Juden wichtig, die im Zuge der Verfolgun-
gen und Vertreibungen aus dem französisch- und deutschsprachigen Raum eine 
neue Heimat fanden, wenn auch nur für begrenzte Zeit. In diesem Zusammen-
hang konnte das westalpine Transitland zwischen den jüdischen Gemeinden in 
Frankreich, Italien und der Schweiz eine wichtige Vermittlerrolle spielen und 
vor allem im Verlauf des 14. und der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts auch 
viele eigene jüdische Gemeinden mit ihrem Hauptzentrum in Chambery her-
ausbilden, die ein komplexes Beziehungsgeflecht untereinander und zu den ver-
schiedenen christlichen Herrschaftsträgern inner- und auch außerhalb des Für-
stentums entwickelten. Ihr Schicksal in diesem weitgehend ländlich geprägten 
Raum rechtfertigt eine umfassende Behandlung dieses Themas. Ihm kommt als 
wichtiger Mosaikstein für das allgemeine Verständnis der Geschichte der Juden 
im aschkenasischen Raum zu dieser Zeit sogar eine besondere Bedeutung zu. 
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Zum Forschungsstand 

1.1 Literatur zur Geschichte der Juden in Savoyen und Piemont1 

Die Erforschung der Geschichte der Juden in der ehemaligen Landesherrschaft 
Savoyen-Piemont wird durch den Umstand erschwert, daß es diese Region als 
zusammenhängendes politisches Gebilde im heutigen Europa nicht mehr gibt. 
Sie ist zwischen den heutigen Staaten Frankreich (Departements Savoie, Haute-
Savoie, Ain und Alpes-Maritimes), Italien (Regionen Piemont und Aostatal) und 
der Schweiz (Kantone Genf, Waadt, Freiburg i. Ü. und Wallis) aufgeteilt. 

Dementsprechend zersplittert war für lange Zeit auch die Historiographie. Die 
gerade in den letzten Jahren anläßlich internationaler Tagungen und Kolloquien 
so zahlreich erschienenen Sammelbände zu Aspekten westalpiner Geschichte 
zeigen dagegen, wie fruchtbar, ja geradezu nötig, eine gemeinsame Aufarbeitung 
der Geschichte des mittelalterlichen Savoyens ist, um das 'transnationale Ge-
bilde', das sich über neuzeitliche Abgrenzungen und geographische Barrieren 
hinweg im Verlauf des Mittelalters entwickelt hatte, richtig begreifen zu können. 
Obwohl die Teilnahme von Forschern aus verschiedenen Ländern bei den Ta-
gungen eine breite Betrachtung verschiedenster Aspekte savoyischer Geschichte 
ermöglichte, ist die Geschichte der Juden im mittelalterlichen Savoyen noch 
immer kein eigenständiges Thema innerhalb der einzelnen Historiographien.2 

Dies ist um so erstaunlicher, als schon zu Beginn wissenschaftlicher Aufarbei-
tung savoyischer Geschichte Mitte des letzten Jahrhunderts erste Hinweise auf 
die Bedeutung der Juden im spätmittelalterlichen Savoyen gegeben worden 
sind,3 die aber nicht einmal im Zuge einer allgemeinen Wiederentdeckung des 

1 Im Anmerkungsapparat werden die Titel, die im Quellen- und Literaturverzeichnis angegeben 
sind, nur mit Verfasser, Kurztitel und Erscheinungsjahr genannt: vgl. auch das Abkürzungsver-
zeichnis im Anhang. TiteL auf die nur einmal verwiesen wird. sind dagegen vollständig zitiert. 

2 Es soll hier nur auf die jüngeren Veröffentlichungen hingewiesen werden, in denen sich auch 
eine Behandlung der Geschichte der Juden in Savoyen angeboten hätte, so: Travail et migrations 
dans les Alpes franyaises et italiennes. Actcs du Vlle congres franco-italien d'histoire alpine 
(Annecy septembre 1981 ), Grenoble 1982: Le mouvement confratcrnel au Moyen Age: France, 
ltalie, Suisse. Actes de Ia Table-Ronde de Lausanne (Lausanne mai 1985), Lausanne etc. 1987: 
Echanges religieux entre Ia France et l'ltalie du Moyen Age. Actes du colloque de Chambery, 
Hg. M. MACCARRONE et A. V AUCHEZ, Geneve 1987: Ceux qui passent et ceux qui restent. 
Etudes sur les tratics transalpins et leur impact local. Actes du Colloque de Bourg-Saint-Pierre 
23-25 septembre 1988, Hg. P. DUBUIS, St. Maurice 1989: Amedee VIII.-Felix V. Premier duc 
de Savoie et pape ( 1383-1451 ). Actes du colloque international (Ripaille-Lausanne octobre 
1990), Hg. B. ANDENMATTEN und A. PARAVICINI ßAGLIANI, Lausanne 1992. 

3 Siehe z. B. die vereinzelten Hinweise bei CARRONE, Aleuni documenti 184 7, S. 189f., 200, 
238f., 24 7f., 302f.; CIBRARIO, Studi Storici I, 185 L S. 6-9: CIBRARIO, Della Economia poli-
tica II, 1854, S. 155; Ill, 1854, S. 161 oder im zweiten Band (»Specchio chronologico«) bei 
CIBRARIO, Origini e progresso 11, 1855, S. 92. 155, 165 etc. Die erste auf reichem Quellen-
studium basierende Beschäftigung mit der savoyischen Geschichte ging dagegen noch nicht auf 
die Juden ein: GUICHENON, Histoire genealogique I und II, 1660. 
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lange vernachlässigten Forschungsthemas in vielen westeuropäischen Ländern 
zu entsprechenden Forschungen in Savoyen verleitet haben. 

Die einzelnen nationalen Historiographien haben sich zwar schon lange mit 
jeweils bestimmten Aspekten jüdischer Geschichte in Savoyen oder Piemont be-
schäftigt, doch es fehlt bisher eine umfassende Aufarbeitung des Themas ftir das 
gesamte Territorium, so daß vor allem der übergeordnete, landesherrliche Aspekt 
bisher nur ansatzweise berücksichtigt worden ist. Auch wenn es nicht die 
Aufgabe dieser Untersuchung sein kann, diesen Mangel vollständig zu beheben, 
so soll doch ein erster Überblick über einige wichtige Aspekte der Geschichte 
der savoyischen Juden im Spätmittelalter gegeben werden. Hierbei soll insbe-
sondere - innerhalb eines engeren zeitlichen Rahmens der knapp 40jährigen 
Herrschaft Amadeus' VIII. - die Politik der savoyischen Landesherrschaft ge-
genüber den Juden analysiert werden. 

Wenn überhaupt, so hat eine überregionale Forschung am ehesten in Italien 
stattgefunden. Dies mag an der langen Zugehörigkeit der savoyischen Kernge-
biete zu dem seit der frühen Neuzeit nach Italien ausgerichteten Fürstentum und 
dem Aufstieg der savoyischen Dynastie zum sardischen bzw. später zum italie-
nischen Königsgeschlecht liegen. Ganz im Banne dieser Tradition stehen die er-
sten wissenschaftlichen Untersuchungen zur Geschichte der savoyischen Fürsten 
durch Luigi Cibrario.4 Im Zuge seiner Arbeiten zur Wirtschafts- und Finanz-
geschichte finden sich, quasi als Nebenprodukt, auch die ersten Hinweise auf die 
Herkunft und Stellung der Juden in der Grafschaft Savoyen.5 Zur gleichen Zeit 
und in der gleichen Tradition stehen die Forschungen der adligen Familie Costa 
de Beauregard.6 Ein Sproß der Familie, Marie Charles Albert, wagte im Zuge 
einer eher regionalen Studie schon im Jahre 1854 eine erste eigenständige Unter-
suchung der Geschichte der Juden in Savoyen, die sich, auf Einsicht in das Ar-
chiv von Chambery gestützt, vor allem dem Schicksal der Juden zur Zeit des 
Auftretens der Pest in und um Chambery im Jahre 1348 widmete.7 

Erst 30 Jahre später wurden diese Ansätze in den ersten Bänden des bis heute 
wichtigsten Periodikums zur Geschichte der Juden im westeuropäischen Raum, 
der Revue des etudes juives, von der zu dieser Zeit äußerst intensiven und erfolg-
reichen jüdischen Historiographie in Frankreich weiterverfolgt.8 Der französi-
sche Rabbiner Michel Aaron Gerson und der Historiker lsidore Loeb schrieben 
Aufsätze zur Geschichte der Juden in den zu Frankreich gehörenden Regionen 

4 Zu seiner Person und seinem Wirken siehe DBI XXV. 1981. Sp. 278-284 und TABACCO, Ame-
deo VIII 1992, S. 59f. 
Erstmalig zu einem Kapitel zusammengefaßt in CiBRARIO, Delle Finanze 1860. S. 76-81. 

6 Dabei wird vor allem auf Marie Charles Albert Costa dc Beaurcgard: DBF IX, 1989, Sp. 786f. 
und seinen Bruder Louis Marie Pantaleon: Ebd .. Sp. 788 verwiesen; daneben sind aber noch ihr 
Urgroßvater Henri als Begründer der historiographischen Tradition und Leon Costa de Beau-
regard hervorzuheben: TABACCO, Amedeo VIII 1992. S. 58f. 

7 M. C. A. COSTA DE BEAUREGARD . .luifs en Savoic 1854. 
8 Zur mühsamen Ausbildung einer eigenständig jüdischen Historiographie in Frankreich siehe: 

Les Etudesjuives en France. Situation et Perspective, Hg. F. ALVAREZ-PEREYRE, Paris 1990. 
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der Bresse, des Bugey und der Gex9 bzw. zu einem einzelnen Ereignis in der 
Dombes, 10 die weitere Aufschlüsse zu diesem Thema über die regionalen fran-
zösischen Bestände lieferten. Außerdem entstand seit Mitte des letzten Jahrhun-
derts noch eine Reihe lokaler Studien, die das Leben der Juden innerhalb einzel-
ner französischer Gemeinden mit berücksichtigen. 11 In diesem Zusammenhang 
soll vor allem die Arbeit von Ca"ls de Pierlas über Nizza hervorgehoben werden, 
da sie trotz ihres Alters immer noch die Grundlage aller Forschungen zur mit-
telalterlichen jüdischen Gemeinde in dieser Stadt darstellt. 12 Leider sind die 
Verweise auf die verwendeten Archivbestände ebenso wie die Anmerkungsappa-
rate lückenhaft oder gar nicht vorhanden, so daß diese Arbeiten nur begrenzt zu 
verwenden sind. Zudem erschwert eine z. T. tendenziöse Interpretation die Aus-
wertung der Ergebnisse. 13 

Einen ersten Überblick über die Lage der Juden in der Schweiz bot der Abriß 
von Auguste Steinberg zu Anfang dieses Jahrhunderts, der aber bis auf den Pro-
zeß von Chillon 1348 für die romanische Schweiz nur Einzelaspekte mit weni-
gen Belegen für Genf und Fribourg bringt. 14 Zur gleichen Zeit entstanden die 
Untersuchungen von Favre zu den jüdischen Ärzten in Fribourg 15 bzw. von Mu-
linen zu den Verfolgungen der Juden am Genfer See von 1348.16 

In Nachfolge von Cibrario veröffentlichten Max Bruchet und Ferdinando Ga-
botto zu Anfang dieses Jahrhunderts wichtige Forschungen zu politischen und 
rechtsgeschichtlichen Aspekten der savoyischen Geschichte. Bruchet verfaßte 
ein erstes auf breiter archivalischer Basis stehendes Werk über Amadeus VIII., 
dem er auch einige Regesten zur Geschichte der Juden in dieser Zeit anfügte, 
und Gabotto widmete sich auch in einigen, leider unbeachtet gebliebenen Arti-
keln der Geschichte einzelner jüdischer Gemeinden in piemontesischen Städten, 
die ein erstes, auf intimer Kenntnis der Turiner Archivbestände beruhendes Licht 

9 Einen nicht vollständigen Auszug von Informationen über die .luden dieser Regionen nach dem 
Inventar der Archivbestände. die freilich auch nur wiederum einen Ausschnitt liefern, bietet 
GERSON, Notes 1884 sowie in einer späteren leicht erweiterten Version: DERS., Essai historique 
1890; vgl. die von Garnier herausgegebenen Inventare der Rechnungskammer von Burgund, 
INVENTAIRE SOMMAIRE 111, 1873 und IV. 1876; zur Geschichte der savoyischen Bestände in 
Dijon: RIGAULT, Le fonds de Savoie 1961. 

10 Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde in Trevoux und ihrem Bezug zu Savoyen: LOEB, Un 
episode 1885. 

II Zu Chambery: CHAPPERON, Chambery 1863; zu Pont-de-Beauvoisin: PERRIN, Pont-de-Beau-
voisin 1892-1896; zu Vi lleneuve: REYMOND, Vi lleneuve 1920; zu Chätillon-sur-Chalaronne: 
MOREL, Chatillon-en-Dombes I 1925 und II 1927; zu Montmelian: BERNARD, Montmelian 
1956. 

12 CAi"S DE PIERLAS, Nice 1898; auf ihn beruft sich auch die auf die Geschichte der Juden in Nizza 
spezialisierte Untersuchung von EMANUEL, Les Juifs a Nice 1905. 

13 Bei JouBOIS, Trevoux 1853; PERRIN, Une colonie juive 1887/88; TRUCHET, Juifs et Lombards 
1898/99 und selbst noch bei CHICHEPORTRICHE, La communaute ju ive 1973. 

14 STEINBERG, Juden Schweiz 1902, insb. S. 34-37,40-44, 88-94, 106-109, 146f. 
15 FA VRE, Les merleeins juifs 1903. 
16 MULINEN, Persecutions 1899. 
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auf das bis dato unbekannt gebliebene Schicksal der Juden in Piemont werfen. 17 

Noch vor dem 1. Weltkrieg hatten bereits Giuseppe Volino und Mario Anfossi 
zwei vorwiegend rechtsgeschichtlich orientierte Untersuchungen zur Geschichte 
der Juden in Piemont geschrieben. Sie beruhten im mittelalterlichen Teil auf den 
Kenntnissen von Cibrario und stützten sich hauptsächlich auf das Statutenwerk 
Amadeus' VIII. aus dem Jahre 1430 und andere normative Quellen, so daß sie 
über die tatsächliche Lage der Juden in Piemont vor 1430 nur Vermutungen an-
stellen konnten. 18 

Wenig später erschienen erstmals auch von schweizerischer Seite wichtige 
Forschungen zur Geschichte der Juden in der romanischen Schweiz. Der elsäs-
sische Arzt Achille Nordmann publizierte nach umfangreichen lokalen Recher-
chen in den zwanziger Jahren zahlreiche Aufsätze, die sich zwar vorwiegend mit 
der regionalen Geschichte der Juden in der romanischen Schweiz auseinander-
setzten, aber auch die Verbindungen zu Savoyen nicht übersahen. 19 Zur gleichen 
Zeit kam von der Freiburger Archivarin Jeanne Niquille eine lokale Studie zur 
jüdischen Gemeinde in Murten heraus, die sich vor allem aus den reichhaltigen 
Informationen über das Geschäftsleben der jüdischen Geldverleiher in den Nota-
riatsakten der Stadt speiste.20 1930 erschien eine weitere umfangreiche Biogra-
phie über Amadeus VIII. von Francesco Cognasso in zwei Bänden, die auch ein 
kleines Kapitel über die Juden beinhaltete. 21 Leider fehlt in dieser einzigen Aus-
gabe aus verlegerischen Gründen und aus Zeitnot der Anmerkungsapparat, so 
daß nur bei profunder Quellenkenntnis die Grundlagen seiner Arbeit wiederher-
gestellt werden können.22 

Die Germania Judaica, die seit Beginn der Arbeiten am ersten Band in den 
dreißiger Jahren vielfach im deutschen Sprachraum die Ausgangsbasis ftir For-
schungen zur Geschichte der Juden bildet, kann ftir die Schweiz nur begrenzt 
herangezogen werden, da sich der Untersuchungsraum kaum mit dem von Sa-

17 BRUCHET, Le chäteau de Ripaille 1907; zu Turin: GABOTTO, Israeliti in Torino 1917; zu Savig-
liano: GABOTTO, Israeliti in Savigliano 1917 und DERS., Bonafede di Chalon 1918; zu Savoyen: 
GABOTTO, La politica 1918; erste vereinzelte Hinweise bereits bei GABOTTO, Curiosita giudi-
ziarie 1891, S. 3 f.; zu beiden F arsehern: T ABACCO, Amedeo VIII 1992, S. 60f. 

18 VüLINO, Condizione giuridica 1904; ANFOSSI, Ebrei in Piemonte 1914. Es ist auffallig, daß 
beide Autoren die ersten jüdischen Ansiedlungen in Piemont auf eine Vertreibung der Juden aus 
Frankreich im Jahr 1410 zurückführen, die es nie gegeben hat, und die wohl auf einer unkri-
tischen Übernahme eines Irrtums des jüdischen Chronisten Joseph ha-Kohen beruht, der die 
Vertreibung von 1394 meinte: VouNO, Condizione giuridica 1904. S. 14; ANFOSSI, Ebrei in 
Piemonte 1914, S. 5 bzw. Ha-Kohen 1881. S. 87. 

19 NORDMANN, Juifs Pays de Neuchätel 1922/23; DERS., Juifs a Geneve 1925; DERS., Juifs Pays de 
Vaud 1925 und DERS., Documents 1927. Die Arbeiten sollten Vorstudien zu einem neuen 
Überblickswerk über die Geschichte der Juden in der Schweiz bieten, dessen Fertigstellung je-
doch durch den Tod Nordmanns 1927 verhindert wurde: KAUFMANN, Literatur 1991, S. 196. 
Einen gerafften Überblick über die Geschichte der Juden in der Schweiz gibt sein Artikel 
»Juden« in: HBLS IV, 1927, S. 417-419. 

20 NIQUILLE, Les preteurs juifs 1927; dazu auch AMMANN, Waadt 1944. 
21 COGNASSO, Amedeo VIII, 2 Bde., 1930. 
22 Dazu T ABACCO, Amedeo VIII 1992, S. 61 f. 
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voyen im späten Mittelalter beherrschten Territorium der romanischen Schweiz 
überschneidet. 23 Die u. a. durch die Machtübernahme des nationalsozialistischen 
Regimes hinausgezögerte Edition dieses Nachschlagewerkes, die schließlich erst 
im Jahre 1963 erfolgen sollte, ist symptomatisch flir die gesamte Erforschung der 
Geschichte der Juden. Das unendliche Leid der Juden in weiten Teilen Europas 
zur Zeit der nationalsozialistischen wie der faschistischen Herrschaft sowie die 
mühsame Aufarbeitung dieser Zeit in den ersten Nachkriegsjahrzehnten er-
schwerten zunächst eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dieser The-
matik, so daß von Mitte der dreißiger bis Mitte der sechziger Jahre kaum Publi-
kationen zu verzeichnen sind.24 

Einen Neuanfang in der Forschung auf diesem Gebiet leiteten in den letzten 
rund 25 Jahren bezeichnenderweise Gelehrte an israelischen Universitäten ein. 
Dazu ist u. a. auch die Herausgabe der Germania Judaica trotz der zahlreichen 
Beteiligung europäischer Forscher zu zählen. Diese Forschungsrichtung bringt 
eine neue Perspektive in die internationale Aufarbeitung der jüdischen Ge-
schichte hinein, indem sie meist von den bisher wenig rezipierten, aber teilweise 
noch vorhandenen Quellen jüdischen Ursprungs wie Responsen, Chroniken, 
Briefen etc. ausgeht. 25 Wegen mangelnder Hebräischkenntnisse wird die israe-
lische geschichtswissenschaftliehe Forschung in Europa leider nur unzureichend 
rezipiert.26 Wie fruchtbar aber die Einbeziehung der wenigen erhaltenen Quellen 
jüdischen Ursprungs sein kann, zeigt gerade der Untersuchungsraum Savoyen. 
Als Beispiel sollen nur die Forschungen von Chaim Merhavya,27 Daniel J. 
Cohen,28 Isaak Satz29 und Simon Schwarzfuchs30 genannt werden. Sie setzen 
sich, gleichermaßen von hebräischen wie lateinischen Quellen ausgehend, mit 
bestimmten Teilaspekten jüdischer Geschichte auseinander, die auch Bezug auf 
Ereignisse nehmen, die das gesamte Leben der Judenschaft in Savoyen beein-
flußt haben. Sie werfen damit vor allem ein neues Licht auf die zu dieser Zeit in 
Savoyen lebenden Rabbiner. 

23 Für diese Untersuchung konnten nur die Ortsartikel zu Freiburg/Fribourg (Üchtland) und Mur·· 
ten/Morat gewinnbringend herangezogen werden: GJ III/1 1987, S. 399-404 bzw. GJ III/2 1995, 
S. 921-925. Der Vergleich mit den Ergebnissen anderer Ortsartikel ist aber für das Mi-
grationsverhalten der Juden von und nach Savoyen aufschlußreich, so z. B. die Ortsartikel zu 
Basel, Bern, Biel, Neuchätel, Solothurn oder Zürich. 

24 In der letzten grundlegenden, zweibändigen Biographie der Königinmutter Marie Jose von Sa-
voyen zu Amadeus VIII. wird den Juden in Savoyen keine eigene Betrachtung mehr zuteil: 
MARIE-JOSE, Amedee VIII, 2 Bde .. 1962; zu ihrer Forschung: TABACCO, Amedeo VIII 1992, 
S. 62. 

25 Eine erste Übersicht über diese Quellen gibt die Sammlung von: A. GRABOIS, Les sources 
hebraYques medievales I: Chroniques, Jettres et Re.sponsa, Paris 1987. 

26 Eine rühmliche Ausnahme ncueren Datums sind die seit 1985 erscheinenden Hebräischen Bei-
träge zur Wissenschaft des Judentums deutsch angezeigt, die jedoch in letzter Zeit nicht mehr 
erschienen sind. 

27 MERHAVJA, A Spanish-Latin MS 1969170. 
28 D. J. COHEN, An originalfetter 1979. 
29 SATZ, A Ietter 1979. 
30 SCHWARZFUCHS, Y ohanan Treves 1990. 
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Aber auch die Forschung vor Ort zeigt seit Mitte der siebziger Jahre wieder 
ein verstärktes Interesse an einer Integrierung der mittelalterlichen Geschichte 
der Juden in die regionalen Untersuchungen. Als Beispiel ftlr das Waadtland 
kann man die Arbeit Josef Buchers zur Stadtgeschichte von Murten/Morat31 oder 
den von der jüdischen Gemeinde in Fribourg initiierten Überblick des Autoren-
teams Agustoni/Colliard/Foerster zur Geschichte der Juden im Kanton von Fri-
bourg nennen.32 Außerdem ist noch eine neuere Examensarbeit zur Geschichte 
der Juden im Chablais von Olivier Conne hervorzuheben, die auf Recherchen in 
den lokalen Archiven beruht und in dieser Region für den frühen Zeitraum bis 
1350 die Forschungen Nordmanns vertieft hat. 33 Ähnliche Entwicklungen lassen 
sich auch im heutigen Savoyen und im Piemont beobachten. Die Mitte der acht-
ziger Jahre publizierte Arbeit von Jacques Rache! zur Geschichte der Juden in 
Savoyen erwies sich zwar als reine Kompilation älterer Werke und braucht hier 
nicht weiter behandelt zu werden.34 Dagegen räumt die von Rejane Brondy 
kürzlich veröffentlichte Monographie zur Stadtgeschichte von Chambery im 
Spätmittelalter der dortigen jüdischen Gemeinde den ihr gebührenden Platz ein. 
Doch eine strengere Konzentrierung auf das noch kaum erforschte Schicksal die-
ser Gemeinde sowie die Einbettung ihrer Geschichte in die der spätmittelalter-
lichen Stadt wären wünschenswert gewesen, so daß Brondys Untersuchungen 
trotz vorhandener Quellen insgesamt nur partiell über das von anderen Autoren 
bereits erzielte Ergebnis hinauskommen.35 Schließlich gilt es, für die italienische 
Forschung noch die 1974 erschienenen und auf Recherchen in den Kommunal-
archiven beruhenden Monographien von Terenzio Sarasso zur Geschichte der 
Juden in Vercelli36 und von Sergio Treves zur Geschichte der Juden in Chieri zu 
nennen.37 Sie widmeten freilich dem Leben der Juden in ihren Städten im 
15. Jahrhundert auf Grund der spärlichen Nachrichten nur wenige Zeilen. Der 
1977 veröffentlichte Aufsatz von Aldo Luzzato umreißt noch einmal die erst An-
fang des 15. Jahrhunderts beginnende Präsenz der Juden in Piemont anhand der 
bisherigen Forschungslage.38 

Die unter der Ägide von Shlomo Sirnonsohn begonnenen Forschungen Renata 
Segres, die eine umfassende Erfassung und Aufarbeitung aller Belege jüdischen 
Lebens in Piemont zum Ziel hatten, sind zwar von Israel ausgehend initiiert 
worden, beruhen aber auf den Fragestellungen der neueren italienischen Histo-

31 BUCHER, Murten 1974/75, S. 128-134. 
32 AGUSTONI!COLLIARD/FOERSTER, Juifs Pays de Fribourg 1987, S. 11-33. 
33 CONNE, Les Juifs du Chablais 1983. 
34 RACHEL, Juifs en Savoie 1984, S. 17-31. 
35 BRONDY, Chambery 1988, S. 215-227. Eine auf diese Thematik bezogene systematische 

Durchsicht der in Chambery befindlichen Rechnungen der Kastellanei oder der syndics, die 
viele Einblicke in das Leben der Juden in Chambery hätte liefern können, erfolgte anscheinend 
nicht. 

36 SARASSO, Ebrei a Vercelli 1974. 
3? TREVES, Ebrei a Chieri 1974. 
38 LUZZATO, L'insediamento 1977. 
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riographie.39 Sie zeigen, wieviel Material für die Behandlung dieses Themas al-
lein in dem zentralen italienischen Archiv in Turin zu finden ist. Auf der 
Grundlage einer systematischen Auswertung aller Archivbestände in Piemont 
behandelt Segre auch summarisch die Geschichte der Juden im Mittelalter.40 Ihre 
Quellensammlung für Savoyen, die, in bescheidenerem Umfang, 'nur' auf der 
Durchsicht einiger Archivbestände bis zum Ende des 14. Jahrhunderts beruht, ist 
dagegen ohne weitere inhaltliche Erläuterungen veröffentlicht worden.41 

Die Erforschung der Geschichte der Juden im mittelalterlichen Savoyen ist, 
nach diesem Überblick zu urteilen, bisher in höchst unterschiedlichem Maße 
durchgeftihrt worden. Erste auf Quellenstudium beruhende Forschungen sind ftir 
den heutigen Raum Savoyen durch Cibrario und Costa de Beauregard Mitte des 
letzten und durch Cai's de Pierlas für N izza sowie durch Gabotto ftir den Raum 
Piemont Ende des letzten Jahrhunderts bereits erstellt worden. Für Piemont sind 
erst seit Mitte der siebziger Jahre in Form regionaler Forschungen die damalien 
Ergebnisse partiell weiterentwickelt und schließlich mit der mehrbändigen Pu-
blikation von Segre erschöpfend behandelt worden. Für Nizza ist dagegen immer 
noch die Arbeit von Cai's de Pierlas Ausgangspunkt der Forschung. Aus dem 
gleichen Zeitraum sind auch trotz einiger neuerer Studien die bis heute noch 
grundlegenden Publikationen für die savoyischen Nachbarregionen von 
Prudhomme zur Dauphine oder von Morey zur Franche-Comte zu nennen.42 Die 
durch Nordmann Mitte der zwanziger Jahre gelegte Basis im schweizerischen 
Raum ist durch neuere Arbeiten punktuell ergänzt worden. Sie harren noch einer 
allgemeinen Einbindung in die spätmittelalterliche Geschichte der savoyisch be-
herrschten Waadt. Am desolatesten stellt sich jedoch das eigentliche Hauptgebiet 
landesherrlicher Dominanz in dem heutigen französischen Raum Savoyens dar. 
Außer den hundert Jahre und mehr zurückliegenden Forschungen von Costa de 
Beauregard, Gersan und Loeb finden sich kaum weitere Anhaltspunkte. Eine 
unterneueren Fragestellungen konzipierte grundlegende Untersuchung innerhalb 
dieser Region, die auch die Forschungen in den anderen zum mittelalterlichen 
Savoyen gehörigen Territorien in ein umfassendes Bild der Lage der Juden in 
Savoyen miteinbezieht, steht also noch aus. So urteilt noch 1988 Roger Kahn in 
seiner umfangreichen Monographie zur Geschichte der Juden in Nord-

39 Dazu z. B. M. G. MUZZARELLI, Luoghi e tendenze dell'attuale storiografia italiana sulla 
presenza ebraica fra XIV e XVI secolo, in: Studi storici 24 ( 1983), S. 369-394. 

40 SEGRE, The Jews in Piedmont I, 1986, S. IX-XLIV. 
41 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, enthält nur eine kurze Einführung zu der Höhe und 

der Verteilung der Zinszahlungen der Juden in Savoyen. 
42 PRUDHOMME, Juifs en Dauphine 1883; DERS., Notes et documents 1884. Seine Forschungen 

werden ergänzt und korrigiert durch die Beiträge von WEIL, Astrugon Massip 1984; DERS., Re-
cherches nouvelles 1984 sowie CHARTRAIN, Les Juifs de Serres 1984; DERS., Le point 1989; 
J. MOREY, Les Juifs en Franche-Comte au XIV siecle, in: REJ 7 (1883), S. 1-39; den neuesten 
Forschungsstand zu dieser Region bietet HOLTMANN, Juden in der Franche-Comte 1992. 
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frankreich: »Depuis Costa de Beauregard [ ... ] l'histoire des Juifs de Savoie est 
a ecrire« .43 

1.2 Quellenlage 

Ganz im Gegensatz zu den bisherigen Forschungsergebnissen ist die Quellenlage 
vielversprechend.44 Im Zuge der Reformierung und Neustrukturierung der sa-
voyischen Verwaltung 1263 sowie der Einführung des römischen Rechts und des 
Notariatswesens durch die Statuten Peters II. 126545 begann auch eine schrift-
liche Produktion der entsprechenden Verwaltungsorgane auf regionaler wie zen-
traler Ebene. Vor allem im Finanzwesen fLihrten die auf Grund dynastischer Be-
ziehungen gemachten Erfahrungen in der englischen Verwaltungspraxis schon 
seit der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts zu einer beinahe kontinuierlichen 
Überlieferung der Rechnungsrollen der Kastellaneien.46 Seit Ende des 
13. Jahrhunderts gilt das ebenfalls für die gesondert abgerechneten Kosten der 
Hofhaltung des Grafen und seiner Familie wie auch des zentralen Schatzamtes, 
die seit dem Jahre 1344 ununterbrochen ftir das gesamte Mittelalter vorliegen 
und damit auf Grund ihrer Kontinuität als eine Quelle ersten Ranges gelten dür-
fen.47 Freilich kann noch nicht von einem vollentwickelten, landesherrlichen 
Rechnungswesen die Rede sein, da die doppelte Buchführung erst um die Wende 
zur frühen Neuzeit ihren Einzug in die Verwaltungen fand, doch die Entwick-
lung dahin läßt sich an den Rechnungsbüchern bereits ablesen. Sie waren meist 

43 KüHN, J uifs France du Nord 1988, S. 54, Anm. 316. 
44 Einen hervorragenden Überblick über die Bestände in den einzelnen Archiven in Frankreich, 

Italien und der Schweiz gibt der Archivführer von BAUTIERISORNAY, Les sources, 3 Bde., 1968-
1974; speziell zu Savoyen: Bd. I, S. 293-554, 604-656: Bd. II, S. 755f., 766-868, 955-957, 
1021-1025, 1077-1135, 1151, 1264-1266, 1355-1383, 1421-1422, 1427, 1432-1433; Bd. III, 
1489-1494, 1512-1516, 1521. 1523, 1527, 1529-1530, 1540; außerdem für das Aostatal: 
P. FRUTAZ, Le fonti per Ia Valle d'Aosta, Citta del Vaticano 1966. 

45 Zum Vordringen des römischen Rechts und des Notariatswesens von den oberitalienischen 
Universitäten und Kommunen über Savoyen-Piemont in den deutschen Kulturraum siehe die 
Arbeiten von F. WIGGER, Die Anfänge des öffentlichen Notariats in der Westschweiz, Fribourg 
1951; L. CHEVAILLER, Recherehes sur Ia reception du droit romain en Savoie des origines a 
1789, Annecy 1953: ELSENER, Notare und Stadtschreiber 1962: P. DUPARC, La penetration du 
droit romain en Savoie dans Ia premiere moitie du XIIIe siecle, in: Revue historique de droit 
fran<;ais et etranger ( 1965), S. 22-86 und zuletzt P. RüCK, Die Anfange des öffentlichen Nota-
riats in der Schweiz ( 12.-14. Jahrhundert), in: Archiv für Diplomatik 36 ( 1990), S. 93-123. Die 
Statuten von 1265 sind u. a. ediert bei WURSTEMBERGER, Peter der Zweite IV, 1858, Nr. 743, 
S. 419-426. Auch die Schiedsurkunde scheint auf diesem Wege ihren Einzug in die deutsch-
sprachigen Territorien gefunden zu haben: E. USTERI, Westschweizer Schiedsurkunden bis zum 
Jahre 1300, Zürich 1955; Quellen zur Schiedsgerichtsbarkeil im Grafenhause Savoyen, 1251-
1300. Ein Beitrag zur Geschichte der Westalpen und des Schiedsgerichtes, Hg. H. WASER, Zü-
rich 1961. 

46 Siehe die hilfreichen Übersichten in den Karten von BAUTIERISORNAY, Les sources I, 1968, 
einliegend .zwischen den Seiten 400/401 für Savoyen und 414/415 für Piemont mit den dazuge-
hörigen Erklärungen aufS. 657-659: zum Einfluß englischer Verwaltungspraktiken auf das sa-
voyische Finanzwesen siehe CHAPUISAT, A propos 1961, S. 429-434. 

47 BAUTIERISORNAY, Les sources I, 1968, S. 315. 
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für die Dauer eines Jahres angelegt und unterschieden zunächst zwischen Ein-
nahmen und Ausgaben, die jeweils für sich abgerechnet wurden. Die Einnamen 
wurden nicht nach ihrem Eingang, sondern nach einzelnen Titeln oder Rubriken 
weiter spezifiziert, die in etwa immer die gleiche Reihenfolge einhielten und 
somit eine höhere einheitliche Ordnung repräsentierten. Bei den Kastellaneien 
und bei den Städten war die Ausgabenseite durch längerfristige Bau- und Repa-
raturmaßnahmen an landesherrlichen Einrichtungen bzw. durch die Bezahlung 
der städtischen Angestellten stärker strukturiert. Die Ausgaben von landesherr-
licher Seite wurden dagegen summarischer zusammengefaßt und kannten nur 
wenige eigenständige Rubriken, so daß hier keine genauere Ordnung zu beob-
achten ist. Im Zuge des weiteren Ausbaus der zentralen Verwaltungsstellen, vor 
allem in Chambery, und des Aufkommens von Papier im 14. Jahrhundert wurde 
die schriftliche Produktion noch beträchtlich gesteigert und genauer unterteilt,48 

so daß man sagen kann, daß für das Spätmittelalter eine gute Basis an Informa-
tionen aus der landesherrlichen Verwaltung vorhanden ist, zumal die Archivbe-
stände trotzder wechselvollen Geschichte Savoyens weitgehend erhalten geblie-
ben sind.49 Im Kontrast dazu stehen die nur spärlich erhaltenen Quellen städti-
scher Provenienz. Bis auf wenige Ausnahmen sind im engeren savoyischen 
Raum keine größeren Bestände an städtischen Urkunden, Verträgen oder Proto-
kollen des Stadtrates überliefert. Dies gilt gleichermaßen für die notariellen Ak-
ten. Dieser Befund steht im deutlichen Gegensatz zur Überlieferung in den 
eigenständigeren Regionen Piemont und der romanischen Schweiz,50 obwohl das 
Notariatswesen, von Italien kommend, in ganz Savoyen-Piemont schon 
frühzeitig Fuß gefaßt hatte.5 t 

Während die zahlreichen landesherrlichen Rechtskodifikationeil schon früh-
zeitig als eigenständiger Druck oder auch in den frühen Rechtssammlungen von 
Borelli und Duboin erhalten sind,52 fehlen selbst aus dem Umfeld des sa-
voyischen Hofes chronikalische Überlieferungen. Diese setzen erst mit der Herr-
schaft Amadeus' VIII. infolge der Erhebung Savoyens zum Herzogtum und des 
Herzogs zum Papst Felix V. ein. 53 Sonst handelt es sich eher um Annalen aus 
dem Bereich savoyischer Klöster, die für die Landesgeschichte einen nur be-
grenzten Ertrag an Nachrichten liefern. Die bei Stern und Sirnonsohn publizier-
ten Bullen der Päpste haben obendrein für die savoyische Historiographie kom-
plementären Charakter. 

48 RücK, Die Ordnung 1971, S. 92. 
49 Dagegen sind in Savoyen kaum Kartulare oder auch Geschäftsbücher zu finden: Ebd. 
50 Ein vergleichender Blick in die Editionen von AMMANN, Mittelalterliche Wirtschaft 1942/54, 

RCG I, 1900, SSR Freiburg I. 1925 und V, 1958 bzw. auf die Archivliste in der Arbeit von 
SEGRE, The Jews in Piedmont I, 1986, S. CXXIX-CXXXII veranschaulicht diesen Gegensatz. 

51 ELSENER, Notare und Stadtschreiber 1962, S. 8-12. 
52 G. B. BORELLI, Editti antichi e nuovi de' Sovrani Principi della R. Casa di Savoia, Torino 1681; 

C. DUBOIN, Raccolta per ordine di materia delle leggi, provvidenze, editti, manifesti etc., pub-
blicati dal principio dell'anno 1681 sino agli 8 dicembre 1798,23 Bde., Torino 1818-1868. 

53 CHAUBET, Amedee VIII 1992, S. 63-70. 
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Bisher ist von den umfangreichen Beständen der savoyischen Landesverwal-
tung nur wenig veröffentlicht worden. Eine wichtige Ursache ftir diese Diskre-
panz mag darin liegen, daß der Fundus an Quellen über den gesamten Raum des 
ehemaligen savoyischen Territoriums verstreut liegt. Ein Großteil des landes-
herrlichen Archivs wurde bei der Flucht vor der französisch-schweizerischen In-
vasion 1536 gerettet und gelangte über mehrere Stationen zum großen Teil nach 
Turin, wo ab 1559 eine neue Residenz aufgebaut wurde. Doch einzelne Bestände 
verblieben auf Grund dieser und späterer Okkupationen in den Archiven anderer 
Herrschaftsträger. 54 So fehlen die großen Quellenpublikationen, die in anderen 
Regionen Mitte des 19. Jahrhunderts einsetzten,55 ftir Savoyen weitgehend. 
Editionen sind nur ftir einzelne Aspekte oder Zeiträume, vorwiegend in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, vorgenommen worden. 56 Statt dessen gin-
gen vor allem französische und schweizerische Forscher daran, den bei ihnen er-
haltenen regionalen Dokumentenschatz zu veröffentlichen, womit das Merkmal 
der Heterogenität der savoyischen Herrschaft auch historiographisch noch unter-
strichen worden ist. 57 Erst im Zuge einer französisch-italienischen Nachkriegs-
regelung im Jahre 194 7 wurden die noch erhaltenen Archivbestände zum ersten 
Mal dokumentiert und dann entsprechend der vertraglichen Richtlinien des Aus-
lieferungsdekrets vom 23. Februar 1950 aufgeteilt, so daß ein eher einseitiger 
Austausch von Dokumenten stattfand, der zu einer Konzentrierung der landes-
herrlichen Dokumente im Staatsarchiv Turin und einer Auslieferung aller Quel-
len regionaler Herkunft in die jeweiligen Departementalarchive von Chambery, 
Annecy und Nizza ftihrte. 58 Damit wurde zwartrotzder begonnenen Verfilmung 
der wichtigsten abgegebenen Dokumente keine Zusammenführung der Bestände 
in einem Archiv erreicht, doch wenigstens war jetzt eine gewisse Ordnung der 
Bestände erfolgt. Die Orientierung über den Aufenthaltsort der einzelnen Be-

54 Über die wechselvolle Geschichte des savoyischen Archivs siehe RücK, Die Ordnung 1971, vor 
allem S. 17 -19; zu savoyischen Beständen in Dijon siehe RIGAUL T, Le fonds de Savoie 1961, 
S. 401-419 oder Annecy DUPARC, Le Comte de Geneve 1955, S. 13-19. 

55 Als Beispiele seien hier nur die großen Sammlungen zum Comtat V enaissin oder zur Dauphine 
genannt: P. PANIER, Histoire de Ia Iangue provenc;ale a Avignon du Xlle au XIXe siecle, 8 Bde., 
A vignon 1924-1932 bzw. CHEVALIER, Regeste dauphinois I-VII, 1913-1926. 

56 L. ClBRARlO, Documenti, sigilli, monete appartenenti alla storia della monarchia di Savoia, To-
rino 1833; zur Epoche Peters II. von Savoyen: WURSTEMBERGER, Peter der Zweite IV, 1858; 
E. BOLLATI, Documenti inediti sulla casa di Savoia, Torino 1884; zur Bedeutung der Stände: 
PARLAMENTO SABAUDO, 15 Bde., 1928-1946; zum Finanzwesen des 13. Jahrhunderts: 
CHIAUDANO, La Finanza sabauda, 3 Bde., 1933-1937; zu den Beziehungen zum Papsttum im 
Hochmittelalter: P. FONTANA, Documenti sulle relazioni tra Ia Casa di Savoia e Ia Santa Sede 
nel Medio Evo 1066-1268, Torino 1939. 

57 Z. 8. ftir die Waadt: GRENUS, Documents 1817; FOREL, Regeste 1862; ftir die Stadt und Diözese 
Genf: LULLIN/LE FORT, Recueil des franchises 1863; DERS., Regeste genevois 1866; MALLET, 
Documents 1872; ftir das Wallis: GREMAUD, Documents 1875-1884, 5 Bde.; für die Dombes: 
V ALENTIN-SMITHIGUIGUE, Bibliotheca dumbensis 1854-55; ftir das Piemont: CARUITI, Regesta 
1889 und GABOITO, Documenti 1896. 

58 Siehe dazu RücK, Die Ordnung 1971, S. 24-26. 
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standteile des savoyischen Archivs ist durch spätere Publikationen erleichtert 
worden. 59 

Es stellt sich jedoch die Frage, welche Quellenpublikationen im engeren Sinne 
ftir die Geschichte der Juden in Savoyen relevant sind. In diesem Zusammenhang 
ist vor allem die Veröffentlichung der frühesten zentralen Rechnungsquellen 
durch Mario Chiaudano zu nennen, da in ihnen auch die ersten sicheren Belege 
jüdischer Existenz in Savoyen zu finden sind.60 Aus dem gleichen Fundus, doch 
ftir einen späteren Zeitraum, schöpft der Abt Jean Jacood in seinem Werk zum 
Finanzwesen unter Amadeus VI. seine Quellen, die er in einem Anhang auch 
publiziert hat. 61 Achille Nordmann hat als Nachtrag zu seinen Aufsätzen über die 
Geschichte der Juden in Genf und der Waadt 1927 eine erste Auswahl von 
Quellen verschiedener Provenienz herausgegeben, die thematisch spezifiziert vor 
allem das Leben der Juden in dieser Region bis zur zweiten Hälfte des 
14. Jahrhunderts beleuchtet.62 Daneben sind noch weitere Publikationen zu nen-
nen, die Einzelaspekte aus der Geschichte der Juden herausgreifen und die dazu-
gehörigen Dokumente veröffentlichen. Das gilt vor allem ftir den Dokumenten-
anhang bei Costa de Beauregard, der einzelne aus Chambery stammende und ftir 
die Geschichte der Juden in Savoyen wichtige Dokumente versammelt,63 ftir das 
im Urkundenbuch der Stadt Straßburg veröffentlichte Protokoll zu dem Prozeß in 
Chillon und Chätei-St. Denis 134864 oder ftir das Protokoll über den Prozeß um 
einen angeblichen Ritualmord 1329 bei Moritz Stern.65 Auch Max Bruchet hat 
im Dokumentenanhang seines wichtigen Werkes zum Leben Amadeus' VIII. 
eine eigene Sparte zur Geschichte der Juden integriert, die einige Rechnungs-
quellen aus dem Turiner Archiv zusammenträgt.66 

Doch erst Renata Segre hat 1976 begonnen, systematisch einzelne Archivbe-
stände auf Nachrichten über das Leben der Juden in Savoyen hin zu durchfor-
sten.67 Sie hat die zwei wichtigsten Bestände an Rechnungen landesherrlicher 
Provenienz aus dem Chambre de Comptes: die des Schatzamtes und der Kanzlei, 
sowie die in zwei Serien erhaltenen sogenannten herzoglichen Protokolle durch-

59 Eine Übersicht über die Aufteilung der Archivbestände zwischen Frankreich und Italien geben 
die zwei entsprechenden Bände aus der Reihe der vom Innenministerium herausgegebenen Ver-
öffentlichungen der Staatsarchive Italiens: AST INVENTARIO I, 1954, flir das Hofarchiv und 
INVENTARIO II, 1962, für das Kameralarchiv. Die Ergebnisse der Aufspaltung finden sich in ei-
ner Tabelle komprimiert bei RücK, Die Ordnung 1971, S. 27-29. 

6° CHIAUDANO, La Finanza sabauda, 3 Bde., 1933-37, aber vor allem die landesherrlichen Rech-
nungen von 1257-1285 im ersten Band. 

61 JAccoD, La comptabilite 1939. 
62 NORDMANN, Documents 192 7. 
63 M. C. A. COSTA DE BEAUREGARD, J uifs en Savoie 1854, S. 108-126. 
64 UB STRASSBURG V, 1896, Nr. 185, S. I67-174, nach der Fassung von Johann Schilter, der das 

Protokoll seiner 1698 herausgegebenen Chronik von Jakob Twinger von Königshafen hinzu-
fügte; eine französische Fassung bei BRIDEL, Proces 1831. 

65 STERN, Urkundliche Beiträge 1893, Nr. 2, S. 7-I4; vgl. auch die Edition von EsPOSITO, Un 
proces I 938, der offenbar die frühere Publikation von Stern nicht kannte. 

66 BRUCHET, Le chäteau de Ripaille I 907, S. 382f. 
67 SEGRE, Testimonianze documentarie I 976. 
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gesehen und alle Belege jüdischer Existenz von 1297-1398 in einer Publikation 
zusammengefaßt.68 Angesichts der reichen Überlieferung von Dokumenten aus 
der Finanzverwaltung ist eine systematische Vorgehensweise bei der Suche nach 
Belegen wichtig, um anhand der daraus gefilterten Informationen eine grund-
legende wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Thematik überhaupt be-
ginnen zu können. Dieser z. T. ergänzte und korrigierte Grundstock dient deshalb 
zusammen mit den anderen bereits edierten Quellen als Basis für die Unter-
suchung. Die Quellenbasis wurde - vorwiegend unter Nutzung derselben 
Archivbestände wie im Falle der Untersuchung Segres- bis zum Ende der Herr-
schaft Amadeus' VIII. erweitert. Es handelt sich dabei um rund 4.000 neue Do-
kumente zur Geschichte der Juden, die aus den obengenannten Registern der 
zentralen und der lokalen Finanzverwaltung (Turin bzw. Chambery, Nizza, ein-
zelne Kastellaneien der Bresse und des Bugey) gesammelt und in eine Daten-
bank eingegeben wurden. Daneben ist noch die von Segre geleitete Durchsicht 
italienischer Archive zur Erfassung aller erhältlichen Informationen über die Ge-
schichte der Juden in Piemont und deren Publikation in der Reihe »A documen-
tary history of the Jews of Italy« zu nennen.C>9 Sie enthält fast alle Belege für den 
hier untersuchten Zeitraum, so daß außer einer punktuellen Überprüfung einiger 
nur als Regest aufgeführten Quellen weitere Forschungen in diesem Unter-
suchungsraum vom Verfasser nicht für nötig gehalten wurden. Als eine weitere 
Stütze kommen die von Segres Kollegen Shlomo Sirnonsohn bisher in drei Bän-
den herausgegebenen Dokumente aus den vatikanischen Archiven hinzu, die das 
Verhältnis der Päpste zu den Juden im Bereich ihrer Obödienz vorerst bis zum 
Jahre 1512 beleuchten und von denen insbesondere die beiden ersten Bände für 
diese Untersuchung herangezogen wurden. 70 Sie enthalten auch einige interes-
sante Belege zur jüdischen Geschichte in Savoyen und ersetzen bzw. ergänzen 
die bisherigen Standardwerke Sterns und Grayzels zu diesem Thema.7 1 

2 Besondere Fragestellungen: Raum und Vergleich 

Geschichte läßt sich vor allem in zwei Dimensionen erfassen: Zeit und Raum.72 

Während in der heutigen Historiographie der Begriff der Zeit selbstverständlich 
benutzt wird, um einem geschichtlichen Ablauf einen bestimmten Platz im Ge-

68 Bei den sogenannten herzoglichen Protokollen handelt es sich nicht, wie der Name vermuten 
läßt, um die Protokolle der Sitzungen des herzoglichen Rates, sondern um ganz verschiedene 
Archivalien, wie Aktenbände, Minutare, Notariatsregister der von diesem Rat unterzeichneten 
Urkunden; hierzu wie zu den anderen beiden Quellengruppen siehe RücK, Die Ordnung 1971, 
S. 30-33. 

69 SEGRE, The Jews in Piedmont L 1986. 
70 SIMONSOHN, The Apostolic See I, 1988 und II, 1989. 
71 STERN, Urkundliche Beiträge 1893: GRAYZEL, The Church and the .Iews L 1933 und II, 1989. 
72 V gl. dazu auch die methodischen Überlegungen zu Raum und Zeit als geschichtliche Grundbe-

griffe von T. SCHIEDER, Geschichte als Wissenschaft: eine Einführung, München 1965, S. 61-
88. 
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samtverlauf der Menschheitsgeschichte zuzuordnen und ihn in einem zeitlichen 
Kontext zu verstehen, ist der Begriff des Raumes seit seinem Mißbrauch durch 
die auch von Wissenschaftlern abgestützte nationalsozialistische Ideologie des 
'Lebensraumes' weitgehend aus dem Bewußtsein der deutschen Geschichtsfor-
schung entschwunden. So wurden die in Deutschland von Kar! Lamprecht und 
Hermann Aubin entwickelten Ansätze nicht weiterverfolgt, während sie z. B. in 
Frankreich dank der frühen Forschungen von Febvre und Braudei bereits seit den 
zwanziger Jahren in der Geschichtswissenschaft kontinuierlich weiter entwickelt 
werden konnten. 

Die Herrschaft Savoyen-Piemont darf jedoch nicht isoliert betrachtet werden, 
sondern ist gerade wegen ihrer Funktion als Transit- und Brückenland zwischen 
dem prägenden, französisch-burgundischen Kultur- und Wirtschaftsraum und der 
politisch bestimmten Einbindung in den Reichsverband in einen weiteren Kon-
text einzubetten. Deshalb sollen die den Raum gestaltenden Kräfte am Beispiel 
Savoyen-Piemont im Rahmen der Untersuchung berücksichtigt werden. Für die 
Entwicklung der Geschichte der Juden spielte einerseits ihre Einbindung in das 
christliche Herrschaftsgefüge als kaiserliche Kammerknechte, landesherrliche 
Schutzjuden und städtische Judenbürger eine Rolle. Deshalb muß z. B. das fis-
kalische Interesse von Kaiser, Landesherr und savoyisch-piemontesischen Städ-
ten an den jüdischen Gemeinden eingehend behandelt werden. Andererseits war 
aber auch im Rahmen der Landesherrschaft die Stellung der einzelnen jüdischen 
Gemeinden bzw. auch Regionen untereinander von Bedeutung. So soll auch die 
Verteilung und Größe ihrer Siedlungen sowie die Bedeutung der einzelnen jüdi-
schen Gemeinden beachtet werden, die sich in den Einrichtungen ihres kultisch-
kulturellen Gemeindelebens und in der Präsenz ihrer Vertreter bei Hof manife-
stierte. 

Ein Vergleich zwischen gesellschaftlichen Schichten oder wirtschaftlichen 
Kräften zweierhistorischer Räume kann aber den Blick auf die Eigenheiten der 
jeweiligen Untersuchungsgegenstände schärfen. Auch für den Untersuchungs-
raum bietet sich diese Möglichkeit, da durch den direkten Anschluß des lange 
nur lose mit Savoyen verbundenen Piemonts an das neuerrichtete Herzogtum 
zwei sehr unterschiedlich geprägte Kultur- und Wirtschaftsräume unter eine 
Herrschaft und Verwaltung zusammengeführt wurden. Während Savoyen durch 
seine geographische Lage und seine geschichtliche Evolution am Königreich 
Frankreich und am Herzogtum Burgund orientiert war, blieb Piemont trotz der 
schon seit dem frühen Mittelalter bestehenden Anhindung an das Grafenhaus 
den politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in Oberitalien mit seinem 
Hauptzentrum Mailand stark verhaftet. Als Beispiel sei auf die ungleich stärkere 
Stellung der piemontesischen Stadtbevölkerung und ihrer Genossenschaften bei 
der politisch-administrativen und wirtschaftlichen Ausbildung ihrer Kommunen 
verwiesen oder aber auf den dominierenden Einfluß savoyischer Adliger und 
Geistlicher auf die Besetzung der gräflichen Entscheidungsgremien. 
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2.1 Die räumliche Eingrenzung 

Der geographische Rahmen dieser Untersuchung ist mit der Wahl der Grafschaft 
- bzw. seit 1416 des Herzogtums - Savoyen herrschaftlich-administrativ be-
stimmt worden. Trotzdem lassen sich die Ausmaße des damit umschriebenen 
Raumes nur schwer definieren, da die Landesherrschaft Savoyen im Verlauf des 
späten Mittelalters einem grundlegenden territorialen Transformationsprozeß 
unterzogen war, der nicht einmal von vorgegebenen, natürlichen Grenzen in 
Schranken gehalten wurde. Die Heterogenität des sich über weite Teile des 
westalpinen Raumes erstreckenden Territoriums muß deshalb im Rückblick auf 
seine Evolution in diesem Zeitraum verstanden werden. Eine Beschreibung die-
ser Entwicklung in groben Zügen soll dazu beitragen.73 

Mit der im 11. Jahrhundert erfolgten Lösung der Grafschaft aus der Lehensab-
hängigkeit Burguncis war bereits eine erste Weichenstellung in bezug auf die 
spätere Entwicklung des Territoriums gefallen. Zu den Kernbesitzungen gehör-
ten das Belley östlich des Lac du Bourget, die sogenannte Combe de Savoie um 
Chambery, die hochalpinen Regionen der Maurienne und Tarentaise, der 
Chablais in seinen früheren Grenzen am östlichen Ende des Genfer Sees und das 
untere Rhönetal sowie das Aostatal und wenig später auch die Markgrafschaft 
Turin. Schon in dieser frühen Zeit erkennt man deutlich die Festlegung des 
Territoriums auf eine landwirtschaftlich kaum erschließbare alpine Zone, die 
aber die wichtigen Pässe des Großen und Kleinen St. Bernhard sowie des Mont 
Cenis umfaßte. Diese bereits weitreichenden Besitzungen beiderseits der Alpen 
gingen vorübergehend wieder verloren, doch die unter Thomas I. Ende des 
12. Jahrhunderts einsetzende Politik einer Machtkonsolidierung konnte unter den 
drei Söhnen und zwei Enkeln, die in den folgenden neunzig Jahren nacheinander 
die Herrschaft übernahmen, gefestigt und ständig weiterentwickelt werden.74 

Sein Sohn Peter II. fugte nach dem langsamen, aber kontinuierlichen Ausbau ei-
ner Apanage um Moudon und Romont mit der Übernahme des Grafentitels 1263 
fast die gesamte, relativ dichtbesiedelte Waadt der savoyischen Grafschaft hinzu. 
Sein Enkel Amadeus V. hatte dagegen schon vor Antritt seiner Herrschaft durch 
die Heirat mit Sybille de Bäge im Jahre 1272 die fruchtbare Landschaft der 
Bresse zwischen den Flüssen Saöne und Ain ftir die Grafschaft erworben, zu der 
wenige Jahre später das sich geographisch anschließende Revertmont zwischen 
dem Ain und dem Jura hinzukam, das den burgundischen Herzögen abgekauft 

73 Es soll auf eine genaue Skizzierung der sich in langen Prozessen vollziehenden Übernahme 
kleinerer Herrschaften oder einzelner Städte bzw. der gleichzeitig verlaufenden Einverleibung 
herrschaftlicher Enklaven innerhalb des savoyischen Territoriums verzichtet werden; detaillier-
tere Auskunft gibt z. B. die Studie von G. TABACCO: La formazione della potenza sabauda come 
dominazione alpina, in: Die Alpen in der Europäischen Geschichte des Mittelalters, Kon-
stanz/Stuttgart 1965, S. 233-244; für eine kartographische Übersicht verweise ich trotz einiger 
Ungenauigkeiten auf die Karten im Artikel »Savoia« in: EI XXX, 1936, S. 936f., 940. 

74 Für das Hochmittelalter vgl. G. SERGI, Potere e territorio lungo Ia strada di Francia, da Cham-
bery a Torino fra Xe XIII secolo, Napoli 1981 und Cox. The eagles 1974. 
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wurde. Dagegen scheiterten die seit der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts be-
gonnenen Versuche, eine größere Stadt, wie Lyon unter Phitipp I. oder später 
Genf unter Amadeus V., als politisches Zentrum und wirtschaftlichen Motor der 
Landesherrschaft in das Einflußgebiet Savoyens zu integrieren. 1285 erfolgte 
unter Amadeus V. zur Begleichung von Erbstreitigkeiten eine Dreiteilung des 
savoyischen Territoriums: Die Waadt ging an den Bruder Ludwig, Baron der 
Waadt, und ein Großteil Piemonts an den Neffen Phitipp von Savoyen-Achaia, 
Fürst von Piemont. 

Schon frühzeitig hatten die savoyischen Landesherren begonnen, die Jurisdik-
tion und damit die weltliche Verfügungsgewalt der Bischöfe ihres Landes zu be-
schneiden bzw. zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Als Beispiele soll hier nur die 
erzwungene Aufgabe eines großen Teils der Rechtsprechung des Bischofs der 
Maurienne 1327 oder des Erzbischofs der Tarentaise 1358 genannt werden oder 
die Einsetzung eines savoyischen Appellationsrichters in der eigenständigen 
Bischofsstadt Lausanne seit 1356 und die Übernahme der städtischen Recht-
sprechung in Belley, dem Sitz des gleichnamigen Bistums, im Jahre 1401. Den 
Bischöfen blieb also meist nur noch die weltliche Gewalt über ihre eigentlichen 
Kathedralstädte und das engere Umfeld übrig. 75 Als eine Art Entschädigung ftir 
den weitgehenden Verlust der Autonomie wurden die' Bischöfe und Äbte des 
Landes in die wichtigen Entscheidungsgremien der herzoglichen Räte miteinge-
bunden. 

In der Zwischenzeit hatte die lange Feindschaft mit den Herren der Dauphint:\ 
die sich nach dem Bekanntwerden des beabsichtigten und 1349 vollzogenen 
Verkaufs der Herrschaft an die französische Krone noch verschärft hatte, mit 
dem Vertrag von Paris 1355 endlich eine vertragliche Einigung gefunden, deren 
vollständige Ausführung sich jedoch noch über zwanzig Jahre hinzog. 76 Man 
einigte sich auf einen Austausch von Territorien zur Arrondierung der jeweiligen 
Herrschaft. Der Enkel Amadeus' V., Amadeus VI., trat das gesamte Viennois 
zwischen den Flüssen Rhöne und Isere und Guiers an den neuen Dauphin Karl 
ab. Daftir gelangte er in den Besitz einiger Kastellaneien im Bugey und in der 
Valbonne, der Baronie von Faucigny südlich des Genfer Sees,77 und erwarb die 
Lehenshoheit über die Grafschaft Genf, die sich südlich der Stadt anschloß. 
Beide Territorien waren bisher von den Dauphins lehenshörig gewesen. Überdies 
wurde der zwei Jahre zuvor erfolgte Eroberungszug gegen die vom Dauphin 
lehensabhängigen Herren von Gex, der mit der Besetzung der Herrschaft im 
südlichen Jura geendet hatte,78 faktisch anerkannt. Außerdem erkaufte sich Ama-

75 Cox. The Green Count 1967, S. 46L 123f., 130; COGNASSO, Amedeo VIII, Bd. I, 1930, 
S. 185f.; TABACCO, Lo stato sabaudo 1939, S. 35. 

76 Der Vertrag von 1355 ist ebenso wie die endgültige Regelung im Jahre 1377 bei CORDEY, Les 
Comtes 1911, Nr. 29, S. 312-325 bzw. Nr. 41-43, S. 336-344 ediert; vgl. Cox, The eagles 1974, 
S. 104-106. 

77 Siehe dazu auch die entsprechende Karte im AHFSAVOIE 1979, Nr. XXIV/I. 
78 Cox, The eagles 1974. S. 99f. 
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deus VI. 1359 die Rückgabe der durch Heirat 1352 an die Grafen von Namur 
gelangte Waadt.79 Dazu kam die durch Kar! IV. betriebene engere Anhindung 
der Grafschaft an das Regnum teutonicum durch die im Jahre 1361 erfolgte 
Exemtion Savoyens aus dem sogenannten arelatischen Reich, das durch die Ein-
verleihung der Dauphine 1349 immer mehr dem französischen Einfluß anheim-
zufallen drohte.80 Obwohl Savoyen in der Reichspolitik keine kontinuierlich 
wichtige Rolle gespielt hat, war das Land als Hüter der bedeutenden Alpenpässe 
im Westen Europas und ihres dazugehörigen Vorlandes wichtig. Gerade bei 
Durchzügen deutscher Kaiser und Könige nach Italien oder Avignon versicherte 
man sich der Treue der Herrscher über dieses strategisch wichtige Territorium 
durch Verleihung von Titeln und Würden, so z. B. Friedrich II. 1248, Hein-
rich VII. 1310111, Karl IV. 1365.81 

Amadeus VII. konnte den von seinem Vater Anfang der achtziger Jahre initi-
ierten Ausbau der Herrschaft im südlichen Piemont um Cuneo mit dem Erwerb 
der Lehensherrschaft über Nizza und die dazugehörige Grafschaft im Jahre 1388 
fortführen, so daß für die Grafen über das Sturatal und die angrenzenden Pässe 
jetzt mit Nizza sogar ein Zugang zum Mittelmeer bestand.82 Der einzige Hafen 
Savoyens sollte in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts Ziel ehrgeiziger Pläne 
für die wirtschaftliche Entwicklung des Territoriums werden.83 Für die Zeit unter 
Amadeus VIII. selbst ist noch der kurz nach seinem Antritt vollzogene Kauf der 
an die Herren von Thoire-Viiiars gelangten Grafschaft Genf im Jahre 1401 sowie 
eines Teil ihrer Besitzungen in der Dombes im Jahre 1402 hervorzuheben.84 
Schließlich erfolgte 1418, nach Aussterben der Achaia-Linie, der direkte An-
schluß der restlichen piemontesischen Besitzungen an die savoyische Landes-
herrschaft.85 Erstmalig wurden damit seit den Zeiten des Hochmittelalters wieder 
die zum italienischen Kulturraum gehörigen piemontesischen Besitzungen direkt 
an die savoyische Landesherrschaft gebunden. 

Unter Amadeus VIII. gelangte Savoyen mit Piemont und der Waadt zur größ-
ten territorialen Ausdehnung im Mittelalter und damit zu einem Abschluß im 
Ausbau der Landesherrschaft. Nach der französischen und bernischen Besetzung 
1514 bzw. 1536 bildete sich ein neuer Schwerpunkt in Italien heraus, der zu ei-
nem eindeutigen und bewußten Bruch mit der bisherigen Entwicklung führte. 

79 Ebd., S. 131-133. 
80 Urkunde ediert in den ACTA IMPERII Il, 1885, Nr. 875, S. 560f.; vgl. TABACCO, Lo stato sabaudo 

1939, S. 28f.; STENGEL, Das verengerte Reich 1965, S. 196f. 
81 Die entsprechenden Urkunden sind ediert in den ACTA IMPERII I, 1880, Nr. 411, S. 355f., in den 

MGH CoNSTITUTIONES IV 11, 1906, Nr. 479, S. 432-434 und bei LüNIG, Codex diplomaticus I, 
1725, Nr. 661; vgl. auch TABACCO, Lo stato sabaudo 1939, S. 14, 17f. und 38-41. 

82 Siehe dazu den Sammelband: 1388, Ia dedition de Nice a Ia Savoie. Actes du colloque interna-
tional de Nice (septembre 1988), Paris 1990. 

83 J. F. BERGlER, Port de Nice, sei de Savoie et faires de Geneve. Un ambitieux projet de Ia se-
conde moitie du XVe siede, in: Le Moyen Age 69 (1957/58), S. 97-104. 

84 MARIE-JOSE, Amedee VIII, Bd. I, 1962, S. 129-142. 
85 Ebd., S. 261 f. 
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Der Überblick zeigt, daß durch wiederholte Feldzüge gegen benachbarte Herr-
schaften und durch Kauf von Territorien, vor allem aber durch eine wohlüber-
legte Heiratspolitik, die der savoyischen Dynastie verwandschaftliehe Beziehun-
gen zu fast allen wichtigen Herrschaftshäusern in Frankreich und Oberitalien 
(die Herzöge von Bourbon, Berry, Burgund, die Dauphins und die Grafen von 
Genf bzw. die Herzöge von Mailand und die Markgrafen von Montferrat) ein-
brachte, sich beiderseits der Westalpen ein selbständiges Territorium entwickeln 
konnte. Es fungierte als eine Art Brückenlandschaft zwischen dem auf der Höhe 
seiner Macht stehenden Herzogtum Burgund und dem durch den Hundertjähri-
gen Krieg krisengeschüttelten Königreich Frankreich mit dem neuerworbenen 
Territorium der Dauphine, der sich formierenden schweizerischen Eidgenossen-
schaft und den sich im Wandel befindlichen oberitalienischen Fürstentümern. 
Darüber hinaus bestanden die lockeren, aber deshalb nicht weniger wichtigen 
lehensrechtlichen Bindungen an das Deutsche Reich. Die Grafschaft Savoyen 
stellt sich damit als ein Territorium dar, das sich im Schnittpunkt vielerlei Inter-
essen befand, ohne dem prädominanten Einfluß eines Machtfaktors ausgesetzt zu 
sein. Darin lag auch die Stärke der savoyischen Landesherren, die es verstanden, 
sich mit den nur beschränkten Ressourcen ihres Landes an Rohstoffen, Finanzen 
oder Soldaten im Wechselspiel der Kräfte- vor allem zur Zeit des Hundertjäh-
rigen Krieges- nicht nur zu behaupten, sondern in die politische Landschaft Eu-
ropas einen weiteren eigenständigen und eigentümlichen Machtfaktor beiderseits 
der Alpen einzufügen. Die Region Savoyen-Piemont wurde durch die Vertrei-
bungen des Spätmittelalters auch aus jüdischer Sicht zu einer Art Brückenland-
schaft Aus den drei Schwerpunkten jüdischen Lebens im Mittelalter86 - Pro-
vence-Languedoc, Champagne und Rheinland - immigrierten in unterschied-
lichem Ausmaße Juden nach Savoyen, so daß hier auch eine einzigartige Ver-
bindung jüdischer Kultur innerhalb einer Landesherrschaft zu finden war. Ihren 
Ausdruck fand diese Verbindung in der Entwicklung eines eigenen Minhag mit 
dem Kürzel APAM, das aus den hebräischen Bezeichnungen für die piemonte-
sischen Städte Asti, Fossano und Moncalvo gebildet wurde.87 

Geographisch gesehen, reichte die Grafschaft unter Amadeus VIII. schließlich 
von der Ebene der Bresse mit dem Rhöne-Saöne-Tal im Westen über das süd-
liche Jura bis zu den Grenzen der romanischen Schweiz am Neuehateier See und 
bei Murten im Norden. Unter Einschluß des unteren Wallis bis Conthey verlief 
das Territorium weiter über die Westalpen auf den Höhen über dem Aostatal und 
der sich anschließenden Ebene des Canavese hin bis zur Gegend von Vercelli. 
Von dort an zog es sich in einem großen Bogen Richtung Westen um die Mark-
grafschaft Montferrat an Turin vorbei in einem schmalen Streifen durch den 
westlichen Teil der piemontesischen Ebene nach Süden über die Pässe von 

86 Siehe dazu den Aufsatz von S. ScHWARZFUCHS, L'opposition Tsarfat-Provence: Ia formation du 
juda·isme du Nord de Ia France. in: Hommages a Georges Vajda. Etudes d'histoire et de pensee 
j uives, Hg. G. NAHON und C. TüUATI. Louvain 1980, S. 13 5-150. 

87 DISEGNI, II rito 1956, S. 79f. 
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Tenda und Finestra und lief in einem weiten Bereich der südwestlichen Alpen 
bis zum engen Zugang am Mittelmeer bei Nizza aus. Im Süden verlief der 
Grenzbereich, abgesehen von kleineren Aussparungen im sogenannten Lyonnais 
und der Dombes, entlang der Flüsse Isere und Guiers, dann in einer Linie über 
die Hochebene bei Chartreuse wieder zur Isere und zog sich schließlich über die 
Höhen des Aretales bis zum Paß von Mont Cenis, wo er nach Überquerung des 
Susatales in einem südlichen Bogen entlang des Po die piemontesische Ebene 
um Pinerolo einschloß. Die Markgrafschaft Saluzzo lag weitgehend zwischen 
dieser Ebene und der südwestlichen Alpenlandschaft der Grafschaft Nizza. 
Damit umfaßte das Herzogtum weite Teile der Westalpen und ihres dazugehöri-
gen Vorlandes und übte so einen bestimmenden Einfluß auf den Verkehr über 
die wichtigen Pässe des Mont Cenis, des Großen und Kleinen St. Bernhard so-
wie auch des Simplon aus. Für die vorliegende Untersuchung ergibt sich daraus 
die Frage, ob diese geographische Eigenheit Savoyens als Transitland sich auch 
auf die Ansiedlung, die Migrationsbewegungen, die wirtschaftliche Tätigkeit der 
Juden und andere Bereiche ihres Lebens ausgewirkt hat. 

2.2 Savoyen und Piemont im Vergleich 

Der zeitliche Rahmen der Untersuchung ist die Periode von der ersten jüdischen 
Ansiedlung bis zum Ende der Herrschaft von Amadeus VIII. über Savoyen-Pie-
mont. Diese Regierungszeit soll vor allem aus zwei Gründen den zeitlichen 
Schwerpunkt der Untersuchung bilden. 

Einerseits erreichte Savoyen zur Zeit der Regentschaft dieses Fürsten vor al-
lem durch die direkte dynastische Anhindung der Herrschaft Piemont an das 
neuerrichtete Herzogtum im Jahre 1418 die größte territoriale Ausdehnung im 
Mittelalter, deren Zusammenhalt er durch eine möglichst einheitliche und effi-
ziente Verwaltung und Rechtsprechung zu gewährleisten versuchte. Daher er-
klärt sich - vor allem nach der Erhebung Savoyens zum Herzogtum im Jahre 
1416- eine Tendenz zur Zentralisierung der Herrschaftsfunktionen, die sich auf 
alle Bereiche, also auch auf das Leben der Juden, auswirken sollte. Dieser Be-
mühung standen aber die eigenständigen politischen Ambitionen der piemonte-
sischen Städte gegenüber, die unter dem Schutz und der Oberhoheit des Herzogs 
versuchten, ihre Unabhängigkeit zu bewahren und ihre wirtschaftliche Potenz zu 
entwickeln. Zwar hatte Piemont schon zu den frühen savoyischen Besitzungen 
gehört und war auch später lehensrechtlich mit der Grafschaft verbunden, doch 
sowohl wirtschaftlich als auch kulturell war die Region eher an den anderen 
oberitalienischen signorie orientiert. 

Andererseits beginnt in diesen Jahren eine erste umfangreichere jüdische Be-
siedlung Piemonts, die von den schon länger existierenden und verwurzelten jü-
dischen Gemeinden Savoyens ausgeht. Angesichts der neuartigen Mächtekon-
stellation in der Region erhebt sich die Frage, wie sich die Aufnahme der aus 
dem französischen Kulturraum stammenden Juden und die Entwicklung ihrer 
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Gerneinden innerhalb des von oberitalienischen Traditionen geprägten Piemonts 
gestaltete. Ein Vergleich zur Lage der in dem französischsprachigen Teil des 
Herzogturns lebenden Juden bietet sich an und soll im Rahmen der einzelnen 
Fragestellungen immer wieder gezogen werden. So ergibt sich z. 8. die Frage, 
inwieweit das Leben der Juden von diesen Unterschieden in bezugauf die Aus-
bildung ihrer Gemeinden, das Verhältnis zum christlichen Umfeld oder recht-
liche Rahmenbedingungen ihrer Existenz berührt wurde. Diese Aspekte werden 
in den entsprechenden Kapiteln der Untersuchung angesprochen. 

Diese beiden wichtigen Entwicklungen der versuchten Zentralisierung der 
Herrschaft sowie der Migration von Juden nach Savoyen und mittelbar nach 
Piemont trafen zeitlich unter der Herrschaft Amadeus' VIII. aufeinander und 
führten - trotz der langjährigen Präsenz jüdischer Gemeinden in Savoyen - zu 
einem ganz neuen Kapitel in der Politik der savoyischen Grafen gegenüber ihren 
jüdischen Untertanen. Ihren vorläufigen Abschluß fand dieser Weg in der für 
beide Regionen geltenden Statutensammlung von 1430, die das Leben der Juden 
in Savoyen und Piemont umfassend neu reglementierte. 

Doch die Politik Amadeus' VIII. gegenüber den Juden seiner Landesherr-
schaft kann nicht losgelöst von den Entwicklungen bis zum Zeitpunkt seines 
Herrschaftsantrittes gesehen werden. Schließlich lebten bereits seit über 130 
Jahren Juden in Savoyen. Ihr Leben wurde während dieses Zeitraumes u. a. von 
der ersten Ausweisung aus Frankreich 1306 oder den Verfolgungen zur Zeit der 
Pest geprägt. Diese Aspekte wirkten mittelbar auch auf die spätere Politik ge-
genüber den Juden ein. Deshalb wurden für alle hier angesprochenen Aspekte 
die verfügbaren Quellen des vorangehenden Zeitraumes von den ersten Nach-
weisen an in einer ca. 700 Belege umfassenden Sammlung zusammengetragen, 
um trotz des Ungleichgewichts in der Quellenbasis einen ersten Eindruck von 
der Lage der Juden bis zur Herrschaft Amadeus' VIII. geben zu können. 



li. Siedlung und Migration 

1 Jüdische Niederlassungen innerhalb der savoyischen 
Landesherrschaft 

Dieneueren Untersuchungen zur mittelalterlichen Siedlungsgeschichte bauen im 
wesentlichen auf älteren, interdisziplinär ausgerichteten Konzepten der geogra-
phischen Forschung auf, die in den dreißiger Jahren entstanden sind, aber erst in 
der Nachkriegszeit langsam ihren Eingang auch in die historische Forschung ge-
funden haben: 1 Zum einen beziehen sich diese Untersuchungen auf die vor allem 
von Hermann Aubin im Bereich der Rheinlande entwickelte und von Edith 
Ennen später übernommene Kulturraumforschung, zum anderen folgen sie dem 
Konzept der Zentralität, wie es später vor allem durch Peter Schöller verbreitet 
wurde, wobei unter zentralen Orten: » ... die Siedlungen verstanden [werden], 
die Mittelpunkte eines Gebietes sind, Dienste und Güter anbieten, deren Ge-
samtbedeutung über die eigene Einwohnerzahl hinausgeht und die zur Versor-
gung dieses Gebietes dienen«.2 

Diese beiden Konzepte sind schließlich zusammen mit den Ergebnissen der 
historischen Landeskunde von Franz Irsigler zu einer Typologie historischer 
Räume verknüpft worden, die der Erforschung dynamischer Prozesse in den ver-
schiedenen Raumeinheiten und ihren Grenzen, vor allem auch unter Nutzung der 
kartographischen Methode, dienen soll.3 Die Raumeinheiten müssen dabei nicht 
unbedingt auf politisch-administrativen oder kirchlichen Kriterien beruhen, son-
dern können auch durch Sprache, Konfession oder nach Personengruppen be-
stimmt werden. 

Die Juden können als eine Personengruppe bezeichnet werden, die sich so-
wohl konfessionell, kulturell - wie auch im späten Mittelalter im aschkena-
sischen Raum - weitgehend wirtschaftlich definieren läßt. Daher bietet sich die 
dargestellte Typologie zur Anwendung in der vorliegenden Untersuchung an. 
Erste Ansätze zur Umsetzung dieser Typologie bei der Erforschung der Ge-
schichte der Juden sind in einigen Dissertationen und Abschlußarbeiten zu se-
hen, die an der Universität Trier im Rahmen des Teilprojektes C 1 des Sander-
forschungsbereiches 235 »Zur Geschichte der Juden im hohen und späten Mittel-
alter zwischen Maas und Rhein und in angrenzenden Gebieten« entstanden sind.4 

1 Ausführlicher dargestellt in IRSIGLER, Stadt und Umland 1983 und ZIWES, Juden im mittleren 
Rheingebiet 1995, S. 15-18. 

2 P. SCHÖLLER, Aufgaben und Probleme der Stadtgeographie, in: Erdkunde 7 (1953), S. 172, zi-
tiert nach IRSIGLER, Stadt und Umland 1983, S. 18. 

3 IRSIGLER, Raumkonzepte 1987, S. 24-27. 
4 Nach der 'Pilotstudie' von HAVERKAMP, Erzbischof Balduin 1985, sind u. a. die Zulassungsar-

beiten von CLUSE, Juden in den Niederlanden 1992 und HOLTMANN, Juden in der Franche-
Comte 1992 sowie die Dissertationen von ZIWES, Juden im mittleren Rheingebiet 1995 und 
MENTGEN, Juden im mittelalterlichen Elsaß 1995, zu nennen. 
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Sie richten innerhalb ihres jeweiligen Untersuchungsraumes ein Hauptaugen-
merk auf die Aufarbeitung der Siedlungsgeschichte und der Migration der Juden 
und ihrer Kartierung, so daß nunmehr eine weitgehend vollständige, wenn auch 
noch nicht publizierte Kartenfolge flir den Raum vom Niederrhein bis nach Sa-
voyen vorliegt. Die Analyse der jüdischen Siedlungsorte in Savoyen nach quali-
tativen wie quantitativen Kriterien kann die relative Bedeutung dieser Orte flir 
die Struktur dieses alpinen Raumes, aber auch flir die Juden selbst in bezugauf 
ihre zentralörtlichen Funktionen erhe IIen. 

Die Siedlungsgeschichte der Juden im spätmittelalterlichen Savoyen ist ein 
bisher weitgehend unbearbeitetes Feld. Erste Ansätze auf diesem Gebiet sind in 
den Bemühungen von Achille Nordmann zu sehen, der in Vorbereitung einer 
Monographie zur Geschichte der Juden im Raum der heutigen Schweiz systema-
tisch alle Archive in der romanischen Schweiz durchforstet hat, um die wenigen 
dort enthaltenen Nachrichten über das Leben der Juden in der Region herauszu-
filtern, und diese dann in mehreren Aufsätzen zusammenstellte.5 Darüber hinaus 
existiert im zweiten Teilband der Gennania Judaica II flir den Raum der heutigen 
Schweiz im Rahmen eines Regionalartikels eine flüchtige Skizzierung jüdischer 
Siedlungen bis 1348, die allerdings nur an wenigen überblicksartigen Darstel-
lungen zur Geschichte der Juden in der Schweiz orientiert ist.6 Jüngst haben 
Olivier Conne und Renata Segre die Arbeiten Nordmanns auf Grund von Re-
cherchen in den Lokalarchiven des Chablais bzw. des Zentralarchivs in Turin er-
gänzt.7 Die erst vor wenigen Jahren erfolgte umfangreiche Durchsicht der Ar-
chive zur Aufarbeitung der Geschichte der Juden in Piemont, ebenfalls unter der 
Ägide von Renata Segre, läßt kaum weitere neue Aufschlüsse erhoffen, so daß 
im Hinblick auf die beiden genannten Regionen die bestehenden Forschungen 
weitgehend als Grundlage der Untersuchung dienen können.8 

Anders sieht es flir den restlichen, weitaus größten und auch flir die Ge-
schichte der Juden bedeutendsten Teil Savoyens aus, da hier völliges Neuland 
betreten werden mußte. Die bisherigen Studien und Quelleneditionen hätten nur 
einen völlig unvollständigen Flickenteppich statt einer lückenlosen Siedlungs-
geschichte bieten können, zumal es in Frankreich trotz einiger vielversprechen-
der Ansätze durch den vor wenigen Jahren verstorbenen Bernard Blumenkranz9 

5 NORDMANN, Juifs Pays de Neuchätel 1922/23; DERS., Juifs a Geneve 1925; DERS., Juifs Pays de 
Vaud 1925; DERS., Documents 1927; vgl. auch KAUFMANN, Literatur 1991, S. 196. 

6 In dem Artikel bleiben die Orte unter savoyischer Herrschaft ausdrücklich unberücksichtigt: Art. 
»Schweiz« in GJ II/2 1968, S. 757-759. Für den Raum der heutigen Schweiz vgl. auch den 
Überblick bei MEIER, Juden Schweiz 1986 und die Karte bei Beinart die aber nur eine ober-
flächliche Orientierung bietet: ATLAS Of MEDlEY AL .IEWISH HISTORY 1992, Karte Nr. 68, S. 74. 

7 CONNE, Les Juifs du Chablais 1983; SEGRE, Ginevra eil Vaud 1993. 
8 SEGRE, The Jews in Piedmont I, 1986, die aber leider auf eine Kartierung oder andere visuelle 

Verdeutlichung ihrer Ergebnisse verzichtet hat. 
9 In erster Linie sind hier die Arbeiten von BLUMENKRANZ zur Provence (Geographie historique 

Provence 1968) und zur Franche-Comte (Geographie historique Franche-Comte 1977) zu nen-
nen, die eine wichtige Grundlage für weitere Arbeiten auf diesem Gebiet gelegt haben, und 
seine Bemühungen um eine Wiederaufnahme der Gallia .ludaica von Gross in BLUMENKRANZ, 
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keine systematische Erforschung jüdischer Niederlassungen gibt, wie sie teil-
weise in Deutschland oder seit ein paar Jahren in Italien mit Erfolg praktiziert 
wird. 10 Auf der Basis der zentralen savoyischen Rechnungsquellen in Turin soll 
nun ein erster Überblick über die Niederlassungen der Juden in Savoyen-Pie-
mont unter Amadeus VIII. vorgestellt werden. Allein aus der unter den regel-
mäßigen Einkünften rangierenden Rubrik Censiva Judeorum innerhalb der lan-
desherrlichen Finanzverwaltung konnte eine Vielzahl von bisher unbekannten 
Niederlassungen von Juden ermittelt und zusammen mit den Nachweisen aus 
anderen Archivalien und Quelleneditionen kartographisch fixiert werden. Ergän-
zende Belege für kleinere oder kurzzeitige jüdische Niederlassungen sind mit der 
Durchsicht lokaler und regionaler Archivbestände allerdings noch zu erwarten. 

Doch es soll nicht nur um eine reine Auflistung der Nachweise von Judennie-
derlassungen zur Zeit Amadeus' VIII. gehen, sondern auch um eine Einordnung 
der Daten in einen weiten zeitlichen Rahmen, um Wandlungen und Kontinuitä-
teil in der jüdischen Besiedlung erkennen zu können. Deswegen wurden die aus 
den bisherigen Quellenpublikationen und der Forschung erhältlichen Daten ver-
wandt, um für den gesamten Zeitraum des Spätmittelalters eine Analyse jüdi-
scher Siedlung von ihren Anfängen bis zum Ende der Herrschaft Amadeus' VIII. 
vornehmen zu können. 11 Dabei muß man jedoch beachten, daß die im 
14. Jahrhundert weitgehend erfolgte pauschale Registrierung der jüdischen 
Zinszahler nach einzelnen Regionen (ca. 1311-1383) keine so detaillierte Auf-
schlüsseJung der Siedlungsorte bietet wie die Registrierung der einzelnen Haus-
halte in den Kastellaneirechnungen bis 1311 oder in den landesherrlichen Regi-
stern ab 1383. 12 Auch bei Berücksichtigung aller vorhandenen Belege jüdischer 
Existenz können Lücken in der Dokumentation für diesen Zeitraum nicht ausge-
schlossen werden. Bei der Quellensuche für den folgenden Zeitraum der Herr-
schaft Amadeus' VIII. wurde bewußt an die von Segre überprüften Archivbe-
stände, die den Grundstock für die Untersuchung des Zeitraumes bis 1397 bil-
den, angeknüpft, um die mit großem Erfolg betriebene Durchsicht der Archiva-
lien fortzuführen und eine für den gesamten Untersuchungszeitraum gemeinsame 
Grundlage an Quellen zur Verfügung zu haben. Das vorliegende Kapitel soll als 

Contribution 1967/68. Für die Provence siehe auch die Karte im AHF PROVENCE 1969, Nr. 97, 
für die Franche-Comte die Zulassungsarbeit von Annegret Holtmann, die die Angaben von 
Blumenkranz korrigiert und erweitert hat: HoLTMANN, Juden in der Franche-Comte 1992, S. 32-
35, 42-44. Außerdem sind einige Karten zu Einzelaspekten bei KüHN, .Juifs France du Nord 
1988, S. 53, I 07, 269 sowie eine grobe Skizzierung der jüdischen Siedlungen in Nordfrankreich 
bei CHAZAN, Jewish settlement 1969, S. 21 Of.. verfaßt worden. 

10 Neben den in mehreren Bänden erschienenen Forschungen der Germania Judaica verweise ich 
tUr Italien auf die Publikationsreihe »A documentary history of the .Iews of ltaly«, Hg. 
S. SJMONSOHN, mit bisher drei mehrbändigen Publikationen zur Lombardei. Piemont und Um-
brien. 

11 Wichtige Grundlagen für die Karten bilden hier die Forschungen von SEGRE, Testimonianze 
documentarie 1976, CHJAUDANO. La tinanza sabauda, 3 Bde., 193 3-193 7 und NüRDMANN, .I uifs 
Pays de Vaud 1925 sowie die zahlreichen lokalen und regionalen Forschungen. 

12 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, S. 281. 
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ein erster Schritt zu einer Übersicht über jüdische Existenz im franzö-
sischsprachigen Raum während des Mittelalters verstanden werden, in der Hoff-
nung, daß weitere Forschungen auf diesem Gebiet folgen, damit die in Ansätzen 
bereits erkennbaren, lohnenden Erkenntnisse über die Zusammenhänge jüdi-
schen Lebens in den einzelnen französischen Regionen zu raum- und grenzüber-
greifenden Betrachtungen flihren. 13 

Die Karten sollen einerseits zur Veranschaulichung der Darstellung dienen, 
andererseits aber auch Besonderheiten und Wandlungen in der Siedlungsstruktur 
augenfälliger machen. Durch das Zusammenspiel von Erläuterungen und Karten 
lassen sich eventuelle Anpassungen an naturräumliche Gliederungen oder Fern-
straßen auf einen Blick verdeutlichen. Der Wandel im Geflige der Siedlungen 
durch Verfolgungen oder Einwanderungswellen vertriebener Juden wird in der 
Abfolge der an solch wichtigen Zeitschnitten orientierten Karten ablesbar. 
Außerdem können durch entsprechende Markierungen über den jeweiligen Zeit-
schnitt hinausdauernde Kontinuität von Siedlungen in den Karten erfaßt werden. 

Eine Zusammenfassung der Belege in Karten über größere Zeiträume birgt 
allerdings auch die Gefahr von Verzerrungen, da Siedlungsorte mit zahlreichen 
Belegen und einer nachweislich großen Gemeinde wie auch solche mit einem 
einmaligen Beleg, der eventuell nur auf den Aufenthalt eines Juden während ei-
ner Migration hinweist, in gleicher Weise Aufnahme gefunden haben. Um Fehl-
schlüsse bei der Interpretation der Karten zu vermeiden, wird in den entspre-
chenden Kapiteln auf problematische Eintragungen hingewiesen. Außerdem ori-
entiert sich die Aufteilung der Karten trotz der aus pragmatischen Erwägungen 
gewählten Einteilung in Zeitschnitte von jeweils ca. 50 Jahren auch ansatzweise 
an den flir die jüdische Siedlungsgeschichte in Savoyen wichtigen Daten: In den 
1250er Jahren finden sich die ersten Nachweise von Juden in den savoyischen 
Quellen, kurz nach 1300 erfolgte die erste generelle Ausweisung aus Frankreich, 
und nach 1350 wurden die Auswirkungen der Pogrome zur Zeit der Pest flir die 
jüdischen Niederlassungen in Savoyen deutlich. In geringer Abweichung von 
dieser regelmäßigen Einteilung wurde der nächste zeitliche Einschnitt im Jahre 
1396 gelegt, um einer Verzerrung der Darstellung durch die Einwanderung der 
Juden nach der letzten Vertreibung aus Frankreich und Burgund vorzubeugen. 
Außerdem kann so auch eine eigene Karte jüdischer Niederlassungen zur Zeit 
der Herrschaft Amadeus' VIII. den Abschluß des Kartenanhanges bilden. 

Neben den Siedlungsorten selbst sind auch deren besondere Merkmale bei der 
Erstellung der Karten berücksichtigt worden. Darunter sollen die flir eine Juden-
gemeinde wichtigsten Einrichtungen wie Synagoge oder Friedhof verstanden 
werden, die im Anschluß an die Siedlungsgeschichte noch näher in ihrem ge-

13 Die Hoffnung beruht auf dem im Rahmen des Centre National de Ia Recherche Scientifique an-
gelegten Projekt der »Nouvelle Gallia Judaica« unter der Leitung von Gilbert Dahan, das im 
Anschluß an GRoss, Gallia Judaica 1897, ein nach Regionen geordnetes Lexikon zur histo-
rischen Geographie des Judentums erstellen will. 
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schichtliehen Kontext untersucht werden. 14 Trotz der relativ seltenen Belege sind 
sie mit in die Karten aufgenommen worden, um jüdische Siedlungsorte von über-
regionaler Bedeutung hervorzuheben. Nach einer kurzen Bestimmung der jewei-
ligen Schwerpunkte jüdischer Siedlung innerhalb Savoyens über den Zeitraum 
von rund 150 Jahren soll für die Zeit unter Amadeus VIII. mit Hilfe einer Hoch-
rechnung der zinszahlenden Haushalte noch eine Größenbestimmung der wich-
tigsten jüdischen Gemeinden vorgenommen werden. Die partiell erfolgte Regi-
strierung aller einzelnen Mitglieder eines jüdischen Haushaltes macht es mög-
lich, die durchschnittliche Größe der jüdischen Familien in Savoyen in dieser 
Periode zu bestimmen, so daß auf die sonst in der Forschung kursierenden Mul-
tiplikationsfaktoren zur Größenbestimmung jüdischer Haushalte zugunsten einer 
quellenimmanenten Festlegung verzichtet werden kann. Dabei soll nicht die 
Feststellung absoluter Größenwerte im Vordergrund stehen, sondern vielmehr 
die relative Größe der Gemeinden, um ihre jeweilige Rolle innerhalb der Stadt, 
als Steuerpotential für den Landesherrn, aber auch als kultureller und institutio-
neller Anziehungspunkt für die Juden selbst zu bestimmen. 

Neben den innerjüdischen Aspekten ist darüber hinaus noch eine Reihe von 
qualitativen Merkmalen der Siedlungsorte überprüft worden, um die möglichen 
Kriterien der Juden bei der Auswahl der Orte und die relative Bedeutung der 
einzelnen Niederlassungen genauer zu analysieren. Ein Vergleich in bezug auf 
qualitative Merkmalen - wie Ausstattung der Siedlungsorte mit einer charte de 
franchises, mit Zoll- und Münzprägestätten, mit lombardischen Geldleihebanken 
sowie ihre Nähe zu den wichtigsten Transitverbindungen - soll Besonderheiten 
bei der Auswahl der Orte aufdecken. Um die Anschaulichkeit der Karte zu ge-
währleisten und die Legende nicht zu überfrachten, wurde nur eine Auswahl die-
ser Kriterien in die Karten aufgenommen. Wichtig erschien die Kennzeichnung 
der Bischofssitze, da die Bischöfe neben den Landesherren als konkurrierende 
Herrschaftsträger fungieren konnten, und jener Orte, deren Stellung der sa-
voyische Landesherr in Form der Verleihung einer charte de franchises inner-
halb seines Territoriums Ausdruck heraushob oder herausheben wollte. Im letz-
ten Zeitschnitt von 1396 bis 1434 wurden außerdem noch die Orte miteinbezo-
gen, in denentrotzder Registrierung der Juden in der savoyischen Finanzverwal-
tung ein anderer Herrschaftsträger die Schutzfunktion über die Juden ausübte, da 
die darin wohnenden Juden offenkundig in einem engeren Verhältnis zur sa-
voyischen Landesherrschaft standen. 15 

Generell wurden für die Untersuchung nur die Belege übernommen, mit denen 
Juden zweifelsfrei nachgewiesen werden können. Während Herkunftsbelege von 
Juden in Form eines einfachen Namenzusatzes, wie z. B. bei Agin de Nantua, 
weggelassen wurden, da eine wirkliche Niederlassung an diesem Ort damit kei-

14 Vgl. den entsprechenden Abschnitt im dritten Hauptkapitel der Untersuchung (lll.2.2). 
15 Die Namen dieser Orte wurden in runde Klammern gesetzt. 
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neswegs gesichert ist, 16 soll dies nicht für solche Namen gelten, in denen die 
Ortsbezeichnung als Zusatz an die Kennzeichnung als Juden angefügt wurde, 
wie z. B. im Falle der Juden Orsel und Lionetjudeis de Montemeliano. In diesen 
Fällen scheint die Bezeichnung tatsächlich auf die Orte zu verweisen. in denen 
die betreffenden Juden lebten. Auf die Eigennamen der Juden und ihre zahl-
reichen latinisierten bzw. romanisierten Varianten in den Aufzeichnungen der 
Verwaltungsquellen soll erst im prosopagraphisch orientierten Kapitel über die 
Migration näher eingegangen werden. 

1.1 Die Niederlassungen bis 1300 

Über den Zeitpunkt der ersten jüdischen Ansiedlungen in Savoyen ist in der For-
schung viel gestritten worden. So will Luigi Cibrario, der früheste Kenner der 
Materie, ihre Ansiedlung in die Regierungszeit Amadeus' IV. (1233-1253) datie-
ren, ohne jedoch einen Quellenverweis für diese Hypothese zu geben. 17 Unter 
Hinweis auf die Vertreibungen der Juden aus dem Königreich Frankreich unter 
Philipp August 1182 und die ersten Belege umfassender jüdischer Siedlung in 
der Dauphine und in Burgund seit dem Ende des 12. Jahrhunderts glaubte auch 
Costa de Beauregard die Ansiedlung von Juden in Savoyen in der gleichen Zeit 
ansetzen zu können, wobei er jedoch zugeben mußte, daß dies nur eine Vermu-
tung sei. 18 Costas Belege für die Stadt Chambery, die im Zentrum seines Interes-
ses und seiner Forschung stand, beginnen erst am Anfang des 14. Jahrhunderts. 
Gerson konnte dagegen allein durch eine Durchsicht der Inventare der Kastella-
neirechnungen der Regionen Bresse, Bugey und Gex nachweisen, daß Juden 
schon seit dem letzten Viertel des I 3. Jahrhunderts im westlichen Teil der Graf-
schaft gesiedelt haben. 19 Achille Nordmann bestätigte diesen Befund mit seinen 
lokalen Archivrecherchen über die Rechnungen der Kastellaneien in der Waadt, 
im Chablais und Wallis.2° 

Er verwies jedoch bereits in diesen ersten Aufsätzen auf die von Wurstember-
ger stammenden Regesten dreier Ansiedlungsprivilegien vom November und 
Dezember 1254.21 Nordmann edierte später selbst eine dieser Quellen in ex-
tenso.22 Auf Grund der besonderen Problematik dieser Quellen kann die Ansied-

16 Es könnte sich auch um eine weiter zurückliegende Herkunft der Familie oder um einen 
Schwerpunkt der geschäftlichen Beziehungen des betreffenden Juden o. ä. handeln. 

17 CIBRARIO, Delle Finanze 1860, S. 77. 
18 » ... ils furent tres nombreux a cette epoque en Dauphine et en Bourgogne, et on peut con-

jecturer qu'ils se repandirent en meme temps dans les Etats de Savoie que gouvernait alors le 
comte Thomas Ier. Cependant dans les documents relatifs au regne de ce prince que nous avons 
pu consulter, il n'est fait nulle part mention des Juifs<c M. C. A. COSTA DE BEAUREGARD, Juifs 
en Savoie 1854, S. 89. 

19 GERSON, Notes 1884, S. 235. 
20 NüRDMANN, Juifs Pays de Vaud 1925, S. 147f. 
21 DERS., Juifs a Geneve 1925, S. 6; Verweis auf WURSTEMBERGER, Peter der Zweite IV, 1858, 

Nr. 377,378 und 381, S. 185f. Siehe dazu das Kapitel III.l.l. 
22 Er geht jedoch dabei nicht auf die Problematik der von Wurstembergers Regesten abweichenden 



27 

Jung der darin aufgeführten Juden allerdings nicht als sicher gelten. Ein in Chap-
perons Monographie zu Chambery zitierter Judenamens Buocetus, der 1255 als 
Gläubiger des kurzzeitigen Besitzers der Burg Chambery, Othmar Allamand, 
aufgelistet ist, wird nicht näher gekennzeichnet.23 Es kann sich also um einen 
auswärtigen jüdischen Geldverleiher handeln. 

Eindeutigere Quellen sind dagegen die Rechnungen des Hofes und der einzel-
nen Kastellaneien, in denen die von Juden geleisteten Abgaben verschiedenster 
Art ihre Siedlung in Savoyen nachweisen. Zudem haben sie den Vorteil, daß sie, 
nach Kastellanei verschieden, oft schon seit der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts 
kontinuierlich überliefert sind. Ein nicht zu umgehender Nachteil ist jedoch die 
Tatsache, daß nur die der Zinspflicht unterliegenden Juden in den Quellen erfaßt 
und damit alle ärmeren ausgeschlossen werden. Doch dieser Mangel gilt auch für 
den Großteil aller anderen untersuchten Quellenarten. So muß die Frage offen-
bleiben, ob diese ersten sicheren Nachrichten wirklich die frühesten Ansiedlun-
gen von Juden in Savoyen betreffen, denn die Belege fallen in etwa mit den 
ersten schriftlichen Überlieferungen in Savoyen überhaupt zusammen.24 Es läßt 
sich nicht feststellen, ob vor den uns überkommenen Quellen nicht schon Juden 
in Savoyen existiert haben. Die Behauptung von Segre, daß nach den Rechnun-
gen der Kastellanei von Chambery Juden bereits das ganze 13. Jahrhundert über 
dort existiert hätten,25 ist jedoch gewagt, da diese Rechnungen in diesem Fall erst 
seit 1270 überhaupt erhalten sind.26 

Die Tatsache jedoch, daß mit dem Einsetzen der Überlieferung erst vereinzelt 
Juden in den Quellen erwähnt werden, scheint ein Indiz dafür zu sein, daß es vor 
den ersten schriftlichen Nachweisen, wenn überhaupt, nur zu singulären, für die 
Siedlungsgeschichte insgesamt zu vernachlässigenden Niederlassungen gekom-
men ist. Nach ersten Indizien ab Mitte der sechziger Jahre verdichten sich die In-
formationen über Juden in Savoyen erst um das Jahr 1280_27 

Ein erster sicherer Nachweis für eine jüdische Niederlassung in Savoyen ist 
im Jahr 1266/67 zu finden, in dem der in Yverdon wohnhafte Jude Isaac den 
Zins für seinen Aufenthalt an den Kastellan zahlt.28 

Datierung, Lokalisierung und Zeugenreihe bei der von ihm publizierten Urkunde ein: 
NORDMANN, Documents 1927, S. 63f. Später noch einmal von EsrosiTO, Un proces 1938, 
S. 799f. ediert. 

23 CHAPPERON, Chambery 1863, S. 340. 
24 Chiaudano hat sich den frühesten Zeugnissen dieser Rechnungen eingehend gewidmet und auf 

dieser Grundlage seine Finanzgeschichte Savoyens im 13. Jahrhundert geschrieben: CHIAU-
DANO, La finanza sabauda, 3 Bde., 1933-3 7. 

25 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 7, S. 289, Anm. 2. 
26 V gl. die Angaben in BAUTIERISORNA Y, Les Sources I, 1968, S. 345 und AST INVENTARIO li, 

1962, S. XL VI. 
27 Der Zeitpunkt der ersten Ansiedlungen könnte mit der Gefangennahme der Juden in weiten 

Teilen Frankreichs und der Kontiskation ihrer Güter im Zuge des siebten Kreuzzugs 1268/69 in 
Verbindung stehen: CARO, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte I, 1908, S. 380-384. 

28 CHIAUDANO, La finanza sabauda I, 1933, S. 112; DEGLON, Yverdon 1949, S. 34. 
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1267 wird im Huldigungsakt eines Adligen namens Petrus Croce an Peter von 
Savoyen ein Jude Vivian de St. Genix erwähnt, der die Güter des Adligen in 
St. Genix (Novalaise) und Umgebung besessen habe, die dieser jetzt, vielleicht 
nach dem Tod des Vivian, als Lehen von Peter hält: 

... tenere in feudum de eo domum, terras, prata, vineas, possessiones et 
quecumque alia bona immobilia que fuerunt quondam Viviani iudei de 
Saneta Genisio ibidem tam in villa quam mandamento sita cum ipsarum 
rerum pertinenciis universis ac debita et usagia ipsarum rerum solito more 
solvenda. 29 

Dies würde auf den Grundbesitz eines Juden hinweisen, der nach seinem Tode 
oder Wegzug dem Grafen anheimgefallen war, so daß er das Land nun als Lehen 
neu vergeben konnte. Solche ausgedehnten Besitzungen waren flir Juden vor al-
lem im Süden Frankreichs bis zum Spätmittelalter - im Gegensatz zum asch-
kenasischen Raum- offenbar noch erlaubt.30 

Seit 1269 ist schließlich der Jude lsaac de Villeneuve-Chillon (am östlichen 
Ende des Genfer Sees) in zahlreichen Rechnungen des Hofes Philipps von Sa-
voyen belegt.31 Er scheint eine besondere Stellung in diesem Gebiet innegehabt 
zu haben, denn aus den Rechnungen des Hofes erfahren wir, daß häufig Boten zu 
ihm geschickt worden sind. 

1270/71 ist ein Judenamens Bonus Parvus oder Bonus Puerus in der Kastella-
nei St. Symphorien-d'Ozon im Viennois nachgewiesen, der Natural- und Geld-
abgaben leistete,32 ebenso wie 1271/72 ein Judenamens Viviand in der Kastella-
nei von Allinges (nahe Thonon am Genfer See).33 

Unter der Rubrik für besondere Ausgaben der Kastellanei Monthey-
St.Maurice d' Agaune (im oberen Rhönetal) werden 1274/75 mehrere Zahlungen 
eines Juden Agin in verschiedenen Währungen aufgeführt.34 Diese Form der 
finanziellen Zuwendung könnte auf einen Zollpächter hinweisen, da diese sich 
im Rahmen ihres Berufes mit verschiedenen Währungen konfrontiert sahen und 

29 CHIAUDANO, La finanza sabauda III, 1937, S. 260. 
3° CARO, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte I, 1908, S. 391 f sowie 504. Ein solcher Fall scheint 

sich auch ein Jahr zuvor in der nahegelegenen, aber noch selbständigen Herrschaft in 
St. Trivier-sur-Moignans (früher= St. Trivier-en-Dombes) zugetragen zu haben: ... que mos 
sire G. Chabues deit garder monseignor de damago de ce que e/ promist Amide lo juef que elli 
garderet Ia terra de Saint-Trivier et defendret: VALENTIN-SMITH/GUIGUE, Bibliotheca Dum-
bensis II, 1854-1885, S. 160. Grundbesitz von .luden in diesem Raum war im Früh- und 
Hochmittelalter verbreitet: B. BLUMENKRANZ, Cultivateurs et vignerons juifs en Bourgogne du 
IXe au Xle siecles, in: BPH 1960 I, Paris 1961, S. 129-136. 

31 CHIAUDANO, La finanza sabauda II, 1934, S. 71, 132, 185, 195, 209, 212, 216, 236, 259. 
32 DERS., I, 1933, S. 139 und 144. 
33 Ebd., S. 184. 
34 Ebd., S. 263. Möglicherweise handelt es sich um denselben Agin, der 1278 in Thonon ein Haus 

erwerben kann: CONSTANT, L'etablissement 1972, S. 32 und Anm. 114. 
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oft einen Abschlag ihrer Einnahmen als Lohn erhielten.35 Im gleichen Zeitraum 
wird denn auch in der Kastellanei von St. Rambert im Bugey ein Jude Aquin er-
wähnt, der dort den Wegzoll einnahm,36 und im Jahr 1278/79 ein Simon als 
Empfänger dieses Zolls in Yilleneuve.37 Der Wegzoll war für einige Jahre die 
bevorzugte Einnahmequelle der Juden des Städtchens,38 so daß in der Rechnung 
von 1284/85 bereits sieben Juden unter einer eigenen Rubrik Judei erscheinen. 39 

Sie begründeten mit ihrer Tätigkeit wohl die erste kleine jüdische Gemeinde in 
der Grafschaft Savoyen,40 so daß man die Funktion des Landes als Relais für den 
internationalen Transitverkehr zunächst auch als wichtiges Motiv für die Ansied-
lung der ersten Juden ansehen kann. 

Im Jahr 1280/81 mußte eine Jüdinnamens Benevenuta in Thonon zwei Genfer 
Pfennige für die Besiegelung eines Rechtsaktes zahlen.41 Mit dem Beginn der 
achtziger Jahre werden die Erwähnungen von Juden in den Rechnungen häufi-
ger. So sind in der Rechnung des Kaplans Boso aus dem Jahr 1281/82 in fünf 
Orten Savoyens, in St. Rambert-en-Bugey, Yenne, Montmelian, Aiguebelle und 
Pont-de-Beauvoisin, Juden belegt.42 Im gleichen Zeitraum liegt ein vereinzelter 
Beleg für die Bischofs- und Handelsstadt Genf vor, da in den Rechnungen der 
dortigen savoyischen Kastellanei von 1282 bis 1286 ein Jude Agin erwähnt wird, 
der schließlich im Jahr 1286 in Thonon verstirbt.43 

Unter der Herrschaft Philipps von Savoyen haben sich also frühzeitig zwei 
Schwerpunkte jüdischer Siedlung herauskristallisiert: zunächst ein eng begrenz-
tes Gebiet um das östliche Ende des Genfer Sees von Thonon-AIIinges bis Ville-
neuve-Chillon, also die als Chablais bezeichnete Region, sodann ein Bereich im 
Kernland der savoyischen Machtentfaltung um Chambery.44 

Bis zum Ende des 13. Jahrhunderts und darüber hinaus bleiben diese Schwer-
punkte erhalten. Hinzu kommen noch Belege für Tour-de-Peilz (früher= Tour-
de-Vevey), wo sich seit 1290/91 eine jüdische Familie niederließ, deren Mitglie-
der eine jüdische Geldleihebank erfolgreich betrieben,45 für Evian 1292/9346 und 

35 Siehe dazu die Angaben in der Rechnung des Eintreibers des Wegzolls von Villeneuve, Ysard: 
CHIAUDANO, La finanza sabauda I, 1933, S. 355-359 und die Darstellung im KapiteliV.3.1. 

36 Ebd., S. 273. 
37 NORDMANN, Documents 1927, S. 64. 
38 Siehe dazu das Kapitel1V.3.1. 
39 NORDMANN, Documents 1927, S. 65. 
40 SEGRE, Ginevrae il Vaud 1993, S. 199. 
41 Nach dem Verzeichnis der Einnahmen eines Richters für die Regionen Genevois, Chablais und 

Wallis in CHIAUDANO, La tinanza sabauda I, 1933, S. 333. 
42 DERS., II, 1934, S. 305; Truchet weist auf einen Juden namens Sonet hin, der bereits 1278 ein 

größeres Geldleihegeschäft in Aigucbelle abgeschlossen haben soll, ohne daß jedoch damit 
seine Herkunft aus diesem Ort bewiesen wäre: TRUCHET, .Juifs et Lombards 1898/99, S. 188f. 

43 Ausschnitte aus den entsprechenden Kastellaneirechnungen sind bei MALLET, Du pouvoir 1849, 
S. 326-328, ediert und bei NüRDMANN, .Juifs a Geneve 1925, S. 4, wiederaufgenommen. 

44 Für den Raum des Chablais sind bei NORDMANN, Documents 1927, CoNSTANT, L 'etablissement 
1972 und CONNE, Les .Juifs du Chablais 1983, zahlreiche weitere Belege für Juden zu finden; 
vgl. die entsprechende Karte im Anhang der Arbeit. 

45 NORDMANN, Documents 1927, S. 67; SEGRE, Ginvera c il Vaud 1993, S. 198. 



30 

für Chambery und Les Ecl1elles (zwischen Pont-de-Beauvoisin und der Char-
treuse) 1297-1300, die die bereits vorhandenen Schwerpunkte akzentuieren.47 

ln Murten sind nach Dokumenten aus den Jahren 1294 und 1299 bereits Ende 
des 13. Jahrhunderts Juden als Geldverleiher tätig gewesen.48 Zwar gibt Gersan 
auf Grund seiner Recherchen in dem Departementalarchiv C6te d'Or für zahlrei-
che Orte der Bresse, des Bugey und des Pays de Gex die Anfangs- und Enddaten 
jüdischer Ansiedlung an, doch ohne die entsprechenden Belege dafür vorzule-
gen.49 Weder er noch andere Forscher haben diese lokalen und regionalen Quel-
lenbestände systematisch erforscht. Für den ersten Zeitraum sind so bisher nur 
ein Beleg für Pont-de-Vaux im Jahr 128750 und einer für Chätillon-sur-Chala-
ronne (früher= Chätillon-en-Dombes) im Rechnungszeitraum 1297-1300 aufzu-
führen.51 Doch die spätere Stellung der Juden in der Bresse läßt eine frühzeitige 
Besiedlung der Region als sehr wahrscheinlich erscheinen. 

Damit ergibt sich für die erste Zeitstufe eine Gesamtzahl von zwanzig Orten, 
an denen Juden sicher nachweisbar sind, an dreienvon ihnen allerdings erst ganz 
am Ende des 13. Jahrhunderts. 52 Im Vergleich mit der westlichen Nachbarregion 
Burgund kann Savoyen damit als ein relativ spät von Juden besiedeltes Land 
gelten, während in den östlichen Territorien Savoyens jenseits der Alpen tm 
13. Jahrhundert noch überhaupt keine Judenansiedlungen nachweisbar sind. 

1.2 Die Niederlassungen von 1301 - 1350 

Zu Beginn des 14. Jahrhunderts beginnt sich das Erscheinungsbild jüdischen Le-
bens in Savoyen zu differenzieren. Dies gilt sowohl für die Breite jüdischer Be-
siedlung als auch für die Anlässe, die die Juden zu Zahlungen an den Grafen und 
seine Verwaltung verpflichten. 

Ein auch für die Siedlungsgeschichte wichtiger Schritt ist der Übergang von 
den personengebundenen zu den pauschalen Zinszahlungen einzelner Regionen 
an den Schatzmeister. Diese Form der Zuwendung ist zum ersten Mal für das 
Jahr 1311 bezeugt, als die Juden der bailliage von Savoyen, Viennois und Bugey 
eine Gesamtsumme von 400 Vienneser Livres zu zahlen hatten.53 

46 CONNE, Les Juifs du Chablais 1983, S. 3. 
47 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. I und Nr. 3, S. 288; in Les Echelles hatte bereits 

vorher ein Jude gewohnt, der sich 1299 die Erlaubnis vom Grafen erteilen ließ, sich auch in an-
deren Teilen der Grafschaft niederlassen zu können. 

48 MATILE, Monuments 1848, S. 261 und 1142; FRB 111, 1880, Nr. 11117, S. 779; N!QUILLE, Les 
preteurs juifs 1927, S. 90. Eine gedrängte Quellensammlung zu Murten findet sich auch in einer 
Anmerkung in SSR FREIBURG 1925, S. 126, Anm. I. 

49 Auf der Grundlage der nach Regionen und Ortschaften aufgelisteten Quellen der Rechnungs-
kammer von Burgund in den betreffenden zwei Bänden der von Garnier herausgegebenen In-
ventare, INVENTAIRE SOMMAIRE 111 1873 und IV 1876: GERSON, Notes 1884, S. 235. 

50 Ebd., S. 239. 
51 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 5, S. 289. 
52 Vgl. die Karte A im Anhang der Untersuchung. 
53 Ebd., Nr. 10, S. 290. Zum Hintergrund dieses Schrittes siehe Kapitel IV.l.l. 
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Mit diesen 'Sammelbelegen' beginnt allerdings auch die Schwierigkeit, die 
einzelnen jüdischen Siedlungen Savoyens vollständig zu erfassen, da die indivi-
duellen Zahlungen im Rahmen der Kastellaneien nach und nach als Zeugnis ent-
fallen. Greifbar werden sie nunmehr nur, wenn eine jüdische Gemeinde oder 
einzelne ihrer Mitglieder besondere Zuwendungen, z. B. in Form von Subsidien, 
Schenkungen oder Strafgeldern, an den Grafen leisten müssen. 

Wenn man der verringerten Überlieferung der Quellen folgen darf, so fand 
eine Vermehrung der jüdischen Siedlungsorte in Savoyen nur allmählich :Statt. 
Im Bugey sind neue Belege für die Orte Rossillon seit 1305 und St. Germain im 
Jahre 1325 zu nennen, wobei in beiden Orten wiederum Juden als Einnehmer des 
Wegzolls fungierten. 54 Uginet führt darüber hinaus den Beleg über eine 
Zinszahlung des Juden Aquinet für das Jahr 1310 in Contlans auf. 55 Als weiterer 
Neubeleg flir jüdische Siedlungen kann eine Notiz aus dem Rechnungsjahr 
1316/17 über Aufnahmeprivilegien flir die Orte Pont-d' Ain und St. Andn!-en-
Revertmont, beide am Rande der Grafschaft zwischen der Bresse und dem Re-
vertmont gelegen, genannt werden. 56 Außerdem fällt ein Aufnahmeprivileg aus 
den Jahren 1314-1316 auf, wonach neben den savoyischen Grafen ein weiterer 
Adliger als Herrschaftsträger über Juden fungiert, denn es wird ausdrücklich er-
wähnt, daß sich der Jude Aquinet in den Ländern des Herrn von Clermont ansie-
delte. 57 Daraus folgt, daß Aquinet zwar aus einem nicht näher bekannten Grund 
die Gebühr flir sein Schutzprivileg an den Grafen zahlte, gleichzeitig aber außer-
halb des savoyischen Territoriums wohnte. Der Jude könnte hier seinen Zins aus 
geschäftlichen oder privaten Gründen an verschiedene Schutzherren gleichzeitig 
bezahlt haben, ein Phänomen, das zur Zeit der Herrschaft Amadeus' VIII. noch 
häufig zu beobachten sein wird. 58 Ein Antoine de Clermont, der möglicherweise 
mit dem der erwähnten Quelle identisch ist, war zu dieser Zeit auch Schatzmei-
ster des Grafen. In den gleichen Jahren nahm er jedenfalls den Zins der Juden in 
Thonon, vielleicht auch im gesamten Chablais, ein.59 

54 Z. B. Ebd., Nr. 8 und Nr. 9, S. 289f. bzw. GERSON. Notes 1884, S. 240; St. Germain war erst im 
August 1321 von savoyischen Truppen besetzt worden: MALLET, Documents inedits 1872, 
S. 369. 

55 Nach den Kastellaneirechnungen der Ortschaft bei UGINET, Conflans 1967, S. 177. 
56 Recepit a judeis habitantibus apud Pontem Denz et Sanctum Andream pro composicione Jacta 

cum domino quod possint morari in dictis /ocis ... : SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, 
Nr. 24, S. 293. 

57 ••. ab Acquineto judeo habitatore in terra domini Clarimontis introgio garde: Ebd., Nr. 23, 
S. 293. Segre verweist unter Bezug auf die Stadtgeschichte zu Chambery von Chapperon auf 
einen Antoine de Clermont, der seinen Hauptsitz bei Ia Bätie-en-Albanais gehabt haben soll. 
Zwar erwähnt Chapperon an der angegebenen Stelle einen Ort dieses Namens, der in der Um-
gebung von Chambery liegt, jedoch nicht den Bezug zur Familie Clermont: CHAPPERON, Cham-
bery 1863, S. 17f. Tatsächlich gab es mehrere Adelsfamilien dieses Namens in der Region: 
DBF VII, 1959, Sp. 1512f. Wahrscheinlich handelt es sich in unserem Zusammenhang aber um 
das adlige Geschlecht der Clermont, das seinen Sitz nicht- wie Segre behauptet- bei Chambery, 
sondern bei Rumilly in der RegionAlbanais in der Grafschaft Genf hatte. 

58 Vgl. das Kapitel IV.1.3. 
59 CONSTANT, L'etablissement 1972, S. 222. 
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In Monthey sind seit 1308 mehrere Zinszahlungen von Juden zu verzeich-
nen.60 Aus der unmittelbaren Umgebung der Stadt Genf, in Versoix und nahe bei 
der Burg La Corbiere, sind Schutzzinszahlungen von Juden in den Rechnungen 
der entsprechenden Kastellaneien überliefert.61 Weiterhin sind in den dreißiger 
Jahren des Jahrhunderts in La Cöte-St. Andre und in St. George-d'Esperanche, 
beides Orte im Viennois, Juden erstmalig erwähnt, wobei im ersten Ort zwei Ju-
den die Subsidien der entsprechenden Kastellanei von La Cöte einsammelten.62 

Die nächsten Hinweise finden sich in den Prozeßakten einer gegen die Juden 
in Chambery erhobenen Ritualmordbeschuldigung im Jahre 1329.63 Sie enthalten 
vermutlich die Namen aller jüdischen Haushaltsvorstände oder zumindest der 
erwachsenen Männer in dieser Stadt.64 Es werden in den Akten 35 Juden aus 
Chambery als Zeugen vernommen, was bereits auf eine für die kurze Zeit seit der 
Ersterwähnung erstaunliche Größe der jüdischen Siedlung von ca. 150 Mitglie-
dern schließen läßt. Die Größe der jüdischen Gemeinde reflektiert den in der 
ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts durch die savoyischen Grafen forcierten Aus-
bau Chamberys zum Hauptort in Savoyen, der mit der Einrichtung eines ständi-
gen Rates des Grafen mit Sitz in Chambery in ehendiesem Jahr seinen ersten 
Höhepunkt erlebte.65 Viele der in der Zeugenliste aufgeführten Mitglieder der 
jüdischen Gemeinde werden in späteren Quellen erneut erwähnt und nehmen 
zum Teil herausgehobene Stellungen ein. Vor allem die zuerst genannten, Jocet 
(oder Joczon) de Ia Ferte und Peyret de St. Genix, vertraten nacheinander in den 
folgenden Jahren die Juden in ganz Savoyen gegenüber den Grafen. Im Prozeß 
von 1329 kamen zwar alle Juden, die als Zeugen aussagten, aus Chambery, einer 
der beiden angeblichen Ankläger aber, der Jude Azelin, wohnte in Tresserve am 
Lac du Bourget, der somit als weiterer Siedlungsort verzeichnet werden kann. 

Weitere Niederlassungen können für die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts zu-
nächst nicht mehr sicher nachgewiesen werden. Doch daß damit noch nicht alle 
jüdischen Siedlungen in Savoyen erfaßt sind, zeigt ein ftir die Juden folgen-
schweres Ereignis kurz vor der Jahrhundertmitte: die Pogrome anläßlich der Pest 
von 1348. 

Wiederum sind es Rechnungen, Prozeßakten sowie die Inventare der Güter der 
bei den Pogromen getöteten Juden, die über den eigentlichen Anlaß hinaus auch 
Informationen über die Siedlungstätigkeit liefern. So erfassen die Rechnungen 
einzelne Juden und ganze Gemeinden, die sich über besondere Zahlungen Schutz 
vor den Untersuchungen und Verfolgungen verschaffen wollten. Solche Zahlun-

60 NORDMANN, Oocuments 1927, S. 66. 
61 NORDMANN, Juifs a Geneve 1925, S. 9: SEGRE, Ginevra eil Vaud 1993, S. 196f. 
62 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 65, Nr. 68-70. S. 305f. Zur Siedlung in 

St. Georges d'Esperanche siehe CHEVALIER, Regeste dauphinois V. 192 L Nr. 27758. 
63 Siehe dazu das Kapitel VI. I. 
64 Vgl. STERN, Urkundliche Beiträge 1893. S. 9f. ohne Kenntnis der Edition von Stern nochmals 

publiziert durch EsPOSITO, Un proces 1938, S. 788. 
65 BRONDY, Chambery 1988, S. 69f. 
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gen sind besonders in der Bresse für die Orte Pont-de-Veyle,66 Bourg-en-
Bresse,67 und Bäge68 sowie für Treffort im Revertmont69 belegt, die in diesem 
Zusammenhang alle erstmalig als jüdische Siedlungsorte in den zentralen Quel-
len der Landesherrschaft erscheinen. Erst seit Ende 1342 scheinen die Juden aus 
den Regionen Bresse, Bäge und Revertmont überhaupt direkte Zahlungen an den 
Hof geleistet zu haben, da ein jüdischer Magisternamens Peyret zum ersten Mal 
jüdische Gelder auch aus diesen Regionen einsammelte und an den Hof ablie-
ferte. Damit wurden auch die westlichen Regionen Savoyens zuletzt kurz vo'r der 
Katastrophe von 1348 in die pauschale Besteuerung der Juden integriert.70 

Außerdem sind, vor allem aus den fünfziger Jahren, zahlreiche Rechnungen 
überliefert, die den Verbleib der angefallenen Erbgüter der getöteten Juden unter 
der speziellen Bezeichnung escheyte regeln.7 1 Dabei wird u. a. auch auf jüdi-
sches Vermögen in St. Hippolyte-sur-Aix oder La Rochette verwiesen.72 Es muß 
jedoch in diesen Fällen nicht unbedingt auch zur Ausbildung von kleineren jüdi-
schen Siedlungen gekommen sein, so daß dieser Nachweis problematisch 
bleibt.73 Auch in Morges und Aubonnne soll es nach späteren Aussagen einer 
Kastellaneirechnung Juden gegeben haben, die jedoch nach ihrer Ermordung 
1349 keine Güter hinterlassen hätten. 74 Außerdem geben spezielle Inventare der 

66 NORDMANN, Documents 1927, S. 90. 
67 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976. Nr. 89, S. 312, Anm. 3. 
68 Ebd., Nr. 87f., S. 311. 69 Ebd., Nr. I 01, S. 315. Schon 1332/33 wird allerdings in einer Rechnung aus der Franche-Comte 

(!)ein Judenamens maitre Aaron aus Treflort erwähnt, obwohl es einen Ort dieses Namens un-
ter der Herrschaft der Chalon nicht gegeben hat: AD Doubs. B 79A fol. 9v. (freundlicher Hin-
weis von Frau Annegret Holtmann). 70 Bei der Aufzählung der Regionen. aus denen Peyret die Zinse eintreiben sollte, steht u. a .... 
terre domini Baugiaci et Breyssie quam nunc tenet dominus ad manum suam: SEGRE, Testimo-
nianze documentarie 1976. Nr. 75. S. 307, Anm. I; CONNE, Les .luifs du Chablais 1983, Annex 
5. 

71 Escheyte entspricht neufranzösisch echoite oder echute und meinte damals den Heimfall der Gü-
ter eines verstorbenen 'Wucherers' an den Grafen bzw. seine Verwaltung. 

72 AD Savoie, SA 1198 III-IV; SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 132 und Nr. 134, 
S. 322f.; Segre hat in der ihr vorliegenden Rechnung neben Aiguebelle talschlicherweise latei-
nisch Ruppecule mit Ripaille, der späteren Residenz der Grafen von Savoyen, gleichgesetzt. Zu 
dieser Zeit gab es dort jedoch nur eine kleinere geistliche Niederlassung in Form einer unter 
Airnon von Savoyen mit Hilfe des Juden Samuel (!)errichteten gräflichen Kapelle (vgl. Kapitel 
IV.3.2), die lateinisch Ripallie genannt wurde. Die beiden späteren gräflichen Beauftragten wa-
ren jedoch in den benachbarten Bezirken La Rochette, Aiguebelle und Conflans eingesetzt. Ein 
ähnlicher Vertrag über den Verbleib der Güter von verstorbenen christlichen oder jüdischen 
Wucherern in Les Echelles 1355 kann nicht als Nachweis einer jüdischen Besiedlung gelten, da 
hier im Unterschied zu den beiden vorigen Belegen nicht auf die tatsächliche Einziehung jüdi-
scher Vermögenswerte eingegangen wird, sondern nur auf eine mögliche Regelung flir die Zu-
kunft: vgl. dazu das Kapitel 111.1.3. 

73 Deshalb ist die Eintragung in der Karte mit einem Fragezeichen versehen worden. 
St. Hippolyte-sur-Aix konnte nicht in die entsprechende Karte aufgenommen werden, da eine 
genaue Lagebestimmung des heute anscheinend nicht mehr existierenden Ortes nicht möglich 
war; er wird jedoch, dem Namen nach zu schließen. in unmittelbarer Nähe von Aix-les-Bains zu 
lokalisieren sein. 74 KüPFER, Le droit de sauvegarde 1938, S. I 05f. Da die Angaben aus einer Kastellaneirechnung 
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Güter der getöteten Juden Auskunft über die ungefähre Größe einiger jüdischer 
Siedlungen. Während in einem Inventar für die ehemalige jüdische Gemeinde in 
Yenne nur ein Jude namentlich genannt wird, sind es in den entsprechenden 
Quellen zu Aiguebelle und zu St. Genix-sur-Guiers neunzehn Juden, deren Güter 
bzw. Schuldscheine aufgelistet werden. Damit ist allerdings nicht geklärt, ob alle 
genannten Juden auch einen eigenen Haushalt mit einer dazugehörigen Familie 
besaßen.75 

Ein weiterer Hinweis auf eine kleinere jüdische Niederlassung findet sich in 
einer lokalen Rechnung, in der vermerkt wurde, daß zwei Juden in Chätei-
St. Denis (zwischen Vevey und Gruyere) ihren Zins auf Grund der pauschalen 
Zahlweise der Juden im Chablais seit dem vorhergehenden Jahr, d. h. 1340, nicht 
mehr an den Kastellan des Ortes zahlen. 76 In den genannten kleineren Orten blei-
ben diese Belege jedoch singulär, was darauf schließen läßt, daß sich jüdische 
Siedlungen dort nur in bescheidenem Maße etablieren konnten. 

In dem Protokoll über das Verhör von Juden in der Burg von Chillon und spä-
ter in Chätel, wo sie wegen der Anschuldigungen der Brunnenvergiftung gefan-
gengehalten und vernommen wurden, findet sich trotzder zahlreichen jüdischen 
Zeugen nur ein neuer Hinweis auf eine jüdische Niederlassung: 77 ein Zeichen 
dafür, daß die Siedlungen in diesem Raum bereits weitgehenderfaßt sind. In dem 
Verhörprotokoll werden ein Jude namens Beneton und sein Sohn genannt, die-
nach ihren Herkunftsnamen zu urteilen - in St. Maurice d' Agaune gewohnt 
haben könnten. 78 Dieser Schluß wird dadurch gestützt, daß ein Beneton anläßlich 
der Feststellung der Opfer der Pestzeit im Grundbesitzverzeichnis des Ortes 
1350 als ehemaliger Hausbesitzer festgehalten istJ9 

des Jahres 1361 stammen und entsprechende Quellen für die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts 
fehlen, sind diese Orte in den Karten mit einem Fragezeichen versehen worden. 

75 AD Savoie. SA 1197-1200~ siehe dazu das Kapitel IV.2.1. 
76 PHILIPONA, Chätel-St. Denis 1921. S. 134. Ein Judenamens Sirnon verkauft 1347/48 zwei Häu-

ser in Chätel an zwei christliche Mitbürger: Ebd., S. 146. 
77 UB STRASSBURG V, 1896. Nr. 185, S. 168-174. Über die Lokalisierung des zweiten Prozeßortes 

Chätel gab es in der Forschung Kontroversen. da Orte dieses Namens häufig aufzufinden sind: 
NORDMANN, Juifs Pays de Vaud 1925. S. 154. Zwei Indizien erlauben uns jedoch, ihn mit dem 
bereits erwähnten jüdischen Siedlungsort Chätel-St. Denis zu identifizieren. Erstens wurde der 
Prozeß in einer zweiten Phase von Chillon nach Chätel verlegt: UB STRASSBURG V, 1896, 
Nr. 185, S. 171. Hieraus ist zu schließen, daß das besagte Chätel nicht allzu weit von Chillon 
entfernt liegen dürfte, daja auch die in Chillon gefangengehaltenen Juden in Chätel vernommen 
wurden. Zweitens wird in den Prozcßakten selbst kurze Zeit nach der Nennung von in Chätel 
ansässigen Juden beschrieben. wie sie inter Viviacum et Chastel Gift gelegt hätten, d. h. der Ort 
mußte sich in der Nähe von Vevey befinden: Ebd., S. 172. Beides trifft am ehesten auf Chatel-
St. Denis zu, das seit dem Ende des 13. Jahrhunderts zudem als einziger savoyischer Ort dieses 
Namens mit der Erteilung einer charte de franchises stadtähnlichen Charakter besaß: 
MARIOTTE-LÖBER, Les chartes des franchises 1973, S. 124f. 

78 Sie werden mit vielen anderen, namentlich genannten Juden in dem Dokument als Verteiler des 
Giftes aufgezählt: . . . quaedam alia Benetono de Sancto Mauricio et ejus fi/io ... : UB 
STRASSBURG V, 1896. S. 168. 

79 GREMAUD. Documents IV. 1880, Nr. 1964, S. 535. 
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Damit sind alle Orte genannt, die im Verlaufe der ersten Hälfte des 
14. Jahrhunderts als Siedlungsorte hinzugekommen sind. Aus dieser Zusammen-
stellung ergibt sich, daß zusammen mit den aus der vorigen Zeitstufe weiter 
nachgewiesenen Siedlungen nunmehr 30 Orte in Savoyen als sicher belegt gelten 
dürfen, wenngleich sieben von ihnen erst spät- nämlich durch die Pogrome von 
1348 - nachgewiesen werden können. 80 Als weitere Schwerpunkte jüdischer 
Siedlung sind nunmehr die Regionen Bresse und Bugey zu den Regionen des 
Genfer Sees und des savoyischen Kernlandes hinzugekommen. 

1.3 Die Niederlassungen von 1351 - 1395 

Die Verfolgungen des Jahres 1348 hatten spürbare Auswirkungen auf die Nie-
derlassungen der Juden, vor allem im Chablais. In der Ursprungsorten des Pro-
zesses gegen die Juden am Genfer See, den Kastellaneien Villeneuve-Chillon 
und Chätel, sind in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts keine Juden mehr 
nachweisbar. 81 Auch in den Orten St. Maurice-d' Agaune, Monthey und Thonon, 
in denen Pogrome oder Prozesse gegen Juden stattgefunden hatten, werden Ju-
den bis Ende des 14. Jahrhunde11s nicht mehr erwähnt. 

Bei den anderen betroffenen Orten im Chablais finden sich später wieder Er-
wähnungen von Juden. So wird z. B. in Tour-de-Peilz in einer Rechnung des 
Jahres 1355/56 eine, wenn auch nur vorübergehende, Wiederansiedlung des frü-
her dort seßhaften Juden Aginet ausdrücklich festgehalten. 82 Außerdem soll ein 
Arzt namens Jacob bis zu seinem Tode 1360 häufig seinen Wohnsitz zwischen 
Tour und St. Genix-sur-Guiers gewechselt haben.10 Auch in Evian sind bereits 
Mitte der fünfziger Jahre Juden wieder nachweisbar. 84 

In Savoyen selbst wurden bis auf Aiguebelle und die kleineren Ortschaften, 
wie St. Hippolyte-sur-Aix, Les Echelles, Tresserve oder La Rochette, alle Orte 
im Laufe der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts wieder von Juden besiedelt. 
Nachdem es zunächst in den Rechnungen vorwiegend um den Nachlaß der getö-
teten Juden in den einzelnen Gemeinden ging, sind vor allem aus dem Zeitraum 
zwischen Mitte der fünfziger Jahre und Mitte der sechziger Jahre zahlreiche 
Neuansiedlungsprivilegien für einzelne Juden, z. B. in Chambery oder Yenne, 
überliefert.85 

80 VgL die Karte B im Anhang der Untersuchung. 
81 NORDMANN. Juifs Pays de Yaud 1925. S. 155. Vgl. auch die entsprechende Karte C im Anhang 

der Arbeit. 
82 ••• recepit a dicto Aginet Judeo, qui venerat ihidem de novo moraturus et postmodum ante 

festurn Omnium Sanetarum recessit, dimidiam florinum boni ponderis: NORDMANN, Documents 
1927, S. 69. 

83 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976. Nr. 129, S. 322; DIES .. Ginevera e il Yaud 1993, 
S. 20 I. 

84 DIES., Testimonianze documentarie 1976, Nr. 141 und Nr. 142. S. 324f. 
85y gl. die Rechnungsquellen für diesen Zeitraum: Ebd .. Nr. 118-123. S. 319f. oder Nr. 127-131, 

S. 321 f. Gleichzeitig warb man aber auch in der Dauphine und in Burgund mit zahlreichen 
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Um die Mitte der fünfziger Jahre kommen zwei weitere Neubesiedlungen 
hinzu: Einerseits wird ein Schutzvertrag für einen Juden in St. Trivier 1352/53 
bestätigt,86 andererseits soll ein Jude in Bonne- in der erst 1355 im Tauschver-
trag mit dem Dauphin neuerworbenen Region Faucigny - 1356/57 seinen 
Schutzzins dem Kastellan des Ortes zahlen.87 Auch die Herrschaft Coligny, die 
seit dem Ende des 13. Jahrhunderts u. a. durch Verkauf seitens des burgun-
dischen Herzogs Robert der Bresse zugeschlagen wurde, wird zum ersten Mal 
1360 unter den Regionen genannt, in der Juden ihren Zins ablieferten.88 Außer-
dem ist noch St. Rambert im Bugey zu nennen.89 Dieser Ort war nach Gerson 
wie auch St. Germain das gesamte Mittelalter hindurch von Juden besiedelt.90 

Aus Mangel an Belegen konnte er jedoch in der vorigen Zeitstufe nicht aufge-
nommen werden. 

Der Nachweis der alten wie auch etwaiger neuer Siedlungen aus den Rech-
nungen der landesherrlichen Zentralkasse oder der Kanzlei bleibt bis 1383 
schwierig, da der Großteil der Quellen noch immer aus Pauschalbelegen fiska-
lischer oder normativer Art besteht, die kaum eine Aussage zur Siedlungstätig-
keit der Juden in den einzelnen Orten Savoyens erlauben. 

Interessant ist jedoch, daß nunmehr die jenseits des Flusses Ain siedelnden 
Juden als eigene regionale Gemeinschaft innerhalb Savoyens eine von den rest-
lichen Regionen Savoyens separate Pauschalsumme als Zins an den Grafen zahl-
ten, die höher liegt als die der restlichen Regionen zusammengenommen.91 Die 
wirtschaftliche Vorrangstellung dieser Juden ist sicherlich auf die Verschonung 
ihrer Gemeinden von den Pestverfolgungen 1348/49 zurückzuführen. Die Initia-
tive für diese Abtrennung scheint von jüdischer Seite gekommen zu sein: Les 
Juifs, residant en Bresse, Bage et Va/bonne, ayant offert au comte une somme de 
100 fl., pendant 10 ans, pour leur cense, Ia redevance particuliere des Juifs de 

Privilegien um einen Zuzug von Juden: KüHN, Juifs France du Nord 1988, S. 12-15 
(St. Symphorien-d'Ozon) bzw. S. 18-27. In Fribourg siedelten sich die ersten Juden wahr-
scheinlich wieder 1356 an: AMMANN, Mittelalterliche Wirtschaft 1942/54, Nr. 19 und 28, S. 4. 

86 Bei St. Trivier handelte es sich wahrscheinlich im Gegensatz zum Verweis von Segre um das in 
der Nähe von Pont-de-Vaux gelegene St. Trivier-de-Courtes: SEGRE, Testimonianze documen-
tarie 1976, Nr. 123, S. 320, Anm. L St. Trivier-sur-Moignans (früher= St. Trivier-en-Dombes) 
gehörte zunächst einem adligen Geschlecht gleichen Namens und dann bis 1400 zur Herrschaft 
der Herren von Beaujeu: V ALENTIN-SMITH, La Dombes 1856, S. I 0 und 14, Anm. 2. 

87 Es handelt sich höchstwahrscheinlich um Bonne in der Faucigny, da dieser Ort Sitz der einzigen 
savoyischen Kastellanei mit diesem Namen war, und nicht um Bona, einen Ortsteil von 
La Cöte-St. Andre, wie Segre behauptet: SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 133, 
S. 322, Anm. I. Über die schwierige Übernahme der 1355 an Savoyen abgetretenen Baronie 
Faucigny an Amadeus VI. siehe Cox, The Green Count 1967, S. 107-114. 

88 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 158, S. 327f. 
89 Ebd., S. 281. 
90 GERSON, Notes 1884, S. 240. Dies gilt eventuell auch für Pont-de-Beauvoisin, wo sich im Ver-

lauf der hier behandelten Zeitstufe zumindest im dauphinischen Teil der Stadt seit 1373 wieder 
drei Juden niedergelassen hatten: PERRIN, Une colanie juive 1887/88, S. 432. 

91 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 138 bzw. Nr. 139, S. 323f. 
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Pont-de-Vaux n 'est plus portee en compte.92 Offenkundig hatten die Juden jen-
seits des Ain die Veränderungen in den jüdischen Gemeinden nach der Katastro-
phe von 1348/49 zum Anlaß genommen, die Entwicklung ihrer Gemeinschaft 
unabhängig von denen der anderen Regionen Savoyens zu gestalten. Sie doku-
mentierten dies u. a. mit der Abtrennung von der vorher landesweit vorgenom-
men Steuererhebung unter den Juden. 

Die Juden diesseits des Flusses Ain waren anscheinend vorerst nur noch zur 
Zahlung der geringen Summe von 40 Florins pro Jahr angehalten (in den dreißi-
ger Jahren waren aus der gesamten Grafschaft 1.200 Florins jährlich eingenom-
men worden!). Anhand der an den Grafen summarisch geleisteten höheren 
Zinszahlungen läßt sich die Vorrangstellung der Juden jenseits des Flusses Ain 
noch bis in den Beginn der neunziger Jahre weiterverfolgen, in denen die Höhe 
ihrer Zinsleistung immerhin noch der der Juden in den anderen Regionen gleich-
gestellt ist.93 

Seit dem Rechnungsjahr 13 83/84 beginnen die individuellen Registrierungen 
der jüdischen Haushalte94 in den Rechnungsbüchern, in denen dann auch Eintra-
gungen für Aix-les-Bains, St. Genix-sur-Guiers, St. Jean-de-Novalaise, Morges 
und Chätillon-sur-Chalaronne sowie vor allem für Genf zu verzeichnen sind.95 

Der Nachweis von angeblich fünf zinszahlenden Haushalten und damit einer er-
sten kleinen jüdischen Gemeinde in Genf stünde im Gegensatz zu den Forschun-

92 Rechnung der Kastellanei von Pont-de-Vaux für das Rechnungsjahr 1359 im Regest bei: 
GERSON, Notes 1884, S. 240. 

93 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976. Nr. 357 bzw. Nr. 358, S. 398. 
94 Zu dem möglichen Kontext dieser Umstellung in der Verwaltung siehe das Kapitel IV. I. I bzw. 

11.2.1. Zur gleich~n Zeit durchlebten die Juden innerhalb des Königreichs Frankreich und auch 
in Burgund eine relativ sichere und ruhige Zeit. so daß nach Blumenkranz kein Grund zu weite-
rer Migration bis 1394 bestand: »Une incidence de cette migration peut pourtant etre trouvee 
dans le fait que dans les provinces voisines du Royaume et surtout en Alsace. Savoie, Comtat-
Venaissin et Provence, il ne se forme pas de nouvelles communautes pendant le dernier tiers du 
XIVe siecle, plus exactement jusqu'cn 1394<<: HISTOIRE JUIFS FRANCE 1972, S. 22; siehe auch 
KüHN, Juifs France du Nord 1988. S. 49-54. 

95 Diese Angaben stützen sich auf die nicht im einzelnen belegten Tabellen zinszahlender jüdi-
scher Haushalte bei SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, S. 281 f und DIES, Ginevra e il 
Vaud 1993, S. 204f. Sie weisen einige Fehler und Ungenauigkeiten bei der Zuordnung und Be-
nennung der Orte auf Zur Tabelle Nr. I im Aufsatz von 1976: St. Jean-de-Novalaise ist eine 
nach der Pfarrkirche des Ortes gebildete ältere Form des Namens der heutigen Ortschaft No-
valaise in der gleichnamigen Region: HISTOIRE COMMUNARDS SAVOYARDS 1982, S. 351-355; 
St. Genix war auf Grund der Abtretung des Ortes im .I ahr 13 77 in folge der Verträge von Paris 
zu einem Grenzort mit der Dauphine geworden, in dem beide Seiten Herrschaftsrechte über die 
jeweiligen Teile des Ortes beanspruchen konnten. Auf die falsche Identifizierung des Ortes 
St. Trivier wurde bereits in Anm. 86 hingewiesen, und bei Chätillon-en-Doubs muß es sich um 
Chätillon-sur-Chalaronne (= Chätillon-en-Dombes) handeln, wo nur wenige Jahre später einige 
Frauen des Ortes einen Charivari vor dem Juden Symond veranstalteten: MOREL, Chätillon-en-
Dombes II, 1927, S. 39. Bereits im Jahre 13 74/75 hatte ein Symond de Nantua dem Ort eine 
Anleihe über 20 Florins verschafft: Ebd., S. 34. Zur Tabelle Nr. 2 aus dem Aufsatz von 1993: 
Lausanne und Fribourg gehören nicht zur savoyischen Landesherrschaft. Muret ist wahrschein-
lich die lateinische Form Mureta für Murten bzw. Morat. Den Ort Yver gibt es nicht, es soll sich 
um Yverdon in der Waadt handeln. 
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gen Nordmanns, der unter Berufung auf eine Untersuchung der gleichen Quellen 
durch ihn selbst und Paläographen vor Ort eine erneute jüdische Siedlung in 
Genf erst im Gefolge der Vertreibung von Juden aus der französischen Kron-
domäne im Jahr 1396 nachweisen konnte. 96 Seit 1393 sind dagegen in Murten 
wieder Juden in den Notariatsregistern belegt, wobei sie in dem Zeitraum bis 
1425 über 1.300 Geldgeschäfte getätigt haben sollen !97 

So ergibt sich aus den gesammelten Quellen das Bild, daß die jüdischen 
Siedlungen in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts auf 25 sicher belegte Orte 
zurückgegangen sind, wobei vor allem die Ausdünnung in der Region um den 
Genfer See ins Auge fallt. 98 Bei dieser Auswertung ist jedoch wiederum die Ab-
hängigkeit von den Quellen zu betonen, da die Juden aus herrschaftlicher Per-
spektive weniger als Einzelperson oder als Gemeinde, sondern als regionale Ge-
meinschaften gesehen werden. Der Vergleich mit den Quellenangaben nach 
1383/84 zeigt dies deutlich. 

1.4 Die Niederlassungen von 1396 - 1434 

Eine wesentliche Veränderung in der Siedlungsdichte ergab sich mit der Ein-
wanderung von Juden aus der französischen Krondomäne und den angrenzenden 
Gebieten nach ihrer endgültigen Vertreibung im Herbst des Jahres 1394. Von 
1396 an erscheint in den Rechnungen des Schatzmeisters eine große Zahl weite-
rer, offensichtlich neu aufgenommener Juden, die einen Schutzzins an den Gra-
fen zahlt.99 Die kontinuierlich erfolgte Registrierung der einzelnen jüdischen 
Haushalte führt zu einer größeren Anzahl quellenmäßiger Nachweise jüdischer 
Siedlungsorte. In den Rechnungslisten des jüdischen Steuereintreibers Abramin 
Symond der Jahre 1402-1404 werden zudem erstmalig die Haushalte nach den 
einzelnen Siedlungsorten differenziert, 100 so daß fast alle Zinseintragungen loka-

96 >>Il a ete constate en meme temps que dans les registres de Ia tn!sorerie generale de Savoie, 
( ... ), on ne connait pas de Juifs habitant Geneve avant 1396<<: NORDMANN, Juifs a Geneve 
1925, S. 8 sowie noch einmal S. 12f. 

97 NIQUILLE, Les preteurs juifs 1927. S. 90; AMMANN, Waadt 1944, S. 266; BUCHER, Murten 
197 4175, S. 128. Es ist allerdings möglich, daß ein umfangreicheres Geldleihegeschäft des Ka-
stellans von Murten, .Jacquimin de Saliset, mit anderen Adligen der Region zu Anfang des Jah-
res 1383, in das auch Juden verwickelt gewesen waren, schon auf Aktivitäten der jüdischen 
Gemeinde in Murten zurückzuführen ist: AMMANN, Mittelalterliche Wirtschaft 1942/54, 
Nr. 284, S. 26f. 

98 Vgl. die Karte C im Anhang der Untersuchung. 
99 Siehe zusammenfassend die vielfach nur ausschnitthaft edierten Eintragungen unter Nova Cen-

siva in den entsprechenden langen Rechnungslisten bei NORDMANN, Documents 1927, S. 82-84 
und 84-88. Über den Verlauf und die Dauer der Migration siehe KüHN, .Juifs France du Nord 
1988, S. 266-270. Eine ähnliche zeitliche Verzögerung zwischen Vertreibung und Einwande-
rung findet sich auch nach der allgemeinen Vettreibung von 1306, da z. B. die ersten Flücht-
linge aus dem Norden die Provence im Jahre 1308 erreichten: MENKES, Une communaute juive 
1971, S. 282; SHATZMILLER., Manosque 1973, S. 11-16. 

100 AD Savoie, SA 1203, Nr. 12, fol. 2r.-4r. Seit dem Jahre 1412 auch in den zentralen Registern 
regelmäßig: AST, Inv. 16, Reg. 57, fol. 33v.-44r. 
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lisierbar sind und daher für die letzte Periode ein genauer Überblick der Ansied-
lungen gegeben werden kann. 

Zunächst fallt eine Verdichtung des jüdischen Siedlungsnetzes im gesamten 
Gebiet der Bresse und der Valbonne auf: Miribel und Montluel in der Valbonne, 
St. Laurent-les-Mäcon und St. Trivier-de-Courtes im Norden der Bresse sowie 
Meillonas im Anschluß an die anscheinend kurz zuvor aufgegebene Siedlung in 
Treffort im Revertmont kommen als neue Orte hinzu. In Miribel hören wir zum 
ersten Mal im Jahre 1396 von Juden in Zusammenhang mit einem von herzog-
lichen Beamten aus Miribel und Montluel angestrengten Prozeß gegen die Juden 
Mosse de Costa und seine Frau Sara, der aus Mangel an Beweisen eingestellt 
werden mußte. 101 In Montluel hatten ein gewisser Levi und sein Sohn Creysse-
mand 1397 das Geschäft eines Fischverkäufers namens Henri Berand überfallen 
und verwüstet, um ein paar Fische zu stehlen. 102 In dem bei Mäcon gelegenen 
St. Laurent hat sich von 1412 bis 1415 ein jüdischer Geldverleiher niedergelas-
sen.103 Außerdem kommen in steigendem Maße Belege für den Ort Villars-les-
Dombes hinzu. Dieser Ort hatte zur Herrschaft der Herren von Thoire-Viiiars 
gehört, deren Besitz nach Erlöschen des Hauses zwischen den Grafen von Sa-
voyen und den Herren von Beaujeu bzw. später den Herzögen von Bourbon um-
stritten war, wobei Savoyen letztlich den kürzeren zog und 1402 nur die Ort-
schaften Viiiars und Loyes ankaufen konnte. 104 

Im Bugey fand eine völlige Neugestaltung des jüdischen Siedlungsgefüges in 
der zuletzt von Juden so dünn besiedelten Region statt. Während ftir Pont-d' Ain 
keine Belege mehr gefunden werden können, obwohl Gersan eine dortige Nie-
derlassung ohne entsprechende Belege bis 1417 datiert, 105 erschließen sich mit 
Lagnieu und Seyssel zwei ganz neue Niederlassungen. 1398 mußte ein Bürger 
aus Bourg für eine gegenüber dem Juden Creyssent aus Lagnieu nicht geleistete 
Bürgschaft eine Strafe von 20 Florins zahlen. 106 In Seyssel und dem schon aus 

101 AST, Inv. 41, Rot. 33. pt.l, Pec. 12. 
102 ... quia inculpabatur jitrtive cepisse seu cepi fecisse [sie!] de piscibus in butica Henrici 

Berandi de Monteluppello dictam buticam rompendo ... : AST, Inv. 16, Reg. 42, fol. 46v. 
bzw. lnv. 41, Rot. 33, pt. III. Pec. 58 Anfang. 

103 AST, Inv. 16, Reg. 57, fol. 42v.; im Jahre 1415 wird ein Wucherverbot gegen ihn verhängt: 
AST, lnv. 16, Reg. 61. fol. 246r. 

1°4 Auch nach diesem Kauf gab es noch längere Zeit Streitigkeiten um die Aufteilung des Erbes, so 
daß erst 1421 eine Einigung erfolgte: MARIE-.JosE:, Amedee VIII, Bd. L 1962, S. 182f. Die 
Belege für diese jüdische Niederlassung werden bei Segre talschlicherweise unter den Orten 
der romanischen Schweiz geführt. Ihr angeblicher Schutzherr, Henri de Colombier, ist jedoch 
nicht Herr von Villars. sondern Herr von Vuft1ens und Vullierens gewesen: SEGRE, Ginevra e il 
Vaud 1993, S. 204f. und 208. Zum Lebenslauf dieser bedeutenden Persönlichkeit: MOREROD, 
Henri de Colombier 1992, S. 279-297. 

105 GERSON, Notes 1884, S. 239. Um die Jahrhundertwende ist auch die Münze in Pont-d' Ain 
nicht mehr belegt: SIMONETII, Monetel, 1967, S. 105 bzw. die Karte in AHF SAVOIE 1979, 
Nr. XXVIII/2. 

106 Für Lagnieu: AST, lnv. 41, Reg. 33, fol. 149r. 



40 

früheren Zeitstufen bekannten St. Germain zahlen die Juden 1399 erstmalig ei-
nen Schutzzins an die landesherrliche Schatzkmnmer.107 

Im savoyischen Kerngebiet kommt die schon vor 1348 nachgewiesene jüdi-
sche Niederlassung in Pont-de-Beauvoisin wieder dazu. Im Jahr 1396 mußte sich 
dort eine Jüdin namens Benevenuta verantworten, deren Eltern vielleicht infolge 
der dort nachweisbaren Pestpogrome getauft worden waren und die damit selbst 
auch als Christin galt. Trotzdem lebte sie mit ihrem jüdischen Mann Benevenu-
tus lege et modo judaeya[sic]. Nach mehrmaliger vergeblicher Vorladung vor 
Gericht wurde sie in das Gefängnis von St. Genix-sur-Guiers gebracht, wo ihr 
erst gegen die Zahlung einer hohen Geldstrafe von 100 Florins guten Gewichts 
die weitere Verfolgung des Falles erspart wurde. 108 Seit 1412 kommen die nur 
kurz besiedelten Orte Viviers oder Vimiers, 109 womit das bei Chambery gelegene 
Viviers-du-Lac bzw. die heutige Stadt Neuville-sur-Saöne bei Lyon gemeint sein 
könnte, 110 und Novalaise hinzu. 111 

Am Genfer See werden neben der jüdischen Niederlassung in Tour-de-Peilz 
vor allem um die Wende zum IS.Jahrhundert auch Juden in Vevey, 112 Cosso-
nay113 (zwischen dem Genfer und Neuehateier See), Nyon 11 4, Gex 115, Thonon 11 6 

sowie seit 1416 in Morges 117 genannt. Für Evian fehlen nach 1394 jegliche wei-
teren Spuren. 

107 Für Seyssel und St. Germain: AST, Inv. 16, Reg. 43, fol. 34v. 108 AST, Inv. 41, Rot. 33, pt. I, Pec. 6; AST, lnv. 16, Reg. 42, fol. 40r. Einem Florin 'guten' oder 
'alten Gewichts' entsprachen nach derselben Quelle zu dieser Zeit 14 Groschen, im Gegensatz 
zum sonst üblichen Florin 'kleinen' Gewichts (= 12 Groschen). Die Kastellanei Pont-de-Beau-
voisin war infolge der Verträge von Paris ( 1355) 1377 endgültig an den Dauphin abgetreten 
worden, doch auch die savoyischen Grafen hatten in dem Grenzort anscheinend Rechte inne, so 
daß Juden an beide Seiten Zahlungen leisteten. Noch im Jahr 1395 soll in der Kastellanci-
rechnung vermerkt worden sein, daß keine Juden in Pont lebten, was Perrin als den Endpunkt 
jüdischer Siedlung in dem Ort ausmachte: PERRIN, Une colonie juive 1887/88, S. 432. 

1°9 AST, Inv. 16, Reg. 57, fol. 43v.-44r. 
110 Auf Grund wechselnder Schreibart ist der Ort nicht eindeutig zu identifizieren. Da sich der 

einzig bedeutende Haushalt des Juden Josson de Conches früher bzw. später in anderen Orten 
der Valbonne bzw. der Bresse befindet, ist nach dem prosapographischen Befund die Lesart 
Vimiers wahrscheinlicher; Vimiers, das heutige Neuville-sur-Saöne nördlich von Lyon, lag 
damals im Herrschaftsbereich der Abtei von l'IIe Barbe, die angeblich Ende des 
14. Jahrhunderts flir ihren Besitz dem Grafen von Savoyen gehuldigt hatte: PARLAMENTO 
SABAUDO, Teil 2: Patria oltremontana I, 1928, S. 221; V ALENTIN-SMITH, La Dombes I 856, 
S. 15, Anm. 1; DEMOTZ, La politique internationale 1974, S. 55. Auch die Lesart Viviers wäre 
möglich: Im Jahre 1400 gab es unter den Juden in Carpentras einen Durand de Viviers. Dieser 
Herkunftsname bezieht sich nach Meinung von Isidore Loeb zweifellos auf Viviers-du-Lac in 
Savoyen: LOEB, Les Juifs de Carpentras 1886, S. 196. 

III AST, Inv. 16, Reg. 57, fol. 43v.; siehe auch Anm. 92. 
112 AST, Inv. 16, Reg. 43, fol. 36v.; AST, Inv. 41, Reg. 33, fol. 233v. 
113 AST, Inv. 16, Reg. 43, fol. 42r. 
11 4 AST, Inv. 16, Reg. 43, fol. 43v. und 44r. 
115 AST, Inv. 16, Reg. 42, fol. 22r. 116 AD Savoie, SA 1203, Nr. 12, fol. 3v. 
117 AST, Inv. 16, Reg. 61, fol. I 09v. 
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Dagegen wird seit 1412 unter den Siedlungsorten der Juden, von denen Ama-
deus VIII. einen Schutzzins einnahm, auch eine Reihe eigenständiger bzw. ande-
ren Stadtherren unterstehender Städte genannt, wie z. B. Lausanne, das wahr-
scheinlich zum Bistum Lausanne gehörige St. Saphorin oder Fribourg. Auf die-
ses Phänomen, das vereinzelt schon in früheren Jahren aufgetreten ist, soll an 
späterer Stelle noch gesondert eingegangen werden. 118 Auch die Aufzählung von 
Murten unter den Orten, in denen Juden ihren Schutzzins zahlten, stellt trotz frü-
herer Belege einen Sonderfall dar, denn obwohl der Ort als Kastellanei direkt der 
Herrschaft des Grafen unterstand, zahlten die Juden ihren Zins gewöhnlich an 
die syndics der Stadt. 119 In dieser Regelung mag man einen Reflex der besonde-
ren rechtlichen Stellung einiger Städte in der ohnehin eher eigenständigen Waadt 
sehen, die im Verlauf der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts ihre kommunalen 
Rechte gegenüber den konkurrierenden Herren der Region z. T. erhalten und 
damit mehr Autonomie als vergleichbare savoyische Städte erlangen konnten.120 

Schließlich wurde im Jahr 1401 die Grafschaft Genf durch Kauf an die sa-
voyische Landesherrschaft angegliedert. Damit kamen auch die wohl schon im 
14. Jahrhundert sporadisch in dem ehemaligen Hauptort der Grafschaft, Annecy, 
und in Rumilly existierenden jüdischen Niederlassungen zu den Siedlungen in 
der Grafschaft Savoyen hinzu.121 

Schließlich sollen der Vollständigkeit halber noch die außerhalb der unmittel-
baren savoyischen Herrschaft liegenden Siedlungsorte genannt werden. Damit 
sind die Regionen der Grafschaft N izza und bis 1418 die des Fürstentums Pie-
mont gemeint. 

Die Grafschaft Nizza war politisch-herrschaftlich wie auch administrativ nur 
locker an die savoyische Herrschaft angebunden. Dementsprechend war in Ver-
tretung des Grafen ein savoyischer Gouverneur bzw. Generalleutnant eingesetzt 
worden, der nur begrenzte Einflußmöglichkeiten besaß und hauptsächlich über 
einen Oberrichter und einen Appellationsrichter die oberste Gerichtsbarkeit in 
der Stadt und im Umland ausübte und über einen Steuervertreter die Einziehung 
der Steuern und Abgaben kontrollierte. 122 Diese wurden nicht direkt an die 
Kammer abgeführt, sondern gingen an eine eigene, ftir diesen Raum geschaffene 
Finanzverwaltung. So sind auch über einige Bestätigungen von Privilegien hin-
aus kaum Informationen über das Leben der Juden in Nizza in den savoyischen 

118 Siehe Kapitel IV. I .3. Diese Orte sind in der entsprechenden Karte im Anhang der Arbeit in 
runde Klammern gesetzt worden. 

119 AST, lnv. 16, Reg. 57, fol. 41r.; NIQUILLE, Les preteursjuifs 1927, S. 91; Ortsartikel >>Murten« 
in GJ III/2 I 995. S. 923. 

120 SUCHER, Murten I 974/75, S. 89-93. Zur Städtepolitik der savoyischen Landesherren in der 
Westschweiz im allgemeinen siehe AMMANN, Geschichte der Westschweiz I 94 I, S. 8-33. 

121 Annecy erstmalig 1405: AST, Inv. 16, Reg. 50, fol. 15r.; OUPARC. Le Comte de Geneve 1955, 
S. 560-562; DEMOTZ, La vie quotidienne 1976, S. 53f. und 60; Rumilly erstmalig 1410: AST, 
lnv. 41, Reg. 4L fol. lv.; OUPARC. Lc Comtc de Geneve 1955. S. 561. 

122 CAIS OE PIERLAS, Nice 1898, S. 112-118. 
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Quellen zu finden. 123 Deshalb mußten zusätzlich die Rechnungsbücher des Gou-
verneurs bzw. des Generaleinnehmers der Grafschaft und Stadt Nizza und der 
anderen Orte der savoyisch beherrschten Teile der Provence durchgesehen wer-
den. Sie enthalten auch zum großen Teil die Rechnungen der dortigen Kanzlei, 
setzen aber leider erst zum Ende des 14. Jahrhunderts ein. 124 Schon im ersten 
Register des besonderen Steuereinnehmers der Stadt N izza ( 1389-1390) sind 
zahlreiche Belege jüdischer Anleihen bzw. von Klagen vor dem lokalen Gericht, 
in die Juden verwickelt sind/~5 enthalten. So sind die ersten sicheren Nachweise 
entgegen der bisherigen Annahme der Forschung, die diese Quellen offenbar 
bislang nicht unter diesem Aspekt zur Kenntnis genommen hat, früher als 1397 
zu datieren. 126 Im folgenden Register der Jahre 1397-1399 sind die Einnahmen 
des savoyischen clavarius ftir die Benutzung eines jüdischen Friedhofs verzeich-
net, wenige Jahre später zahlt ein baillonus ebreorum für dieses Recht den ent-
sprechenden Beitrag. 127 Die Häufigkeit der Belege, die Vielzahl verschiedener 
jüdischer Namen, der frühe Nachweis gemeindlicher Institutionen lassen darauf 
schließen, daß sich bereits vor dem Einsetzen der Quellen, also in der zweiten 
Hälfte des 14. Jahrhunderts, in Nizza eine eigene jüdische Gemeinde herausge-
bildet haben muß. 128 Im Jahre 1420 sind fünf jüdische Haushalte in der Stadt 

123 AST, Inv. 41, pt. I, fol. 59r.; AST, lnv. 41, Reg. 47, pt. I, fol. 23v.; AST, lnv. 41, Reg. 51, tol. 
60v.; AST, Inv. 41, Reg. 51, fol. 151r. 

124 Vgl. BAUTIERISORNAY, Les sources L 1968, S. 316 bzw. 418 sowie AST, Inventario I, 1954, 
S. 201-454. 

125 AD Alpes Maritimes, Art. 52, § 4, Nr. I, fol. 13r., 16r., 17r.-18r., 19r., 20r. In diesen kurzen 
Eintragungen finden sich bereits acht verschiedene jüdische Namen. 

126 Als erster sicherer Beleg galt bisher eine Klage aus dem Jahr 1397, als der Bürger aus Nizza, 
Mathieu Busquette, einen Rostaing Blanqui dazu verdingte, ein jüdisches Geschäft zu verwü-
sten und nötigenfalls den Juden selbst zu töten: CA!s OE PIERLAS, Nice 1898, S. 265; EMANUEL, 
Les Juifs a Nice 1905, S. 6. Bei einer Kontrolle stellten sich zahlreiche Fehler und Lücken in 
der Wiedergabe der Quelle, deren Herkunft in der Forschungsliteratur nicht angegeben war, 
heraus: So fand die Eintragung unter dem Jahre 1398 statt, der Anstifter zu dem Verbrechen 
war ein Adligernamens Mathieu de Cayrosta, der überfallene Jude hieß dagegen Magister Ja-
cob: AD Alpes-Maritimes, Art. 52, § 4, Nr. 2, tol. 27v. 

127 Die Existenz eines Friedhofs ist damit früher nachweisbar, als bisher von der Forschung ange-
nommen: AD Alpes-Maritimes, Art. 52, § 4, Nr. 2, fol. 6v.; vgl. CA!s OE PIERLAS, Nice 1898, 
S. 266 und EMANUEL, Les .Juifs a Nice 1905, S. 6. Das Amt des clavarius entsprach in der 
Grafschaft Nizza (wie auch im Fürstentum Piemont) dem sonst in Savoyen üblichen Amt des 
Kastellans; der baillonus ebreorum namens .Jacques Agini, offenbar ein besonderer christlicher 
Richter flir die Belange der jüdischen Gemeinde in Nizza, findet sich in dem Register von 
1406-1408: AD Alpes-Maritimes, Art. 52, § 4, Nr. 3, fol. 16v.; CAIS OE PIERLAS, Nice 1898, 
S. 265; EMANUEL, Les Juifs a Nice 1905, S. 6. Siehe dazu auch die Kapitel III.l.l und 2.1 und 
2.2. 

128 Ein Hinweis darauf ist das angeblich im Rahmen der 1342 von Robert I. von Anjou verkünde-
ten Statuten erlassene Gebot zum Tragen eines besonderen Judenzeichens, das aber in der ent-
sprechenden Statutensammlung nicht verzeichnet ist: vgl. JE IX, 1905, S. 297f. oder EJJ XII, 
1971/72, Sp. 1135; BRUNETON-LAHUNA, La mentalite populaire 1983, S. 76. Vgl die weiteren 
dort verzeichneten normativen Regelungen: Verbot christlicher Ammen und Diener flir jüdi-
sche Haushalte bzw. Verbot jüdischer Ärzte, Einrichtung einer getrennten Schlachtbank, Ver-
pflichtung zum Tragen eines Judenzeichens: MHP LEGES MUNICIPALES 1838: Statuta civitatis 
Niciae, Sp. 120f. und 147f. 
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belegt. 129 Über weitere jüdische Niederlassungen innerhalb der Grafschaft Nizza 
ist jedoch nichts bekannt. 

Das Fürstentum Piemont war seit seiner Abspaltung infolge einer Erbschafts-
teilung unter Amadeus V. 1285 ein zwar eigenständiges, aber vom Hause Sa-
voyen lehnsabhängiges Territorium unter der Herrschaft der Nebenlinie Sa-
voyen-Achaia. Von sämtlichen savoyischen Herrschern wurde darauf geachtet, 
daß sich durchaus vorhandene Bestrebungen zur Lösung von den Lehnsverbin-
dungen nicht durchsetzen konnten. 130 Mit dem Aussterben der Linie nach dem 
Tode des kinderlosen Ludwig von Savoyen-Achaia im Jahre 1418 wurde das 
Fürstentum wieder direkt an das Herzogtum angegliedert. Schon vor der Über-
nahme der Region durch die savoyische Hauptlinie hatte sich eine erste jüdische 
Niederlassung in Piemont entwickelt. Abgesehen von einem nicht eindeutigen 
Beleg flir lvrea, wo ein Christ flir die Beleidigung eines (vielleicht durchziehen-
den?) Juden 1395 eine Geldstrafe zahlen mußte, 131 ist einzig in Savigliano die 
Ansiedlung einer jüdischen Gemeinde in den lokalen Que1len sicher dokumen-
tiert. 1405 wird sie durch einen Magister Abraham Foa und seinen Sohn Ama-
deus begründet. 132 Die beiden Mitglieder der Familie Foa können als die Be-
gründer jüdischer Präsenz in Piemont angesehen werden. Seide waren in der 
Geldleihe tätig und hatten ihre Kundschaft vorwiegend unter Bauern und Hand-
werkern.133 Darüber hinaus übte Abraham den Arztberuf aus. 134 Erst seit 1413 
lernt man weitere Mitglieder der Gemeinde kennen. 135 Neben der sich nun vo11-
ziehenden Ausformung der jüdischen Gemeinde in Savigliano wurde auch in 
Chieri nach längeren Beratungen im Stadtrat 1417 ein jüdischer Arzt namens 
Sanson zugelassen. 136 Mit Empfehlungsschreiben des Fürsten Ludwig von 
Achaia und des einflußreichen Ratgebers Amadeus' VIII., Henri de Colombier, 
versehen, konnte er nach italienischem Vorbild eine flir ihn günstige condotta 
aushandeln, die ihm auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet weitläufige Frei-
heiten ließ: 

129 AST, Inv. 41, Reg. 44, pt. I. fol. 59r. 
130 Vor allem unter den Fürsten Jakob: Cox, The Green Count 1967, S. 125-128, 137-145 und 

Philipp: Ebd., S. 253-260. 
131 SEGRE, The Jews in Piedmont I, 1986, Nr. 4, S. 2. 
132 GABOTTO, Israeliti in Savigliano 1917, S. 549; SEGRE, The Jews in Piedmont I, 1986, ab Nr. 5, 

S. 2ff. 
l33 Ebd., Nr. 13, S. 5; Nr. 16, S. 6: Nr. 18, S. 7. 
134 Ebd., Nr. 39, S. 14. Es ist als durchaus typisch anzusehen, daß jüdische Ärzte im allgemeinen 

eine bevorzugte Stellung gegenüber ihren anderen Glaubensbrüdern genossen. 
135 Tobia Foa, der wie sein Vater Abraham Geld verlieh: Ebd., Nr. 25, S. 10; ebenso ein gewisser 

Leon: Ebd., Nr. 26, S. I 0 sowie Isaac Levi: Ebd., Nr. 33, S. 12f. 
136 MONTU, Ebrei di Chieri 1900, S. 405f. AusfUhrlicher und mit Belegen versehen: TREVES, Ebrei 

a Chieri 1974, S. 15f. und 210 .und SEGRE, The Jews in Piedmont I, 1986, Nr. 45, S. 16 und 
Nr. 46, S. 17f. Erst zweieinhalb Jahre vorher war ein Arzt aus Chieri flir die Begründung der 
medizinischen Fakultät der Universität von Turin abgeworben worden: BELLONE, Universita di 
Torino 1986, S. 19. 
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... quod magister Sansan judeus in eo nominatus posit libere /}pedite tute et 
secure inhabitare stare et moram trahere cum eius uxore filiis et familia 
rebus et bonis suis sine impedimento et molestia aliquali sibi inferendis per 
quamvis personam de Cherio seu ibi habitantem, pacifice et honeste vi-
vendo in dictoque loco eius juridicione et passe mercari conversari cum 
quibuscumque personis et artes suas uti cum eius familia Iota, omnia eius 
bona et res retinentes et reponentes ac habere valentes sub tuta et jida cu-
stodia et protectione dicti communis [sie] ... 1:1 7 

Eine weitere Ansiedlung von Juden scheint jedoch verhindert worden zu sein. 1:1 8 

Nach Segre soll ein Versuch zur Gründung einer jüdischen Niederlassung in 
Aosta 1413 fehlgeschlagen sein.u9 Seit 1419 sind die Juden Piemonts auch in 
den zentralen Rechnungsbüchern des herzoglichen Schatzmeisters mitaufge-
führt.140 Erst mit dem Antritt der Statthalterschaft durch den ältesten und gleich-
namigen Sohn von Amadeus im Jahre 1427 wurde dort auch eine eigene Finanz-
verwaltung eingerichtet, an die die Juden fortan ihre Steuer entrichteten. 141 In 
diese Zeit, in der sich auch Amadeus VIII. selbst wegen der Nachfolgekämpfe 
um den Besitz des Herzogtums Mailand und später der Markgrafschaft Montfer-
rat bis zu seiner Abdankung 1434 häufiger in Piemont aufhielt, 142 fallt auch der 
Ausbau der jüdischen Siedlung in Piemont. So haben sich weitere jüdische Nie-
derlassungen in Turin (seit 1424), wo die Juden wie 1416 ein herzogliches Em-
pfehlungsschreiben vorweisen konnten, 14 :1 in Rivoli (seit 1428) und schließlich 
auch in Aosta (seit 1432) herausgebildet, 144 während entsprechende Wünsche in 
Moncalieri 1424 und 1429 nach längeren Verhandlungen vom Stadtrat abgewie-
sen wurden. 145 Möglicherweise waren auch in Pinerolo schon ein Jahr zuvor Ju-
den ansässig, da es dort zu wiederholten Schlägereien und Beleidigungen zwi-
schen Juden und Christen gekommen war, 146 doch es könnte sich auch um Juden 
aus anderen Gemeinden Piemonts handeln. Ein ähnlich unklarer Fall liegt bei ei-

137 Der fehlerhafte Wortlaut der Urkunde ist abgedruckt bei TREVES, Ebrei a Chieri 1974. S. 210 
und SEGRE, The Jews in Piedmont L 1986, Nr. 46, S. 17. 

138 TREVES, Ebrei a Chieri 1974. S. 212; SEGRE, The .Iews in Piedmont L 1986, Nr. 228, S. I 05. 
139 Ebd., Nr. 22f., S. 9 und die dazugehörige Anmerkung. 
140 AST, lnv. 16, Reg. 65, fol. 61 v.-62v. 
141 Fast vollständig ediert bei GABO"ITO, Israeliti in Torino 1917, S. 434-436, DERS., Israeliti in 

Savigliano 1917, S. 552-554 sowie in englischem Regest bei SEGRE, The .Iews in Piedmont I, 
1986, Nr. 140. S. 62; Nr. 142, S. 63f. 

142 COGNASSO, Amedeo VIII, Bd. 2, 1930. S. 108- I 41. 
143 AusfUhrlieh dokumentiert in GABOTTO. lsraeliti in Torino 1917, S. 434; FOA, Ebrei a Torino 

1931, S. 15; SEGRE, The .Iews in Piedmont I, 1986, Nr. 103, S. 44; Nr. 104, S. 45f. 
144 GABOTTO, Israeliti in Torino 1917. S. 435; SEGRE, Thc .Iews in Piedmont L 1986, Nr. 146, 

S. 65f. 
145 Ebd., Nr. I 05, S. 46f. bzw. Nr. 150, S. 68f.; Nr. 151, S. 69f.; Nr. 152, S. 70. 
146 Ebd., Nr. 144, S. 64 und Nr. 156, S. 71. Sicherer dagegen ist eine geplante und anscheinend 

auch ausgeflihrte Ansiedlung eines Juden im Jahre 1434: Ebd., Nr. 218, S. 100. Über diese 
Ansiedlung und seine Tätigkeit als Geldverleiher vgl. auch PITTAVINO, Pinerolo 1964, S. 125. 
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nem jüdischen Sticker in Fossano 1429 vor. 147 Schließlich wurde Anfang 1435 -
gegen den Widerstand des Stadtrates - in dem neueroberten Chivasso sogleich 
eine kleine Gemeinde von Juden gegründet. 148 

Man kann eine deutliche Vermehrung der Siedlungstätigkeit auf 44 Orte in 
ganz Savoyen-Piemont beobachten, wobei neben der Ausweitung auf Piemont 
vor allem die vielen neuen Siedlungsorte um den Genfer See und in der Bresse 
ins Auge fallen, die in unmittelbarer Nähe zum französischsprachigen Mutter-
land lagen. Mt dieser Auswahl sollte eventuell die Hoffnung der jüdischen 
Flüchtlinge auf eine mögliche Rückkehr in ihre Heimat ausgedrückt werden.149 

Zum ersten Mal kann in der Region der Waadt, vielleicht im Zuge der deut-
lichen Verstärkung der jüdischen Gemeinde in der Kathedralstadt Genf seit 1396 
und der Etablierung einer jüdischen Gemeinde im Zentralort der Waadt, Lau-
sanne, seit 1408 eine deutliche Präsenz von Juden ausgemacht werden. Gegen-
über dem vorhergehenden Zeitraum sind fünf neue Siedlungsorte festzustellen. 
Allerdings ist diese erstaunliche Vermehrung nur mit Vorsicht zu bewerten, da 
es sich jeweils lediglich um vereinzelte Belege handelt, die nicht zwingend auf 
die Existenz einer jüdischen Gemeinde schließen lassen. 

Ähnlich scheint der Fall in den nahe bei dem Königreich Frankreich und dem 
Herzogtum Burgund liegenden Regionen Bresse und Valbonne zu sein. Sie 
scheinen wie schon in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts von der Einwande-
rung der aus Frankreich vertriebenen Juden profitiert zu haben. In der Bresse 
ha~te seitdem über das gesamte 14. Jahrhundert hinweg eine Reihe gefestigter 
jüdischer Gemeinden bestanden, die nun wieder als erster Anknüpfungspunkt 
dienten. Die neu hinzugekommenen Gemeinden sind nur sporadisch oder über 
einen Zeitraum von wenigen Jahren belegt. 

In Piemont entwickeln sich vor allem in den zwanziger Jahren neue jüdische 
Gemeinden. Hier ist vor allem Turin, das seit Beginn des 15. Jahrhunderts einen 
allmählichen Ausbau seiner Funktion als kulturelle und politische Zentrale Pie-
monts erlebte, zu nennen. Insgesamt kommen bis 1435 fünf Siedlungsorte zu-
sammen, während zwei weitere Nachweise mit einem Fragezeichen versehen 
werden müssen. 

147 GABOTIO, lsraeliti in Savigliano 1917. S. 548; diese Quelle ist bei SEGRE, The .Iews in Pied-
mont I, 1986, nicht aufgeführt. 

148 Chivasso war erst am 24. Januar 1435 als ehemals montferrinischer Besitz dem Herzogtum Sa-
voyen zugesprochen worden. während das erste Privileg für die Juden knapp einen Monat spä-
ter datiert: AST, lnv. 41, Reg. 51, fol. 149v.; SEGRE, The Jews in Piedmont I, 1986. Nr. 223 
und Nr. 225, S. I 03; Nr. 231, S. I 06: Nr. 233. S. I 07 bzw. COGNASSO. Amedeo VIII, Bd. 2, 
1930, S. 155-157. 

149 Vgl. die KarteD im Anhang der Untersuchung. 
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1.5 Schwerpunkte und Größe der Niederlassungen 

Der mit Hilfe der Karten mögliche Überblick über die Siedlungstätigkeit der Ju-
den in Savoyen im 14./15. Jahrhundert liefert interessante Eindrücke. 150 Die Ge-
genüberstellung der Siedlungsotie mit den geographischen Gegebenheiten Sa-
voyens zeigt folgende Wandlungen im Verlauf des Spätmittelalters: Während die 
Juden zunächst bis Anfang des 14. Jahrhunderts ihre Siedlungsschwerpunkte um 
Chambery und in der Novalaise sowie an den östlichen Ufern des Genfer Sees 
hatten, kam in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts noch eine weitere 
Siedlungslandschaft hinzu. Sie reichte von dem breiten Streifen des Saöne- bzw. 
Rhönetals im Westen hin bis zur Gebirgskette des französischen Jura bzw. bis zu 
dem Eingang zu den Alpenpässen bei Chambery im Osten. Ihr Schwerpunkt lag 
in der Bresse. Dazu gesellten sich Anfang des 14. Jahrhunderts einige wenige 
Siedlungen am Eingang der Hochgebirgstäler der Rhöne im unteren Wallis, der 
Isere in der Tarentaise und des Are in der Maurienne, die jedoch alle westlich 
der Alpenpässe lagen. Die Zentren jüdischer Siedlung befanden sich also ein-
deutig in den zu Burgund, der Dauphine und der Schweiz hin tendierenden Ge-
bieten. In den vielen Tälern der savoyischen Gebirgsmassive (Faucigny, Taren-
taise, Maurienne), die zu einem großen Teil den heutigen Departements Savoie 
und Haute-Savoie zugehören, sowie in den an Italien angrenzenden Regionen 
sind dagegen kaum bzw. keine Siedlungen zu verzeichnen. In der zweiten Hälfte 
des 14. Jahrhunderts verdichteten sich die Siedlungen in der Bresse noch etwas, 
während sie sich nach den Pestverfolgungen um Chambery und im Bugey ausge-
dünnt haben. Auffallend ist die Aufgabe der meisten Siedlungsorte im Chablais. 
Der Schwerpunkt lag nunmehr also eindeutig im Westen der Grafschaft, der sich 
in der Verwaltung des Judenregals als eigenständige Region etablierte. Etwas 
anders sieht die Verteilung Anfang des 15. Jahrhunderts aus. Mit den neuen 
Einwanderungen und der Integration der Grafschaft Genf in die savoyischen 
Territorien zeichnen sich Verlagerungen im Siedlungsgeflige ab. So entstand 
zwischen Genf und Chambery sowie am nördlichen Ufer des Genfer Sees in der 
Waadt eine Reihe von neuen jüdischen Siedlungsorten, während das Bugey fast 
völlig ohne Niederlassungen blieb. In Richtung Osten befanden sich die letzten 
Siedlungen bereits in Annecy und in Aiguebelle. Erst weit hinter den Hochge-
birgstälern der Alpen, vor allem in der Ebene um Turin, entstand seit den zwan-
ziger Jahren des 15. Jahrhunderts mit den piemontesischen Siedlungen der Juden 
ein weiterer Schwerpunkt. 

Man muß flir die letzte Zeitstufe auch die durch die individuelle Eintragung 
der Haushalte in den Rechnungsbüchern verbesserte Überlieferung von Belegen 
zur Siedlungstätigkeit der Juden in Rechnung stellen. Die in diesen Zeitstufen 
gewonnenen Ergebnisse sind entsprechend zu relativieren. Deswegen ist es 
wichtig, die in diesem Zeitraum besonders detaillierten Daten über die Stärke der 

150 Vgl. hierzu die vier Siedlungskarten A-D im Anhang der Arbeit. 
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einzelnen Gemeinden vergleichend zu prüfen, um verläßlichere Aussagen über 
etwaige Veränderungen in der jüdischen Siedlungstätigkeit zu Anfang des 
15. Jahrhunderts zu gewinnen. Generell muß vorweggenommen werden, daß mit 
den registrierten Haushalten nicht alle in dem Ort lebenden Juden erfaßt sind, 
sondern nur diejenigen, die ein aus den Quellen nicht näher zu bestimmendes 
Vermögen besaßen und sich für eine längere Zeit dort aufgehalten haben. Die 
Anzahl der zwischen den einzelnen Orten fluktuierenden Juden bleibt ebenso 
wie die der ärmeren Juden eine unbekannte Größe. Unter dieser Prämisse inüs-
sen die hier angegebenen Zahlen gesehen und bewertet werden. Als Vergleichs-
basis zum Zeitraum vor der Vertreibung soll die von Segre publizierte Tabelle 
über die jüdischen Haushalte in Savoyen 1383/84 dienen. 151 Dort ist über die 
Periode von 1396-1434 für die acht wichtigsten jüdischen Gemeinden die jewei-
lige Anzahl der Haushalte pro Gemeinde aus den Registern, in denen die Zuord-
nung der Haushalte zu den einzelnen Siedlungsorten sicher überliefert ist, notiert 
und in mehreren Säulendiagrammen dargestellt worden.152 

151 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, S. 242. Für den im folgenden vorgenommenen 
Vergleich mit Werten flir den mitteleuropäischen Raum des Spätmittelalters siehe die entspre-
chende Untersuchung von Toch, dessen Erhebungen auf der Auswertung des dritten Bandes 
der Germania Judaica beruhen: TOCH, Siedlungsstruktur 1992. 

152 Zu diesen Diagrammen müssen noch einige Anmerkungen gemacht werden: Auf der Y -Achse 
sind die einzelnen registrierten Jahre ausgewiesen, auf der X-Achse dagegen die Anzahl der 
Haushalte. Für Chambery mußte auf der X-Achse eine eigene Skala angelegt werden, um die 
deutlich höheren Werte für diesen Ort aufnehmen zu können. 
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Diagramm 1 : Jüdische Haushalte 
in Chambery (1383-1433) 

1383/84 1399 1402 1405 1412 1415 1418 1420 1424 1427 1430 1433 

Diagramm 2: Jüdische Haushalte 
in der Bresse (1383-1433) 

1383/84 1399 1402 1405 1412 1415 1418 1420 1424 1427 1430 1433 

- Bourg-en-Bresse B Chätillon-sur-Chal. 



20 

15 

10 

5 

0 

Diagramm 3: Jüdische Haushalte 
im Genevois (1383-1433) 

1383/84 1399 1402 1405 1412 1415 1418 1420 1424 1427 1430 1433 

Diagramm 4: Jüdische Haushalte 
in ausgewählten Orten (1383-1433) 

1383184 1399 1402 1405 1412 1415 1418 1420 1424 1427 1430 1433 

- Montmelian - Tour-de-Peilz 

49 
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Vergleicht man die sich aus den Diagrammen ergebenden Befunde mit denen, 
die aus den Karten gewonnen werden können, so kann man einige Entwick-
lungstendenzen herauslesen: Nach 1398 kam es zunächst zu einer auffälligen 
Vermehrung kleinerer jüdischer Niederlassungen in der Bresse, im Bugey und in 
der Waadt. Gleichzeitig stieg die Anzahl jüdischer Haushalte in den beiden größ-
ten jüdischen Gemeinden in Chambery und Bourg-en-Bresse deutlich an. Die vor 
allem auf die ersten Jahre nach der Vertreibung konzentrierte Anhäufung von 
Belegen neuer jüdischer Niederlassungen rund um den Genfer See (Gex, Nyon, 
Cossonay, Vevey, Thonon) sowie der frühzeitige Anstieg jüdischer Haushalte in 
Genf lassen vermuten, daß der Zuzug im schweizerischen Raum schon etwas 
eher begonnen hat. 

Bis 1412 stieg in Chambery die Anzahl der Haushalte weiter stark an. In die-
sen Jahren formierten sich auch neue Niederlassungen in der nördlichen Bresse 
und um den Lac du Bourget (St. Trivier-de-Courtes, St. Laurent-les-Mäcon, No-
valaise, Viviers (?), Rumilly) sowie in Morges. Bis auf St. Laurent, Rumilly und 
Morges konnten sie jedoch keine Kontinuität bewahren. Danach fiel die Anzahl 
der jüdischen Haushalte in den größeren Gemeinden bis zum Ende des zweiten 
Jahrzehnts deutlich ab. Davon scheinen aber benachbarte kleinere Gemeinden 
(Chambery bzw. Montmelian, Bourg-en-Bresse bzw. Chätillon-sur-Chalaronne) 
profitiert zu haben. Im folgenden Jahrfünft der zwanziger Jahre erlebten alle 
größeren jüdischen Gemeinden einen Anstieg der Anzahl ihrer Mitglieder. 153 In 
dieser Zeit kamen jedoch, abgesehen von den Gründungen in Piemont, keine 
neuen Gemeinden im Herzogtum Savoyen hinzu. Seit Mitte der zwanziger Jahre 
ist ein allgemeiner, gradueller Rückgang der Haushalte in den größeren sowie 
eine Stagnation in den kleineren jüdischen Gemeinden Savoyens zu verzeichnen, 
die bis zum Ende des Untersuchungszeitraumes anhielten. Statt dessen entwik-
kelten sich die beiden bereits bestehenden piemontesischen Gemeinden in Sa-
vigliano und Turin. Das Ausmaß der Fluktuation der jüdischen Haushalte in Sa-
voyen entspricht den Erfahrungen aus ähnlichen Erhebungen im deutschen Raum 
in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. 154 

Insgesamt kann man bei der Beurteilung der Stärke der einzelnen Gemeinden 
drei Typen von jüdischen Siedlungsorten bestimmen. Erstens fallen die zahl-
reichen jüdischen Niederlassungen auf, die nur sporadisch oder ftir einen relativ 
kurzen Zeitraum genannt werden. Dies gilt für 27 der insgesamt 43 Siedlungs-
orte, also rund 63o/o. Man kann in diesen Fällen kaum von einer jüdischen Ge-
meinde sprechen. 155 Entweder sind diese Orte nur vorübergehend als Etappen-

153 Dieser Anstieg der Haushalte ist eventuell mit dem Aufstieg Gents als internationaler Banken-
und Finanzplatz seit dem Jahr 1420 in Verbindung zu bringen: BERGlER. Geneve 1963. S. 269. 

154 TocH, Siedlungsstruktur 1992. S. 33f. 
155 Ähnlich kleine und breitflächig angelegte Siedlungen von Juden gab es in unmittelbarer Nähe 

bereits im 10./11. Jahrhundert: B. BLUMENKRANZ. Cultivateurs et vignerons juifs en ßourgogne 
du IXe au Xle siecles. in: BPH 1960 L Paris 1961. S. 129-136. Sie wurden aber im dritten 
Viertel des 13. Jahrhunderts. also zur Zeit der ersten Immigrationen von Juden nach Savoyen. 
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punkt im Zuge einer Migration genutzt worden, wobei möglicherweise zur 
Überwinterung in diesem alpin geprägten Raum auch ein längerer Aufenthalt an 
einem Ort notwendig gewesen sein könnte, oder es ließen sich nur ein oder zwei 
Familien nieder, deren 'Gemeinde' nach dem Tod eines Haushaltsvorstandes be-
reits innerhalb kurzer Zeit erlosch. 

Als zweiter Typ sind die Siedlungsorte zu nennen, die über den gesamten letz-
ten Zeitraum von 1396 bis 1434 von Juden besiedelt waren und damit auch eine 
gewisse Kontinuität in der Ausbildung ihrer Gemeinden wahren konnten. Dazu 
gehören Annecy, Montmelian, Aiguebelle, Yenne, St. Genix-sur-Guiers und 
Tour-de-Peilz diesseits des Ain sowie Chätillon-sur-Chalaronne, Pont-de-Vaux, 
Pont-de-Veyle, Bäge, Villars-les-Dombes und Montluel jenseits des Ain, außer-
dem Savigliano, insgesamt also 13 Orte und damit 28%. Im Vergleich zur vori-
gen Zeitstufe sind - abgesehen von dem 'Neuerwerb' Annecy - nur in Aigue-
belle und Montluel vorher keine Juden belegt. 

Dann folgen die Zentren jüdischer Siedlung in Savoyen, die auch schon in der 
zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts von Juden besiedelt waren und über eigene 
jüdische Institutionen wie Synagogen und Friedhöfe verfugten. Dazu sind nur die 
Gemeinden von Bourg-en-Bresse, Genf, N izza und Chambery, rund I Oo/o der 
Siedlungsorte, zu zählen. Chambery nimmt dabei noch einmal eine eigene 
außerordentliche Position ein, da die Größe dieser Gemeinde nie auch nur annä-
hernd von den anderen jüdischen Siedlungsorten erreicht wurde. Bereits Anfang 
des 15. Jahrhunderts wurde bei einem Verhältnis von insgesamt 600 christlichen 
zu 56 jüdischen Haushalten in Chambery rund jeder zehnte Haushalt von Juden 
gebildet. 156 Die bereits seit den Forschungen von Cibrario kursierende Zahl von 
87 jüdischen Haushalten kann zwar nach Überprüfung für das Jahr 1411 nicht 
bestätigt werden, da in diesem Jahr keine Ortsangaben in den Zinslisten vorlie-
gen, sie erscheint jedoch nach den Angaben der folgenden Jahre nicht unwahr-
scheinlich.157 Der quantitative Höhepunkt wurde jedoch erst ein Jahr später er-
reicht, als 127 jüdische Familien in Chambery registriert wurden. 158 Trotz der 
großen Dichte der jüdischen Besiedlung Chamberys ist eine Abschottung der 
jüdischen Gemeinde gegenüber dem Zustrom von Immigranten, wie ihn allem 
Anschein nach z. B. die jüdische Gemeinde in Worms ftir ihren Rat angesichts 
des Zustroms französischer Juden nach der Vertreibung von 1306 durchsetzte, 159 

im Bereich der Krondomäne wiederholt verboten: CHAZAN, Jewish settlement 1969, S. 42. 
156 Dabei ist allerdings die Frage der jeweiligen Haushaltsgrößen noch nicht geklärt: BRONDY, 

Chambery 1988, S. 216. ln der Provence bildeten die jüdischen Gemeinden innerhalb der 
größeren Städte von Aix, Arles. Marseille oder Tarascon im 14. Jahrhundert einen Anteil von 
5-8% der Bevölkerung: COULET, Frontieres incertains 1985, S. 3 71. 

157 ClBRARIO, Origini e progresso li, 1855, S. 228, dessen Angaben jüngst noch von Brondy 
bezweifelt worden sind: BRONDY. Chambery 1988. S. 293. 

158 AST, lnv. 16, Reg. 57. fol. 33v.-39v. Dabei ist _jedoch die Umstellung in der Besteuerung der 
jüdischen Haushalte zu beachten: siehe Kapitel IV.I.2. 

159 ZIWES, Juden im mittleren Rheingebiet 1995. S. 184-186: vgl. auch die Abgrenzung der 
deutschen und französischen Juden in steuerlichen Fragen in Straßburg 1338: MENTGEN, Juden 
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nicht zu beobachten. Die von Cognasso vorgebrachte Anzahl von 207 jüdischen 
Haushalten bezieht sich wahrschein I ich auf das Zinsregister des Jahres 1416, in 
dem aber die Zinseinnahmen aus den beiden Jahren 1415 und 1416 zusammen 
mit insgesamt 206 z. T. identischen Haushalten aufgeführt sind. 160 Nach den für 
den mitteleuropäischen Raum vorgenommenen Berechnungen dürfte Chambery 
auf jeden Fall zu den Gemeinden mit Spitzenwerten - wie Augsburg, Nürnberg 
oder Wiener Neustadt- zählen. 161 

Die flir die drei Größenkategorien der jüdischen Gemeinden in Savoyen ermit-
telten Prozentanteile entsprechen in etwa den quantitativen Befunden flir MitteJ-
europa in dem Zeitraum von 1350 bis zum 16. Jahrhundert. Eine Übertragung 
der von Toch vorgenommenen Klassifizierung auf die flir Savoyen ermittelten 
Werte ergibt rund 71 o/o flir die erste, 28o/o flir die zweite und I Oo/o flir eine dritte 
Kategorie, die Toch noch einmal genauer unterteilt hat. Einzig der in den I 0% 
enthaltene Anteil der sogenannten Großgemeinden mit über 150 Mitgliedern in 
Höhe von 4% ist als gravierender Unterschied zu Savoyen zu nennen, wo es sol-
che Gemeinden bis auf den Ausnahmefall Chambery nicht gegeben hat. 

Die flir kurze Zeit vorgenommene Aufzeichnung aller Mitglieder eines jüdi-
schen Haushaltes in den Zinslisten macht es zudem möglich, eine genaue Be-
stimmung der durchschnittlichen Größe eines Haushaltes vorzunehmen. 162 Of-
fenkundig blieben die meisten Mitglieder einer jüdischen Gemeinde trotz der 
individuellen Registrierung aller Haushalte unbekannt, weil sie bei der Besteue-
rung entweder unter einem jüdischen Haushaltsvorstand subsumiert wurden oder 
aus Armut bzw. auch im Zuge einer Privilegierung nicht verpflichtet waren, 
Steuerzahlungen zu leisten. 163 1410/11 kommen jedoch auf Grund einer Umstel-
lung im Besteuerungssystem, die diese Vorstände nicht nur zur Zahlung ihres ei-
genen persönlichen Anteils, sondern auch zur Übernahme der finanziellen Lasten 
jedes weiteren Mitglieds des Haushalts verpflichtete, auch die anderen 
Familienangehörigen zum Vorschein, wie die Ehefrauen bzw. -männer, Töchter, 
Söhne, Schwiegermütter und -väter, Schwägerinnen und Schwager, Neffen und 
Nichten des Zinszahlers. Darüber hinaus werden noch die meist armen und daher 
nicht steuerpflichtigen Angestellten des Haushaltes, wie Diener und Mägde, 

im mittelalterlichen Elsaß 1995, S. 83f. Zu diesem Cherem Ha- Yischub genannten Recht der 
jüdischen Gemeinde und seiner unterschiedlichen Auslegung im französischen und deutschen 
Raum im Mittelalter: FINKELSTEIN, Jewish Self-Government 1924, S. 12-14 und L. 
RABINOWITZ, The Herern Hayyishub. A contribution to the Medieval Economic History of the 
Jews, London 1945. 

16° CoGNASSO, Amedeo VIII, Bd. I, 1930, S. 270 bzw. AST, lnv. 16, Reg. 61. fol. 93v.-101v. 
161 Toch hat ftir diese Erhebung alle Daten der GJ Ill/1 und 11112 ausgewertet und u. a. die Ge-

meinden in die Größenkategorien von 1-10, I 0-20 und 20 und mehr Familien eingeteilt: TOCH, 
Siedlungsstruktur 1992, S. 33-35. Vgl. auch die Größenangaben für einigejüdische Gemeinden 
im deutschsprachigen Bereich im Anhang des Buches von GRAUS, Pest-Geißler-Judenmorde 
1987, S. 559-561. 

162 ln den Jahren 1410 und 1411: AST, lnv. 16, Reg. 55, fol. 58v.-68r. bzw. Reg. 56, tol. 20r.-33r. 
163 Über diese soziale Gruppe innerhalb der Judenschaft siehe die Untersuchung von GLANZ, 

Geschichte des niederen jüdischen Volkes 1968. 
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Gehilfen und Ammen, oder die Privatlehrer erwähnt, so daß nicht nur die Größe, 
sondern auch die soziale Stellung der einzelnen Familien innerhalb der jüdischen 
Gemeinschaft ermessen werden kann. 

Wenn man zunächst die Frage nach dem Koeffizienten für die Berechnung der 
Haushaltsgröße betrachtet, so ergibt sich nach den Daten von 1410 eine erheb-
liche Streuung in der Größe, die von einem bis zu 15 Mitgliedern reichte: 

25 

20 

15 

10 

Diagramm 5: Größe jüdischer Haushalte 
in Chambery (1410) 

Anzahl der Haushalte 

Anzahl der Personen pro Haushalt 
10u. m. 

Insgesamt gab es 1410 106 Haushalte, die aus 469 Einzelpersonen bestanden. 
Diese Werte ergeben einen Durchschnitt von 4,4 Mitgliedern pro Familie und 
ähneln damit stark den Ergebnissen einer Untersuchung von Bautier über die 
Stadt Carpentras im Jahre 1473. 164 Bautier hat die Anzahl der Haushalte der Ju-

164 1411 wurden 690 jüdische Bewohner in insgesamt 171 Haushalten gezählt, so daß die Quote 
bei gut 4 Personen pro Haushalt liegt: BAUTIER, Fcux 1969; in Aix wurden dagegen 1199 jü-
dische Personen in insgesamt 202 Haushalten gezählt, was einen Durchschnitt von sechs Per-
sonen ergibt, wobei allerdings der Anteil der großen Familienclans mit mehr als zehn Mit-
gliedern besonders stark vertreten war: im benachbarten Marseille soll die Quote eher bei 
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den und Christen der Stadt getrennt errechnet, wobei der jüdische Teil der Be-
völkerung mit einer durchschnittlichen Größe von 4,3 einen etwas niedrigeren 
Koeffizienten aufwies als der christliche (5,2). In Piemont dagegen können bei 
entsprechenden Haushaltsauflistungen Ende der 1420er Jahre durchschnittliche 
Größen von nur ca. 3,3 Personen pro Haushalt in Savigliano und um 4 Personen 
in Turin - bei einem deutlichen Überhang weiblicher Familienmitglieder - ge-
messen werden. 165 Die durchschnittlichen Haushaltsgrößen der christlichen Be-
völkerung in Piemont lagen bei 4 bis 5 Personen. 166 Die absoluten Größenwerte 
müßten noch etwas nach oben hin korrigiert werden, da einige Juden wegen vor-
gezogener oder außerordentlicher Zahlungen, zur Amortisierung gräflicher 
Schulden oder auf Grund anderer ähnlicher Vergünstigungen von den Steuerzah-
lungen befreit waren. Schließlich stellen noch die ärmsten Juden, die keinen 
Unterschlupf als Gesinde o. ä. in einem anderen Haushalt gefunden hatten, eine 
unbekannte Größe dar. Insgesamt kann man von einem leicht aufgerundeten 
Koeffizienten von 5 pro Familie bei der Bestimmung der Größe der einzelnen 
Gemeinden ausgehen. 

1.6 Qualitative Analyse der Siedlungsorte 

Welche qualitativen Merkmale mußten die Orte aufweisen, um flir die Juden zur 
Ansiedlung in Betracht zu kommen? Ein auf den letzten Zeitabschnitt von 1396-
1434 konzentrierter Vergleich nach verschiedenen politisch-administrativen, 
verkehrs- und marktwirtschaftliehen Kriterien soll zur Beantwortung dieser 
Frage beitragen. 

Innerhalb der bailliages siedelten die Juden vornehmlich in den Orten, in de-
nen die Zentralgewalt durch Kastellane oder baillis vertreten war: Für 35 von 
insgesamt 43 Orten war dies der Fall!l 67 Davon waren sieben Orte Sitz eines 
bailli: Montmelian in Savoyen, Annecy im Genevois, Gex im Pays de Gex, 
Bourg-en-Bresse in der Bresse, Montluel in der Valbonne, St. Germain 
d' Amberieu im Bugey, Pinerolo flir die Länder im Piemont. In den restlichen 28 
Orten herrschte ein savoyischer Kastellan bzw. in Piemont ein Vikar. Sicherlich 
war die in diesen Orten eher gewährleistete Verteidigung durch den Schutzherrn 
das Kriterium ftir die Auswahl. Aber auch der Landesherr selbst dürfte, obwohl 
es keinen Nachweis über eine bewußte Lenkung der jüdischen Zuwanderungen 
gibt, ein Interesse an der Entwicklung seiner meist recht kleinen Herrschaftszen-

durchschnittlich fünf Personen gelegen haben: SHATZMILLER, Shylock reconsidered 1990, 
S. 31. 

165 Zahlen auf der Basis der von Gabotto veröffentlichten Zinslisten: GABOTTO, Israeliti in Sa-
vigliano 1917, S. 552-555 und DERS .. lsraeliti in Torino 1917, S. 434-437; vgl. auch: SEGRE, 
The Jews in Piedmont I, 1986, S. XV und LUZZA TTO, L' insediamento 1977, S. 286-289. 

166 COMBA, Vicende demografiche 1977, S. 51-55. 
167 Als Grundlage flir den Vergleich wurde die Karte Nr. XXIV/3 in: AHF SAVOIE 1979, heran-

gezogen; St. Laurent und Bäge sind dabei verwaltungsmäßig in einer Kastellanei zusammen-
gefaßt 
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tren gehabt haben, so daß von beiden Seiten die Amtsorte bevorzugt worden sein 
dürften. 

Damit im Zusammenhang steht die Lage dieser Siedlungsorte, denn der Aus-
bau eines rudimentären Städtewesens war in Savoyen längs der großen Verkehrs-
und Transitwege zu den Pässen des Großen und Kleinen St. Bernhard und dem 
Mont Cenis erfolgt, um diese wichtigen Verbindungen und damit auch die Zoll-
rechte mit der Anlage einer Burg und dem Ausbau zu einem Amtsort herrschaft-
lich zu sichern. 168 Auch wenn diesen Impulsen nur wenig Erfolg beschieden war, 
scheinen die Juden bei ihrer Siedlung den vorgegebenen Mustern gefolgt zu sein, 
denn ihre Siedlungsorte reihen sich entlang den großen Handelsstraßen. Die An-
siedlung der Juden ist also aus landesherrlicher Perspektive eher in ihrer nach-
träglich stützenden Funktion bei der Urbanisierung der Region zu verstehen und 
weniger als ein Faktor, der gezielt zusammen mit anderen Maßnahmen die Ur-
banisierung der Gebiete miteingeleitet hätte. 

Neben ihrer politischen Bedeutung und geographischen Lage haben auch wirt-
schaftliche Faktoren eine Rolle bei der Auswahl der Siedlungsorte gespielt. In 
Zusammenhang mit der Lage an den Verkehrswegen wurde schon auf die Bedeu-
tung der Zollstätten hingewiesen: So besaßen 28 von 43 Siedlungsorten eine 
Zollstation flir den Wegzoll. 169 Besondere Bedeutung kam einigen Orten auch 
durch die Häufung verschiedener Zollrechte zu: Genf mit einem Brücken- sowie 
einem Wegzoll zu Wasser und zu Land, Montmelian mit einem Brücken- und 
einem Wegzoll zu Wasser und zu Land sowie einem zusätzlichen Zoll auf Wein 
und Holztransport zu Wasser, Seyssel mit einem Wegzoll zu Wasser und zu 
Land, einem Brücken- und einem Salzzoll. Alle Orte waren in der letzten 
Zeitstufe von Juden besiedelt, auch wenn diese ihre frühere Bedeutung als lan-
desherrliche Zollpächter zu diesem Zeitpunkt nicht mehr besaßen. 170 Doch auch 
die Funktionen als Geldwechsler und Geldverleiher konnten an solchen Orten 
besonders erfolgversprechend ausgeübt werden. 

Wenn man in einem weiteren Vergleich von der städtischen Qualität der 
Siedlungsorte spricht, so muß man sich bewußt machen, daß es in Savoyen kaum 
zentrale Orte im Sinne der eingangs genannten Definition gegeben hat. Alle 
Städte von überregionaler Bedeutung - wie Genf, Lyon, Grenoble, Bern oder 
Fribourg- blieben trotz der ständig wechselnden Bemühungen der savoyischen 
Landesherren um die Inkorporation einer dieser Städte weitgehend unabhängig, 

168 MARIOTIE-LÖBER, Les chartes de franchises 1973, S. 14; AMMANN, Geschichte der West-
schweiz 1941, S. 31. V gl. auch die in den Karten verzeichneten Hauptverkehrswege innerhalb 
Savoyens und Piemonts, die sich an den Angaben bei DAVISO DE CHARVENSOD, I pedaggi 1961, 
orientieren. 

169 Vgl. AHF SAVOIE 1979, Karte Nr. XXVIII/I. die detaillierte Untersuchung über die Straßen 
und Zölle der Westalpen von DAVISO DI CHARVENSOD, I pedaggi 1961 sowie die aufihr beru-
hende kritische Studie von HASSINGER, Die Alpenübergänge 1978: Die wichtigsten Wegzölle 
scheinen demnach in Turin, lvrea, Susa, Montmdian, Chambery, Villeneuve und in Les Clees 
gelegen zu haben. 

170 Vgl. das Kapitel IV.3.1. 
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obwohl in bestimmten Zeiträumen der savoyische Einfluß dominant gewesen 
sein mag. 171 Mittlere Städte, die mit einer überregionalen politischen Funktion 
und einem bescheidenen wirtschaftlichen Potential die eingangs genannten Kri-
terien der zentralen Orte bedingt erfüllten, waren im Spätmittelalter wohl außer 
Chambery nur noch Annecy, Bourg-en-Bresse und später Turin. 172 Alle anderen 
Orte kann man nur als Kleinstädte oder gar reine Dörfer bezeichnen. Entspre-
chend haben wir es meist mit eher ländlich geprägten jüdischen Niederlassungen 
zu tun, die z. B. am Mittel- oder Oberrhein erst gegen Ende des 15. Jahrhunderts 
zu beobachten sind.173 

Dennoch ragen auch unter diesen Ortschaften wieder einige auf Grund beson-
derer Merkmale hervor: Neben der ftir ein Transitland wie Savoyen wichtigen . 
Ausstattung mit einer Zollstation und einer Burg samt Amtsfunktion sei hier 
noch auf die Erteilung einer charte de franchises, das Betreiben einer Münzprä-
gestätte sowie die Niederlassung von Lombarden in diesen Orten hingewiesen. 

Ein Vergleich der jüdischen Siedlungsorte mit den Ortschaften, die zur Zeit 
Amadeus' VIII. eine charte de franchises besaßen, zeigt, daß fast alle, nämlich 
36 von 43 besiedelten Orten, eine solche charte innehatten. 174 In sechs von den 
insgesamt zehn bekannten Orten, in denen Amadeus VIII. zur Zeit seiner Herr-
schaft nachweisbar eine Münzprägestätte unterhielt, lebten Juden. 175 

Die Lombarden, denen als mögliche Konkurrenten der Juden auf dem Geld-
markt eine besondere Bedeutung zuzumessen ist, siedelten grundsätzlich im ge-
samten Herrschaftsgebiet Savoyens. Sie ließen sich seit dem zweiten Viertel des 
13. Jahrhunderts in steigendem Maße in Savoyen nieder und waren besonders 
stark um Chambery und in den hochalpinen Tälern der Maurienne und des Ta-
rentaise vertreten, was sich mit ihrer piemontesischen Herkunft und der Konzen-
tration ihrer Geschäfte auf den Handel mit den vorbeiziehenden Kaufleuten er-
klären läßt. 176 1390 wurde ein Judenamens Lazare verurteilt, weil er einem Be-
wohner aus St. Pierre-d' Albigny Geld geliehen hatte, obwohl die Lombarden 
dort ein Monopol auf die Geldleihe hätten. 177 Generell ist jedoch keine explizite 

171 Z. B. in Lyon zur Zeit Phitipps von Savoyen in den 1270er Jahren oder aber in Genf zur Zeit 
des Papsttums Felix' V. in den 1440er Jahren. 

1?2 BRONDY, Chambery 1988, S. 258-260. 
173 V gl. die Karten im Anhang der Arbeiten von ZIWES, Juden im mittleren Rheingebiet 1995 und 

MENTGEN, Juden im mittelalterlichen Elsaß 1995. 
174 Der Schwerpunkt der Verleihungen der Freiheitsbriefe durch die Grafen von Savoyen oder 

andere Herrschaftsträger lag in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts: MARIOTTE-LöBER, Les 
chartes de franchises 1973; V AILLANT, Les franchises 1961; Genf stellt mit der erst 1387 
erfolgten Erteilung eines Freiheitsbriefes eine Ausnahme dar: MALLET, Libertes 1843. Als 
Karte veranschaulicht im AHF SAVOIE 1979, Karte Nr. XXV /1. 175 Dies gilt flir Bourg-en-Bresse, Nyon, Annecy, Aix-les-Bains, Chambery und Turin, nicht aber 
flir Avigliana, Susa, lvrea und Moncalieri: SIMONETTI, Monete I, 1967, S. 99-106 und die Karte 
in: AHF SAVOIE 1979, Karte Nr. XXVIII/2. 

176 Als Grundlage flir den Vergleich wurde die Untersuchung von PATRONE, Le casane astigiane 
1959, herangezogen, hier S. 34f. 

177 Nach BRONDY, Chambery 1988, S. 230. 
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gegenseitige rechtliche Ausschließung von Lombarden und Juden bezüglich der 
Geldleihe im Rahmen ihrer jeweiligen Privilegien zu beobachten. Das liegt wohl 
auch darin begründet, daß die Lombarden auf Grund ihrer weitläufigen Bezie-
hungen und familiären Verbindungen neben der Pfandleihe für die lokale Bevöl-
kerung auch Geldgeschäfte weit größeren Ausmaßes mit savoyischen Adligen 
tätigen konnten und auch im Immobilien- und Warenhandel zu finden sind. 178 So 
gelang es einigen Mitgliedern lombardischer Familien seit der zweiten Hälfte des 
14. Jahrhunderts sogar, in die Ämterhierarchie aufzusteigen und als gräfliche 
Bevollmächtigte, Kanzler, Richter, Kastellane oder Steuereinnehmer tätig zu 
werden. 179 Die früheren Geldleihegeschäfte traten mit dem Wandel der Handels-
ströme und der Seßhaftwerdung lombardischer Familien zugunsten politisch-
administrativer Funktionen immer mehr in den Hintergrund. Bereits seit Mitte 
des 14. Jahrhunderts ist ein gewisser Rückzug aus dem Geldleihegeschäft zu 
beobachten, der dazu führte, daß sich gegen Ende des 14. Jahrhunderts viel we-
niger lombardische als jüdische Niederlassungen vor allem in den westlichen 
Teilen Savoyens befanden. Nach den von Jaccod edierten Zinslisten des Zeit-
raumes von 1377 bis 1382 gab es im Jahr 1379 an rund 20 Orten noch lombar-
dische Geldleihebanken, casanae genannt, 180 während sie 1420 nur noch in flinf 
Orten bezeugt sind. 181 Im Jahre 1399 wurde die Niederlassung von Lombarden 
und anderen Geldverleihern sogar unter Androhung einer Strafe von 3.000 Flo-
rins in der gesamten Tarentaise verboten. 182 Ein genauerer Vergleich mit den 
jüdischen Siedlungen kann dagegen flir den letzten Zeitraum nicht vorgenommen 
werden, da die entsprechende Edition der Quellen durch Patrone mit dem Jahr 
1400 abreißt und sie danach nur einen allgemeinen Eindruck von der Lage der 
Lombarden in Savoyen gibt. Nach eigenen Erkenntnissen verlief die Registrie-
rung der Schutzzinszahlungen lombardischer Haushalte nach 1400 sehr un-
einheitlich, blieb aber bis 1434 weitgehend unter der Anzahl von einem Dutzend 
Eintragungen, die im Verlauf des 15. Jahrhunderts eher weiter abnahmen. 

178 PATRONE, Le casane astigiane 1959, S. 35f. bzw. 51 f. Der Transithandel scheint keine größere 
Rolle gespielt zu haben: Ebd., S. 34. Zur Pfandleihe der Lombarden vgl. vor allem die Unter-
suchungen aus dem dauphinischen Raum von V. CHOMEL, Communautes rurales et casanae 
Iombardes en Dauphine, in: BPH. Paris 1953, S. 225-247 und CHARTRAIN, Le point 1989. 

179 Patrone gibt einige Beispiele, die sich vor allem auf die Familien Asinari und Provana kon-
zentrieren: PATRONE, Le casane astigiane 1959, S. 36f., Anm. I sowie S. 54-56 und 62. 

180 in Nyon, Genf, Ambronay, Lagnieu, Rossillon, Chäteauneuf, I es Echelles, Y enne, Aix, Cham-
bery, Montmelian, Ia Rochette, St. Pierre-d'Aibigny, Tournon, Conflans, Salins-en-Tarentaise, 
Aime, St. Maurice-en-Tarentaise, Aiguebelle, Ia Chambre und St. Michel-de-Maurienne: 
JACCOD, La comptabilite 1939, S. 135-13 7. Ein eindeutiger Schwerpunkt der Siedlungen lag in 
den beiden Hochgebirgstälern der lsere und des Are. 

181 In Montluel, Montmelian, Conflans, Tournon und Salins-en-Tarentaise: AST, Inv. 16, Reg. 66, 
fol. 87v.- 89r.; PATRONE, Le casane astigiane 1959, S. I 01; BERGlER, Geneve 1963, S. 46. 

182 CIBRARIO, Origini e progresso II, 1855, S. 217. Ein Blick auf die Liste der 1420 belegten 
casanae zeigt jedoch, daß dieses Verbot otlensichtlich wirkungslos geblieben ist, da allein drei 
der Siedlungsorte in der Tarentaise liegen. 
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Im Gegensatz zu den Lombarden, die im 14. Jahrhundert in Belley, Genf, 
Lausanne, St. Jean-de-Maurienne, Sion, Aosta, Turin und Nizza belegt sind, sie-
delten die Juden auffälligerweise erst gegen Ende des 14. Jahrhunderts in weni-
gen savoyischen Bischofsstädten. Ausnahmen bilden hier nur in gewisser Weise 
Genf, Nizza und Turin, auf die im folgenden noch näher eingegangen werden 
soll. 183 Die Annahme, daß sich die Lombarden in diesem weitgehend vom Bi-
schof und nicht vom savoyischen Landesherrn bestimmten Herrschaftsbereich 
ein Monopol verschafft hätten, ist nicht zu widerlegen, jedoch bei der ansonsten 
geringen Bedeutung dieser Bischofsstädte (bis auf Genf) eher unwahrscheinlich. 
Vielmehr scheint die Aussparung der Bischofsstädte im Prozeß der jüdischen 
Ansiedlung von der tatsächlichen Einwirkungsmöglichkeit der savoyischen Dy-
nastie in ihrem Herrschaftsraum und dem weiteren Einflußbereich abhängig zu 
sein. So wären die Aussparung der Bischofsstädte Belley, St. Jean-de-Mau-
rienne, Mofitiers, Aosta, Sion und lvrea sowie die erst sehr späten Gründungen 
von Gemeinden in Nizza, Genf, Lausanne und Turin zu verstehen. Einen ähn-
lichen Eindruck vermitteln die Herrschaftsräume, die eine eigene Rechtstradition 
und autonome Machtstrukturen besaßen, wie die Waadt, das Aostatal oder die 
Städte Piemonts. 184 In der Waadt blieb jüdische Besiedlung bis auf eine kurze 
Blütezeit nur sporadisch, im Aostatal können nur in Aosta Juden sicher nachge-
wiesen werden, und in Piemont begann erst nach der direkten Übernahme der 
Region durch Amadeus VIII. in den 1420er Jahren eine raschere Ausbreitung 
jüdischer Existenz. 

2 Jüdische Migrationen von und nach Savoyen/Piemont 

2.1 Immigrationen auswärtiger Juden nach Savoyen 

Das Leben der Juden war nicht nur in Savoyen von einer hohen Mobilität ge-
prägt. Auch bildeten Juden nur eine von vielen verschiedenen Gruppen, die im 
Mittelalter unterwegs gewesen sind. Die Begriffe Mobilität und Migration be-
dürfen gerade infolge der in den letzten Jahren zunehmenden internationalen 
Forschung auf diesem Gebiet einer Präzisierung und wechselseitigen Abgren-
zung.185 Migration soll im Falle der vorliegenden Untersuchung als ein Wechsel 

183 V gl. das Kapitel III.2.1. 
184 Siehe hierzu das entsprechende 7. Kapitel in der Untersuchung von MARONGIU, Medieval 

parlaments 1968, S. 196-206 sowie LANGE, Le udienze 1956 bzw. D. TAPPY, Les Etats de 
Vaud. Lausanne 1988 (BHV 91 ). 

185 Zu den einzelnen Gruppen von Migranten vgl.: Unterwegssein im Spätmittelalter, Hg. 
P. MORAW, Berlin 1985 bzw. zur theoretischen Aufarbeitung: Migration in der Feudalgesell-
schaft, Hg. A. MüLLERIG. JARITZ, Frankfurt/Main 1988 (insb. die darin enthaltenen Aufsätze 
von P. Elkar und G. Jaritz/A. Müller); Strutture familiare, epidemie, migrazioni nell'Italia 
medievale, Hg. R. COMBAIG. PICINNI/G. PINTO, Napoli 1984 (darin insbesondere der Aufsatz 
von R. Comba auf den S. 45-74); C. BILLOT: Le migrant en France a Ia fin du moyen äge oc-
cidental, in: Medieval Jives and the Historian, Hg. N. BULST/J. P. GENET. Kalamazoo 1986, 
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des Wohnsitzes verstanden werden, der sich aus den direkten Bedrängnissen der 
Juden durch ihre christliche Umwelt in Form von Verfolgungen oder Vertrei-
bungen ergab. Mobilität ist dagegen als eine Beweglichkeit in bezugauf den Be-
ruf oder die soziale Stellung zu begreifen. Die Tätigkeit als Geldverleiher und 
mehr noch als Arzt oder Rabbiner verlangte von den betroffenen Juden eine 
ständige Reisetätigkeit oder gar eine häufige Verlegung des Wohnsitzes. Dane-
ben ist noch an die übergeordnete Funktion von Kultzentren, wie Synagogen und 
Friedhöfe, zu denken, die zumindest eine vorübergehende Mobilität von Juden 
für die Bedürfnisse religiöser Feste erforderte. Dieser quellenmäßig noch schwe-
rer greifbare Aspekt jüdischer Mobilität ist im Gegensatz zur Migration bisher 
nur ansatzweise zum Thema wissenschaftlicher Auseinandersetzung gewor-
den.186 

In bezug auf unseren Untersuchungsraum muß auf Grund der Quellenlage 
vorwiegend wiederum der erste Aspekt, namentlich anband der Migrationen im 
Verlauf des 14. Jahrhunderts, behandelt werden. Savoyen gilt in der historischen 
Forschung zur Geschichte der Juden als eines der typischen Zufluchtsländer 
nach den Vertreibungen von 1306 und 1394, ohne daß freilich diese Behauptung 
bisher auf Quellen gestützt worden wäre. Tatsächlich läßt sich dieser Zusammen-
hang anhand prosopagraphischer Studien belegen. 

Im Rahmen eines Privilegs Papst Martins V. aus dem Jahre 1430, das auf Bit-
ten Amadeus' VIII. für die in Savoyen wohnenden Juden eine stärkere Rechts-
sicherheit verfügen sollte, heißt es u. a. dazu: 

. . . quod in ducatu tuo Sabaudie, necnon in civitatibus, castris, terris et 
locis tuo temporaU dominio subiectis, plures tam indigene quam alienigene 
utriusque sexus commorantur Iudei, quarum multi, propter guerras in par-
tibus circumvicinis vigentes, ad ducaturn et loca predicta recurrentes, do-
micilium inibi elegerunt ... 187 

Aus diesen Zeilen wird die Rolle Savoyens als Zufluchtsland für bedrängte Ju-
den deutlich. In der Tat haben wir bereits anläßlich der Behandlung der Sied-
lungsgeschichte feststellen können, daß Savoyen eine gewisse Tradition als Auf-
nahmeland für jüdische Flüchtlinge vor allem nach 1306 und 1394 besaß. 

Die Auswirkungen der Vertreibungen aus der französischen Krondomäne im 
Jahre 1306 auf die Lage der Juden in Savoyen machen sich in den Quellen nur 
indirekt bemerkbar. Der Wechsel in den Modalitäten bei der Besteuerung jüdi-
scher Haushalte sowie der Anstieg in den Zinsleistungen legen die Annahme ei-

S. 235-242. 
186 Vgl. vor allem den Aufsatz von BuRGARD, Migration 1992, S. 41-57 und MENTGEN, Juden im 

mittelalterlichen Elsaß 1995, S. 77f. In der französischen Historiographie wird das Thema eher 
implizit im Rahmen prosapographischer oder regionaler Untersuchungen behandelt: vgl. 
MENKES, Une communaute juive 1971 oder CouLET, Un lignage dominant 1987. 

187 SIMONSOHN, The Apostolic See IL 1989, Nr. 667, S. 785f. 
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ner signifikanten Änderung nahe, ohne daß jedoch direkte Nachweise aus den 
Quellen verfügbar wären. 

Weitere Anhaltspunkte bieten die Herkunftsnamen der Juden. In einem Proto-
koll aus dem Jahre 1323 ist die Ansiedlung von drei Juden überliefert, die auf 
Grund der ihnen als Einzelpersonen erteilten Privilegien eine besondere Bedeu-
tung gehabt haben müssen. 18~ Ihre Herkunftsnamen wiederum verraten eine Be-
ziehung zur Franche-Comte. Sie konnte bisher für zwei der drei Juden, nämlich 
Vivant de Vesous und den Magister Agin, einen Schwiegersohn des Vivant, be-
stätigt werden, da die beiden Juden in anderen, aus der Franche-Corute stam-
menden Quellen genannt werden. 189 Die Zuordnung des dritten Juden, Xansson 
de Biauna, ist dagegen bisher noch nicht überzeugend gelungen. 190 Eine mög-
liche Lösung läge in der Identifizierung des Ortes mit Beaune in Burgund, wo zu 
dieser Zeit eine jüdische Siedlung bestanden hat.1 91 

Ein weiteres interessantes Beispiel für die Bedeutung von Herkunftsnamen ist 
das mit den Prozeßakten von 1329 gelieferte Namenmaterial, denn es offenbart 
zum Teil auch die mögliche Herkunft der genannten Juden. Neben Orten aus 
verschiedenen Teilen Savoyens, des Bugey, Viermais und der Bresse ist auch 
eine Reihe englischer Juden vertreten, so ein Eliottus Anglicus, ein Nanisseus 
Anglicus oder ein Doninus Crescente dictus Anglicus. 192 

Dieser zunächst erstaunliche Hinweis ist durchaus zu erklären. Aus England 
waren die Juden 1290 vollständig vertrieben worden. 193 Zwischen dem König-
reich und der Grafschaft Savoyen bestanden im 13. Jahrhundert auf Grund dy-
nastischer Verbindungen traditionell gute Beziehungen, die dazu führten, daß 
Mitglieder der savoyischen Grafenfamilie und andere savoyische Adlige in Eng-
land hohe Ämter innerhalb der kirchlichen Hierarchie bekleideten oder Besitzun-
gen und Adelstitel im Königreich erwarben. 194 So ist es möglich, daß Juden auf 

188 AST, Prot. cam., Reg. 150, fol. 21 r.-v.: Regest bei SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, 
Nr. 31, S. 295. 

189 Quellen in I. LOEB, Deux livres de commerce du commencement du XIVe siede, in: REJ 8 
( 1884 ), S. 161-196, 9 (1884 ), S. 21-50 und S. 187-213; Darstellung des Zusammenhangs in: 
REJ 10 (1885), S. 238f. Ein möglich er Grund ftir ihre Migration mag in der Verhaftung der 
Juden aus der Franche-Comte und der Kontiszierung ihrer Güter im Jahre 1321 zu suchen sein, 
obwohl eine direkte Ausweisung wahrscheinlich nicht erfolgt ist: HOLTMANN, Juden in der 
Franche-Comte 1992, S. 59-62; CARO, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte II, 1920, S. I 14f. 190 SEGRE, Testimonianze documentarie I 976, Nr. 31, S. 295f., Anm. I. 191 SIMONNET, Juifs et Iombards Bourgogne I 866, S. 171; GAUTHIER, Juifs deux Bourgognes 1914, 
S. 147; KüHN, Juifs France du Nord 1988, S. 147-149. 192 STERN, Urkundliche Beiträge 1893, Nr. 2, S. 9; ESPOSITO, Un proces 1938, S. 788; vgl. auch 
CHAPPERON, Chambery 1863, S. 184. 193 CARO, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte IL I 920, S. 3-68. Dazu speziell: B. Lionel AB-
RAHAMS, The expulsion of the .Iews from England in I 290, in: The Jewish Quarteriy Review 7 
( 1895), S. 75-1 00; 236-258; 428-458. 194 Vor allem zur Regierungszeit Henrys 111.: Der spätere Graf Bonifaz von Savoyen stieg im Jahr 
1241 zum Erzbischofvon Canterbury auf: Cox, The eagles 1974, S. 110f. Zwischen 1265 und 
1275 besetzten savoyische Adlige rund ein Drittel der Sitze im Domkapitel von Hereford, und 
am Hofe des Königs und der Königin hielten sich weitere savoyische Adlige auf: CHAPUISAT, A 
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diese Region als Ziel ihrer Flucht aufmerksam gemacht oder gar von savoyischen 
Adligen zur Migration und Ansiedlung in ihrem Herrschaftsbereich ermuntert 
wurden und so nach Etappen oder einer kürzeren Niederlassung in Frankreich 
schließlich nach Savoyen gelangten. 

Parallel zu dieser ersten Immigrationswelle kam es aber auf Grund des enor-
men steuerlichen Drucks unter der Herrschaft von Eduard von Savoyen in den 
zwanziger Jahren des 14. Jahrhunderts anscheinend auch zu einer ersten Abwan-
derung von Juden aus Savoyen, die zu einer Reduzierung ihrer Zinsleistung 
ftihrte. 195 

Im Unterschied zu diesen nur indirekt erschließbaren Zuwanderungen zu An-
fang des 14. Jahrhunderts ist in den Quellen nach 1396 zum ersten Mal nach-
weislich sowohl die Anzahl der jüdischen Niederlassungen als auch die Größe 
der jeweiligen Gemeinden in Zusammenhang mit einer Vertreibung angestiegen. 
Es liegt nahe, eine Verbindung mit der im Herbst 1394 ausgelösten Vertreibung 
der Juden aus Frankreich zu sehen. Dem steht jedoch eine in der Forschung häu-
fig vertretene Aussage entgegen, daß zu diesem Zeitpunkt dort kaum noch Juden 
gelebt haben. 196 Wir müssen deswegen einen genaueren Blick auf die Herkunft 
dieser eingewanderten Juden werfen. 

Wie die jüngeren Forschungen von Kahn zeigen, gab es vorwiegend in der 
zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts sehr wohl einen begrenzten Rückfluß von 
Juden in die vom französischen König abhängigen Gebiete: »Giobalement, les 
Juifs sont repartis dans deux zones du domaine direct du Roi: I'IIe de France (et 
Ia Champagne) et I es pourtours du Duche de Bourgogne«. 197 Dabei wurden vor 
allem die größeren Städte bis zu einer nördlichen Linie von Amiens nach Laon 
und einer östlichen von Chartres nach Orleans wieder besiedelt sowie einige 
Städte in Burgund, wie z. B. Dijon, Beaune, Chalon-sur-Saöne. Die rechtlichen 
Rahmenbedingungen für ihre Wiederzulassung in den zahlreichen königlichen 
und herzoglichen Privilegien seit 1359, insbesondere deren inhaltlicher Schwer-
punkt auf der wirtschaftlichen Rolle der Juden, sind in beiden Regionen ähnlich 
und zeigen das besondere Interesse des Königs bzw. des Herzogs an der fiska-
lischen Nutzung der reimmigrierten Juden. 198 Außerdem sollen zahlreiche fran-
zösische Juden nach 1315 aus Spanien nach Frankreich zurückgekehrt sein, wo 
sie sich jedoch vorwiegend im Süden des Landes ansiedelten. 199 In der Franche-

propos 1961, hier insb. S. 43 1 f. 
195 M. C. A. COSTA DE BEAUREGARD, Juifs en Savoie 1854, Nr. 1, S. 109-112. 
196 HISTOIRE JUIFS FRANCE 1972, S. 18; JORDAN, The French Monarchy 1977, S. 248. 
197 KüHN, Juifs France du Nord 1988. S. 52. In der zweiten Hältte des 14. Jahrhunderts sollen es 

jedoch nicht mehr als rund 15 Haushalte in Burgund und rund 25 Haushalte in der Dauphine 
gewesen sein: Ebd., insb. S. 48-54 mit beigefügter Karte. 

198 Ebd., S. 43-48. 
199 Dazu ASSIS, Juifs Aragon 1983, S. 310. Sie wurden jedoch teilweise Opfer der sogenannten 

Pastorellen-Unruhen und der Brunnenvergiftungsgerüchte der Jahre 1320-1322: M. BARBER, 
The Pastoreaux of 1320, in: The Journal of Ecclesiastical History 32 ( 1981 ), S. 143-146 bzw. 
DERS., Lepers, Jews and Moslems: the Plot to overthrow Christendom in 1321, in: History 66 
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Comte war dagegen der Rückfluß der Juden nach der Katastrophe von 1348 nur 
vereinzelt und stockend erfolgt.200 

Chronikalische Quellen über die Wanderungsbewegungen sind selten und 
meist hebräischen Ursprungs. 201 Einen interessanten Hinweis findet man in der 
1552 entstandenen Chronik von Samuel Usque. Danach soll die Vertreibung der 
Juden in Frankreich nach Unruhen im Jahre 1380 vollzogen worden sein.202 Loeb 
hat bereits von dem Ausbruch von Tumulten gegen Juden in den Jahren 1380 
und 1382 in Paris und Umgebung gesprochen, die nach einer Studie Kahns in 
erster Linie von Schuldnern der Juden aus allen sozialen Schichten ausgingen.203 
Auch wenn daraufhin keine allgemeine Vertreibung der Juden stattgefunden hat, 
so ist doch mit einer größeren Abwanderung von Juden nach diesen Ereignissen 
zu rechnen.204 Auffälligerweise stieg die Anzahl der Juden, die ihren Wegzoll in 
Pont-d'Ain entrichteten, nach 1380 erheblich an,2°5 und in den Jahren 1383/84 
wurde aus bisher ungeklärten Gründen die Besteuerung der jüdischen Haushalte 
geändert, so daß die Juden in Savoyen ihren Zins nun individuell zu leisten hat-
ten.206 Eventuell haben die Unruhen von 1380 und 1382 zu einer stärkeren Aus-
wanderungswelle aus den betroffenen Gegenden geftihrt, als dies bisher vermutet 
worden ist. 

Andere Informationen erhalten wir aus der Chronik von Joseph ha-Kohen mit 
dem Titel Emek Habakha aus dem Jahre 1575, die die Flucht der Juden aus 
Frankreich nach Savoyen und Piemont auf eine Vertreibung des Jahres 1410 (!) 
zurückführt. 207 Andere hebräische Chroniken enthalten keine weiteren Nachrich-

( 1981 ), S. 1-17; GINZBURG, Hexensabbat 1990, S. 39-66. 
200 HüLTMANN, Juden in der Franche-Comte 1992, S. 35-44. 
201 Die hebräischen Chroniken der Zeit sind von Loeb analysiert worden: LüEB, Les expulsions 

1887. Auffallend ist, daß der Grund ftir die Vertreibung der Juden zunächst eher in ihrer soge-
nannten Wucherpraxis und erst später in religiösen Vergehen gesucht wurde: KüHN, Juifs 
France du Nord 1988, S. 261-264. 

202 LüEB, Les expulsions 1887, S. 44. 
203 Ebd., S. 42; KüHN, Les insurrections urbaines 1977. 
204 Kohn geht leider nur ganz am Rande auf die Auswirkungen der Verfolgungen ein und meint, 

eine stärkere Konzentrierung der Juden in Paris als Echo auf die Unruhen in der Umgebung 
feststellen zu können: Ebd., S. 522. 

205 Siehe die Tabelle bei KüHN, Juifs France du Nord 1988, S. 242. 
206 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, S. 281. Man kann darin jedenfalls eine auffällige 

Parallele zur Vertreibung von 1306 und dem Wechsel des Besteuerungssystems in Savoyen 
1311 sehen (vgl. dazu Kapitel IV .1.1 ). Auch in der Dauphine ging man kurze Zeit später zu ei-
nem individuellen Besteuerungssystem über: PRUDHüMME, Juifs en Dauphine 1883, S. 208. In 
der Franche-Comte ist eine ähnliche Anhäufung von Belegen nach 1380 zu beobachten 
(freundlicher Hinweis von Frau Annegret Holtmann), in Burgund wurde 1384 die Obergrenze 
von 20 auf 52 jüdischen Familien erhöht: KüHN, Juifs France du Nord 1988, S. 43-45. In Fri-
bourg wurde 1381 eine Bestimmung erlassen, die den dort wohnenden Juden erlaubte, fremde 
Glaubensgenossen in beliebiger Zahl und auf unbeschränkte Dauer bei sich beherbergen zu 
dürfen: STEINBERG, Juden Schweiz 1902, S. 20. 

207 Nach der Übersetzung der Chronik durch J. See: HA-CüHEN, Emek Habakha 1881, S. 87. Auch 
sonst sind die Zeit- und Zahlenangaben in der Chronik nicht zuverlässig: LüEB, Les expulsions 
1887, S. 45-47. 
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ten über das Leben der Juden in Savoyen, denn sie brechen im Verlaufe des 
14. Jahrhunderts vorzeitig ab.2°S 

Nach Einsicht in die savoyischen Quellen muß man zunächst konstatieren, daß 
tatsächlich kein direkter Hinweis auf die Herkunft der 1394 vertriebenen Juden 
oder die Gründe ihrer Einwanderung zu finden ist. Die Rechnungen geben über 
solche Ereignisse keine Auskunft, sondern registrieren nur lapidar die Ankunft 
neuer Zinszahler. 

Erste indirekte Hinweise könnten die Herkunftsnamen der seit 1396 einge-
wanderten Juden ergeben. Sie decken fast das gesamte Spektrum jüdischer Nie-
derlassungen im französischsprachigen Raum von Noyon im Norden bis Mar-
seille im Süden ab. Aus dem Bereich der lle-de-France und der Grafschaft 
Champagne finden sich die Herkunftsnamen Bruyeres,209 Compiegne,21° Cor-
beil,211 Evreux,212 Laon,213 Mantes,214 Montdidier,215 Noyon,216 Paris217 und 
Pontoise.218 Weniger Herkunftsbezeichnungen verweisen dagegen auf das Elsaß 
(Schlettstadt und Straßburg)219 und auf Lothringen (Varangeville).220 Aus der 
Franche-Comte, wo die Juden auf Grund der Personalunion mit Frankreich kurze 
Zeit später mit Ausnahme der Reichsstadt Besanc;on vertrieben wurden,221 sind 
die Herkunftsnamen Gray,222 Montbeliard,223 Salins,224 Sellieres225 und Vesoul226 

208 So der angebliche Prototyp der hebräischen Chroniken von Efodi oder die Chronik Schebet Je-
huda von Ibn Verga: Ebd., S. 43-45. 

209 Lionet de Bruyeres (bei Laon'?): AD Savoie, SA 1203, fol. 4r. ( 1402). Es sollen hier wie im 
folgenden nur die Erstbelege dieser Namen genannt und die eventuellen familiären Beziehun-
gen zwischen den einzelnen Juden bzw. die Nennung ihrer weiteren Angehörigen ausgeklam-
mert werden, um die Anmerkungen nicht zu überladen. 210 Jacolet de Compiegne: AST, Inv. 16. Rcg. 55, fol. 66r. ( 141 0). 

211 Abraham de Corbeil bzw. Mossc de Corbeil: AST, Inv. 16, Reg. 60. fol. 40v. bzw. 43v. (1414). 
212 Joseph d'Evreux: AD Savoie, SA 1203, fol. 2v. (1402). 
213 More! de Laon: AST, lnv. 16, Reg. 42. fol. 23v. ( 1397). 214 Creyssemand de Mantes: AST.Inv. 16. Reg. 43, fol. 43v. (1400). 
215 Jacolet de Montdidier: AST, Inv. 16, Reg. 55, fol. 66v. (1410). 
216 Agin Cohen de Noyon; AST. Inv. 16, Reg. 43, fol. 36v. ( 1399); Mosse de Noyon: AD Savoie, 

SA 1203, fol. 2r. (1402); Joyeta de Noyon: Ebd .. fol. Sv. (1403). 
217 Benion de Paris: AST, Inv. 16, Reg. 43, fol. 35v. (1399): Aaron de Paris: AD Savoie, SA 1203, 

fol. 3v. (1402). 218 Benedict de Pontoise: AST, lnv. 16, Reg. 63, fol. 25r.-v. (1417). 
219 Symond de Selestat: AST, Inv. 16, Reg. 61, tol. 94v. (1415) bzw. Eliot de Strasbourg: AST, 

Inv. 41, Reg. 33, fol. 164r. (1398). 220 Aquinet de Varangeville (bei Nancy): AST, lnv. 16, Reg. 43, tol. 38v. (1399); Sanson de 
Varangeville: Ebd., fol. 39r. ( 1400). 

221 Zur Franche-Comte: GAUTHIER, J uifs deux Bourgognes 1914, S. I 05; zu Besan<;:on: GAZIER, 
Les plus anciens budgets 1929, S. 49f.: BLUMENKRANZ, Geographie historique Franche-Comte 
1977, S. 202-204. 

222 Josson de Gray: AST, Inv. 16, Reg. 43, tol. 39v. (1400). 
223 Joseph, Chantre de Montbeliard: AST, lnv. 16, Reg. 57, fol. 39r. 
224 Isaac de Salins: AST, Inv. 16, Reg. 42, fol. 24v. (1398); Benedict de Salins: AST, lnv. 16, Reg. 

43, fol. 37v. (1399); Abraham Jacob de Salins: Ebd., fol. 38r. ( 1399); David de Salins: Ebd., 
fol. 42v.- 43r. (1400); Bonafilia, Frau von Deot de Salins: Ebd., tol. 39v. (1400). 

225 Agin de Sellieres: AST, Inv. 16, Reg. 59, fol. 56r. ( 1415). 
226 Samuel de Vesoul: AST, lnv. 41, Reg. 37, tol. 11v. (1406); Aquinet de Vesoul: AST, lnv. 41, 
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überliefert. Auf das Herzogtum Burgund und die angrenzenden kleineren Herr-
schaften verweisen die Beinamen Beaune,227 Beauregard,228 Chalon,229 Mäcon,230 
Montbard,231 Thoissey,232 Tournus,233 Trevoux234 und Vermenton.235 Aber es 
finden sich auch Herkunftsnamen aus anderen Regionen, in denen keine Vertrei-
bung stattgefunden hatte, so aus der Dauphine mit Chabeuil,236 Cremieu,237 
Gap,238 Lyon,239 Peyrins,240 St. Symphorien-d'Ozon,241 Valence242 und Vienne243 
sowie vor allem in späteren Jahren aus dem Süden, d. h. dem Comtat Venaissin 
und der Provence, wie die Beinamen Arelat,-244 Carpentras,245 Cavaillon,246 
Grasse,247 Lunel,248 Manosque,249 Marseille,250 Montpellier,251 Narbonne,252 Per-
pignan253 und Orange.254 Schließlich folgen noch die Namen, die auf eine Her-
kunft aus den entfernteren spanischen Territorien,255 Portugal,256 Italien257 oder 

Reg. 42, fol. I 03v. ( 1412); Creyssend de Vesoul: SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, 
Nr. 431, S. 411 (1397). 

227 Salamin de Beaune: AST, lnv. 16, Reg. 53, fol. 25v. (1406). 
228 Viviand de Beauregard: AST, lnv. 16, Reg. 55, fol. 67v. (1410). 
229 Die Witwe von Creyssemand de Chalon: AD Savoie, SA 1203, fol. 3r. (1403); Amide de 

Chalon: AST, Inv. 16, Reg. 50, fol. 46r. ( 1405). 
230 Sansin de Mäcon: AST, Inv. 16. Reg. 48, fol. 18v. (1401). 231 Ruhende Montbard: AST, lnv. 16, Reg. 57. fol. 37v. (1412). 
232 Masse de Thoissey: AST. lnv. 16. Reg. 43, fol. 36r. ( 1399). 
233 Aquinet de Tournus: AST, Inv. 16. Reg. 42. fol. 21 v. ( 1396). 
234 Meir de Trevoux: AST, lnv. 16. Reg. 42. fol. 21 v. ( 1396). 
235 Salamon de Vermenton: AST. lnv. 16. Reg. 50, fol. 14r. (1405); Meir de Vermenton: Ebd., fol. 

14v. (1405). 
236 Michellon, Witwe des Josson dc Chabcuil: AST, lnv. 16, Reg. 43, tol. 44v. ( 1400). 
237 Salomon de Cremieu: AST, Inv. 16, Reg. 57. tol. 36r. (1412). 
238 Eliot de Gap: AST, Inv. 16, Reg. 42, fol. 2lr.-v. (1396). 
239 Salomon de Lyon: AST, Inv. 16, Reg. 55. fol. 60r. (1410). 
240 Saveya de Peyrins: AST, lnv. 16. Reg. 42, tol. 22r. (1396); Meir de Peyrins: AST. lnv. 16, Reg. 

43, fol. 33r.-v. (1399); Samuel de Peyrins: AST. lnv. 16, Reg. 56, tol. 29r. (1411). 
241 Sansin de St. Symphorien-d'Ozon: AST. Inv. 41. Reg. 33, tol. IOOr. (1397). 
242 Eliot de Valence: AST, lnv. 16, Reg. 48, tol. 18v. (1401). 
243 Morday de Vienne: AST, lnv. 16. Reg. 42, fol. 24r.-v. ( 1398). 
244 .lacob de Arelat: AST. Inv. 41. Reg. 47. pt. I. tol. 76v.-77r. (1429). 
245 Durand de Carpentras: AST, Inv. 41. Reg. 33. fol. l38v. ( 1398). 
246 Beneton de Cavaillon: AST, lnv. 16, Reg. 43. fol. 36v. ( 1399). der allerdings schon vor 1394 in 

Savoyen nachweisbar ist, sowie Eliot de Cavaillon: Ebd., tol. 42r. ( 1400). 
247 BandizdeGrasse: AST. Inv. 16. Reg. 60, tol. 42v. (1414). 
248 Bonfils de Lunel: AST, lnv. 16, Reg. 43, tol. 38v. (1400). 
249 Aquinet de Manosque: SEGRE, The .Iews in Piedmont I, 1986, N r. 130, S. 581 ( 1426 ). 
250 Isaac Levi de Marseille: AST, lnv. 16. Reg. 46, tol. 18v. (1401). 
251 Leon de Montpellier: AST, lnv. 16, Reg. 42, fol. 24r. (1398). 
252 Riqueta, Tochter von Meir de Narbonne: AST, Inv. 16, Reg. 64, tol. 60v. (1418). 
253 Regina de Perpignan: AST, Inv. 16, Reg. 69, fol. 47r.-v. ( 1424). 
254 Vivand d'Orange: AST. lnv. 16. Reg. 43. fol. 38v. (1399). 
255 Joya d'Espagne: AST, Inv. 16, Reg. 43, tol. 37v. (1399); Juda d'Espagne: Ebd., fol. 38r. 

(1399); Samuel d'Espagne: AD Savoie SA 1203, tol. 3r. (1402); Preciosa, Witwe des Salomon 
de Barcelona: AST, lnv. 16. Reg. 68. tol. IOir. ( 1422); .losson d'Aragon: AST, Inv. 16, Reg. 
57, fol. 42v. (1412); .Josse de Burgo Espagne: AST, 1nv. 16, Reg. 59, fol. 57r. (1413); Hely de 
Majorque: AST, lnv. 16, Reg. 43, fol. 42v. (1400). 

256 Abraham de Portugal: AST, lnv. 16. Reg. 69, fol. 61r. (1424). 



65 

auch Zypern258 hinweisen. In den ersten beiden Fällen könnte ein Zusammen-
hang mit den großflächigen Verfolgungen der Juden in Spanien im Juli/August 
1391 bestehen, die Anfang bis Mitte des 15. Jahrhunderts auch zu einer Flucht 
nach Mittelitalien geführt hatten.259 

Aus dem deutschsprachigen Raum sind dagegen weit weniger jüdische Her-
kunftsbezeichnungen überliefert, die zudem meist in allgemeinen Formen wie 
allemand oder alamand und ähnlichen Varianten gebraucht wurden. Im Gegen-
satz zur Hypothese von Segre scheint hier jedoch weniger eine bloße phone-
tische Korrumpierung anderer Formen vorzuliegen260 als ein unspezifizierter 
Hinweis auf die Herkunft aus einem deutschsprachigen Gebiet. So werden bei 
dem in Chambery lebenden Geldverleiher Abraham die Herkunftsbezeichnungen 
alamand oder bala abwechselnd oder gar zusammen gebraucht, womit in diesem 
Fall auf die im deutschsprachigen Teil der Schweiz liegende Stadt Basel verwie-
sen wird. Tatsächlich war etwa gleichzeitig zu den Ereignissen in Frankreich in 
Zusammenhang mit einer Brunnenvergiftungsklage zu Rappaltsweiler die jüdi-
sche Gemeinde Basels aus Furcht vor einem Übergreifen der Verfolgungen auf 
ihre Stadt im Sommer des Jahres 1397 geflüchtet.261 Ein Teil der Juden soll sich 
unter den Schutz Herzog Leopolds IV. von Österreich begeben haben. Dem Her-
kunftsnamen nach zu urteilen, scheinen einige Juden aus Basel in diesem Jahr 
und auch noch später nach Savoyen gekommen zu sein.262 Eine nachweisliche 
Auswirkung der Ausweisung der Juden aus den schweizerischen Städten Zürich 
(vorübergehend 1423, dann endgültig 1436), Bern (1427) und Fribourg (1428)263 
sowie aus den französichen Städten Lyon (1420) und Besan<;on (1420) istjedoch 
bisher kaum zu beobachten. Stattdessen finden sich häufiger Beispiele für Mi-
grationen von Savoyen aus in die Schweiz.264 

257 Deiclin de Verona: AST, Inv. 16, Reg. 57, fol. 59v. (1412). 
258 Sansin de Chippres: AST, Inv. 16, Reg. 43, fol. 35v. (1399). 
259 Zur Vertreibung aus Spanien siehe die Dokumente bei BAER, Juden im christlichen Spanien 

111, 1929/36, Nr. 408, S. 654 bis Nr. 417, S. 668. Zu einigen Daten der Aufnahme spanischer 
Juden in Italien siehe TOAFF, ll vino e Ia carne 1989, S. 158 und Anm. 31. 

260 SEGRE, Ginvera eil Vaud 1993, S. 209. 
26 1 Art. »Basel« in: GJ 11111 1987, S. 85f. 
262 Noch 1397 siedeln sich ein Abraham und ein Agin de Bäle in Savoyen an: AST, Inv. 16, Reg. 

42, fol. 24r.; 1402 folgt noch ein Eliot de Bäte: AD Savoie, SA 1203, fol. 3r. 
263 Der einzige vage Hinweis ist ein vermehrter Nachweis von Juden mit dem Beinamen a/amand 

in dieser Zeit. 
264 Die meisten Mitglieder der ersten jüdischen Gemeinde in Lausanne stammten aus Tour-de-

Peilz: BARDELLE/MOREROD, La Iutte 1992, S. 20. Ein wohl aus Basel kommender Juden na-
mens Belin de Bäte ließ sich zunächst in Villars-les-Dombes nieder und zog später nach Lau-
sanne weiter: AST, lnv. 16, Reg. 72, fol. 55r. bzw. GINGINS LA SARRAIFOREL, Recueil des 
chartes Lausanne, Nr. 79, S. 51 Of. Abraham du Puget war ein Angestellter seines Glaubensge-
nossen, des Geldverleihers Agin Cohen aus Chambery, ehe er sich selbständig machte und in 
Neuchätel eigene Geldgeschäfte betrieb: AST, Inv. 16, Reg. 59, fol. 53v. bzw. AEN, Registre 
du notaire Henri Pigaud, vol. 2, fol. 15r., 27v., 127v., 166v. 
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Fast alle Beinamen werden von mehreren zinszahlenden Juden getragen, was 
an eine Einwanderung in Familien- oder anderen Personenverbänden denken 
läßt. Zwar sind viele der erwähnten Juden nur kurzzeitig in den savoyischen 
Quellen nachweisbar, doch wenn Namen aus den Rechnungsbüchern verschwin-
den, müssen dafür neben einer möglichen Abwanderung auch Verarmung und 
eine hohe Sterblichkeitsrate unter den Flüchtlingen als Gründe berücksichtigt 
werden. Tatsächlich kommt mit der Registrierung aller Familienmitglieder und 
des dazugehörigen Gesindes in den Zinslisten der Rechnungsbücher seit 1410 
noch einmal eine Vielzahl weiterer Herkunftsnamen aus den genannten Regio-
nen hinzu. Es stellt sich jedoch die Frage, welche Schlüsse aus diesen Angaben 
gezogen werden können. Gerade die auffallende Bandbreite von Herkunfts-
namen aus allen Regionen Frankreichs und auch aus weiter entfernten Ländern 
erschwert eine Interpretation, da keine Schwerpunktsetzung bei der Zuordnung 
der eingewanderten Juden hinsichtlich ihrer Herkunft möglich ist. 

Auf Grund des überaus umfangreichen Namenmaterials, das in den sa-
voyischen Rechnungen enthalten ist, kann jedoch versucht werden, im Vergleich 
mit anderen regionalen Untersuchungen auf prosapographischer Basis zu ge-
naueren Aufschlüssen zu kommen. 265 In diesem Zusammenhang sind der um-
fangreiche Namenindex bei Kohn für Nordfrankreich,266 die Namenlisten bei 
Gauthier zum Herzogtum und zur Grafschaft Burgund267 sowie eine Zinsliste der 
Juden aus der Dauphine von 1390 bei Prudhomme hilfreich, die vor allem für 
den Zeitraum des 14. Jahrhunderts zahlreiche Vergleichsmöglichkeiten bieten.268 

Die Identifizierung der Namen ist dabei nicht einfach, da gerade von den latini-
sierten jüdischen Vornamen zahlreiche Varianten in den Dokumenten existieren: 
Symond oder Simon, Gaieta oder Joyeta, Bellavinea oder Bellevignie sind nur 
wenige Beispiele für die zahlreichen Variationsmöglichkeiten. Doch ein Ver-
gleich der Vornamen mit Hilfe der neueren Studie von Seror zur Onomastik der 
Juden in Frankreich konnte viele der Zweifelsfälle klären, 269 so daß sich folgende 
Verbindungen ergeben: 

Eine Reihe von Juden scheint aus dem nahegelegenen Dijon nach Savoyen 
gekommen zu sein. Simonnet berichtet von einer Gruppe von achtzig Juden, die 
sich unter der Leitung von Eliga de Treves 1395 im Chalonnais befand und die 

265 Zur Methode der Prosopagraphie vgl. Medieval lives and the Historian. Studies in Medieval 
Prosopography. Hg. N. BuLST/J. P. GENET. Kalamazoo 1986 (insb. den einleitenden Aufsatz 
von N. Bulst). Prosapographie et genese de !'Etat moderne. Actes de Ia table ronde organisee 
par le CNRS et l'ENSJF (Paris 22/23 oct. 1984). Hg. F. AUTRAND, Paris 1986 sowie die in der 
Zeitschrift flir Historische Forschung 2 (1975) publizierten Vorträge von J. Petersohn, 
P. Moraw, K. Wriedt und W. von Stromer im Rahmen der 30. Versammlung deutscher Histo-
riker in Braunschweig aus dem Jahr 1974. 

266 KüHN, Juifs France du Nord 1988. S. 331-355. 
267 GAUTHIER, Juifs deux Bourgognes 1914. S. 143-177; modifiziert durch eine überarbeitete Na-

menliste flir die Franche-Comte, die mir dankenswerterweise von Frau Annegret Holtmann zur 
Verfügung gestellt worden ist. 

26S PRUDHOMME, Juifs en Dauphine 1883, S. 277. 
269 SEROR, Les noms des .luifs 1989. 
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sich ihrer Festnahme durch die örtlichen Beamten des Herzogs mit Hilfe eines 
Aufruhrs entzog.270 Zwar ist nicht sicher, ob alle Flüchtlinge nach Savoyen ge-
zogen sind, doch zumindest Eliga de Triwes selbst zahlt 1397 seinen Zins in Sa-
voyen.271 Auch andere Juden, die vorher in Dijon ansässig waren und eventuell 
an diesem Zug teilgenommen haben, können in Savoyen um die Jahrhundert-
wende nachgewiesen werden: Durand de Carpentras, Aliot de Seurre, Creyssend 
de Vesoul, Cressin de Bourg und eventuell Joseph de Treves sind allesamt Ju-
den, die 1374 und später in Dijon lebten und bis 1394/95 dort noch belegt 
sind.272 1405 finden sich auch Salamon de Vermenton, der noch 1393 in Chalon-
sur-Saöne lebte,273 und Jahre später auch Abraham de Vermenton, der zunächst 
nach Besan<;on geflüchtet war, 274 sowie Jantot Cohen, der bereits von 1388-1390 
in Gray in der Franche-Comte nachgewiesen ist,275 in savoyischen Quellen wie-
der. 

Außerdem fallen einige Namen von Juden auf, die im Zusammenhang mit der 
Affäre um den Konvertiten Denis Machaut 1393-1395 unter den zahlreichen jü-
dischen Angeklagten genannt werden: 276 Vivand de Montreal, Abraham und Be-
nedict de Satins, die Denis zur Rückkehr zum jüdischen Glauben überredet ha-
ben sollen und deswegen zusammen mit dem später genannten Juden Moreau de 
Port und anderen von einem Pariser Propst zum Tode verurteilt wurden, sind 
trotz dieses Urteils allesamt 1397 bzw. 1399 in Savoyen wiederzufinden.277 Bei 
den kurz nach dem Prozeß erfolgenden Grundstücksverkäufen einiger Juden in 
Paris 1394/95 werden u. a. Eliot de Gap, Mosse Christotle und David Levi ge-
nannt, die ebenfalls 1397 in Savoyen Schutz suchten.278 Nach einer Hypothese 
von Jeanton sind die Juden aus Mäcon nach ihrer Vertreibung im Herbst des Jah-
res 1394 wahrscheinlich zum großen Teil in das benachbarte Pont-de-Veyle ge-

270 SIMONNET, Juifs et Lombards 1866, S. 215. 
271 AST, Inv. 16, Reg. 42, fol. 22r.-v. 
272 Vgl. die Namenliste für Dijon bei GAUTHIER. Juifs deux Bourgognes 1914, S. 143-174, die mit 

den verfügbaren Daten und Nachweisen versehen ist; für Savoyen siehe AST. Inv. 41, Reg. 33, 
fol. 138v. (Durand); SEGRE, Testimonianze documentarie 1976. Nr. 430, S. 410 (Aliot); Ebd., 
Nr. 431, S. 411 (Creyssend de Vesoul); AST, lnv. 16. Reg. 43. fol. 34v. (Cressin de Bourg); 
AST, lnv. 41, Reg. 33, fol. 102v. (.loseph). 273 GAUTHIER, Juifs deux Bourgognes 1914, S. 170; AST, Inv. 16. Rcg. 50, fol. 14r. 274 GAUTHIER, .luifs deux Bourgognes 1914, S. 144; GABOTTO. lsraeliti in Savigliano 1917, 
S.435f. 275 GAUTHIER, Juifs deux Bourgognes 1914, S. 159; AST, Inv. 16, Reg. 59, fol. 54v. 

276 KüHN, Juifs France du Nord 1988. S. 253-259. 277 Vivand, Moreau und Mosse: AST, lnv. 16, Reg. 42, fol. 22v.-23v.; Benedict und Abraham: 
AST, lnv. 43, fol. 37v. und 38v.; Vivand, Moreau und Eliot de Gap zahlen dabei eine auffällig 
hohe Summe flir die introgio, eine Steuer, die bei der erstmaligen Gewährung eines Schutz-
privileges fallig wurde, woraus auf ihr besonders hohes Schutzbedürfnis geschlossen werden 
könnte. 278 AST, Inv. 41, Reg. 33, fol. 19v.- 20r. bzw. lnv. 41, Rot. 33, Pec. 22. Ein David Levi wird zwar 
1402 unter den jüdischen Steuerzahlern aufgelistet, er muß aber gerade bei solch einem Namen 
nicht identisch mit David Levi dit de Melun aus Paris sein: AD Savoie, SA 1203, fol. 3v. 
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tlüchtet. 279 Ein Vergleich unserer Daten mit den in ihrer Studie aufgestellten 
Listen von Juden, die während des Mittelalters in Mäcon gelebt haben sollen, 
konnte jedoch keine stichhaltigen Belege erbringen. 

Die 1396 auf Grund eines Prozesses wegen Freiheitsberaubung eines Christen 
und Blasphemie vor dem dauphinischen Rat in Grenoble angeklagten und inhaf-
tierten Perret Levi und Sanson de Jerusalem280 stellten sich wenige Jahre später 
unter den Schutz des Grafen281 bzw. des Bischofs von Genf.282 Die Juden in jener 
Region waren zudem in den neLmziger Jahren einem starken fiskalischen Druck 
ausgesetzt, worauf viele von ihnen lieber eine Emigration in Kauf genommen 
haben.283 Dies mag im Jahr 1399 der Grund für die Auswanderung der Juden 
Simon de St. Genix und Mosse de Novet nach Savoyen gewesen sein.284 Beide 
waren noch 1390 unter den in Cremieu bzw. in St. Symphorien-d'Ozon wohnen-
den Juden aufgelistet worden. 285 Ein aus Champlitte in Burgund stammender 
Jude namens Mattathias Quinon, der im Jahre 1383 ein jüdisches Ehepaar bei 
sich aufgenommen hatte,286 fand später selbst nach einem längeren Aufenthalt in 
der Franche-Comte zunächst in Lausanne, später im Genfischen eine neue Hei-
mat.287 In den zwanziger Jahren des 15. Jahrhunderts ist eine Jüdin namens Pre-
ciosa aus Chambery häufiger belegt.288 Sie war die Witwe eines gewissen Salo-
mon de Barcelona, der identisch mit dem berüchtigten Dieb gleichen Namens 
sein könnte, dessen Werdegang und Itinerar durch seinen mit seiner Exekution 
endenden Prozeß in Paris bekannt ist. 289 Während eines langen Wanderlebens 
soll er u. a. auch in Trevoux, Dijon und Chambery gewesen sein, wo er jeweils 
bei verschiedenen jüdischen Familien etwas mitgehen ließ. In Chambery waren 

279 JEANTON, Les Juifs en Mäconnais 1919, S. 406, Anm. I. 
280 Dokumente des Prozesses in Grenoble abgedruckt bei PRUDHOMME, Notes et documents 1884, 

Nr. 21, S. 256-260. 
281 Zunächst zahlte Perret zusammen mit seinem Vater nur seinen Schutzzins an den Grafen, bleibt 

aber in St. Symphorien-d'Ozon wohnen: AST, lnv. 16, Reg. 57, fol. 84v. Später scheint er nach 
Turin weitergezogen zu sein: SEGRE, The .Jews in Piedmont I, 1986, Nr. 106, S. 47f. 

282 Im Jahre 1401 ist Sansan aber bereits wieder Mittelpunkt eines Kriminalprozesses in Genf: 
STEINBERG, Juden Schweiz 1902, S. 29 und 34-37. 

283 Prudhomme belegt dies mit dem rapiden Absinken der Zinsleistungen der Juden im Zeitraum 
von 1390 bis 1400 von über 50%: PRUDHOMME, .luifs en Dauphine 1883, S. 176-1 80 sowie 
M. REY, Les finances domaniales en Dauphine, in: Le Moyen Age 55 ( 1949), S. 41-75 und 
zuletzt CHARTRAIN, Autoportrait 1994. Einen ähnlichen Druck hat es auch in den Krondomä-
nen kurz vor der Vertreibung gegeben: KüHN, .luifs France du Nord 1988, S. 150. 

284 AST, Inv. 16, Reg. 43, fol. 36r. und 34v. 
285 PRUDHOMME, Juifs en Dauphine 1883, S. 237. 
286 KüHN, Juifs France du Nord 1988, S. 243f. 
287 Ebd., S. 268; GAUTHIER, Juifs deux Bourgognes 1914, S. 163. In Besan<yon scheint Mattathias 

bis ca. 1410 eine fuhrende Rolle innerhalb der dort nur kurzlebigen jüdischen Gemeinde ge-
spielt zu haben: GAZIER, Les plus anciens budgets 1929, S. 49f. Die Ausstellung eines Geleit-
briefs von Amadeus VIII. im .Jahre 1412: AST. lnv. 41, Reg. 42, tol. 54r. Seit 1414 war er in 
Lausanne (AST, Inv. 16, Reg. 60, tol. 45v.), seit 1423 in Rumilly (AST, Inv. 16, Reg. 68, tol. 
1 07v.) und 1424 in Annecy (AST, lnv. 16, Reg. 69, fol. 56v.) wohnhaft. 

288 AST, Inv. 16, Reg. 66, fol. 95r.; AST, lnv. 16, Reg. 68, fol. l01r. 
289 Der Fall ist abgedruckt in: DuPLES-AGIER, Registre criminel 1864, S. 43-52. 
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davon ein Jude namens Jacob, dem er einen weiten Überrock, houpelande ge-
nannt, stahl, und eine Jüdin, der eine Hose abhanden kam, betroffen. Den größ-
ten Erfolg erzielte er schließlich jedoch bei dem Rabbiner Thoros, dem er einen 
wertvollen Gürtel aus Silber entwendete. 290 Während er die Hose selber nutzte, 
wurden der Überrock und der Gürtel verkauft. 

Der in diesem Zusammenhang auch gerade für die spätere Entwicklung der 
jüdischen Geschichte in Savoyen wichtigste Fall war jedoch der des franzö-
sischen Oberrabbiners Johanan de Treves. Seine Reisetätigkeit soll deshalb et-
was genauer nachgezeichnet werden. Nach seinem mutmaßlichen Aufbruch aus 
Paris im Oktober 1394291 bleibt sein Weg fiir die nächsten knapp drei Jahre un-
bekannt, da er in den savoyischen Quellen erstmalig am 1. Juli 1397 genannt 
wird.292 An diesem Tag wurde ihm zusammen mit dem ebenfalls bekannten 
Rabbiner Leon Bellin aus Genfvom Grafen die Vollmacht erteilt, für sechs Jahre 
als Schiedsrichter in jüdischen Angelegenheiten zu fungieren. Er versuchte also, 
an seinem neuen Aufenthaltsort wieder direkt an seine früheren Kompetenzen 
aus Frankreich anzuknüpfen. Während Leon nur fiir ein paar Jahre in Genf blieb 
und darauf bis 1419 in Murten und später wahrscheinlich in Savigliano gewirkt 
hat,293 scheint Johanan in der Folgezeit viel umhergereist zu sein. Dies läßt sich 
aus Beispielen einer dritten Quellengruppe erschließen, die Anhaltspunkte zur 
Erforschung der Migration von Juden bietet: den Schutz- und Geleitbriefen. 
Denn für die nächsten Jahre wird die Präsenz von Johanan hauptsächlich durch 
die Ausstellung solcher Briefe durch den Grafen dokumentiert.294 Erst seit 1410 
sind regelmäßige Zinszahlungen des Rabbiners und seiner großen Familie in den 
Quellen überliefert. Danach wohnte er anscheinend zusammen mit seiner Frau 

290 Ebd., S. 48. Zur jüdischen Kriminalität in Frankreich vgt. auch E. COHEN, Jewish Criminals, 
S. 151; Magister Thoros selbst war ein neuimmigrierter Jude, der eventuell mit der bekannten 
Ärztefamilie Nathan aus Art es in Verbindung stand, zu der mehrere Magister mit dieser de-
skriptiven Namenbezeichnung gehörten: L STOUFF, Isaac Nathan et les siens. Une famitte juive 
d'Arles des XIVe et XVe siectes, in: Provence historique 37 (1987), S. 499-512. 

291 KüHN, Juifs France du Nord 1988. S. 271. In diesem Zusammenhang sei noch auf die inzwi-
schen veraltete Arbeit von BRÜLL, Das Geschlecht der Treves 1874, zur Familie Treves und den 
Forschungsüberblick bei MENTGEN, Juden im mittelalterlichen Elsaß 1995, S. 96f., Anm. 156 
verwiesen. 

292 Sein Aufenthaltsort wird apud fustriacum verzeichnet, was ein Hinweis auf die kleine Ortschaft 
Lutry bei Lausanne sein könnte: AST, Inv. 41. Reg. 33, fol. I 07v. Wahrscheinlich hatte er 
neben seiner Tätigkeit als innerjüdischer Richter auch die eines Lehrers wiederaufgenommen, 
so daß auch mit der Migration eines Teils seiner Schüler nach Savoyen zu rechnen ist. Zu 
diesem Phänomen vgl. auch GLANZ, Geschichte des niederenjüdischen Volkes 1968, S. 16. 

293 NoRDMANN, Documents 1927, S. 89; NIQUILLE, Les preteurs juifs 1927, S. 91 f.; Leon Beltin 
und Rebeltion Bellin sotten identisch sein: SEROR, Les noms des Juifs 1989, S. 232f. Ein Ma-
gister Raphael Bellin, der eventuell mit dem Magister gleichen Namens identisch war, der 1418 
die Bullensteuer der Juden in der Westschweiz einsammeln sollte, war dagegen zunächst 1423 
in Lyon und seit 1427 zusammen mit einem Joseph de Treves in Savigliano ansässig: CHONE, 
Juden in Zürich 1936, S. 202; AST, lnv. 16. Reg. 68, tot. 112r.-v. bzw. GABOTTO, Israeliti in 
Savigliano 1917, S. 553L vgl. auch die Angaben im Ortsartikel »Murten« in: GJ 111/2 1995, 
S. 923 und GROSS, Gallia Judaica 1897. S. 394. 

294 So 1398: AST, Inv. 41, Reg. 33, tot. 164r. und 1406: AST, lnv. 41, Reg. 37, Pec.2. 
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Anna, seinen Söhnen Joseph, Agin, Mosse (die beiden letzteren waren ihrerseits 
wiederum verheiratet), und seinen Töchtern Rose, Marrona und Miriam zunächst 
bis einschließlich 1413 in Chambery.295 Entgegen der Vermutung Kohns wird er 
erst danach, d. h. im Jahre 1415, allein als Bewohner von Trevoux genannt.296 Er 
zahlte aber trotzdem weiterhin seinen Zins an die gräfliche Verwaltung, was als 
weiteres Zeichen seiner ständigen Mobilität im Zusammenhang mit seiner Stel-
lung als offizieller Vertreter der Juden dieser Region und als überregional aner-
kannter Gelehrter zu verstehen ist. 297 Seine Familie blieb dagegen anscheinend in 
Savoyen. Die vorübergehende Abwesenheit vom savoyischen Territorium hat ihn 
wahrscheinlich auch vor Verhaftung und anderen Repressalien anläßlich der 
Talmudverbrennung 1417 in Chambery geschützt. Er scheint jedenfalls nach den 
lateinischen Quellen nicht direkt in diese AfHire verwickelt worden zu sein. Da-
für sollte ihm dieses Los dann bei dem Prozeß im Jahre 1426 nicht erspart blei-
ben.298 Bis 1420 ist er noch in Trevoux belegt.299 Ein Jahr später findet man 
seinen Namen dann wieder zusammen mit seiner Familie in den Zinslisten von 
Chambery.300 Da er bis 1427 relativ regelmäßig in Savoyen nachgewiesen wer-
den kann, müßte er erst sehr spät, vielleicht als Reaktion auf die erneute Drang-
sal, nach Italien weitergezogen sein, denn 1429 soll er dort, wie auch sein Bruder 
Joseph de Treves, verstorben sein.3°1 

Ein ähnlich unruhiges Schicksal erlitten die vier Söhne des Manecier de Ve-
soul nach ihrer Vertreibung aus Paris auf Grund der Unruhen von 1380.302 Wäh-
rend die Brüder Salomon und Abraham de Vesoul sich 1381 vorerst in Fribourg 
niederließen,303 ist Joseph 1384 in Zürich aufgenommen worden, wo im gleichen 
Jahr auch Abraham hinzog.304 Joseph und Sal01non de Vesoul hatten sich angeb-

295 Zuletzt: AST, lnv. 41, Reg. 59, tot. 58r. 
296 KüHN, Juifs France du Nord 1988, S. 271, Anm. 125; AST, lnv. 16, Reg. 61, fol. 95v.; AST, 

Inv. 41, Reg. 43, fol. 24v. 
297 Auch zur Zeit seiner Tätigkeit als Oberrabbiner in Frankreich hielt er sich an vielen verschie-

denen Orten auf, so 1382 in Troyes, 1386 in Provins und kurz vor der Vertreibung in Paris: 
KüHN, Royal power 1985, S. 147 und DERS., .luifs France du Nord 1988, S. 265 und 271. 

298 Darauf könnte sich auch die Verhaftung in dem von Schwarzfuchs zitierten Responsum Joba-
nans beziehen: SCHWARZFUCHS.. Yohanan Treves 1990, S. 9. 

299 AST, Inv. 41, Reg. 44, pt. I, tot. 34v. 
300 AST, Inv. 16, Reg. 66, fol. 96v. 
301 Letztmalig: AST, lnv. 16, Reg. 72, fol. 47r.; GROSS, Gallia .ludaica 1897, S. 534; M. RIATI: 

Mikdasch me'at. Wien 1851, S. 104, zitiert nach KüHN, Juifs France du Nord 1988, S. 271 f. 
Allerdings ist seine Witwe Anna noch 1433 in Chambery belegt: AST, Inv. 16, Reg. 77, fol. 
51 r. Von dort zieht sie mit ihrem Sohn Mosse und dessen Frau 1434 weiter nach Savigliano: 
... qui venerunt hoc anno stare in savilliano de chamberiaco: AST, Inv. 16, Reg. 79, fol. 74r. 
1434 trägt sie die sehr ungewöhnliche Bezeichnung magistra Anna, woraufhin Segre sie zu 
einem Magister Anno gemacht hat: SEGRE, The .Iews in Piedmont I, 1986, Nr. 211, S. 94. 

302 KüHN, Juifs France du Nord 1988, S. 185f. Sie waren mit Johanan de Treves verschwägert: 
GUGGENHEIM-GRÜNBERG, Judenschicksale 1967, S. 18. 

3°3 Aufnahmeprivileg ediert in: RDF IV. 1844, Nr. 271, S. 150-158. 
3°4 Ebd.; Ortsartikel »Freiburg im Üchtland« in G.l 11111 1987, S. 401L Anm. 8 und Ortsartikel 

»Zürich« in GJ 111/2 1995, S. 1733; beide Juden tätigten seit 1383 in Fribourg auch Geldleihe-
geschäfte: AMMANN. Mittelalterliche Wirtschaft 1942/54, Nr. 284, S. 27 und Nr. 336, S. 31; 
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lieh 1383 auch in den Schutz des Grafen von Savoyen begeben.305 Der jüngste 
der vier Brüder, Aquinet, über den bisher die wenigsten Belege überliefert sind, 
ist 1386 nach Murten gezogen und soll mit dem Arzt Aquinet de Yanna, der 
nachweislich bis mindestens 1401 dort gelebt hat, identisch sein. In diesem Jahr 
ist Aquinet nach Orbe und 1412 nach Fribourg gezogen.306 Doch nicht nur die 
Beinamen der Brüder Joseph, der in Zürich auch Jost von Karnerach 
(= Chambery) genannt wurde,307 und Aquinet de Yanna (= Yenne) verraten die 
offenbar engen Beziehungen der Familie zu Savoyen. Ein Jude namens Aquinet 
de Veyson ist 14 I 2 auch in Lyon belegt.308 Seine Frau Fran9oise ist 1414 in 
Vimiers bei Lyon, seine Söhne Donin und Deot sind 1415 in dem savoyischen 
Montluel in der Valbonne nachgewiesen.309 1416 zog Salomon de Veyson mit 
seiner Frau Joyon in diesen Ort.310 Als Hypothese kann deswegen vorgebracht 
werden, daß zumindest Aquinet und Sal01non de Vesoul, wie schon Salomon 
und Joseph im Jahre 1383, nach einem zeitweiligen Aufenthalt in Savoyen nach 
Südfrankreich weitergezogen sind, zumal Aquinet seit 1423 in Casale im Mont-
ferrat gelebt haben so11.3II 

Die Migrationen von Johanan de Treves von Frankreich über Savoyen nach 
Italien bzw. der Gehrüder Vesoul von Frankreich über die Schweiz nach Sa-
voyen und schließlich Italien mögen als Beispiele ftir die Verquickung der bei-
den Aspekte Migration und Mobilität dienen. Auf Grund ihrer Berühmtheit ist 
ihr Weg in lateinischen wie auch hebräischen Quellen gut dokumentiert.312 In 
abgestufter Form gilt dies auch für die anderen, weiter oben genannten Juden aus 
Paris, Dijon oder Chalon-sur-Saöne, die anscheinend auch eine fuhrende Rolle 

SSR FREIBURG V, 1958, Nr. 140, S. 406-409; FRB X, 1956, Nr. 337, S. 173. 
305 Die Festlegung dieses Jahres geht allerdings aus den bei Segre edierten Quellen nicht hervor: 

SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 297f., S. 363. 
3°6 STEINBERG, Juden Schweiz 1902, S. 54 sowie der Ortsartikel »Murten<<: GJ III/2 1995, S. 922; 

FAVRE, Les medecins juifs 1903, S. 30-32; NIQUILLE, Les preteurs juifs 1927, S. 93; SUCHER, 
Murten 1974175, S. 130-132; Ortsartikel »Fribourg« in: GJ III/1 1987, S.400. 

307 GuGGENHEIM-GRüNBERG, Judenschicksale 1967, S. 18. Der Beleg macht darauf aufmerksam, 
daß es natürlich auch Wanderungsbewegungen savoyischer Juden in die umliegenden Regionen 
gegeben hat, die aber nur verstreut vorliegen und nicht Thema eines eigenen Kapitels sein 
sollen. Als Beispiel sei nur auf die Verbreitung von Juden mit der Herkunftsbezeichnung de 
Chamberiaco im Bereich der Schweiz (Ortsartikel »Basel« und »Zürich« in GJ III/1 1987, 
S.82 bzw. GJ III/2 1995, S.1738; SCHNYDER, Quellen 1937, Nr.367a, S.l98; Nr.416, 
S. 230), Burgunds (GAUTHIER, Juifs deux Bourgognes 1914, S. 145) und der Dauphine 
(PRUDHOMME, Noteset documents 1884, Nr. 17, S. 252f.) hingewiesen. 

308 AST, Inv. 16, Reg. 59, fol. 111r.-v. bzw. lnv. 41, Reg. 42, fol. 103v. 
309 AST, Inv. 16, Reg. 60, fol. 40r. bzw. Reg. 61, fol. 106v.-107r. 
310 AST, Inv. 16, Reg. 61, fol. 107r. Dies steht nicht unbedingt im Gegensatz zu den Vermutungen 

im Ortsartikel zu Fribourg: GJ III/1 1987, S. 401. 
311 Nach FA VRE, Les medecins juifs 1903, S. 31 f. 
312 Ein weiteres hervorragendes Beispiel ist die Lautbahn des Arztes Perret Symuel, die durch ei-

nen Prozeß im Jahr 1443 nachgezeichnet werden kann; danach ist er in nur wenigen Jahren 
nacheinander in Nizza, an verschiedenen Orten in Piemont, in Thonon, in der Markgrafschaft 
Saluzzo und schließlich in Genf als Arzt und Lehrer der Alchemie tätig gewesen: STEINBERG, 
Juden Schweiz 1902, S. 40-43. 
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unter den französischen Juden eingenommen haben. Das Schicksal unzähliger 
weiterer Juden kann dagegen nicht nachgezeichnet werden, weil sie auf Grund 
von Tod oder Verarmung oder, weil ihr Name nicht eindeutig zugeordnet werden 
kann, nicht mehr in den Quellen nachweisbar sind. 

2.2 Migrationen von Savoyen nach Piemont 

Abschließend sollen noch die Wanderungsbewegungen innerhalb der sa-
voyischen Territorien, genauer: vom savoyischen zum piemontesischen Teil, 
untersucht werden. Noch in jüngeren Forschungen wurde behauptet, daß es keine 
Verbindung zwischen den Juden in Savoyen und Piemont gegeben habe, da ihre 
Namen keine Verbindung zuließen und die Juden Savoyens Anfang des 
15. Jahrhunderts keinen Grund zur Auswanderung gehabt hätten.313 

Eine prosapographische Untersuchung aller näher identifizierbaren Juden, die 
sich im Zeitraum von 1405-1435 dort niedergelassen haben, sowie der Hinweis 
auf die später noch zu behandelnde Talmudverbrennung der Jahre 1416/17 kann 
diese pauschale Beurteilung widerlegen. 

Die ersten jüdischen Bewohner Piemonts, Angehörige der bereits weiter oben 
erwähnten Familie Foa, sind seit 1396 in Pont-de-Beauvoisin bzw. in dem be-
nachbarten St. Genix-sur-Guiers belegt.314 Ihre Übersiedlung scheint in Zusam-
menhang mit einem Prozeß zu stehen, der 1404 gegen Amadeus F oa und andere 
Juden in Savoyen geführt wurde.315 Das im Dezember 1404 verhängte Urteil für 
Falschaussage und Anstiftung zur Falschaussage lautete auf viertägigen Pranger, 
Perforierung der Zunge und Verbannung aus dem savoyischen Herrschaftsbe-
reich.316 Während sich die Angeklagten von den Körperstrafen freikaufen konn-
ten, scheint die Verbannung durchgeführt worden zu sein. 1405 ist Amadeus je-
denfalls zusammen mit seinem Vater Abraham Foa in Savigliano belegt, das zu 
diesem Zeitpunkt noch zu dem eigenständigen, von der savoyischen Nebenlinie 
der Achaia regierten Piemont gehörte.317 Ludwig von Savoyen-Achaia verwandte 
sich denn auch 1407 für die Lossprechung Amadeus Foas vom Bann.318 Neben 
den engen geographischen und politischen Banden zwischen Savoyen und Pie-
mont könnte es noch einen weiteren Grund für die Niederlassung gerade in Sa-

313 >>Dai loro cognomi [der Juden Piemonts, Anm. d. Verf.], diversi da quelli degli ebrei della Sa-
voia e differenti anche morfologicamente, si puo stabilire ehe essi non provenivano dalle parti 
transalpine della Contea sabauda; e d'altronde, all'inizio del sec. XV gli ebrei nella Savoia vi-
vevano ancora in condizioni di relativa tranquillita e non avevano quindi alcun motivo di mi-
grare ( come furono costretti a fare dopo qualehe tempo; ma senza passare attraverso il Pie-
rnente dove non sembra ehe esista traccia della loro presenza, nemmeno temporanea)<c 
LUZZATIO, L'insediamento 1977, S. 281; vgl. auch FoA, Banchi e banchieri ebrei 1955, S. 42. 

314 AST, Inv. 41, Reg. 33, fol. 6r. 
31 5 Siehe dazu das Kapitel V.2.1. 
31 6 AST, Inv. 41, Reg. 35, fol. 9v.-10r. 
31 7 SEGRE, The Jews in Piedmontl, 1986, Nr. 6, S. 3. 
31 8 AST, Inv. 41, Reg. 38, fol. 33r. 
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vigliano gegeben haben. Turletti berichtet von der Schließung der einzigen 
christlichen Geldleihebank der astensischen Gehrüder Lupo in Savigliano im 
Jahre 1404, die lapidar mit Vertragsbruch begründet wurde.319 Sie ist aber wohl 
auf die kurz zuvor erfolgte Tätigkeit des berühmten Dominikaners und späteren 
Heiligen Vinzenz Ferrer zurückzuführen, der die Wucherpraktiken als eine der 
großen Sünden der Christenheit in seinen Predigten geißelte. In diesem Fall sei 
es besser, zu den Juden zu gehen, die ohnehin verdammt seien: 

Jdeo hominibus pecuniam indigentibus consilium da, ut vadant ad Judeos, 
qui absque hoc sunt dampnati, et non des causam christiano sue perpetue 
dampnacionis, accomodando ab eo ad usuram. Sed heu, tot sunt modo mali 
christiani usurarii, quod Judei modo nihillucranturf320 

Es ist daher wahrscheinlich, daß die Juden die aus der Stadt vertriebenen christ-
lichen Geldverleiher ersetzen sollten, zumal ein ähnlich gelagerter Fall im Jahre 
1404 in Lausanne zu beobachten ist.321 

Seit 1413 sind die weiteren Söhne des Magisters Abraham, Mosse und Tobia, 
in Savigliano belegt.322 Während es über das Vorleben des Tobia Foa keine In-
formationen gibt, ist Mosse Foa seit 1405 zunächst in Chambery323 und seit 1410 
in Aiguebelle nachzuweisen.324 Dort lebte er bis 1414,325 zog dann aber vorüber-
gehend für zwei Jahre zu seinem Vater Abraham nach Savigliano.326 Der seit 
1414 in Savigliano lebende Isaac Levi könnte der Jude gleichen Namens sein, 
der seit 1399 zunächst in Chambery,327 dann in Bourg-en-Bresse belegt ist und 
auch den Herkunftsnamen de Marsillia trug.328 Er wird noch 1404 anläßlich 
eines Prozesses als Bewohner von Bourg genannt.329 

319 TURLETII, Savigliano I, 1879, S. 360f. und 394-397. 
320 UTZ TREMP, Vinzenz Ferrer 1993, S. 11; allgemein zur Tätigkeit des Vinzenz Ferrer in Savoyen 

und Piemont: FAGES, Saint Vincent Ferrier 1905, S. 113-118. Zu seiner Bedeutung in Hinblick 
auf die Stellung der Juden in Savoyen siehe das Kapitel 111.1.2. 

321 BARDELLE/MOREROD, La Iutte 1992. Tatsächlich kann ein Fall echter Reue eines christlichen 
Wucherers unter Berufung auf die Predigten des Vinzenz Ferrer anhand einer Notarseintragung 
aus dem Jahre 1420 nachgewiesen werden: UTz TREMP, Vinzenz Ferrer 1993, S. 12. Über die 
allgemeine Ausbreitung der christlichen Wucherbänke in Piemont während des Spätmittelalters 
siehe GABOTIO, Curiosita giudiziarie 1891, S. 4-6 sowie eine spezielle Studie zu Pinerolo: 
E. DURANDO, Casane e prestatori di denaro a Pinerolo nei secoli XIII e XIV, in: Studi Pinero-
lesi 1 ( 1899), S. 243-270. 

322 SEGRE, The Jews in Piedmont I, 1986, Nr. 25, S. I 0. 
323 AST, Inv. 16, Reg. 50, fol. 13r. 
324 AST, Inv. 16, Reg. 55, fol. llv. 
325 AST, Inv. 16, Reg. 60, fol. 44r. v. 
326 AST, Inv. 16, Reg. 61, fol. 101v.-102r. 
32? AST, Inv. 16, Reg. 43, fol. 33v. 
328 AST, Inv. 16, Reg. 43, fol. 34r. 
329 AST, Inv. 16, Reg. 49, fol. 9v. 
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Der Anfang 1417 sich in Chieri niederlassende Arzt Sansan de Mirabello 
verweist mit seinem Namen auf eine mögliche Herkunft aus Miribel,330 einem 
Ort in der Valbonne, in dem zu dieser Zeit Juden lebten. Doch dort ist kein Jude 
dieses Namens oder überhaupt ein Arzt vorher belegt. Die von Salvatore Foa 
vorgebrachte Vermutung, daß dieser Sanson identisch mit dem bei Cognasso ge-
nannten Magister Sansin aus Bourg sein könnte, erweist sich als falsch, da der 
dort in Zusammenhang mit einem Prozeß wegen Blasphemie genannte Magister 
Sansin der Rabbiner Sansin de Lauhans aus Bourg-en-Bresse war.331 Bonafey de 
Chalon (Zalono) trägt zwar ebenfalls einen eindeutig identifizierbaren Her-
kunftsnamen, doch auch von ihm sind aus der Zeit vor seiner Niederlassung in 
Savigliano 1416 keine Belege zu finden.332 

Anders sieht die Quellenlage fur den Juden Jacolet mit dem Beinamen Chan-
geur ( Changiour/Cambiatore) aus. Jacolet war der Sohn des aus Chambery 
stammenden Eliot Changeur. Er lebte bis 1416 bei seinem Vater, bevor er 1420 
schließlich in Savigliano nachweisbar ist.333 Bonafey de Cremieu hatte anschei-
nend 1424 seine Frau Reyneta in Montmelian zurückgelassen, bevor er sich in 
Savigliano mit einer neuen Familie niederließ.334 Der Magister Elia Alamand 
oder auch Elia de Chambery, der im Sommer 1424 die jüdische Gemeinde in 
Turin mitbegründete, war zunächst fur kurze Zeit nach Chambery gezogen.335 

Die seit 1424 in Savigliano belegten Brüder Jacolet und Elijand de Gueyron wa-
ren die beiden Söhne des Mosse de Gueyron, der zusammen mit ihnen vorher in 
Montluel in der Valbonne gelebt hatte. 336 Die Namen der gleichzeitig in Piemont 
lebenden Joseph de Treves und Peyret Levi kamen vorher auch auf der anderen 
Seite der Alpen mehrmals vor, ohne daß allerdings eine zwingende Identität 
festgemacht werden könnte. Joseph de Lompnes war in Chätillon-sur-Chala-
ronne als Geldverleiher tätig, ehe er zunächst 1421 nach Chambery und schließ-
lich 1428 nach Rivoli weiterzog.337 Aquinet de Malvache lebte spätestens seit 
1410 in Annecy, wechselte für ein paar Jahre nach Chambery und ließ sich 

330 TREVES, Ebrei a Chieri 1974, S. 15f. Er wie auch MONTU, Ebrei di Chieri 1900, S. 406, schla-
gen noch die Lesart Sansande Nurebello vor. 

331 FOA, Ebrei medici 1953, S. 543, Anm. 3, mit Verweis auf CüGNASSO, Amedeo VIII, Bd. 1, 
1930, S. 271. Über den dort geschilderten Prozeß eines Magister Sansin aus Bourg siehe auch 
das Kapitel V.l.3. 

332 SEGRE, The Jews in Piedmont I, 1986, Nr. 42, S. 15. Auch Gabotto, der ihm wegen seiner spä-
teren Bedeutung als Geldverleiher einen eigenen kleinen Artikel widmet, weiß nichts über des-
sen Herkunft zu berichten: GABOTTO, Bonafede di Chalon 1918. 

333 AST, lnv. 16, Reg. 61, fol. 98r.-v. bzw. SEGRE, The Jews in Piedmont I, 1986, Nr. 64, S. 27. 
334 AST, Inv. 16, Reg. 70, fol. 50r.; AST, lnv. 16, Reg. 68, fol. 100v. 
335 Nach einer Hypothese von Segre ist er mit dem Magister gleichen Namens identisch, der schon 

frühzeitig am Hofe Martins V. und des aragonesischen Königs Alfons V. tätig war: SEGRE, The 
Jews in Piedmont I, 1986, Nr. 104, S. 45f. bzw. die Anmerkung von Nr. 108, S. 48. Zu seiner 
Niederlassung in Chambery: AST, Inv. 16, Reg. 68, fol. 203v. 

336 SEGRE, The Jews in Piedmont I, 1986, Nr. 106, S. 47[.; AST, Inv. 16, Reg. 64, fol. 65r.-v. 
337 AST, Inv. 16, Reg. 61, fol. 109v. bzw. Reg. 66, fol. 97r. und GABOTIO, Israeliti in Savigliano 

1917,S.435. 
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schließlich seit 1430 in Turin nieder.338 Die gleiche Route durchlief später auch 
Abraham de Vermenton mit seiner Frau Miriam.339 Auch die Familie des Magi-
sters Joseph de Treves, der selbst wahrscheinlich für drei Jahre unter sa-
voyischem Schutz in Orbe gelebt hatte,340 verlegte nach dem Tode ihres Ober-
hauptes ihren Wohnsitz zunächst nach Chambery und dann nach Turin, wo sie zu 
Beginn mit dem obenerwähnten Arzt Elia Alamand zusammen wohnte.341 Über-
liefert sind die Namen seiner Witwe Thurina oder Therma, seiner Schwieger-
tochter Anna de Compiegne - deren Mann Mathatias de Treves ebenfalls bereits 
verstorben war - und seiner Enkel Joseph, Meldofey, Abramin und vor allem 
Garczon de Treves, der zu jenem Zeitpunkt schon verheiratet war. Auch Raphael 
de Novet hatte eine wahre Odyssee hinter sich, bevor er sich schließlich 1430 in 
Turin niederließ. 1415 erstmalig zusammen mit seiner Frau Guerina in Cham-
bery belegt, finden wir ihn 1420 allein in Cremieu, 1426 in Villars-les-Dombes 
und 1427 offensichtlich mit einerneuen Frau namens Liota in Annecy letztmalig 
vor seiner Übersiedlung wieder.342 Es scheint, daß er nie länger einen festen 
Wohnsitz gehabt hat, zumal er in den Zinslisten immer ohne weitere Familie 
registriert wurde. Schließlich wäre noch Amant de Stella zu nennen, der bereits 
im Jahre 1400 in den Zinslisten von Chambery als Sohn des David de Stella 
aufgeführt wird und dort mit eigenem Haushalt und einer Magd bis zum Jahr 
1427 auch verblieb,343 bevor er schließlich zusammen mit seiner Frau Reyneta 
bzw. Riveta 1430 wieder in Savigliano nachgewiesen werden kann.344 

Die genannten Beispiele zeigen, daß ein Großteil der in den Städten Piemonts 
niedergelassenen Juden vorher zumindest für einige Jahre in Savoyen gelebt hat. 
Auffällig ist vor allem der stärkere Anstieg der Übersiedlungen nach 1427, so 
daß man vermuten kann, daß der noch zu schildernde Prozeß gegen den Talmud, 
der nur auf der französischen Seite der Alpen Konsequenzen nach sich zog, seine 
Wirkungen auf die Migrationswilligkeit der Juden gehabt hat.345 Damit bildeten 
die Juden anscheinend - durch ihre Notlage bedingt- eine Ausnahme im allge-
meinen Migrationsverhalten zwischen Savoyen und Piemont, denn eine Studie 
über die Wanderungsbewegungen zu und von den piemontesischen Städten Sa-
vigliano, Cuneo und Ivrea im 14./15. Jahrhundert zeigt, daß fast alle immigrier-
ten Personen aus dem näheren Umfeld der Städte selbst oder aber aus dem 

338 AST, Inv. 16, Reg. 55, fol. 66v. bzw. Reg. 59, fol. 55r. und GABOTIO, lsraeliti in Savigliano 
1917, S. 436. 

339 AST, Inv. 16, Reg. 68, fol. 106v. bzw. Reg. 69, fol. 52v. und GABOTIO, lsraeliti in Savigliano 
1917, S. 436. 

340 AST, Inv. 16, Reg. 42, fol. 24v. und Reg. 43, fol. 33v. 
341 AST, lnv. 16, Reg. 69, fol. 47v.-48r., Reg. 70, fol. 43v.-44r. und Reg. 71, fol. 84v.; GABOTIO, 

Israeliti in Savigliano 1917, S. 435. 
342 AST, lnv. 16, Reg. 61, fol. 94v. (Chambery); Reg. 66, fol. 93r. (Cremieu); Reg. 71, fol. 92v. 

(Villars); Reg. 72, fol. 52r.-v. (Annecy) und GABOTIO, lsraeliti in Savigliano 1917, S. 435f. 
343 AST, Inv. 16, Reg. 43, fol. 39r. bzw. Reg. 72, fol. 51 r. 
344 GABOTIO, Israeliti in Torino 1917, S. 553f 
345 Siehe das Kapitel VI.3.2. 
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Nordwesten Italiens kamen.346 Die sprachlich-kulturelle Grenze scheint mehr 
noch als die geographischen Barrieren einen stärkeren Austausch von Personen 
beiderseits der Alpen verhindert zu haben. So kam selbst in dem Bereich der hö-
heren Verwaltungsbeamten nur nach und nach ein zahlenmäßig geringer Zuzug 
von Piemontesen an den Hof Amadeus' VIII. zustande. 347 Einen vergleichbaren 
Strom an Zuwanderungen aus Savoyen nach Piemont gab es zu dieser Zeit wohl 
lediglich unter den Studenten, die vor allem während der Unruhen des Hundert-
jährigen Krieges verstärkt von Savoyen zur 1405 neugegründeten Universität 
von Turin gingen.348 Doch muß man hier nach der eingangs genannten Unter-
scheidung eher von einem Phänomen der Mobilität sprechen, da die Studenten ja 
meist nur ftir die Zeit der Ausbildung in dem Studienort blieben. So waren die 
Juden eine der wenigen Personengruppen, die überhaupt durch ihre Migration 
einen dauerhaften Austausch zwischen den beiden Territorien herbeiftihrten und 
damit nicht nur wegen ihrer Religionszugehörigkeit, sondern auch durch ihre 
Herkunft aus dem französischen Bereich Savoyens eine Besonderheit in den 
piemontesischen Städten darstellten. 

346 COMBA, Yicende demografiche 1977, S. 110-116. 
347 Dazu allgemein MARINI, Savoiardi e piemontesi 1962. 
348 BELLONE, Universita di Torino 1986, S. 71. 



111. Die Ausformung der jüdischen Gemeinden im christlichen 
Herrschaftsgefiige 

Die Integration der Juden in die landesherrliche Gesetzgebung 

Während das Verhältnis zwischen Landesherrschaft und Juden im späten Mit-
telalter vor allem in der deutschsprachigen Historiographie auch neuere Studien 
angeregt hat, 1 scheint dieses Thema im französischsprachigen Raum auf wenig 
Interesse zu stoßen. Auch die Integration der Juden in die landesherrliche Ge-
setzgebung und Verwaltung Savoyens ist von der Forschung bisher nur ansatz-
weise erfaßt worden. Einzig im Rahmen der Untersuchungen über die statua-
rische Gesetzgebung Amadeus' VIII. haben auch die normativen Regelungen des 
jüdischen Lebens breitere Aufmerksamkeit erfahren, wobei man allzu schnell 
bereit war, von den Inhalten der Statuten unmittelbar auf das wirkliche Leben 
der Juden in Savoyen zu schließen. Doch die Gesetzgebung Amadeus' VIII. hin-
sichtlich 'seiner' Juden darf gerade wegen ihres singulären Charakters nicht 
ohne Einbeziehung ihres weiteren Kontextes betrachtet werden. 

Auch wenn in den Statuten vor 1403 kein Bezug auf die Geschicke der Juden 
genommen worden ist, lebten letztere bis dahin nicht etwa in einem rechtsfreien 
Raum. Abgesehen von einem besonderen Fall im Jahr 1254, entstand im Ver-
laufe des 14. Jahrhunderts im Rahmen von Bestätigungen und Verlängerungen 
ein eigener Katalog von Privilegien, der zunächst nur für Juden in den einzelnen 
Regionen, später für alle Juden Savoyens den rechtlichen Rahmen ihres alltäg-
lichen Lebens abstecken sollte. 

In einem zweiten Hauptteil wird die Ausbildung der jüdischen Gemeinden in 
den Städten Savoyens und Piemonts anhand der von landesherrlicher bzw. städ-
tischer Seite zugeteilten Privilegien und Verträge sowie der weniger umfangrei-
chen normativen Quellen städtischer Provenienz behandelt. 

1.1 Das homagium ligium von 1254 

Im Kapitel zur Siedlungsgeschichte ist bereits auf das Ansiedlungsprivilegium 
vom 12. Dezember 1254 verwiesen worden.2 Auf Vermittlung des Ritters Ber-

1 Es sei neben den in der Anm. 2 des vorigen Kapitels genannten Arbeiten des Trierer Sonderfor-
schungsbereichs auf folgende wichtigere Untersuchungen verwiesen: W. HANISCH, Die Luxem-
burger und die Juden, in: Die Juden in den böhmischen Ländern. Vorträge der Tagung des 
Collegium Carolinum in Bad Wiessee vom 27.-29. November 1981, München etc. 1983, S. 27-
37; P. AUFGEBAUER, Judenpolitik im Zeitalter der Reformation, vornehmlich in Norddeutsch-
land, in: Die Diözese Hildesheim in Vergangenheit und Gegenwart 51 (1983 ), S. 27 -44; 
LOHRMANN, Judenrecht 1990; F. BATIENBERG, Jews in the Ecclesiastical Territories, in: In and 
out of the Ghetto. Jewish-Gentile Relations in Late Medieval and Early Modern Germany, Hg. 
R. Po-CHIA, New York 1995, S. 247-274. 

2 WURSTEMBERGER, Peter der Zweite I-IV, 1856-1 858; Nordmann ediert den Inhalt der Privile-
gien später selbst vollständig: NORDMANN, Documents 1927, S. 63f. 
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lion de Neyrieu verpflichten sich neun Juden, sich in Form einer Schenkung 
freiwillig und bedingungslos mitsamt ihren Gütern und Rechten in den Besitz 
Peters li. von Savoyen zu übereignen.3 Zwei Tage zuvor war offenbar ein ähn-
licher Rechtsakt eines Judennamens Benedict gegenüber dem Abt von Aulps er-
folgt.4 Auf jeglichen Einwand gegen diese Schenkung, etwa unter Hinweis auf 
die bestehenden kanonischen, zivilen oder städtischen Rechtssatzungen, wollen 
sie verzichten. Die Tatsache, daß sich Menschen freiwillig wie Güter an einen 
Lehnsherrn verschenken, ist schon außergewöhnlich; daß Juden diese Unterwer-
fung in Form eines homagium ligium vollziehen, bedarf einer Erklärung.5 Die 
Verwendung des Begriffes scheint den noch ungewohnten Umgang des Territo-
rialherren mit den neuen Untertanen zu beschreiben, da er einerseits ein freies 
Schutz- und Subsistenzverhältnis zwischen dem Grafen und den Juden sugge-
riert, andererseits aber der weitere Text des Privilegs deutlich macht, daß ihr 
Status dem eines Leibeigenen glich. 

Duparc belegt dementsprechend in einer Untersuchung zu diesem Rechtsver-
hältnis mit Beispielen, daß der Terminus hommes liges im 13. Jahrhundert im 
englisch beherrschten Südwesten und im nominell zum Reich gehörigen Süd-
osten Frankreichs nicht nur den bekannten Status der Vasallität, sondern auch 
das Verhältnis Leibeigener zu ihrem Herrn umschreiben kann.6 Ausschlaggebend 
ftir den Gebrauch in den Quellen ist die enge Schutzbindung und die Unterstel-
lung unter die hohe Gerichtsbarkeit gegen die Ansprüche Dritter.7 Diese Motive 
könnten auch hinter der Ausstellung dieser Urkunde stehen, denn ein Jahr zuvor 
waren die in der benachbarten Erzdiözese Vienne lebenden Juden mit Billigung 
Innozenz' IV. in Zusammenhang mit der Ritualmordbeschuldigung von Valreas 
vertrieben worden.8 Die Vertriebenen benötigten somit dringend wirksamen 
Schutz gegen die Nachstellungen des Erzbischofs. Der Begriff des homagium 
ligium in bezug auf die Juden stammt möglicherweise aus den englischen Kanz-

3 . . • ex causa donacionis induxerunt ad habendum, tenendum et pacifice possidendum et 
quicquid ei vel ipsius heredibus placuerunt faciendum. Jta tarnen quod prefatus dominus Petrus 
dietos Judeos et bona sua ubicumque fuerint tamquam sua propria petere possit a quolibet pos-
sessore: NORDMANN, Juifs a Geneve 1925, S. 6; NORDMANN, Documents 1927, S. 63f. An-
scheinend ohne Kenntnis von Nordmann noch einmal ediert bei ESPOSITO, Un proces 1938, 
S. 799f. Wurstemberger hatte offenbar eine andere Ausfertigung dieser Urkunde eingesehen, 
denn er fuhrt in seinen beiden Regesten nur den Juden Aquin auf. Die Zeugenreihe wie auch 
Ausstellungstag und-ortder Urkunde sind von Nordmann verschieden: WURSTEMBERGER, Peter 
der Zweite IV, 1858, Nr. 377f., S. 185. 

4 WURSTEMBERGER, Peter der Zweite IV, 1858, Nr. 381, S. 186. 
5 • • • non dolo inducti, nec in aliquo circumventi, sed sua spontanea voluntate fecerunt homa-

gium ligium domino Petro de Sabaudia: ESPOSITO, Un proces 1938, S. 799; NORDMANN, 
Documents 1927, S. 63. 

6 DUPARC, Libres 1971, S. 84-92. 
7 Ebd., S. 92-95. 
8 CHEVALIER, Regeste dauphinois li, 1913, Nr. 8966. Zum Ritualmordfall von 1247 vgl. 

PRUDHOMME, Noteset documents 1884, S. 232-237. 
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Ieien. Peter dürfte sie während seines langjährigen Aufenthalts mit einiger 
Sicherheit kennengelernt haben.9 

Die regelrechte Unterwerfung der Juden unter die Gewalt Peters von Savoyen 
und der Schutz gegen jegliche Ansprüche von außen stehen im Vordergrund des 
Privilegs. Vor allem die Formulierung tanquam sua propriaerinnert sehr an die 
seit dem Statut von Melun 1230 auch in den weltlichen Kreisen Frankreichs ge-
bräuchliche Umschreibung des unfreien Status der Juden als tanquam proprium 
servum. Diese Vorstellung beruht einerseits auf der kirchenrechtlichen Theorie 
Innozenz' III. von der servitus judeorum. 10 Andererseits ist sie aber in ähnlichen 
Formulierungen schon vorher in verschiedenen Stadtrechten der Königreiche der 
iberischen Halbinsel gebräuchlich, in denen die Zugehörigkeit der Juden als Ei-
gentum zur königlichen Kammer ausgedrückt werden soll. 11 Im weiteren Verlauf 
des 13. Jahrhunderts ist diese Form der Unterwerfung einzelner Juden wie auch 
jüdischer Gemeinden unter die weltliche Autorität von Kirchenfürsten in 
Südfrankreich nachgewiesen. 12 

Es mischen sich also in diesem Privileg von 1254 die vielleicht aus England 
stammenden Vorstellungen einer engen und direkten Bindung zwischen den Ju-
den und den savoyischen Adligen in Form eines besonderen Schutzverhältnisses 
und der unmittelbaren Unterstellung unter die Inhaber der hohen Gerichtsbarkeit 
(homagium ligium) und die kirchenrechtlich fundierte Anschauung von der 
Knechtschaft der Juden, die ihre Unterstellung als Leibeigene ihrer christlichen 
Herren zur Folge hat (tanquam sua propria). Die Einzigartigkeit des Beleges 
suggeriert jedoch, daß sich dieses Rechtsverhältnis in bezugauf die Juden in Sa-
voyen nicht durchsetzen konnte. Vielmehr drückt sich später die Bindung an den 
Landesherrn in dem nüchterneren, stärker fiskalisch geprägten Begriff der cen-

9 Ein Beispiel flir den Gebrauch des Rechtsbegriffs in England findet sich in den Gesetzen von 
Edward 1.: Sciendum esl, quia omnes Judei, quocumque regno sint, sub lule/a el defensione re-
gis ligie debenl esse; neque aliquis eorum polest se subdere alicui diviti sine licentia regis, quia 
ipsi Judei el omnia sua regis sunt. Quodsi aliquis detinuerit eos vel pecuniam eorum, requiral 
rex lanquam suam proprium, si vu/1 el polest: Die Gesetze der Angelsachsen, Hg. 
F. LIEBERMANN, Bd. 1, Tübingen 1903, § 25, S. 650; vgl. dazu J. A. WATI, The Jews, the Law 
and the Church: The concept of Jewish serfdom in thirteenth-century England, in: The Church 
and Sovereignty c. 590-1918. Essays in honour ofMichael Wilks, Hg. D. Wooo, London 1991, 
S. 153-172. Patschovsky sieht darin eine Analogie zur Vorstellung der Kammerknechtschaft in 
dem berühmten Privileg Friedrichs II. ftlr die Juden seines Reiches aus dem Jahr 1236: 
PATSCHOVSKY, Das Rechtsverhältnis 1993, S. 352-355. Über die vielfaltigen Beziehungen der 
savoyischen Dynastie zu England und die Einflüsse auf die savoyische Verwaltung siehe 
F. MUGNIER, Les Savoyards en Angleterre, in: MDSSHA 29 (1890), S. 163-373, CHAPVISAT, A 
propos 1961, S. 429-434 und Cox, The eagles 1974, S. 108-111. 

1° CARO, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte I, 1908, S. 372. Das Statut wurde gerade im Dezember 
1254 mittels einer königlichen Ordonnanz von Ludwig IX. erneuert: Ebd., S. 379f.; vgl auch 
G. LANGMUIR, Tanquam servi. The Change in Jewish Status in French Law about 1200, in: Les 
Juifs dans l'histoire de France, Hg. M. Y ARDENI, Leiden 1980, S. 24-54. 

11 Diesen Hinweis bringt PATSCHOVSKY, Das Rechtsverhältnis 1993, S. 357-360. 
12 So 1277 von der jüdischen Gemeinde in Carpentras sowie 1296 von einzelnen Juden in Arles 

unter die jeweilige Autorität des Bischofs: GIORDANENGO, Le droit feodal 1988, S. 171 und 183. 
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siva oder gardajudeorum aus, der auch eine rechtliche Konnotation beinhaltet. 13 

Die jüdischen Haushalte genossen den Schutz des Landesherrn auf Grund ihrer 
jährlichen Zinsleistung an seine lokale, später zentrale Finanzkammer. Dies sagt 
jedoch noch nichts Genaueres über das Schutzverhältnis aus, so daß neben der 
Einreihung der Juden in die Gruppe der zinsleistenden Untertanen in den Rech-
nungsquellen noch andere Informationen herangezogen werden müssen, um ih-
ren rechtlichen Status zu bestimmen. 

1.2 Die Privilegierungen bis 1398 

Zur weiteren Klärung des christlich-jüdischen Verhältnisses im Verlauf des 
14. Jahrhunderts stehen nur die Urkunden zur Verfügung, die die Juden in Zu-
sammenhang mit ihrer Aufnahme in Savoyen oder anläßlich der Bestätigung ih-
rer Privilegien für einzelne Regionen oder Gemeinden erhalten hatten. Die Privi-
legien sind meist nicht mehr im Original, sondern nur noch in Form von kurzen 
Inhaltsangaben in den landesherrlichen Rechnungen überliefert. Eine Relevanz 
dieser Quellenart für die tatsächliche rechtliche Stellung der Juden in Savoyen 
ist sogar wahrscheinlicher als die der Statuten von kommunaler oder landesherr-
licher Seite, da hier die Gewährung der Privilegien auf konkreten Anliegen ba-
sierte und Zahlungen der Juden nach sich ziehen sollte. 

Mittels jener Urkunden wurde nicht nur das Verhältnis zwischen Juden und 
christlichen Herrschaftsträgern auf eine rechtliche Basis gestellt, sondern auch 
das Leben innerhalb der jüdischen Gemeinde selbst. Nach und nach konstituier-
ten sich so mit Billigung von landesherrlicher Seite die wichtigsten Rechte und 
Einrichtungen als Basis für das jüdische Leben in der Gemeinde. Dabei ist aber 
der kausale Zusammenhang mit dem christlich-jüdischen Verhältnis zu beachten. 
Dieses manifestierte sich in den Beziehungen der Grafen zu den Führern der 
jüdischen Gemeinden oder Judenschaften einzelner Regionen, seien es Rabbiner 
oder Geldverleiher, ohne daß ihnen eine genau definierte Position von der christ-
lichen Obrigkeit zugeschrieben worden wäre. 

Zunächst wird bei den Aufnahmeprivilegien zu Anfang des 14. Jahrhunderts 
nur die Erlaubnis zum Aufenthalt gegen Zahlung eines jährlichen Zinses (neben 
derjenigen für die Aufnahme) erwähnt, wobei die erstmaligen Zahlungen aus-
drücklich solange individuell geleistet werden sollten, bis sie mit dem Turnus 
der kollektiven Zahlungen zusammenfielen. 14 Die Erlaubnis war von vornherein 
zeitlich beschränkt15 und erstreckte sich nur auf einen Zeitraum von fünf Jahren. 

13 Zum Zusammenhang zwischen homagium ligium und garda siehe DUPARC, Libres 1971, S. 95-
97. 

14 ••• quod possint morari in dictis locis usque ad tempus quo finietur censa judeorum terre 
domini comitis et ex tune debent proferre pro rata in dictis censivis ut alii judei domini: SEGRE, 
Testimonianze documentarie 1976, Nr. 24, S. 293. 

15 Im Königreich Frankreich war interessanterweise fast zur selben Zeit die Rückkehr der Juden 
1315 erstmalig nur flir befristete Zeit und gegen Zahlung eines Aufnahmegeldes erlaubt worden: 
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Erst bei der bereits erwähnten Aufnahme von drei offensichtlich bedeutende-
ren Juden aus der Franche-Comte und eventuell Burgund im Jahre 1323 wurden 
die Rechte detaillierter aufgelistet. Die Juden erhielten für acht Jahre die Er-
laubnis zur Ansiedlung in allen Orten der Grafschaft sowie die Möglichkeit, sich 
wirtschaftlich frei zu betätigen. 16 Außerdem wurden sie bei Zahlung des Zinses 
von 16 Florins pro Jahr von allen übrigen Abgaben ausgenommen, konnten aber 
ansonsten die Privilegien der anderen Juden in Savoyen uneingeschränkt genie-
ßen. Derart günstige Konditionen lassen den Rückschluß zu, daß Graf Eduard 
der Ansiedlung dieser Juden einen hohen Wert beimaß. Tatsächlich handelt es 
sich bei diesem Privileg um die erste nachweisbare Einzelprivilegierung in Sa-
voyen: eine Rechtsform, die vor allem in den Jahren nach den Pestverfolgungen 
von 1348 und nach der Vertreibung aus Frankreich und anderen Gebieten um das 
Jahr 1400 gehäuft genutzt werden sollte. 17 Allerdings setzte sich die individuelle 
Privilegierung nie generell durch, und selbst die anfängliche Verleihung eines 
individuellen Privilegienbriefes, die mit der Zahlung einer entsprechenden Ge-
bühr namens introgio einherging, konnten sich anscheinend nur wenige Familien 
leisten. 

In einer umfangreichen Privilegsbestätigung für alle Juden der Grafschaft im 
Jahre 1332 durch Graf Aimon von Savoyen wurde ihnen, erstmalig auf zehn 
Jahre, das Recht auf freie Niederlassung, freies Umherziehen in der Grafschaft 
und freien Handel für das gesamte Herrschaftsgebiet zugesprochen.18 

Auch nach den Verfolgungen von 1348 bleibt der Rechtsstatus der Juden im 
wesentlichen unverändert. Für die Juden der Bresse wird bei den ersten pauscha-
len Zinszahlungen 1359 noch das Recht auf Abschluß von Verträgen erwähnt, 
das offensichtlich schon früher zu den 'Gewohnheitsrechten' der Juden ge-
hörte.19 

HISTOIRE JUIFS FRANCE 1972, S. 42. 
16 ••• et volons et autroyons au dit iuis que euz et /our megnies ensemb/e ou chescun par soy 

puissent demorer en nostre terre Ia ou il /eur plaira puissent changier prester marchfander et 
fere totes autres negociations en Ia maniere qui euz lour plaira: CIBRARIO, Delle finanze 1833, 
Nr. 3, S. 245f. bzw. M. C. A. COSTA DE BEAUREGARD, Juifs en Savoie 1854, Nr. 1, S. 1 08f. 

17 Während in den schweizerischen Städten individuelle Schutzbriefe erst im dritten Viertel des 
14. Jahrhunderts nachzuweisen sind, findet sich in der Dauphine bereits 1306 ein erster Beleg 
dieser Art: PRUDHOMME, Juifs en Dauphine 1883, S. 139 sowie die Informationen aus der ent-
sprechenden Rubrik in den Ortsartikeln zu Basel, Bern, Fribourg, Zürich in GJ III/1 1987 bzw. 
GJ 111/2 1995; zum deutschen Raum vgl. auch ZIWES, Juden im mittleren Rheingebiet 1995, 
S. 144-147. 

18 ••• quod omnes ipsi judei et judee terre nostre possint et sibi liceat per dietos decem annos et 
ipsis durantibus per totam terram nostram et districtum nostrum ire redire mercari morari et 
negotiari prout sibi perspexerint expedire, et prout tarn ipsi quam eorum predecessores soliti 
sunt temporibus retroactis: M. C. A. COSTA DE BEAUREGARD, Juifs en Savoie 1854, Nr. 2, 
S.109-112,hierS.lll. 

19 ... quod ipsi possint morari contractus quoscumque exercere et alia previlegia eisdem con-
cessa, que aliis judeis concessa fuerant Iernportbus retroattis ... : SEGRE, Testimonianze 
documentarie 1976, Nr. 140, S. 324. 
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Vorher scheint den Juden bereits in Ausnahmefällen, die besondere finanzielle 
Zuwendungen nach sich zogen, eine Art Schiedsgericht zugebilligt worden zu 
sein, denn sie konnten sich jeweils 1345 und 1352/53 eigene Richter ftir inner-
jüdische Streitfälle wählen.20 Das aus drei namentlich genannten Juden beste-
hende Schiedsgericht aus dem Jahre 1345 sollte außer Verwandten der streiten-
den Parteien noch weitere Juden hinzuziehen dürfen. Der Zeitraum ftir die Ur-
teilsfindung sowie die Kosten ftir das Verfahren waren ausdrücklich beschränkt 
worden. Das Recht zur Einberufung eines Schiedsgerichts wurde für drei zu be-
stimmende Juden in eine Privilegsbestätigung aus dem Rechnungsjahr 1356/57 
ftir die gesamte Judenschaft Savoyens zunächst ftir ftinf Jahre neu aufgenom-
men.21 Seitdem scheint sich aber das Recht auf eine eigene, niedere Gerichtsbar-
keit festgesetzt zu haben. 

Anfang der siebziger Jahre sind dann offenbar neue Gesichtspunkte ftir den 
Rechtsstatus der Juden von Bedeutung geworden. So erhielten 1371 die Juden in 
Bresse, Valbonne und Coligny die Möglichkeit, jeden auswärtigen Juden, der 
sich länger als drei Tage dort aufhielt, zu den Steuerpflichten heranzuziehen.22 

Im gleichen Jahr wurde den Juden im Chablais und Genevois ftir eine be-
stimmte Zeit mehr Rechtssicherheit zugesprochen, indem man die alleinige Zu-
ständigkeit der gräflichen Gerichte ftir Belange der Juden unterstrich.23 In den 
Jahren von 1375 bis 1377 wurde diese Konzession auch für die Juden der Bresse 
zeitlich begrenzt gültig, wobei man die Zuständigkeit des Hofgerichtes oder des 
Rates des Grafen zu Chambery hervorhob.24 Das Privileg wurde Anfang der 
achtziger Jahre des 14. Jahrhunderts erneut verbrieft. 25 

Noch Anfang der siebziger Jahre wurde der Verzicht auf die nach kanoni-
schem Recht vorgeschriebene Kennzeichnung der jüdischen Kleidung mit einem 
weiß-roten Kreis als eigenes Recht ftir die Juden in Savoyen festgehalten und 
fiskalisiert. 26 Dieses Recht wurde 1385 bei einer generellen Privilegsbestätigung 
erneuert. 27 

20 Recepit a Vivando judeo pro sigillo quarundam literarum sibi et aliis judeis concessarum quod 
possint arbitros eligere: Ebd., Nr. 117. S. 319 und ähnlich 1345: Ebd., Nr. 76, S. 308. 

21 Ebd., Nr. 135, S. 323, Anm. I. Dagegen scheint es weder zu dieser noch zu späterer Zeit von 
landesherrlicher Seite eine besondere Judengerichtsbehörde gegeben zu haben, die sich aus-
schließlich mit Streitfällen zwischen Christen und .luden beschäftigt hätte. Diese Aufgabe über-
nahmen zumeist vom Landesherrn berufene Kommissare, die auch ftir rein innerchristliche Pro-
zesse zuständig waren. 

22 ..• quod omnes judei advene, qui in baronpniis predictis venient moraturi et ibi steterint per 
tres dies, quod teneantur ad dielas censivas salvendas prout alii judei: Ebd., Nr. 219, S. 341. 

23 Ebd., Nr. 220, S. 341. 
24 •.• ut de aliquo casu non possint citari vel trahi nisi coram domino vel eius consilio ... : 

Ebd., Nr. 257, S. 349. 
25 Ebd., Nr. 294, S. 362. 
26 Doppelt in den Registern der Kanzlei für die Juden in der Bresse und in Chambery festgehalten: 

Ebd., Nr. 231-234, S. 344f. 
27 Für die Juden diesseits des Flusses Ain (Savoyen, Bugey, Genevois, Chablais): Ebd., Nr. 317f., 

S. 371f. 
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In den Jahren 1375 bis 1377 wurde das Subkollektionsrecht der Juden, das den 
Rabbinern oder anderen Notabeln einer Gemeinde bzw. einer Region die Mög-
lichkeit gab, nach innerjüdischer Absprache die Schutzzinsen, Schenkungen, 
Subsidien oder andere Zahlungen auf die steuerpflichtigen Juden zu verteilen, als 
eigenes Privileg verbrieft. 28 Faktisch muß es aber bereits spätestens seit Beginn 
der dreißiger Jahre existiert haben.29 Im Jahr 1396 wurde dieses Recht dem 
Rabbiner Sansin de Lauhans für die Regionen Bresse, Valbonne und Dombes 
eingeräumt. Er sollte allerdings die Hilfe von einem oder zwei rechtschaffenen 
Juden in Anspruch nehmen.3° Für das Jahr1406 findet sich in Nizza zum ersten 
Mal der Beleg eines sogenannten baillonus ebreorum oder judeorum. Dieser 
Titel beschreibt nur in Nizza das Amt eines besonderen christlichen Richters, der 
die Juden der Stadt vor den landesherrlichen Vertretern in finanziellen wie recht-
lichen Angelegenheiten vertreten sollte. So zahlte er im Namen aller Juden die 
Gebühr ftir die Benutzung des Friedhofes wie auch später den pauschal veran-
schlagten Schutzzins ftir die jüdische Gemeinde der Stadt.31 Es muß offenblei-
ben, ob die Belege zufallig so spät überliefert sind oder ob der Graf erst jetzt 
dieses Privileg als fiskalische Quelle nutzte. 

Diese Frage stellt sich auch hinsichtlich des Rechts auf Wahl eines Rabbiners, 
das in den Jahren 1375-1377 erstmalig für die Juden in Bourg-en-Bresse erwähnt 
wird.32 

Die Konzession ftir die Juden in Chambery aus dem Jahr 1387, christliche 
Diener beschäftigen zu dürfen, stand offenbar in Zusammenhang mit der Beteili-
gung der Juden an den Kosten der Befestigung der Stadt, die nach Segre mit der 
in diesem Jahr neu eingeftihrten Abgabe auf den von ihnen verkauften Wein 
finanziert werden sollte.33 

Ein weiteres Vorrecht des Grafen war die Erhebung einer Abgabe auf das 
Recht der Juden, ihre verstorbenen Glaubensbrüder und -schwestern zu beerdi-

28 Ebd., Nr. 257, S. 349. 
29 Ebd., Nr. 60, S. 304; Nr. 66, S. 305. In bezugauf den Magister Peyret wird 1338 ausdrücklich 

von einem: ... recteur des Juifs des etats du comte de Savoie et receveur des cens dus par eux 
... bei CHEVALIER, Regeste dauphinois V, 1921, Nr. 29303 gesprochen. 

30 .•• dominus sibi concessit licentiam taxandi et distribuendi inter ipsos judeos omnes et singu-
/os moranies in omnibus locis Breissie, Dombarum et Vallisbone, quascumque finantias per eos 
domino concedendas dono, mutuo vel alias vocatis, cum eodem Sansino uno vel duobus probis 
judeis et hoc per duos annos proximos ... : SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, 
Nr. 421, S. 408. 

31 AD Alpes-Maritimes, Art. 52, ~ 4, Nr. 3, fol. 16v. bzw. ~ 1, Nr. 5, fol. 35v.-36r. Er scheint aber 
auch zumindest in späterer Zeit eine Art Gerichtsbarkeit über die Juden der Gemeinde ausgeübt 
zu haben, da ein Jude wegen Mißachtung seiner Vorschrift 1463/64 an den landesherrlichen 
Generaleinnehmer eine Geldstrafe zahlen muß: BRUNETON-LAHUNA, La mentalite populaire 
1983, S. 76. 

32 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976. Nr. 254, S. 349. 
33 AST, Inv. 41, Rot. 25, Pec. 12/13; SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 335, S. 377, 

Anm.1. 
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gen. Vielfach ist erst durch diese Zahlungen, die vor allem in der Kastellanei von 
Bage belegt sind,34 die Existenz von jüdischen Friedhöfen nachweisbar. 

Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß den Juden bis in die letzten Jahr-
zehnte des 14. Jahrhunderts offenbar nur wenige 'Grundrechte' bei ihrer Auf-
nahme und der Bestätigung ihrer Privilegien gewährt wurden. Gerade die Kon-
ditionen der letzten Jahrzehnte des 14. Jahrhunderts spiegeln den verstärkten 
Druck wider, dem die Juden der Grafschaft fiskalisch und rechtlich ausgesetzt 
waren. Sie mußten sich einerseits von einigen kanonisch festgesetzten Restrik-
tionen erstmalig freikaufen, andererseits wurden immer mehr Rechte erst gegen 
Zahlung einer Pauschalsumme zu den bereits vorhandenen Privilegien hinzuge-
ftigt.35 

1.3 Die Statuten von 1403 und Vinzenz Ferrer 

Bevor auf die Politik Amadeus' VIII. gegenüber den Juden seiner Landesherr-
schaft eingegangen werden kann, sollte ein Blick auf die Lage in Savoyen zum 
Zeitpunkt seines Herrschaftsantritts geworfen werden. Der frühzeitige und rätsel-
hafte Tod des Grafen Amadeus VII. 1391 ließ Savoyen in eine innere Krise fal-
len, da nun, ohne einen volljährigen Thronfolger, Fraktionen innerhalb des sa-
voyischen Adels aufbrachen.36 Sie scharten sich vor allem um die verfeindeten 
Machtgruppen unter Führung zweier Frauen: der Großmutter des designierten 
Thronfolgers, Bonne von Bourbon, die die Regentschaft zusammen mit den Rat-
gebern Ludwig de Cossonay, Othon de Grandsan und Airnon d 'Aspremont füh-
ren sollte, und der Mutter, Bonne von Berry, die ihren Einfluß auf den Sohn flir 
eine engere Anhindung Savoyens an ihre Dynastie und damit flir den franzö-
sischen Machtkampf ausnutzen wollte. Hinter ihnen stand der Einfluß des fran-
zösischen Herrscherhauses bzw. des Herzogtums Burgund, das wegen der seit 
1386 versprochenen Heirat des Thronfolgers mit einer Tochter Phitipps von Bur-
gund ein besonderes Auge auf die Geschicke Savoyens warf. Der Verdacht einer 
Vergiftung Amadeus' VII. durch seinen Hausarzt, die Unzufriedenheit über die 
Besetzung der Regentschaft sowie die Angst vor dem Ausverkauf der sa-
voyischen Grafschaft durch die Regentin Bonne von Bourbon heizte die Rivalitä-
ten weiter an. Daraus entwickelte sich über sechs Jahre ein regelrechter Macht-
kampf, der mit dem Duell zweier Exponenten dieser Fraktionen, Othon de 
Grandsen und Girard d'Estavayer, im Jahre 1397 vorläufig endete. 

34 V gl. die Angaben in GERSON, N otes 1884, S. 23 8, Anm. 2. Solche Abgaben sind auch flir 
Chambery 1412 oder Cossonay 1413 belegt: siehe dazu auch das Kapitel III.2.2. 

35 Zum Vergleich siehe insbesondere die Studie von Kohn über die Rechtstellung der Juden, 
Lombarden und fremden Kaufleute im Königreich Frankreich und in Burgund in der zweiten 
Hälfte des 14. Jahrhunderts: KüHN, Le statut forain 1983. 

36 Hier wie im folgenden MARIE-.IOSE. Amedee VIII, Bd. I, 1962. S. 18-44 sowie COGNASSO, 
Amedeo VIII, Bd. 1, 1930, S. 5-24. 
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Im folgenden Jahr übernahm der ohne väterliche Führung und im Einflußbe-
reich des burgundischen Hofes aufgewachsene und seit 1393 mit Maria von Bur-
gund verheiratete Amadeus VIII. nominell die Führung des Landes.37 Er stand 
vor der schweren Aufgabe, die finanzielle Krise des Landes zu überwinden und 
die politische Einheit des gespaltenen und aus heterogenen Landesteilen beste-
henden Territoriums wiederherzustellen. 

In der Zwischenzeit wanderten- vor allem in den Jahren von 1396 bis 140 I -
zahlreiche weitere Juden nach Savoyen ein, die von Amadeus VIII. als seine 
garderii mit Einzel- und Kollektivprivilegien empfangen wurden. Unter Ama-
deus VIII. wird der Begriff garderii erstmalig verwandt, wahrscheinlich in An-
lehnung an die Vorstellung der Kammerknechtschaft im Deutschen Reich. Er 
bezeichnet das besondere Schutzverhältnis zwischen dem Landesherrn und den 
Juden seiner Herrschaft wie auch den von ihnen daftir zu leistenden Zins und ist 
damit Ausdruck seiner Judenpolitik. 

Nur wenige Jahre nach der Übernahme der Landesherrschaft durch Ama-
deus VIII. wurde am 31. Juli 1403 eine allgemeine Gesetzessammlung ftir ganz 
Savoyen, die sogenannten Antiqua Sabaudiae Statuta, publiziert.38 An der Ab-
fassung waren viele wichtige Würdenträger Savoyens beteiligt.39 Neuere For-
schungen sehen in den Statuten das Bemühen, nach Annexion weiter Landesteile 
um die Jahrhundertwende das gräfliche Recht als einheitliches landesherrliches 
Recht in ganz Savoyen festzusetzen. 40 Tatsächlich galten die Statuten ftir ganz 
Savoyen beiderseits der Alpen, im heutigen italienischen Bereich aber nur so-
weit, wie es von den Grafen selbst regiert wurde, also ftir das Aosta- und Susatal, 
das Canavese, Siellese und die Region um Cuneo.41 

Bezüglich der Juden heben sich die Statuten von 1403 in zwei Punkten von 
der vorherigen Gesetzgebung deutlich ab. Zum einen wurden zum ersten Mal 

37 Über die frühe Zeit am burgundischen Hof: MARIE-Josf:, Amedee VIII, Bd. 1, 1962. S. 23-33 
sowie COGNASSO, Amedeo VIII, Bd. 1, 1930, S. 16f. 

38 Es liegen zwei Editionen der Statuten vor, die sich an jeweils anderen Handschriften orientie-
ren: Während der Untersuchung von BURAGGI. Una nuova fonte 1939/40 vier Handschriften 
(zwei aus Turin, eine aus Genf und eine aus Paris) im Vergleich zugrunde liegen, hat CHE-
VAILLER, Une source inedite 1961 -anscheinend ohne Kenntnis der zahlreichen Studien von 
Buraggi - nur die Handschrift aus Genf herangezogen. Daher läßt sich auch die unterschiedliche 
Datierung der Statuten im Titel der beiden Arbeiten erklären; über die Entwicklung und 
Zusammensetzung dieser Statutensammlung vgl. auch die interessante Studie von BURAGGI, Gli 
statuti 1942. 

39 So der Fürst von Achaia als Statthalter flir Piemont, der Kanzler Antoine de Challant, der Mar-
schall Boniface de Challant, der Richter Guillaume de Calcibus und viele andere Personen, die 
bereits vorher hohe Ämter in Savoyen bekleidet hatten oder in Zukunft bekleiden sollten; die 
Niederschrift erfolgte durch den Sekretär Jean Bonbat 

40 So I. SOFFIETI, Prob1emi relativi alle fonti del diritto negli stati sabaudi (secoli XV -XIX), Torino 
1988. 

41 Für das restliche Piemont wurde fast gleichzeitig eine Statutensammlung von Ludwig von Sa-
voyen-Achaia erlassen, die inhaltlich zwar nur wenig differierte, aber gerade die hier interessie-
renden Normen bezüglich der Juden ausklammerte, da noch keine Juden in Piemont lebten: 
DATTA, Storia dei principi 1832, S. 285-287. 
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überhaupt wichtige Aspekte des christlich-jüdischen Zusammenlebens gesam-
melt erfaßt und rechtsverbindlich geregelt; zum anderen fällt die Betonung der 
religiös-moralischen Komponente in der Abfassung des gesamten Corpus, insbe-
sondere aber des zweiten Paragraphen De judeis, auf, wie ein Blick auf die Ein-
leitung der Regelungen unterstreicht: 

Nos igitur, maximam habenies sollicitudinem circa ecclesie et religionis 
christiane honorem et vera Dei dogmata que juste et adorandi ministri 
verbi Dei appostoli et sancti patres tradiderunt et custodierunt q(u)e per 
hoc maxima nobis dona dabuntur a Deo et ea que collata sunt firma, con-
servabuntur et que nundum devenerunt acquiremus, quia a Deo injidelium 
et ministrorum quorumdam iniquitas habundavit ut non dubitarent contra 
appostolicam doctrinam et sacros canones acque bonos mores sua vota 
confringere, statuimus, precepimus et mandamus ... 42 

Bevor wir uns dem Inhalt des Abschnittes zuwenden, soll zunächst die Frage 
geklärt werden, weswegen Amadeus VIII., kaum zwanzigjährig, seine Statuten-
sammlung so deutlich an kanonischen Richtlinien orientierte. 

Eine Erklärung mag in der Predigertätigkeit des später so berühmt geworde-
nen Dominikaners Vinzenz Ferrer gelegen haben.43 Zur Erläuterung muß dabei 
kurz auf dessen Tätigkeit in diesem Zeitraum eingegangen werden. 

Vinzenz Ferrer hatte sich als Beichtvater des aus Aragon stammenden Gegen-
papstes Benedikt XIII. seit 1395 in Avignon aufgehalten und dort auch als Pre-
diger gewirkt.44 Trotz seiner hervorgehobenen Stellung war sein Ansehen seit 
einem Prozeß durch den Großinquisitor von Aragon, Nikolaus Eymerich, wegen 
Häresieverdachtes angeschlagen. 1398 wurde seinem Schutzherrn, Bene-
dikt XIII., die Obödienz durch Frankreich aufgekündigt. Daraufhin zog ein fran-
zösisches Heer gegen A vignon, um den Papst und seine Kardinäle sowie vor al-
lem die zu ihrem Schutz sich in der Stadt aufhaltenden aragonesischen Truppen 
zu vertreiben. Benedikt mußte auf Grund der folgenden Belagerung fliehen. Der 
gerade an die Macht gelangte Amadeus hattetrotz der Aufkündigung der Obödi-
enz durch ihn und die meisten anderen französischen Fürsten auf einem Konzil 
von 1398 nach einer gegenteiligen Stellungnahme seiner Stände auf einer Ver-
sammlung im Jahre 1399 die Beziehungen zu Benedikt aufrechterhalten. Dies 
äußerte sich in vielfältiger Weise: Einerseits hatte Benedikt noch 1404 den sa-
voyischen Kanzler Antoine de Challant zum Kardinal erhoben, andererseits 
sprach er Amadeus in den Jahren 1404 und 1405 den Zehnten in den Diözesen 

42 BURAGGI, Una nuova fonte 1939/40, S. I 0 bzw. CHEVAILLER, Une source inedite 1961, S. 369. 
43 COMBA, II progetto 1991, S. 39-42. Über sein Leben und sein Wirken siehe neben den älteren 

Standardwerken von FAGES, Saint Vincent Ferrier 1905 und BRETTLE, San Vicente Ferrer 1924 
auch die neueren Beiträge von P. FEIGE im LexMA IV /2, 1987, Sp. 395-397 und UTZ TREMP, 
Vinzenz Ferrer 1995. 

44 Hier wie im weiteren nach BRETILE, San Vicente Ferrer 1924, S. 42-51. 
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seiner Landesherrschaft zu.45 Diese Vergünstigungen waren wahrscheinlich eine 
Reaktion darauf, daß Amadeus ihm auf seiner Flucht vor den französischen 
Häschern noch in den Jahren 1404 bis 1406 eine Unterkunft in der ihm unterste-
henden Stadt N izza angeboten hatte.46 

Auch Vinzenz zog nach Genesung von einer langen Krankheit aus Avignon 
fort, um nach Verlust seines Amtes als Beichtvater in der Rolle eines besonderen 
päpstlichen Legaten in Südostfrankreich und den angrenzenden Gebieten für 
eine Erneuerung der christlichen Frömmigkeit zu predigen.47 Vinzenz gilt als ei-
ner der Mitbegründer des Typus jener Wanderprediger, die vor allem in Kri-
sensituationen mit kirchlicher Zustimmung und öffentlicher Unterstützung durch 
die Lande zogen und von einer Anzahl von Mitarbeitern und Anhängern beglei-
tet wurden. Aus Avignon ging er am 22. November 1399 zunächst in Richtung 
Provence, wo er sich zweieinhalb Jahre an verschiedenen Orten aufhielt. Dann 
folgten ab Dezember 1401 zwei Monate in der Dauphine, wo er sich vor allem 
um die Bekehrung der Waldenser bemühte, die in der Dauphine und dem an-
grenzenden Piemont über eine stattliche Anhängerzahl verfügten.48 Aus diesem 
Grund zog Vinzenz Ferrer wahrscheinlich von der Dauphine aus über die Alpen 
nach Piemont und weiter in die Lombardei, wo er insgesamt ca. ein Jahr vom 
Sommer 1402 bis 1403 blieb.49 Daraufhin kehrte er wiederum über Piemont nach 
Frankreich zurück und blieb für ein paar Monate in Savoyen, bevor er dann Ende 
1403 über Genf in die romanische Schweiz weiterzog. Obwohl keine Berichte 
über den genauen Verlauf seiner Wanderung durch Savoyen vorhanden sind, 
kann man anhand städtischer Abrechnungen und eines Briefes Vinzenz' an 
seinen Ordensgeneral nachweisen,50 daß er sich zwischen 1402 und 1404 in der 

45 CIBRARIO, Origini e progresso Il, 1855, S. 216; VALOIS, LeGrand Schisme III, 1901, S. 371 und 
IV, 1902, S. 525; Art. »Challant, Antoine de« in: OBI XXIV, 1989, S. 358-361. Nachfolger von 
Antoine in seinem Amt als Kanzler wurde sein Bruder Guillaume de Challant, der dann 1406 
von Benedikt XIII. als Bischof von Lausanne eingesetzt wurde und in diesem Amt bis zu seinem 
Tod 1431 verblieb: HS LAUSANNE 1988, S. 134. 

46 CAIS OE PIERLAS, Nice 1898, S. 96-98; VALOIS, LeGrand Schisme 111, 1901, S. 398. 
47 MARTIN, Le metier 1988, S. 52f. und 155. 
48 In diesen Jahren war sein Bruder Bonifaz Ferrer, der ebenfalls zu den Vertrauenspersonen von 

Benedikt XIII. gehörte, von diesem zum Prior der Grande Chartreuse, an der Grenze zwischen 
der Dauphine und Savoyen, berufen worden: siehe dazu den ebenfalls von P. FEIGE verfaßten 
Artikel im: LexMA IV/2, 1987, Sp. 394f. Über die Waldenser in Piemont siehe G. G. MERLO, 
Eretici e inquisitori nella societa piemontese del Trecento, Torino 1977. 

49 Im Zuge dieses Aufenthaltes soll Bernardin von Siena, der als Begründer der vor allem gegen 
den Wucher gerichteten Wanderpredigt der Bettelorden in Italien gilt, nach den Annalen der 
Franziskaner unter seinen Zuhörern in Alessandria gewesen sein: FAGES, Saint Vincent Ferrier 
1905, S. 113; BRETTLE, San Vicente Ferrer 1924, S. 54f.; vgl. auch: M. PACAUT, Saint Bernar-
din de Sienne et l'usure, in: Le Moyen Age Volume Jubilee (1963), S. 743-752. 

5° Für den Untersuchungsraum liegen entsprechende Hinweise aus Turin (August/September 
1402), Pinerolo (April 1403), Genf(Dezember 1403) und Fribourg (.Januar bis April 1404) vor: 
CIBRARIO, Origini e progresso Il, 1855, S. 220; FAGES, Saint Vincent Ferrier 1905, S. 114f. und 
120-122; BINZ, Les predications 1975, S. 20 und die dazugehörige Anm. I. Auch in Savigliano 
soll er sich 1403 im Dominikanerkonvent der Stadt aufgehalten haben: TURLETTI, Savigliano I, 
1879, S. 371. 
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Nähe bzw. im Gebiet der savoyischen Landesherrschaft aufgehalten hat. Er 
selbst schrieb darüber: 

... intravi Sabaudiam, jam sunt quinque menses elapsi: requisitus utique 
per prelatos, et Dominos Patrie pluries; et cum magno affectu visitavi jam 
hic Dieceses quatuor, scilicet Sedunensis, Augusti, Tarantasie, Mauriani et 
Gratianopolis que multum haben! in Sabaudia, predicando in circuitu per 
civitates et viilas et castra earum plus et minus, prout expediens videba-
tur.51 

Gemäß den zwecks seiner Kanonisierung angelegten Akten wurden seine Pro-
zessionen, erstmalig für diese Region, von Geißlergruppen begleitet, was Anlaß 
zu scharfer Kritik von kirchlicher Seite gab.52 

Neben dem zitierten Brief Vinzenz' aus Genf im Dezember 1403 finden wir 
einen weit ausführlicheren Widerhall seiner Predigten in den Aufzeichnungen 
des Vorstehers des Franziskanerkonvents von Fribourg, Friedrich von Amberg, 
der den Inhalt und die Abfolge von Vinzenz' Predigten in der Fastenzeit 1404 
festhielt. 53 Ausgehend von einer stärkeren Bewußtmachung christlicher Werte 
und der Wiedereinführung grundlegender religiöser Bräuche befaßte sich die ei-
gentliche Thematik der Predigten mit dem Antichristen und dem Jüngsten Ge-
richt, was angesichts des Schismas und der Jahrhundertwende durchaus nahe-
lag.54 Als Werke des Antichristen sah er die Abweichungen vom katholischen 
Glauben, die Einmischung der weltlichen Autoritäten in geistliche Angelegen-
heiten sowie die Ehrung der Juden durch ein ungehindertes Leben inmitten der 
christlichen Umgebung an. Zur Vorbereitung auf das Jüngste Gericht sollte ein 
guter Christ die religiösen Feste, vor allem den Sonntag, respektieren, nicht flu-
chen, keinen Wucher betreiben und die kanonischen Vorschriften in bezug auf 
das Zusammenleben mit den Juden einhalten. Vinzenz legte dabei vor allem auf 
eine strikte Trennung der alltäglichen Lebensbereiche von Christen und Juden 
wert. 55 

51 Bei Fages ist der Brief an den Ordensgeneral abgedruckt: FAGES, Saint Vincent Ferrier 1905, 
S. 109-111, hier S. 110f. 

52 Sie wurden im Zuge der zweiten Wanderpredigt durch Frankreich in den Jahren von 1416-1419 
auf dem Konzil zu Konstanz, bei dem auch die Reform der Observantenbewegung verhandelt 
wurde, verurteilt: BRETTLE, San Vicente Ferrer 1924, S. 53 und 66f. Zum Ablauf und zur Wir-
kung der Predigten von Vinzenz und anderen prophetischen Wanderpredigern der Zeit: 
MARTIN, Le mcWer 1988, S. 52-57 bzw. 605-611. Zur Zeit der Pest 1348/49 waren die in ande-
ren Regionen erstmalig auftretenden Geißlerzüge in Savoyen noch nicht zu beobachten gewe-
sen. 

53 Teils abgedruckt bei BRETTLE, San Vicente Ferrer 1924, S. 177-194, teils auch bei UTZ TREMP, 
Vinzenz Ferrer 1995. 

54 Zum Typus der Predigten über das Weltenende siehe MARTIN, Le metier 1988, S. 333-339. 
55 Er bezog sich damit auf die Trennung der Schlachtbänke und aller anderen Geschäfte und 

Marktstände, auf die Kennzeichnungspflicht ftir jüdische Männer und Frauen sowie auf das 
Verbot, christliche Ammen zu beschäftigen oder christliche Dienstboten im gleichen Haus 
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Auch wenn ein direkter Kontakt zwischen Vinzenz und Amadeus nicht über-
liefert ist, so finden sich doch all diese Bestimmungen sicherlich nicht zufällig 
zum ersten Mal in der savoyischen wie auch z. T. in der piemontesischen Statu-
tensammlung vom Juli 1403 wieder. Im Rahmen einer vom Respekt gegenüber 
der kanonischen Gesetzgebung geprägten Normierung des alltäglichen Lebens 
finden sich dort außer den Regelungen über die Juden auch Kapitel über den 
'Mißbrauch' des Fluchens, der Bezeichnungen vuelphis und gebellinis - deren 
Verbot sich vor allem auf die jenseits der Alpen gelegenen Besitzungen beziehen 
sollte- über den Umgang mit den Prostituierten, die Achtung der Festtage, den 
Schutz des Kreuzzeichens und das Verbot von Charivaris.56 Erstmals wurden 
damit nicht streng der Rechtsprechung und Verwaltung verpflichtete Normen in 
die statuarische Gesetzgebung Savoyens aufgenommen, so daß die gesellschaft-
liche Ordnung der Grafschaft als neuer Schwerpunkt landesherrlicher Politik 
unter Amadeus VIII. hinzukommt. 57 Die ersten sieben Kapitel zur Religion und 
Moral können auch aus sprachwissenschaftlicher Sicht auf Grund einer beson-
ders korrekten Sprache, eines eleganten und ausgewählten Stils, der umfassen-
den theoretischen Ausarbeitung der Regelungen sowie des nur in diesen Kapiteln 
gebrauchten Pluralis majestatis als das eigentliche Herzstück der neuen Statuten 
angesehen werden.58 Sie bilden sozusagen den Kontext ftir den hier interessie-
renden Abschnitt über die Juden. 

Bezüglich des Zusammenlebens zwischen Juden und Christen wurden alle 
wichtigeren Bestimmungen des kanonischen Rechtes, die seit dem 111. und IV. 
Laterankonzil 1179 bzw. 1215 Grundlage repressiver päpstlicher Politik gegen-
über den Juden geworden waren, aufgegriffen: das Verbot der Beschäftigung 
christlicher Diener und Ammen in jüdischen Haushalten, die Verpflichtung zum 
Tragen eines runden, rot-weißen Zeichens auf dem oberen Bereich der Kleidung, 
das Gebot einer eigenen jüdischen Schlachtbank und schließlich das Verbot, ko-
scheres Fleisch öffentlich zu verkaufen.59 Gleichzeitig wurden die Juden aber 

wohnen zu lassen. Dagegen war die Beschäftigung christlicher Arbeiter ausdrücklich erlaubt: 
BRETTLE, San Vicente Ferrer 1924, S. 187; UTz TREMP, Vinzenz Ferrer 1995, S. 8f. Auch das 
Wuchernehmen war vor allem flir Christen nach Meinung von Ferrer absolut verboten: Ebd., 
S. 11 f. 

56 Zu dem Rügebrauch des Charivari siehe den Sammelband von J. LEGOFF und J.-C. SCHMITT, 
Le Charivari. Actes de Ia table ronde organisee par Je CNRS et l'EHESS (Paris 25. April 1977), 
Paris etc. 1981 und C. GINZBURG, Charivari, Jugendbünde und Wilde Jagd. Über die Gegenwart 
der Toten, in: DERS., Spurensicherungen. Über verborgene Geschichte, Kunst und soziales Ge-
dächtnis, München 1988, S. 59-77. Zur Begrifflichkeit von 'Guelfen' und 'Ghibellinen' siehe: 
P. HERDE, Guelfen und Neoguelfen. Zur Geschichte einer nationalen Ideologie vom Mittelalter 
zum Risorgimento, Stuttgart 1986. 

57 CHEVAILLER, Une source inedite 1961, S. 363. 
58 In bezugauf die ersten sieben Kapitel stellte Buraggi deshalb fest: »Üra io credo di non andare 

errato asserendo ehe questa prima parte degli Statuti, Ia quale forma corpo a se, rispecchia Je 
idee e gli intenti religiosi di Amedeo il Pacifico e rivela un legislatore piu progredito di tutti i 
precedenti, deve riguardarsi come opera di Amedeo VIII.«: BURAGGI, Una nuova fonte 1939/40, 
S.27lf. 

59 • • • ut nullus judeus mancipium seu familiarem vel ancillam christianum vel christianam 
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auch gegen Mißhandlung und Betrug ausdrücklich in Schutz genommen.60 Be-
reits wenige Jahre zuvor war ihnen unter Berufung auf eine Bulle von Papst Ur-
ban VI. Sicherheit vor möglichen Zwangstaufen zugesagt worden.61 

Nicht viel anders als in den Jahren zuvor verlief es aber auch jetzt nach der 
Proklamation des Statuts: Bereits drei Monate später konnten sich die Juden der 
Bresse, gegen Zahlung von 200 Goldfranken, von ihren Verpflichtungen weitge-
hend freikaufen. Damit wird eine auch unter Amadeus VIII. ungebrochene 
Tradition der 'Kommerzialisierung' kanonischer Vorschriften als Herrschafts-
rechte deutlich.62 Neben weiteren aufgelisteten Freiheiten wurde den Juden er-
laubt, christliche Arbeiter gegen entsprechenden Lohn zu beschäftigen und ihr 
Zeichen nur innerhalb der Stadtmauern zu tragen. In bezugauf die konsequente 
Trennung der jüdischen von der christlichen Fleischbank wird in dem Privileg 
ausgeftihrt, daß den Juden eine eigene Schlachtbank bereits zugewiesen wurde 
oder noch wird. 63 

Abgesehen von diesen Befreiungen, scheint die Einhaltung der Pflichten zu-
mindest in den ersten Jahren überprüft worden zu sein, denn es wurden an ver-
schiedenen Orten Strafgelder für ihre Vernachlässigung verhängt, wie z. B. in 
Yenne 1404: ... eo quia signa per Judeos portari in Statutis Domini novissime 

secum habere presumat. /tem non iiceat mulieribus christianis lactare seu nutrire pueros ju-
deorum. /tem non liceat judeis emere carnes in macello christianorum, sed volumus eos habere 
proprium macellum et certos macelfarios eis deputari qui eis justo precio vendant carnes quas, 
postquam probaverint an justa legitima il/is vesti possint nunquam /iceat vendere in publico vel 
francho macello. [ ... ] /tem quia secundum dieturn Domini signum portare debent propter 
quod discernuntur a Christi jide/ibus, volumus et precipirnus singulos judeos ante pectus in 
veste superfort portare signum pagni rubei et albi, rotundum, patens ut faciliter possint 
dignosci: CHEVAILLER, Une source inedite 1961, S. 369. Auch in Fribourg war ihnen ab 1403 
das Tragen eines rot-weißen Bandes auferlegt worden: Ortsartikel »Freiburg«, in: STEINBERG, 
Juden Schweiz 1902, S. 119; GJ III/1 1987, S. 400; in Neuchätel galt diese Regelung ab 1406: 
NORDMANN, Juifs Pays de Neuchätel 1922, S. 138. Zu den entsprechenden Konzilsbestimmun-
gen siehe SCHRECKENBERG, Adversus-Judaeos-Texte 1988, S. 253f. und 423-425. 

60 . . . verum precipirnus ut nullus judeus ledatur, verberetur vel conturnelüs afficiatur. Nemo 
cum aliquid venale propostturn erit judeis precium statuat et plus justo precio eos cogat seu 
compellat emere aut vendere quod si quis ausu ternerario contra prescripta facere attemptaverit 
... : CHEVAILLER, Une source inedite 1961, S. 369. 

61 Privileg des Jahres 1400 in AST, Inv. 41, Reg. 33, fol. 206r. Es ist nicht ganz ersichtlich, auf 
welche Bulle sich die Quelle bezieht. Bei Sirnonsohn sind unter dem Pontifikat von Urban VI. 
(1378-1389) zwei Ausfertigungen publiziert, die den Bischof von Corno Beltram Bortano bzw. 
einen Dominikaner in Siena autorisierten, Juden zu taufen, wenn sie es wünschten: SIMONSOHN, 
The Apostolic See I, 1988, Nr. 438f., S. 465-467. 

62 AST, Inv. 16, Reg. 49, fol. 13r. Zu dem Begriff der 'Kommerzialisierung' als einer Leitlinie 
landesherrlicher Politik im späten Mittelalter siehe: BATTENBERG, Des Kaisers Kammerknechte 
1987,S. 569f. 

63 ... quod ipsi Judei ornnia victua/ia ad eorum sueque farni/ie usum et vestita necessaria ubi-
libet infra limites territoriorum dicti dornini nostri emere possint rnore debito et solito preter 
carnes quas tenentur visitare secundum ipsorurn Iegern in macello seu macellis sibi circa hec 
ordinatis et ordinandis. ltem quod ipsi Judei possint habere operarios seu laborarios christia-
nos utriusque sexus sibi necessarios sub salario cornpetenti. ltern quod non teneantur portare 
signa alba et rubea per dominum eisdem ordinata durn ierunt per vias et itenera extra villarn: 
AST, Inv. 16, Reg. 49, fol. 13r. 



91 

ordinata portare neglexerant et carnes in macello Xpistianorum emerant et 
plura alia commiserant contra formam predictorum Statutorum. 64 

Wie in diesem Auszug angedeutet, waren vor allem das Fehlen der Kenn-
zeichnung und der Verkaufvon Fleisch christlicher Metzger an Juden ein ständi-
ger Streitpunkt zwischen der Obrigkeit und Juden bzw. Christen. Wie gereizt auf 
nur geringe Vergehen in diesem Zusammenhang reagiert wurde, zeigt der Fall 
der Jüdin Preciosa aus St. Trivier-sur-Moignans 1411, die für den Ausspruch: 
... quod dominus noster comes bene comedit et eciam comederet de carnibus 
per Judeos sancti triverii ibidem emptis et occisis ... eine hohe Geldstrafe von 
10 Ecus zahlen mußte.65 

Die die Juden betreffenden Punkte fehlten in einer ähnlichen Statutensamm-
lung Ludwigs von Savoyen-Achaia für das Piemont, so daß erst nach 1418, also 
mit dem direkten Anschluß Piemonts an das Herzogtum Savoyen, die Regelun-
gen von 1403 auch dort unverändert in Kraft traten.66 Auch wenn die Normen 
nicht überall unmittelbar zur Geltung gebracht wurden, so zeichnete sich nach 
1403 doch ein grundsätzlicher Wechsel in der Haltung gegenüber den Juden ab. 
Im vorhergehenden Zeitraum hatten zwar einige der kanonischen Vorschriften, 
wie z. B. das Tragen des Judenkennzeichens oder das Verbot, christliche Diener 
anzustellen, bereits insofern Eingang in die landesherrliche Privilegierungspraxis 
gefunden, als die Juden sich von diesen lästigen Vorschriften gegen Zahlung ei-
ner größeren Summe Geldes befreien konnten.67 Nun waren jedoch alle wichti-
geren kirchenrechtlichen Bestimmungen in einem Paragraphen der Gesetzes-
sammlung zusammengefaßt worden und bildeten so eine einheitliche Grundlage, 
von der aus Amadeus VIII. in seiner Rechtsprechung gegenüber den Juden ope-
rieren konnte. Auch in Fribourg waren bereits im Jahre 1403 die Vorschriften 
bezüglich des Judenkennzeichens und des Verbotes, geschächtetes Fleisch an 
Christen zu verkaufen, eingeführt worden.68 In der benachbarten Region der 
Dauphine hatte zu Beginn des 15. Jahrhunderts eine Übernahme antijüdischer 

64 GABOTIO, La politica 1918, S. 288; vgl. auch 1404 in Thonon: BRUCHET, Le chäteau de Ripaille 
1907, S. 383; in Bourg-en-Bresse 1405/06 und in St. Germain 1408: GERSON, Notes 1884, 
S. 237 bzw. 240; 1404 und 1409 in Genf: STEINBERG, Juden Schweiz 1902, S. 36 bzw. RCG I, 
1900, S. 12; 1405/06 in Chambery: AD Savoie, SA 7727, Pec. 23. 

65 AST, lnv. 16, Reg. 59, fol. 114v. 
66 Im Gegensatz zur Behauptung von LUZZATTO, L'insediamento 1977, S. 284f. Ebenso wurden 

auch die Zinszahlungen der Juden Piemonts erst ab 1419 an die herzogliche Finanzkammer ge-
leistet. 

67 Anfang der siebziger Jahre wurden die Juden der Bresse und die jüdische Gemeinde in Cham-
bery von der Pflicht zum Tragen des Judenkennzeichens befreit: SEGRE, Testimonianze docu-
mentarie 1976, Nr. 231-234, S. 344f. 1385 galt dies für die gesamte Judenschaft diesseits des 
Ain: Ebd., Nr. 317f., S. 371 f.; 1387 folgte die Aufhebung des Verbots christlicher Diener für die 
Juden aus Chambery: Ebd., Nr. 335, S. 377. Auch in Umbrien ist ein gewisser zeitlicher Ab-
stand zwischen den ersten Befreiungen von der Pflicht der Kennzeichnung Ende des 
14. Jahrhunderts und den ersten Durchsetzungen in den dreißiger Jahren des 15. Jahrhunderts zu 
sehen: TOAFF, II vino e Ia carne 1989, S. 214-217. 

68 STEINBERG, Juden Schweiz 1902, S. 118f.; abgedruckt bei AGUSTONI/COLLIARD/ 
FöRSTER, Juifs Pays de Fribourg 1987, S. 15. 
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Maßnahmen, wie die Ausgrenzung aller wichtigen Versorgungseinrichtungen 
(Backöfen, Brunnen, Marktstände ), aus dem Bereich der kanonischen Gesetzge-
bung stattgefunden,69 so daß im gesamten Wirkungsraum des Vinzenz Ferrer 
eine verstärkte Einhaltung der kirchenrechtlichen Regelungen zumindest vorge-
schrieben wurde. Der im Umgang mit ihnen bisher geübte Pragmatismus wich 
nun mehr und mehr einer religiös-moralisch geprägten Strenge. Es ging dabei 
vorwiegend um eine striktere Überwachung und Eingrenzung jüdischen Lebens, 
was sich in Savoyen vor allem bei der Ausübung der Geldleihe und des religiö-
sen Lebens bemerkbar machen sollte. 

1.4 Die Wuchergesetzgebung 

Bei der Wuchergesetzgebung müssen grundsätzlich zwei verschiedene Aspekte 
auseinandergehalten werden, die beide in den normativen Quellen des Spätmit-
telalters in Zusammenhang mit dem Begriff des Wuchers behandelt werden: 
Einmal geht es um die Bestrafung wucherischer Praktiken in der Geldleihe zu 
Lebzeiten des angeklagten Geldverleihers, dann aber auch um die Aufteilung des 
Erbes eines als 'Wucherer' bekannten Verstorbenen, was hier etwas verkürzt zur 
besseren Unterscheidung als 'Erbrecht' bezeichnet werden soll. Beide Aspekte 
sollen auf Grund unterschiedlicher Ursprünge und Entwicklungen getrennt von-
einander betrachtet werden. 

Der Kampf gegen den Wucher und damit verbunden auch gegen den Zinses-
zins gehört anfangs in den Kontext einer umfangreichen Kampagne Ama-
deus' VIII. gegen die Nutzung fremder Währungen beim Handel auf seinem 
Territorium und für die Stützung seiner neu in Umlauf gebrachten Münzen. Die 
Juden Savoyens waren als Geldverleiher und -wechsler besonders von diesen 
Maßnahmen betroffen. In den ersten diesbezüglichen Prozessen im Frühjahr 
1407 wurden die beiden Vergehen der Benutzung fremder Währungen und des 
Wuchernsparallel gesetzt.70 

Dabei spielten anscheinend zwei unterschiedliche, aber ineinander überge-
hende Gesichtspunkte eine Rolle: zum einen die bereits angedeutete stärkere 
Anhindung Amadeus' VIII. an die kirchlich verordneten Maßgaben gegenüber 
den Juden, zum anderen die savoyische Währungspolitik zu dieser Zeit. 71 Leider 

69 BLUMENKRANZ, Le Sieeie d'Or 1961, S. 30. 
70 ••• quia inculpabantur contrasse et contrasisse ad alienas quam ad monetas domini infra Sa-

baudie comitatu ultra inhibiciones domini penas in eisdem contentas committendo et eciam plu-
res contractos usurarios exercuisse nondum in sola usura sed de usura usuram faciendo et plu-
res usuras de usura faciendo contraxisse ... : AST, Inv. 16, Reg. 53, fol. 34v.-35r.; ähnlich 
fol. 33r.-v.; Inv. 41, Reg. 38, fol. 32v. und 39v. Gleichzeitig versuchte Amadeus, mit besonde-
ren Privilegien über zehnjährige Steuerfreiheit neue Kaufleute und Handwerker ins Land zu 
ziehen, was ihm scheinbar auch kurzzeitig gelang: BRONDY, Chambery 1988, S. 94f. 

71 Einen ähnlichen Zusammenhang zwischen einem Währungsproblem und repressiver Politik ge-
genüber den Juden sah bereits Caro im Falle der Vertreibung von 1306: CARO, Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte I, 1908, S. 86-88. Ein bekanntes Beispiel für die religiös motivierten 
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sind über die Währungspolitik nur wenige Quellen erhalten geblieben.72 Unter-
suchungen aus benachbarten Regionen geben jedoch indirekt einige Aufschlüsse 
über die Situation in Savoyen zu dieser Zeit. 

Ermahnungen, ausschließlich die einheimische savoyische Währung zu benut-
zen oder sich an bestimmte festgelegte Wechselkurse zu halten, hatte es auch 
schon in früheren Jahren gegeben. 73 Doch im Jahre 1407 war ihnen eine beson-
dere Bedeutung beizumessen, denn Amadeus VIII. hatte seine einheimische 
Währung durch die Ausgabe einer neuen Münze mit höherem Edelmetallgehalt 
zu stärken versucht. Diese Maßnahme führte zu einer Aufwertung der sa-
voyischen Währung um 25% im Verhältnis zur Münze von Lausanne, d. h. ein 
savoyischer Sou wurde jetzt flir 1 114 Sou aus Lausanne gerechnet, während in der 
vorherigen Zeit die beiden Währungen in etwa auf dem gleichen Niveau lagen. 74 

Die Einflihrung und Nutzung dieserneuen Münze flihrte vor allem in den Grenz-
regionen, wie z. B. in den Städten der Waadt und auch der Bresse, zu ökono-
mischen Schwierigkeiten, da nunmehr der für den Handel so wichtige Umtausch 
der Währungen nicht mehr gesichert war und es zu Spekulationen kam.75 Die 
neuen Wechselkurse mußten durch Absprachen mit den benachbarten münzprä-
genden Gewalten einerseits und durch verstärkte Kontrollen des Geldumlaufes 
innerhalb Savoyens andererseits unterstützt werden. Dies war am einfachsten an 
den Stellen zu bewerkstelligen, an denen das flüssige Kapital ausgegeben bzw. 
gewechselt wurde, d. h. bei den Geldleihebänken auf den Märkten und Messen 
der Städte. Gleichzeitig mußte die alte Münze aus dem Umlauf gebracht und das 
Edelmetall flir die Prägung der neuen Münze wiedergewonnen werden. Der Ex-
port von Edelmetallen aus Savoyen sowie die Münzfälschung waren Vergehen, 
die auf Grund des damaligen Mangels an Edelmetallen in den Münzstätten der 
französischen Krone bereits seit den sechziger Jahren des 14. Jahrhunderts u. a. 
auch den Juden häufiger vorgeworfen wurden. 76 1407 scheint die Beschaffung 

Skrupel weltlicher Herrschaftsträger ist die der Herzogin Aleidis von Brabant zugeschriebene 
Anfrage an Thomas von Aquin, in der sie dem dominikanischen Scholastiker die Frage stellte, 
ob sie ihre Einnahmen von den Juden, die ja zum größten Teil aus Wuchergeschäften stammen 
würden, auch behalten dürfe, worauf Thomas in seiner bekannten Schrift De regimine Judeorum 
die Wuchertätigkeit der Juden verurteilte. Zum Kontext des Schreibens siehe auch: CLUSE, 
Juden in den Niederlanden 1992, S. 188-194. 

72 PoUDRET, Uneenquete 1992, S. 143 und Anm. 9. 
73 So z. B. auf Anordnung von Amadeus VIII. im Jahre 1404: Ebd., S. 150 oder von Fürst Ludwig 

von Savoyen-Achaia im Jahre 1405: TURLETTI, Savigliano I, 1879. S. 373. 
74 MORARD, La »bonne« et Ia »mauvaise« monnaie 1975, S. 114-116; zur Währung von Lausanne 

vgl. auch SPUFFORD, Medieval exchange 1986, S. 135f. 
75 CIBRARIO, Origini e progresso li, 1855, S. 224; BROSSARD, Cartulaire 1882, Nr. 48, S. 114f. So 

wurden z. 8. auch mehrere Juden in Genf 1423 des unlauteren Wechsels von Währungen ent-
gegen dem festgelegten Wechselkurs angeklagt und zu einer hohen Geldstrafe verurteilt AST, 
Inv. 16, Reg. 69, fol. 102r. bzw. Inv. 41, Reg. 44, pt. II, fol. 8v. Für alle Währungsumrechnun-
gen wurde das in Savoyen zu dieser Zeit übliche Florin-Gros-System zugrundegelegt, bei dem 
ein Florin zwölf Gros oder acht starken Sous entsprach: vgl. SPUFFORD, Medieval exchange 
1986, S. 131-133; BRONDY, Chambery 1988, S. 309. 

76 1364 hatte Amadeus VI. die Prägung genfiseher Münzen in Nyon zurücknehmen müssen, da sie 
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von Edelmetall zur Versorgung der neuen Münze ein Problem für Amadeus VIII. 
geworden zu sein, so daß er sich nach neuen Bezugsquellen für flüssiges Kapital 
umsehen mußte. In diesem Fall bot sich der ohnehin aus moralisch-religiösen 
Gründen umstrittene Geldmarkt an. Der früher kaum erhobene Vorwurf des Wu-
cherns wurde durch eine genaue Festlegung der Modalitäten der Geldleihe zu 
einer Einschränkung dieser Tätigkeit genutzt, die bei Überschreitung der festge-
legten Grenzwerte leicht zu dem vom Grafen ersehnten Geldzuwachs führen 
konnte. In Privilegien für die Juden diesseits und jenseits des Flusses Ain aus 
dem Jahre 1408 wurde das Verbot von Wucherverträgen ohne erkennbare Spezi-
fizierung weiter aufrechterhalten. 77 Als besondere Vergünstigung des Grafen 
wurde jedoch hinzugefügt, daß die Geldstrafe für dieses Delikt 100 starke Sous, 
d. h. 12Yz Florins, nicht übersteigen sollte. Ein weiteres Privileg dieser Art erging 
1409 an die jüdische Gemeinde in Chambery.78 Gerade in diesem Jahr regelte 
Papst Alexander V. die Zuständigkeiten des Inquisitors für Südostfrankreich, 
also auch für die zur Grafschaft Savoyen gehörigen Diözesen. Zu seinen Befug-
nissen gehörte auch die Verurteilung aller Juden, die behaupteten, daß eine Zins-
nahme von über 1 Oo/o legitim sei. Amadeus konnte also einer päpstlichen 
Rückendeckung seinerneuen Politik gewiß sein. 

Dieser in der Rechtspraxis neue Vorwurf ist erstmalig in einem Prozeß gegen 
Mosse Despinoux, seinen Sohn Jacolet und Creyssent Torel aus Bäge, eine Jüdin 
namens Preciosa aus St. Trivier sowie andere Juden aus der Bresse belegt, die 
1409 gemeinsam angeklagt wurden, mit ihren Wucherverträgen Untertanen fi-
nanziell ruiniert und zur Flucht getrieben zu haben. Um den Tatbestand des Wu-
cherns zu illustrieren, werden einige Beispiele wucherischer Zinssätze in der 
Quelle genannt, die umgerechnet von 25% über 33o/o bis hin zu 50o/o Jahreszins 
betragen und noch durch den Zinseszins so verstärkt würden, daß manchmal das 
Doppelte der ursprünglichen Summe zur Rückzahlung anfalle.79 Es ist höchst 

zu oft unter Wert gehandelt oder gefälscht worden waren: MALLET, Libertes 1843, S. 286-288. 
Der Vorwurf der Münzfälschung wurde 1369 erstmals gegen einen Juden aus Chambery laut: 
SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 194, S. 336. Der Vorwurf des Exports von 
Edelmetallen im Jahre 1371: Ebd., Nr. 224, S. 342; weitere, spätere Fälle in den 1390er Jahren: 
Ebd., Nr. 379, S. 392 oder Nr. 399, S. 398f., Anm. I. Um das Jahr 1418 wurde ein Judenamens 
Jakob zu 25 königlichen Florins Strafe verurteilt, weil er einen ebensolchen Florin mit Hilfe ei-
ner Zange beschnitten und abgerundet hatte: AD Alpes-Maritimes, Art. 52, § 1, tol. 165r. V gl. 
dazu auch allgemein A. GUERREAU, L'atelier monetaire royal de Mäcon (1239-1421), in: Anna-
les ESC 29 (1974), S. 369-389. Auf die Instrumentalisierung dieses Vorwurfs in Zusammen-
hang mit der Vertreibung der Juden aus England sei hier nur verwiesen: Z. ENTIN ROKEAH, Mo-
ney and the hangman: Jews, Christians and coinage offences alleged and real (part I), in: Jewish 
Historical Studies 31 ( 1988-1990), S. 83-109. 

77 AST, Inv. 41, Reg. 38, fol. 63v. 
78 ••• dominus eisdem judeis remisit et quictavit omnes penas quas commictere potuerunt occa-

sione usurariorium contractuum a tempore limitacionis usurarum ... :AST, lnv. 41, Reg. 40, 
fol. 36v.-37r. 

79 .•• pluries et sepissime cum subdictis domini contractus usurarios exercuisse et ab eisdem tarn 
directe quam indirecte pro quinque florenis duos florenos pro X florenis IIII florenos pro XV 
florenis VIflorenos et ultra pro XX florenis X florenos [ ... ] et ultra recepisse eciam de usuris 
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erstaunlich, wie relativ bescheiden die von den Juden für ihre Anleihen geforder-
ten Zinssätze gewesen sein sollen, in einer Zeit, wo diese vom Landesherrn be-
anstandeten Zinssätze anderswo die geduldete Regel waren: 80 ein Indiz für den 
relativ geringen Geldbedarf in dieser landwirtschaftlich geprägten Zone? Die Ju-
denschaft der Bresse und der Valbonne mußte für diese Vergehen pauschal mit 
einer Summe von 300 Florins geradestehen. Auch die lombardischen Geldver-
leiher durften in der Regel nur um die 25% Jahreszins bei ihren Geschäften ver-
langen.81 

Das Vorgehen gegen die angeblich wucherischen Praktiken der Juden war je-
doch keine rein savoyische Angelegenheit in dieser Zeit. Prudhomme hat eine 
Klageschrift der syndics der dauphinischen Stadt St. Symphorien-d'Ozon aus 
dem Jahr 1408 überliefert, in der eine Reihe von Mißständen bei der jüdischen 
Geldleihe genannt wird: Darlehen würden durch Kaufvertrag verschleiert, die 
geforderten Zinssätze seien höher als bewilligt, unerlaubterweise würde auch 
noch ein Zinseszins verlangt, und die Schuldscheine würden nicht von den Geld-
verleihern zurückgegeben, so daß sie eine Schuld zweimal einfordern würden.82 
Die syndics verlangten gegenüber dem dauphinischen Rat, dafür Sorge zu tragen, 
daß der Zinssatz von 25o/o nicht überschritten, der Schuldschein sofort zurückge-
geben und eine Anleihe nicht später als zehn Jahre nach dem Tod des Geldver-
leihers von dessen Erben eingefordert werde. Daraufl1in ließ der Gouverneur der 
Dauphine, Guillaume d' Aire, vom obersten Richter des Viennois und der 
Baronie de Ia Tour eine Untersuchung einleiten, über deren Ergebnis wir aber 
leider nicht unterrichtet sind.83 

Auch in Savoyen sind Fälle überliefert, in denen der Wucher anscheinend im 
Rahmen eines Kaufvertrages verschleiert worden war. In diesem Sinne lautet 
z. B. im Jahre 1411 eine Klage gegen den Juden Ruby Salamon de Thoissey: 
... faciendo quandam vendicionem trium marcharum argenti Stephano de Sa-

suis usura fecisse duplicando precium quod mutuo tradiderunt intantum quod quamplures 
subditi predicti domini nostri qui cum eis contra:xuntur ex voragiam dictarum excessuarum 
usurarum fere patriam domini cognuntur [sie] absentare ... : AST, Inv. 16, Reg. 55, fol. 
132r.-v. Ähnliche Verfligungen hatte es bereits seit dem 12. Jahrhundert immer wieder in Zu-
sammenhang mit der lebhaften Diskussion über die Bestimmung des Wuchervergehens durch 
Petrus Venerabilis, Thomas von Aquin oder Robert Grosseteste von verschiedenen weltlichen 
Herrschaftsträgern, allerdings mit sehr unterschiedlichen Zinsraten, gegeben: SHATZMlLLER, 
Shylock reconsidered 1990, S. 53f. 

80 [n Bern wurde im Jahre 1408 die Höhe des Zinssatzes gegenüber einheimischen Schuldnern auf 
30% festgesetzt: TOBLER, Juden im alten Bern 1889, S. 345; im Herzogtum Mailand wurden zur 
selben Zeit Zinssätze um die 30% bei jüdischen Anleihen gefordert: SIMONSOHN, The Jews in 
the Duchy of Milan I, 1982, S. XXXVII; in Spoleto wurde dagegen 1416 eine Reduzierung auf 
diesen Satz vergeblich angestrebt: TOAFF, The Jews in Umbria I, 1993, Nr. 721-725, S. 366-371. 

81 PATRONE, Le casane astigiane 1959, S. 78f. 
82 PRUDHOMME, Noteset documents 1884, Nr. 22, S. 260f. 
83 DERS., Juifs en Dauphine 1883, S. 183. 
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manz precio duodecim jlorenis et viginti quinque carparum quiquidem con-
tractus fuit usurarius ... 84 

Die Belege geben jedoch keinen Aufschluß, ob es eine allgemein anerkannte 
Richtschnur gab, nach der ein Vertrag als wucherisch bewertet werden konnte. 
Eine genauere Definition der erlaubten Zinssätze erfolgte erst mit dem bereits 
erwähnten umfangreichen Privileg vom März 1412, in dem der offiziell gedul-
dete Zinssatz wie folgt neu definiert wurde: 

Item et pro largicione usurarum eisdem per prejatum dominum facta ultra 
statutis et moderatis aliis per ipsum dominum jactis ubi scribitur quod ultra 
viginti pro centum in anno in quocumque contractu usurarum non capiant. 
Addidit idem dominus noster eisdem statutis ultra unum denarium geben-
nensis pro floreno seu duodecim denariis grossorum monete domini in sep-
timana et sie pro quocumque contractu ut supra maioris vel minoris quanti-
tatis fiat ad racionem predictam. Et est sciendum quod quatuor denarii ge-
bennensis valeant tres denarii fortis monete nove domini ... 85 

Der Höchstsatz flir den Zins bei Geldleiheverträgen lag also früher bei 20% im 
Jahr, während nun bis zu einem genfiseben Denier ftir einen Florin pro Woche, 
d. h. ca. 40% Jahreszins, erlaubt sein sollten. Die Anordnung sollte in sämtlichen 
Synagogen verkündet werden, und alle Widersacher sollten der Exkommunika-
tion nach jüdischem Gesetz und der bereits früher festgelegten Geldstrafe in 
Höhe von 100 starken Sous unterliegen. Offenbar war die finanzielle Belastung 
der Juden Savoyens durch die Begrenzung ihrer Geldleihe wie auch durch die 
Erhöhung ihrer jährlich zu leistenden Schutzzinsen so gestiegen, daß der Graf 
die finanzielle Schröpfung seiner garderii durch dieses Privileg mildern mußte.86 

Bei der Frage des Wucherzinses wird in den Privilegien von 1412 wie auch in 
anderen vorhergehenden Fällen in den Jahren von 1408-1412 immer wieder auf 
ein Statut oder eine Anordnung des Herzogs Bezug genommen, gegen das bzw. 

84 AST, lnv. 41, Reg. 41, fol. 92v. Zu einem weiteren Prozeß wegen angeblichen Wuchers aus 
dem Rechnungsjahr 1411/12 vgl. auch: AD Cöte-d'Or, B 9626, pt. IL Pec. II Ende. Zu dieser 
Zeit lag der offizielle Tauschkurs für die Silbermark bei etwa fünf Florins: AST, lnv. 16, Reg. 
61, fol. 323v. 

85 AST, lnv. 16, Reg. 57. fol. 61r. sowie in ähnlicher Formulierung auch in anderen Quellen. Be-
reits im Jahre 1411 soll in Fribourg der Handel mit den unter der Herrschaft des savoyischen 
Grafen stehenden Territorien angeblich wegen eines Pestausbruchs unterbunden worden sein: 
BOREL, Les foires de Geneve 1892. S. 226. Ein Jahr später wurden den Juden in Fribourg die 
Möglichkeiten der Pfandleihe und der inne~jüdischen Gerichtsbarkeit sowie das Aufenthalts-
recht eingeschränkt: STEINBERG, Juden Schweiz 1902. S. 20, 27 und 77f.; AGUSTONI/ 
COLLIARD/FöRSTER, Juifs Pays de Fribourg 1987, S. 8 und 14. Im gleichen Jahr wurde in Zürich 
eine Untersuchung eingeleitet, weil mehrere christliche Bürger in Geldleihegeschäfte mit Juden 
verwickelt waren bzw. an Juden Geld geliehen hatten(!): WELDLER-STEINBERG, Leben der Zür-
cher Juden 1959, S. 29f. Zu den Umrechnungskursen der verschiedenen Währungen vgl. auch 
die kurze Zusammenstellung bei BRONDY. Chambcry 1988, S. 309. 

86 Zum Wandel der Modalitäten der Besteuerung siehe das Kapite11V.1.2. 
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die die Juden mit ihrem Wucher verstoßen würden. ln dem Statut von 1403 ist 
von dem Problem des Wuchers im Gegensatz zu den Statuten von 1430 noch 
keine Rede. Leider ist uns auch sonst keine landesherrliche Anordnung betreffs 
des Wuchernsaus diesen Jahren überliefert. Der einzige Bezugspunkt sind meh-
rere landesherrliche Anordnungen in bezug auf die Einftihrung einerneuen Wäh-
rung und damit eines neuen Wechselkurses im Verhältnis zu den anderen Wäh-
rungen, die in Savoyen im Umlauf waren, sowie das Verbot der alten Münzen, 
die aus dem Verkehr gezogen und flir die neue Währung als Edelmetall einge-
schmolzen werden sollten. So erging im Jahre 1412, also zeitgleich mit der prä-
ziseren Fassung des Wucherbegriffs, ein herzogliches Schreiben, das, ähnlich 
wie bei der Einflihrung der neuen Münze im Jahre 1407, den alleinigen Ge-
brauch dieser Münze flir die Waadt vorschrieb und die Gültigkeit der alten auf 
den Zeitraum bis zum 25. April 1413 begrenzte. Danach besaß sie nur noch ihren 
Metallwert und durfte nach einer weiteren Anordnung nicht mehr gehandelt, 
sondern nur an die herzogliche Münze in Nyon abgegeben werden.87 Offenbar 
konnte die neue Emission nicht in genügender Anzahl herausgebracht werden, so 
daß die alte Münzetrotz des Verbotes im Umlauf blieb und ein reger Handel mit 
dem unterschiedlich bewerteten Edelmetall einsetzte.88 

Auch in einem nur wenige Monate später erlassenen Schutzprivileg flir die 
jüdische Gemeinde in St. Trivier-sur-Moignans wird die Festsetzung der Geld-
leihebedingungen flir das Gebiet der savoyischen Landesherrschaft ausdrücklich 
erwähnt und damit auch auf die nicht unter savoyischer Aufsicht stehenden, aber 
offensichtlich dort Handel treibenden Juden ausgedehnt.S9 

Zwar war mit dem Privileg von 1412 die Geldleihe wieder etwas erleichtert 
worden, doch gleichzeitig scheint Amadeus eine Überprüfung der bekanntesten 
jüdischen Geldverleiher in Savoyen angeordnet zu haben, denn seit Anfang Juni 
1415 begann eine Welle von Prozessen wegen des Abschlusses von Wucherver-
trägen.90 Im Gegensatz zur vorhergehenden Zeit wurden die Juden nicht in ihrer 
Gesamtheit, sondern individuell wegen dieses und z. T. auch wegen anderer 
Vergehen angeklagt und verurteilt. So reihen sich im Juni/Juli bzw. von Septem-
ber bis November 1415 neunzehn Verfahren aneinander, die mit Geldstrafen 
zwischen drei und 625 Florins endeten. Die jeweilige Höhe hing davon ab, ob 
durch die beiden Sonderbeauftragten, d. h. Pierre de Varambon und entweder 
Andre Roffier91 oder Pierre Velvet, ein Verfahren gegen den angeklagten Juden 

87 POUDRET, Uneenquete 1992, S. 142. 
88 Ebd., S. 151. 
89 AST, Inv. 41, Reg. 42, fol. 46v. 
90 AST, Inv. 16, Reg. 61, fol. 243r.-247r. 
91 Unter den Kastellaneirechnungen von Chambery fand sich eine interessante Quelle über An-

dreas Roffier, denn gerade in dem Jahr 1415 war sein Sohn Hugo in Chambery beim Spielen mit 
mehreren Juden erwischt und zu einer Geldstrafe verurteilt worden: AD Savoie, SA 7737, Pec. 
30 Ende. 
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eröffnet wurde oder es zu einem vorherigen Vergleich kam. 92 Auch die Höhe des 
Vermögens des einzelnen Juden scheint eine Rolle gespielt zu haben. 

So kam eine Summe von rund 2.100 Florins zusammen, die im Hinblick auf 
den kostspieligen Empfang und die Begleitung König Sigismunds und seines 
Hofstaates anläßtich der Erhebung Savoyens zum Herzogtum im Jahr 1416 ge-
rade recht gekommen sein muß. Auch in Genf wurden trotz der eher liberalen 
Haltung der Stadt und des Bischofs gegenüber christlichen Geldverleihern in den 
Jahren zwischen 1414 und 1416 erstmals Geldstrafen wegen des Abschlusses 
von 'Wucherverträgen' verhängt.93 So widmete sich Amadeus VIII. nach den 
Beschränkungen im Zusammenleben zwischen Christen und Juden im Rahmen 
der Statuten von 1403 in einem längeren Prozeß auch der Eingrenzung der wirt-
schaftlichen Möglichkeiten, die allerdings nicht mit Rücksicht auf kanonische 
Vorschriften, sondern mit der wirtschaftlichen Not seiner Untertanen begründet 
wurde.94 Die restriktive Haltung hinsichtlich der jüdischen Geldleihe wurde im 
Zuge einer Privilegsverlängerung und -erweiterung im Jahre 1419 dahingehend 
verschärft, daß den Juden Savoyens Zinsen auf Anleihen nur noch bis zur Höhe 
von 29,66o/o pro Jahr erlaubt wurden.95 

Der zweite Aspekt der Wuchergesetzgebung ist bisher vor allem von der 
rechtsgeschichtlichen Forschung in Savoyen anläßlich der Untersuchung der 
chartes de franchises behandelt worden. Das sogenannte Erbrecht ist in seinen 
Ursprüngen in Zusammenhang mit den allgemeinen Regelungen gegenüber den 
'Wucherern' 96 wie auch der besonderen Entwicklung des Rechtsinstituts der 
Kammerknechtschaft zu sehen, das zur Zeit Kaiser Friedrich II. zum ersten Mal 

92 So im Falle von Jeziel de Loriod ( 40 Florins), Abramin Symond in Stellvertretung flir Samuel 
de Loriod (325 Florins), Jacolet de Thoissey (625 Florins), Agin de Sellieres (8 Florins), David 
de Montmelian (50 Florins), Abraham Alamand (100 Florins), Eliot de Bala (50 Florins), Jakob 
und Raphael Cohen, allesamt aus Chambery, sowie .Jaziquet de Bard aus Villars-les-Dombes 
( 120 Florins), Viviand du Puget aus Y enne ( 12 Florins), David Levi ( 16 Florins), Masse und 
Jacolet Despinoux aus Bäge (jeweils 40 Florins), Agin de Taurino, Eliot de Segre, Samuel und 
Masse, Söhne von Benedict de Bäge, Masse de Moretel und Jacolet de St. Trivier, allesamt aus 
Annecy ( 16 Florins), Masse de Porta und Peyret de Bellegnier aus Pont-de-Veyle (12 bzw. 
3 Florins), Raphael de Montmelian aus Montmelian (20 Florins), Croissant Tore! sowie die 
Brüder Peyret, Jacolet und Verdema aus Bäge (24 Florins), Samuel aus St. Laurent-les-Mäcon 
(4 Florins) sowie noch einmal die beiden wichtigsten und größten jüdischen Gemeinden Cham-
bery und Bourg-en-Bresse bis auf die bereits genannten Geldverleiher aus diesen Orten (600 
bzw. 10 Florins): AST, lnv. 16, Reg. 61, fol. 243r.-247r. bzw. Inv. 41, Reg. 42, fol. 297v.-300r. 

93 BOREL, Les faires de Geneve 1892, S. 131. 
94 Zu den eingeschränkten Möglichkeiten der Juden in den anderen Berufsfeldern siehe die Kapitel 

IV.3.1 und IV.3.2. 
95 . • • quod non possint per aliquos officiarios domini presentes vef futuros processus formari 

super aliquibus usuris nisi ipsi Judei exigerent ultra viginti novem jlorinos et octo denarios 
grossorumpro centumjlorenis: AST, Inv. 16, Reg. 65, fol. 91r. 

96 MARIOTTE-LöBER, Les chartes de franchises 1973, S. 28. Gleichzeitig fanden auch Regelungen 
bezüglich der Pfandleihe Eingang in einige chartes de franchises, während in den landesherr-
lichen Statuten von Peter von Savoyen Mitte der 1260er Jahre die Pfandnahme noch generell 
verboten worden war: Ebd., S. 78 bzw. WURSTEMBERGER, Peter der Zweite IV, 1858, Nr. 743, 
S. 421 f. und 426. 
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formuliert worden war.97 Deshalb muß im Zuge einer Darstellung der Entstehung 
des Erbrechts der Juden auf diese beiden Rechtsverhältnisse eingegangen wer-
den. 

Die wichtigste Regelung war die Beschlagnahme der Güter eines öffentlich 
bekannten 'Wucherers' durch die Beamten des Landes- oder Stadtherrn, wie dies 
erstmalig im weiteren Untersuchungsraum in der sogenannten Handfeste von 
Fribourg 1249 festgelegt worden war.98 Diese Bestimmung fand in Savoyen ih-
ren Niederschlag vor allem seit den siebziger Jahren des 13. Jahrhunderts in den 
vom Landesherrn genehmigten chartes de franchises .99 Eine erste wichtige Än-
derung erfolgte bereits im Freiheitsbrief flir Evian 1265, der im Falle der Exi-
stenz von legitimen Erben nur noch die Konfiszierung der mobilen Güter eines 
'Wucherers' vorsah, 100 sowie in einem weiteren Schritt in dem Freiheitsbrief von 
Moudon 1285, der eine Beschlagnahme generell ausschloß, wenn legitime Erben 
vorhanden waren. Seit Ende des 13. Jahrhunderts kauften sich immer mehr 
savoyische Gemeinden von dieser Einschränkung ihrer Freiheiten ganz los, zu 
einem Zeitpunkt also, als professionelle Geldverleiher wie Lombarden und Juden 
in größerem Umfang nach Savoyen einwanderten.101 

Die frühesten Zeugnisse über die Erbfolge unter Juden sind aus ehendiesen 
Jahren überliefert. In den Rechnungen der landesherrlichen Zentralkasse von 
1297-1300 finden sich Zahlungen flir einen Vertrag erwähnt, den zwei Juden 
namens Orsel und Lionet de Montmelian als executor[es] Salamonis judei de 
Aquabella, d. h. als Testamentsvollstrecker über die Güter des Salamon mit dem 

97 Zur Kammerknechtschaft siehe das ältere Standardwerk von 0. STOBBE, Die Juden in 
Deutschland während des Mittelalters in politischer, sozialer und rechtlicher Beziehung, 
Braunschweig 1866 (Ndr. Amsterdam 1968). die Studien von S. W. BARON, Plenitude of Apo-
stolic Powers and Medieval Jewish Serfdom sowie Medieval Nationalism and Jewish Serfdom, 
in: Ancient and medieval history. Essays by Salo Wittmayer Baron, Hg. L. A. FELDMAN, New 
Brunswick 1972, S. 284-307 bzw. 308-322 und diejenigen von G. KrSCH, The Jews in Medie-
val Germany. A study of their legal and social status, Chicago 1949 oder Jewry Law in Medie-
val Germany: Laws and Court Decisions concerning Jews, New York 1949. An neueren Unter-
suchungen sind noch die Aufsätze von BATTENBERG, Des Kaisers Kammerknechte 1987, 
D. WILLOWEIT, Vom Königsschutz zur Kammerknechtschaft Anmerkungen zum Rechtsstatus 
der Juden im Hochmittelalter, in: Geschichte und Kultur des Judentums. Eine Vorlesungsreihe 
an der Julius Maximilian Universität Würzburg, Hg. K. H. MüLLER und K. WnTSTADT, Würz-
burg 1988, S. 71-90 und PATSCHOVSKY, Das Rechtsverhältnis 1993, zu nennen. 

98 MüLLER-BüCHI, Geldleihe 1968, S. 70f. Zum Begriff des usurarius manifestus vgl. auch 
SHATZMILLER, Shylock reconsidered 1990, S. 22-24. 

99 So in St. Genix-sur-Guiers 1270, in Cruseilles 1282, Maudon 1285, Rumilly 1291, etc.: 
MARIOTIE-LÖBER, Les chartes de franchises 1973, S. 29 und 33f.; POUDRET, La succession 
1979, S. 42-44. 

100 So auch in den 1310 von den Herren von Faucigny erlassenen Satzungen flir Sallanches, 
Cluses, Lullin und Bonne: LULLIN/LE FORT, Recueil des franchises 1863. 

101 Z. 8. 1286 in Seyssel, 1294 Villeneuve. 1296 St. Maurice d'Agaune, 1298 Evian, 1301 Tho-
non etc.: Ebd., S. 43f. Dagegen wurde diese Regelung erst 1353 in der charte flir Chambery mit 
aufgenommen: BRONDY, Chambery 1988, S. 44. Für die Region der Dombes vgl. auch die 
zahlreich edierten chartes de franchises in: VALENTIN-SMITHIGUIGUE, Bibliotheca Dumben-
sis I, 1854-1885, S. 5 (Villars-les-Dombes 1267), S. 47 (Trevoux 1300), S. 75 (Marlieu 1308), 
S. 84 (Thoissey 131 0); Il, 1854-1885, S. 69 ( Beaujeu 1263 ). 
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Grafen abschließen. 102 Dabei ging es offenbar um das Erbrecht an seinen Gütern, 
ohne daß man jedoch über ihre Aufteilung etwas erfahren würde. Die relativ 
hohen Summen, die bei den auch in der Folge abgeschlossenen Verträgen ein-
zelner Juden mit dem Herrn gezahlt wurden, 103 lassen aber vermuten, daß der 
Graf flir eine ausgehandelte Summe auf sein Recht der Beerbung der verstorbe-
nen Juden verzichtete. 

Diese Vermutung wird auch durch einen im Jahre 1355 zwischen dem Kastel-
lan des Hospitals von Les Echelles, Jean de Fayno, im Namen der Bewohner und 
Bürger seines Bezirkes und dem Grafen ausgehandelten Vertrag bestätigt, in dem 
der Kastellan nach Streitigkeiten mit dem Grafen gegen Zahlung von 700 Florins 
die Rechte an den erblichen Gütern aus den Geldleihverträgen der Lombarden, 
Juden und anderer sogenanntrn Wucherer erhielt. Ausgenommen waren nur die 
Güter von denjenigen, die mit auswärtigen Personen Kredite abschlossen und 
deshalb nach dem Gewohnheitsrecht unter die Autorität des Landesherrn fie-
len.I04 

In dieser Regelung wird der von der Kammerknechtschaft herrührenden Auf-
fassung Rechnung getragen, daß die Juden mit Leib und Gütern der königlichen 
Kammer zugehörten, die über sie frei verfugen konnten. Dieses ursprünglich nur 
der Reichsgewalt übertragene Recht hatte sich mit der Schwäche des deutschen 
Königtums im späten Mittelalter auch auf die einzelnen Landesherrschaften 
übertragen. 105 In diesem Rahmen muß auch die Verfügungsgewalt gesehen wer-
den, die sich die savoyischen Landesherren gegenüber den Juden ihrer Herr-
schaft angeeignet hatten. 

Aus einer Rechnung des Jahres 1370 wird ersichtlich, daß der Bestand der 
vererbten Güter von dem Erben inventarisiert werden mußte, um sie der Kon-
trolle des Grafen zugänglich zu machen. 106 Eine Ausnahme von dieser Regelung 
konnte man sich jedoch in besonderen Fällen offenbar erkaufen. 107 Eine ausführ-

102 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 2 und Nr. 4. S. 288; Orsel war wenige Jahre zu-
vor Zollpächter in Montmelian gewesen: DUPARC. Un peage savoyard 1961, S. 174. 

103 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 19, S. 292; Nr. 20-22, S. 292f. 
104 ... contractus usurarios exercere cum personis aliquibus que non forent de dictis castro villa 

et mandamento scalarum und darum ad nos vigore generalis consuetudinis debeant integre 
pertinere et ipsa capere auctoritate propria valeamus: AST, Prot. cam., Reg. 65, tot. 30v.-
32v., hier fol. 32r.; Regest bei SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 126, S. 320f. In 
einem ähnlichen Vertrag aus dem Jahr 1361, in dem ein Jude Manasse im Namen und mit 
Vollmacht der Jüdin Milique Gine, Tochter und Erbin des verstorbenen Lionet de Montmelian, 
und von Lionets Witwe Selerna die Erbfolge regelte, heißt es: ... pro hereditate ipsius perti-
nenti domino comiti sibi remissis pro tanto ... : Ebd., Nr. 152, S. 327. Auch flir die lombar-
dischen Geldverleiher gab es die Möglichkeit, sich das Recht auf Beerbung zurückzukaufen: 
PATRONE, Le casane astigiane 1959, S. 64f. 

105 Endgültig im Rahmen der Goldenen Bulle Karls IV. von 1356: siehe z. B. die Politik des Erz-
bischofs Balduin von Luxemburg in der Diözese Trier und den von ihm verwalteten Territo-
rien: HAVERKAMP, ErzbischofBalduin 1985, S. 467. 

106 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 209, S. 339. 
107 So im Falle des Erbes von Jakob Cohen 1414: AST, Inv. 41, Reg. 42, tot. 170v.-171r. Jakob 

scheint ein besonders vorsichtiger und sehr reicher Mann gewesen zu sein, denn er ließ sich 
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liehe Schilderung der Vergehensweise der gräflichen Beamten bei Erbangele-
genheiten von Juden gibt es im Falle des Viviand de Moretel aus Bern. 108 Er war 
im Jahre 1414 auf dem Weg zwischen Montmelian und Chambery tot aufgefun-
den worden. Sein Hab und Gut war im Auftrage des Vizekastellans von Mont-
melian eingesammelt und durch einen Verwaltungsangestellten im Beisein von 
mehreren christlichen und einem jüdischen Zeugen genauestens inventarisiert 
worden: ... quod cum ob doli maculam omnem que fraudis suspicionem tollendi 
[ ... ] eciam ad evictandum penas in talihus ajure statutas. Unter seinen Gütern 
befanden sich Schmuck, Geld, Kleidung, Bücher, Schriftrollen sowie Würfel. 
Diese wurden auf Weisung des herzoglichen Rates nach Chambery an den dorti-
gen Vizekastellan überstellt. Darautl1in wurde durch einen savoyischen Richter 
vor Ort die Erbfrage geklärt, da sich inzwischen Viviands Sohn Raphael einge-
funden hatte. Viviand de Moretel scheint unter den Juden Savoyens kein Unbe-
kannter gewesen zu sein, denn mehrere jüdische Zeugen aus Annecy und Cham-
bery beschworen, ihn gekannt zu haben. Sie bestätigten auch, daß Raphael der 
Sohn des Viviand war, so daß ihm die Güter schließlich zugesprochen wurden. 

Folglich erscheint es auch als besonderer Gunsterweis in einer Bestätigung der 
charte de franchises der Stadt Genf aus dem Jahr 1387, daß hier der Bischof von 
Genf, Adhemar Fabri, auf jegliche Eingriffe in das Vermögen der Güter aller 
'Wucherer' wie auch der 'Bastarde' im Todesfalle verzichtete, ohne daß in der 
Regelung ein Unterschied zwischen Juden, Lombarden oder anderen christlichen 
Geldverleihern gemacht worden wäre. 109 Damit waren die 'Wucherer' den ande-

auch sein Testament 1423 vom Herzog in seinem Inhalt bestätigen: AST, Inv. 16, Reg. 69, fol. 
126r.-v. 

108 Hier wie im folgenden: AD Savoie, SA 7736, Pec. 47 Anfang- Pec. 49 Mitte. In dem entspre-
chenden Artikel über Bern findet sich jedoch kein Jude dieses Namens: GJ III/1 1987, S. I 06-
110. Zur ähnlichen Prozedur im Falle des Todes eines christlichen Wucherers vgl.: POUDRET, 
Un concordat 1992, S. 166. 

109 /tem si aliquis clericus aut civisjuratus vel habitator gebennensis intestatus decesserit, sive sit 
usurarius publicus vel non, bastardus sive spurius aut quicunque alius ex dampnato cohitu vel 
cuiuscunque alterius condicionis, liberi si habet. et si non habet, proximiores infra et extra 
banna succedant, et nullus Dominus eorum hona capere possit, aut aliquid petere in eisdem 
(Artikel 34); ltem quod cuicunque clerico, civi burgensi et jurato gebennensis, liceat testarnen-
tum facere pro sue libito voluntatis cuiuscunque status vel condicionis existat, nec propter 
statum vel condicionem vel nativitatis dampnacionern vel dampnatam vel minus legitimam vel 
usurariam pravitatem, etiam si publicus et mamfestus impugnari non valeat testamenturn 
(Artikel 35); ltem si clericus ve/ laycus usurarius civis ve/ habitator gebennensis ve/ quieunque 
a/ius burgensis ve/ juratus diele civitatis, moriatur testatus vel intestatus, bona que Iernpore 
mortis defunetus possidebat, non possint oecupari, detineri, eciam extra banna aliqualiter ex-
pediri per nos vel alium officiarium nostrum qualencunque nec de hoc, nec de facto usurario 
debet per nos inquiri, nec inventarturn bonorum suorumfieri [ ... ] (Artikel 39) und ltem quod 
pretextu usure contracte publice ve/ occulte, eciam si dicatur factus per aliquem civem vel 
habitatorem Gebennensis clericum vel laycum utriusque sexus, Nos et successores nostri per 
nos, vicedognum vel a/ium seu alias offleiarios nostros, non possimus nec debeamus, dieturn 
talem contrahentem quicunque sit. inquietare, accusare, arguere vel alias mo/estare, nec con-
tra ipsum super hoc inquirere, ipswnque nec ipsius bona seysire, sequestrare, nec ad manus 
nostras vel curie nostre reducere vel ponere, nec eciam bona ipsius tam vivi quarn rnortui 
occupare nec apprehendere, seu inventarturn facere de ipsis bonis, nec aliquod Jus in hiis pre-
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ren Bürgern der Stadt erbrechtlich gleichgestellt, so daß Genf zu einer 
attraktiven Niederlassung für professionelle Geldverleiher werden konnte und 
auch wurde. 110 Möglicherweise ist aus dieser toleranten Haltung auch die Ent-
wicklung der ersten jüdischen Gemeinde in Genf zu erklären. 111 Auf ähnliche 
Weise wurde der Fiskalverwaltung in der Grafschaft und Stadt Nizza 1421 ver-
boten, die dortigen Bewohner wegen wucherischer Verträge gerichtlich zur Ver-
antwortung zu ziehen, mit der Begründung, daß das Land so unfruchtbar wäre.112 

Diese Regelungen stehen im krassen Gegensatz zu den Artikeln der Bestäti-
gung der charte de franchises von Bourg-en-Bresse aus dem Jahre 1397, in der 
sich der Graf von Savoyen ausdrücklich die Rechte an den Gütern der Lombar-
den und Juden vorbehielt und beide Gruppen explizit von den Bürgerrechten 
ausnahm. 113 An diesen Artikeln läßt sich die unterschiedliche Machtposition der 
Städte gegenüber ihrem jeweiligen Stadtherrn verdeutlichen. 

Eine Nichtbeachtung der Rechte des Grafen auf das Erbe konnte dement-
sprechend gravierende Konsequenzen nach sich ziehen. So ist ein Fall aus dem 
Jahr 1394 bekannt, in dem es urn das Erbe des Geldverleihers Symond de Nantua 
ging. 114 Eine Weisung zur Beschlagnahme seiner Güter durch den Grafen schien 
von den Erben, seinem Sohn, dem späteren Rabbiner Agin de Nantua, dessen 
Brüdern Isaac und Aaron de Nantua, seiner Frau Gina und einem nicht näher 
bekannten Jacolet de Nantua, zunächst nicht beachtet worden zu sein. Für dieses 
Vergehen mußten die Erben 150 Florins an den Grafen zahlen. Außerdem 

tendere quoquomodo [ ... ] (Artikel 77): alle Artikel aus der charte de franchises aus dem 
Jahre 1387: MALLET, Libertes 1843, S. 334-33 7 und 352f. Adhemar Fabri war vorher über 
mehrere Jahre Prior des Dominikanerklosters in Genf und später auch Beichtvater des Papstes 
Clemens VII. (!): HS GENEVE 1980, S. 93f. Bezeichnenderweise wurden alle die genannten 
Artikel bei einer Bestätigung der Genfer Freiheiten durch Amadeus VIII., als Verwalter der 
Diözese Genfwährend der Jahre seines Papsttums, im Jahre 1444 wieder abgeschafft, während 
sich sein Vorgänger Bischof Fran~ois de Metz bei der allgemeinen Regelung dieser Fragen 
zwischen Amadeus und den Bischöfen seines Landes in den Jahren 1430 und 1432 noch zu-
rückgehalten hatte: MALLET, Libertes 1843, S. 298-300; BOREL, Les foires de Geneve 1892, 
S. 132f.; BABEL, Histoire economique ll, 1963, S. 476f. und 559f. bzw. POUDRET, Un concor-
dat 1992, S. 160f.; siehe dazu auch das Kapitel VI.3.2. 

110 Über die positive Auswirkung dieser Regelung auf den Finanzmarkt in Genf siehe BERGlER, 
Geneve 1963, S. 273f. 

111 SEGRE, Ginevra eil Vaud 1993, S. 204-207. 
112 AD Alpes-Maritimes, Citta e Contado di Nizza, Mazzo 4, Nr. 6. Die Juden werden in diesem 

Privileg jedoch nicht gesondert erwähnt. 
113 Nach Aufzählung aller Freiheiten und Rechte heißt es abschließend: Item exceptis et nobis 

reervatis juribus commissionibus et excheytis rerum immobilium quas tenent et possident Lom-
bardi et judei ubicumque existant: BROSSARD, Cartulaire 1882, Nr. 38, S. 99. Zur gleichen Zeit 
entwickelte sich in Chambery auf Grund einer allgemeinen Einwanderungswelle erst nach 1396 
eine terminologische Unterscheidung zwischen Bewohnern und Bürgern, die zu einer sozialen 
Neustrukturierung der Stadt führen sollte: BRONDY, Chambery 1988, S. 47f. 

114 SEGRE, Testimonianze documentaric 1976, Nr. 409, S. 403f. und die damit in Zusammenhang 
stehende Urkunde: Ebd., Nr. 409, Anm. L S. 404; Symond scheint auch über die Grenzen von 
Savoyen hinaus größere Geldgeschäfte getätigt zu haben, wie die Verhaftung eines im Comtat 
Venaissin tätigen jüdischen Geschäftspartners von Symond zeigt: SIMONSOHN, The Apostolic 
See I, 1988, Nr. 454, S. 483. 
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mußten sie für die Beendigung eines gegen den verstorbenen Symond geführten 
Prozesses Zahlungen leisten. Zum ersten Mal war in diesem Fall die Ausstellung 
von Wucherverträgen explizit als ein strafwürdiges Vergehen eo ipso behandelt 
worden. 

Dieses Mittel der Bereicherung wurde aber erst um das Jahr 1412 von Ama-
deus VIII. genutzt, als er eine ganze Reihe von Vergleichen mit den Erben ver-
storbener Juden, die des Wuchers beschuldigt wurden, abschloß. Es handelte 
sich um die Geldverleiher Amide de Chalon aus Villars, 115 Magister Sansin de 
Saint Simphorien aus Trevoux 116 sowie Benedict de Bage aus Annecy. 117 Deren 
Erben mußten, wahrscheinlich je nach dem Vermögen des Verstorbenen, hohe 
Strafsummen zwischen 40 und 600 Florins an den Herzog zahlen. Diese Häufung 
von Fällen muß in Zusammenhang mit dem etwa zur gleichen Zeit stattfindenden 
Kampf des Grafen gegen den angeblichen Wucher in den Verträgen jüdischer 
Geldverleiher gesehen werden. Eine Ausnahmestellung nahm dabei der Fall des 
Amide de Chalon 1411 ein. 118 Amide hatte noch zu Lebzeiten seine wohl noch 
minderjährige Tochter Seyron als Miterbin in seinem Testament eingesetzt. Zum 
Vormund war mit Hilfe eines jüdischen Rates von Freunden und Verwandten 
Seyrons ein Judenamens Josson de Montmelian bestellt worden, der dieses Amt 
ausdrücklich akzeptierte. Dieser wollte jedoch offensichtlich einen größeren Teil 
dieses Erbes einstreichen und verpflichtete Seyron vor dem Ablauf von fünfzehn 
Tagen nach dem Tode Amides zum Abschluß eines Heiratsvertrages mit seinem 
eigenen Sohn Salamin. Gleichzeitig ließ er Seyrons Erbteil, das auf einen Wert 
von ungefähr 15.000 Florins (!) geschätzt wurde, gegen den Willen des von 
Amide eingesetzten Rates von Viiiars in das außerhalb direkter savoyischer 
Kontrolle liegende St. Trivier-sur-Moignans bringen, ohne vorher das geforderte 
Inventar anfertigen zu lassen. 119 Für dieses Vergehen wurde ihm und seinen 
Komplizen der Prozeß gemacht. Seine Freunde konnten ihn schließlich gegen 
Zahlung einer Geldstrafe von 500 Florins aus dem Gefängnis in St. Germain 
d' Amberieu freikaufen. Amides Erben ließen sich zur Aufbringung der für die 
Wucherverträge veranschlagten Geldstrafe in Höhe von 600 Florins ein Privileg 
erteilen, in dem die Beamten des Herzogs zur Unterstüt-zung bei der Eintreibung 
noch ausstehender Kreditrückzahlungen aufgefordert wurdeno 120 

115 AST, Inv. 41, Reg. 40, fol. I 06r.-l 07r. 
116 AST, Inv. 16, Reg. 57, fol. 59r.; AST, lnv. 41, Reg. 40, fol. 108r.-v.; AST, Inv. 41, Reg. 42, 

fol. 18v. 
117 AST. lnv. 16, Reg. 57, fol. 64r.-v.; AST, Inv. 4 L Reg. 42, fol. 38r. 
118 Hier wie im folgenden: AST. Inv. 16, Reg. 56, fol. 88r.-v. 
119 Et dicto matrimonio jirmato dictus Jassanus de facto bona diele Sayron in villa de Villars exi-

stencia que communi extimacione valebant quindecim miffia florenos sine aliquo debito inven-
tario conficiendo cepit et secum apud Sanctum Triverium in Dombis aut alibiqua voluit depor-
tavit contra voluntatem et ordinacionem dicti tastatoris jurisque civilis prohibicionem . 0 o : 

Ebd. Das in der Dombes gelegene St. Trivier gehörte zum Territorium der Herzöge von Bour-
bon. 

120 Gleichzeitig wurden alle Beteiligten zu den üblichen Bedingungen in den Schutz des Grafen 
aufgenommen: AST, Inv. 41, Reg. 40. fol. 106r.-107r. 
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Segre schildert in ihrer Quellensammlung zu Piemont noch einen Fall aus dem 
Jahre 1434, in dem der Sohn des im Jahr zuvor verstorbenen Magisters David 
Cohen, Leon, seinen Anspruch als Alleinerbe vor dem Richter von Savigliano 
durchzusetzen versuchte. 121 Das Erbrecht der als Miterben angeführten weiteren 
Kinder Davids wurde wohl in Zweifel gezogen, denn auf Anforderung von Leon 
sollten sie mehrere Fragen zum Tod des Vaters beantworten. Leon scheint nach-
gegeben zu haben, denn in späteren Quellen erfahren wir von einer Aufteilung 
des Besitzes unter allen Kindern Davids. 122 1438 ließen die Juden Piemonts so-
gar mit Hilfe eines Privilegs die Abgabe festlegen, die sie im Falle des Todes 
eines als Geldverleiher bekannten Juden an den Landesherrn für das Erbe zu 
zahlen hatten. 123 

Ein ähnliches Vorrecht wie das zur Beschlagnahme der Güter bei 'Wucherern' 
besaß der Graf anscheinend auch im Fall der durch eine jüdische Autorität ge-
bannten Juden. Im Gegenzug zur Gewährung des Privilegs an Johanan de Treves 
im Jahre 1411, als oberster Richter in innerjüdischen Angelegenheiten zu fungie-
ren, wurde dem Grafen der Zugriff auf alle Güter von Juden zugesprochen, die 
durch Johanan gebannt wurden. 124 Dieses Recht ließ sich Amadeus auch 1416 
noch einmal von dem Rabbiner Raphael Cohen bestätigen. 125 Damit wurden 
Vorstellungen aus der christlichen Gesellschaft über den Heimfall der Güter von 
Exkommunizierten an den entsprechenden Lehnsherrn auch auf den innerjü-
dischen Bereich übertragen und rechtlich verbrieft. Auf Grund des drohenden 
Mißbrauchs dieses Rechts durch die Rabbiner wehrten sich schließlich die sa-
voyischen und später auch die piemontesischen Juden gegen diese Bannge-
walt.126 

1.5 Die Statuten von 1430 und Baptiste von Mantua 

Die Jahre zwischen dem Erlaß der Statuten von 1403 und 1430 sind in bezug auf 
die Geschichte der Juden höchst ereignisreich gewesen. Neben der Auseinander-
setzung um das Problem des Wuchers hatte vor allem der Gebrauch religiöser 
Werke, in denen angeblich blasphemische Stellen gegen das Christentum enthal-
ten waren, das Verhältnis zwischen Christen und Juden belastet. 127 Diese beiden 
Problemkreise wurden deshalb ausführlich in der erweiterten und stärker syste-
matisierten Fassung der Statuten von 1430, den sogenannten Decreta Sabaudiae 
ducalia, zur Sprache gebracht. 

121 SEGRE, The Jews in Piedmont I, 1986, Nr. 213, S. 96. 
122 Ebd., Nr. 243, S. 113; wahrscheinlich waren die anderen Kinder noch minderjährig, da sie alle 

keinen Zins zahlen mußten. 
123 Einen Obolus für jeden Florin auf den Wert seines Vermögens: Ebd., Nr. 286, S. 127f. 
124 AST, lnv. 41, Reg. 40, fol. 93v. 
125 AST, Inv. 41, Reg. 42, fol. 336r.-v. 
126 Siehe dazu das Kapitel V.2.4. 
127 Dazu das Kapitel V1.3 über die Diskrimierungen der Juden unter Amadeus VIII. 
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Doch auch ganz allgemein gesehen, tragen diese einen veränderten Charakter. 
Ihr Umfang hatte sich gegenüber 1403 von 119 auf 357 Rubriken erweitert, und 
ihre Abfolge war statt der einfachen Zusammenfassung in einem Buch in ftinf 
Büchern systematisiert worden. 128 Ihre Gültigkeit bezog sich zwar zunächst wie-
derum nur auf die gleichen Territorien wie 1403, doch bereits 1434 wurde das 
inzwischen inkorporierte Fürstentum Piemont miteinbezogen. 129 Von den Ver-
fassern der Statuten von 1403 war einzig der Jurist Lambert Oddinet, der inzwi-
schen zum Präsidenten des herzoglichen Rates von Chambery aufgestiegen war, 
1430 wieder beteiligt. 130 

In bezugauf die Juden geht es nunmehr weniger um eine einfache Übernahme 
kanonischer Vorschriften in die landesherrliche Gesetzgebung als vielmehr um 
eine grundlegende und umfassende Einordnung der Juden in die christliche Ge-
sellschaft. Die Problematik des christlich-jüdischen Zusammenlebens nimmt in 
der Statutensammlung fast die Hälfte des ersten Buches ein, das sich generell mit 
den Themen Kult und Religion auseinandersetzt. Das zweite Buch beschäftigt 
sich mit den Organen der Verwaltung und der Justiz, das dritte zu den einzelnen 
Ständen und Wirtschaftszweigen, das vierte mit den Tarifen und Rechten bei der 
Abfassung von Urkunden aller Art und schließlich das flinfte Buch mit einer 
Kleider- und Luxusordnung. 

Für die Bestimmung des Kontextes, in dem die Normierung des jüdischen Le-
bens steht, soll das erste Buch genauer betrachtet werden. Es zerfällt in zwei Ab-
schnitte: Zunächst geht es um die Behandlung verschiedener Arten von 
'Abweichlern' von der Einheit der religiösen und sozialen Ordnung sowie um 
die Kultpraxis. Unter den sogenannten Abweichlern werden Häretiker, Hexen 
und Gotteslästerer subsumiert, deren Vergehen einer genau festgelegten Bestra-
fung zugefuhrt werden sollen. Auf eine Anwendung der Körperstrafe wird dabei 
aber weitgehend verzichtet. Im Bereich der Kultpraxis wird die Heiligung des 
Sonntags und der anderen Feiertage, der Respekt vor Kirchen und anderen heili-
gen Objekten sowie die Unterhaltung der Kultorte eingehender behandelt. Damit 
wurde die Integration kanonischer Vorschriften in die weltliche Gesetzgebung, 
wie sie schon im Kern in den Statuten von 1403 zu erkennen war und dann im 
Verlaufe der Herrschaft Amadeus' VIII. vorangetrieben wurde, programmatisch 
dokumentiert. Im zweiten Abschnitt wird nur auf die Juden eingegangen. Zu-
nächst wird im Vorwort zu diesen Bestimmungen darauf hingewiesen, daß sie, 

128 Nach dem frühesten Druck der Statuten Turin 1477: DSD Turin 1477, reproduziert und mit ei-
ner Einleitung von G. Imme!. Weitere spezielle Untersuchungen zu einzelnen Editionen finden 
sich bei LATEYSSONIERE, Recherehes historiques IV, 1873, S. 201-297 (nach Ausgaben Genf 
1513, Turin 1586 und Lyon 1698); TREVES, Ebrei a Chieri 1974, S. 212-229 (nur die die Juden 
betreffenden Regelungen nach der Ausgabe Turin 1505): CHEVAILLER, La police religieuse 
1977. 

129 Siehe die von Imme! geschriebene Einleitung zu dem Statutenwerk: DSD Turin 1477, S. 8f. 
130 Sonst finden sich außer dem Kanzler Jean de Beaufort hauptsächlich weitere Juristen, wie 

Urban Cerisier oder Thomas de Murel, unter den Verfassern; der Schreiber war der herzogliche 
Sekretär Nicod Festi. 
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ähnlich wie die Gotteslästerer, die Worte und Taten ihres Messias verleugnet 
und darüber hinaus ihn sogar gekreuzigt haben. 131 Deshalb dürften sie auch nicht 
von seinen Wohltaten profitieren und müßten von der christlichen Gesellschaft 
getrennt werden, um Gefahren für die Gläubigen abzuwenden und nicht weiter-
hin eine Beleidigung Jesu Christi darzustellen. Dies soll der Anlaß für die Auf-
hebung aller bisherigen Privilegien und die Aufstellung der neuen Statuten sein. 
Der bereits 1403 angedeutete Rechtsschutz für die Juden wird in den beiden fol-
genden Kapiteln wie folgt erweitert und spezifiziert: Es war verboten, Juden zum 
Übertritt zum christlichen Glauben zu zwingen, sie ohne gerichtliches Urteil zu 
töten oder zu verwunden, ihnen ihre Gelder oder Güter zu stehlen, ihre religiösen 
Feiern zu stören, sie zur Arbeit außer den vorgesehenen Pflichten zu zwingen 
und ihre Friedhöfe zu schänden oder gar ihre Toten auszugraben. 132 Alle diese 
Normen spiegeln die 'liberale' Haltung der Kirche wider, die ihren ersten 
grundlegenden Ausdruck in der Bulle Constitutio pro Judaeis Calixts II. (1119-
1124) gefunden hatte und in den zahlreichen Sicut-Judeis-Bullen späterer Päpste 
fortgeführt wurde.I33 

Gleichzeitig sollte aber, wie schon in dem Kapitel zur Zwangstaufe angedeu-
tet, die freiwillige Konversion gefördert werden. In zwei Kapiteln wird auf die 
Konvertiten näher eingegangen. 134 Sie sind von dem Kontakt mit ihren früheren 

131 Prefatio et revocatio privilegiorum iudeorum. Non incongrue iunguntur iudei cum blasfemis, 
nam a sanctis canonibus blasfemi christi nuncupantur, sua et cum perjidia turpiter excecati, 
verum eorum messiam et salvatorem verbis et factis ahnegare non verentur licet pielas ipsius 
in quem transfixeruni a suis benejiciis eorum ingratitudinem non excludat, [ ... ] statuta edi-
dimus infrascripta sub quibus ipsos judeos ubicunque locorum nostrorum mediatorum et im-
mediatorum habitan/es et habiUtros precipimus discrete conversari, et eadem statuta irre-
fragabilifer observari [ ... ] non obstantibus quibuscunque que etiam in omnibus et singulis 
suis punctis et clausulis huiusmodi statutis nostris contrariis ex nostra certa scientia et ob dei 
reverentiam expresse hoc edicto perpetuo revocamus: DSD Turin 1477, fol. 5r.-v. 

132 !nhibemus universis et singulis subdictis nostris, ne quenquam iudeum utriusque sexus invitum 
vel no/entern ad susceptionem baptismi venire compel/at, sed si quis salubriter ipsos judeos ad 
jidem voluerit attrahere, non violentiis, sed blanditiis et piis exortationibus. [ ... ] Nullus 
christianus ex subdictis nostris quenquam ex iudeis sine iudicio terrene potestatis presumat 
occidere, verberare, vulnerare aut sibi pecunias auf alia bona tollere eorumque ritus legales 
presertim in festivitatum suarum celebratione, fitstibus vel lapidibus aut alias per/urbare, ne-
que ab eis coacta servitia, preter ea que Iernpore preterito facere consueverunt exigere, nec 
eorum cimiteria mutillare aut invadere sive ex eis corpora defimctorum effodere: Ebd., fol. 5v. 

133 Zur Tradition des päpstlichen Judenschutzes siehe allgemein: ECKERT, Hoch- und Spätmittel-
alter 1968, S. 215; GRAYZEL, The Church and the Jews I, 1933, S. 76-82. Grayzel kommt in 
zwei kleineren Studien, die sich speziell mit diesem Typus päpstlicher Bullen auseinanderset-
zen, von einem Verständnis eines generellen Schutzprivilegs zu einer differenzierteren Bewer-
tung ihres tatsächlichen Schutzes im späteren Mittelalter, da deren ursprüngliche Bedeutung 
durch die päpstliche Politik seit dem 13. Jahrhundert immer weiter ausgehöhlt worden sei: 
DERS., Papal Bull 1962 und DERS., Popes 1989. Freilich kann man sich fragen, ob es sich bei 
den späteren Privilegien dieses Typs nicht einfach um eine Anpassung des Textes an die neuen 
Erfordernisse der Zeit handelt und warum sie, wenn man Grayzels Argumenten folgt, überhaupt 
noch im späten Mittelalter erlassen worden sind. 

134 ••. statuimus ne quis neophitus aut conversus a iudaismo ad jidem deinceps cum iudeis 
communionem seorsum et secrete habere presumat, nisi presente aliquo christiano jideli et ho-
nesto, qui omnia et singula de quibus loquentur debeat intellegere ne illorum participatio ad 
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Glaubensgenossen fernzuhalten, um eine Rückkehr zum Judentum auszuschlie-
ßen. Um ihnen ein neues eigenständiges Leben zu sichern, werden sie vor Ent-
eignung ihrer Güter durch die Beamten des Herzogs geschützt. Nur die nach-
weisbaren Gewinne aus eventuellen Geschäften mit wucherischen Anleihen sol-
len zurückgegeben werden. Auch in der judenfeindlich geprägten päpstlichen 
Bulle Benedikts XIII. Et si doctoris gentium aus dem Jahre 1415 sowie in einem 
Beschluß auf dem Konzil zu Konstanz wurde die wirtschaftliche Stellung der 
Konvertiten erheb I ich verbessert. 135 

Doch noch ein näherliegendes Ereignis dürfte gerade auf die Regelungen be-
züglich der Konversion Einfluß ausgeübt haben: Auch im Jahre 1430 zog wieder 
ein Wanderprediger durch Savoyen und die umliegenden Regionen, dessen Pre-
digten innerhalb kürzester Zeit bei allen Schichten der Bevölkerung einen außer-
ordentlichen Widerhall fanden: Baptiste von Mantua. Auf sein Wirken soll des-
halb näher eingegangen werden. 

Über sein Leben und seine Tätigkeit besitzt man auf Grund einer gegen ihn 
geftihrten Untersuchung der Inquisition in Lausanne relativ ausfuhrliehe Infor-
mationen.136 Baptiste gehörte zunächst der Gemeinschaft des Benediktiner-
klosters San Benedetto Polirone bei Mantua an, seit 1411 dann der Abtei Santa 
Justina bei Padua, die damals ein Zentrum der Reformbewegung des religiösen 
Lebens in Italien war. Innerhalb dieser Bewegung nahm Baptiste eine aktive 
Rolle ein, so daß seine kritischen Predigten bald das Mißfallen Papst Martins V. 
erregten. Nach einer kurzen Inhaftierung und einem vorübergehenden Pre-
digtverbot nahm Baptiste jedoch seine Tätigkeit wieder auf und zog predigend 
durch das Land. Nach Stationen in Südfrankreich, Katalonien und der Dauphine 
kam er schließlich Anfang Februar 1430 auch nach Chambery, wo er im Fran-
ziskanerkloster der Stadt u. a. vor dem savoyischen Schatzmeister Michel de Fer 
predigte. 137 Auffälligerweise wurden gerade die die religiösen Belange betreffen-
den Kapitel der Statuten bereits am 16. Februar, also kurz nach der Predigt des 
Baptiste in Chambery, im Beisein von Amadeus VIII. und seinem Rat, in Turin 

pristinam perfidiam pervertatur [ ... ] prohibemus omnibus et singu/is castel/anis et officiariis 
patrie nostre penes quos aliquem ve/ aliquos iudeos ad fidem nostram sacram converti conti-
gerit ne huiusmodi conversos a suis rebus et possessionibus ac hereditatum portionibus excludi 
ve/ alias indebite perturbari permittant per quenquam. Sed potius eos in i//is tueantur et defen-
dant. Cum melioris conditionis ad fidem conversos esse oporteat, quam ante conversionem 
existerant, saiva tarnen restitutione usurarum fienda et super bonis huiusmodi conversorum 
damna passis si que ipsi conversi ante conversionem exercuisse proben/ur: Ebd., fol. 8v.-9r. 
Seit dem Ill. Laterankonzil von 1179 wurde eine wirtschaftliche Besserstellung der Konvertiten 
angestrebt: GRAYZEL, The Church and the .Iews I, 1933, S. 15-21 und Nr. I, S. 296. 135 Bulle ediert bei DöLLINGER. Materialien 1863. S. 393-403, hier S. 400f. und zuletzt bei 
SIMONSOHN, The Apostolic See IL 1989. Nr. 538, S. 593-602. Der Konzilsbeschluß De con-
versis adjidem ist publiziert in: ACTA CONCILII CONSTANCIENSIS 11, 1981, S. 666. Zur Stellung 
der Konvertiten siehe auch ECKERT, Hoch- und Spätmittelalter 1968, S. 246f. 136 Hier wie im folgenden nach einer Studie von BINZ, Les predications 1975, S. 18. 137 Bei einer dieser Predigten in Chambery wurden die Zuhörer kurioserweise durch den von einer 
Jüdin namens Gueyta erzeugten Lärm gestört: AD Savoie, SA 7754, Pec. 25 Mitte. 
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am Tage des öffentlichen Marktes vorab verkündet. Diese wichtige Information 
verdanken wir einem außergewöhnlichen Zeugen, dem königlichen Rat und 
Protonotar König Ruprechts, Job Vener, der sich schon vorher anläßlich von 
Gesandtschaften des mit einer Cousine des savoyischen Herzogs verheirateten 
Ruprecht zweimal in Savoyen ( 1401 und 1403) aufgehalten hatte. Er interes-
sierte sich besonders ftir das Reformwerk der Statuten Amadeus' VIII., so daß 
sich auch diese Vorabveröffentlichung, die kleinere Varianten zur endgültigen 
Fassung aufweist, in einer Abschrift in seinem Nachlaß findet. 138 

Baptiste zog nach dieser Predigt über Rumilly weiter nach Genf. Dort kam es 
zu einem Streit zwischen ihm und Angehörigen des Dominikanerklosters der 
Stadt, die ihn ketzerischer Äußerungen bezichtigten und bei ihrem Ordensbruder, 
dem Inquisitor Ulric de Torrente aus Lausanne, anzeigten, der dann ein Verfah-
ren einleitete. 139 Zur Verteidigung des Predigers fanden sich neben vielen No-
tablen, 140 fuhrenden Kirchenmännern aus Genf und einer Abordnung aus dem 
dortigen Franziskanerkloster auch so hochrangige Persönlichkeiten wie der Bi-
schof der Stadt, Fran9ois de Metz, und Amadeus VIII. bereit. Sie hatten beide die 
Predigten von Baptiste gehört und versuchten erfolglos, den von den Domi-
nikanern angestrebten Inquisitionsprozeß zu verhindern. 141 Amadeus VIII. veran-
Jaßte sogar über den Bischof die Einleitung einer Gegenuntersuchung unter dem 
Bruder Jean Chauvin aus dem Augustinereremitenkloster zu Avignon, die die 
Voreingenommenheit der dominikanischen Ankläger unter Beweis stellen sollte. 
Die Untersuchungsprotokolle sind erhalten geblieben. In diesem Zusammenhang 
soll aber nur festgehalten werden, daß Amadeus VIII., ebenso wie viele andere 
Bürger und Prälaten, dem Prediger sehr wohlgesonnen war. 

Über den Inhalt der Predigten des Baptiste gibt die Untersuchung Auskunft, da 
die einzelnen Anklagepunkte seiner angeblich ketzerischen Äußerungen zusam-
men mit seiner Stellungnahme und der Befragung der insgesamt 23 Zeugen, 
unter denen sich auch Michel de Fer befunden hat, 142 detailliert niedergeschrie-
ben sind. Zwei der insgesamt 20 Punkte der Anklage gehen auf das hier interes-

138 Den wertvollen Hinweis entnehme ich der in der regionalen Forschung Savoyens leider unbe-
kannt gebliebenen Untersuchung von Hermann Heimpel über die Familie Vener von Gmünd 
und Straßburg: HEIMPEL, Die Vener von Gmünd 1982, insb. S. 691-696~ zur Rezeption des Sta-
tutenwerks im Reich: Ebd., S. 850f., SMEND, Ein Reichsreformprojekt 1907, S. 746f. und 
LOEBEL, Die Reformtraktate 1949, S. 66-69. 

139 Der fUhrende Ankläger, Raphael de Cardona, ist möglicherweise auf Vermittlung des bereits 
wohlbekannten Wanderpredigers Vinzenz Ferrer von Toulouse aus 1416 nach Genf gekom-
men: BINZ, Les predications 1975, S. 20f Zu Ulric de Torrente jüngst: ANDENMATTENIUTZ 
TREMP, Ulric de Torrente 1992. 

140 Der eifrigste Verteidiger unter ihnen war der Notar .Jean JaceL der 1428 die Aufgabe erhalten 
sollte, die Juden der Stadt in ein gesondertes Viertel einzupferchen: 81NZ, Les predications 
1975, S.26f. 

141 Ebd., S. 16f.; vgl. auch die Anmerkungen bei GUICHENON, H istoire genealogique I, 1660, 
S. 467. 

142 BINZ, Les predications 1975, S. 22. 
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sierende Schicksal der Juden ein und werden von Baptiste jeweils ausführlich 
gerechtfertigt: 

1) Der Inquisitor warf ihm vor, daß er die Juden ehre und sie als Brüder und 
Herren anrede. 143 

Dies hielt Baptiste für ein Mißverständnis, denn er habe sie damit im Gegen-
teil kritisieren wollen, da sie den Erlöser und seine Apostel, die ja Söhne der Ju-
den gewesen seien, trotz der Ankündigung von Gott nicht als solche erkannt 
hätten. Laut Bestätigungzweier Zeugen habe er mit dieser Anrede die Juden zum 
Übertritt zum christlichen Glauben überreden wollen. 

So hatte er sich am 11. Juni, dem Tag der heiligen Dreieinigkeit, wohl auch 
direkt an einige zuhörende Juden der Stadt gewandt, denen er unter Berufung auf 
ihre eigene religiöse Grundlage im Alten Testament die Konversion nahelegte. 144 

2) Der Inquisitor unterstellt ihm weiter die Aussage, daß derjenige, der einen 
einzigen Tag der Fastenzeit nicht einhalte, genauso verdammt werde wie der 
Priester, der ihm dafür Absolution erteile. 145 

Baptiste modifiziert die Aussage, indem er auf die unreuigen Sünder Judas 
hinweist. Er habe den den geheiligten Tag noch viel rücksichtsloser geschändet, 
indem er den Körper Jesu Christi an die Juden verkauft habe. Wenn er jedoch 
seine Tat bereut hätte, wäre ihm verziehen worden. 146 

Ein Zeuge meint dagegen, daß Baptiste gesagt habe, die Übertretung des Fa-
stengebots an jedem einzelnen Tag sei eine Todsünde und derjenige, der im Zu-
stand der Todsünde sterbe, sei verdammt. 

Baptiste geht es nach eigenem Verständnis also um die Rettung möglichst 
vieler Seelen und das Aufzeigen des Heilsweges. In einer Predigt, die er im 
Franziskanerkloster in Genf am 25. Juni, also eine Woche nach Erlaß der Statu-
ten, vor Herzog Amadeus VIII., seinem Hof und seinem Klerus hielt, werden die 
Adressaten seiner Bekehrungsbestrebungen besonders deutlich. In dieser Predigt 
geißelte er den Luxus, die Nachlässigkeit und emotionale Härte der Hochmüti-
gen, Geizigen und Wucherer, der Speichellecker, Schlemmer und Heuchler. 
Aber auch die Juden waren anscheinend ein bevorzugtes Ziel seiner Ermahnun-
gen. Amadeus VIII. hat wahrscheinlich auch dies wohlwollend zur Kenntnis ge-
nommen, denn spätestens seit Mitte der 141 Oer Jahre war das Bestreben, Kon-
versionen herbeizuführen, ein fester Bestandteil seiner Politik gegenüber den Ju-
den seines Landes geworden. 147 Die Predigten Baptistes, die ihm wohl schon 
vorher zu Ohren gekommen waren, könnten dabei einen gewichtigen Anteil an 

143 Punkt 16: Ebd., S. 25. 
144 Ebd., S. 28. Binz schildert diesen Vorfallleider nicht detaillierter. 
145 Ebd., S. 26. 
146 Interessanterweise war Vinzenz Ferrer gerade wegen seiner Lehrmeinung, daß Judas nach sei-

ner Tat wirksame Reue gezeigt habe, von dem Inquisitor von Aragon, Nikolaus Eymerich, der 
Ketzerei angeklagt worden: FAGES, Saint Vinccnt Ferrier 1905, S. 94; BREITLE, San Vicente 
Ferrer 1924, S. 41. 

147 Vgl. das Kapitel VI.2.3. 
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der Ausgestaltung der Paragraphen in der Statutensammlung von 1430 zum 
Schutz der Konvertiten vor ihren früheren Glaubensbrüdern und -Schwestern 
sowie vor eventueller Verarmung gehabt haben. 

Doch kommen wir auf die weiteren Regelungen bezüglich der Juden in den 
Statuten zurück. In einem der folgenden Kapitel wird für die Juden wie flir die 
anderen Untertanen des Herzogs die Zuständigkeit der normalen weltlichen Ge-
richte vor Ort festgeschrieben. In diesem Zusammenhang muß auch noch ein 
Privileg Martins V. erwähnt werden, das auf Drängen des Herzoges bereits kurz 
zuvor, am 13. Februar 1430, erteilt worden war. Das Privileg gewährte sa-
voyischen oder auch fremden Juden innerhalb des savoyischen Territoriums 
Rechtsschutz gegen Ladungen fremder jüdischer Gerichte, wenn sie vor Beginn 
des Prozesses nach Savoyen gekommen waren. 148 

Dieses Privileg scheint eine komplementäre Fassung eines früheren Privileges 
Martins V. vom Februar 1418 zu sein, in dem er den Juden im deutschen 
Reichsgebiet und in Savoyen - vielleicht in Reaktion auf die Talmudverbren-
nung von 1417 - umfassenden Rechtsschutz vor christlichen Gerichten in der 
Tradition der Sicut-Judeis-Bullen zukommen ließ. Dieser wnfaßte u. a. auch den 
Schutz vor dem Zugriff auswärtiger Gerichte, nahm jedoch damals noch reli-
giöse Belange und die geistlichen Gerichte ausdrücklich aus. 149 

Im Gegenzug zu diesem weitgehenden Rechtsschutz mußten die Juden jedoch 
eine lange Reihe von Pflichten im Alltag erflillen. Zunächst durften keine weite-
ren Synagogen außer den bereits bestehenden errichtet, und zudem sollte der 
Gottesdienst in maßvoller Lautstärke abgehalten werden. 150 Ihr Leben sollte auf 

148 •.• ut !udei huiusmadi tarn indigene quam alienigene, cuiuscumque conditionis extiterint, qui 
infra ducaturn Sabaudie aut tuum dominium ante Iitern inchoatam domicilium elegerint, non 
possint ex quavis ratione vel causa, etiam pretextu quorumcumque privilegiorum per sedem 
apostolicam Iudeis vel quibusvis aliis concessorum, extra ducatum et dominium predicta ad 
iudicium evacari auf excommunicari vel aggravari seu aliis sententiis innodari: SIMONSOHN, 
The Apostolic See II, 1989, Nr. 667. S. 785f. 

149 Et prima, ut nullus Judaeus ve/ Judaea cuiuscunque citationis vel processus vigore a quocun-
que iudice spirituali quacunque auctoritate infra Alamaniam seu Germanfarn [ ... ] teneantur 
coram eodem comparere aut respondere nisi in causis cancernentibus cathalicam jidem, 
sanctam sedem apostolicam, earumdemque Legem dictumque Rarnanorum regem, dominum 
ducem Sabaudiae, reverendissimas daminos sanctas Romanae ecclesiae cardinales, archiepis-
capos et episcopas et alias dominos superiores spirituales, in quarum dominiis cansistunt, 
eorumque iura, et nisi praesenti privilegia renuntiando curiae spirituali talis Judaeus vel Ju-
dae submiserit: STERN, Urkundliche Beiträge 1893, Nr. 10, S. 22-24. 

150 Permillimus iudeis suas veteres synagogas ruinosas rehedificare sine ampliatione [sie] seu 
preciositate, navas vero exigere seu construere amnino prahibemus [ ... ] Inhibentes eisdem 
iudeis ne in suis synagagis suarum orationum ritum exequendo, sie exaltent voces suas quad 
possint audiri in loco distanti, sed vocibus seu cantibus summis officia sua synagogica exe-
quantur: DSD Turin 14 77, tol. 6r. Das Verbot zur Errichtung neuer Synagogen ist sehr alt und 
wurde bereits unter dem römischen Kaiser Theodosius II. verkündet und von verschiedenen 
Päpsten wiederaufgenommen; die Außerachtlassung der beiden Bestimmungen zur Segregie-
rung und zum Synagogenbau war in einem Schreiben von Papst Innozenz lll. an den König 
von Frankreich, Philipp ll. August, Anfang 1205 als Mißstand im christlich-jüdischen Ver-
hältnis beklagt und zuletzt in einer Bulle von Benedikt XIII. angesprochen worden: GRA YZEL, 
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einen von der christlichen Umgebung abgeschlossenen, judeaysmus genannten 
Bezirk innerhalb der von ihnen besiedelten Städte beschränkt werden. 151 Das 
Verlassen dieses Viertels war ihnen, außer in Fällen von Brand, Krankheit oder 
auf Verlangen der städtischen Autoritäten, während der Nacht verboten. 

In den gleichen Bereich der Segregation der Juden von der christlichen Gesell-
schaft gehört die Wiederaufnahme der Kennzeichnungspflicht inner- und außer-
halb der Ortschaften, die gegenüber 1403 noch weiter spezifiziert wurde. Das 
Zeichen sollte vorne und hinten an der linken Schulter getragen und rund vier 
Finger breit aus rotem und weißem Stoff sein. 152 Freilich wurde diese allgemeine 
Vorschrift nur wenige Jahre später noch einmal genauer definiert, als den Juden 
nach dem Vorbild der Regelung in den päpstlichen Territorien das Tragen des 
Zeichens außerhalb geschlossener Ortschaften in einem Privileg flir die gesamte 
Judenschaft in Savoyen erlassen wurde. 153 Offenbar war diese Maßnahme zum 
Schutz der Juden vor Mißhandlungen außerhalb geschützter Zonen notwendig 
geworden, denn es war neben einer Häufung von Überfallen in der zweiten 

The Church and the Jews I, 1933, S. 70f und Nr. 14, S. 106; SCHRECKENBERG, Adversus-Ju-
daeos-Texte 1988, S. 408-411 sowie DöLLINGER, Materialien 1863, S. 396-398 bzw. 
StMONSOHN, The Apostolic See II, 1989, Nr. 538, S. 596f. 

151 Statuimus quod ubique locorum patrie nostre in quibus iudeos habitationem habere contigerit, 
per castellanos seu o.fficiarios seu sindicos locorum, ipsi iudei viri et mulieres cum tota prole a 
carreriis publicis, a vicinia christianorum in unum locum securum clausum qui iudeaysmus 
nuncupetur segregentur. Unde a solis occasu usque ad ortum exire non presument, nisi ex 
causa incendii intra iudeasymus vel prope exorti. violentie eis iflate infirmitatis repenti ne vel 
purgationis legalis iudeorum, nec in ipsius temporis intervallis aliquem christanum virum vel 
mulierem solos intra dictum iudeasymum receptare. Sed teneantur in eodem intervallo parlas 
dicti iudeasymi ciausas tenere ... : DSD Turin 1477, fol. 6r. Zur Entwicklung der jüdischen 
Viertel zum Ghetto vgl. auch neuerdings den Aufsatz von A. HAVERKAMP, The Jewish quarters 
in German towns during the later Middle Ages. in: In and out of the Ghetto: Jewish-Gentile 
Relations in Late Medieval and Early Modern Germany, Hg. R. Po-CHIA HstA, New York 
1995, S. 13-28. Judeasymus scheint nach dem Gebrauch in den savoyischen Quellen ein noch 
nicht verfestigter Begriff für einen Bezirk innerhalb einer Stadt zu sein, in dem hauptsächlich, 
aber nicht ausschließlich, Juden wohnten: in Nizza wurde z. B. ein entsprechendes Viertelju-
daysium genannt: CAIS DE PtERLAS, Nice 1898, Nr. 36, S. 466. Über die Segregierung der Juden 
in den einzelnen Städten vgl. das Kapitel 111.2.1. 

152 ••• quod omnes et singuli iudei viri et mulieres parvi et magni super habitibus eorum loco 
eminenti ante et retro spatulam sinistram portent signum panni rubei et albi dispartitum ro-
tundum de latitudine quatuor digitorum suis vestimentis consutum. Sine quibus quidem signis 
si quisque iudeorum utriusque sexus intra vef extra civitates, viilas et loca patrie nostri ince-
dere presumpserit, per castelfanos seu o.fficiarios locorum nosfrarum capiatur ... : DSD Tu-
rin 1477, fol. 6r.-v. Zur Kennzeichnung der Juden im allgemeinen siehe G. KtSCH, The Yellow 
Badge in History, in: Historica Judaica 4 ( 1942), S. 95-144 sowie A. TOAFF, The Jewish Badge 
in ltaly during the 15th Century, in: Die Juden in ihrer mittelalterlichen Umwelt, Hg. 
A. EBENBAUER und K. ZATLOUKAL, Wien etc. 1991, S. 275-280. 

153 ••• quod ipsi ex nunc in anthea signa ipsorum differe debeant eo modo que judei sub juris-
dicione temporali sanctissimi domini nostri pape if/a deffere consueverunt, videlicet per civita-
tes et viilas unum signum a parte anteriori dumtaxat, per vias autem et itinera extra ambu-
lando ad aliquod signum in loco eminenti defferendum censeri non valeant astricti quo usque 
ad albergarias et loca tuta appficuerunt ... : AST, lnv. 41. Reg. 51, fol. 59r.-v. und 61 r. bzw. 
lnv. 16, Reg. 79, fol. 111 v.-112r. 
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Hälfte der 1420er Jahre nach Erlaß der Statuten Anfang 1431 zur Ausraubung 
und Ermordung eines Juden namens Sadoc gekommen, der wahrscheinlich auf 
dem Weg von Turin nach Moncalieri war. Zwei der Schuldigen wurden nur zu 
einer Geldstrafe verurteilt, zwei weitere dagegen wurden zunächst gefoltert und 
dann gehängt. Der sich über 45 Tage erstreckende Prozeß war in Moncalieri 
offensichtlich von einem herzoglichen Beauftragten durchgeführt worden, ohne 
daß der Kommune die Prozeßakten überlassen oder die Kosten für die Exekution 
erstattet worden wären, so daß der Stadtrat einen Prozeß gegen diesen Beauftrag-
ten anstrengen wollte.154 

In bezugauf die christliche Religion im speziellen galten noch strengere Maß-
regeln als im Falle der anderen Vorschriften. In der Karwoche war das Verlassen 
der Häuser von der Nacht des Donnerstags bis zum Tagesanbruch am Samstag 
bei Strafe von drei Tagen Gefangnis bei Wasser und Brot verboten, Fenster und 
Türen mußten geschlossen bleiben. 155 Gotteslästerungen wurden zunächst mit 
drei Stunden Pranger und einer Schandprozession durch die Stadt, im Wieder-
holungsfall mit einem Tag Pranger und Perforierung der Zunge bestraft.156 

Ein weiterer umfangreicher Abschnitt beschäftigte sich erstmalig mit dem 
Verbot des Gebrauchs sogenannter verdammter oder verurteilter Bücher. 157 Un-

154 Zu dem Fall des von Einwohnern aus Moncalieri ermordeten Juden Sadoc siehe die entspre-
chenden Dokumente bei SEGRE, The .Iews in Piedmont I, 1986, Nr. 172, S. 77f.; Nr. 174, S. 78; 
Nr. 177, S. 79. Über den Ausgang des Prozesses gegen den herzoglichen Beauftragten ist nichts 
weiter bekannt. 

155 In diebus passionis christi et lamentationis vide/icet ab hora none quarte ferie, usque ad ho-
ram diei sabbati sancte ebdomade, omnes et singuli iudei parlas et Je nestras domorum suarum 
clausas teneant nec in publicum exire presumant ... : DSD Turin 1477, tol. 6v. Nach Grayzel 
eine sehr alte Vorschrift aus dem sechsten Jahrhundert, die von den Konzilien in Narbonne 
1227 und Beziers 1246 wiederaufgenommen worden war: GRA YZEL, The Church and the 
Jews I, 1933, S. 81 bzw. Nr. XVIII. S. 316 und Nr. XXXVII, S. 332; nach Schrekkenberg 
stammt sie aus den Dekretalen Gregors IX. und wurde als Forderung in Briefen Alexanders 111. 
1179 und lnnozenz' Ill. 1205 aktualisiert: ScHRECKENBERG, Adversus-Judaeos-Texte 1988, 
S. 250f. und 423f In Italien war es zu einem festen Brauch unter Jugendlichen geworden, um 
die Osterzeit die Häuser der in den Orten lebenden Juden mit einem Steinhagel einzudecken: 
TOAFF, II vino e Ia carne 1989, S. 224 und speziell C. ROTH, The Eastertide Stoning of the .Iews 
and its liturgical echoes, in: .lewish Quarterly Review 35 (1944/45), S. 261-270 sowie jüngst 
MENTGEN, Würfelzoll 1995. S. 14-21. 

156 Si quis iudeus vel iudea in aliquam salvatoris nostri seu sanctissime eius genitricis aut aliqui-
bus sanetarum blasfemiam seu maledie/um proruperit, statim constante de delicto per castel-
lanum seu officiarium /oci delicti huiusmodi blasfemii capi et in columna pillarii cum grulio-
nibus vel cordulla apponi per tres horas. Deinde per carreriam magis publicam illius loci ab 
uno angulo in alium tuba precedente cum jimibus nodosis per humeros nudatos usque ad cor-
rigiam verberando deduci volwnus. Et si qui eorundem iudeorum in hoc crimine inveniantur 
relapsi sine misericordia ponantur in pilario una die fori publici, et per tres horas lingue 
eorum cum acu longo visibiliter pe1jorentur: DSD Turin 1477, tol. 6v. 

157 Libro to/lete et alterius cuiuscunque doctrine iudaice conclusiones, propositiones, assertiones, 
sententias hereticales, et erroneas b/a::,jemas, scandalosas et pravarum artium ostensivas, per 
iudeos in chamberiaco dudum coram nobis in presentia inquisitoris heretice pravitatis iudi-
cialiter super rotulo, et lege moysaica so/emniter abiuratos et irritatas aut ipsarum alteram in 
se complectentibus omnibus et singu/is iudeis nostre ditionis uti vel illos haberet sub pena he-
resis prohibemus. Aliasque propositiones et conclusiones predictis similes seu easdem abiura-
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ter ausdrücklicher Bezugnahme auf die Ereignisse von 1426 wurde darin den Ju-
den jeglicher Gebrauch der als häretisch oder blasphemisch erachteten religiösen 
Werke untersagt. Alle als blasphemisch gekennzeichneten Stellen waren auch 
bei nachträglich entdeckten Fällen oder später gekauften Büchern bei den ent-
sprechenden Inquisitoren oder ihren Stellvertretern vor Gebrauch anzuzeigen 
und innerhalb eines Monats auszutilgen. 

Jedweder Kontakt zwischen Christen und Juden, sei er privat oder geschäft-
lich, bei der Arbeit oder in der Freizeit, war an Sonn- und Feiertagen Linter-
sagt.158 Dieses Verbot hing mit der besonderen Achtung flir diese Tage zusam-
men, denn an normalen Werktagen durften Christen sehr wohl flir die Juden als 
Angestellte, Diener oder Ammen arbeiten. Nur das Zusammenleben in einer 
Wohnung war nicht gestattet. 159 Die entsprechende Regelung im Statut von 1403 

tis in aliis quam in locis in instrumento abiurationis contentis. si que per dyocesanum inquisi-
torem aut ab eis deputatos in posterum in libris eisdem comperte jiterint, et dictis iudeis prius 
intimate illas abradi, aboleri et in totum deberi per eosdem iudeos de dictis libris infra unius 
mensis spacium post preceptum super hoc eis jiendum sub simi!i pena iubemus. [ ... ] Si vero 
contingat ipsos iudeos vel eorum aliquem libros incorrectos emere, illos ante omnem usum 
statim inquisitori et ordinario, vel eorum deputatis, ac castellano nostro loci teneantur exibere 
ad diem huiusmodi exhibitionis in unum mensem ex tune continue numerandum omnes et sin-
gulos errores predictos si quis in ipsis emptis contineri reperiantur ab ipsis libris omnino 
dellere radere et abstergere sub eadem pena prohibemus: DSD Turin 1477, fol. 6v.-7r. Dieser 
Punkt stand auch im Zentrum der Bulle von Alexander V. 1409 für den Inquisitor Ponce Feu-
geron und der Bulle von Benedikt XIII. Et si doctoris gentium aus dem Jahre 1415, die infolge 
der Disputation von Tortosa 1413/14 erlassen worden war; zum Privileg von 1409 SIMONSOHN, 
The Apostolic See II, 1989, Nr. 583, S. 658-660 und zum Privileg von 1415: Ebd., Nr. 538, 
S. 593-602 bzw. DöLLINGER, Materialien 1863. S. 393-403, hier S. 394f. 

158 ... prohibemus universis et singulis christianis utriusque sexus subdictis nostris ne deinceps 
cum iudeis aut eorum aliquo causa famulandi, Iiberos eorum nec nutriendi, ve! quacunque alia 
cohabitatione presumant, nec in diebus dominicis aut aliis anni festivitatibus solemnitatibus 
que colluntur sicut dies dominica, et in quibus per statuta nostra fori et nundine exerceri pro-
hibentur cum ipsis iudeis ve/ aliquo eorum quicquam contrahere seu aliquem contractum vel 
colloquium habere de vendendo vel emendo aut alias negociando, neque pro ipsis judeis 
quicquam facere ... : DSD Turin 14 77, fol. 7v. Der Trennung jeglichen geschäftlichen oder 
persönlichen Verkehrs von Christen und Juden galt im Gegensatz zur früheren Auffassung etwa 
bei Augustin und Gratian anscheinend das besondere Augenmerk Innozenz' III., der das bereits 
in einem Dekret des III. Laterankonzils von 1179 aufgenommene Verbot, christliche 
Angestellte in jüdischen Haushalten zu beschäftigen, in Schreiben an verschiedene Herr-
schaftsträger bereits vor dem IV. Laterankonzil einforderte und auf eine allgemeine Vermei-
dung jeglichen Kontakts zwischen Christen und Juden ausdehnte: GRAYZEL, The Church and 
the .Jews I, 1933, S. 25f., 73 und Nr. I, S. 296; Nr. 14, S. I 06; Nr. 15, S. 11 0; Nr. 18, S. 114; 
SCHRECKENBERG, Adversus-.Judaeos-Texte 1988. S. 405-411, 413-415 und 421-427; es wurde 
zuletzt auch in der Bulle von 1415 wieder aufgenommen: DöLLINGER, Materialien 1863, 
S. 397f.; SIMONSOHN, The Apostolic See II, 1989, Nr. 538, S. 597. 

159 ... per hoc non intendentes prohibere et prohibemus christianis qui aliis diebus non feriatis 
ad honorem dei vel sanetarum ut prefertur licite valeant pro predictis iudeis operari, laborare, 
conducere, aut alias debile negotiari. Citra tarnen cohabitationem ipsorum iudeorum et con-
versationem in cibo et potu. Quocunque per ipsos iudeos iuxta mercede medianie ad sua opera 
seu negocia exercenda vocabuntur seu requirentur ita tarnen quod nul/o modo intra vel extra 
domos ipsorum iudeorum libros eorum mittere presumant sub pena predicta: DSD Turin 1477, 
fol. 7v.-8r. 



114 

findet demnach eine Abschwächung. Auf den Bereich des Handels zielte die fol-
gende Einschränkung, nach der der Verkauf von Kirchenornat, wie Geschirr, 
Schmuck und Kleidung, generell verboten war, und auch sonst jeder Kauf nur 
unter Zeugenschaft dreier ehrbarer Männer und unter notarieller Aufsicht erfol-
gen durfte, um den Handel mit gestohlenen Gütern und anderen Betrug zu ver-
hindern.160 

Die Statuten von 1430 brachten mit der wirtschaftlichen Tätigkeit der Juden 
generell einen ganz neuen Aspekt in die Gesetzgebung ein. Neben dem Handel 
war die Geldleihe eine Zielscheibe der Statuten geworden. Nach den landesherr-
lichen Maßnahmen der Jahre 1408-1415 war kein generelles Verbot flir die 
Geldleihe, sondern nur ein Grenzwert flir den Zinsfuß, das Verbot einer Berech-
nung von Zinseszinsen und die Rückgabe der Schuldscheine festgelegt worden. 
In den Statuten wird im Unterschied zu den vorherigen Einschränkungen der 
Wucher nicht genauer definiert. In dem entsprechenden Kapitel heißt es nur lapi-
dar, daß jeglicher offener oder verborgener Wucher den Juden verboten sei. 161 
Im dritten Buch wird aber dieses Verbot, das sowohl fur Christen wie flir Juden 
gelten sollte und deshalb im Kontext der allgemeinen Regelungen zu den einzel-
nen Berufen und wirtschaftlichen Tätigkeiten angeordnet wurde, noch einmal 
aufgenommen und unter Bezug auf die kanonische Verurteilung dieses Verge-
hens scharf und ausfuhrlieh verurteilt. 162 

160 Presumptionibus huiusmodi obviare valentes omnibus et singulis christianis vasa, iocalia, seu 
vestimenta sacra, etiam in casu licite a/ieniationis iudeis vel alias tradere, sub pena blasje-
morum supradicta specialiter inhibemus iudeis sub pena fitrti, vel aliqua sacra vel non sacra 
vasa, vel iocalia auri argenti gemmarwn vestimentorum vel a/iarum specierum quarumcumque 
ipsis vel eorum alteri tradenda venalia per personas suspectas ut puta per occultos et clande-
stionis venditores. Seu qui res ipsas minori precio qua res ipse communiter passen! vendi, et ex 
quo similiter fraus possit ipsis iudeis vendendas exibebunt, emere presumant, nisi in presentia 
fidedignorum testium saltem trium, aut per publicum instrumentum manu notarii bone fame 
receptum: DSD Turin 1477. tol. Sr. Zu den entsprechenden Bestimmungen in der päpstlichen 
Bulle von 1415 vgl. auch DöLLINGER, Materialien 1863, S. 395f. bzw. SIMONSOHN, The Apo-
stolic See II, 1989, Nr. 538, S. 595f. Zur Entwicklung des mit dieser Rechtssatzung in Zusam-
menhang stehenden Lösungsrechts beim Kauf gestohlener Sachen siehe die Studie von 
G. KISCH, Das 'jüdische Hehlerrecht'. in DERS .. Forschungen zur Rechts- und Sozialgeschichte 
der Juden in Deutschland im Mittelalter. Sigmaringen 1978, S. I 07-136 sowie die auch von 
jüdischer Seite frühzeitig erlassenen Restriktionen in diesem Bereich: FINKELSTEIN, Jewish 
Self-Government 1924, S. 178 und 188f. Auf den möglichen Ursprung dieser christlichen 
Rechtssatzung aus der Mischna verweist F. LüTTER, Talmudisches Recht in den Judenprivile-
gien Heinrichs IV.? Zur Ausbildung und Entwicklung des Marktschutzrechts im frühen und 
hohen Mittelalter, in: Archiv für Kulturgeschichte 72 ( 1990), S. 23-61. 

161 Ita ipsis omnibus et singulis utriusque sexus iudeis omnem speciem usure publice vel occu/te 
sub quacumque contractuum forma jicticia, simulata, seu va/lata, et alias quomodolibet directe, 
vel indirecte in tota patria nostra exercere prohibemus ... : DSD Turin 1477, tol. 8r-v. 

162 Ebd., tot. 131 r.-v. Dabei bezog man sich wahrscheinlich auf die Haltung des 
IV. Laterankonzils, das im Gegensatz zu den übrigen Einschränkungen und Diskriminierungen 
jüdischen Lebens in der Frage der Definition des Wuchers in der 67. Konstitution noch unbe-
stimmt geblieben war. Zur Diskussion um die dort gebrauchte Formulierung usuras graves 
immoderatas siehe COLORNI, Prestito ebraico 1935, insbesondere S. 406-415. Das Konzil von 
Vienne im Jahre 1311 hatte dagegen zum ersten Mal konkrete Richtlinien für ein generelles 
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Offenbar war jedoch die Definition des Deliktes des Wucherns ganz bewußt 
nur allgemein abgefaßt worden, denn ein Jahr später wird noch einmal auf dieses 
Problem in einer bisher unbekannten Vereinbarung zwischen dem Herzog und 
den fuhrenden geistlichen Vertretern seines Landes eingegangen. 163 Dieser Ver-
trag, der nur in Form einer entsprechenden Anweisung des Herzogs an seine Be-
amten erhalten ist, gehört wahrscheinlich in den Kontext der Beilegung ver-
schiedener Kompetenzstreitigkeiten zwischen Amadeus VIII. und den Bischöfen 
seines Landes, die in zwei Konkordaten der Jahre 1430 und 1432 ihren Abschluß 
fanden. Neben der gegenseitigen Abgrenzung der beiden Jurisdiktionsbereiche 
und der Begrenzung der überhandnehmenden Exkommunikationsfalle beschäf-
tigte sich der dritte wichtige Punkt des Übereinkommens mit dem Schicksal der 
Güter von sogenannten Wucherern. 164 Die Abgrenzung der gegenseitigen Zu-
ständigkeiten bei der Beurtei Jung solcher Fälle, der Rückgabe des Wuchers und 
der Wiedergutmachung der erlittenen Schäden hatte sich allerdings bisher nur 
auf christliche 'Wucherer' bezogen. Über die jüdischen 'Wucherer', die allein 
der Zuständigkeit des Landesherrn unterstanden, hatte Amadeus offenbar im 
Beisein der geistlichen Würdenträger eine gesonderte Verfugung erlassen. 165 

Zunächst wird der Schaden, der durch die von Christen und Juden betriebene 
Geldleihe entstanden sei, wortreich beklagt und auf die Abstellung dieses Übels 
durch die Statuten von 1430 sowie andere- unbekannte- Urkunden aus Thonon 
vom 10. Juli 1430 verwiesen. Danach wird an die vielen Streitfalle erinnert, die 
auf Grund von Klagen der jüdischen Gläubiger wie auch der christlichen Schuld-
ner entstanden seien und noch einer Entscheidung harrten. So habe man sich für 
eine Vergünstigung für die Juden entschieden: Sie dürften alle offenen Anleihen 
gegen einen vergleichsweise günstigen Wechselkurs von sieben Florins pro Sil-
bermark zusammen mit den jeweils aus dem Verzug der Rückzahlung entstande-
nen 'angemessenen' Kosten einziehen. 166 Für dieses Privileg sowie für einen 

Verbot des Wucherns in dem Konzilsbeschluß Ex gravi festgesetzt. Die versuchte Verschleie-
rung der Praxis des Wucherns stand dagegen im Mittelpunkt der erwähnten Bulle von Bene-
dikt XIII. 1415: DöLLINGER, Materialien 1863, S. 398-400; SIMONSOHN, The Apostolic See II, 
198~N~ 538,S. 598f 

163 AST, Materie ecclesiastiche, Kategorie 37: Ebrei. Mazzo da inventariare. Diese Urkunde 
stammt aus der noch nicht inventarisierten Abteilung der Schritten zu kirchlichen Angelegen-
heiten und ist anscheinend deswegen auch von Segre trotzder Autlührung dieses Bestandes im 
Archivverzeichnis nicht unter ihren Dokumenten aufgeführt worden. 

164 PouDRET, La succession 1979, S. 45-49. Der Text der Fassung von 1432 ist abgedruckt in: 
GALLIA CHRISTIANA XII, 1770, Sp. 410-420; auch der Text von 1430 liegt mit den Varianten 
von 1432 nunmehr ediert vor: POUDRET. Un concordat 1992, S. 167-178. 

165 Bei den geistlichen Würdenträgern handelte es sich um den Erzbischof von Tarentaise, den 
Bischof von Maurienne, den Bischof von Belley sowie weitere hohe geistliche und weltliche 
Amtsinhaber; im Unterschied zu den anderen Konkordaten von 1430 und 1432 fehlt hier der 
Bischof von Aosta. 

166 Moderando statuimus quod ipsi conveniendi debitores et eorum jideiussores facultatem habe-
an! se a dictis debitis et obligacionibus solvendi pariter et liberandi. Solvendo eisdem judeis 
creditoribus, videlicet pro qualibet marcha argenti per eos debita so/um et dumtaxat septem 
florenos parvi ponderis et infra, ac cuiuslibet alterius rei pro rata. Absque eo quod ipsijudei 
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allgemeinen Indulgenzbrief zahlte die Judenschaft des Herzogtums insgesamt 
150 Livres. 167 Abschließend werden die Juden in zivil- wie strafrechtlichen An-
gelegenheiten an die lokalen Gerichtsstände gebunden. 168 Außerdem wird ihnen 
jeglicher Widerstand gegen die vorher erlassenen Edikte untersagt; etwaige Be-
schränkungen oder Ausnahmen ipso jure für ungültig erklärt. 169 

Im vierten Buch der Statuten, in dem nur die verschiedenen Gebührensätze 
festgehalten sind, findet sich schließlich auch noch eine besondere Siegelgebühr 
ftir Urkunden, die sich mit jüdischen Angelegenheiten beschäftigen. Sie lag dop-
pelt so hoch wie die üblichen Sätze, nämlich 12 Deniers fort ftir das erste Blatt, 
sechs ftir das zweite und zwei für jedes weitere Blatt. 170 

Dieses Corpus an Gesetzen kann in bezugauf die Juden Savoyens mit Recht 
als ein vorläufiger Abschluß und Höhepunkt ihrer normativen Integration in die 
christliche Gesellschaft angesehen werden. Neben den kirchenrechtlich üblichen 
Vorschriften, die schon in den Statuten von 1403 rudimentär ausgeftihrt und zu-
letzt in der Bulle Et si doctoris gentium Benedikts XIII. 1415 wiederholt worden 
waren, finden sich vor allem auch Regelungen, die sich im Verlaufe der bisheri-
gen 33jährigen Regierungszeit Amadeus' VIII. aus den Vorgaben des kano-
nischen Rechts wie auch aus den Erfordernissen und Erfahrungen seiner Zeit 
entwickelt hatten. Es sei nur noch einmal an die Verurteilung der als häretisch 
empfundenen Bücher der Juden und das Verbot des Wucherns erinnert. 171 Mit 
diesen Statuten wurde den Juden insgesamt, wie vielen anderen sozialen und 
ökonomischen Gruppen auch, ein Platz in den Idealvorstellungen Ama-

quidquam aliud ab eisdem debitoribus eorum que fideiussoribus exigere possint, preterquam 
expensas legitimas et moderatas quas ipsi judei deffectu huiusmodi solucionis assequende a 
Iernpore inde fiendarum peticionum facerent vel sustinerent: AST. Materie ecclesiastiche, Ka-
tegorie 37: Ebrei, Mazzo da inventariare. Noch 1415 galt ein Wechselkurs von ftinf Florins ftir 
eine Silbermark: AST, Inv. 16. Reg. 61, fol. 323r.-326r. 

167 AST, Inv. 41, Reg. 48. fol. 48v.-49r. 
168 • • • statuimus quod deinceps predicti iudei civiliter et criminaliter subiiciantur foro di-

strictuum et iurisdictioni iudicum ordinariorum temporalium locorum patrie nostre in quibus 
fovent et fovebuntur sua domicilia, aut contrahent seu delinquent vel quasi iuxta iuris commu-
nis dispositionem et nostrorum statutorwn decreta: DSD Turin 14 77. fol. 9r. 

169 Nullus christianus vel iudeus deinceps presumat ad nos accedere supplicaturus aut alias inter-
cessurus ad impetrandum a nobis quicquam predictis statutis nostris contrarium [ ... ] Et si 
forsan propter importunam instantiam vel alias in advertenter quicquam in contrarium dicta-
rum statutorum contingat generaliter ve/ specialiter a nobis impetrari in scriptis vel sine 
scriptis, ipso iure sit nullum cassum. et irritum, pro nullo casso, et irrito, et non concesso vo-
lumus et mandamus non observari: DSD Turin 1477, fol. 9r. 

170 DSD Turin 1477, fol. 145v. Acht Deniersforts ergaben etwa einen Gros bzw. 96 Deniersforts 
einen Florin: BRONDY. Chambery 1988. S. 309. 

171 Die Vermutung von Müller. daß sich Amadeus VIII. bei der Abfassung seiner Statuten von 
dem Vorbild oder dem Einfluß des Lyoner Erzbischofs Amedee de Talaru habe leiten lassen, ist 
dagegen weniger wahrscheinlich, da er mit der von Talaru geleiteten Erzdiözese in diesen 
Jahren wegen territorialer Ansprüche von savoyischer Seite häufig im Streit lag und Talaru 
selbst erst später beim Prozeß gegen die jüdische Gemeinde in Trevoux und bei der Erarbeitung 
des Juden- und Neophytendekrets des Basler Konzils seine Vorstellungen über das christlich-
jüdische Verhältnis offenbarte: MüLLER. Die Franzosen L 1990, S. 82f. und 129. 
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deus' VIII. über eine dem christlichen Heilswesen verpflichtete Gesellschaft in 
seinem Herrschaftsbereich zugewiesen. Sie wurden im Gegensatz zu ihren Glau-
bensgenossen in mehreren benachbarten Territorien trotz ihrer angeblichen Ver-
gehen nicht einfach ausgewiesen, sondern in ihrer religiösen, sozialen wie wirt-
schaftlichen Lebensführung von obrigkeitlicher Seite reglementiert. 172 Der Un-
terschied zwischen dem Anspruch in den Statuten von 1403 und 1430 und der 
Wirklichkeit wird noch im einzelnen darzulegen sein. 173 

1.6 Die Stellung der jüdischen Gemeinden Piemonts innerhalb der savoyischen 
Verwaltung 

Die jüdischen Gemeinden in Piemont haben - nach ihren Privilegien zu urteilen 
-auch nach dem Anschluß des Fürstentums an das Herzogtum Savoyen verwal-
tungsmäßig wie rechtlich weitgehend eine eigene Stellung beibehalten. 

Zunächst galten flir sie seit 1419 die gleichen Grundlagen wie flir die Juden 
auf der anderen Seite der Alpen, d. h. daß das Besteuerungssystem pro Kopf ein-
gefuhrt und die Statuten von 1403 nun auch in Piemont gültig wurden.1 74 Nach 
der Vereinigung beider Territorien wurde des weiteren noch im selben Jahr eine 
erneuerte umfangreiche Fassung aller jüdischen Privilegien zusammengestellt 
und gegen Zahlung einer hohen Summe von 1.500 Florins verliehen. Als neue 
Bedingungen kamen die bereits behandelte Festsetzung des erlaubten Wucher-
zinses auf 29,66% und der Anzahl von Synagogen auf jeweils eine pro Sied-
lungsoft (außer in Chambery) hinzu. 175 

Die Leitung der Juden Piemonts übernahm - wahrscheinlich nach dem Tode 
ihres früheren Vertreters Abraham Foa- dessen ältester Sohn Amedee Foa. Er 
ließ sich, wie schon früher gegenüber dem Fürsten Ludwig von Savoyen-Achaia, 

172 Das savoyische Reformwerk von 1430 scheint über das als internationale Drehscheibe flir Wis-
sens- und Informationsvermittlung fungierende Basler Konzil auch sehr bald im Reich rezipiert 
worden zu sein, wie man auch schon am Beispiel der Kenntnisse des königlichen Rates Job 
Vener sehen konnte. Nach dem Reformtraktat mit dem Titel Concilia wie man die halten soll 
aus dem Jahr 1442 des Magdeburger Domherrn Heinrich Take, der die Statuten als Vorbild flir 
die ausstehende Reichsreform ansah, soll König Albrecht II. geplant haben, das savoyische Ge-
setzeswerk ins Deutsche übertragen zu lassen: das Konig Albrecht [ ... ] zur dutcze wolde las-
sin seczen?: LOEBEL. Die Retörmtraktatc 1949, S. 133; Toke hoffte außerdem, daß Herzog 
Amadeus als neugewählter Papst Fclix V. seine in Savoyen durchgeführte Reform der geist-
lichen Machtbefugnisse auf die Christenheit seiner Obödienz übertragen würde. Es ist jedoch 
fraglich, ob Toke- ähnlich wie der obenerwähnte Rat Job Vener-ein Exemplar der Statuten 
vor Augen hatte oder es nur auf mündliche Vermittlung savoyischer Teilnehmer am Basler 
Konzil kannte: SMEND, Ein Reichsreformprojekt 1907, S. 748f.; LOEBEL, Die Reformtraktate 
1949, S.68f. 

173 Vgl. dazu das Kapitel V. 
174 Die jüdische Gemeinde in Savigliano mußte 1419 erstmalig ihren Beitrag direkt an die her-

zogliche Kammer in Chambery abführen: AST, Inv. 16. Reg. 65. tol. 61 v.-62v. 
175 • • • quod dicti judei et eorum posteritates possint et valeant manutenere scolas, videlicet in 

villa Chamberiaci duas et in qualibet aliarum villarum domini Imam: AST, Inv. 16, Reg. 65, 
fol. 91r. 
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die Regelung der alten Streitfrage zugunsten der Festlegung einer eigenen jüdi-
schen Schlachtbank in Savigliano auch von dem neuen Statthalter für Piemont, 
Henri de Colombier, Anfang 1421 schriftlich bestätigen. 176 

Dem innerjüdischen Führungsanspruch von Amedee Foa widersetzte sich je-
doch ein anderes prominentes Mitglied der jüdischen Gemeinde in Savigliano: 
Magister David Cohen. Anläßlich der von Amedee betriebenen Umlage einer 
allgemeinen Subsidienzahlung auf die Mitglieder seiner jüdischen Gemeinde 
lehnte David 1422 die ihm zugeteilte Zahlungsanweisung ab. 177 Er wurde zur 
Begleichung seines Anteils von zehn Florins vom Vikar von Savigliano ver-
pflichtet, anderenfalls sollte er sich coram suo magistro maiori in Chambery, 
also dem Haupt der jüdischen Gemeinden, verantworten. In diesem Zusammen-
hang wird also auch von christlicher Seite das Primat der jüdischen Gemeinde in 
Chambery angesprochen. 

Es ist allerdings allein angesichts der Entfernung der beiden Orte von rund 
150 Kilometern Luftlinie und der Lage der Gemeinden beiderseits der Alpen 
fraglich, ob die Juden Piemonts- generell der Rechtsprechung der sonst in Cham-
bery vertretenen Judenschaft des Herzogtums faktisch überhaupt ausgesetzt wa-
ren oder ob es sich eher um ein theoretisches Primat handelte. Umgekehrt konn-
ten die Juden Piemonts aber auch nur schwer einen Einfluß auf die für ganz Sa-
voyen gültigen Privilegien der Juden nehmen, die gegenüber dem meist im fran-
zösischen Teil Savoyens weilenden Herzog und seiner Verwaltung ausgehandelt 
wurden. 

Nähere Ansprechpartner waren dagegen die Vertreter der herzoglichen Gewalt 
in Piemont. So setzte sich der Statthalter mit seinen Vollmachten über die in den 
Statuten der einzelnen Städte festgesetzte Autonomie gerade auch in Fragen be-
züglich der Juden hinweg. Auch der im August 1422 neueingesetzte Inhaber des 
Amtes, Jean de Montluel, trat in diesem Sinne für die Freiheiten und Privilegien 
der Juden in Piemont gegen die Autonomiebestrebungen einzelner Städte auf.178 

Ein weiteres typisches Beispiel ist die Judenansiedlungspolitik in Piemont. 
Die im Sommer 1424 nach Turin und Moncalieri emigrierten Juden waren of-
fenbar keine willkommenen Neuankömmlinge. Während sie in Turin angeblich 
nur aus Gefälligkeit gegenüber dem Herzog und in der Hoffnung, sie zu konver-
tieren, aufgenommen wurden, war der Widerstand in Moncalieri entschlosse-
ner.179 Unter Berufung auf die Statuten der Stadt wurde zwar ihre Vertreibung 
beschlossen, doch man versuchte, dieses Problem auf einvernehmlichem Wege 

176 TURLETTI, Savigliano IV, 1879, Nr. 368, S. 505-507. 
177 SEGRE, The Jews in Piedmont I, 1986, Nr. 83, S. 34. Eventuell steht seine Weigerung auch 

noch in Zusammenhang mit seiner Anleihe an die Kommune von Savigliano im Jahre 1421, die 
David längere Zeit nicht erstattet worden war: Ebd .. Nr. 68, S. 28, Nr. 70f., S. 29. 

178 Beide Statthalter traten z. B. wiederholt für die Durchsetzung einer eigenen jüdischen 
Schlachtbank in Savigliano gegen den Widerstand der Stadt ein: TURLETTI, Savigliano IV, 
1879, Nr. 371, S. 509f.; ÜABOTTO, La politica 1918, S. 551f. 

179 SEGRE, The Jews in Piedmont L 1986, Nr. 103-105, S. 44-47. Der Fall wiederholte sich in 
Moncalieri 1429: Ebd., Nr. 150-152. S. 68-70. 
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zu lösen, um einen Streit mit dem Statthalter oder dem Herzog zu vermeiden. 180 

Hinter dieser Einsicht stand eine inzwischen zwanzigjährige Erfahrung in der 
Auseinandersetzung zwischen der Stadt Savigliano und den landesherrlichen 
Vertretern um die Ansiedlung der Juden. Auch die Integration der Juden in das 
vorhandene städtische Umfeld Turins bereitete dem dortigen Stadtrat Schwierig-
keiten, die anscheinend nur in direkten Verhandlungen der Stadt mit dem Herzog 
gelöst werden konnten. Es ging dabei offenbar hauptsächlich um finanzielle 
Aspekte, denn die Juden sollten ermahnt werden, sich an die vom Herzog festge-
legten Zinsraten für Anleihen zu halten, gestohlene Pfänder zurückzugeben und 
ihre angeblich vom Herzog und vom Papst verliehene Befreiung von der lokalen 
Besteuerung schriftlich nachzuweisen. 181 

Der noch zu schildernde Inquisitionsprozeß von 1426 hatte nur insofern 
Auswirkungen auf die Lage der Juden in Piemont, als sie sich an den Kosten für 
den Freikauf von den Anschuldigungen sowie für die Neugewährung eines er-
weiterten Privilegienkataloges beteiligen mußten. Als besondere Vergünstigung 
wurden ihnen vom Statthalter gleichzeitig noch die Freiheiten der Städte zuge-
sprochen, in denen sie leben würden. 182 Hier deutet sich bereits eine eigenstän-
dige Rolle der Juden in Piemont an, da es ein solches Privileg auf der anderen 
Seite der Alpen bisher nicht gegeben hatte. Diese Sonderstellung wurde im Zuge 
der Anfang 1427 erfolgten Einsetzung des ältesten Sohnes des Herzogs, eben-
falls mit dem Namen Amadeus, als Generalstatthalter für das Fürstentum Pie-
mont weiter zementiert. 183 Die Juden Piemonts sollten fortan unter Beibehaltung 
aller üblichen Freiheiten von dem allgemeinen Besteuerungssystem zugunsten 
einer eigenständigen Steuerverwaltung ausgenommen werden. 184 Gleichzeitig 

180 Attento quod secundumformam statutorum non possunt [d. h. die Juden, Anm. d. Verf.] in ipso 
loco habitare cum non recepti fiterint habitatores in Consilio et quia maius sumptuossum est 
cum ipsis concordare et convenire ut amicabiliter recedant quam litigare cum ipsis ... : Ebd., 
Nr. 105, S. 46f. 

181 Super providendo in eo quod judei prestant ad usuram ultra ab illustrissimo domino nostro 
habeant potestatem et limitando ad quantum et ultra non eis liceat prestare, ac in eo quod 
dieuni ipsijudei quod super rebus fitrto contrattatis licet eis prestare, quamtumque sint furtive 
e tales res furtivas non tenentur dominis earum reddere, nisi solutis ipsis judeis denariis pre-
stitis super ipsis: Ebd., Nr. 120. S. 52f. und die dazugehörige Anmerkung 

182 ••• quod gaudeant /ibertatibus et capitulis villarum in quibus residebunt.: AST, Prot. duc., 
Nr. 76, fol. 51 v. bzw. Inv. 16, Reg. 71. fol. 298r. Zur Stellung der jüdischen Gemeinden inner-
halb der Städte siehe ansonsten das Kapitel 111.2.4. 

183 Bereits 1424 hatte er den Titel eines Fürsten von Piemont erhalten, während sein Bruder Lud-
wig 1424 zunächst zum Grafen von Bäge und ab 1428 zum Grafen von Genf ernannt wurde: 
CoGNASSO, Amedeo VIII, Bd. 1, 1930, S. 61, 64 und 207-209. 

184 SEGRE, The .Iews in Piedmont L 1986, Nr. 140, S. 62. Bereits 1360 hatte Amadeus VI. erstma-
lig das Amt eines Statthalters für die Region Piemont kurzzeitig an Humbert de Corgenon ver-
geben, als sein Cousin Giacomo von Savoyen-Achaia nach einer erneuten fehlgeschlagenen 
Rebellion gegen seinen Lehnsherrn durch den Vertrag vom 8. Mai 1360 in Turin seiner Besit-
zungen in Italien zugunsten einer Entschädigung in Savoyen selbst verlustig gehen sollte: Cox, 
The Green Count 1967, S. 133-145; bereits ein gutes Jahr später wurde diese Regelung wieder 
rückgängig gemacht: Ebd., S. 165-167. Gleichzeitig verlieh Amadeus VI. 1360 Turin neue Sta-
tuten, die bis zur Übernahme des Fürstentums unter Amadeus VIII. im wesentlichen unverän-
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mußten sie sich - vielleicht als Reflex auf die Ereignisse von 1426 - von einer 
ganzen Reihe gegen sie erhobener Anschuldigungen, die von Betreibung der Al-
chimie über Betrug bis hin zu Wucher reichten, freikaufen. 

Die neuverliehenen allgemeinen Privilegien sowie die finanziellen Forderun-
gen gegenüber den Juden des Herzogtums galten aber auch weiterhin flir die Ju-
den innerhalb Piemonts. Diese eigenständige Verwaltung dauerte bis zu dem 
frühzeitigen Tode des ältesten Sohnesam 17. August I 431 an. 

Danach scheinen sich die piemontesischen Juden ganz aus den allgemeinen 
Verpflichtungen gelöst zu haben, wie Privilegien aus dem Februar 1429 sugge-
rieren: ... dominus noster dux statuit et ordinavit quod ipsi judei non teneantur 
contribuere in oneribus personalibus et mixtis cum judeis citra montes commo-
rantibus nec ad aliquid solvendo pro eorum privilegiis et quictacionibus 
ipsorumque causas commisit consilio ultra montes residenti ... 185 Damit war 
ihre verwaltungsmäßige und rechtliche Eingliederung in die allgemeine sa-
voyische Verwaltung und Gesetzgebung offensichtlich wieder aufgehoben wor-
den. Tatsächlich wurden nun mehr und mehr gesonderte Urkunden flir die Juden 
Piemonts ausgestellt, so u. a. ein Privileg aus dem Jahr 1434, in dem ihnen er-
laubt wurde, ihren Handel wie die Juden auf der anderen Seite der Alpen zu be-
treiben.186 

Selbst den hier angedeuteten Vorsprung bei der Gewährung von Privilegien 
genossen die Juden Savoyens nicht mehr lange, denn schon unter Amadeus' 
Sohn Ludwig sollte in den vierziger und flinfziger Jahren die Gesetzgebung flir 
die Juden seiner Territorien bereits des öfteren am gleichen Tag verabschiedet 
und auch noch auf die Juden in Nizza und in Villars-les-Dombes ausgedehnt 
werden. 187 

2 Die Integration der Juden in das städtische Umfeld 

Trotz der bereits recht umfangreichen Besiedlung Savoyens durch Juden im 
14. Jahrhundert sind nur wenige Quellen überliefert, die die rechtlichen Rah-
menbedingungen jüdischen Lebens unterhalb der landesherrlichen Ebene be-
leuchten. Von adliger Seite kam es bis auf wenige Ausnahmen in der zweiten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts offenbar trotz der weiterhin wichtigen Rolle des 
Adels im Rahmen der savoyischen Landesherrschaft zu keinen eigenständigen 

dert gültig blieben: BRIZZARI, Gli Statuti 1933 sowie der Sammelband: Torino e i suoi Statuti 
nella seconda meta del Trecento, Hg. Archivio storico della citta di Torino, Torino 1981. 

185 AST, Inv. 41, Reg. 49, fol. 64r. und ähnlich fol. 55v. Beide Archivalien sind nicht bei Segre 
verzeichnet. 

186 . . . quod a modo in antea eisdem judeis exercere permictant mercimonia prout et quemad-
modum judeis cismontanis per dominum extitit concessum ... : AST, Inv. 41, Reg. 51, fol. 
99v. Die angedeutete Gleichstellung bezog sich wahrscheinlich auf das entsprechende Kapitel 
über den Handel der Juden in den Statuten von 1430 (OSD Turin 1477, fol. 8r.), die ja, wie 
erwähnt, erst 1434 auch in Piemont gültig geworden waren. 

187 SEGRE, The Jews in Piedmont I, 1986, S. XXV. 
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Beziehungen mit den Juden, die über den Bereich der Geldleihe hinausgegangen 
wären. 188 Von kommunaler Seite wären die im Verlauf des 14. und 
15. Jahrhunderts immer wieder bestätigten, erweiterten oder modifizierten 
chartes de franchises der geeignete Boden ftir eine eigenständige, städtische Re-
gelung jüdischen Lebens gewesen. 189 Wenn darin jedoch überhaupt auf Juden 
oder auch Lombarden eingegangen wurde, so handelte es sich meist um das ge-
nerelle Verbot ihrer Niederlassung 190 oder allgemeiner um die weiter oben aus-
fuhrlieh behandelte Regelung des Wucherproblems. 191 Die einzigen städtischen 
Rechtssatzungen, die einen konkreten Bezug auf das Leben der Juden in ihrer 
Stadt nehmen, finden sich im Stadtrecht von Murten 192 bzw. später in den Statu-
ten von Savigliano, 193 Turin 194 und Nizza. 195 Bezeichnenderweise lagen alle diese 
Städte in Regionen mit einer eigenen autonomen Rechtstradition und/oder hatten 
eine weitgehend eigenständige Stellung gegenüber dem Landesherrn inne. Dage-
gen scheint das Städtewesen in den savoyischen Kernbesitzungen westlich der 
Alpen weitgehend von den savoyischen Landesherren bestimmt worden zu sein, 
soweit es die spärlich überlieferteil Urkunden kommunaler Provenienz erkennen 
lassen. Selbst in Chambery, das in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts zum 
zentralen Sitz der landesherrlichen Verwaltung ausgebaut wurde und relativ früh 
schon eine größere jüdische Gemeinde beherbergte, sind erst Ende des 
14. Jahrhunderts Bemühungen zu erkennen, die Juden stärker in die städtischen 
Pflichten miteinzubeziehen, 196 ohne daß jedoch eine eigenständige Politik dieser 
Stadt gegenüber den Juden erkennbar wäre. 

Auch die aus Italien bekannte Form des Aufnahmebriefes ftir Juden, die soge-
nannte condotta, die als eine Art befristeter Vertrag zwischen städtischen Orga-
nen und den sich ansiedelnden Juden, meist Geldverleihern, zu verstehen ist, ist 
nur einmal ansatzweise Anfang des 15. Jahrhunderts in Piemont zu beobach-

188 Dazu siehe das Kapitel IV.2.3. 
189 Einen guten Überblick über die von den savoyischen Grafen erlassenen chartes de franchises 

und ihren Inhalt gibt die Untersuchung von MARIOITE-LÖBER, Les chartes de franchises 1973; 
als Pendant dazu siehe die Arbeit von V AILLANT, Les franchises 1961 zu den chartes in Sa-
voyen, die von anderen Herrschaftsträgern erlassen wurden. 

190 Als Beispiele sollen hier nur Villars-les-Dombes 1267 und Trevoux 1310 genannt werden; 
Ende des 14. Jahrhunderts besaßen beide Orte trotzdem eine eigene jüdische Gemeinde: 
VALENTIN-SMITHIGUIGUE, Bibliotheca Dumbensis I, 1854, S. 4, 47. 

191 Siehe das Kapitellll.1.3. 
192 SSR FREIBURG 1925, Nr. 81, S. 126 (Regelungen zur Geldleihe); Nr. 176, S. 194 

(Ansiedlungsverbot). 
193 SACCO, Statuti di Savigliano 1933. Nr. 176, S. 206 (Verbot, von .luden geschlachtetes Fleisch 

zu kaufen). 
194 MHP, Leges municipales 1838: Statuta civitatis Taurini, Sp. 474 (Vertreibung der Juden zur 

Wohnraumbeschaffung). 
195 MHP, Leges municipales 1838: Statuta civitatis Niciae, Sp. 119f (Verbot christlicher Diener 

und Ammen), 14 7f. (Verbot, Arztberuf auszuüben; getrennte Schlachtbank; Gebot, Judenzei-
chen zu tragen). 

196 AST, Inv. 41, Rot. 25, Pec. 12f Über die eingeschränkte Autonomie der Stadt siehe HISTOIRE 
CHAMBERY 1992, S. 53f. 
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ten. 197 Das Judenregal hielten die savoyischen Landesherren also anscheinend 
fest in ihrer Hand. Die sonst in französischen und italienischen Regionen bereits 
im 13. Jahrhundert festzustellende eigenständige Politik städtisch-klerikaler 
Kreise ist in Savoyen nach den bisherigen lokalen Forschungen kaum zu beob-
achten.198 Ein Blick auf die Entwicklung der jüdischen Gemeinden im städ-
tischen Kontext soll dieses Bild überprüfen. 

2.1 Die Herausbildungjüdischer Viertel 

Die Regelung der Ansiedlung von Juden in den wenigen größeren Städten Sa-
voyens stellt sich als ein langsam gewachsener Prozeß dar. Es gibt im Verlauf 
des 13. und 14. Jahrhunderts keine Verordnungen von kommunaler oder landes-
herrlicher Seite, die den sich ansiedelnden Juden einen bestimmten Ort innerhalb 
der Stadt zur Niederlassung zuweisen. Trotzdem ist davon auszugehen, daß die 
Juden allein schon aus praktischen Erwägungen die Nähe anderer jüdischer Be-
wohner gesucht haben, ohne einem regulativen Zwang ausgesetzt zu sein. Die 
Existenz solcher jüdischen Viertel läßt sich in den größeren jüdischen Gemein-
den in Chambery, Bourg-en-Bresse, Genf, Turin, Savigliano und Nizza nachwei-
sen.l99 

197 Segre gibt bis 1434 nur den einzigen Fall des Arztes Sansan de Miribello aus Chieri 1417 an: 
SEGRE, The Jews in Piedmont L 1986. Nr. 45f.. S. 16-18. Im benachbarten Herzogtum Mailand 
war diese Art von Privilegierung dagegen verbreiteter: SIMONSOHN, The Jews in the duchy of 
Milan I, 1982, S. XVII. Zum Rechtsinstitut der condotta in Italien: MILANO, Ebrei in Italia 
1963, S. 114-118. 

198 Umfassende, wenn auch z. T. veraltete Forschungen tinden sich für folgende Orte mit größeren 
jüdischen Gemeinden: Annecy (DEMOTZ, La vie quotidienne 1976, HISTOIRE ANNECY 1987); 
Chambery (CHAPPERON, Chambery 1863, BRONDY, Chambery 1988, HISTOIRE CHAMBERY 
1992); Chätillon-sur-Chalaronne (MOREL, Chätillon-en-Dombes 1-II, 1925-1927); Genf 
(BOREL, Les faires de Geneve 1892; BABEL, Histoire economique 1-11, 1963; BERGlER, Geneve 
1963); Montmelian (BERNARD, Montmelian 1956); Murten (SUCHER, Murten 1974/75); Nizza 
(CAIS DE PIERLAS, Nice 1898) sowie Savigliano (TURLETTI, Savigliano I-IV, 1879-1888) und 
Turin (Torino e i suoi Statuti nella seconda meta del Trecento, Hg. Archivio storico della citta 
di Torino, Torino 1981 ), nicht aber z. 8. für Säge, Bourg-en-Bresse (!), Montluel, St. Genix-
sur-Guiers, Tour-de-Peilz oder Villars-les-Dombes: eine auffällige Lükke in der Aufarbeitung 
der lokalen Geschichte in den westlichen Regionen Savoyens. Arbeiten zu Aiguebelle, Pont-de-
Yaux, Pont-de-Veyle, Rumilly und Yenne waren mir leider nicht mehr rechtzeitig zugänglich, 
da sie als Doktorarbeiten oder Veröffentlichungen in lokalen Zeitschriften nur vor Ort 
eingesehen werden konnten. 199 Die verstreuten Hinweise auf Judengassen oder Judenviertel hat Blumenkranz im Rahmen eines 
sogenannten archäologischen Inventars zur jüdischen Geschichte in Frankreich vor allem aus 
der älteren Literatur zusammengestellt und dabei im savoyischen Raum Indizien fUr Annecy, 
Bourg-en-Bresse, Chambery, Chätillon-sur-Chalaronne, Lagnieu, Marboz, Nizza und Thonon-
les-Bains gefunden: ART ET ARCHEOLOGIE 1980. S. 310. 318f.. 326, 328, 341, 346, 358, 380. 
Die Erwähnung der Toponyme allein kann aber nicht als ein sicherer Nachweis jüdischer 
Existenz in dem betreffenden Ort gewertet werden. Im Falle Savoyens ist jedoch lediglich ftir 
Marboz, wo Blumenkranz einen Dornlecken mit dem Namen Montjuif lokalisiert hat, keine 
jüdische Niederlassung überliefert, wohl aber jüdische Herkunftsbezeichnungen, die jedoch 
nicht als Nachweis jüdischen Lebens in den betreffenden Orten ausreichen und deshalb im 
Rahmen der Siedlungsgeschichte nicht behandelt wurden: z. B. ein David de Stellade Marboz: 
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Bezeichnenderweise finden sich die ersten Nachrichten über Schwierigkeiten 
beim Zusammenleben von Christen und Juden im Jahr 1396, also eventuell in 
Zusammenhang mit dem Zuzug von Juden aus Frankreich und Burgund. In die-
sem Jahr wandte sich der Leiter der Pfarrei von St. Germain in Genf an Papst 
Benedikt XIII., um sich über das ungehinderte Zusammenleben von Juden und 
Christen in seiner Pfarrei, die im südlichen Teil der Stadt nahe dem Rathaus lag, 
zu beschweren.200 Man erfährt von dieser Klage aus einem Brief Benedikts vom 
27. Oktober 1396 an den in Grenoble wei Ienden Archidiakon Jean de Sarpe, in 
dem er die Berechtigung der Klage unterstreicht und die Einhaltung der kano-
nischen Vorschriften fordert. Jean soll den Genfer Klerus anweisen, auf die 
Trennung der von Juden und Christen bewohnten Häuser zu achten. Außerdem 
fordert er die Eintreibung einer dem Klerus zustehenden Steuer auf den Immo-
bilienbesitz der Juden und verzeiht allen Christen, die Juden in ihren Wohnun-
gen geduldet haben. Laut einem Vermerk auf der Rückseite des Schreibens soll 
die Klage des Pfarrers Pierre de Magnierauf Veranlassung einer Jüdin (!), der 
Frau eines Ribat, erfolgt sein.201 Tatsächlich soll es einen Juden dieses Namens 
gegeben haben. Er wurde zwischen 1414 und 1416 verurteilt, weil er ein Brevier 
des Bischofs in Pfandschaft genommen hatte. 

Offenbar war aber der Eingabe kein Erfolg beschieden, denn rund zehn Jahre 
später wandte sich Pierre mit der gleichen Klage an Amadeus VIII. Er verwies 
dabei noch einmal in umständlichen Formulierungen auf die Gefahr, die vor al-
lem flir die Frauen von diesem Zusammenleben ausgehe: 

Propier que parvuli et adulti christiani ob mutuam cohabitacionem hujus-
modi possunt ad supersticionem et per.fidiam judeorum predictorum induci, 
mulieres quoque christiane judeis ac christiani mulieribus judeorum 
dampnabiliter commisceri, ac nonnulla alia sinistra et graviora dampna ir-
reparabilia ac scandala verisimiliter exoriri. 202 

Tatsächlich ist aus diesen Gründen im Jahre 1404 in Genf ein Prozeß gegen ei-
nen Juden gefl.ihrt worden, über den wir aus dem überlieferten Aktenmaterial des 
Prozesses informiert sind.203 Ohne an dieser Stelle auf den Fall näher eingehen 

AST, Inv. 16, Reg. 46, fol. 19v. ( 1402), ein Raphael de Marboz: AD Savoie, SA 1203, fol. 7v. 
(1404) oder ein Bonevie de Marboz: AST. Inv. 16. Reg. 59, fol. 60v. (1413). 

200 SIMONSOHN, The Apostolic See II, 1989. Nr. 507, S. 555f. 
201 NORDMANN, Juifs a Geneve 1925. S. 18. Anm I. 
202 Hier wie im folgenden: SSR GENF 1927, Nr. 118. S. 266f. Einen Auszug aus dieser Quelle mit 

einer anderen Datierung ( 1406) gibt auch CARRONE, Aleuni documenti 184 7, S. 190; dies hängt 
vielleicht damit zusammen. daß Carrone den Bittbrief des Pfarrers an Amadeus vorliegen hatte, 
während Rivoire/Berchem das Antwortschreiben Amadeus' abgedruckt haben, in dem die 
Anfrage noch einmal an den Anfang gesetzt wurde. 

203 Eine ausfuhrliehe Schilderung des Falles findet sich bei STEINBERG, Juden Schweiz 1902, 
S. 34-37; er soll im Rahmen des Kapitels über Kont1iktbereiche zwischen Christen und Juden 
(V.l.2.) noch näher analysiert werden. 
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zu wollen, bleibt festzuhalten, daß die Ursache dieses Streites der vom Pfarrer 
von St. Germain beklagte freie Umgang zwischen Juden und Christen in der 
Stadt war. 

Doch erst zwei Jahre nach der Eingabe des Pfarrers wandte sich Amadeus an 
seine Vertreter in Genf und forderte sie in einem Schreiben vom 5. 5. 1408 auf, 
die Angaben von Pierre zu überprüfen und, wenn sich diese Behauptungen be-
wahrheiten sollten, die Einhaltung der kanonischen Vorschriften durchzusetzen. 
Nach Nordmann soll der Graf aber später alle weiteren Belästigungen der Juden 
in dieser Sache verboten haben.204 Trotz dieser Klagen scheint jedenfalls auch in 
den folgenden Jahren auf eine konsequente Trennung der Wohnungen von Juden 
und Christen kein Wert gelegt worden zu sein. Dagegen wird in einem Schreiben 
des Genfer Klerus an Martin V. aus dem Jahre 1422 das Zusammenleben von 
Juden und Christen in der Stadt wiederum ausdrücklich beklagt.205 

Aus einem Privileg des Herzogs von Savoyen für die Juden aus Annecy geht 
hervor, daß ihnen- vorbehaltlich der Zustimmung ihrer Vermieter- noch 1423 
eine freie Wahl bei der Niederlassung in der Stadt zugesagt wurde.206 Den ersten 
Juden, die in Turin ihre Ansiedlung im Jahre 1424 beantragt hatten, sollte dage-
gen auf Beschluß des Stadtrates ein geeigneter Ort in der Stadt zugewiesen wer-
den.207 Sie sollen darauf in einem zur Porta Marmorea hin gelegenen Bezirk nahe 
der Via San Tommaso angesiedelt worden sein.208 Es ist fraglich, ob in dieser 
Maßnahme bereits ein erster Ansatz zur Bildung eines Ghettos oder aber eine 
von den sich dort niederlassenden Juden gewünschte Konzentration ihrer Woh-
nungen zu sehen ist. Carrone behauptet ohne weiteren Nachweis, daß die Juden 
nur aus Furcht vor einer herannahenden Pest bzw. zur besseren Kontrolle zu-
sammengelegt worden seien.209 Auch wenn keine Abtrennung dieser Siedlung 

204 Ohne Quellenangabe: NORDMANN, .luifs a Geneve 1925, S. 17. Diese Einmischung des Grafen 
vollzog sich gerade in dem Jahr, in dem er zum ersten Mal mit Hilte des Papstes die Abtretung 
der weltlichen Herrschaft über die Stadt Genf an Savoyen zu erringen versuchte: HS GENEVE 
1980, S. 31. 

205 SIMONSOHN, The Apostolic See IL 1989, Nr. 615, S. 713f. 
206 Recepit a Judeis Annesiaci pro sigillo liefere per quam dominus noster dux eisdem contulit 

licenciam quod ipsi possint et valeant in dicta villa Annessiaci in loco in qua idem ibidem mo-
ram trahunt et trahere consueverunt aut a!ibi in locis tutis ipsius ville deinceps morari et 
percunctari et manere honeste prout assueverunt dummodo procedatur de vo!untate do-
minorum dictarum domorum ... :AST, lnv. 41, Reg. 44, pt.ll, fol. 81v.-82r. 

207 Teneantur advisare per totam civitatem unum locum ubi omnes judei possint simul stare, et 
ordinent et faciant cum illis quarum erit ta/is !ocus seu loca simul existencia [ ... ] quod ipsi 
judei simul stent separati a consorcio christicolarum: SEGRE, The .Iews in Piedmont I, 1986, 
Nr. 120, S. 52f. 

208 Der Grundriß von Turin war und ist auch heute noch weitgehend aus römischer Zeit. Die Via 
San Tommaso ist ein Relikt des römischen Cardo und befindet sich südwestlich des Domes und 
westlich des alten savoyischen Kastells; die Porta Marmorea bildete vor ihrer Zerstörung im 
17. Jahrhundert den südlichen Abschluß dieser Straße und zusammen mit der Porta Nova auch 
die südliche Begrenzung der Stadt: FOA. Banchi c banchieri ebrei 1955, S. 43; SEGRE, The 
.Iews in Piedmont I, 1986, Nr. I 04, S. 46, Anm. 

209 CARRONE, Aleuni documenti 1847. S. 238f. Aufjeden Fall galten Juden bei Herannahen einer 
Epidemie, vielleicht in Zusammenhang mit ihrer hohen Mobilität, vielleicht aber auch als Re-
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vom übrigen bewohnten Gebiet erwähnt wird, so macht sich in der Maßnahme 
des Stadtrates eine völlig andere Mentalität gegenüber den Juden bemerkbar als 
in Genf, wobei allerdings zu beachten ist, daß nun zum ersten Mal überhaupt Ju-
den in Turin lebten und sie nicht nur wegen ihrer Religionsangehörigkeit als 
Fremde angesehen werden konnten. 

In diesen Jahren scheint auf jeden Fall ein Wechsel in der Einstellung der 
Stadtobrigkeiten in bezugauf die Einhaltung der kanonischen Vorschriften und 
damit auf die weitere Duldung der Juden innerhalb der Stadt erfolgt zu sein. Zu-
nächst läßt sich eine Häufung von Ausweisungen jüdischer Gemeinden nachwei-
sen: Im Juni 1427 verboten die consules et communitatem de Mureto eine Be-
herbergung von Juden über einen Zeitraum von mehr als zwei Tagen,210 im glei-
chen Jahr beschloß der Berner Stadtrat, Juden wie Lombarden keine Schutz-
briefe mehr zu erteilen.211 Im folgenden Jahr wurde in Fribourg die Aufnahme 
von Juden in der Stadt verboten,212 und in Genf veranlaßte der Stadtrat im No-
vember des Jahres 1428 eine Zusammenlegung der Wohnungen der Juden in den 
direkt an der Stadtmauer gelegenen Straßen de I'Ecorcherie und de Ia Juiverie.213 
Die tatsächliche Ausführung dieser Maßnahme ist an der Nennung eines cancel-
lus Judeorum seit 1428 und an einem Verzeichnis von Neuvermietungen an Ju-
den an diesem Ort aus den städtischen Rechnungen des Jahres 1429 zu erse-
hen.214 Eine Regelung der gegenseitigen Befugnisse von Bischof und Herzog 
hinsichtlich der städtischen Juden wurde damit freilich nicht erreicht. Martin V. 

tlex auf die Legende von der Brunnenvergillung, öllers als besonders verdächtige Verbreiter 
von Krankheiten, so daß gerade sie, wenn sie aus infizierten Gegenden kamen, aus den Städten 
ausgesperrt wurden: MOREL, Chätillon-en-Dombes II, 1927, S. 90 (Chätillon-sur-Chalaronne 
1411 ); SEGRE, The Jews in Piedmont I, 1986, Nr. 149, S. 68 (Turin 1429); Nr. 277f., S. 125 
(Chivasso und Cirie 1438). 

210 ... quod quecunque persona de vi!la !vlureti, que albergaverit seu hospicio judeum vel ju-
deam receperit, vel in cuius domo manseritjudeus veljudea ultra duas noctes, committit ban-
num seu statutum sexaginta solidarum lausannensis: SSR FREIBURG 1925, Nr. 176, S. 194. 211 SSR BERN l/2, 1971, S. 101 bzw. 273f.; Ortsartikel ))Bern«, in: GJIII/1 1987, S. 108. 

212 RDF VII, Nr. 63, S. 216f. 
213 Johanni Jace/li, notario, pro sua pena quam habuit in faciendo convenire Judeos in eorum 

ordinatum cancel/um, prope portam Palacii, qui Judei erant per vi!lam dispersi, [ ... ], fu-
erunt dati et remissi 11/lfll. cum dimidio, qzws receperat a receptore pro faciendis caminis in 
dicto cancello, qui postea sibi fuerunt soluti per proprielarios domorum dicti cancelli. ltem fiät 
sibi remissus pro sua leva I jjl: nur unvollständig ediert bei RCG I, 1900, S. I 00; NORDMANN, 
Juifs a Geneve 1925, S. 19. Die genannten Straßen existieren heute nicht mehr, sollen aber to-
pographisch der heutigen Rue de Granges und dem Platz Grand Mezel entsprechen: Ebd., 
S. 21 f.; GüNTHIER, Les eveques de Geneve 1892, S. 220f. Der in der Quelle erwähnte Notar 
.Jean Jacel war ein begeisterter Anhänger des Predigers Baptiste von Mantua: vgl. BINZ, Les 
pn!dications 1975, S. 26f sowie das Kapitel III.I.4. Ein Zeichen für die neugewonnene Stärke 
der Kommune war auch die inzwischen üblich gewordene Bestätigung der durch Adhemar Fa-
bri 1387 erlassenen städtischen Freiheiten durch die neugewählten Bischöfe kurz vor ihrem 
Einzug in die Stadt, so z. 8. im .Juni 1428 durch den neuen Bischof Fran~ois de Metz: 
HS GENEVE 1980, S. I 02. 214 RCG I, 1900, S. 96 bzw. Nordmann, Juifs a Gcncve 1925, S. 21, Anm. 1. Ähnlich erzwungene 
Verlegungenjüdischer Wohnsitze gab es in der Provence bereits seit dem 14. Jahrhundert, z. 8. 
in Aix-en-Provence 1341 und Montpellier 1365: HISTOIRE JUIFS FRANCE 1972, S. 30. 
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mußte deshalb infolge des Umbaues und der Befestigung der Stadt in einer Bulle 
des Jahres 1430 die Rechte des Bischofs und des Herzogs voneinander trennen: 
Dem Bischof stand frei, die Juden aus seinem Bereich zu vertreiben, er durfte 
dabei allerdings nicht die Einkünfte des Herzogs aus diesem Regal schmälern.215 

Schließlich wurde die Segregation der jüdischen Viertel von den christlichen 
Wohnungen durch die Statutensammlung von 1430, im achten Kapitel ihres er-
sten Buches, festgeschrieben216 und, wie es scheint, zumindest in den größeren 
Gemeinden nach und nach durchgesetzt. ln Chambery wurde den Juden noch im 
Sommer 1435 ein weiterer Aufschub zur Einrichtung eines solchen abgeschlos-
senen Viertels auf drei Jahre zugestanden. 217 1436 wurde den Juden in Cu neo, 
1438 den Juden in Thonon ein abgegrenzter Siedlungsplatz zugewiesen,218 und 
1448 sollte auch in Nizza die entsprechende Umsetzung der Vorschriften unter 
der auch in den Statuten üblichen Bezeichnung Judaysium erfolgen.219 

Angaben aus Genf und Savigliano scheinen darauf hinzuweisen, daß die Juden 
zu dieser Zeit meist über keine eigenen Häuser oder Wohnungen verfügten, son-
dern sie mieten mußten. Dafür hatten die Christen unter Martin V. - in Wider-
spruch zur entsprechenden Anweisung Benedikts XIII. an den Genfer Klerus 
1396- ausdrücklich die Erlaubnis erhalten. Kurz nach seiner Weihe zum Papst 
des Konstanzer Konzils hatte er 1418 ein umfassendes Privileg für die Juden in 
Deutschland, Savoyen und der Bresse erteilt, in das diese Bestimmung mit auf-
genommen worden war.220 

215 ltem erit liberum episcopo edificare et edificari facere infra civitatem et dominium suum, sive 
sint edificia bassa, sive magnijica, sive sint turres, castrum, domus fortes pro fortificatione 
civitatis seu pro sua habitacione et securitate facere parlas et nwros civitatis pro ingressu et 
regressu suo civiumque et aliorum, ludeos libere expel/ere de parte sua diele civitatis, absque 
eo quod dictus dominus dux aut ojjiciari sui possint aut debeant in aliquo se intromittere, !ur-
bare vel impedire quocumque dato casu aut colore quesito, [ ... 1 nec per premissa prohiberi 
intenditur dicto domino duci percipiendi super Iudeis utriusque sexus censivas et alia tributa con-
sueta ... : S!MONSOHN, The Apostolic See IL 1989, Nr. 668, S. 786-788. 

216 DSD Turin 1477, fol. 6r. Ebenso wurde am Ende des dritten Buches. in auffälliger Parallele, 
erstmalig die Errichtung von öffentlichen Freudenhäusern sowie die Kennzeichnung der Dirnen 
vorgeschrieben und anscheinend auch nach einigen Jahren teilweise verwirklicht: Ebd., fol. 
134r.-v.; zu ihrer Durchsetzung in Piemont: COMBA, Apetitus libidinis coherceatur 1986, 
S. 567f. bzw. in Bourg-en-Bresse: BROSSARD, Cartulaire 1882. Nr. 74, S. 208-210. 

217 ••• dominus dilacionem eisdem concessit carreram vocatam de chaboderia intrandi et in-
habitandi per tres annos proximos die proximi festi sancti michaelis incohandos ... : AST, 
lnv. 41, Reg. 51, fol. 198r. Es sollte auch in diesem Fall nicht vorschnell von den statuarischen 
Regelungen auf die tatsächlichen Gegebenheiten geschlossen werden: COMBA, Les Decreta 
Sabaudiae 1992, S. 183[ Die Bezeichnung chaboderia bezieht sich wahrscheinlich auf die be-
kannte Familie Chabod, die zu dieser Zeit z. B. den savoyischen Schatzmeister stellte und 
eventuell Häuser oder andere Immobilien in diesem Viertel besaß. 

218 PICCARD, Thonon 1882, S. 150 (Thonon); SEGRE, The .Jews in Piedmont l, 1986, Nr. 255, 
S. 117 (Cuneo). 

219 CAIS DE PIERLAS, Nice 1898, Nr. 36. S. 466. 
220 /tem si quis Judaeus vel .Judaea aliquam domum vel habitacionem ab aliquo Christiano con-

duceret seu locaret, quod talis Christianus propter hoc non possit conveniri nec citari aut 
quovis modo molestari per aliquem iudicem spiritualem: STERN, Urkundliche Beiträge 1893, 
Nr. I 0, S. 22-24, hier S. 24; zu dem Kontext dieses Privilegs siehe auch das KapitellY.I.4. 
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Im Rahmen der Registrierung der jüdischen Zinszahler in den zentralen Rech-
nungsbüchern werden seit 1412 des öfteren Häuser von einzelnen Juden er-
wähnt. 1412 sind allein in Chambery 12 von Juden bewohnte Häuser in den 
Rechnungen bezeugt, in denen jeweils neben der darin wohnenden Familie noch 
andere Mitglieder der jüdischen Gemeinde lebten. Im Zeitraum von 1419 bis 
1421 ist das dagegen bei 14 verschiedenen Unterkünften der Fall. Es stellt sich 
die Frage, ob darin eine umfassende Autlistung aller von Juden bewohnten Häu-
ser zu sehen ist. Wenn dies zutreffen würde, so hätten 1412 rund zehn jüdische 
Familien, d. h. circa 45 Personen, ein Haus bewohnt. 221 Sie ließen sich in der 
Rue de Bourg Neuf, an der Porte de Mache und an der Stadtmauer unterhalb der 
Burg nieder.222 In Savigliano, wo die Juden meist in dem Häuserblock Les 
Champeaux zur Miete wohnten,223 kam es häufig zu Streitigkeiten zwischen ih-
nen und den christlichen Vermietern. 224 Besonders ein Adliger namens Corrado 
de Tapparelli scheint von Juden bewohnte Häuser aufgekauft und die jüdischen 
Mieter dann zum Verlassen der Wohnungen gezwungen zu haben.225 Mög-
licherweise spielte dabei eine Rolle, daß er selbst, ebenso wie die Juden der 
Stadt, das Geldleihegeschäft ausübte und auf diese Weise unliebsame Konkur-
renten zu verdrängen versuchte. Der Wunsch nach Vermeidung dieser Streitfalle 
könnte ebenso wie die Verschuldungen der Christen im Rahmen der Geldleihe 
ftir Juden zu der Erlaubnis geführt haben, auch Immobilien zu besitzen. So wur-
den 1434 zwei Juden im Eigentumsregister der Stadt geführt. Sie besaßen jeweils 
Anteile an Häusern in der Pfarrgemeinde San Pietro.226 Die von späterer Hand 
erfolgte Streichung der Eintragungen weist möglicherweise auf die von der Stadt 
geplante Vertreibung der Juden hin. Sie wollte das von ihnen bewohnte Gelände 
zur Ansiedlung der Universität zu nutzen.227 Bereits nach zwei Jahren wurde die 
Universität jedoch wieder umgesiedelt, so daß die drohende Vertreibung der 
Juden aus Savigliano offenbar gar nicht durchgeführt wurde.228 

221 Vgl. die in Kapitelll.l.5 genannten Zahlen bezüglich der Anzahl der jüdischen Haushalte und 
ihrer durchschnittlichen Größe. 

222 Heute heißen sie nach den mittelalterlichen Gegebenheiten Rue .luiverie (wegen der Nähe zum 
damaligen Judenviertel) und Tresorerie (weil der Schatzmeister in dieser Straße residierte): 
CHAPPERON, Chambery 1863, S. 25f.; ßRONDY, Chambery 1988, S. 218f 

223 TURLETII, Savigliano I, 1879, S. 455. 
224 SEGRE, The Jews in Piedmont I, 1986, Nr. 88, S. 36L Nr. 183, S. 81 f.; Nr. 190, S. 85. 
225 So zunächst Amedee Foa 1422 und später die .Jüdinnen Bella und .Joya 1431: Ebd., Nr. 88, 

S. 36f.; Nr. 173, S. 78; Nr. 179, S. 80; Nr. 190, S. 85. 1426 wird Corrado zusammen mit 
Amedee Foa als Gläubiger der Stadt genannt: Ebd., Nr. 124, S. 54. 

226 Ebd., Nr. 207, S. 92f. 
227 /tem ut comodius pro studio haben· possint mansiones, judei habitare non possint in Savilliano 

et districtu, quinymo recedere debeant a dicto loco Savilliani antequam studium ibidem in-
choetur: V ALLAURI, Storia delle universita L 1845, S. 282. Auch nach der Rückflihrung der 
Universität an ihren ursprünglichen SitzTurin wurde 1446 und 1452 die Auslagerung der jüdi-
schen Bewohner aus dem Zentrum zugunsten der Einrichtung von Studentenwohnungen ge-
fordert: MHP, Leges municipales 1838: Statuta civitatis Taurini, Sp. 474 und BELLONE, Uni-
versita di Torino 1986, S. 70 und 74. 

228 TURLETTI, Savigliano IV, 1879, Nr. 399, S. 555-560. 
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2.2 Die Entwicklungjüdischer Institutionen 

Unter den sogenannten jüdischen Institutionen sollen die Einrichtungen verstan-
den werden, die flir das jüdische Gemeindeleben wichtige Funktionen besaßen 
und in Form eigenständiger Bauten auch topographisch innerhalb der christ-
lichen Ortschaften faßbar sind. Darunter sind zunächst die Synagoge und der 
Friedhof als wichtige religöse Mittelpunkte des jüdischen Lebens zu sehen, aber 
auch Einrichtungen des täglichen Lebens, wie Schlachtbänke oder Backstuben. 

Wenden wir uns zunächst den Synagogen zu. Es ist auf den ersten Blick er-
staunlich, daß diese ftir die Juden wichtigste Einrichtung in den savoyischen 
Quellen kaum einen Niederschlag findet. Deshalb ist man auch über die Vertei-
lung von Synagogen in Savoyen nur schlecht informiert. 

So erfahren wir von ihrer Existenz in Pont-de-Veyle und in Bourg-en-Bresse 
nur aus purem Zufall. In Pont-de-Veyle mußte 1396 ein gewisser Guigo Garnier 
wegen Raubes einer Festtagskleidung, mit der sich ein Judenamens Mosse in der 
Synagoge bedeckt hatte, einen Florin Strafe zahlen.229 In Bourg-en-Bresse war es 
dagegen ein innerjüdischer Streit, der uns das Vorhandensein einer Synagoge 
verrät. Dort hatten sich 1397 David, der Sohn des Rabbiners Sansin de Louhans, 
und ein gewisser Benjamin gestritten und schließlich auch geschlagen. David 
hatte anscheinend Benjamin schwer am Kopf verletzt und mußte daftir die hohe 
Geldstrafe von 25 Florins zahlen.230 

In Chambery erfahren wir erst im Apri I 1412 von dem Bau einer Synagoge, 
obwohl es dort auf Grund der seit rund achtzig Jahren existierenden größeren 
Gemeinde sicherlich schon vorher eine Synagoge gegeben hat. Im diesem Jahr 
wurde ein gewisser Ruben de Montemelian zusammen mit anderen Juden zu ei-
ner Geldstrafe von 50 Florins verurteilt, weil er die Gerichtsbarkeit der herzog-
lichen Verwaltung und Rechtsprechung unterlaufen habe, indem er diese Be-
fugnisse in der Synagoge selbst ausgeübt habe. 231 Es scheint schon bald eine 
zweite Synagoge errichtet worden zu sein, denn aus einem Privileg Ama-
deus' VIII. aus dem Jahre 1419 fiir alle Juden Savoyens erfahren wir, daß im 
Unterschied zu allen anderen Siedlungsorten nur in Chambery die Unterhaltung 
von zwei Synagogen erlaubt war. 232 Neben der außerordentlichen Größe der 

229 AD Cöte-d'Or, B 9304, Pec. 17 Anfang. 
23° AST, Inv. 41, Reg. 33, tol. 114r.-v.: AST, Inv. 16, Reg. 43. tol. 88v. Ausjüdischer Sicht waren 

Schlägereien innerhalb von Synagogen besonders verwerflich: Sie führten zur Verdopplung der 
Geldstrafe: FINKELSTEIN, .lewish Self-Government 1924, S. 48 und 187f; SCHWARZFUCHS, 
Kahal 1986, S. 99f. Zur Synagoge als Brennpunkt inne~jüdischer Spannungen vgl. auch 
J. SHATZMILLER, Tumultus et rumor in Sinagoga: an aspect of social life of proven~al Jews in 
the Middle Ages, in: Association for .lcwish Studies Review 2 ( 1977), S. 227-255: WELDLER-
STEINBERG, Leben der Zürcher .luden 1959. S. 20f.. 34f.: ßURGHARTZ, Juden Zürich 1992, 
S. 237; TOAFF, II vino e Ia carne 1989, S. 1201". 

23l ••• dictus Rubinus ojjicium magistraws dominique et juridicione in scola Judeorum Cham-
beriaci exercuisse ... :AST, lnv. 16, Reg. 57, fol. 63v. 

232 AST, Inv. 16, Reg. 65, fol. 91r. 
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dortigen Gemeinde dürften auch die internen Spannungen zum Wunsch nach 
dem Bau einer zweiten Synagoge geführt haben.233 Im Jahre 1431 wurde eine 
Exkommunikation gegen den Juden Jacolet Durand in Chambery in scolis Ju-
deorum ausgerufen.234 Als weiterer Hinweis auf eine Synagoge ist verschiedent-
lich ein Kantornamens Joseph in Chambery nachweisbar.235 

In Nizza sind es ähnlich wie in den beiden Orten der Bresse Streitigkeiten 
zwischen Juden, die auf die Existenz einer Synagoge in der Stadt aufmerksam 
machen. Im Jahre 1428 wird ein Judenamens Jacob verurteilt, weil er einenge-
wissen Sal01non in der Synagoge beschuldigte, fälschlicherweise gesagt zu ha-
ben, daß sein Patenonkel seine Tochter verkauft habe.236 Außerdem hatte eine 
Jüdin namens Bellisona für die Anstiftung einer Schlägerei in der Synagoge eine 
Geldstrafe an den clavarius zu zahlen.237 

In Genf ist dagegen für den Zeitraum des Spätmittelalters bisher keine Syn-
agoge ausfindig zu machen, obwohl die Größe der dortigen Gemeinde im 
15. Jahrhundert eine eigene Synagoge voraussetzt. 

In Chambery hat es, nach einem Privileg für Johanan de Treves aus dem Jahre 
1424 zu urteilen, auch ein Beth-Din, d. h. ein jüdisches Tribunal, gegeben, das 
normalerweise nur in größeren Gemeinden die innerjüdische Rechtsprechung 
ausübte.238 Die überregionale Bedeutung von Johanan de Treves, die sich in An-
fragen von auswärtigen Rabbinern auch nach seiner Vertreibung aus Frankreich 
zeigt,239 erklärt die Einrichtung eines solchen Tribunals in Chambery. 

Erste Belege für jüdische Friedhöfe sind in den sechziger Jahren des 
14. Jahrhunderts für Bäge, wo er sich bei dem Galgen der Stadt befunden haben 
solJ,24° und für Pont-de-Veyle241 zu verzeichnen. Über den Friedhof in Bäge er-
fährt man durch eine besondere Gebühr, die die Juden für das Recht auf Bestat-

233 Eine Schilderung dieser Spannungen erfolgt in den Kapiteln V.2.1, V.2.3 und V.2.4. 
234 AD Savoie, SA 7755, Pec. 25 Mitte. Dieser Nachweis stammt aus einer Kastellaneirechnung, 

so daß sich der Plural auf die erwähnten zwei Synagogen in Chambery selbst wie auch auf an-
dere, bislang unbekannte Synagogen der Umgebung beziehen könnte. Scola(e) war als Begriff 
in den lateinischen Quellen der Zeit weitaus verbreiteter als sinagoga. 

235 AD Savoie, Sa 7728, Pec. 22 Anfang. Sein Beiname verweist auf eine mögliche Herkunft aus 
Montbeliard in der Franche-Comte, wo er dieses Amt möglicherweise auch schon ausgeübt 
hatte: AST, lnv. 16, Reg. 57. fol. 39r. 

236 AD Alpes-Maritimes, Art. 52, * 4, Nr. 7, tol. 21 r. 
237 AD Alpes-Maritimes, Art. 52. * 4, Nr. 7, fol. 33v. 238 ... dominus noster dux eidem licenciam concessit omnes judeos tarn citra quam ultra montes 

in prefati domini nostri ducis dictione existentes ad instantiam partis excommunicandi 
secundum ritum judeorum et excommunicatos in besdim cum invocatione testium prout opus 
fuerit nunciandi: AST, Inv. 41, Rcg. 44. pt. I I. tol. 91 r. Zu dieser Institution siehe auch: 
HISTOIRE JUIFS FRANCE 1972, S. 55f. oder SCHWARZFUCHS, Kaba! 1986, S. 88f. 

239 So z. B. eine Anfrage dreierjüdischer Gelehrter aus Ancona im Jahre 140 I: SATZ, A Ietter 1979 
sowie weitere von Schwarzfuchs angetlihrte Responsen: ScHWARZFUCHS, Yohanan Treves 
1990, S. 2 und Anm. 7; S. 3 und Anm. 15; S. 4 und Anm. 20 etc. 

240 GERSON, Notes 1884, S. 238. Anm. 2. 
241 KüHN, Juifs France du Nord 1988. S. 203. 
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tung der Toten auf diesem Gelände zahlen mußten.242 So sind seit 1351, wahr-
scheinlich infolge der durch die Pest verursachten Toten unter der jüdischen Be-
völkerung, immer wieder Zahlungen für die Inanspruchnahme dieses Rechtes in 
den Rechnungen der Kastellanei von Bäge überliefert. 243 

Auch die jüdische Gemeinde in Nizza zahlte bereits- kurz nach Einsetzen der 
ersten Rechnungsquellen im Abrechnungszeitraum 1397-1399- eine Gebühr für 
ihre Friedhofnutzung. 244 Spätere Einträge lassen erkennen, daß der Friedhof am 
Rande der Stadtmauer in dem Viertel Limpia beim heutigen Hafen lag.245 

In Jahr 1409 hatte eine Versammlung der jüdischen Gemeinde von Chambery 
auf ihrem Friedhof nahe der Stadt stattgefunden.246 Die Tatsache, daß diese Ver-
sammlung verboten war und mit einem Strafgeld von 600 Florins belegt wurde, 
läßt vermuten, daß es sich dabei nicht um eine Beerdigung gehandelt hatte. 
Möglicherweise wurde hier Gericht gehalten, so daß der Graf seine Kompeten-
zen in der Gerichtsbarkeit über die Juden berührt sah.247 Eine weitere interes-
sante Detailinformation liefert darüber hinaus eine Rechnung aus dem Jahre 
1412: Anläßtich einer Zahlung für das Bestattungsrecht durch die jüdische Ge-
meinde wird zunächst die Lage des Friedhofes bei Charmettes im Südosten der 
Stadt beschrieben und der Name des ehemaligen jüdischen 'Friedhofswächters' 
genannt: ... per dietos judeos Chamberiaci quinque solidas fortium de et pro 
garda annuali cimisterii sui siti prope Charme/amper ipsos dicto domino nostro 
debitos et recognitum per Meyroctum judeum custodem quondam dicti cimisterii 
nominibus suo et aliorum judeorum ibidem commorantium ... 248 

Es wurde ein Vergleich mit dem Grafen geschlossen, weil, im Gegensatz zur 
Bresse, die Steuer auf die Bestattung der Toten in Chambery nie eingezogen 
worden war. Die Verrechnung dieses Versäumnisses ließ sich Amadeus nicht 
nehmen, so daß die Juden bei einer zugrunde gelegten Jahressteuer in Höhe von 
fünf starken Sous insgesamt zehn Florins zahlen mußten. Da vorher keine Zah-
lungen für dieses Recht belegt sind, ließe sich die Anlage dieses Friedhofes 
eventuell auf das Jahr 1396 zurückdatieren.249 Nach späteren Quellen soll der 

242 Für die Juden in der Bresse: AST. lnv. 41. Reg. 33. fol. 109v. 
243 Siehe die entsprechenden Belege bei GERSON. Notes 1884, S. 238, Anm. 2. Eine Umsetzung 

der Belege flir das 14. Jahrhundert in eine graphische Darstellung findet sich bei KüHN, Juifs 
France du Nord 1988, S. 242. 

244 AD Alpes-Maritimes, Art. 52, * 4, Nr. 2. fol. 6v. 
245 ••• ad Lempedam iZL\ta moenia huius civitatis: AD Alpes-Maritimes, Art. 52, * 4, Nr. 3, fol. 

16v. 
246 •.. per quem inculpabantur certa delicta commissi se videlicet quandam sinagogamfecisse in 

/oco eorum cimisterii prope chamberiaci ... : AST, lnv. 41, Reg. 40, fol. 67v. Sinagoga ist in 
diesem Fall im Sinne von Versammlung zu übersetzen. denn normalerweise wurden die Sy-
nagogen mit der Vokalbel sc(u)ola bezeichnet. Außerdem scheint die Wendung sinagoga fe-
cisse eher auf die gewählte Übersetzung hinzuweisen. 

247 Über den jüdischen Friedhof als (ierichtsstand vgl. auch einen interessanten Fall aus dem nie-
derländischen Raum: CLUSE, Juden in den Niederlanden 1992. S. 55-58. 

248 AST, Inv. 16, Reg. 57, fol. 66v.-67r. 
249 Es ist tlir die Machtstellung zwischen dem Landesherrn und den savoyischen Städten bezeich-

nend, daß die datlir zu entrichtende Steuer der Juden nicht etwa an die entsprechende Stadtge-
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jüdische Friedhof von Chambery an der Straße nach Barberaz nahe den Mühlen 
des Belletruche gelegen haben. 250 Dies scheint auf die Existenzzweier Friedhöfe 
hinzuweisen, doch die beiden unterschiedlichen Lokalisierungen könnten sich 
bei näherer Betrachtung der Topographie von Chambery und seiner Umgebung 
durchaus entsprechen. Nach den bei Chapperon abgebildeten Stadtplan von 
Chambery hat es in der Nähe der Straße nach Barberaz nur die moulin des 
Charmettes gegeben, die dann mit det~jenigen in Besitz der Familie Belletruche 
zu identifizieren wäre. 

Nachweise über die Existenz von Friedhöfen fiir die jüdische Gemeinde in 
Genf gibt es erst gegen Ende des 15. Jahrhundet1s, obwohl eine vorherige Nut-
zung der Anlagen wahrscheinlich ist. 251 Danach waren zwei Friedhöfe in unmit-
telbarer Nähe der Stadt im Besitz der Juden: Einer lag an dem Weg von Genf 
nach Vernier auf der rechten Rhöneseite zwischen Chätelaine und Bauchet, ein 
weiterer nahe bei Versoix am Genfer See. Beide Anlagen waren folglich außer-
halb des städtischen Freiheitsbereiches auf savoyischem Territorium angesiedelt. 
Die Genfer Juden waren also nicht nur wegen der Machtverteilung in der Stadt 
auf die Gunst der savoyischen Landesherren angewiesen. 

Aus dem gleichen Grund mußten nur wenige Jahre nach der savoyischen In-
besitznahme von Cossonay, das als eigenständiges Lehen nach Aussterben der 
alten Adelsfamilie gleichen Namens von Amadeus 1409 eingezogen worden war, 
die Juden aus Lausanne, die dort ihren Friedhof besaßen, flir die anfallenden 
Bestattungen eine eigene Gebühr an den Grafen entrichten.252 

Die Benutzung der christlichen Schlachtbänke durch die Juden war eines der 
Themen des Statuts von 1403. Doch bereits 1385 soll den Juden in Chambery in 
einem Privileg eine speziell für ihre Bedürfnisse ausgerichtete Metzgerei zuge-
wiesen worden sein.253 Erst infolge der Statuten von 1403 erhielten sie jedoch 
gleichzeitig mit dem Verbot des Zutritts zur städtischen Metzgerei die Erlaubnis 
zur Errichtung einer eigenen Schlachtbank. An diesem Beispiel läßt sich die 
Zweischneidigkeit der Privilegien erkennen, die neben der Errichtung eigen-
ständiger Institutionen die Ausgrenzung aus den bisher gewohnten christlichen 
Lebensbereichen vorschrieben. Die jüdische Schlachtbank soll sich dann in der 
Nähe ihres Viertels nahe der Mühle an der Pforte befunden haben. 1423/24 
wurde sie als erste der Schlachtbänke von Chambery renoviert. 254 Auch einige 
Namen der für Chambery zuständigen jüdischen Metzger sind bekannt: 1396 

meinde, sondern an den Landesherrn gezahlt werden sollte: vgl. Kapitel 111.2.4. 
250 BRONDY, Chambery 1988. S. 219. 
251 NORDMANN, Juifs a Geneve 1925. S. 24f.: BABEL. Histoire economique II, 1963, S. 453. 
252 AST, Inv. 41, Reg. 42, fol. 108r. 
253 CHAPPERON, Chambery 1863. S. 300f. 
254 AD Savoie. SA 7746, Pec. 65: zwei .Jahre später folgten weitere Reparaturaufträge: SA 7749, 

Pec. 72/73. 
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wird der Sohn Jacolet Changeurs, Creyssend, 1411 Luyset, der Sohn des David 
Mötier, und um die Jahre 1416-1419 Amant de Stella genannt.255 

An läßlich der Huldigung der Stadt N izza an Graf Amadeus VIII. wurde in die-
ser Stadt bereits 1391 u. a. die Einrichtung einer separaten Schlachtbank für die 
Juden festgesetzt. 256 

In Savigliano können auf Grundlage einer über mehrere Jahrzehnte andauern-
den Auseinandersetzung zwischen Stadt und jüdischer Gemeinde über den Ver-
kauf des nach jüdischem Ritus geschächteten Fleisches an die christliche Bevöl-
kerung die Probleme bei der Errichtung einer eigenen jüdischen Schlachtbank 
dargestellt werden. 1409 war in einem Nachtrag zu den Statuten der Stadt be-
schlossen worden, den Verkauf des von Juden geschlachteten Fleisches an alle 
einheimischen und auswärtigen Christen gegen Strafe in Höhe von 60 Sous zu 
verbieten. Die Anzeige dieses Vergehens wurde mit der Überlassung eines Drit-
tels der zu belegenden Geldstrafe belohnt. 257 Auf Grund der strengen Maßgaben 
der nach jüdischem Ritus vollzogenen Schächtung blieben wahrscheinlich häufi-
ger durch nicht vorschriftsmäßig vollzogene Schlachtungen große und für 
Christen noch verwendbare Teile des geschlachteten Tieres übrig, die normaler-
weise verkauft wurden. Das Verbot verteuerte folglich den Verzehr von Fleisch 
für die jüdische Gemeinde erheblich. Dagegen regte sich Widerstand von seiten 
der jüdischen Gemeinde der Stadt. Magister Abraham Foa gelang es schließlich 
im Jahre 1412, ein Privileg des Fürsten Ludwig von Savoyen-Achaia zu erwir-
ken, der unter Zitierung der städtischen Regelung das Verbot wieder aufhob und 
die Juden erneut in ihre alten Privilegien einsetzte.258 Daraufllin umging die 
Kommune das Privileg und verbot statt des Verkaufs den Juden generell die 
Schlachtung von Vieh. Doch auch dies ließ sich nicht durchsetzen, denn im No-
vember 1415 wurde das Verbot wiederum von Ludwig durch ein Privileg aufge-
hoben.259 

Man hat dabei den Eindruck, daß die so erbittert geführte Auseinandersetzung 
um das Schlachten stellvertretend für die Existenz der Juden in der Stadt geführt 
wurde. Zunächst kehrte in bezug auf diesen Streitpunkt zwischen der Stadt und 
der jüdischen Gemeinde Ruhe ein, bis anläßlich des Aufenthaltes eines Domini-
kaners in der Stadt im Jahre 1440 sowie eines Inquisitors zwei Jahre später die 
deutliche Trennung der Schlachtbänke und des Fleischverkaufs noch einmal 
thematisiert wurde, ohne daß es aber zur Durchsetzung der Forderungen kam.260 

255 AD Savoie, SA 7719, Pec. 24 Mitte: AD Savoie, SA 7733, Pec. 18 Anfang: AST, Inv. 16, Reg. 
65, fol. 56r. bzw. AD Savoie, SA 7738, Pec. 25 Anfang. 

256 CAIS OE PIERLAS, Nice 1898, Nr. II, S. 358. 
257 SACCO, Statuti di Savigliano 1933. Nr. 514, S. 206. Auch in Umbrien gab es ähnliche Fälle: 

TOAFF, II vino e Ia carne 1989, S. 83-87. 
258 Privileg ediert bei GABOTTO, lsraeliti in Savigliano 1917, S. 549f. 
259 Privileg ediert: Ebd., S. 550. 
260 TURLETTI, Savigliano I, 1879, S. 519f.: GABOTTO, Bonafede di Chalon 1918, S. 125. Die Bet-

telorden waren sich der kardinalen Rolle der rituellen jüdischen Schlachtung flir die Existenz 
der jüdischen Gemeinde bewußt, wie auch Beispiele aus Umbrien zeigen: TOAFF, II vino e Ia 
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Ähnliche Probleme bei der Versorgung mit dem ebenfalls nach jüdischem Ritus 
herzustellenden Wein scheint es nicht gegeben zu haben, was mit Eigenanbau 
und -Verarbeitung des Weines durch die Juden oder auch mit der allgemein we-
niger strengen Beachtung dieses Gebotes zusammenhängen könnte.261 

Schließlich wird in Form eines topographischen Hinweises in einer Rechnung 
der Kastellanei von Chambery aus dem Jahr 1404/05 auch noch ein molendinum 
Judeorum erwähnt. 262 Es gab nach Chapperon insgesamt ftinf Mühlen in der 
Stadt, wobei die mau/in de Ia Porte neben der jüdischen Schlachtbank und damit 
in unmittelbarer Nähe des jüdischen Viertels lag.263 Vielleicht ist also diese 
Mühle mit der sonst nicht nachweisbaren jüdischen Mühle gleichzusetzen. Die 
Mühlen der Stadt waren im Gegensatz zu den Backhäusern alle im gemein-
schaftlichen Besitz der Zisterzienserabtei von Hautecombe und der Grafen. Nach 
Bernard soll ein jüdischer Zollpächter im benachbarten Montmelian 1365 gegen 
die Verpflichtung zum Aufbau und Unterhalt der dortigen Brücke das Recht er-
halten haben, Mühlen und andere Bauten, die mit einem Rad betrieben würden, 
entlang der Isere zu errichten.26~ Vielleicht hatte er dieses Privileg genutzt, so 
daß an eine Mühle außerhalb von Chambery zu denken wäre. Mühlen im Besitz 
von Juden waren eher selten und versorgten dann zumeist ein überregionales 
Umfeld.265 

Über die Existenz von jüdischen Hospitälern in Savoyen ist dagegen bisher 
nichts bekannt.266 Statt dessen läßt sich vermuten, daß die Armenftirsorge, die 
häufig von den Hospitälern im Sinne eines Hospizes übernommen wurde, von 
einzelnen reicheren jüdischen Familien ausgeübt worden ist, die auch jüdische 
Familien ohne verwandtschaftliche Verbindungen in ihre Wohnungen aufnah-
men und ftir sie den Schutzzins entrichteten.267 Einige ärmere Juden konnten zu-
dem eine Anstellung als Diener, Magd oder Hauslehrer finden und so ihre Exi-
stenz etwas absichern. 268 Über weitere mögliche Institutionen der jüdischen 
Gemeinden in Savoyen, wie Judenbäder, Backhäuser oder Tanzstuben, ist bisher 
nichts bekannt. 

carne 1989, S. 84f. 
261 Vgl. Ebd., S. 96-100. 
262 AD Savoie, SA 7726, Pec. 20 Ende. 
263 CHAPPERON, Chambery 1863, S. 285 bzw. 300f. (Anm. I); BRONDY, Chambery 1988, S. 121f. 
264 BERNARD, Montmelian 1956, S. 188. 
265 Mit Beispielen aus der Provence: HISTOIRE .IUIFS FRANCE 1972, S. 53. 
266 Zum jüdischen Hospitalswesen siehe: H. FRIEDENWALD, Notes on the history of Jewish hospi-

tals, in: DERS., The Jews and thc Medicine. Essavs. Bd. 2. Saltimore 1944. S. 514-522. 
267 V gl. die Untersuchung von GLANZ. Geschichte .des niederen jüdischen Volkes 1968, S. 8 und 

20. 
268 Interessanterweise fanden die aus dem deutschen und französischen Raum geflüchteten Juden 

häufig eine Zuflucht als Angestellte in den Haushalten der reichen jüdischen Familien der ita-
lienischen Städte, so auch 1445 ein Rabbi aus Chambery bei einem umbrischen Geldverleiher: 
TOAFF, II vino e Ia carne 1989, S. 30 I f. 
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2.3 Der Sonderfall der Bischofsstädte Genf, Nizza und Lausanne 

Die Sonderstellung der Bischofsstädte wurde schon anläßtich der Behandlung 
der Siedlungsgeschichte kurz dargestellt. Auf die speziellen Fälle der Städte 
Genf, Nizza und Lausanne,269 in denen Juden zur Zeit Amadeus' VIII. lebten, 
soll im folgenden eingegangen werden: 

Ein interessanter Fall ist zunächst die Bischofsstadt Genf, über deren jüdische 
Gemeinde zwei Studien vorliegen.270 Nach den Untersuchungen Nordmanns 
hängt die Geschichte der Juden in dieser Stadt eng mit der Politik der sa-
voyischen Dynastie in Genf zusammen.27 1 So sind die ersten und einzigen Er-
wähnungen einer jüdischen Niederlassung in Genf in den Rechnungsbüchern der 
savoyischen Kastellane aus den achtziger Jahren des 13. Jahrhunderts festgehal-
ten, als die savoyischen Grafen zum ersten Mal mit der Einnahme der vom Bi-
schof beanspruchten Burg de l'lle, die die Passage über die Rhöne kontrollierte, 
einen wichtigen Einfluß auf die Stadt gewannen.272 Nordmann stellt in diesem 
Zusammenhang die These auf, daß die Grafen weniger als Erbvögte des Genfer 
Bischofs, zu denen sie 1290 vertraglich bestimmt worden waren, als vielmehr 
auf eigene Rechnung die Ansiedlung von Juden ermöglichten.273 Daflir spricht 
auch die etwa zur gleichen Zeit unter der Herrschaft Philipps von Savoyen er-
folgte Besiedlung der Nachbarräume innerhalb der Grafschaft (Bresse, Bugey, 
Chablais).274 Doch der Nachweis einer jüdischen Siedlung in Genf bleibt singu-
lär, obwohl in der unmittelbaren Umgebung der Stadt auch im weiteren Verlauf 
des 14. Jahrhunderts Juden vereinzelt weiterhin in den Rechnungen erwähnt 
werden.275 In einer Aufstellung der Rechte des Bischofs von Genf in seiner Stadt 
aus dem Jahr 1310 wird den Juden nur hinsichtlich der Zollerhebung flir den 
Durchzug durch die Stadt Beachtung geschenkt. 27 Cl Nordmann vermutet hinter 
dieser auffallenden Lücke in der jüdischen Besiedlung des westalpinen Raumes 
den Widerstand des Genfer Bischofs und/oder der städtischen Gemeinde, die ge-
rade in dieser Zeit nach dem Zurückdrängen der bischöflichen Macht in Genf mit 

269 Auf den FallTurin wird in anderem Zusammenhang im Kapitel 111.2.3 gesondert eingegargen. 
270 NORDMANN, Juifs a Geneve 1925; SEGRE, Ginevra eil Vaud 1993. Die Untersuchung von Se-

gre bringt über Nordmann hinaus allerdings nur wenig Neues. 
271 »Elle [l'histoire des Juifs, Anm. d. Verf.] se rattache etroitement aux fonctions que Ia maison 

de Savoie y a exercees et qui datent de 1250<<: NORDMANN . .Juifs a Geneve 1925, S. 2. Zum 
Einfluß der savoyischen Grafen auf Genf in dieser Zeit siehe auch MALLET, Du pouvoir 1849 
und HS GENEVE 1980, S. 30f. 

272 MALLET, Du pouvoir 1849, S. 265-276; NORDMANN, .luifs a Geneve 1925, S. 3, Anm. 1. 
273 Ebd., S. 4f. wie auch schon MALLET, Du pouvoir 1849. S. 269f. 
274 V gl. die Untersuchungen von CiERSON, Notes 1884. S. 235f. und NORDMANN, Juifs Pays de 

Vaud 1925, S. 147f. Auch in Bern fielen die ersten jüdischen Niederlassungen wohl nicht zu-
fällig in die Zeit, als die Stadt kurzzeitig unter der Schirmherrschaft Petcrs II. von Savoyen 
stand: TOBLER, Juden im alten Bern 1889, S. 339. 

275 NORDMANN, Juifs a Geneve 1925, S. 9. 
276 LULUN/LE FORT, Regeste genevois 1866, Nr. 1663, S. 421 f. 
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Hilfe der savoyischen Grafen erstarkte.277 Auf jeden Fall zeigen die Quellen, daß 
die Ansiedlung unter savoyischer Oberherrschaft auch in unmittelbarer Um-
gebung der Stadt toleriert, in der Stadt selbst aber auf Grund der umstrittenen 
Machtverhältnisse nicht dauerhaft geduldet wurde. Erst mit der auf Ausgleich 
bedachten Politik des Bischofs Adhemar Fabri, die ihren Ausdruck in dem sehr 
umfangreichen Freiheitsbrief für die Stadt aus dem Jahre 1387 fand, änderte sich 
offenbar auch deren restriktive Haltung gegenüber den Juden.278 Seit diesen Jah-
ren und insbesondere nach der Vertreibung aus Frankreich 1394 begann sich 
eine jüdische Gemeinde zu entwickeln, die ab 1450 sogar der fuhrenden jüdi-
schen Gemeinde in Chambery den Rang ablaufen sollte.279 

In Nizza scheint sich bereits vor der Huldigung an Amadeus VIII. im Jahre 
1391 eine jüdische Gemeinde herausgebildet zu haben, die sich dann unter der 
Herrschaft Amadeus' VIII. institutionell verfestigte.280 Noch unter dem franzö-
sischen König Kar! VI. einigte man sich- laut Ca"is de Pierlas-Anfang 1384 auf 
die Einrichtung einer Geldleihebank. Diese Regelung wurde dann in Verträgen 
zwischen der savoyischen Dynastie und der Stadt N izza im September 1388 
bekräftigt.281 Sowohl Lombarden wie auch Juden scheinen sich daraufhin in grö-
ßerer Anzahl in der Stadt niedergelassen zu haben.282 Bereits bei der Huldigung 
der Stadt Nizza an den neuen Grafen Amadeus VIII. im Jahre 1391 wurden diese 
Bestimmungen erweitert, indem neben dem schon seit den Statuten von 1342 
obligatorischen Kleidungkennzeichen auch die Einrichtung eines eigenen jüdi-
schen Viertels und einer jüdischen Schlachtbank festgeschrieben wurde.283 Die 
Juden entwickelten schnell eine kleine, aber stabile Gemeinde mit allen wichti-
gen Einrichtungen unter der Aufsicht eines eigens für sie bestallten bailli.284 

277 NORDMANN, Juifs a Geneve 1925. S. 9: vgl. auch E.Jß VI I, 1931. Sp. 24 7. 
278 Siehe auch die Daten der Zinslisten für Genf bei SEGRE. Ginevra e il Vaud 1993. S. 204f. Eine 

ähnliche Entwicklung vollzog sich in Metz. wo sich erst nach dem Amtsantritt des in Glau-
bensfragen toleranten Bischofs Konrad Beycr von Boppard ab 1421 wieder eine j Lidische Ge-
meinde in der Stadt ansiedelte, wobei die erste jüdische Familie interessanterweise aus ßourg-
en-ßresse kam: FRAY, Communautcs juives 1992, S. 103f. 

279 SEGRE, Ginevra eil Vaud 1993, S. 207. 
280 CA!s DE PIERLAS, Nice 1898, S. 264-267; EMANUEL, Les .luifs a Nice 1905, S. 5-8. Zahlreiche 

Erwähnungen von Juden finden sich bereits mit Einsetzen der ältesten Rechnungsquellen aus 
dem Jahr 1389/90: AD Alpes-Maritimes. Art. 52,* 4, Nr. L fol. 13r.- 20r. 

281 CA!s DE PIERLAS, Nice 1898, S. 266 bzw. 35-38 sowie den entsprechenden Vertrag: Ebd., Nr. 8, 
S. 348. 

282 Ebd., S. 124 bzw. 266. 
283 Siehe die anläßlich der Huldigung an Amadeus VIII. 1391 bestätigten Statuten von Nizza Quod 

Judei teneantur omnes in una carreria habitare. Quod Judei habeant macelli tabulam 
separatam und Quod Judei teneantur rotam magnam et latam diversi coloris portare, in: CA!s 
DE PIERLAS, Nice 1898, Nr. I I. S. 352-359, hier S. 358. 

284 Dieses von einem Judennamens Jacob Agin bekleidete Amt war einmalig innerhalb des Unter-
suchungsraums, entsprach aber den Au(gaben. die andere Juden ohne entsprechenden Titel, 
aber in ihrer Funktion als Vertreter (Parnassim) der Judenschaft vor landesherrlichen Organen 
wahrnahmen: AD Alpes-Maritimes. Art. 52. * 4, Nr. 3. fol. 16v. Später übernahm ein Jude na-
mens Jakob Geziel diese Funktion: AD Alpes-Maritimes. Art. 52, * L Nr. 5, fol. 35v.-36r. bzw. 
Nr. 6, fol. 34v. 
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Nach bisherigen Erkenntnissen scheint der Bischof dagegen während der Zeit 
Amadeus' VIII. weder direkt noch indirekt Einfluß auf das Schicksal der Juden 
innerhalb seiner Stadt genommen zu haben. Nur einmal wird in einer Rechnung 
erwähnt, daß der Bischof die zu Weihnachten fallige Gebühr für die Nutzung des 
Friedhofes erhalten habe. 285 

Für eine differenzierte Darstellung der Geschichte der jüdischen Gemeinden 
in beiden Bischofsstädten müßten aber die reichlich vorhandenen lokalen Quel-
len herangezogen und in das weitere Umfeld der Stadtgeschichte eingebettet 
werden.286 In beiden Fällen, besonders aber für Genf, bleibt dies weiterhin ein 
dringendes Desiderat der Forschung. 

In Lausanne stellt sich die Verteilung der Kompetenzen etwas komplizierter 
dar.287 Hier war es zunächst der Stadtrat, der 1408 sechs jüdischen Haushalts-
vorständen im Rahmen des erstmaligen Ausbaus einer eigenen jüdischen Ge-
meinde in der Stadt das Recht auf Niederlassung und Handel gegen die Ver-
pflichtung zur Zahlung eines jährlichen Tributs zugesteht. 288 Bereits fünf Jahre 
später beanspruchte auch Amadeus VIII. - wie bereits beschrieben - eine Tri-
butzallJung der jüdischen Gemeinde, weil sie einen Friedhof auf seinem Territo-
rium unterhalte und - basierend auf dem seit 1356 in Lausanne eingesetzten 
Appellationsrichter- seiner Gerichtsbarkeit unterstehe. Diese Zuständigkeit do-
kumentierte er sogleich durch die Freisprechung von einem Hexereivorwurf ge-
gen ein entsprechendes Entgelt.289 Erst 1419 meldete sich auch der Bischof 
Guillaume de Challant in dieser Angelegenheit zu Wort, indem er achtzehn Ju-
den umfangreiche Privilegien erteilte, die er 1431 noch einmal auf vier Jahre 
verlängerte.290 Obwohl von einer Gegenleistung der Juden nicht die Rede ist, 
kann man von einer einmaligen Zahlung ausgehen, nicht aber von einem jähr-
lichen Tribut wie gegenüber der Kommune und Amadeus VIII. Der in den bi-
schöflichen Privilegien enthaltene, zusätzliche Rechtsschutz ist eventuell als Re-
aktion auf die Verfolgungen der savoyischen Juden im Jahr 1416/17 zu sehen. 
Die Juden nutzten damit die erst in diesen Jahren verstärkte Präsenz des Bischofs 

285 AD Alpes-Maritimes, Art. 52, * 4, Nr. 5, fol. 13v. Sonst wird jedoch diese Gebühr unter den 
Einnahmen des clavarius verzeichnet, ohne daß etwaige Rechte des Bischofs erwähnt würden. 

286 Dies würde jedoch den Rahmen der vorliegenden Arbeit bei weitem sprengen und die Abfas-
sung eigens diesem Aspekt gewidmeter Untersuchungen erforderlich machen. 

287 Eine genauere Schilderung dieser jüdischen Gemeinde erfolgt in dem Aufsatz von BAR-
DELLEiMOREROD, La Iutte 1992. 

288 SSR W AADT 1977, Nr. 227, S. 424f. 
289 AST, lnv. 41, Reg. 42, fol. 1 08r. und lnv. 16, Reg. 59, fol. 134v.; ähnliche, aber leider nicht 

näher erläuterte Vorwürfe (de quadam inculpatione sortilegiorum) waren auch gegen sa-
voyische Juden ausgesprochen worden: AST, lnv. 41, Reg. 42, fol. 44r.-v. und 58v.-59r. sowie 
Inv. 16, Reg. 59, fol. 106v.-107r. Der schon im 13. Jahrhunderts unter Peter II. von Savoyen 
erstmals erhobene Anspruch auf Teilhabe an der Rechtsprechung innerhalb des Bistums Lau-
sanne konnte sich im Verlauf des 14. Jahrhunderts verfestigen. Der Sitz dieses Appellations-
richters war das an der Stadtmauer gelegene maison de Billens: HS LAUSANNE 1988, S. 32f.. 

290 GINGINS-LA-SARRA!FOREL, Recueil de chartes 1846, S. 500-511; SSR W AADT 1977, Nr. 228, 
S. 425-431. Zur Person von Gui llaume, der als Kanzler von 1404-1406 in savoyischen Diensten 
stand und über lange Zeit nicht in der Stadt residierte, siehe HS LAUSANNE 1988, S. 134t: 
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in der Stadt. Mit dem Auslaufen des Schutzes durch dieses bischöfliche Edikt im 
Jahre 1435 wie auch eventuell in Zusammenhang mit der von Kaiser Sigismund 
1434 gegenüber der jüdischen Gemeinde in Lausanne eingeforderten Krönungs-
steuer ging auch die kurze Periode jüdischer Ansiedlung in Lausanne bereits 
ihrem Ende entgegen, so daß seit 1435 nur noch vereinzelt Juden in den Zins-
listen der Stadt wie auch des savoyischen Herzogs verzeichnet werden.291 

2.4 Planmäßige Neugründungen jüdischer Gemeinden: Villars-les-Dombes und 
Turin im Vergleich 

An einigen Beispielen aus den vorhergehenden Kapiteln ist zu ersehen, daß die 
Integration der Juden in den einzelnen Städten durchaus unterschiedlich verlief: 
In Genf gestaltete sich das Zusammenleben anscheinend recht offen; in Bourg-
en-Bresse wurden die Juden ausdrücklich von allen Bürgerrechten ausgenommen 
und ganz der Gewalt des Landesherrn unterstellt; in Savigliano befand sich die 
jüdische Gemeinde in ständigem Kampf mit der Stadt um ihre vom Landesherrn 
zugesicherten Privilegien. An einem Beispiel soll versucht werden, die unter-
schiedliche Lage der Juden in den Regionen beiderseits der Alpen anhand eines 
inhaltlich ähnlichen Sachverhaltes zu untersuchen. 

Als Anhaltspunkte dienen zwei Ansiedlungsprivilegien für jeweils einen jüdi-
schen Personenverband in den Städten Villars-les-Dombes und Turin. Die Eta-
blierung einer jüdischen Gemeinde in den beiden Orten fand in etwa zum glei-
chen Zeitpunkt statt. 292 Auch recht I ich gesehen, war das Verfahren der Ansied-
lung ähnlich: Beide Gruppen von Juden, die sich zur Niederlassung entschlossen 
hatten und eine neue Gemeinde gründen wollten, erhielten ein entsprechendes 
Ansiedlungsprivileg. Beide Orte unterlagen erst seit wenigen Jahren der direkten 
Herrschaft des savoyischen Landesherrn. Villars-les-Dombes war zwar nach 
langen Streitigkeiten um die Aufteilung des Besitzes der Herren von Thoire und 
Viiiars Amadeus VIII. im Jahre 1402 zunächst zugesprochen worden, blieb aber 
bis zum Ableben des letzten Inhabers aus diesem Adelsgeschlecht, Humbert, im 
Jahre 1422 noch in dessen Nutznießung. Turin war dagegen schon lange im Be-
sitz der savoyischen Dynastie, doch durch die Erbteilung von 1285 war es erst 
nach dem direkten Anschluß Piemonts 1418 wieder an das Herzogtum Savoyen 
gekommen. Trotz dieser Gemeinsamkeiten bestehen zwischen den zwei Ansied-
lungsprivilegien grundlegende Unterschiede. Ein genauerer Blick auf die beiden 
Urkunden soll dies verdeutlichen.293 

Zunächst genehmigt der Herzog im Falle von Viiiars die Ansiedlung der Ju-
den, in Turin ist dies die Stadt. Die jüdischen Neusiedler um den Arzt Elia Ala-

. m~and besaßen zwar die Genehmigung des Herzogs für eine Niederlassung in 

291 BARDELLEIMOREROD, La Iutte 1992, S. I Of. 
292 ln Viiiars am 26. Mai 1423, in Turin am 17. Juni 1424. 
293 Für Villars: AST, Prot. duc., Nr. 70, fol. 371v.-372v.; für Turin der von Segre edierte Aus-

schnitt: SEGRE, The Jews in Piedmont I, 1986, Nr. I 04. S. 45f. 
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Turin, allein das Verfahren wurde vom Stadtrat in die Hand genommen. Umge-
kehrt ist bis zu diesem Zeitpunkt weder aus Viiiars noch aus einem anderen Ort 
eine Vereinbarung zwischen den jüdischen Neuansiedlern und einer Stadt im 
französischen Bereich Savoyens nachweisbar. 

Entsprechend unterschiedlich ist auch die Abfassung und der Wortlaut der Ur-
kunden. Das Privileg des Herzogs, das in Form eines Protokolls erhalten ist, 
wirkt wie ein nüchterner Verwaltungsakt, in dem die Rechte und Pflichten der 
Juden festgehalten sind: ... quod ad humilem supplicacionem judeorum utrius-
que sexus in dicto loco de Villariis habitancium et in futurum habitaturorum eis-
dem Judeis in libertatis benejicium damus largimur et concedimus ... Dagegen 
besitzt die Urkunde aus Turin zunächst eine lange Vorrede, in der die Hoffnung 
zum Ausdruck gebracht wird, daß die sich ansiedelnden Juden zum christlichen 
Glauben bekehrt werden mögen: 

... ut conversacione Christi fidelium ac devotarum personarum civitatis ad 
fidem converti inspiracione divina valeant christianam et eorum regem 
dominum Jhesum Christum recognoscere, cum multe religiose et ecclesia-
stice persone predicatorum et minorum ac aliarum ecclesiarum civitatis 
continuis predicacionibus doceant viam eius que forsitam [sie!} superna 
divinitate inspirante eorum corda alliciet ut ab ipsorum erroribus liberal, 
viam salutis amplectantur et cum christianis, christiani effecti, ad gloriam 
proveniant sempiternam. 

Es kann nicht verwundern, daß in einer Stadt mit einem derartig beschriebe-
nen Heilsauftrag das Zusammenleben von Juden und Christen bald durch zahl-
reiche Probleme erschwert wurde. Weiter wird betont, daß die Niederlassung nur 
aus Respekt vor dem Herzog ( ... ob reverenciam illustrissimi domini nostri ... ) 
zugelassen worden sei und daß die städtischen Freiheiten durch die jüdischen 
Privilegien in keiner Weise beeinträchtigt werden dürften.294 

Erst dann kommt man zu dem eigentlichen Inhalt der Urkunde, wobei die den 
Juden gewährten Freiheiten sehr unterschiedlich ausfallen. Dem Landesherrn ist 
im Falle Villars' nur an dem finanziellen Aspekt der Ansiedlung gelegen: Er 
bestimmt einen reduzierten Schutzzins von einem Florin für die neuhinzuge-
kommenen Juden, gewährt ihnen, bis auf eine Ausnahme, einen Indulgenzbrief 
ftir alle etwaigen früheren Vergehen und Verbrechen und erlaubt das Betreiben 
einer Wechselstube und von TauschhandeJ.295 Die finanzielle Beteiligung der 

294 Tenentes et pro fermo reputantes ipsi consiliarii et credendarii quod eisdem judeis nec aliqui-
bus ex ipsis per prefatum illustrissimum dominum nostrum nichil est concessum seu induftum 
et nichil concedetur seu indulgebitur in futurum quod sit vel faciat vel veniat contra franchi-
sias, libertates et capitufa civitatis nec aliquias seu aliquam ex ipsis ... : Ebd. 

295 ••. volumus et concedimus eisdem judeis utriusque sexus habitanturis et habitaturis in villa-
riis quod non exigatur vice nostra pro eorum annuali censiva sive gm·da nisi dumtaxat unus 
jlorenus parvi ponderis super quolibet ipsorum foco [ ... ] remictimus, quictamus, donamus et 
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Juden am Ausbau der städtischen Befestigung ist die einzige erkennbare Rege-
lung, die das Verhältnis zwischen den Juden und der Stadt betrifft.296 Sie wird 
dementsprechend wenige Monate später in der Bestätigung der charte de fran-
chises für Viiiars als eine besondere Vergünstigung des Landesherrn hervorge-
hoben.297 

Der Stadtrat von Turin kümmert sich dagegen mehr um die praktischen Fragen 
des Zusammenlebens: Er gewährt den Juden zunächst Rechtsschutz gegen 
jedwede Beleidigung und Gewalt, privat oder geschäftlich, und spricht ihnen 
Wohnungen oder Häuser zu einem angemessenen Preis zu.298 Außerdem be-
stimmt er einen Ort, an dem die Juden ihre Toten bestatten dürfen.299 

Damit wird deutlich, wie unterschiedlich die Rahmenbedingungen für die jü-
dischen Niederlassungen in Savoyen bzw. in Piemont festgelegt wurden, je nach 
dem Grad der Eigenständigkeit der sie aufnehmenden Städte. Man kann zwar 
davon ausgehen, daß auch diejenigen Fragen, die in der Urkunde zunächst nicht 
zur Sprache kamen, notwendigerweise geklärt werden mußten. Ihr Fehlen in den 
jeweiligen Quellen gibt jedoch Aufschluß über die unterschiedliche Schwer-
punktsetzung bei der Abwicklung der Ansiedlung. 

2.5 Die Einbindung der jüdischen Gemeinden in städtische Pflichten 

Die ohnehin wenigen Städte innerhalb des savoyischen Territoriums besaßen, 
abgesehen von Piemont, der romanischen Schweiz und N izza, nur einen sehr be-
schränkten Zugriff auf die in ihrer Mitte lebenden Juden. So mag es nicht ver-
wundern, daß es nur wenige Quellen gibt, in denen direkt oder indirekt eine 
Einbindung der Juden in die städtischen Aufgaben bezeugt ist. Sie sind mit einer 
Ausnahme auch alle erst relativ spät, d. h. seit den zwanziger Jahren des 
15. Jahrhunderts, zu datieren. Interessanterweise kreisen die Quellen in diesem 
Zusammenhang vor allem um zwei Aspekte eines Themas: die jüdische Beteili-
gung an der städtischen Wehrpflicht.3oo 

indulgemus inquantum nostrum concernit ius phisca/e scilicet omnes excessus offensas crimina 
et delicta quos quas et que commiserunt et perpetraverunt a foto tempore preterito usque ad 
diem presentem [ ... ] quod impune possint et va/eant videlicet exercere officium cambii 
quarumcumque monetarum auri et argenti et quarumübet aliarum rerum et mercandiarum 
secundum formam ordinacionum nosfrarum monetarum ... : AST. Prot. duc., Nr. 70, fol. 
371v.-372v. 

296 ... quod secum contribuant in domis subsidiis foragiis et aliis numeribus nobis dandis dum 
taxat salvo in fortificacione de I 'il/ariis in qua semper contribuant solito more ... : Ebd. 

297 OUFOURIRABUT, Chartes municipales 1885. S. 358. 
298 ... quod si et quando voluerint morari in civitate Thaurini eisdemjudeis nec aliquibus ex ip-

sis non fiat per quemquam de Thaurino vel incolam seu morantem vel moraturum in ipsa civi-
tate iniuria, vio/entia vel offensa sed quod graciose tractentur et in eorum officiis non turben-
tur et quod domus pro eorum mansionibus eisdem locentur per cives competentibus preciis: 
SEGRE, The Jews in Piedmont I, 1986. Nr. I 04. S. 45f. 

299 ... quod, dum moram fecerint in Thaurino versus monturucius extra Partarn marmoream vel 
alibi prout inji·a locum eis necessarium pro sepu/turis ipsorum ... : Ebd. 

300 Zum deutschen Raum vgl. FISCHER. Die verfassungsrechtliche Stellung 1931, S. 98-106. 
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Der eine Aspekt ist die Einbeziehung der jüdischen Gemeinde in die Finanzie-
rung von Stadtbefestigungen,.1° 1 die in den siebziger Jahren des 14. Jahrhunderts 
vielfach die städtischen Finanzen belastete. Der Ausbau der Befestigung in 
Chambery hatte z. B. 13 71 zu einer Sondersteuer fiir alle grundbesitzenden Ein-
wohner der Stadt geführt . .1°2 In den achtziger Jahren sollten auch die Juden ihren 
Teil zur Finanzierung beitragen. Da die Zuständigkeit für die Steuerverwaltung 
allerdings weitgehend beim Landesherrn, zum damaligen Zeitpunkt Ama-
deus VI., lag, wandten sich die syndics der Stadt an ihn und baten um die Er-
laubnis zur Besteuerung der Juden. Bereits 1383 erfolgte ein erster Vorstoß der 
Stadt gegenüber dem Grafen.30.1 Doch die darauf ergangene Weisung scheint bei 
den Juden auf Widerstand gestoßen zu sein, so daß sie erst 1387 in Form einer 
Ausnahmeregelung zur Besteuerung fiir die Ausgaben der Befestigung herange-
zogen wurden.304 Die Eintreibung der Forderung wurde über eine an die ~yndics 
zu leistende Abgabe auf den von ihnen verkauften Wein geregelt. .los Der Bau war 
jedoch wegen Finanzierungslücken nur schleppend vorangekommen, so daß rund 
45 Jahre später noch einmal auf diese Maßnahme zurückgegriffen werden mußte. 
1431 durften die syndics der Stadt nach herzoglicher Genehmigung und Einigung 
mit den Vertretern der jüdischen Gemeinde für die letzten zurückliegenden zehn 
Jahre eine Besteuerung von 30 Florins jährlich vornehmen, die die Juden wie-
derum aus den Einnahmen beim Verkauf ihres Weines auf dem Markt decken 
wollten.306 Diesem Vertrag war jedoch ein längerer Streit mit der jüdischen Ge-
meinde vorausgegangen, der vor dem Herzog zugunsten der Stadt entschieden 
worden war. 307 

301 Ygl. auch die ähnliche Lage der Juden von Dijon 1375-1380: KüHN, Juifs France du Nord 
1988, S. 154 oder Mäcon 1371: JEANTON. Juifs cn Mäconnais 1919. S. 391f. 

302 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976. Nr. 335, S. 377, Anm. I. Zu den Befestigungsarbei-
ten in Chambery siehe HJSTOIRE CHAMBERY 1992. S. 48f Auch die Bewohner der umliegenden 
Pfarreien wurden für die Autbringung der Summen herangezogen: CHAPPERON, Chambery 
1863, S. 37. 

303 BRONDY, Chambery 1988, S. 217. 
304 .•• quod ipsi Judei quieti sint et immunes a solucione quarumcumque tailliarum factum for-

tifficiis ipsius viile tangencium, exceptis dumtaxat proximis tribus annis quilibet [sie] anno 
quolibet, viginti jlorenos auri, sindicis diele ville pro premissis sint astricti: AST, lnv. 41, Rot. 
25, Pec. 12f.. 

305 CHAPPERON, Chambery 1863, S. 118. Der Weinbann stellte in Chambery allgemein die wich-
tigste Einnahmequelle der Stadt dar: BRONDY, Chambery 1988, S. 61 und I 04. 

306 Siehe die Eintragungen der Einkünfte des Leiters der Befestigungsarbeiten in den entsprechen-
den Rechnungen der syndics von Chambery: AM Chambery. CC, Nr. 213 (1429/30) und 
Nr. 214 Compte de fortitication ( 1430/31) (beide ohne Paginierung) sowie AST, lnv. 41, Reg. 
48, fol. 4 7v.-48r. Der Bau der Stadtmauer scheint erst im Jahre 1444 vollendet worden zu sein: 
CHAPPERON, Chambery 1863, S. 36-38. 

307 Siehe die leider z. T. nur schlecht erhaltenen Ausgaben für die Verhandlungen in den städ-
tischen Rechnungen: Expense facte per nobi/em virum Glaudium Condii consindicum et ve-
nerabilem virum Johannem Marescalci /egum doctorem advocatum ville et communitatis 
Chamberiaci eundo cum uno suo clerico [ ... 1 et quinque equis a Chamberiaci Thononium ad 
illustrissimum principem dominwn nostrum Sabmtdie f ... j de consilio et ex ordinacione plu-
rimum burgensium et consiliarum diele ville contra judeos commorancium [ ... ] dictam 
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Auch bei der bereits besprochenen Privilegierung der jüdischen Gemeinde in 
Viiiars 1423 war ein finanzieller Beitrag der Juden zu den Kosten der Stadtbe-
festigung die einzige Regelung, die überhaupt von einem Eingehen des Landes-
herrn auf städtische Forderungen zeugt. 3011 

Eine zweite wichtige Frage in bezug auf städtische Pflichten der jüdischen 
Gemeinden, die um 1430 einer Klärung durch den Herzog bedurfte, war die 
Wahrnehmung des Wachdienstes. Spätestens seit 1427 zahlten die Juden in 
Chambery für die nahe bei ihrem Viertel liegende Porte de Mache einen Betrag 
von drei Florins als Gegenleistung für die Befreiung von dieser Pflicht.309 Im 
Zusammenhang mit der allgemeinen Festlegung der rechtlichen Stellung der Ju-
den in Savoyen durch die Statuten und ein Privileg Martins V. wurden die Juden 
Savoyens allerdings vom Herzog von der Pflicht zum Wehr- und Wachdienst im 
gesamten Territorium noch einmal ausdrücklich ausgenommen.310 Die Weisung 
scheint zunächst nicht eingehalten worden zu sein, denn rund fünf Monate später 
schickte der Herzog eine Mahnung an seine Beamten, die sie zur Durchsetzung 
dieses Privilegs aufrief. 311 Tatsächlich zahlten die Juden von Chambery nach der 
neuerlichen Festsetzung ihrer Pflichten in bezug auf die Befestigung der Stadt 
aus dem Jahre 1431 auch weiterhin einen kleinen Beitrag von 12 Deniers forts 
für den Wachdienst.312 Offenbar wurde die jüdische Gemeindetrotz ihrer recht-
lichen Sonderstellung innerhalb der Stadt nunmehr als ein Teil der städtischen 
Gemeinschaft angesehen, die auch zu den entsprechenden Arbeiten dieser Ge-
meinschaft herangezogen wurde. Der Herzog jedoch widersetzte sich, wahr-
scheinlich auf Drängen der betroffenen Juden, dieser Einstellung und ermahnte 
häufiger seine Beamten, die Einhaltung der Privilegien der Juden zu über-
wachen. 

Doch auf Dauer und vor allem in Krisenzeiten war diese Sonderstellung der 
jüdischen Gemeinde in der Stadt nicht mehr haltbar. Bourg-en-Bresse unterlag 
Mitte der 1430er Jahre den Auswirkungen eines sich über Jahre hinziehenden 

villam Chamberiaci qui contribuere recusabant in gueytiis et fortificacione iamdicte ville 
[ ... ] se fore excusatos vigore quarumdam diversicalium literarum quarum copiam dicti sin-
dici reddunt ... : AM Chambery. CC. Nr. 214 Campte de fortitication ( 1430/31 ). Auch sonst 
versuchten viele Bürger, sich durch eine entsprechende Privilegierung oder gar durch Flucht 
von den hohen Abgaben zu befreien: CHAPPERON, Chambery 1863, S. 37. 

308 AST, Prot. duc., Nr. 70, fol. 371 v.-372v. Eine ähnliche Funktion hatten wohl auch noch die 
Zahlungen. die die Juden von Chätillon-sur-Chalaronne 1403 für den Bau eines neuen Stadt-
tores aufbringen mußten: MOREL, Chätillon-cn-Dombes II, 1927. S. 69f. 

309 Receperunt a judeis Chamberiaci pro so!vendo salarium custodis c!avium Porte Machiaci 
eiusdem ville ... : AM Chambery, CC, Nr. 213 ( 1426/1427), tol. 21 r. Im deutschen Reichs-
gebiet mußten die Juden seit der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts die Lasten der Wehrpflicht tei-
len (Regensburg, Hameln, Hildesheim. Köln, Worms, Speyer, Straßburg) oder sie mit entspre-
chenden finanziellen Leistungen ablösen (Quedlinburg, Hannover, Würzburg): FISCHER, Die 
verfassungsrechtliche Stellung 1931. S. 99-104. 

310 • • • quod non compellantur ad cavafcatas, custodias portorum et fortificationes ... : AST, 
Inv. 41, Reg. 48, fol. 19v. 

31I AST, lnv. 41. Reg. 48, fol. 43v. 
312 AM Chambery, CC, Nr. 214 Comptc de tortitication 1430/31 (entspricht 1'h Gros). 
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Pestausbruches sowie einer bürgerkriegsähnlichen Situation auf Grund der 
Kämpfe zwischen den Adligen der Bresse und denen des Herzogs von Bourbon, 
der sich seit der Schlacht von Azincourt 1415 in englischer Gefangenschaft be-
fand.313 Durch diese beiden Miseren war die Stadt wirtschaftlich sehr in Be-
drängnis geraten, so daß sie für die notwendig gewordene Erweiterung des städ-
tischen Friedhofes 1439 vom Landesherrn eine steuerliche Befreiung erbat.314 
Auch von den ortsansässigen Juden forderten nun die syndics der Stadt eine Be-
teiligung an verschiedenen städtischen Pflichten, wie dem Transport von Boden-
aushub, Wachdiensten, Abgaben zur Errichtung von städtischen Öfen etc., w1e 
sie auch von den restlichen Bewohnern der Stadt gefordert würden: 

. . . quod ipsi et sui lenentur et dehent sine quacumque contraditione 
teraillare gueytare et excubiare cleasque et furonos necessarias jacere, 
collectas factas et jiendas in villa Burgi anno quolibet sicut ceteri burgen-
ses solvere, portasque custodire tempore congruo et generaliter in omni 
fortificatione tam reali quam personnah sicut ceteri habitatores et incolae 
Burgi consueveruntfacere sine contraditione quacumque. 315 

Dies lehnten die Juden unter Hinweis auf ihre vom Landesherrn und der Stadt 
verliehenen Privilegien jedoch ab.316 Schließlich kam es am 20. 9. 1438 zu einem 
Vergleich, bei dem sich die Juden zunächst für zehn Jahre bereit erklärten, einen 
einmaligen Beitrag von drei Florins für die Befestigung sowie jährlich eine 
Summe von sechs Groschen (für Witwen drei Groschen) pro Haushalt an den 
städtischen Fiskus abzugeben.317 In der Urkunde werden zu diesem Zeitpunkt 

313 CIBRARIO, Origini e progresso II, 1855, S. 248. Entsprechend dieser Krisensituation festigte 
sich nun auch der Brauch, Wanderprediger für die Seelsorge der Stadt zu engagieren: MARTIN, 
Le metier 1988, S. 161 f. Später wurden bekannte Prediger wie die Observanten Didier, Nicolas 
Amans oder Jean Bourgeois. der selbst aus St. Trivier-sur-Moignans stammte und seine Aus-
bildung in Bourg absolviert hatte, in dieser Region besonders aktiv: Ebd., S. 175 und 179 so-
wie die Karten: Ebd., S. 697 und 702. In Savigliano ist ein Wanderprediger, der auf Kosten der 
Stadt die gesamte Fastenzeit über predigte, bereits 1431 belegt: TURLETTI, Savigliano L 1879, 
S. 461. 314 LATEYSSONIERE, Recherehes historiques IV, 1843. S. 333f.; GUIART, La peste 1933, S. II. 

3l 5 BROSSARD, Cartulaire 1882. Nr. 90. S. 250-253, hier S. 250. 
316 LATEYSSONIERE, Recherehes historiques IV, 1843, S. 334-336. Aber auch andere privilegierte 

Schichten der Bevölkerung von Bourg. wie z. 8. viele Adlige, weigerten sich vergeblich, die 
Kosten der Befestigung mitzutragen: .IARRIN, L'histoire de Bourg 1882, S. LIV sowie die zahl-
reichen Belege in dem entsprechenden Chartular von BROSSARD, Cartulaire 1882. 

317 Die Urkunde wurde am 16. Oktober 1438 von den Juden namentlich bestätigt: Ebd .. Nr. 90, 
S. 250-253. Falsche Zeitangabe ( 1338) in: E.JB IV, 1929, Sp. 995. Der Bau der Stadtmauer von 
Bourg war ebenso wie in vielen anderen Städten der Bresse in Reaktion auf den Überfall eines 
burgundischen Heeres auf das damals bourbonische Haut-Bugey zu Anfang des 
15. Jahrhunderts in Angriff genommen worden: .IARRIN, La Bresse L 1883, S. 460-463. Einen 
ähnlichen Streit um die Beteiligung der jüdischen Gemeinde an den städtischen Lasten gab es 
z. B. auch 1410 in Manosque: D. IANCU-AGou. Les .luifs et Ia justice en Provence medievale: 
un proces survenu a Manosque en 1410, in: Provence historique 29 ( 1979), S. 21-31. 
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noch elf jüdische Haushalte in Bourg genannt.3 1 g Interessant ist, daß nunmehr 
zum ersten Mal ein Vertrag zwischen der Stadt und der jüdischen Gemeinde ab-
geschlossen wurde, ohne daß eine Einmischung des Landesherrn zu beobachten 
wäre. Wie die neuen Vereinbarungen mit Villars, Chambery und Bourg zeigen, 
scheint der Sonderstatus der Juden als garderii dominiauf Grund einer stärkeren 
Einflußnahme von seiten der Städte seit den zwanziger Jahren langsam seine 
Wirkung verloren zu haben. 

Etwas komplizierter war dagegen die Lage der Juden in Piemont. Den dort an-
sässigen Juden hatte der Herzog bereits 1426 die Freiheiten der Städte, in denen 
sie leben würden, erteilt.319 Man kann dieses Privileg allerdings nicht so verste-
hen, daß die Juden damit die gleichen Rechte und Pflichten wie die eigentlichen 
Bürger der jeweiligen Stadt erhalten hätten, denn sie werden in den Quellen der 
Zeit nie als burgenses aufgeführt. Es scheint sogar einige Unklarheit bestanden 
zu haben, welchen Rechtsstatus die Juden überhaupt hatten. Aus dem Jahre 1432 
ist ein Fall aus Savigliano bekannt, in dem ein Schuldner einigen Juden des Ortes 
die Konfiszierung seiner Habseligkeiten mit dem Hinweis verweigerte, daß die 
Statuten der Stadt, auf die sich die Juden beriefen, nicht für Fremde oder 
außerhalb der christlichen Gemeinschaft Stehende gälten.320 Bezeichnenderweise 
mußte darauf der Richter des Ot1es die Privilegien der Juden prüfen: ein Indiz 
fl.ir die nur mangelhaft vollzogene Integration der Juden knapp dreißig Jahre 
nach Gründung der jüdischen Gemeinde dieser Stadt. 

Ähnlich war die Lage der Juden in einigen Schweizer Städten, wo sie eine Art 
Bürgerrecht für ihre Heimatstadt erwerben konnten. Nach einer auf den deut-
schen Raum bezogenen Untersuchung von Herbert Fischer ist die Entstehung des 
sogenannten 'Judenbürgerrechtes' nur eine von mehreren Möglichkeiten, die den 
allmählichen Übergang des obrigkeitlichen Judenschutzes an die jeweiligen 
Städte an der Wende zum 14. Jahrhundert kennzeichnen. 321 Es war an keine 
Gleichstellung der christlichen und jüdischen Bürger gedacht, da den Judentrotz 
der Aufnahme jegliche politische Partizipation an den städtischen Angelegen-
heiten verwehrt blieb.322 Vielmehr erhielten sie mit den Bürgerbriefen zeitlich 
befristete Schutzverträge, in denen sie gegen Zahlung einer jährlichen finanziel-
len Leistung von zahlreichen Pflichten der christlichen Bürger, wie die Wehr-, 
Steuer- oder Dingpflicht befreit wurden. Sie wurden in vielen deutschen Städten 

318 Lateyssoniere nennt dagegen nur neun jüdische Haushalte. 
319 ... quod gaudeant libertatibus et capitulis villarum in quibus residebzmt: AST, lnv. 16, Reg. 

71, fol. 298r. bzw. Prot. duc., Nr. 76, fol. 51 v. 
320 ... pro forensibus et alienis reputantur et a comunione christianorum sunt alienigeni: SEGRE, 

The Jews in Piedmont I, 1986, Nr. 196. S. 87 sowie ein weiterer Fall aus dem Jahre 1435: Ebd., 
Nr. 226, S. 104. Der Status der burgenses scheint in Savoyen allgemein nicht ganz klar 
definiert gewesen zu sein: MAR10TTE-LÖBER, Les chartes de franchises 1973, S. 38f.; BRONDY, 
Chambery 1988, S. 4 7f. 

321 FISCHER, Die verfassungsrechtliche Stellung 1931. insb. S. 151-162. 
322 Ebd., S. 148-150. 
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seit den ersten Jahrzehnten des 14. Jahrhunderts ausgestellt.323 Auch die jüdi-
schen Bewohner von Fribourg oder Bern werden in den savoyischen Quellen 
nicht als habitatores, sondern als burgenses ihrer Städte aufgeführt.324 Nach lo-
kalen Untersuchungen besaßen sie auch in diesen Städten damit- im Gegensatz 
zu den Lombarden - keine bürgerliche Gleichstellung, sondern eher einen be-
sonderen, individuellen Schutz- und Schirmvertrag der Stadt, laut dem sie einen 
eigenen Friedhof, eine eigene Schlachtbank, die niedere Gerichtsbarkeit sowie 
Schutz vor Klagen vor geistlichen Gerichtshöfen erhielten und - vor allem im 
Unterschied zu Savoyen - Grundeigentum innerhalb der Stadt erwerben durf-
ten.325 Nach Niquille haben auch die Juden in Murten ein individuelles Bürger-
recht erhalten, das jedoch auch nur einen Schutz der Ausübung ihres Berufes und 
ihrer Religion beinhaltete.:n6 Damit bestätigt sich wiederum der Sonderstatus, 
den die Juden in den beiden Regionen Piemont und Waadt gegenüber den ande-
ren Juden in Savoyen genießen konnten. 

323 In Worms erstmalig 1290, in Hameln 1322, in Regensburg 1330 etc.: Ebd., S. 158-162. 
324 AST, Inv. 16, Reg. 46, fol. 15v. oder lnv. 41, Rcg. 41, fol. 3r.-v. sowie RDF IV, 1844, Nr. 271, 

S. 150-158. 
325 BERCHTOLD, Canton de Fribourg I, 1841, S. 243-246: MÜLLER-BÜCHI, Geldleihe 1968, S. 83f.: 

TOBLER, Juden im alten Bern 1889, S. 34 7f.; vgl. auch GJ III/1 1987. S. 83 (zu Basel), S. 107 
(zu Bern) und S. 399 (zu Fribourg). Unter ähnlichen und z. T. noch günstigeren Konditionen 
wurden z. B. auch in Worms oder in Speyer die dortigen Juden zu Bürgern aufgenommen: 
KISCH, Die Rechtsstellung I 955, S. I 0 I f. bzw. VOLTMER, Juden im spätmittelalterlichen Speyer 
I 981, S. 98f. Einen ähnlichen Inhalt hatten auch die als condotta bekannten Schirm- und 
Schutzverträge der italienischen Städte mit ihren jüdischen Neuansiedlern: MILANO, Ebrei in 
Italia 1963, S. 114-118. 

326 Für Murten siehe NIQUILLE, Les preteursjuifs 1927, S. 91. 



IV. Juden als Finanzquelle landesherrlicher Politik 

Savoyen besaß als ein alpin geprägtes Transitland nur geringe eigene wirtschaft-
liche Ressourcen, aus denen die Landesherrschaft oder auch die savoyischen 
Städte Einkünfte hätten beziehen können. Wirtschaftliche Grundlage waren und 
blieben der Anbau von Grundnahrungsmitteln wie Getreide oder Wein, die 
Viehhaltung und die damit verbundende Produktion von Käse, Eiern und Milch. 
Die Bresse war darüber hinaus für den Anbau von Hanf und die Geflügelzucht 
bekannt, in den hochalpinen Tälern wurden in geringem Maße Metalle und auch 
Salz abgebaut. Aus all diesen Ressourcen konnte jedoch meist nur der landesei-
gene Bedarf gedeckt werden, für den Export z. B. nach Genf oder auf die Fri-
bourger Messen blieb nur in besonders ertragreichen Jahren etwas übrig. Einzige 
Ausnahme war der Export der Produkte der Leinenweberei (Hanfgewebe/Garn) 
der Bresse und Savoyens selbst, die von französischen wie auch deutschen 
Kaufleuten über die Messen von Chalon-sur-Saöne, Lyon und Genf vor allem 
nach Südfrankreich, Spanien oder gar in die Levante exportiert wurden. Halb-
herzige Versuche savoyischer Landesherrn, weitere Exportgewerbe, wie die 
Baumwollweberei, in Savoyen anzusiedeln, blieben in ihren Anfängen stecken. 
Deshalb war Savoyen vor allem auf das Transitgeschäft als Einnahmequelle an-
gewiesen. Hier erwies sich seine geographische Lage an den großen kontinenta-
len Handelsstraßen als strategisch günstig. Im Hochmittelalter wurden vorwie-
gend die Handelsrouten zwischen Italien bzw. dem Orient einerseits und den 
Champagnernessen bzw. den flandrischen und nordfranzösischen Tuchlandschaf-
ten andererseits über die Walliser Pässe, entlang des Genfer Sees und durch den 
Juraeinschnitt bei Jougne genutzt. Im Verlauf des Spätmittelalters verstärkte sich 
wegen der allgemeinen Verlagerung der Handelsströme der Verkehr auf den 
Routen durch das schweizerische Mittelland über Genf, Savoyen und das 
Rhönetal zwischen den aufstrebenden süddeutschen Städten einerseits und den 
reichen südfranzösischen Städten und Spanien andererseits. Anzugspunkte waren 
der päpstliche Hof in Avignon, das Grab des heiligen Jakob in Santiaga de 
Compostela oder die bekannten südfranzösischen Hochschulen Montpellier, 
Avignon und Toulouse. Dagegen verloren die Champagnernessen nach dem 
13. Jahrhundert rasch an Bedeutung zugunsten des neuen U msch lagp Iatzes 
Brügge, der jedoch von Italien aus eher per Schiff angelaufen wurde, sowie zu-
gunsten der süddeutschen Städte und der Messen in Mitteldeutschland 
(Frankfurt/Leipzig) und in Köln, die allerdings von Italien aus über den 
St. Gotthard- und den Brennerpaß bequemer zu erreichen waren, auf die Savoyen 
keinen Einfluß hatte. Dagegen konnten die savoyischen Landesherren die wach-
sende Bedeutung der überregionalen Messen in Genf im 15. Jahrhundert für ihr 
Zollgeschäft nutzen, so daß die Stadt und die Landesherrschaft eine wirtschaft-
liche Symbiose in dieser Zeit eingingen. Ein Indikator für die Rolle Genfs als 
wirtschaftlicher Knotenpunkt ist die Ansiedlung der italienischen Bankhäus-er, 
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wie denen der Medici, in der Stadt, die sich hier von ca. 1420 bis. ca. 1450 nie-
derließen. Vor ihnen hatten sich schon die sogenannten Lombarden, die vielfach 
aus piemontesischen Städten wie Asti oder Chieri stammten, seit Ende des 
13. Jahrhunderts in allen wichtigen Transitstationen Savoyens als Geldverleiher 
und -wechsler niedergelassen. Dabei kam ihnen sicherlich die enge Verbindung 
zwischen Savoyen und ihrer piemontesischen Heimat zugute. Erst etwas später 
und längst nicht so flächendeckend wie diese christlichen Geldverleiher kamen -
wie anfangs erwähnt- auch die Juden aus den französischen Gebieten ins Land. 
Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob sie im Wirtschaftsleben der 
Landesherrschaft eine ähnliche Rolle wie die Lombarden spielten oder wo sonst 
die Schwerpunkte ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit lagen. 

1 Schutzzinsen und andere Abgaben als finanzieller und politischer 
Aspekt der Landesherrschaft 

Juden trugen auf vielfältige Weise zur finanziellen Bereicherung des Landes-
herrn und seines Hofes bei. Als Geldverleiher wurden sie zunächst vor allem zur 
Überbrückung finanzieller Engpässe oder zur Bereitstellung von Finanzmitteln 
bei größeren Investitionen gebraucht. Die Rolle einzelner jüdischer Geldverlei-
her in der Hochfinanz an Königs- oder Fürstenhöfen ist bereits beispielhaft un-
tersucht worden. 1 Geldleihe in diesem Ausmaß hat es unter den jüdischen Geld-
verleihern in Savoyen jedoch nie auch nur annähernd gegeben. Vielmehr be-
saßen sie unter Amadeus VIII. eine beschränkte, aber spezifische Rolle. Darüber 
sind wir durch die Ausgaben der landesherrlichen Kasse für die Geldleihe mit 
einzelnen Juden unter der Rubrik librata oder aus Vergleichen der Juden mit 
dem Hof oder Adligen informiet1. Andererseits waren aber auch Vertreter aus 
allen anderen Schichten der Bevölkerung und seit dem Spätmittelalter zuneh-
mend auch die ärmere Bevölkerung der Bauern und Handwerker bei den Juden 
verschuldet, wie kürzlich Shatzmiller für die Provence noch einmal nachgewie-
sen hat.2 Dieser Aspekt wird im zweiten Teil des Kapitels anband aussagekräfti-
ger Beispiele aus Savoyen aufgegriffen. 

1 Im Elsaß am Beispiel Simons von Deneuvre und Jäcklins von Ulm: MENTGEN, Juden im mit-
telalterlichen Elsaß 1995, S. 4 75-481; in der Provence am Beispiel des Bondavid de Dra-
guignan: SHATZMILLER, Shylock reconsidered 1990 oder der Familie des Mordacay Salomon de 
Carcassonne: COULET, Un lignage dominant 1987. 

2 SHATZMILLER, Shylock reconsidered 1990, S. 71-84. Dies ist innerhalb des aschkenasischen 
Raums kein regionenspezifisches Phänomen, wie man auch aus den Angaben der wenigen er-
haltenen Schuldenregister ersehen kann, z. B. für die Franche-Comte bei I. LOEB, Deux livres de 
commerce du commencement du XIVe siede, in: REJ 8 (1884), S. 161-196; 9 (1884), S. 21-50, 
187-213; flir den Bodenseeraum: H. AMMANN, Die Judengeschäfte im Konstanzer Ammann-
Gerichtsbuch 1423-1434, in: Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees 71 (1952), 
S. 37-84; für Niederbayern: M. TOCH, Geld und Kredit in einer spätmittelalterlichen Landschaft. 
Zu einem unbeachteten Schuldenregister aus Niederbayern (1329-1332), in: Deutsches 
Archiv 38 ( 1982), S. 499-550. 



147 

Zunächst soll es um die Entwicklung der censivajudeorum, also des jüdischen 
Schutzzinses, gehen, denn auch in ihrer Eigenschaft als Zinszahler konnten die 
Juden der landesherrlichen Kasse einen kontinuierlichen und daher einigermaßen 
kalkulierbaren Strom an Einkünften zur Verfügung stellen, so daß auch dieses 
Geld mittels einer Vorauszahlung in finanzieller Not aushelfen oder die Anlei-
hen bei Schuldnern der Territorialherren ausgleichen konnte. 

Außerdem bietet aber auch die Entwicklung der außerordentlichen Zahlungen 
der Juden, die unter den Bezeichnungen subventio oder donum in den Rechnun-
gen firmieren, weitere Anhaltspunkte für eine Darstellung der finanziellen Situa-
tion der Landesherrschaft, ohne daß ein klar erkennbarer Unterschied im Ge-
brauch dieser beiden Titel zu ersehen wäre. Donum war ein mehr allgemein ge-
brauchter Begriff, der keine freiwilligen, sondern lediglich außerordentliche 
Zahlungen bezeichnete. Subventio war eher auf eine zweckgebundene und außer-
ordentliche finanzielle Leistung bezogen, die meist kurz in der Rechnung ange-
deutet wurde. Die unter diesen beiden Begriffen gefaßten Zuwendungen der Ju-
denschaft waren Bestandteile eines umfangreicheren Besteuerungssystems, dem 
auch die Städte, Kastellaneien, Adligen oder andere steuerliche Einheiten unter-
geordnet waren. Sie nahmen seit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts immer 
stärker den Charakter gewohnheitsmäßiger Leistungen an und sollen deshalb in 
dem Kapitel zu den finanziellen Forderungen unter Amadeus VIII. zur Sprache 
kommen. 

Auf der Seite der Passiva standen lediglich die seltenen Ausgaben für die Be-
zahlung jüdischer Ärzte und anderer jüdischer Funktionsträger am Hofe, die im 
dritten Teil des Kapitels behandelt werden. 

1.1 Die Entwicklung des jährlichen Schutzzinses 

Zunächst wird von den vorhergehenden Entwicklungen des 13. und 14. Jahr-
hunderts ausgehend die ganze Bandbreite beider Aspekte behandelt. 

In den ersten 40 Jahren jüdischer Existenz in Savoyen wurden die noch relativ 
geringen Einkünfte aus dem Judenregal in den Rechnungen der einzelnen Kastel-
laneien registriert. Erst nach und nach entwickelte sich seit den 1280er Jahren in 
diesen Rechnungsrollen eine eigene Kategorie, in der die Einkünfte aus dem 
Zins der Kawertschen, Lombarden und Juden, nach einer späteren Trennung 
auch nur diejenigen der Juden, festgehalten wurden. Jeder einzelne jüdische 
Haushaltsvorstand zahlte pro Jahr einen zunächst nicht einheitlich festgelegten 
Zins, der in den Quellen noch unter verschiedenen Namen wie censiva, tallia 
oder stagium firmiert. 3 Die stark variierenden Zahlungen der einzelnen Juden 
hingen entweder mit der Anzahl der in dem Zins mitberücksichtigten 
Familienmitglieder des Vorstandes oder auch mit einem unterschiedlichen Grad 

3 Vgl. dazu auch CIBRARIO, Delle Finanze 1860. S. 76f.; OULLIN. Les chätelains 1911, S. 88-90; 
CONNE, Les Juifs du Chablais 1983, S. 3 und die dazugehörige Anm. l.l. 
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an Privilegierung der einzelnen Familien zusammen. Zins und Privilegien waren 
aber auf jeden Fall zunächst personengebunden. Diese Phase dauerte während 
der ersten 40 Jahre belegbarer jüdischer Existenz in Savoyen an. 

Wie schon anläßlich der Behandlung der Siedlungsgeschichte angedeutet, war 
der Übergang von den personengebundenen zu den pauschalen Zinszahlungen 
einzelner Regionen an den Schatzmeister zu Anfang des 14. Jahrhunderts eine 
erste wichtige Änderung. Die Juden hatten eine bestimmte, vorher vertraglich 
festgelegte Summe zu zahlen, unabhängig davon, ob sie gerade vor Ort waren 
oder nicht. Dadurch wurde der hohen Fluktuation der Juden innerhalb Savoyens 
Rechnung getragen und somit die Modalität der Zahlungen ftir die herzoglichen 
Beamten vereinfacht. Gleichzeitig muß sich aber auch eine Art früher innerjüdi-
scher Organisation entwickelt haben, um die Eintreibung der Steuer auch erfolg-
reich bewerkstelligen zu können.4 Beide Fakten verweisen auf einen möglichen 
Zusammenhang mit der Ausweisung der Juden aus dem Königreich Frankreich 
im Jahre 1306, denn der Übergang von der personellen zur pauschalen Zahlungs-
art innerhalb der einzelnen Regionen erfolgte nur wenige Jahre nach der ersten 
allgemeinen Vertreibung der Juden.5 Diese Form der Zinszahlung ist zum ersten 
Mal in einer die Jahre von 1308-1314 umfassenden Rechnung für das Jahr 1311 
nachweisbar, als die Juden der bailliages von Savoyen, des Viennois und des 
Bugey, also der Regionen, die in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts bereits 
stärker besiedelt waren, eine Gesamtsumme von 400 Livres Viennois, etwa 460 
Florins, zahlen sollten.6 Allerdings konnte die Summe nicht vollständig aufge-
trieben werden, so daß drei Juden ftir die Restsumme in Höhe von sieben Livres 
und zehn Sous einstehen mußten. In der Rechnung werden auch die Gründe ftir 
diesen Mißerfolg genannt: . . . quia aliqui ipsorum recesserunt de terra, alii 
vero adeo depauperati sunt quod nihil potuit recuperare ab ipsis ... 7 Die 
Schätzungen der Einkünfte waren auf Grund von Verarmung und Flucht an-
scheinend zu optimistisch ausgefallen. 

Nach und nach wurden nun die einzelnen Regionen, in denen Juden lebten, in 
das neue Besteuerungssystem integriert. Noch in der gleichen Rechnungsrolle 
wurde ftir ein unbekanntes späteres Datum eine Zahlung von 3.000 Livres Vien-
nois von den Juden der obengenannten Regionen sowie des bailliage des Gene-
vois Forderung notiert, wobei die Zahlung auf Wunsch des Landesherrn in Gros 
tournois erfolgen sollte.8 Die Sammelzahlungen der Juden wie der Lombarden 

4 Sie war jedoch weniger eine selbstgewählte, zwischengemeindliche Organisationsform als eine 
herrschaftlich oktroyierte Einteilung zur leichteren Erfassung der Juden in Savoyen: HISTOIRE 
.IUIFS FRANCE 1972, S. 58f. 

5 Conne stellte z. B. flir seinen Untersuchungsraum einen deutlichen Anstieg der jüdischen 
Zinszahler ab 1308 fest: CONNE, Les .luifs du Chablais 1983, S. 8. 

6 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 10, S. 290; CIBRARIO, Delle Finanze 1860, S. 78. 
Zur Umrechnung der Währung von Vienne auf den Florin siehe SPUFFORD, Medieval exchange 
1986, S. 129f. 

7 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 11, S. 290. 
8 Ebd., Nr. 15, S. 291. Es ist allerdings unklar, was mit der bailliage Genevois gemeint ist, da die 
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wurden dementsprechend in den folgenden Jahren in dieser Währung abgerech-
net, die erst 1306 in Savoyen eingeführt worden war.9 So zahlten die Juden der 
obengenannten bailliages Savoyens, des Bugey, Viennois und Genevois im Jahre 
1318 zehn Livres Gros tournois für den jährlichen Zins, was einem Gegenwert 
von 200 Livres viennois oder 230 Florins entspricht. 10 1319 schließlich erhöhte 
Graf Amadeus V. diesen Betrag auf 30 Livres Gros tournois und setzte ihn in 
dieser Währung ftir funf Jahre fest. Zugleich verlangte er eine einmalige Zahlung 
von 60 Livres introgio. 11 Introgio meint hier eine Gebühr, die meist bei der 
erstmaligen Erteilung von Privilegien im Zuge der Aufnahme eines oder 
mehrerer Juden in den Herrschaftsbereich, oder bei der Bestätigung der Privile-
gien anfiel. 12 Seit 1322 scheinen auch die Juden des Chablais regelmäßig ihre 
Einkünfte direkt an den Schatzmeister des Grafen abgeftihrt zu haben.n 

Darauf11in wurde zum Herrschaftsantritt Eduards von Savoyen 1323 erstmalig 
die Zinszahlung und damit auch der rechtliche Status der Juden ftir zehn Jahre 
festgesetzt. Die Gegenleistung der Juden bestand in der Gewährung einer enor-
men Summe in Höhe von 20.000 Florins, zahlbar innerhalb der nächsten zehn 
Jahre. 14 Diesen Vertrag konnten jedoch die Juden nicht erfüllen: 

. . . dicti que judei pretendentes se inopes multipliciterque oppressos ita 
quod solutionem huiusmodi dictarum viginti mille florenorum auri eisdem 
onerosam plurimum et immensam modo aliquo facere et adimplere non 
possint propter insufficiam et tenuitatem facultatum ipsorum. Et maxime 
pro eo quia plures judei et judee terre nostre qui taxati et ordinati fuerant 
et contribuere debebant affugierunt et se a patria absentaverunt propter 
onus solutionis et taxationis eisdem imposite de solutione dictarum viginti 
miliumjlorenorum .. _15 

Laut der Klage der Juden war der steuerliche Druck ftir die Flucht zahlreicher 
Juden aus Savoyen verantwortlich. So wurde bereits kurz nach der Übernahme 
der Grafschaft durch den Nachfolger Eduards, Graf Airnon von Savoyen, 1331 

Grafschaft Genf zu dieser Zeit eigenständig war, so daß nur die savoyischen Kastellaneien 
Bourg-du-Four oder I'IIe in Genfselbst gemeint sein könnten: dazu MALLET, Du pouvoir 1849. 

9 PROMIS, Monete I, 1841, S. 41. 
10 Notierungen zu Wechselkursen savoyischer Währungen bei CHIAUDANO, I1 bilancio 1927, 

S. 524-526, CHAPPERON, Chambery 1863. S. 361-364 oder ßRONDY, Chambery 1988, S. 309. 
11 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976. Nr. 29f., S. 294f. 
12 CIBRARIO, Delle Finanze 1860, S. 80. 
13 CONSTANT, L'etablissement 1972, S. 223. 
14 Dieses Privileg ist nicht mehr im Original vorhanden, kann aber aus einem späteren Privileg des 

Grafen Airnon von Savoyen erschlossen werden: M. C. A. CosTA DE BEAUREGARD, Juifs en Sa-
voie 1854, Nr. 2, S. I 09-112; Cibrario hat für das Jahr 1327 einen jährlichen Zins von 95 Livre 
gros tournois notiert, was in etwa den geforderten 2.000 Florins entsprechen dürfte: CIBRARIO, 
Delle Finanze 1860, S. 78. 

15 M. C. A. COSTA DE BEAUREGARD, .luifs en Savoie 1854. Nr. 2. hier S. 109f. 
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im Zuge einer Verlängerung der Privilegien um I 0 Jahre die Zinssumme auf 100 
Florins monatlich, d. h. also 1.200 Florins jährlich, herabgesetzt. 16 

Im Jahr zuvor ist in den Quellen zum ersten Mal von einer universitas ju-
deorum terre domini die Rede. 17 Welche Regionen unter dieser Umschreibung 
zu verstehen sind, zeigt eine spätere Rechnung des Vertreters der Judenschaftell 
Savoyens, des Magisters Peyret, dessen Zuständigkeitsbereich mit den bailliages 
Savoyen, Chablais, Genevois, Viennois, Bugey, Novalaise umschrieben wird. 18 

Dazu kamen erstmalig noch die in der bailliage von Bresse und Revertmont 
wohnenden Juden hinzu: . . . quam nunc tenet dominus ad manum suam. 19 

Damit war die Eingliederung sämtlicher savoyischer Regionen bei der fiska-
lischen Verwaltung der jüdischen Bewohner Savoyens abgeschlossen. Begin-
nend mit dem Jahr 1341, wurden die Privilegien wiederum um drei Jahre, seit 
1343 um weitere sechs Jahre, jedoch gegen einen leicht höheren Monatszins von 
116 und 2/3 Florins verlängert, womit der größeren Anzahl von Steuerpflichtigen 
Rechnung getragen werden konnte. 20 Die Auswirkungen der Verfolgungen von 
1348 bereiteten diesem System aber ein vorläufiges Ende. 

Nach einer kurzzeitigen Wiederaufnahme des alten Verfahrens der Privile-
gienverlängerung flir die Juden innerhalb der einzelnen bailliages der Grafschaft 
in den Jahren 1356/57 auf flinf Jahre wurden die Privilegien erneut ab 1359 auf 
weitere zehn Jahre verlängert, doch diesmal unter Aufteilung der Judenschaft in 
die beiden Regionen diesseits und jenseits des Ain. 21 Diese Unterscheidung hatte 
sich wohl deshalb angeboten, weil die Juden jenseits des Ain, also in den erst 
spät hinzugekommenen Regionen Bresse, Revertmont und- nach den Verträgen 
mit dem Dauphin von 1355- Valbonne, von den Verfolgungen des Jahres 1348 
offenbar verschont geblieben waren. Sie leisteten mit I 00 Florins jährlich einen 
höheren Beitrag als die Juden in den restlichen Regionen der Grafschaft mit 40 
Florins. Doch insgesamt gesehen, betrug der von allen Juden Savoyens geleistete 
Zins zehn Jahre nach der Katastrophe nur noch ein Zehntel der Summe, die die 
Juden vor dem Jahre 1348 gezahlt hatten: ein Zeichen, wie hoch zumindest der 
materielle Verlust fiir die Juden war. Außer erneuten Zahlungen für die frühzeiti-
gen Bestätigungen der Privilegien auf zehn Jahre ab 1365,22 auf vier Jahre ab 
13 71,23 auf ein Jahr ab 137624 und auf flinf Jahre ab 13 7925 wurde die Höhe der 

16 Ebd., S. 11 Of 
17 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 34-36. S. 297f. 
18 Transkribiert bei CONNE, Les Juifs du Chablais 1983, Annex 5; Peyret ist Nachfolger des Juden 

Joczon de la Ferte, der dieses Amt von 1331 bis 1338 bekleidet hat: SEGRE, Testimonianze 
documentarie 1976, Nr. 56, S. 303. Anm. I .. 

19 Ebd., Nr. 75, S. 307f., Anm. I. 
2° CONNE, Les .Juifs du Chablais 1983, Annex 5; CHEVAILLER. Regeste dauphinois V, 192 I, 

Nr. 31335; VI, 1923, Nr. 32558.32606,32656.32681 und 32817. 
21 CIBRARIO, Origini e progresso IL 1855, S. 155; SEGRE. Testimonianze documentarie 1976, 

Nr. 138-140, S. 323f und Nr. 147. S. 325f. 
22 Ebd., Nr. 172, S. 330 (2.000 Florins). 
23 Ebd., Nr. 219f., S. 341 f (700 Florins und 50 Francs. d. h. ca. 62,5 Florins). 
24 Ebd., Nr. 255f., S. 349 (50 und 200 Florins). 
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Summen der jährlichen Zinszahlungen der Juden wie auch die verwaltungs-
mäßige Trennung beider Regionen bis zum Übergang zu den individuellen 
Zinszahlungen Endedes Jahres 1382 nicht mehr geändert. 

Von diesem Zeitpunkt an galt ein neues System: Jeder einzelne jüdische 
Haushaltsvorstand war von nun an nach den intern festgelegten Quoten flir die 
Leistung des Zinses verantwortlich.26 Auch hier stellt sich wieder die Frage, 
warum es zur Umstellung des Besteuerungssystem gekommen ist. Aus diesen 
Jahren ist keine größere Vertreibung von Juden aus Frankreich überliefert, die 
wie 1306 eine entsprechende Migration hätte auslösen können. Verschiedene 
Hinweise und Indizien weisen jedoch auf eine größere Wanderungsbewegung 
von Juden Richtung Südostfrankreich und der Schweiz hin. 27 Der Umstieg auf 
das System der Individualbesteuerung könnte eine Reaktion auf die mit der 
wachsenden Anzahl von Beitragszahlern schwieriger werdende Umlage der 
Steuern sein, so daß nach einer neuen gleichmäßigen Berechnungsgrundlage ge-
sucht wurde. Damit konnte dem ständigen Wechsel innerhalb der jüdischen Ge-
meinden und der daraus resultierenden geringeren Solidarität unter den Juden 
selbst Rechnung getragen werden. 

1383/84 summieren sich die Schutzzinszahlungen nach den Angaben bei Se-
gre auf insgesamt ca. 415 Florins. 28 Gleichzeitig wurden die Privilegien gegen 
Zahlung von 1.500 Francs für weitere zehn Jahre ab Allerheiligen 1382 verlän-
gert. Dieses individuelle Besteuerungssystem blieb von nun an bis 1410 unver-
ändert. Nur die Höhe der Zahlungen und die Dauer der Privilegsbestätigungen 
variierten. 

Mit dem Herrschaftsantritt Amadeus' VII. 1383 wurdetrotz der kurz zuvor er-
folgten Verlängerung eine erneute Bestätigung der Privilegien von den Juden 
beider Regionen gegen Zahlung hoher Summen über 5.000 bzw. 9.000 Francs flir 
die nächsten zehn Jahre verlangt.29 Bereits 1390 war jedoch dieses Versprechen 
wiederum hinfällig: Für eine vierjährige Verlängerung von 1392 bis 1396 
mußten die Juden diesseits des Ain 1.1 00, diejenigen jenseits 1.650 Francs zah-
len. Die finanzielle Krise zur Zeit der Regentschaft führte bereits 1392 zu einer 
Vorauszahlung von noch einmal 2.000 Florins pro Region auf die Verlängerung 
der Privilegien von 1396 bis 1401.30 

25 NORDMANN, Documents 1927, S. 73 (500 und 200 Florins). 
26 Et est sciendum, quod [ ... ] dicti judei convenerunt cum domino et tenentur seu debent solvere 

domino in principio cuiuslibet dictarum decem annorum unam marcham argenti fini pro quo-
libet foco seu pro quo/ibet capite focum faciente infi·a limites memoratos: Ebd., S. 72f.; JACCOD, 
La comptabilite 1939, S. 142f.; SEGRE. Testimonianze documentarie 1976, Nr. 276, S. 356. 

27 Dazu das Kapitel 11.2.1. 
28 Vgl. die Tabelle bei SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, S. 281 f. 
29 Ebd., Nr. 299, S. 363f. und Nr. 303, S. 365f. Auch dies ist ein Hinweis auf einen deutlichen 

Anstieg der jüdischen Beitragszahlcr. 
30 BRUCHET, Le chäteau de Ripaille 1907, S. 382; SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, 

Nr. 378, S. 391f. bzw. Nr. 397f., S. 398: Ende des 14. Jahrhunderts wurden die Finanzen durch 
die von Amadeus VIII. geleistete Auszahlung der früheren Regentinnen, seiner Mutter Bonne 
von Berry, die inzwischen den Grafen von Armagnac. Bernhard VII., geheiratet hatte, und sei-
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1.2 Die finanziellen Forderungen unter Amadeus VIII. 

Unter Amadeus VIII. wurden die Privilegien der Juden zunächst nur über kurze 
Zeiträume von zwei bis drei Jahren verlängert. Die Zahlungen der Juden der 
Regionen diesseits und jenseits des Flusses Ain blieben in ihrer Relation zuein-
ander in etwa gleich. Die absolute Summe schwankte dagegen beträchtlich. Im 
Jahr 1397 sollten mit dem Herrschaftsantritt Amadeus' VIII. die Juden diesseits 
des Ain für die nächsten zwei Jahre 200 Francs, die Juden jenseits des Ain dage-
gen für die nächsten drei Jahre I 00 Francs für die Bestätigung ihrer Privilegien 
zahlen.31 Der Ertrag der aus den Schutzzinsen summierten Jahressteuer im Jahre 
1399 erbrachte bei 123 Haushalten nur knapp 250 Florins, so daß jeder Haushalt 
durchschnittlich zwei Florins einzahlte. 32 Im Jahr 1401 stieg die Forderung für 
die nächsten zwei Jahre jedoch auf das Dreifache der zuvor veranschlagten 
Summe an. 33 Von den Einnahmen wurde u. a. ein Teilbetrag in Höhe von 208 
Florins der gräflichen Schulden bei dem Arzt Homobonus de Saneta Petro aus 
Ferrara getilgt, der von 13 77 bis zu seinem Tode im Jahr 1400 gegen ein be-
trächtliches jährliches Gehalt von 200 Florins am Hof tätig gewesen war.34 Ein 
Vergleich mit den Zinsleistungen der Lombarden im Jahr 1400/01 zeigt, daß die 
20 verschiedenen Betreiber von casanae einen höheren Beitrag von rund 450 
Florins leisteten.35 Die einzelnen Zahlungen lagen sehr viel höher als bei den 
Juden und orientierten sich an dem Geschäftsvolumen der jeweiligen casanae 
und der Größe und Anzahl der Anteile, die die Betreiber bei den verschiedenen 
Banken besaßen. 

ner Großmutter Bonne von Bourbon,. die sich nach Mäcon zurückzog, schwer belastet: 
GUICHENON, Histoire genealogique I, 1660, S. 448. 

31 Der Franc wurde dabei zu 15 Gros berechnet, so daß sich umgerechnet Summen von 250 bzw. 
125 Florins ergaben: AST, lnv. 16. Reg. 42, fol. 23v.-24r. bzw. lnv. 41, Rot. 33, pt. II, Pec. 27f. 

32 Summe aus den einzelnen Zinszahlungen des Jahres, die auf den Florin bzw. den Gros als der 
savoyischen Grundwährung dieser Jahre umgerechnet wurden: AST, lnv.l6, Reg. 43, fol. 32r.-
39r. Zu den Jahreserträgen aus den Schutzzinszahlungen siehe auch die Tabellen im Anhang, 
die bis auf eine Lücke im Jahr 1408 für jedes dritte Jahr eine nach den verschiedenen Steuerka-
tegorien unterteilte Autlistung der Einzahlungen bieten. Als Vergleich zu dem vorhergehenden 
Zeitraum wurde die bereits erwähnte Tabelle in der Quellenedition von SEGRE, Testimonianze 
documentarie 1976, S. 281 f., herangezogen. Hierbei wird davon ausgegangen, daß bei den nur 
in Sou und Denier angegebenen Zinszahlungen ebenfalls die damals bereits übliche Gros tour-
nois-Währung zugrunde liegt, wobei ein Sou in etwa einem Florin entspricht. Zu den verschie-
denen savoyischen Währungseinheiten und ihrer Umrechnung siehe SPUFFORD, Medieval 
exchange 1986, S. 131-134 sowie den Überblick bei BRONDY, Chambery 1988, S. 309. 

33 Es wurden 600 Francs (ca. 750 Florins) von den Juden diesseits und 300 Florins von den Juden 
jenseits des Flusses Ain verlangt: AST. lnv. 16, Reg. 46, fol. 19v. 

34 AST, Inv. 16, Reg. 49 Einzelblatt Bereits seit dem Jahr 1374 soll sein Gehalt nur aus den Ein-
künften der Lombardenschutzzinsen bezahlt worden sein: JACCOD, La comptabilite 1939, 
S. 178-181; PATRONE, Le casane astigiane 1959, S. 92f; BRONDY, Chambery 1988, S. 229. Zum 
Arzt Homobono siehe NASO, Medici 1982, S. 240. 

35 Abgedruckt bei PATRONE, Le casane astigiane 1959, S. 88f. 
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Außerdem mußten die Juden wie auch die Lombarden in diesen Jahren noch 
zusätzlich zahlreiche finanzielle Lasten tragen.36 Eine erste große Forderung er-
folgte zunächst flir den Kauf der Grafschaft Genfvon Odon de Villars. Der Ver-
trag zur Übertragung der Erbansprüche an Amadeus VIII. war am 5. 8. 1401 ge-
gen die Gewährung einer Entschädigung von 45.000 Francs unterzeichnet wor-
den.37 Die Juden Savoyens zahlten 1403 dafür insgesamt 1.000 Ecus,38 was ei-
nem Betrag von ca. 1.125 Francs und damit einem Anteil von 2,5% an der Ge-
samtsumme entsprach. Gleichzeitig leisteten sie so ihren Beitrag anläßlich der 
Feierlichkeiten flir den Empfang der Braut Amadeus' VIII., Marias von Burgund, 
die nach der Hochzeit in Dijon 1397 schließlich erst im Herbst 1403 in der 
Bresse bei ihrem Mann eintreffen sollte.39 Ferner wurde den Juden flir die näch-
sten drei Rechnungsjahre eine Vorauszahlung auf ihren Zins abverlangt, der 
diesseits des Flusses Ain durch den Juden Abramin Symond eingetrieben 
wurde.40 

Nach diesen vielen Belastungen um die Jahrhundertwende fielen die Forde-
rungen in den nächsten Jahren etwas bescheidener aus. Seit 1404 wurden flir die 
nächsten zwei Jahre nur 450 Florins von den Juden diesseits und 100 Francs (ca. 
125 Florins) von den Juden jenseits des Ain verlangt und bei einer erneuten, 
nicht näher beschriebenen oder begrenzten Zahlung im Jahre 1406 gar nur 300 
bzw. 100 Florins. 41 Die Jahressteuer aus den Schutzzinsen betrug im Jahre 1405 
bei insgesamt 123 Haushalten nur noch rund 190 Florins.42 

Bereits ein Jahr später zeichnete sich jedoch wiederum eine Wende ab: Die 
finanziellen Forderungen für die zweijährige Privilegienbestätigung wurden be-
trächtlich auf 800 flir die Juden diesseits und 250 Florins flir die Juden jenseits 
des Ain erhöht. Das Motiv flir diese Steigerung könnte in dem in diesem Jahr 
beginnenden Kampf Amadeus' VIII. gegen den angeblichen Wucher im jüdi-
schen Geldgeschäft begründet liegen. Die gezahlten Summen enthielten dann 
gleichzeitig die Strafgelder, die die Juden flir den Nachlaß dieses Vergehens 
entrichten mußten. Im Jahr 1408 wurden flir die Verlängerung der Privilegien um 

36 Zu den außerordentlichen Leistungen der Lombarden vgl. die zahlreichen Beispiele Ebd., S. 95-
98. 37 Vertrag ediert bei LüNIG, Codex diplomaticus 111. 1732. Nr. 34, S. 678-681. Über den langan-
dauernden Prozeß der Übernahme der Grafschaft. der bereits mit der ersten Anmeldung der sa-
voyischen Ansprüche 1392 begann und sich über den eigentlichen Kauf bis zur letzten Tilgung 
der verschiedensten anderen Ansprüche im Jahre 1424 hinzog, siehe DUPARC. Le Comte de 
Geneve 1955, S. 328-347 oder auch MARIE-.JosE. Amedee VIII, Bd. 1, 1962, S. 129-142. 

38 AST, Inv. 16, Reg. 48, fol. 25v. und fol. 98v. 
39 Über die Person Marias von Burgund siehe MARIE-JOSE, Amedee VIII, Bd. I, 1962, S. 49-61. 
40 So kamen im .Jahr 1402 bei rund 75 Haushalten nur ca. 136 Florins zusammen, wobei jedoch zu 

berücksichtigen ist. daß die Juden in den Regionen jenseits des Ain nicht erfaßt worden sind: 
AD Savoie, SA 1203 (1402-1404). fol. 2r.-3v.; siehe auch Tabelle 2 im Anhang der Arbeit. 

41 AST, Inv. 41, Reg. 36, fol. 60r. und 61 v.-62r.; AST. lnv. 16, Reg. 53, fol. 22v.-23r. 
42 Im Unterschied zu den vorigen Jahren sank damit der durchschnittliche Ertrag pro Haushalt von 

zwei auf eineinhalb Florins: AST, Inv. 16. Reg. 50, fol. 12v.-16r.: siehe auch Tabelle 3 im An-
hang der Arbeit. 
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zwei Jahre noch einmal Summen von 400 bzw. 80 Florins eingefordert. Außer-
dem kamen nun in den Jahren 1410/11 wieder größere Sonderbeiträge hinzu: 43 

Amadeus VIII. rüstete sich einerseits ftir einen Kriegszug gegen Bern auf Grund 
der Ermordung des Kastellans von Grassembourg, des Herrn von Oltigen,44 und 
andererseits für eine Reise nach Frankreich. Diese unternahm er im Jahre 141 0, 
um an der Beilegung der Rivalitäten zwischen den französischen Prinzen im 
Zuge der Reichsverweserschaft für den geisteskranken Kar! VI. teilzunehmen, 
die schließlich in dem Vertrag von Auxerre 1412 ihren vorläufigen Abschluß 
fanden. 45 Außerdem sorgte er sich um die Aussteuer seiner Schwester Johanna, 
die 1411 mit dem Markgrafen von Montferrat verheiratet werden sollte. Wieder 
waren es also mehrere Ursachen, die zur Begründung einer außerordentlichen 
Zahlung durch die Juden herangezogen wurden. Dafür sollten die Juden Savoy-
ens 1410 zunächst insgesamt 500 Florins46 und im Jahre 1411 noch einmal 300 
Florins als Beiträge leisten.47 

Die ab 1410 erfolgte detaillierte Auflistung aller Familienmitglieder eines je-
den jüdischen Haushalts hatte wahrscheinlich den Hintersinn, alle steuerpflichti-
gen Juden in Savoyen unterschiedslos einzeln zu registrieren und zu besteuern. 
Neben jedem jüdischen Haushaltsvorstand, der fortan zwei Unzen entrichten 
mußte, sollte auch jedes weitere Mitglied eine Unze Zins pro Jahr zahlen.48 Mit 
diesem Kopfzins wurde eine ungeheure Steigerung der jährlichen Steuerlasten 
erreicht.49 So konnten im Jahre 1412 von 214 jüdischen Haushalten rund 1.000 
Florins Jahressteuer eingenommen werden.50 

43 • . . in subventionern onerurn per dominum sustentorurn tarn in guerra habita contra Bernensis 
quarn viagio noviter facto in 1-rancia quam etiarn pro expensis fiendarn pro recessu iliustris 
domicelle Johanne de Sabaudia sororis dornini de proximo jiendo ultra rnontes: AST, lnv. 16, 
Reg. 56, fol. 77v. 

44 MARIE-lOSE, Amedee VIII, Bd. I, 1962, S. 125f; CIBRARIO, Origini e Progresso li, 1855, 
S. 224 und 226. 

45 Ebd., S. 227; MARIE-lOSE, Amedee VIII, Bd. I, 1962, S. 295-30 I. 
46 400 Florins von den Juden diesseits des Flusses Ain: AST, Inv. 16, Reg. 56, fol. 41 v., wobei 

anscheinend allein 350 Florins auf die in Chambery lebenden Juden entfielen (Ebd., fol. 253v.) 
und 100 Florins von denen jenseits des Flusses Ain: Ebd., fol. 58v. Eine vergleichbare Summe 
von 400 Florins gewährte die Stadt Genf ftir diesen Zweck: CIBRARIO, Origini e progresso li, 
1855, S. 224. 

47 AST, Inv. 41, Reg. 41, fol. 51 v.-52r. (200 Florins diesseits des Ain) und fol. 54r. ( 100 Florins 
jenseits des Ain). 

48 Eine Unze sollte 1410 dreizehn Gros entsprechen: z. 8.: AST, lnv. 16, Reg. 55, fol. 59v. 
49 Leider konnte ftir dieses wichtige Jahr keine Berechnung der Jahressteuer vorgenommen wer-

den, da das entsprechende Register nur sehr schlecht erhalten ist und gerade die geleisteten 
Zinse oftmals fehlen oder nicht mehr zu entziffern sind. 

50 In diesem Jahr waren allerdings auch erstmalig Schutzzinszahlungen von auswärtigen Juden, 
z. 8. aus Lausanne oder Fribourg, zu einem reduzierten Zins von einem Florin pro Haushalt re-
gistriert worden: AST, Inv. 16, Reg. 57, fol. 33v.-44v. Neben der Anzahl der steuerpflichtigen 
Haushalte um den Faktor 1, 75 stieg auch der durchschnittliche Ertrag pro Haushalt mit vierein-
halb Florins auf das Dreifache des Wertes von 1405: Eine entsprechende Auflistung findet sich 
in der dritten Tabelle im Anhang der Arbeit. 
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Doch diese Regelung ließ sich nicht lange halten. Eine weitere Änderung im 
individuellen Besteuerungssystem erfolgte so bereits im Jahre 1412, als generell 
nur noch eine Unze pro Person zu Ostern verlangt wurde und alle minderjährigen 
Familienmitglieder bis zum Alter von sieben Jahren aus der Besteuerung ausge-
nommen wurden. 51 Der in diesen Jahren vollzogene Wandel zur einheitlichen, 
individuellen Besteuerung der Juden erinnert an die von Kaiser Ludwig d. Bayer 
erstmalig 1342 verhängte Steuer, die später als 'Goldener Pfennig' bezeichnet 
wurde. Bei dieser Steuer waren alle Juden des Reiches, die älter als 12 Jahre 
waren und ein Vermögen von 20 Gulden besaßen, unterschiedslos mit einem 
Florin Leibzins belegt worden, um die stark geschrumpften Einnahmen aus dem 
kaiserlichen Judenregal zu steigern. 52 Nach seiner Krönung in Aachen im Jahre 
1411 hatte auch Sigismund wieder den 'Goldenen Pfennig' von den Juden seines 
Reiches verlangt.53 Ähnlich verfuhr jetzt auch Amadeus VIII. bei der Besteue-
rung der Juden seiner Landesherrschaft, wobei es jedoch unklar bleibt, ob die 
Zahlungen ursprünglich sogar fiir die königlichen Steuereinnehmer bestimmt 
waren. Ein entsprechender Hinweis findet sich weder in den savoyischen Quel-
len noch in den Akten zur Zeit Sigismunds. 

Zwar verringerte sich mit den Einschränkungen im Privileg von 1412 die An-
zahl der besteuerten Familienmitglieder wieder erheblich, doch auch in späteren 
Jahren lassen sich noch zahlreiche Belege dafür finden, daß bestimmte Juden ei-
nen doppelten Steuersatz von zwei Unzen zahlen mußten. Sie wurden dabei als 
caput domus oder quilibet judeus hospitium tenens bezeichnet. Es ging jetzt 
offenkundig weniger um ihre Rolle als Familienoberhaupt als um ihre Führung 
eines steuerpflichtigen Haushaltes, in dem auch noch außerhalb der Familie ste-
hende jüdische Personen wohnen konnten.54 

Gleichzeitig mit dem Privileg von 1412 hatte die Praxis der kurzzeitigen und 
relativ hoch veranschlagten Privilegienbestätigungen ihr vorläufiges Ende gefun-
den, denn bei dem nächsten Termin im Jahre 1413 wurde mit den Juden Savoy-

51 /tem eisdem moderavit quoddam tributum annuale super eisdem impositum videlicet de una 
uncia argenti super quolibet capite ipsorum tam parvorum quam magnorum anno quolibet in 
festo pasche persolvendis vide/icet exhibuit et libravit ab ipso tributo solvendo omnes parvos 
judeos et judeas qui non fuerunt etatis septem annorum camp/etarum infra predictos limites 
commorantium: AST, Inv. 41, Reg. 42, fol. 19v.-20r. In Bern lag dagegen die Altersgrenze für 
steuerpflichtige Juden bei 12 Jahren: TOBLER, Juden im alten Bern 1889, S. 340f. 

52 Urkunde ediert bei BöHMER, Regesta lmperii 1839, Nr. 2223, S. 139. Vgl. dazu auch R. BORK, 
Zur Politik der Zentralgewalt gegenüber den Juden im Kampf Ludwigs des Bayern um das 
Reichsrecht und Karls IV. um die Durchsetzung seines Königtums bis 1349, in: Kar! IV. Politik 
und Ideologie im 14 . .I ahrhunderts, Hg. E. ENGEL, Weimar 1982, S. 30-73. 

53 Diese Steuer wurde auch von den Juden im Raum der deutschsprachigen Schweiz verlangt: 
THOMMEN, Urkunden IIL 1928. Nr. 33 und Nr. 36: von entsprechenden Forderungen gegenüber 
den Juden in Savoyen ist jedoch nichts überliefert. 

54 Dies galt besonders für die größeren jüdischen Gemeinden in Genf: AST, Inv. 16, Reg. 61, fol. 
102v., Lausanne (Ebd., fol. 103v.) oder Chambery, wo diese Regelung anläßlich einer Privile-
gierung im .I ahre 1417 ausdrück! ich erklärt wird: . . . pro quolibet domino hospicii duas un-
cias argenti et pro quolibet judeo sive judea a septem annis supra focum non faciente unam 
unciam argenti ... :AST, Inv. 16, Reg. 63. fol. 16v.-17r. 
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ens eine Ausdehnung des Zeitraumes auf zehn Jahre ausgehandelt. Die dabei 
vereinbarten Zahlungen in Höhe von 1.200 Francs (ca. 1.600 Florins) von den 
Juden diesseits und 400 Florins von den Juden jenseits des Ain waren im Ver-
gleich zu den früheren Leistungen relativ gering. 500 Florins der Zinseinnahmen 
spendete der Graf für den Ausbau des seit dem 13. Jahrhundert bestehenden 
Klarissenenkonventes zu Chambery.55 Der Ertrag aus den jährlich zu leistenden 
Schutzzinsen war infolge einer Halbierung der zinszahlenden jüdischen Haus-
halte, die nicht nur auf die Regelung von 1412 zurückzuführen sein muß, auf ein 
Dritte I des Ertrages von 14 12 gesunken. 56 Außerdem warf im Jahre 14 14 bereits 
der geplante Zug König Sigismunds über die Alpen zu einem Treffen mit Papst 
Benedikt XIII. in Perpignan seine Schatten voraus. Die Juden Savoyens zahlten 
ftir die Vorbereitung des Empfangs durch den Herzog und seinen Hof insgesamt 
einen Beitrag von 1.000 Florins.57 

In den nächsten ftinf Jahren sind außer den alljährlichen individuellen Zins-
leistungen tatsächlich keine zusätzlichen finanziellen Forderungen des Landes-
herrn überliefert. 58 Dagegen wurden die Juden wegen des Vorwurfs des Wuchers 
und der Blasphemie im Talmud Mitte der 141 Oer Jahre mit hohen Strafgeldern 
versehen, so daß von ihnen offenbar keine weiteren finanziellen Opfer erwartet 
werden konnten. 

Erst 1419 wurde den Juden Savoyens erstmalig wieder eine größere pauschale 
Zahlung in Höhe von 1.500 Florins für eine weitere und nicht näher spezifizierte 
Verlängerung und Erweiterung ihrer Privilegien abverlangt. 59 Nun wurde bei den 
pauschalen Zahlungen nicht mehr, wie noch in den Jahren zuvor, zwischen den 
einzelnen Regionen innerhalb Savoyens unterschieden. Nur die Juden Piemonts 
leisteten auch nach 1418 weiterhin meist einen eigenen Beitrag, der aber auch 
anderen Zwecken, wie dem Empfang des ältesten Sohnes Amadeus' VIII. als 
rechtmäßigem Fürsten von Piemont, diente.60 Dagegen wurden die jährlichen 

55 Die Zahlungen sollten aufzehn Jahre verteilt werden: AST, lnv. 16, Reg. 61, fol. 506r.-507v. 
56 109 zinszahlende Haushalte erbrachten 1415 nur noch ca. 330 Florins, so daß der durchschnitt-

liche Ertrag auf drei Florins pro Haushalt sank: AST, Inv. 16, Reg. 61, fol. 93v.-97r. Siehe auch 
Tabelle 4 im Anhang der Arbeit. 

57 AST, Inv. 16, Reg. 60, fol. 84r.; AST, Inv. 16. Reg. 61, fol. 127r. Über den Aufenthalt Sigis-
munds in Savoyen: MARIE-lOSE, Amedee VIII, Bd. 1, 1962, S. 285-294. 

58 Im Jahre 1418 war der Grundzins kurzzeitig auf 18 Gros, d. h. l 1h Florins, hochgesetzt worden. 
was gegenüber den vorigen Jahren zu einer kurzfristigen Steigerung der Einnahmen auf 532 
Florins, d. h. bei 101 Haushalten auf ca. 4, 75 Florins pro Haushalt führte. Bereits 1420 galt je-
doch wieder der Grundzins von 13 Gros, wobei mehrköpfige Familien je nach Anzahl ein 
leichte, gestaffelte Erhöhung ihrer Steuern hinnehmen mußten. Der Ertrag der Jahressteuer fiel 
so trotzder erhöhten Anzahl von 123 Haushalten auf ca. 400 Florins, d. h. im Durchschnitt 3,25 
Florins, ab. Die am Ende des Jahresertrags von 1418 aufgeführte Summe bezieht sich auf eine 
Pauschalzahlung der jüdischen Gemeinde von Genf. Zu den einzelnen Steuerkategorien vgl. 
auch die AufschlüsseJung in den Tabellen 3-5 im Anhang der Arbeit. 

59 AST, Inv. 16, Reg. 66, fol. 91 r. 
60 Außerdem zahlten sie 1427 50 Florins für den erstgeborenen Sohn mit dem gleichen Namen 

Amadeus: SEGRE, The .Iews in Picdmont I. 1986, Nr. 140, S. 62 und nach dem Tode von Ama-
deus 1434 100 Florins für den zweitgeborenen Ludwig: AST, Inv. 41. Reg. 51, fol. 137r.-v. 
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Zinszahlungen aus Piemont seit 1419 zusammen mit denen der anderen Regio-
nen verzeichnet. Verbunden mit einer allgemeinen Zunahme der steuerpflichti-
gen Haushalte und einem leicht erhöhten Grundzins von 15 Groschen pro steuer-
pflichtiger Person, flihrte dies im Jahre 1424 zu einer Steigerung der Einnahmen 
auf knapp 600 Florins.61 

Statt der 1413 angestrebten langfristigen Sicherung der jüdischen Existenz in 
Savoyen setzte wieder eine kurzfristigere Regelung der Privilegienbestätigungen 
ein: 1422 gegen Zahlung von 500 Ecus nur für ein Jahr, wobei kurze Zeit später 
sogar noch ein Zuschlag von insgesamt 100 Florins hinzukam.62 Im gleichen Jahr 
wurde den Juden diesseits des Flusses Ain zusätzlich noch ein außerordentlicher 
Beitrag flir den Kauf von Ländereien aus den Besitzungen der Herzöge von 
Bourbon abverlangt.63 Gleichzeitig machen sich die ersten Zeichen einer Verar-
mung breiterer Schichten unter den Juden bemerkbar. 1422 durften die 
fuhrenden Vertreter der Judenschaft Savoyens erstmalig 100 ärmere Juden in-
nerhalb Savoyens bestimmen, denen 50 Florins von den dem Herzog zustehen-
den jüdischen Zinseinnahmen zugewiesen werden sollten.64 Eine derartige Für-
sorge des Landesherrn für die ärmeren Juden war bisher nur bei wenigen jüdi-
schen Zuwanderern, vor allem um die Jahrhundertwende, zu beobachten gewe-
sen.65 In diesen Fällen war den betroffenen Juden der Zins begrenzt oder ganz 
erlassen worden. Dem Anschein nach hatte aber im Falle des Privilegs von 1422 
der Landesherr auf Bitten der Juden eine umfassende und von den Juden organi-
sierte Fürsorge gewährt, um der Verarmung seiner garderii entgegenzuwirken. 
Die ständige Belastung der jüdischen Gemeinden Savoyens, vor allem durch die 
hohen Geldforderungen in den letzten zehn Jahren, betraf anscheinend vor allem 
die im Mittelpunkt der Ereignisse stehende jüdische Gemeinde von Chambery. 
So lag der Beitrag der jüdischen Gemeinden jenseits des Flusses Ain für eine so 

61 Bei I 73 Haushalten wurden damit durchschnittlich dreieinhalb Florins gezahlt: AST, Inv. 16, 
Reg. 69, fol. 44v.-63v. In diesem Jahr begann die bis zum Schluß des Untersuchungszeitraums 
beibehaltene einheitliche jährliche Besteuerung von 15 Gros pro Person. Die am Ende des Jah-
resertrags von 1424 aufgeführte Summe ist eine Pauschalzahlung der jüdischen Gemeinde von 
Savigliano. 

62 AST, Inv. 16, Reg. 68, fol. 188v.-189r. bzw. 155v.-156r (der Ecu war etwa das Anderthalbfache 
des Florin wert). Von dieser Summe gingen 250 Florins an die Witwe des zum Tode verurteilten 
Jean Lageret, die ihre Aussteuer wieder zurückerhalten sollte, nachdem man die Güter ihres 
Mannes bereits an Günstlinge des Hofes vergeben hatte: AST, Inv. 16. Reg. 68, fol. 314r.-315r. 
oder auch: AD Savoie, SA 7751, Pcc. 64; vgl. dazu das Kapitel VI.3.1. 

63 AST, lnv. 16, Reg. 68, fol. 324r.-v.: MARlE-JOSE. Amedee YIIL Bd. I, 1962, S. 177-188. 
64 . . . quibus centum ex pauperioribusjudeis ducatus Sabaudie per Jacob Cohen, Jacoletum de 

Thoyssey, Salamonum de Vermenton et Bellavigniam de Loriodo Judeos nominandos et per eos 
eligendos quinquagenta jlorenos parvi ponderis subscriptos de eorum censivis per ipsos do-
mino annualiter debitos deduci voluit ... :AST, lnv. 16, Reg. 68, fol. 266v. 

65 1398: AST, Inv. 41, Reg. 33, fol. 176r.-v. oder 1401: AST, lnv. 16, Reg. 45, fol. llv. Als 
außerordentlicher Fall kann die dreijährige Zinsbefreiung des Juden Yivand de Thoyre aus 
Annecy 1412 gelten, der nach einem verheerenden Stadtbrand seine gesamte Habe verloren 
hatte: AST, Inv. 16, Reg. 57, fol. 40v. bzw. Reg. 59, fol. 59v. 
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genannte Schenkung Ende 1427 mit 400 Florins erstmals seit 1396 wieder höher 
als der der Gemeinden diesseits des Ain (300 Florins).66 

Für die 1420er Jahre sind noch zwei außerodentlichen Zahlungen zu nennen. 
Die eine erfolgte anläßlich der geplanten Inbesitznahme der Grafschaft von Va-
lentinois und Diois, die Amadeus VIII. auf Grund umstrittener Erbfolgeregelun-
gen 1424 erfolglos für seine Landesherrschaft einzuverleiben versuchte,67 die 
andere für die Bezahlung der Aussteuer flir die Tochter Maria, die 1428 mit 
Philipp Maria Visconti verheiratet wurde.68 Erst infolge des Inquisitionsprozes-
ses gegen die Juden Savoyens im Jahre 1426 wurde zusammen mit der Beglei-
chung der Strafgelder flir die angeblichen Vergehen auch die Gewährung neuer 
Privilegien bei Zahlung von 3.000 Florins zugesagt. 

1427 wurde flir Piemont, und damit auch flir die dort lebenden Juden, eine ei-
gene Steuerverwaltung errichtet: Sie stand in Zusammenhang mit der Einrich-
tung einer Statthalterschaft für das Fürstentum Piemont durch den ältesten und 
gleichnamigen Sohn Amadeus' Vlll. 69 So zahlten die Juden Piemonts von 1428 
bis zum plötzlichen Tod des Statthalters 1431 ihren Zins an die Steuerverwal-
tung von Piemont.7° 1432 gelang es ihnen nach einigen Schwierigkeiten, sich 
trotzder Wiederangliederung Piemonts an die zentrale Steuerverwaltung aus der 
landesweiten Besteuerung der Judenschaft ausgliedern zu lassen und damit ihre 
Eigenständigkeit in der Zinsbesteuerung endgültig durchzusetzen. 71 Damit woll-
ten sie sich wahrscheinlich von den häufigen finanziellen Belastungen der sa-
voyischen Juden unabhängig machen und sich die aufwendigen Modalitäten bei 
der Umlage der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen an die herzogliche Kam-
mer in Chambery ersparen. 

Zwei wichtige Folgerungen lassen sich aus der skizzierten Entwicklung in be-
zug auf das Besteuerungssystem und die Höhe der Zinszahlungen ziehen. Der 
wechselnde Modus von lokaler zu zentraler und von pauschaler zu individueller 
Zahlweise verdeutlicht die immer detailliertere und effizientere Nutzung des Ju-
denregals durch den Landesherrn einerseits und die Entwicklung einer innerjüdi-
schen Vertretung gegenüber den christlichen Behörden andererseits. Anschei-

66 AST, Inv. 16, Reg. 72, fol. 68r.-v. 
67 AST, lnv. 41, Reg. 45, fol. 219r.; MARIE-JosE, Amedee VIII, ßd. 1, 1962, S. 196-201. 
68 AST, Inv. 16, Reg. 74, fol. 63r.; MARIE-JOSE, Amedee VIII, ßd. 1, 1962, S. 65-67. 
69 Auch ftir diesen Wechsel mußten die .luden Piemonts eine außerordentliche Zahlung leisten: 

GABOTTO, La politica 1918, S. 292. Siehe dazu ausführlicher das Kapitel 111.1.5. 
70 Erstmalig abgedruckt bei GABOTTO, lsraeliti in Torino 1917, S. 434-436 und GABOTTO, Israeliti 

in Savigliano 1917, S. 552-554. Gleichzeitig sank damit der jährliche Ertrag aus den 
Schutzzinsen der Juden in Savoyen um rund 100 Florins: 1427 waren es bei 127 jüdischen 
Haushalten noch 436 Florins Einnahmen, 1430 und 1433 bei 91 Haushalten nur noch rund 300 
Florins: AST, Inv. 16, Reg. 72, fol. 44r.-57r. bzw. Reg. 75, fol. 42r.-49r. und Reg. 78, fol. 38v.-
44r.; dazu auch die Tabellen im Anhang der Arbeit. 

71 ••• quod decetero suo tarnen beneplacito [des Herzogs, Anm. d. Verf] durante ipsi Judei non 
teneantur ad contribuendum in oneribus personalibus et mixtis cum judeis citra montes 
residentibus ... :AST, Inv. 41, Reg. 49, fol. 55v. und ähnlich fol. 64r. und 77r. 
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nend haben dabei die Migrationen eine beschleunigende Wirkung auf die Wech-
sel der Besteuerungssysteme ausgeübt. 

Das Anwachsen und Abfallen der Zinsleistungen bzw. pauschalen Zahlungen 
ftir die Privilegsbestätigungen, die immer in Relation zur Gültigkeitsdauer zu se-
hen sind, illustrieren die finanziellen Möglichkeiten, die die verschiedenen sa-
voyischen Landesherren aus dem Judenregal herauszupressen versuchten. Auf-
fallend ist das sprunghafte Ansteigen der Zinsforderung unter Eduard von Sa-
voyen (1323-1329), dessen aufwendige Hotl1altung und ständige Kriegsführung 
Savoyen in eine finanzielle Krise füht1en, das deutliche Abfallen der Leistungen 
nach den Pestverfolgungen auf ein Zehntel der vorher verlangten Summen und 
schließlich die schon in den letzten Jahren von Amadeus VI. beginnende und 
unter Amadeus VII. und Amadeus VIII. fortdauernde finanzielle Krise im sa-
voyischen Staat. Sie wurde vorwiegend dadurch ausgeglichen, daß fast jeder 
neue Amtsinhaber, wie schon erstmalig zu Zeiten Eduards von Savoyen, dem 
Fiskus eine Anleihe auf sein Amt gewähren mußte. 72 Seit Beginn des immens 
teuren Kreuzzuges Amadeus' VI. in das von Türken bedrohte Byzantinische 
Reich 1366/67 wurde die Finanznot chronisch.n Kurz zuvor hatte Urban V. 
(1362-13 70) bereits eine Bulle an alle für das savoyische Territorium zuständi-
gen Bischöfe herausgegeben, nach der den Kreuzfahrern u. a. die Zinsen für die 
Geldleihegeschäfte mit den Juden erlassen werden sollten. 74 Die Finanzkrise 
führte dazu, daß nur besonders vermögende Personen Ämter erwerben konnten, 
in manchen Fällen sogar mehrere zur gleichen Zeit. 75 Eine kurzfristige Bemü-
hung von Bonne von Bourbon zu Anfang der neunziger Jahre, diesem Mißbrauch 
ein Ende zu setzen, konnte angesichts neuerlichen Finanzmangels nicht durchge-

72 V gl. dazu CIBRARIO, Studi storici I I, 1851, S. 7: BRUCHET, Le chäteau de Ripaille 1907, S. 173; 
DULLIN, Les chätelains 1911, S. 84-86: Cox, The Green Count 1967, S. 206-209. Es gab sogar 
eine eigene Rubrik mutua super o.fjiciis in den Registern der Finanzverwaltung, die einen 
erheblichen Anteil an den Einnahmen ausmachte. 

73 Die Ausgaben für den Kreuzzug sollen sich auf rund 225.000 Florins belaufen haben, etwa das 
Doppelte der Ausgaben eines normalen Haushaltsjahres der gesamten Grafschaft: Ebd., S. 298. 
Man darf dabei nicht vergessen. daß Amadeus V I. schon 1359 die Baronie Waadt für 160.000 
Florins zurückgekauft hatte und Krisenherde im Wallis und in Piemont sowie die wiederholten 
Pestausbrüche die Ausgaben zusätzlich erhöhten bzw. die Einnahmen schmälerten. 

74 . . . ludeos vero ad remittendas usuras per seculares compelli precipimus potestates, et donec 
i/las remiserint. ab universis Christi .fidelibus per excommunicationis sententiam eis omnino 
communio denegetur: SIMONSOHN, The Apostolic See I, 1988, Nr. 395. S. 421: mit identischem 
Wortlaut auch kurz zuvor für die Erzdiözese Reims: Ebd., Nr. 392, S. 418. Doch aus den vor-
liegenden Quellen ist nicht zu ersehen, ob sich die für Savoyen bestimmte Bulle konkret auf die 
wirtschaftliche Betätigung der Juden ausgewirkt hat. Ein vager Hinweis könnte die von den Ju-
den Savoyens in diesem Jahr gewährte Schenkung an Amadeus VI. in Höhe von insgesamt 280 
Florins sein, mit der die Juden eventuell diese Maßnahme umgehen wollten: SEGRE, Testimo-
nianze documentarie 1976, Nr. 159f., S. 328. 

75 1398 bekleidete z. B. Jean de Ia Baume gegen Gewährung einer Anleihe von 1.000 Ecus gleich-
zeitig das Amt des Baifli der Waadt sowie des Kastellans von Moudon. Morges, Yverdon und 
Payerne und konnte damit eine ungeheure Machtfülle in dieser Region auf sich vereinen: 
CIBRARIO, Origini e progresso II, 1855, S. 214. 
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halten werden. 76 Die Vorauszahlung des Zinses und die anderen außerordent-
lichen Leistungen der Juden war daneben ein zweites bewährtes Mittel, um neue 
Gelder zu requirieren. Die ca. alle zwei bis drei Jahre geforderten Zahlungen für 
die Privilegsbestätigungen bewegten sich in der Höhe von 100 bis 1.000 Florins, 
wobei bis in die zwanziger Jahre des 15. Jahrhunderts noch zwischen den Lei-
stungen der Juden diesseits und jenseits des Flusses Ain unterschieden wurde. 
Dazu kamen seit 1418 noch die Zahlungen der Juden in Piemont und seit 1429 
derjenigen von N izza alsjeweils eigenständige Einheiten innerhalb der zentralen 
Finanzverwaltung der Landesherrschaft.77 

1 .3 Die Steuerabgaben auswärtiger Juden 

Ein auffälliges, schon im Kontext der Siedlungsgeschichte angesprochenes Phä-
nomen ist die Einnahme jüdischer Schutzzinszahlungen aus Orten, die nicht zum 
Territorium der savoyischen Landesherrschaft gehörten. Da sich aber alle Orte in 
unmittelbarer Nähe des savoyischen Territoriums befinden, liegt die Vermutung 
nahe, daß die betroffenen Juden eine zusätzliche Absicherung ihrer Existenz er-
reichen wollten, indem sie sich gegenüber einem weiteren Schutzherren ver-
pflichteten. Vereinzelte Fälle solcher Mehrfachschutzverhältnisse sind bereits 
von Anbeginn der Herrschaft Amadeus' VIII. zu beobachten. So finden sich be-
reits Ende des 14. Jahrhunderts immer wieder einzelne Juden aus den dem 
Dauphin unterstehenden Städtchen Cremieu und St. Symphorien-d'Ozon78 oder 
den den Herzögen von Bourbon unterstehenden Orten Trevoux und Beaure-
gard,79 die sich unter den Schutz der savoyischen Landesherren gestellt und ihren 
Zins zumindest vorübergehend an die gräfliche Finanzkammer gezahlt haten. 

Etwas anders ist jedoch die in den Jahren 1411/12 einsetzende umfangreiche 
Aufnahme jüdischer Steuerzahler aus diesen und weiteren Städten der Nachbar-
regionen in die Zinslisten savoyischer Rechnungsregister zu bewerten. Neben 

76 BRUCHET, Le chäteau de Ripaille 1907. S. 175; COGNASSO, Amedeo VIII, Bd. I, 1930, S. 251 f.; 
BRONDY, Chambery 1988, S. 66f. sowie mit zahlreichen Beispielen von Ämterhäufung zur Zeit 
Amadeus' VIII.: DEMOTZ. Amcdcc VIII 1992. S. 139f 

77 Die Juden Piemonts leisteten durchschnittlich 100. diejenigen jenseits des Ain 140 und die Ju-
den diesseits des Ain 410 Florins. Die ab 1429 registrierten Zahlungen der jüdischen Gemeinde 
in Nizza lagen bei acht päpstlichen Florins (bzw. die sonst üblichen Florins kleinen Gewichts, 
die wechselseitig ohne weitere wertmäßige Unterscheidung verwandt wurden) und waren aus 
fiskalischer Sicht nur von untergeordneter Bedeutung. 

78 Für Cremieu z. B.: AST, Inv. 4 L Reg. 33. fol. 162v. oder Inv. 16. Reg. 60, iol. 49v.; ft.ir 
St. Symphorien z. B.: AST, Inv. 16. Reg. 57. fol. 34v .. 39v .. 42r. 

79 Für beide Orte: AST, Inv. 4 L Reg. 33, tol. 125r.; AST, Inv. 16. Reg. 48, tol. 17r.; Beauregard 
und Trevoux waren von den Herzögen von Bourbon zu Beginn des 15. Jahrhunderts erst gekauft 
worden: Beauregard stammte aus dem Besitz der Herren von Beaujeu (verkauft durch Vertrag 
vom 23. Januar 1400). Trevoux aus dem der Herren von Thoirc und Vi llars (verkauft durch 
Vertrag vom II. August 1402): VALENTIN-SMITII. La Dombes 1856. S. 14, Anm. 2. Die Herren 
von Beaujeu mußten Amadcus VIII. nach einem Kriegszug im Jahre 1409 ft.ir die Region der 
Dombes, 'wie schon unter seinen Vorgängern. huldigen: COGNAsso. Amedeo VIII, Bd. 2. 1930. 
S. 11 f. Die Dombes umfaßte alle Besitzungen der Bourbonen östlich der Saöne. 
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den bereits genannten Ortschaften Cremieu, St. Symphorien-d'Ozon, Yillars-les-
Dombes und Trevoux kommen in den westlichen Regionen noch St. Trivier-sur-
Moignans (Herzogtum Bourbon in Nachfolge der Herren von Beaujeu und 
Thoire-Villars)80 und Vimiers (Abtei l'IIe Barbe)81 hinzu; in den nördlichen Re-
gionen sind außerdem die jüdischen Gemeinden aus den eigenständigen Städten 
Lausanne, Fribourg sowie später noch das seit 1426 den Grafen von Gruyere 
unterstehende Aubonne zu nennen, zu denen auf Grund ihrer besonderen Stel-
lung auch noch die savoyische Kastellanei Murten zu zählen ist.~Q 

In diesen Fällen handelt es sich oft nicht mehr um vereinzelte jüdische Fami-
lien, die ihren Schutz bei dem savoyischen Landesherrn suchen, sondern um 
größere Gruppen, ja z. T. sogar um ganze Gemeinden, die sich für einen be-
stimmten Zeitraum zur Zahlung eines pro Haushalt berechneten Schutzzinses an 
den savoyischen Fiskus verpflichten. Die jüdischen Gemeinden von Fribourg 
und Murten wurden mit sieben bzw. sechs Haushalten für die Jahre von 1412113 
bzw. 1412-1415 wahrscheinlich vollständig registriert. 10 Ihre Aufnahme in den 
Schutz der savoyischen Grafen könnte mit den zahlreichen gesetzlichen Restrik-
tionen und auch Belästigungen zusammenhängen, denen die Juden in Fribourg 
1412113 ausgesetzt waren und die bisher nicht in ihrem Zusammenhang betrach-
tet worden sind.84 Bereits im Jahr 1411 soll nach der Untersuchung von Bore! 
der Handel der Fribourger Juden eingeschränkt worden sein. 85 1412 wurde den 
Juden im Rahmen der Pfandleihe die Annahme von Produkten aus Garn oder 
Wolle als Pfand verboten, wenn diese nicht mit dem Zeichen der Stadtwaage 
versehen waren. 86 Außerdem durften sich gegen Androhung einer Geldstrafe 

80 V ALENTIN-SMITH, La Oombes 1856. S. I 0 und 14. Anm. 2. 
81 Nach einer Studie von Demotz sollen die Rechte auf Vimiers (= Vimy) und einen weiteren Ort 

namens Rochetaillee in der zum Erzbistum Lyon gehörigen Region Franc-Lyonnais von dem 
Abt des Klosters l'lle-Barbe 1376 an Amadeus VI. verkauft worden sein. Der savoyische Ka-
stellan von Miribel habe darauf seit 1387 die Befestigung der in der Gegend gelegenen Ort-
schaften sowie die Rechtsprechung übernommen. worauf sich neben den beiden genannten Or-
ten auch noch die Abteien Fontaine und l'lle Barbe selbst unter savoyischen Schutz gestellt hät-
ten, was aber von der königlichen Verwaltung nicht anerkannt worden sei: DEMOTZ, La poli-
tique internationale 1974. S. 55. Zur Region Franc-Lyonnais vgl. auch V ALENTIN-SMITH. La 
Dombes 1856, S. 15f. 

82 Murten ist insofern ein Sonderfall. als die dortige jüdische Gemeinde sonst ihren Schutzzins im 
Gegensatz zu allen anderen jüdischen Gemeinden Savoyens an die Stadt und nicht an die lan-
desherrliche Finanzkammer zahlte: NIQUILLE. Les preteurs juifs 1927. S. 91 

83 AST, Inv. 16, Reg. 57. fol. 41 r.-42r.; Reg. 59. tol. 63r.; Reg. 60. fol. 46v.; Reg. 61, fol. I 04r.-v. 
Ein Hinweis von Müller-Büchi, nach dem die Juden aus Fribourg ihre Steuern noch 1422 an die 
Herzöge gezahlt hätten, erweist sich nach Überprüfung der Quelle entweder als mißverständlich 
oder als falsch: MüLLER-BüCHI. Geldleihe 1968. S. 83. Anm. 72; vgl. die Angaben in den ent-
sprechenden Artikeln derG.J 111/1 1987. S. 399-404; G.J 111/2 1995. S. 921-925. 

84 Weder bei Steinberg noch bei Agustoni/Colliard/Förster noch im entsprechenden Artikel von 
GJ 111/1 ist trotz Kenntnis der meisten Bestimmungen ein Zusammenhang zwischen den einzel-
nen Restriktionen gesehen worden. 

85 Leider spezifiziert er nicht, um welche Art Handel es bei diesem Verbot geht: BOREL. Les faires 
de Geneve 1892, S. 226. 

86 STEINBERG, Juden Schweiz 1902, S. 77f.: AGUSTONI/COLLIARD/FöRSTER . .luifs Pays de Fribourg 
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keine fremden Juden länger als vier Tage innerhalb der Stadt aufl1alten, und alle 
anderen Juden sollten ihre Berechtigung zum Aufenthalt in der Stadt mit einem 
Bürgerbrief oder einem Erlaubnisschein nachweisen. 87 Die Befugnisse des inner-
jüdischen Gerichtes wurden ein Jahr später zugunsten des städtischen Gerichtes 
eingeschränkt.88 Die Offensive des Stadtrates von Fribourg gegen die Juden hätte 
sich auch leicht auf die benachbarte jüdische Gemeinde in Murten auswirken 
können, so daß ihre Suche nach verstärktem Schutz durch Amadeus VIII. zu 
erklären ist. Über ähnliche Maßnahmen gegen die Juden in Murten ist jedoch 
nichts bekannt. 

Die neugegründete jüdische Gemeinde in Lausanne, die sich 1408 aus Mit-
gliedern der jüdischen Gemeinde von Tour-de-Peilz rekrutiert hatte, stellte sich 
ab 1413 unter den Schutz Amadeus' VIII. 89 Neben den wirtschaftlichen Ver-
flechtungen waren auch die Lage ihres Friedhofes außerhalb der Stadt im sa-
voyischen Cossonay und der mögliche rechtliche Schutz durch den seit dem 
Reichsvikariat Amadeus' VI. ab 1356 in Lausanne stationierten savoyischen 
Appellationsrichter eventuell Gründe für ihre dauerhafte Absicherung. Dafür 
zahlten sie als besondere Vergünstigung nur einen eingeschränkten Zins von ei-
nem Florin pro Haushalt bzw. von sechs Gros für den Haushalt einer Witwe.90 

Sie suchten darüber hinaus zusätzliche Absicherungen, denn 1408 hatten sie sich 
als Tributzahler unter den Schutz der Stadt gestellt,91 während sie erst 1419 auch 
von dem dortigen Bischof Guillaume de Challant mit einem umfangreichen 
Schutzprivileg versehen wurden, das dann 1431 noch einmal kurz vor dem Tode 
des Bischofs bis zum Jahre 1435 verlängert wurde.92 

Dagegen wurden die Zinszahlungen von den Juden aus den Orten der süd-
westlichen Nachbarregionen Savoyens unterschiedlich gehandhabt. Einerseits 
leisteten aus St. Symphorien-d'Ozon, Cremieu, Lyon, und Trevoux weiterhin nur 

1987,S.14. 
87 STEINBERG, Juden Schweiz 1902. S. 20. 
88 Ebd., S. 27; G.J Ill/1 1987, S. 399f; abgedruckt bei: AGUSTONJ/COLLIARD/FöRSTER, Juifs Pays 

de Fribourg 1987, S. 8. Laut der zuletzt genannten Studie soll es bereits zur Osterzeit des Jahres 
1413 zu Ausschreitungen von zwei Mitgliedern der städtischen Wache gegen .I uden gekommen 
sein: Ebd., S. 18 und 27. Hier scheint jedoch trotz des Abdrucks der Quelle eine Verwechslung 
mit einer ähnlichen Verfolgung im Jahr 1420 vorzuliegen, die ottenkundig zur temporären Ver-
bannung der Täter aus Fribourg wie auch zum V erbot für die Fribourger Juden führte. während 
der Osterwoche von Mittwoch bis Sonntag ihre Häuser zu verlassen: STEINBERG, Juden Schweiz 
1902, S. 146 bzw. 120. 

89 Recepit a judeis utriusque se:ws habitantibus Lausannis pro salvagardia salvoque conductu et 
protectione tranquilla eisdem per dominum factis scilicet a judeis solventibus domino per an-
num de garda unum jlorenum et a judeis femellis viduis ibidem eciam focum tenentibus et sol-
ventibus ut supra per annum sex denariis grossorum in jesto Resurrecionis domini in manibus 
thesaurarii ... :AST, Inv. 16, Reg. 59, fol. 134v. bzw. noch ausführlicher AST, lnv. 41, Reg. 
42, fol. 1 08r. Zum Kontext der Ansiedlung und zur Entwicklung dieser Gemeinde siehe 
BARDELLEIMOREROD. La Iutte 1992. 

90 Dies galt auch für die im Umkreis liegenden jüdischen Haushalte in Fribourg und Aubonne. 
91 SSR WAADT I, 1977, Nr. 227, S. 424f. 
92 Ebd., Nr. 228, S. 425-431. 
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einzelne jüdische Familien ihren Schutzzins an Amadeus VIII. Aus 
St. Symphorien zahlten bis 1417 nur die jüdische Familie Levi, später auch wei-
tere jüdische Bewohner, aus Cremieu immer wieder verschiedene Juden und aus 
Lyon die Familie des Aquinet de Veyson von 1412-1415 ihren Zins an die lan-
desherrliche Kasse. In Trevoux waren es dagegen mehrere Haushalte: zunächst 
die Familie des Magisters Sansin de St. Symphorien-d'Ozon, dann der für einige 
Jahre dort weilende Oberrabbiner Johanan de Treves. Es haben zu dieser Zeit 
aber sicherlich noch mehr Juden in diesen Ot1en gelebt. Diese Fälle sind also mit 
den bereits geschilderten Belegen aus dem Ende des vorhergehenden Jahrhun-
derts noch vergleichbar. Dagegen haben in St. Trivier-sur-Moignans, Vimiers 
und in Villars-les-Dombes anscheinend alle jüdischen Haushalte von 1412 bis 
1415 bzw. kontinuierlich seit 1413 (Villars) ihren Schutzzins an die savoyische 
Finanzverwaltung gezahlt. In Viiiars wurde bei einer umfangreichen Privilegie-
rung der dortigen jüdischen Gemeinde im Jahre 1423 ähnlich wie in Lausanne 
oder Fribourg der jährliche Zins auf einen Florin pro Haushalt beschränkt. Trotz 
des fast gleichzeitigen Aufkommens der Schutzzinszahlungen von Juden aus 
vielen verschiedenen auswärtigen Orten ist also bei genauerer Betrachtung das 
Phänomen differenziert zu bewerten und zwischen den Zahlungen von Einzelper-
sonen und ganzen Gemeinden sowie zwischen vorübergehenden und kontinuier-
lichen Leistungen zu unterscheiden. 

Darüber hinaus gab es aber auch allgemeinere Gründe für die neuartigen Ver-
bindungen zwischen Savoyen und den auswärtigen Juden. Die jüdischen Nieder-
lassungen in diesen Orten waren allein auf Grund ihrer geographischen Lage im 
politischen Umfeld Savoyens sowie der engen wirtschaftlichen Verbindungen 
der Städte an der Sa6ne und im Üchtland mit den savoyisch beherrschten Regio-
nen der Bresse, Dombes und Valbonne bzw. der Waadt zu einer Absicherung ih-
rer Stellung im Einvernehmen mit Amadeus VIII. gezwungen. Die Zahlungen der 
dortigen jüdischen Bewohner sind aber auch als weitere Schutzmaßnahme zu 
verstehen, um sich gegen mögliche Verfolgungen und Vertreibungen abzu-
sichern und ähnliche Rechte wie die anderen jüdischen Bewohner Savoyens nut-
zen zu können.93 Amadeus VIII. dagegen konnte sich neben den erweiterten Ein-
nahmen aus dem Schutzzins eine Eingriffsmöglichkeit in die Angelegenheiten 
der betreffenden Städte eröffnen, indem er bei eventuellen Streitfällen im vor-
geblichen Interesse 'seiner Juden' die städtische Politik zugunsten Savoyens be-
einflußte. 

93 Die Juden der Dauphine unterlagen in den neunziger Jahren des 14. Jahrhunderts einem starken 
fiskalischen Druck. der ähnlich wie in der französischen Krondomäne vor 1394 auf eine mög-
liche Vertreibung hinweisen konnte: PRLJDHOMME, Juifs en Dauphine 1883, S. 176-180 bzw. 
KüHN, Juifs France du Nord 1988. S. 150. Die Juden in Trcvoux und Beauregard waren Ende 
des 14. Jahrhunderts ebenfalls in einer unsicheren Lage: Der Wechsel ihrer Schutzherren zu-
gunsten des Herzogs von Bourbon konnte eine Vertreibung nach sich ziehen, da es im Herzog-
tum Bourbon spätestens seit der Vertreibung von 1394 keine Juden mehr gegeben haben dürfte. 
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Die Erfassung der auswärtigen Zinszahler hat jedoch bei fast allen Gemeinden 
und Einzelpersonen nur kurzzeitig angedauert. Nur die beiden jüdischen Ge-
meinden in Lausanne und Villars-les-Dombes unterstellten sich 1413 dauerhaft 
dem Schutz des savoyischen Landesherrn und wurden daflir von ihm gesondert 
privilegiert. Dabei darf man nicht außer acht lassen, daß Viiiars im Gegensatz zu 
Lausanne nicht nur zum savoyischen Einflußbereich, sondern spätestens seit der 
Einigung mit dem bourbonischen Herzogtum bezüglich des umstrittenen Erbes 
der Herren von Thoire-Vi llars 1421 direkt zur savoyischen Landesherrschaft ge-
hörte. 

Der Grund ftir die in den Jahren 1411 bis 1413 stattfindende Aufnahme dieser 
aus fremden Herrschaften stammenden Juden in den Schutz der savoyischen 
Landesherrschaft mag in den Anfang des Jahres 1412 verkündeten Privilegien 
ftir die Juden Savoyens zu finden sein. In einem dieser Privilegien, die jeweils 
ftir die beiden Regionen diesseits und jenseits des Ain gleichlautend ausgestellt 
wurden, wurde der überhöhte Zins und der Zinseszins bei der jüdischen Geld-
leihe und seine Folgen ftir die savoyischen Untertanen wortreich beklagt.94 We-
gen dieses Vergehens wurde zwar angeblich ein Prozeß gegen die Juden geftihrt, 
doch wenig später wurde ihnen in dem gleichen Privileg gestattet, über den bis-
her erlaubten Zinssatz von 20o/o hinaus, zukünftig bis zu einem genfiseben De-
nier flir einen Florin pro Woche- das entspräche einem Jahreszins von gut 40o/o 
-zu verlangen. Diese Regelung galt für sämtliche erwachsenen Juden, die inner-
halb der Grenzen Savoyens wohnten, auch wenn sie nicht dort geboren waren. 
Viele Juden, die sich in Savoyen aus geschäftlichen oder anderen Gründen häu-
figer aufhielten, dürften diese moderate Haltung zum Anlaß genommen haben, 
sich ebenfalls in der savoyischen Steuerverwaltung registrieren zu lassen, um 
diese Vergünstigung zu genießen. In diesem Zusammenhang ist vielleicht auch 
die Registrierung von zahlreichen Juden in den zentralen savoyischen Zinslisten 
zu verstehen, die nur in den Jahren 1412 und 1413 als foresterii besonders ge-
kennzeichnet sind.95 Die Übersetzung dieses Terminus ist recht schwierig, da 
lateinisch forestarius normalerweise für einen Förster oder Forstbeamten steht. 
Diese Bedeutung ist jedoch im Hinblick auf den Kontext auszuschließen. Im 
Südfranzösischen und im Italienischen hat sich dagegen aus dem lateinischen 
Ursprung heraus eine Bedeutungswandlung im Sinne von 'aus dem Wald kom-
mend' = 'fremd' vollzogen, so daß ein forestiero nach heutigem italienischen 
Sprachgebrauch ein Fremder oder Ausländer ist. Diese Übersetzungsvariante 

94 . . • plures contractus usurarios ne dum in sola usura sed de usura usuram et plures usuras de 
usura faciendo ultra et contra formam statutorwn domini contra dielas llSUras et super mode-
racione earundem factis contraxisse fecisse et exercuisse pluresque et infinitas quantitates 
pecunie a subdictis domini nostri predicti exegisse extorsisse temerarie contra formam 
dictarum moderacionum usurarum in magman gravamen populi domini penas in dictis statutis 
incurrendo ... : AST. Inv. 16. Rcg. 57. fol. 59v.-60v. bzw. fol. 60v.-61 v. Siehe dazu allgemein 
das Kapitel 111.1.3. 

95 AST, Jnv. 16, Reg. 57, fol. 35r.. 35v .. 38r.. 39r.. 39v. sowie Reg. 59, fol. 53r., 55v., 57v .. 58r. 
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würde dem Kontext angemessen sein und damit die Juden bezeichnen, die als 
Auswärtige sich dem Schutz der Grafen unterstellten, ohne in Savoyen selbst an-
sässig zu sein. 

1.4 Die Verteidigung des Judenregals gegen Ansprüche König Sigismunds 

Im Jahre 1418 meldete König Sigismund auf Grund seiner Stellung als oberster 
Lehnsherr und Inhaber des Judenregals im gesamten Reichsgebiet erstmalig bei 
der Eintreibung des sogenannten Bullengeldes auch Ansprüche auf die Juden 
Savoyens an.96 Sein Ansinnen kam nicht völlig überraschend. Dies macht ein 
undatierter, aber zeitlich ungefähr einzuordnender Brief des Augsburger Rabbi-
ners Jakob Gelnhausen deutlich.97 Darin wird ein Zusammenhang zwischen der 
Forderung Sigismunds einerseits und der Talmudverbrennung von 1416/17 in 
Chambery und anderen Orten in der Bresse andererseits hergestellt.98 Jakob 
schreibt, daß die savoyischen Juden sich auf Vermittlung ihrer in Konstanz ver-
sammelten Glaubensbrüder an den Erzkämmerer Konrad von Weinsberg, der ge-
rade auf dem dortigen Konzil weilte, gewandt hätten.99 Als Grund fuhrt er an, 
daß sie im Staate Savoyen schwere Verfolgungen erdulden müßten und sich nun 
vor dem Tragen des Judenkennzeichens und einer möglichen Zwangstaufe schüt-
zen wollten. König Sigismund setze sich auf Vermittlung Konrads dafür ein, daß 
allen Juden seiner Reichsteile durch den gerade auf dem Konzil zu Konstanz 
gewählten und geweihten Papst Martin V. ein umfangreiches Schutzprivileg er-
teilt werde. 

Der neue Papst wich tatsächlich in seiner Politik gegenüber den Juden von der 
intransigenten Haltung seines Vorgängers und nunmehrigen Gegenpapstes Be-
nedikt XIII., zu dessen Obödienz Savoyen lange Zeit gehört hatte, ab und ver-

96 Zur Erhebung des 'Bullengeldes' siehe KERLER. Besteuerung der .I uden 1898, S. 7 -I 0. 
97 Original im HZ/Weinsberg, Schublade E (.ludensteuer) 55/48, transkribiert bei D . .1. COHEN, An 

original Ietter 1979. Nach Darstellung von Yuval ist der Verfasser des Briefes entgegen der An-
nahme von Cohen nicht der berühmte MaHaRIL, sondern dessen Neffe Jakobben Jekutiel Segal 
Gelnhausen, da dieser mit Konrad von Weinsberg persönlich bekannt und bei der Einziehung 
der Bullensteuer tätig war und im Gegensatz zum MaHaRIL eine leserliche Handschrift hatte, 
wie sie auch in diesem Brief zu sehen ist: GJ 111/1 1987, Ortsartikel »Augsburg«, S. 46 und 
Anm. 247. Die dahinterstehende Frage nach der inne~jüdischen Solidarität, die nach dem 
Responsum höher zu bewerten sei als die Autonomie der jüdischen Gemeinden, beschäftigte 
auch den wahrscheinlich aus Savoyen stammenden Rabbiner Josef Colon, als er von der jüdi-
schen Gemeinde in Regensburg eine Anfrage erhielt, ob auch die anderen jüdischen Gemeinden 
im Reich zur Bezahlung einer Kontribution anläßlich der heraufziehenden Gefahr von Verfol-
gungen im Rahmen des Ritualmordes von Trient 1475 gezwungen werden könnten: 
SCHWARZFUCHS, Kahall986, S. 114-116. 

98 Die Talmudverbrennung wird noch in dem entsprechenden Kapitel über die Verfolgungen und 
Diskriminierung der Juden in Savoyen (VI.2.1) behandelt. 

99 Zur Rolle Konrads von Weinsberg auf den Konzilien siehe K. SCHUMM, Konrad von Weins-
berg, des Reiches Erbkämmerer. in: Verötlentlichungen des Historischen Vereins Heilbronn 23 
( 1960), S. 100-115 sowie H. BANSA. Konrad von Weinsberg als Protektor des Konzils von Ba-
sel 1438-1440, in: Annuarium historiae conciliorum 4 ( 1972), S. 46-82. 
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folgte zunächst eine tolerante Haltung nach dem Vorbild der Bulle Sicut Judaeis. 
Sie fand ihren ersten Ausdruck in der Privilegierung der Juden in zwei Urkunden 
durch den Papst und den aus Savoyen stammenden päpstlichen Kämmerer Louis 
Aleman im Februar 1418. 100 Darin wurde den Juden gerade für die Ausübung ih-
res Glaubens und gegen Diskriminierungen, wie die Verpflichtung zum Tragen 
des Judenkennzeichens oder den Versuch der Zwangstaufe von Minderjährigen, 
umfassender Rechtsschutz erteilt. 101 Auf diesem Hintergrund besehen, wird je-
denfalls die etwas merkwürdige Einteilung der Reichsjuden in partibus Ala-
manniae et Germaniae ac in ducatu Sabaudiae et in Bretia verständlich, da ge-
rade der Vorfall der Talmudverbrennung in Chambery (= Sabaudiae) und in 
Bourg-en-Bresse (= Bretia) wenn nicht der Grund, so doch der Auslöser für die-
ses Privileg gewesen sein dürfte. Für den gewährten Schutz mußte Konrad von 
Weinsberg nach Darstellung Jakobs viel Geld auslegen, das nun von den jüdi-
schen Gemeinden wieder eingetrieben werden sollte. 

Das als Ausgleich für die Erteilung der Privilegien von den Juden im Reich 
geforderte Bullengeld betraf unter diesen Umständen natürlich auch die Juden 
des Herzogtums Savoyen, 102 die bisher von den Forderungen Sigismunds ver-
schont geblieben waren, obwohl dieser als oberster Lehnsherr des Herzogtums 
über das Institut der Kammerknechtschaft theoretisch bestimmte Anrechte auf 
Abgaben und Steuern von den Juden Savoyens wie auch Piemonts besaß. 103 Den 
Steuereintreibern des Königs blieb jedoch - wie vielfach auch in den deutschen 
Territorien - in Savoyen jeder Erfolg versagt. Der Herzog reagierte anscheinend 
gar nicht auf die Schreiben des Königs, und es ist unwahrscheinlich, daß die für 
den Bereich der eidgenössischen Provinz eingeteilten Eintreiber Pfarrer Mein-
hart von Baldersheim, Joseph, Rabbi zu Schlettstadt, und Lazarus von Konstanz 
überhaupt bis in die savoyisch beherrschten Territorien gekommen sind. Joseph 
von Schlettstadt hatte offenbar seinen Schwager, den Magister Raphael Bellin, 
der mit dem in Genf seit 1396 belegten Rebellio Bell in identisch sein soll, 104 zur 

100 STERN, Urkundliche Beiträge 1893, Nr. 9, S. 21 f. bzw. Nr. I 0, S. 22-24; vgl. auch VERNET, 
Martin V 1892, S. 378f.; speziell zur Person und zum Wirken Alemans: PEROUSE, Le cardinal 
Louis Aleman 1904. 

101 Als Beispiel nur ein kurzer Auszug aus der umfangreichen Quelle: Item quod in eorum syn-
agogis, festivitatibus, domibus, libris, coemeteriis, rebus et bonis quibuscunque acquisitis et 
acquirendis seu in aliis quibusvis propter eorum observantiam legis a nemine valeant aggra-
vari ... : STERN, Urkundliche Beiträge 1893, Nr. 10, S. 24. 

102 KERLER, Besteuerung der Juden 1898, S. 8. 
103 Das Judenregal war in Savoyen zuletzt am 23. November 1372 von Kaiser Karl IV. dem Groß-

vater Amadeus' VIII., Graf Amadeus VI. von Savoyen, bei der Bestätigung seiner Privilegien 
verliehen worden: LüNIG, Codex diplomaticus I, 1725, Nr. 51, S. I 058-1061; für Piemont 
wurde es noch einmal unter König Sigismund am I. Juli 1412 Fürst Ludwig von Savoyen-
Achaia erteilt: Ebd., Ill, 1732, Nr. 35. S. 682-685. Amadeus VIII. hatte sich aber, wie auch alle 
seine Vorgänger, generell in seinem Amt von seinem Lehnsherrn im Reiche, in diesem Falle 
von König Wenzel im Jahre 1397, belehnen lassen: COGNASSO, Amedeo VIII, Bd. 1, 1930, 
S. 202; TABACCO, Lo stato sabaudo 1939, S. 45 und 54. Zu den Auswirkungen der Kammer-
knechtschaft auf das 'Erbrecht' der jüdischen 'Wucherer' vgl. Kapitellll.l.3. 

104 Nach GJ III/2 1995, S. 924, Anm. 29. 
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Einziehung des Bullengeldes in Höhe von 300 Florins in die romanische 
Schweiz, nach Fribourg und Neuchätel, geschickt. 105 1422 versuchte König Si-
gismund immer noch, die ausbleibenden Steuern vieler Schweizer Städte einzu-
treiben.106 

In diesem Mißerfolg liegt auch die Begründung fiir das erwähnte Schreiben 
des Rabbiners Jakob, der seine Glaubensgenossen in Regensburg und Straubing 
mit dem Hinweis auf die Ereignisse in Savoyen auffordert, sich nicht den gerech-
ten Forderungen der Steuereintreiber, die er als Mizwa, d. h. als religionsgesetz-
lich vorgeschriebenes Gebot beschreibt, zu verschließen, da sonst im eigent-
lichen Reichsgebiet ähnliche Bedrängnisse für die Juden drohten. 107 Konrad von 
Weinsberg sei durch den mangelnden Zahlungswillen der Juden erbost und 
drohe mit Konsequenzen, schließt das Schreiben. 

Trotz des Fehlschlags versuchte Sigismund am 26. April 1434 ein zweites 
Mal, vom Herzog eine Sondersteuer auf 'seine' Juden in Savoyen einzutreiben. 
Diesmal handelte es sich um die sogenannte Krönungssteuer. Die aus den Erz-
bistümern Mainz, Köln und Trier, den Landesherrschaften Österreich und Sa-
voyen sowie Regensburg zu erwartenden Einkünfte vermachte er wegen seiner 
während des Konzils angefallenen Schulden der Stadt Basel. 108 Auch wenn Si-
gismund diesmal im allgemeinen mehr Erfolg bei der Eintreibung der Steuer 
verzeichnen konnte, so versagte ihm Amadeus auch dieses Mal die Gefolgschaft. 
Die beiden im Mai 1434 bestellten Unterhändler Sigismunds, Graf Wilhelm von 
Montfort und Hermann von Offenburg, konnten trotz der ausdrücklichen Be-
kräftigung Sigismunds, daß der Herzog als Reichsfürst die Juden seiner Landes-
herrschaft zur Zahlung dieser Steuer anhalten müsse, 109 nicht die gewünschte 
Steuer eintreiben. Dies zeigt ein leicht erboster Brief des Kaisers an seine beiden 
Unterhändler vom 9. Juni 1434, in dem er auf die bereitwillige Unterstützung 
seiner Forderungen selbst durch jene Reichsfürsten hinweist, die größere Frei-
heiten genössen als Amadeus, zumal es im Falle einer Kaiserkrönung keine Aus-
nahmeregeJungen geben dürfe.11° 

105 Betreff der Privilegien, die in Costent::: erteilt worden sind, sind wir ich und Lazarus mit den 
Juden in Zürich um die Summe von 200 gutden übereingekommen, die wir bald ohne Zögern 
nach Costentz schicken werden. Auch sind wir übereingekommen, daß die Bewohner der eid-
genössischen Provinz mit Friburk und Neuburk 300 gulden geben sollen; ich schickte meine 
Schwager Raffae/ Balin, um mit ihnen :::u teidingen. Auch sie sollen diese Summe ohne Zögern 
nach Costentz schicken: CHONE, Juden in Zürich 1936, S. 202 und Anm. 21. Weder bei Böh-
mer noch in den Reichstagsakten noch in dem Bestand Konrad von Weinsbergs im Hohenlohe-
Zentralarchiv sind Aufzeichnungen über eine Eintreibung dieser Steuern zu finden. 

106 THOMMEN, Urkunden IIL 1928. Nr. 119, S .. 143f. 
107 D . .1. COHEN, An original Ietter 1979. 
108 DRTA SIGMUND X, 1898, Nr. 169f, S. 312f.: SEGRE, The .Iews in Piedmont L 1986, Nr. 212, 

S. 95f Ein vom Text her ganz ähnliches Schreiben, das lange Zeit als ein Dankesschreiben des 
Kaisers flir die Überweisung der Krönungssteuer mißverstanden worden ist, ging einen Tag 
später an den Bischof von Lausanne: BARDELLEiMOREROD, La Iutte 1992, S. 11. 

109 Urkunde vollständig ediert bei SEGRE, The .Iews in Piedmont L 1986, Nr. 215, S. 97-99. 
110 . . . avunculus noster de Sabaudia non debet se in contra opponere de illo quod nul/us prin-

ceps lmperii in contra opposuit, et specialiter il/i principes quiforte maiores libertates habent 
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Auch eine Reaktion auf das spätere Schreiben der Kaiserin Barbara, der die 
ausstehenden Summen der Sondersteuer zugesprochen worden waren, ist nicht 
überliefert. 111 

Herzog Amadeus versuchte offenbar mit dieser passiven Haltung die Forde-
rungen seines Lehnsherrn in Vergessenheit geraten zu lassen, um seine finanziel-
len und rechtlichen Ansprüche auf das Judenregal nicht schmälern zu müssen 
und die Unabhängigkeit seiner Herrschaft deutlich zu machen. Dabei konnte er 
sich die große Entfernung seiner Landesherrschaft vom Kaiser und vom Zentrum 
des Reiches zunutze machen, die kaum ihre Forderungen in dieser Region wir-
kungsvoll hätten durchsetzen können. 

2 Beispiele jüdischer Geldleihe in Savoyen 

Neben den Einkünften der landesherrlichen Finanzkasse aus den Schutzzinsen, 
Schenkungen und Subventionen der gesamten Judenschaft Savoyens gab es noch 
die Geldleihe einzelner Juden, die vor allem kurzfristige Geldnöte des Hofes lin-
dern sollte. Obwohl die Geldleihe als wirtschaftliche Tätigkeit bei den Juden Sa-
voyens eine große Rolle gespielt haben dürfte, fehlen für eine genauere Beurtei-
lung ihrer Bedeutung und ihres Umfangs bei der Entwicklung der Landwirt-
schaft, des Gewerbes oder bei der Urbanisierung Savoyens leider die entspre-
chenden seriell überlieferten Quellen. Für den Zeitraum bis 1434 gibt es weder 
nennenswerte Bestände an notariellen Akten (abgesehen von Murten und dem 
benachbarten, eigenständigen Fribourg) noch Stadtratsprotokolle (abgesehen von 
Genf) oder auch nur einige Impressionen aus der Chronistik. Die untersuchten 
zentralen Rechnungen und die Protokolle geben nur einen begrenzten Einblick in 
diesen Bereich, der ganz auf die Sphäre des Hofes bzw. auf diejenigen Fälle um-
fangreicher Geldleihegeschäfte beschränkt bleibt, die nach geschäftlichen 
Schwierigkeiten auf Vermittlung des Hofes geregelt werden mußten. Ebenso 
mager sieht der Ertrag aus den lokalen Rechnungsbeständen aus, die nur im Falle 
von Komplikationen dann und wann Einblicke in die Rahmenbedingungen jüdi-
scher Geldleihe gewähren. Dabei dürften die kleineren Kredite eher als die ur-
kundlich überlieferten Geldleihegeschäfte zum Alltagsgeschäft der jüdischen 
Geldverleiher gehört haben. Diesen Eindruck gewinnt man aus wenigen Spezial-
beständen, die im Abstand von hundert Jahren zueinander einen Querschnitt 
durch das eher alltägliche jüdische Kleinkreditgeschäft geben: Da sind zum ei-
nen die anläßtich der Pogrome gegen die Juden um 1350 angelegten Inventare 

quam ipse, quia nulla fiberlas in ista causa roborem habere debet ullo modo quando Ro-
manorum rex in Imperatorern coronabitur ... : Ebd., Nr. 216, S. 99. Siehe auch einen ent-
sprechenden Vermerk Konrads von Weinsberg in den Abrechnungen: DRTA SIGMUND X, 
1898, Nr. 169, S. 312, Anm. 2 und Nr. 165, S. 307. 

111 HZ/Weinsberg, Schublade E (Judensteuer), Nr. 42; ediert bei SEGRE, The .Iews in Piedmont I, 
1986, Nr. 242, S. lllf.; vgl. auch KERLER, Besteuerung der Juden 1898, S. 116 und DRTA 
SJGMUND X, 1898, Nr. 174, S. 325. 
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ihrer Habseligkeiten wie auch ihrer Schuldscheine aus St. Genix-sur-Guiers und 
Aiguebelle zu nennen, zum anderen wenige notarielle Fundstücke aus Bourg-en-
Bresse, dietrotzihrer späten Abfassung in den Jahren 1439/40 zur notwendigen 
Korrektur der anderen vorherigen Beispiele mitaufgefLihrt und im Vergleich mit 
den von Segre publizierten Quellen zur jüdischen Geldleihe in Savigliano kurz 
analysiert werden sollen. 11 2 

2.1 Jüdische Kleinkredite und ländliche Gemeinden in Savoyen in der Mitte 
des 14.Jahrhunderts 

Einen ersten umfangreicheren Einblick in die Geldleihetätigkeit der Juden in Sa-
voyen bieten die auf Befehl von Amadeus VI. nach den Pogromen von 1348 von 
seinen Kastellanen angefertigten Listen der Güter der ermordeten Juden. Solche 
Listen sind für die jüdischen Gemeinden von Aiguebelle, St. Genix-sur-Guiers 
und Yenne erhalten geblieben. Trotz der gleichen Zielsetzung und der in etwa 
gleichzeitigen Abfassung unterscheiden sich die Inventare in Ausmaß und Ge-
staltung sehr voneinander, so daß sie einzeln vorgestellt werden sollen. 

Im Falle von Yenne wurden sämtliche Güter des bedeutendsten in dem Ort 
wohnhaften Juden Benedict und der zu seinem Haushalt gehörenden, aber nicht 
namhaft gemachten Juden minutiös inventarisiert. 1 JJ Die Aufzählung reicht von 
den in seinem Haushalt gefundenen Lebensmitteln wie Weizen, Hafer und Nüs-
sen über wenige Möbelstücke, 114 zahlreiche Kücheneinrichtungsgegenstände 115 

und Werkzeuge 116 bis zu Bett- und Tischwäsche, 117 Kleidung 118 sowie Büchern 
und Schriftstücken. Leider werden jedoch in diesem Fall weder die dort gefun-
denen Bücher noch die Schriftstücke genauer aufgelistet, sondern nur summa-
risch zusammengefaßt, so daß die Angaben zwar einen sozialgeschichtlich inter-
essanten Blick in einen jüdischen Haushalt erlauben, jedoch nicht zu einer Ana-
lyse der Geldleihetätigkeit von Benedict oder anderen Juden aus Yenne genutzt 
werden können. 119 

112 Bestände verzeichnet bei BAUTIERISORNAY, Les sources 11, 1971, S. 1102. 
113 AD Savoie, SA 1197. In der Aiguebelle betreffenden Liste ist jedoch eine größere Anleihe ei-

niger Juden bei zwei Lombarden namens Roland Bergoigne und Enrico Pelleta aus dem Früh-
jahr 1348 verzeichnet, in der auch Juden aus Y enne wie Benedicts Frau Benevenuta angeführt 
werden, so daß man davon ausgehen kann, daß sie die im Haushalt von Benedict wohnenden 
Juden sind; zu dieser Anleihe siehe auch Kapitel IV.3.3. 

114 Die Angaben in der Liste waren nicht immer eindeutig zuzuordnen, so daß hier nur die identi-
fizierten Objekte aufgezählt werden können: 42 Kübel, zwei Wannen, zwei Eisentruhen, elf 
Kästen, eine normale und eine kleine Truhe sowie 19 Fässer. 

115 Elf Eisen- oder Kupferpfannen, vier Kupfertöpfe, eine große Eisenschüssel, zwei Bleikrüge, ein 
eisernes Mehlsieb, vier eiserne Kellen. 

116 Zwölf Beile, zwölf Spaten, ein Bohrer, eine Zimmereraxt, eine große Säge, 13 eiserne oder 
kupferne Getreidemaße. 

117 53 Leinentücher, 23 Tischtücher, fünf Handtücher, zwei farbige Decken, sieben Federkissen. 
118 Drei farbige Überröcke, ein ManteL ein Rock, eine Seidentasche, vier Paar verderbte Tücher. 
119 Es werden nur summarisch 60 kleine und große Bücher. ca. 1.100 vor dem Jahre 1343 datierte 

und nicht registrierte sowie 267 seit dem Jahre 1343 von einem .Johannes de Fonte registrierte 
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Anders dagegen sind die Rechnungen aus St. Genix-sur-Guiers abgefaßt. Sie 
bestehen aus zwei längeren 1359 aufgestellten Listen, die in dem Zeitraum von 
I 350/51 bzw. 1351 bis I 353 die Schuldscheine auffiihren, die im Auftrag des 
Grafen durch den Beauftragten Jean Chaboud de Chambery- soweit möglich-
eingefordert werden sollten. Den Schuldnern sollte ein Drittel der Schuld erlas-
sen werden, die restlichen beiden Drittel dagegen mußten in zwei Raten bezahlt 
werden, wobei ein Drittel des Erlöses offensichtlich der Kastellan selbst be-
hielt.120 Über die persönlichen Habseligkeiten der neunzehn bei dem Pogrom 
getöteten Juden wird dagegen nichts weiter ausgesagt. Im folgenden werden 
Punkt flir Punkt die eingeforderten rund 300 Schuldverschreibungen aufgelistet, 
wobei nach dem Namen des Schuldners Art und Höhe der geschuldeten Summe, 
der Name des jüdischen Gläubigers, eventuell das Datum und der Verfasser der 
Schuldverschreibung und die tatsächlich an die landesherrliche Kasse geleistete 
Zahlung folgten. Dagegen fehlen jegliche Hinweise auf die Art der mit den Ju-
den abgeschlossenen Anleihen sowie über den von ihnen verlangten Zinssatz. 

Die Abrechnung der Güter der 18 in Aiguebelle bei dem Pogrom von 1348 
getöteten Juden ist dagegen eine Synthese aus den beiden vorherigen Typen, 
denn sie umfaßt nicht nur ein von den Juden selbst verfertigtes Inventar der per-
sönlichen Habseligkeiten und Schuldscheine, die sich in ihren Häusern befan-
den,121 sondern auch in einer weiteren Liste die Sachen, die sie bei ihrer Gefan-
gennahme in der Burg Charbonniers nahe Aiguebelle bei sich trugen, sowie das 
allgemeine Vermögen der jüdischen Gemeinde. 122 In einem Gesamtinventar wer-
den dann sämtliche Güter noch einmal aufgelistet. 123 Im Anschluß an diese um-
fangreiche Bestandsaufnahme des jüdischen Vermögens sollten offensichtlich 
direkt die noch nicht eingelösten Schuldscheine sowie die in den jüdischen 

Urkunden und schließlich 22 hebräische Schriftrollen aufgezählt. Allein die Menge an schrift-
lichen Nachlaß aus dieser eher kleinen Gemeinde läßt auf den möglichen Umfang der Geldlei-
hetätigkeit des Benedict und eventuell weiterer, aber wirtschaftlich weniger bedeutender Juden 
schließen. 120 Am leider zerstörten Anfang der beiden in etwa gleichlautenden Rechnungen heißt es dazu: 
ltem de omnibus singulis debentibus computat et de descriptis in instrumentis levatis et levan-
dis in exoneracionum usurarum remitatur medietas debitorum antiquarum captorum videlicet 
ante terminum nuper /apsum et de factis post ipsum terminum tercia pars remitatur eisdem et 
ad residuum solvendum infrascriptus tertius domino se obligavit et ydonee cavere debitoris 
tercia partem in festo beati andree apostoli alium terciam partem ab inde in unum annum et ab 
illo termino in alium annum reliquam terciam partem et se obligantibus supra instrumenta 
cance/lata restituantur ... : AD Savoie, SA 1199 und 1200, jeweils Pec. I Anfang. 121 AD Savoie, SA 11981, Pec 1-21 (in Abgrenzung zu zwei weiteren, zeitlich späteren Rechnun-
gen im Rahmen dieser Quelle, die aber eine eigenständige Paginierung besitzen und im fol-
genden mit SA 1198 li bzw. III bezeichnet werden). 122 Darunter fallen auch die Immobilien, die im Besitz der Juden von Aiguebelle waren, so ein 
Weinberg, den ein gewisser Samuel von einem Christen namens Pierre Roland in Pfand hielt, 
sowie zwei Häuser von Beneyton Cohen und einem gewissen Jakob und dem genannten Sa-
muel: AD Savoie, SA 1198 I, Pec. 21 Ende - Pec. 22 Ende. 

123 AD Savoie, SA 1198 I, Pec. 23. Dieses Inventar ist auch von Costa de Beauregard neben den 
Überschriften der anderen genannten Inventare in seinem Aufsatz abgedruckt worden: M. C. A. 
COSTA DE BEAUREGARD, Juifs en Savoie 1854, Nr. 5, S. 117f. 
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Haushalten gefundenen Pfänder eingelöst werden, doch das sich an die Inventare 
anschließende Verzeichnis des Gewinns aus den Schuldscheinen und den Pfän-
dern zeigt, daß nur ein relativ geringer Anteil der Anleihen wieder eingetrieben 
werden konnte. 124 Darauf folgten die Erlöse aus dem Verkauf der jüdischen Gü-
ter und schließlich die Kosten von Leiheverträgen verschiedener Juden bei dem 
Kastellan von Aiguebelle und drei weiteren Gläubigern sowie für den Transport 
der verbliebenen Mobilien und des Viehs zur gräflichen Residenz nach Le Bour-
get, wo sie der Verlobten Amadeus' VI., Johanna von Burgund, zur Bestreitung 
der Kosten für ihre Hofhaltung zukommen sollten. 125 Aus dem geringen Erfolg 
bei der Eintreibung des Geldes aus den Schuldscheinen ergaben sich auch die 
folgenden zwei umfangreicheren Aufzeichnungen. Sie dokumentieren die im 
Auftrag des Grafen erfolgten Bemühungen von Martin de Ia Baume und dem 
jüdischen Arzt Symond, im Verlaufe mehrerer Jahre die ausstehenden Summen 
aus den Anleihen für die landesherrliche Kasse einzutreiben, wobei die beiden 
gräflichen Beauftragten ein Viertel der Summe behalten durften. 126 

So lassen sich aus den unzähligen Angaben der beiden letzten Inventare zu-
mindest summarisch einige Informationen zum jüdischen Kleinkredit um die 
Mitte des 14. Jahrhunderts gewinnen. Diese Ergebnisse sollen mit einer Unter-
suchung aus der Dauphine verglichen werden, die die Verschuldung zweier 
ländlicher Gemeinden bei jüdischen wie lombardischen Geldverleihern in dem 
gleichen Zeitraum schildert. 127 In diesem Fall handelt es sich um die Aufzeich-
nung sämtlicher Schulden der Einwohner der Pfarreien von Rivoire und Epi-
nouze (Bezirk Moras) durch Beauftragte des delphinischen Rates aus dem Jahr 
1342. Sie bildet den zweiten Teil eines umfangreichen Dokuments, dessen erster 
Teil die näheren Umstände dieses Vorgangs erläutert. Drei Beauftragte der be-
sagten Einwohner waren Ende November 1342 vor dem delphinischen Rat in 
Grenoble erschienen, um Klage über ihre Verschuldung bei Lombarden und Ju-
den zu führen und über eine Lösung ihrer mißlichen Lage mit dem delphinischen 
Rat zu verhandeln. In einem Vertrag verpflichteten sich die Beauftragten im 
Namen der Einwohner zur Überlassung des zwanzigsten Teils des Ertrags ihrer 
Güter und Besitzungen an den Dauphin bzw. seine Nachkommen, während diese 
dafür Sorge tragen wollten, daß die von den Einwohnern individuell bzw. kol-
lektiv eingegangenen Schuldverpflichtungen bei den Juden und Lombarden ge-

124 In einer ersten Autlistung wurden von sämtlichen Geschäften rund 218 Schuldscheine und ca. 
100 PHinder wieder eingelöst: AD Savoie, SA I 198 L Pec. 23-32. 

125 AD Savoie, SA 1198 I, Pec. 33-35. Die Anleihen der Juden bei verschiedenen Bürgern in 
Aiguebelle lassen vermuten, daß die Juden die nötigen Kapitalien ftir ihre Geschäfte auch von 
vermögenderen Christen bekamen. die damit über die Juden indirekt auch in dem flir sie verbo-
tenen Geldleihegeschäft mitwirken konnten. 

126 AD Savoie, SA 1198 II und 111. 
127 CHARTRAIN, Le point 1989; vgl. auch die Untersuchungen von DUBUIS, Lombards et paysans 

1988, LOEW, Le systeme 1966 und V. CHOMEL. Communautes rurales et casanae Iombardes en 
Dauphine ( 1346 ). Contribution au problerne de I' endettement dans I es societes paysannes du 
Sud-Est de Ia France au Bas Moyen Age, in: BPH 1951-1952. S. 225-24 7. 
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tilgt würden. Das auf den Vertrag folgende Inventar der insgesamt 68 
Schuldeintragungen ist dabei genauso aufgebaut wie dasjenige aus Savoyen, das 
allerdings sehr viel umfangreicher ist, so daß eine gute Vergleichbarkeit der 
Quellen gegeben ist. 

Ein erster Vergleich läßt sich bezüglich der dort gebräuchlichen Währungen 
und des Wertes der Naturalien anstellen, die hier wie dort statt des Geldes als 
Zahlungsmittel gebraucht wurden. Während sich in der Dauphine neben dem 
Gros tournois bereits der Florin als Währung durchgesetzt hatte, rangiert in 
St. Genix neben den Gros tournois vorwiegend noch der Denier viennois, in 
Aiguebelle besteht dagegen die ältere Währung des Denier fort. 128 Daneben exi-
stierte noch der Florin, der wie in der Dauphine vom Wert her in etwa einem Sou 
bzw. 12 Gros tournois entsprach. 129 An Naturalien wurden in beiden Regionen 
vor allem Weizen, Roggen, Nüsse und Wein, in Savoyen darüber hinaus häufiger 
Buchweizen, Brotgetreide (eventuell ein fertiges Gemisch aus Weizen und Rog-
gen?), Holz, Erbsen, Saubohnen, Kastanien und Gerste gehandelt. Die unge-
wöhnlicheren Geschäfte eines Judennamens Samuel mit Baumaterial wie Schin-
deln oder Eisen lassen sich aus seiner speziellen Funktion als Finanzier der 
Baumaßnahmen an der gräflichen Burg von St. Genix erklären. 130 Außerdem 
handelten die Juden Dieudonne und Vivand in geringen Mengen mit Salz bzw. 
Hanf. 131 Während nach den Angaben von Chartrain in der Dauphine an Vieh vor 
allem Rinder, Schafe, Schweine und Esel zur Verrechnung angenommen wur-
den, 132 sind dies in Savoyen überwiegend Hühner und Fohlen sowie bei Samuel 
in St. Genix auch einmal drei Ziegenböcke oder bei Samuel bzw. Sansonin aus 
Aiguebelle sogar Bienenvölker. 133 Außerdem wurde in der Dauphine im 
Unterschied zu Savoyen offensichtlich auch häufiger mit Immobilien gehan-
delt.134 

Der Preis flir diese Naturalien lag bei 16 Gros tournois flir einen Sester Wei-
zen oder Nüsse, neun flir einen Sester Buchweizen, acht flir einen Sester Brotge-
treide bzw. auch flir eine Soma Wein, sieben für einen Sester Roggen, vier flir 

128 Mitte des 14. Jahrhunderts sollnach den Angaben in den hier benutzten Quellen ein Sou Gros 
tournois etwa sechzehn bis achtzehn Sous viennois bzw. acht Sous fort entsprochen haben. 
Man muß jedoch auch die Möglichkeit berücksichtigen. daß z. B. bei der Abrechnung der An-
leihen ein günstigerer Wechselkurs weitere Zinseinkünfte tlir den Gläubiger verbergen konnte, 
so daß Vorsicht bei den Wechselkursangaben angebracht ist. 

129 Siehe z. B. AD Savoie, SA I 198 I I I, Pec. 5 Ende. 
130 AD Savoie, SA 1199, Pec. 2 Anfang ( 1.000 Schindeln): AD Savoie, SA 1200, Pec. 2 Mitte, 

Pec. 7 Anfang (jeweils eine Wagenladung Eisen mit Mitgliedern einer Familie Luyssin); Pec.8 
Anfang (acht Wagenladungen Eisen): siehe dazu auch Kapitel IV.3.2. 

131 AD Savoie, SA 1199, Pec. 7 Anfang (eine Hemina und ein Quart Salz): SA 1200 Pec. 4 Anfang 
(ein Quart Hanf). 

132 CHARTRAIN, Le point 1989, S. 10. 
133 AD Savoie, SA 1199, Pec. 5 Ende (drei Ziegenböcke); AD Savoie. SA 1198 I, Pec. 7 Anfang 

und 17 Anfang (insgesamt vier examina [?] Bienen) 
134 Allerdings unterscheidet Chartrain in seiner sonst vorzüglichen Untersuchung nicht zwischen 

Lombarden und Juden, so daß dieser Punkt zu hinterfragen bleibt: CHARTRAIN, Le point 1989, 
S. 10. 
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eine Wagenladung Holz sowie einem halben für ein Huhn. 135 Für die restlichen 
Naturalien fehlen leider die entsprechenden Geldwerte in den Quellen. Wenn 
man die in Savoyen üblichen Preise mit denen aus der Dauphine wenige Jahre 
vorher vergleicht, so bleiben zwar die Preisrelationen untereinander in etwa be-
stehen, doch die absoluten Preise für Weizen liegen in Savoyen 1359 um das 
Doppelte höher, was vor allem auf die nach der großen Pestwelle von 1348/49 
erst schleppend wieder in Gang kommende Landwirtschaft zurückzuführen sein 
dürfte, so daß das geringe Angebot zu dieser deutlichen Verteuerung führte. Da-
gegen lag der Preis für Nüsse oder auch Roggen auf etwa dem gleichen Ni-
veau.136 

FürSt. Genix sind etwa 300 Eintragungen über Anleihen in dem Inventar auf-
gelistet worden. Dabei ist allerdings zu bedenken, daß eine Eintragung auch 
mehrere Kredite verschiedenen Datums und auch bei verschiedenen Gläubigern 
enthalten kann. Die Anleihen in St. Genix sind fast durchweg von Einzelperso-
nen aufgenommen worden, nur ein einziges Mal ist die Gemeinschaft von 
Rachefort aus der Herrschaft der Herren von Gerbais mit einer Anleihe in Höhe 
von 18 Sous Gros tournois bei dem obenerwähnten Juden Samuel aus St. Genix 
verschuldet. 137 Diese Einzelpersonen stammen, soweit Ortsangaben vorliegen, 
weitgehend aus dem Ort selbst und dem umliegenden Gebiet der Kastellanei von 
St. Genix. 138 Sie gehören, der Höhe ihrer Anleihen und dem häufigen Gebrauch 
von Naturalien nach zu urteilen, der bäuerlichen Bevölkerung an, wobei der An-
teil der Frauen in St. Genix bei rund 10 o/o liegt. Dabei ist allerdings zu beden-
ken, daß die Frauen im Todesfall ihres Mannes in die Schuldverpflichtungen 
eintreten mußten, daher also nicht selbständig die Geschäfte getätigt haben müs-
sen. Wie die Aufzeichnungen zeigen, wurden die Schulden aus den Anleihen im 

135 Die Preisangaben sind meist aus den verstreuten Angaben der einzelnen Anleihen in St. Genix 
zusammengetragen, doch einige Preise sind auch am Ende der jeweiligen Rechnungen aufge-
führt, z. 8. AD Savoie SA 1200, Pec. 10 Mitte; in Aigucbelle werden für die gleiche Zeit etwas 
niedrigere Preise angegeben, so 12 Gros tournois für einen Sester Weizen und sechs für eine 
Soma Wein: AD Savoie, SA 1198 111. Pec. 5 Ende. Es soll nur darauf hingewiesen werden, daß 
die Preisangaben natürlich nicht als feste Preise zu verstehen sind, da der Wert der einzelnen 
Währung von Region zu Region und vor allem im V er lauf der Zeit stärker schwankte, wobei 
generell eine Tendenz zur Wertverminderung zu beobachten ist, da der Gehalt an Silber bzw. 
Gold zugunsten minderwertiger Legierungen abnahm. Genaue Angaben müßten sich also an 
dem jeweiligen Feingehalt der Münzen an Silber oder Gold orientieren. Zu den Maßen und 
Gewichten vgl. H. KAHNT, Alte Maße, Münzen und Gewichte. Leipzig 1986. 

136 Vgl. die Preisangaben bei CHARTRAIN, Lc point 1989 
137 AD Savoie, SA 1200, Pec. 9 Ende. In der Dauphine waren die beiden von Chartrain behandel-

ten Gemeinden von Rivoire und Epinouze auch als Gemeinschaft bei den Lombarden aus Mo-
ras verschuldet, die auch allgemein in dieser Region höhere Anleihen vergeben konnten als die 
Juden: CHARTRAIN, Le point 1989, S. 23f. bzw. II. 

138 Z. 8. aus Duyssia (?), Rondino (?), Avrcssieux, Gerbaix, Rochefort, Gresin, Malbuisson bei 
Gresin, Murs, Bonenanco ('?), Calcibus (?), Champagneux, Ste. Marie d' Alvey, Romagnier, 
Leyssins, St. Didier, Truison, St. Maurice, Tramonet, Chignin ('?), Loco dei ('?), Somnon (?), 
Glandieu; zur Ortsbestimmung vgl. GROS, Dictionnaire etymologique 1973. 
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Todesfalle offensichtlich auf die Erben des Schuldners übertragen. LN Im Todes-
fall ohne Erben oder bei Insolvenz konnten auch Bürgen auftreten, die flir die 
geschuldeten Summen geradestehen mußten. 140 Soweit das Alter der Anleihen 
aus dem Datum der Schuldverschreibung erkennbar ist, war der Großteil von ih-
nen innerhalb der letzten flinf Jahre abgeschlossen worden. Erstaunlicherweise 
gab es bei den Juden von St. Genix keine Anleihe, die länger als fünfzehn Jahre 
zurücklag, während unter den relativ wenigen datierbaren Geschäften in der 
Dauphine auch knapp 30 Jahre alte Anleihen bei Juden zu finden sind. 141 Eine 
Besonderheit bietet das von Petrus Ferraci und seinen Erben sowie den Erben 
von Fran9ois Cuygnoire getätigte Geldleihegeschäft, das bereits im Jahre 1335 
abgeschlossen worden war. 142 Die Schulden hatten sich in der Zwischenzeit auf 
die flir diese ländliche Region enorme Höhe von 20 Livres und 10 Sous Gros 
tournois angehäuft, was einem Gegenwert von ca. 410 Florins entspricht. Diese 
Summe konnte nicht von einem einzelnen jüdischen Geldverleiher aufgebracht 
werden, so daß bei diesem Geschäft die beiden Juden Samuel und Symond die 
Gläubigerseite vertraten. Dies war jedoch in St. Genix die Ausnahme, denn alle 
anderen Geschäfte wurden von einzelnen Geldverleihern abgeschlossen. Die 
Anleihe mit der nächsthöchsten Schuldsumme liegt bei ca. 85 Florins, 143 die 
nächsten dann im weiten Abstand erst wieder bei ca. 30, 144 die Mehrzahl blieb 
jedoch unter zehn Sous Gros tournois bzw. Florins. Unter den insgesamt neun-
zehn jüdischen Gläubigern, die in dem Inventar von St. Genix erwähnt werden, 
befinden sich auch insgesamt funf Frauen, die jedoch alle nur sehr wenige Geld-
leihegeschäfte tätigen.145 

In Aiguebelle dagegen ist die wirtschaftliche Aktivität der dortigen jüdischen 
Gemeinde viel höher. Obwohl auch hier nur rund 19 geschäftstätige Juden in 
dem vergleichbar großen Ort gelebt hatten, sind in dem ersten Inventar rund 
1335 Geschäfte verzeichnet, also deutlich mehr als in St. Genix. Leider sind die 
Eintragungen in Aiguebelle noch kürzer gefaßt, so daß hier nur die Namen der 
Schuldner und die Höhe ihrer Schuldsumme in Naturalien oder Geld festgehalten 
wurden. Dadurch entfallen im Gegensatz zu St. Genix beispielsweise jegliche 
Aussagen über die zeitliche Spannweite oder über die Relation von Dauer und 
Umfang der Geschäfte. Der auffälligste Unterschied in den Modalitäten der 
Geldleihe ist derUmstand, daß in Aiguebelle gemeinsame Geldgeschäfte zweier 

139 AD Savoie, SA 1199, Pec. 2 Mitte: SA 1200, Pcc. 5 Mitte. 
140 AD Savoie, SA 1199, Pec. 3 Anfang: SA 1200, Pec. I Mitte: Pec. 4 Anfang, Pec. 9 Mitte. 
141 CHARTRAIN, Le point 1989, S. 7f. und IOf. 
142 AD Savoie, SA 1199, Pec. 2 Mitte. 
143 AD Savoie, SA 1200, Pec. 9 Mitte (ebenfalls mit Samuel als Gläubiger). 
144 AD Savoie, SA 1199, Pec. 1 Anfang: Pec. 6 Mitte: Pec. 8 Anfang: SA 1200, Pec. I Mitte; 

Pec. 3 Mitte: Pec. 6 Mitte: Pec. 7 Mitte. 
145 Die jüdischen Geldverleiher in St. Genix sind nach der Anzahl ihrer Geschäfte geordnet: Mosse 

(86), Dieudonne (59), Samuel ( 44 ), Merot ( 40), Vivand (20), Magister Abramin ( 1 0), Symond 
(6), Aquinet (5), Bandin (4), Magister Peyret und Dama Chiera (je 3), Malvet, Elbus, Precion, 
Manuel (je 2) und Salamin, Plantina, Viiieta und Mira (je 1 ). 
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Juden durchaus verbreitet waren und knapp die Hälfte der Geschäfte ausmach-
ten. Neben ihren individuellen tätigten die Juden Beneyton und Sau I auch 12, 
Abraham und Benion 216 sowie Sansonin und Samuel 313 gemeinsame Anlei-
hen, jedoch immer nur in den angegebenen drei Paarungen. Der Grund für diese 
in Savoyen eher ungewöhnliche Kooperation mehrerer jüdischer Geldverleiher 
liegt hier sicherlich zuvorderst in der Aufbringung der für die Geschäfte nötigen 
Geldmengen, da die finanziellen Kapazitäten der einzelnen nicht sehr hoch ge-
wesen zu sein scheinen. Es sind offenbar keine Anleihen vergeben worden, die 
über eine Höhe von 30 Florins bzw. Sous Gros tournois hinausgingen. 146 Ein 
weiterer Grund ist sicherlich die damit verbundene Absicherung durch eine Ver-
teilung des Risikos auf mehrere Schultern, ohne daß dies aus den Quellen direkt 
zu beweisen ist. Wenn man die Anzahl der Geschäfte als Maß für die Bedeutung 
der einzelnen Geldverleiher in Aiguebelle anlegen will, so kann man feststellen, 
daß fast alle in den Quellen genannten Juden intensiv in diesem wirtschaftlichen 
Sektor tätig waren: Der 'kleine Samuel' mit 86, Beneyton mit 84, Mosse mit 79, 
Benion mit 76, Vivand, Sansonin und Abraham mit je 56, Eliot mit 54, Samuel 
mit 46, Joyon mit 45, Saut mit 43, Bon in mit 33, Beneyton Cohen mit 30, Bonus 
Puerus mit 24, Lionet mit 17 und Jacob mit 12 Anleihen, wobei noch die zahl-
reichen von den obengenannten Partnern betriebenen Geschäfte zusätzlich zu be-
rücksichtigen sind. Nur bei dem Magister Benedict wurden keine Schuldscheine 
aufgelistet. Besonders auffallig sind die Aktivitäten der einzigen Frau (Joyon) in 
diesem Reigen männlicher Geldverleiher, da sie im Gegensatz zu den Frauen in 
St. Genix eine größere Anzahl Geschäfte getätigt hatte. Obendrein war sie nach 
der in der Quelle gebrauchten Kennzeichnung die Magd von Beneyton. Die Tat-
sache, daß auch im Umfeld des jüdischen Gesindes Geldleihe betrieben wurde, 
dürfte auch für jüdische Verhältnisse, in denen eine Frau, meist in Nachfolge ih-
res verstorbenen Mannes, selbständig wirtschaftlich tätig sein konnte, selten 
sein. Die Kunden der jüdischen Geldverleiher kamen wiederum aus Aiguebelle 
selbst und den umliegenden Ortschaften 147 und konnten auch die Erben oder 
Bürgen der eigentlichen Schuldner umfassen. 148 So stellt sich die jüdische Ge-
meinschaft in Aiguebelle als die wirtschaftlich sehr viel lebendigere dar, die 
durch Kooperation zwar unzählige Geschäfte auch höheren Umfangs betreiben 
konnte, jedoch nicht über einen einzelnen herausragenden jüdischen Geldverlei-
her verfügte wie im Falle Samuels aus St. Genix. 

146 Der in dieser Quelle angegebene höchste Wert einer Anleihe beträgt nur 32 Sousgros tournois: 
AD Savoie, SA 1198 III, Pec. 2 Mitte. Sonst sind fast ausschließlich Anleihen unter einem 
Wert von ca. I 0 Florins vergeben worden. 

147 z. B. aus Montsapey, Bonvillaret. Montgrepon. Aiton, Montendry. Sombeville (heutiger Orts-
teil von Bonvillaret), Les Perrieres, Chamoux, Violet (bei St. Georges-des-HurW:res), Supravia 
(?), St. Michel (heutiger Ortsteil von Rochefort), Montgilbert, Chignin, Etable; zur Ortsbe-
stimmung vgl. GROS, Dictionnaire etymologique 1973. 

148 AD Savoie, SA 1198 IL Pec. I Mitte; Pec. 2 Anfang: Pec. 3. Anfang bzw. SA 1198 III, Pec. 2 
Mitte; Pec. 5 Mitte. 
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2.2 Jüdische Geldleihe für Städte und den Hof im weiteren Verlauf des 
14. Jahrhunderts 

Man kann sich anhand des vorliegenden Quellenmaterials die Frage stellen, ob 
die jüdische Geldleihe neben ihren kleineren alltäglichen Geschäften auch eine 
Rolle beim Ausbau der savoyischen Landesherrschaft spielen konnte. Aus den 
von Segre publizierten Quellen ist zu ersehen, daß in diesem Zeitraum die jüdi-
schen Geldverleiher aus Savoyen für den Hof zunächst nur von untergeordneter 
Bedeutung waren. 

Obwohl Juden sicherlich seit ihrer Ansiedlung in Savoyen vereinzelt Geld-
leihe gegen einfachen Zins oder gegen Pfand betrieben haben werden, sind ge-
sicherte Angaben darüber erst in den 1330er Jahren zu finden. Schon 1334 fin-
den sich Nachweise über die Verleihung einer größeren Geldsumme durch die 
Juden aus Pont-de-Beauvoisin an den Herrn von Pressins, Humbert de Rivoire. 149 

Im Jahre 1338 lieh der Jude Manasse, eventuell der Vorsteher der jüdischen Ge-
meinde in Chambery, 150 dem Adligen Jean Bertrand de Chamosset 53 Florins. 151 

Dem Juden wurden dafür alle notwendigen Sicherheiten gegeben, wie das Ver-
sprechen der Geiselstellung nach Ablauf der Zahlungsfrist oder die Stellung von 
Bürgen. Unter ihnen waren der bedeutende Bischof von Maurienne, Antelme de 
Clairmont, und dessen Barbier Berthet. Gerade dieser Barbier vermittelte im 
nächsten Jahr an den Adligen Jean de Monz aus Paris gegen Pfandabgabe von 
zwei Goldtellerchen im Wert von 20 Deniers tournois eine Anleihe von sieben 
Florins kleinen Gewichts von dem Juden Joczon de Voiron, 152 der mit dem 
freigesprochenen Hauptangeklagten des Prozesses von 1329 identisch sein 
könnte. 153 Sonst existieren für die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts wenige 
Nachrichten über Geldleihen von Juden. 

Dies ändert sich jedoch merklich in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts. Seit 
dem Ende der fünfziger Jahre, als eine wirtschaftliche Erholung der Juden Sa-
voyens zu beobachten ist, 154 sind wieder Geldleihen zu verzeichnen. 1358 erfährt 
man von dem Pfandgeschäft des Juden Viviand in Chambery, dem eine Reihe 
von Bürgern aus Chambery verpflichtet war. Sie forderten vergeblich ihre Pfän-
der zurück, da diese inzwischen in den Besitz der !}yndics der Stadt überge-
gangen waren. 155 Zumeist leisteten einzelne Juden, seltener Gemeinschaften von 
Juden, Anleihen geringeren Umfangs an den Grafen oder die Gräfin. Manasse de 

149 PERRIN, Une colonie juive 1887/88, S. 427. Anm. 2. 
I 50 Er trägt die Bezeichnung episcopus ebreus. 
151 AST, Prot. duc., Reg. 3 L fol. 89v.: als Regest bei SEGRE. Tcstimonianze documentarie 1976, 

Nr. 71, S. 306. 
152 AST, Prot. duc., Rcg. 31, fol. 98v.: als Regest bei SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, 

Nr. 72, S. 307. 
153 STERN, Urkundliche Beiträge 1893, Nr. 2, S. 9: ESPOSITO. Un proces 1938, S. 787. 
154 In diesen Zeitraum fallen die ersten pauschalen Zinszahlungen der .luden nach den Verfolgun-

gen von 1348/49. 
155 M. C. A. COSTA OE BEAUREGARD, Materiaux historiques 1842. S. 20 I f. 
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Rossis gewährte der Gräfin Bonne von Bourbon 1363 einen Kredit in unbe-
stimmter Höhe. 156 Die Gräfin erstand mit dem Geld exquisite Kleidungsstücke, 
wie aus einer Rückzahlung an den Juden vier Monate später hervorgel1t. 157 

Graf Amadeus VI. verschuldete sich dagegen 1367 bei den aus Chambery 
stammenden Juden Symond de Aubonne, Agin de Yenne und Vivand Simon de 
St. Genix in Höhe von jeweils 150 bzw. 70 Florins (Vivand). 158 Dafür wurden 
ihnen anscheinend die Einnahmen des Weg- und Marktzolles befristet überlas-
sen.159 Vor allem die ersten beiden Juden sind aus vielfältigen Geldleihegeschäf-
ten in diesen Jahren bekannt. 160 

Gegen Verpfändung von Schmuck lieh der Graf Amadeus VI. sich außerdem 
1369 2.000 Florins von den jüdischen Gemeinden in Chambery und Cremieu. 161 
Amadeus VII. soll dagegen bei der jüdischen Gemeinde von Chätillon-sur-Cha-
laronne hoch verschuldet gewesen sein. 162 

Im Rhönetal lagen außer dem genannten Cremieu mit den jüdischen Gemein-
den aus Lyon, Trevoux und St. Symphorien-d'Ozon 163 für den Grafen finanziell 
bedeutsame Quellen, die er immer wieder für Anleihen zu nutzen verstand. In 
Savoyen sind seit Mitte der sechziger Jahre auswärtige jüdische Geldverleiher zu 
beobachten, die dem Grafen oder der Gräfin größere Geldsummen gegen PHinder 
oder Zinse in beträchtlicher Höhe liehen. Im Jahr 1367 sollten Juden aus Lyon 
und St. Symphorien-d'Ozon, die zusammen als Teilhaber ein Darlehen von 1.700 
Florins gegen Abgabe von zwei goldenen und mit Edelsteinen besetzten Hüten 
vergeben hatten, die Pfänder gegen Geiselstellung und Bürgennennung wieder 
eintauschen. 164 Dreizehn Jahre später ist der Graf dem 1367 genannten Vivand 
de Crotta aus Lyon, einem Joseph de Cremieu aus Trevoux (der mit Joczon de 
Cremieu aus dem Lyon des Jahres 1367 entweder verwandt oder identisch sein 
könnte) und einem anderen Juden aus St. Symphorien-d'Ozon immer noch 1.600 
Francs schuldig, 165 was umgerechnet etwas mehr als die obengenannte Summe 
von 1.700 Florins wäre. Die Anzahl der Pfänder aus dem gräflichen Schmuck 
war ebenfalls auf drei goldene und mit Smaragden, Rubinen und ähnlichen 

156 SEGRE, Testimonianze documentaric 1976. Nr. 156. S. 328. 
157 Libravit Manisseo de Rossis in quibus dicta domina comitissa sibi tenebatur pro corrigia ar-

genti, una bursa sirici et quibusdam aliis rebus, videlicet rubandis et capitigiis ... : Ebd., 
Nr. 157, S. 328. Eine nur wenige Monate frühere Quelle belegt, daß es sich um einen Juden 
handelt: Ebd., Nr. 156, S. 328. 

158 Ebd .. , Nr. 182-184, S. 333. 
159 BRONDY, Chambery 1988, S. 137. 
160 SEGRE, Testimonianze documentaric 1976, Nr. 177. S. 331; Nr. 178, S. 331 f.; Nr. 237 und 238, 

S. 345; Nr. 240, S. 346. 
161 Ebd., Nr. 198, S. 336. Cremieu lag im Machtbereich des Dauphin. 
162 BRONDY, Chambery 1988, S. 225. 
163 St. Symphorien war zwar 1355 vertraglich an den Dauphin abgetreten worden, ging aber erst in 

den siebziger Jahren in seinen Machtbereich über, da Amadeus VI. das Yiennois als Pfand ftir 
zu leistende Zahlungen des Dauphin behielt: Cox, The Green Count 1967, S. 294f. 

164 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976. Nr. 177. S. 331: Nr. 178, S. 331 f. 
165 Ebd., Nr. 270, S. 354; aus diesem Zeitraum sind auch viele Rechnungsquellen bei .IACCOD, La 

comptabilite 1939 ediert, so z. B. aufS. 48. 
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Pretiosen verzierte Diademe angestiegen. Darüber hinaus nahm der Graf noch 
weitere 860 Francs auf. Erst im darauffolgenden Jahr, im Februar und April 
1381, gelang ihm die völlige Begleichung der Schuld, die er einem der drei 
Teilhaber, Joseph de Crimiaco, abtrug. 1M 

Es ist jedoch zu vermuten, daß er sich für die Bezahlung dieser wie auch 
wahrscheinlich anderer Schulden nur noch tiefer in Geldleihegeschäfte ver-
strickte, denn gerade ab April 1381 nahm der Graf erstmalig bei dem bekannten 
jüdischen Geldhändler Simon de Deneuvre aus Straßburg eine Anleihe auf: unter 
Bürgschaft und Geiselstellung mehrerer Adliger und Amtsträger sowie Verpfan-
dung gräflicher Juwelen verschuldete er sich bei ihm mit 5.570 Francs. 167 Schon 
drei Monate später nahm er bei Simon gegen weitere Juwelen zusätzlich 4.800 
Francs als Pfand auf, die wohl zunächst über den Ratgeber Andre Belletruche 
geliehen worden waren und von denen allein 800 Francs für den Wucher bezahlt 
werden sollten. 168 Das Geschäft scheint vier Monate später in Bern abgewickelt 
worden zu sein. 169 In den Folgejahren sind weitere Details dieser bisher größten 
Geldleihe eines savoyischen Grafen bei Juden nicht überliefert. 

Erst im März 1386 gewährte Simon einen halbjährigen Zahlungsaufschub ftir 
die erste Rate der inzwischen auf die Höhe von 14.756 Francs angewachsenen 
Schuldsumme. 170 Nunmehr mischte sich auch die Gräfin Bonne von Bourbon 
ein, denn sie verpflichtete sich zur Zahlung der Raten ftir den Zeitraum von 15 
Tagen nach der Fälligkeit in Basel. Aus einer anderen Urkunde, in der festgelegt 
wurde, daß der Rabbiner der Juden in Bourg-en-Bresse, Sansin de Louhans, ftir 
eine angebliche Vergewaltigung Wiedergutmachung leisten mußte, erfahren wir, 
daß Sansin ein Teil der Geldstrafe erlassen wurde, weil er einen weiteren Zah-
lungsaufschub ab dem 1. November 1386 auf ein Jahr erwirkt hatte. 171 Anfang 
1387 wurden Simon über Sansin de Lauhans insgesamt 546 Francs aus den Aus-
gängen der Zinse savoyischer Juden aus verschiedenen Regionen zugewiesen. 172 

Im Oktober 1387 wurden die Zahlungsmodalitäten von der Gräfin Bonne von 
Bourbon, die nach dem Tode Amadeus' VI. die Regentschaft führte, nun mit 
Rache!, die offensichtlich die Geschäfte ihres ebenfalls verstorbenen Ehemannes 

166 Ebd., S. 329: SEGRE, Testimonianze documentarie 1976. Nr. 275. S. 355f. 
167 AST, Prot. duc., Reg. I 04, fol. 96r.-v.; als Regest bei SEGRE, Testimonianze documentarie 

1976, Nr. 279. S. 357. 
168 Cum dilectus Andreas Bel/atruche consiliarius nos/er jidelis a quodam judeo Alamagnie anno 

presenti de mense julii proxime preterito quatuor milia ottingintos franchos auri mutui causa 
nostri vice et nomine confessus fiterit se habuisse et realiter recepisse, nos, rei veritatem 
presentibus attestantes, con.fitemur quod in veritate ipse quatuor milia fanturn habuit et recepit 
et quod dicti ottinginti .fi'anchorum sunt et fuerunt pro usura ... : Ebd., Nr. 287, S. 360; 
JAccoo, La comptabilite 1939, S. 347. 

169 Ebd., S. 354; SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 289, S. 360f. 
170 AST, Prot. duc., Reg. 105, fol. 6lr.-62r.: als Regest bei SEGRE, Testimonianze documentarie 

1976, Nr. 328, S. 374. 
171 Ebd., Nr. 331, S. 3 75f. 
172 Ebd., Nr. 333, S. 376. 
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fortftihrte, neu geregelt: ln Die Schuld von insgesamt 15.000 Francs sollte bis 
zum 8. Januar 1391 ganz oder zumindest bis auf eine Restschuld von 3.000 
Francs getilgt sein. Rache! wurden bis auf die versprochenen 1.200 Francs keine 
weiteren Zinsen, Spesen oder ähnliche Zahlungen zugesprochen, und die Pfänder 
waren in bestem Zustand zurückzugeben. Doch bereits Ende des Jahres 1387 
konnte die Gräfin einen kleinen Teil der letzten und die zu St. Michael fällige 
Rate nicht bezahlen, so daß Rache! gegen Berechnung von weiteren 1.200 Francs 
an Zinsen wiederum Zahlungsaufschub gewähren mußte. 174 Ende 1389 mußte 
Rache! nochmals eine Verlängerung fiir einen Monat konzedieren, wobei die 
Gesamtsumme sich inzwischen auf 16.218 Francs belief!i 75 

Im Oktober 1392 waren von der Gesamtschuld noch 8.000 Francs übrig, die 
die Gräfin nunmehr entschlossen abgetragen zu haben scheint, denn sie übergab 
an die Juden Sansin de Louhans, Creyssemand de Strasbourg und einen Johannes 
Patricius die Summe von 2.000 Francs und 560 Florins, die sie Rache! in Be-
sanyon ausliefern sollten. 176 Im folgenden hat dieses umfangreiche Geschäft of-
fenbar seinen Abschluß gefunden, denn es werden in den Rechnungen und Pro-
tokollen bis 1397 keine weiteren Angaben gemacht. Möglicherweise hat Rache! 
auf die Restschulden verzichtet, oder es erfolgten weitere, in den Quellen nicht 
mehr faßbare Zahlungen. 

Geldleihe auf diesem Niveau konnten die in Savoyen beheimateten Juden im 
14. Jahrhundert kaum leisten. Dafür reicht offensichtlich ihre finanzielle Kapazi-
tät nicht aus, denn noch nicht einmal über die wenigen Teilhabergeschäfte meh-
rerer jüdischer Geldverleiher aus Savoyen kamen ähnliche Summen zusam-
men.177 Eine Ausnahme bildet hier lediglich Aaron aus Chambery, der durch 
seinen Beinamen judeus clopinus 178 in den Quellen gut faßbar ist. Er lieh in 
demselben Zeitraum wie Simon de Deneuvre und Joseph de Cremieu Geld gegen 
Pfänder an den Grafen, so im Juni 1380 zunächst 420 Francs. 179 Die erste An-
leihe vergab er vorerst noch zusammen mit dem Juden Peyret, der wohl mit dem 
Peyret de St. Aubin gleichzusetzen ist, der nur drei Tage später Geld von Juden 
aus Trevoux und Lyon vermittelte. 180 Die Summe wurde zunächst gegen ver-
pfändete Kleinode verliehen. Im Juli 1380 erfolgte jedoch bereits eine zweite 
Anleihe von 400 Florins guten Gewichts gegen gräflichen Schmuck. 181 Im Sep-
tember des Jahres nahm der Graf noch einmal 80 Francs gegen Verpfändung 

173 AST, Prot. duc., Reg. 105, fol. 1 09v.-111 v.: als Regest bei SEGRE. Testimonianze documentarie 
197~N~34~ S. 379f 

174 AST, Prot. duc .. Reg. 105. fol. lllv.-115v. sowie fol. 115v.-116~; als Regest bei SEGRE, 
Testimonianze documentarie 1976. Nr. 350 und 351, S. 381. 

175 Ebd., Nr. 369, S. 388. 
176 Ebd., Nr. 402, S. 400f. 
177 Ebd., Nr. 179-181, S. 332L Nr. 240. S. 346: Nr. 268-269. S. 352f. 
178 Oder im A!tfranzösischenjuifboytous. was soviel wie buckliger .Iude bedeuten soll. 179 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 2M~-269, S. 352f. 
180 Ebd., N~ 270, S. 354. 
181 Ebd., N~ 271, S. 354. 
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zweiergoldener und mit Edelsteinen besetzter Kronen auf. 182 Doch im Gegensatz 
zu den beiden anderen auswät1igen Geldverleihern erhielt Aaron zusammen mit 
einem Juden Bonin die Anleihe gegen Abgabe der Pfänder bereits im Februar 
1383 inklusive der angefallenen Zinsen zurück. 183 Zusätzlich wurde ihm Geld für 
seine Mühe bei der Rückgabe und Haltung der durch die Juden in Chambery 
gehaltenen Pfänder, die eventuell noch aus der erwähnten Anleihe von 1369 
stammten, übergeben. 184 13 85 erfahren wir von der über den Schatzmeister er-
folgten Rückzahlung des Wuchers der Schuld von 400 Florins. 185 Im Februar 
1388 wurde der Jude zu einem Vergleich von 25 Florins gezwungen, wobei ihm 
die Hälfte auf Bitten des Bürgen von Aaron, Franyois Ami, Bürger aus Cham-
bery, erlassen wurde. 186 Dieser Vergleich kam aus einer Anklage des Kaufmanns 
Jean Polar aus Annecy zustande, der dem Juden zu Last legte, in betrügerischer 
Weise Geld für einen Tausch angenommen, dann aber, unter Leugnung des Ge-
schäfts, nicht mehr herausgegeben zu haben. 187 Im November 1388 verlieh Aaron 
erneut 160 Florins gegen Kleinode an den Grafen, 188 und vor dem März 1389 
muß schließlich noch eine Anleihe von 400 Florins zustande gekommen sein. 189 
Von der Tilgung dieser Schulden ist allerdings nichts weiteres bekannt. 

Ein Mosse aus Tour-de-Peilz, der 1381 als einer der Vorsteher der Juden dies-
seits des Flusses Ain eine Privilegsbestätigung und Zahlungsverpflichtung flir I 0 
Jahre erreichte, 190 hat 1385 über einen offensichtlich kurzen Zeitraum 810 Flo-
rins verliehen, denn ihm wurde fiir den Wucher die Summe von nur sechs Flo-
rins zugesprochen. 191 Kurze Zeit später leistete Mosse allein eine Schenkung von 
200 Florins an den Grafen. Die restlichen Juden aus Tour-de-Peilz konnten 
dagegen nur 40 Florins zahlen. 192 13 74/75 war die Stadt Chätillon-sur-Chala-
ronne bei ihrem jüdischen Mitbewohner Symond de Nantua mit 20 Goldflorin 
verschuldet. 193 Vier Jahre später lieh der Adlige Philibert de Ia Baume aus der 
Bresse bei dem aus Bourg-en-Bresse stammenden Juden Meyrocin 120 Gold-
francs.194 Dafür leisteten mehrere Einwohner aus Foissiat für ihren Herrn Bürg-
schaft. 1380 soll Josson Aaron den !)yndics der Stadt Chambery 30 Florins gelie-
hen haben. 195 Schon 1397 benötigte die Stadt wiederum 70 Goldecus von ihm 
sowie 40 Florins von Jacob Cohen für ihre Kosten bei dem Duell zwischen den 

182 Ebd., Nr. 272, S. 355; JAccoo. La comptabilite 1939, S. 49. 
183 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976. Nr. 296, S. 362f. 
184 Ebd., Nr. 300, S. 364. 
185 Ebd., Nr. 325, S. 373. 
186 Ebd., Nr. 355, S. 383. 
187 Ebd., Nr. 354, S. 382f. 
188 Ebd., Nr. 366, S. 387. 
189 Ebd., Nr. 368, S. 388. 
190 NORDMANN, Oocuments 1927. S. 72f. 
191 Ebd., S. 70. 
192 Ebd. 
193 MOREL, Chätillon-en-Dombes II, 1927, S. 34. 
194 .IARRIN, La Bresse I, 1883, S. 437. 
195 BRONDY, Chambery 1988. S. 225. 
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anläßlich der Streitigkeiten um den rätselhaften Tod von Amadeus VII. 196 ver-
feindeten Adligen Girard d'Estavayer und Othon de Grandson. 197 Die 70 Ecus 
sollen im Jahre 1400 von der Stadt zurückgezahlt worden sein, wobei wegen des 
hohen Zinssatzes inzwischen 116 Florins Zins zusätzlich angefallen waren.198 

Auch der Schwager Amadeus' VII., Herzog Johannes von Berry, war in den 
Jahren 1377-1379 mit größererenSummen bei einer Jüdinnamens Preciosa aus 
Paris verschuldet, die als Gegenleistung, wie im Falle Simons bzw. Rachels, 
Teile des Familienschmucks und -silbers als Sicherheit erhielt. 199 Daraus ist zu 
ersehen, daß die Pfandleihe bei Juden im französischen Hochadel dieser Zeit in 
dringenden Fällen nicht unüblich war. 

Der erheblich gestiegene Kreditbedarf des savoyischen Hofes von Mitte der 
60er bis Mitte der 90er Jahre des 14. Jahrhunderts wurde also nur zu einem ge-
ringen Teil von den einheimischen Juden, der weitaus größere Teil dagegen von 
auswärtigen jüdischen Geldverleihern sowie von reicheren Christen gedeckt. 
Auch unter Amadeus VIII. sollte sich diese Lage nicht entscheidend ändern. Die 
wenigen bedeutenderen jüdischen Geldverleiher zur Zeit seiner Herrschaft sollen 
jedoch kurz vorgestellt werden. 

2.3 Benion de Paris 

Ob Benion wirklich, wie sein Herkunftsname andeutet, aus Paris kam, kann nicht 
nachgewiesen werden. Er hatte sich aber schon mehrere Jahre vor der Vertrei-
bung von 1394 in Savoyen aufgehalten und dort Geldgeschäfte getätigt. Danach 
ließ er auf Vermittlung eines jüdischen Magisters namens Astruc der Gräfin 
Bonne von Bourbon seine nicht näher spezifizierten Dienste ohne jegliche Be-
zahlung zukommen und erhielt daflir 200 Francs als Geschenk der Gräfin.200 Die 
Dienste könnten etwas mit dem Handel von Juwelen zu tun haben, denn ein Jahr 
später zahlte die Gräfin ihm 418 Florins für zahlreiche Schmuckstücke (mit Per-
len und Edelsteinen verzierte Ringe, Stäbe aus Emaille), Perlen und Devotio-

196 AusfUhrlieh geschildert bei COGNASSO, Amedeo VIII, Bd. 1, 1930, S. 8-25. 
197 M. C. A. COSTA DE BEAUREGARD, Materiaux historiques 1842, S. 209; CHAPPERON, Chambery 

1863, S. 173f. 
198 BRONDY, Chambery 1988, S. 64. 
199 LEHOUX, Le Duc de Berri 1956, S. 50-52. 
200 SEGRE, Testimonianze documentarie, Nr. 349, S. 381; Benion könnte eventuell nach den Unru-

hen in Paris in den Jahren 138011382 nach Savoyen gekommen sein. Bei Astruc handelt es sich 
wahrscheinlich um den bekannten Rabbiner Astruc de Savoie, der mit lsai"e ben Aba Mari, dem 
bekannten Widersacher Johanan de Treves' im sogenannten Investiturstreit, identisch sein soll: 
KüHN, Juifs France du Nord 1988, S. 235. Ein Judenamens Astruc ist in den Jahren 1396-1398 
in Pont-de-Veyle in ein Geldleihegeschäft mit der Gräfin verwickelt: AD Cöte-d'Or, B 9304, 
Pec. 23. Im Jahre 1411 findet sich ein weiterer Beleg über einen Juden namens Creyssent, der 
der Sohn eines Rubi Astruc sein soll: AST. lnv. 16, Reg. 56. fol. 29r.; da der Name Astruc 
sonst in Savoyen nicht vorkommt und die Bezeichnung Rubi zusammen mit einem latinisierten 
Vornamen auf einen Rabbiner verweisen könnte, wäre eine Identifikation möglich. Zu den 
onomastischen Fragen siehe SEROR, Les noms des Juifs 1989. S. 232f. 
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nalien (zwei mit Kreuzen verzierte Paternosterschnüre), die sie von ihm zu et-
nem unbekannten Datum gekauft hatte. 201 Vielleicht hatte Benion diese 
Schmuckstücke in Paris erworben und im Zuge seiner Übersiedlung nach Sa-
voyen an den Hof vermittelt. Im gleichen Jahr bezahlte Benion auf Veranlassung 
von Bonne den damaligen Leiter des Schlosses von Ripaille.202 1390 löste die 
Gräfin bei ihm für 100 Florins und einen Zins von 20 Florins einen Goldring mit 
einem Diamanten ein, den Benion bereits im Jahre 13 78 als Pfand bei einer An-
leihe angenommen haben soll, was aber angesichts des niedrigen Zinssatzes von 
20% eher unwahrscheinlich ist. 203 1392 wurden eine ganze Reihe weiterer 
Schmuckstücke und vier Pfund kleinerer Perlen aus dem savoyischen Familien-
besitz an Benion gegen die Überlassung von 550 Florins- bei einem Lausanner 
Denier Zins pro Woche und Florin (ca. 54o/o Jahreszins)- übergeben bzw. nach 
einer Bemerkung am Rande der Rechnung z. T. angeblich auch verkauft.204 

Andererseits nahm Benion auch selbst Kredite auf, wie im Februar 1402, als 
er in seinem gemieteten Haus in Chambery, wo er zusammen mit einer anderen 
jüdischen Familie wohnte, einen Schuldschein in Höhe von 22 Ecus an Jean 
Maclet ausschrieb, oder im Juli 1405, als er einen weiteren im Wert von 15 Sil-
berkelchen an Pierre Magnier ausstellte.205 Seide Personen waren Mitglieder des 
Hofes. Pierre Magnier war zu dieser Zeit Sekretär und Rechnungsmeister des 
Hofes, während wir Jean Maclet wenig später in der Funktion des Steuereinneh-
mers ftir die proven9alischen Besitzungen Savoyens sehen. 

Im Juli 1403 fand aus unbekannten Gründen auf Anzeige Benions ein Prozeß 
gegen einen Lombarden aus St. Laurent-les-Mäcon wegen eines weiteren auffäl-

201 Et prima pro precio quadraginta annullorum aureorum cum perliis et aliis lapidibus preciosis, 
quolibet annullo quatuor florenis. ltem quadraginta octo virgarum auri emailliatarum, qua-
libet uno jlorino. ltem unius zone perliarum ponderantis circa sex uncias et duorum pater-
noster seu orenum alias oreysons dar cum duabus parvis crucibus aureis, ponderantibus dictis 
oreysons et crucibus circa 111 uncias pro tanto centum decem .florenos. ltem quatuor gros-
sarum perliarum pro tanto quaterviginti jlorenos et unius annulli aurei cum quodam lapide 
precioso vocato emerauda, precio v1ginti florenorum ... : SEGRE, Tcstimonianze documenta-
rie 1976, Nr. 362, S. 385f. 

202 Ebd., Nr. 363, S. 386. 
203 Die Anleihe von 13 78 ist jedoch in der entsprechenden Untersuchung nicht belegt: Du-

FOURIRABUT, Les Orfevres 1886. S. 360; vielleicht eine Verwechslung mit den im Jahre 1387 
geleisteten Diensten? 

204 Et prima super quatuor marchis parvarum perliarum ad magnam marcham de Troys, que per-
lie erant super uno aniquino bone memorie illustris domini nostri Sabaudie comitis quondam 
genitoris domini; item uno cervo auri volante, in quo est una saphirus, unus rubiz balay et tres 
grosse perlie; item uno aiio cervo auri volante et habenie duas post~"emas tibias fractas et 
unam ante fractam in eodem defficiente et unum cornu fractum, quod cornu ibidem est ad 
partem; item uno afio cervo auri volante sine plus suis lapidibus: item uno ieporario auri es-
maliato super aibo; item uno jermaiilio auri, in quo sunt quatuor perliegrosse in quatuor ca-
dris et una rubiz balays in medio loco: item llno cervo auri volante foto coperto perfiis et inter 
dua cornua dicti cervi et una saphirus: SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 401, 
S. 399f. Die Lausanner Währung hat zu dieser Zeit der savoyischen im Wert entsprochen: 
MORARD, La ))bonne« et Ia )>mauvaise« monnaie 1975, S. 114. 

205 AST, Prot. cam., Nr. 136, fol. 22v. bzw. fol. 15v.-16v. 
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Iigen Schmuckstücks statt. ln dessen Mitte war in Emaille eine Dame abgebildet, 
die zwischen ihren Händen einen großen Saphir hielt. 206 Ende des Jahres ließ 
Benion für den Hof Silbergeschirr im Werte von 100 Florins anfertigen.207 Auf 
Vermittlung des obenerwähnten Jean Maclet wurden Benion außerdem 1.500 
Ecus für den Rückkauf eines Schmuckstücks und für eine weitere Schuld über-
wiesen.208 

Anfang 1406 jedoch mußte Benion nach einem Urteil des herzoglichen Rates 
in Chambery, der auch als Appellationsinstanz fungierte, einen Vergleich in 
Höhe von 600 Ecus abschließen, dessen Zahlung ihm gegen Überlassung aller 
Ansprüche auf ein nicht näher spezifiziertes Pfand erlassen wurde.209 Der Ge-
genstand dieses Prozesses ist nicht bekannt, doch wenige Monate später wurde 
ein Untersuchungsverfahren gegen einen weiteren bekannten Juden namens Bel-
levignie de Loriod eingestellt, das auf Anzeige Benions zustande gekommen war 
und in dessen Mittelpunkt ein Pfand des Grafen stand.210 Vielleicht bestand ein 
Zusammenhang zwischen diesen beiden Prozessen, in denen es offenkundig um 
den zwischen den beiden Juden umstrittenen Besitz eines gräflichen Pfandstük-
kes ging, das der Graf im Rahmen der beiden Prozesse jeweils für sich bean-

206 . . . quedam assiquetum auri in qua erat in medio eiusdem ejjigies unius dame esmaliatus de 
Roycler que tenebatur inter suas duas manus et digitos unum grossum saphirum factum ad 
modum in processu inde facto ad denonciacionem Bonionii de Parisius judei habitatoris 
Chamberiaci contentum ... : AST, lnv. 16, Reg. 48, tot. 34v. 

207 AST, Inv. 16, Reg. 49, tot. 24v. Normalerweise wurde das Geschirr in Silber oder in Gold für 
den Hof in Dijon oder Paris direkt eingekauft oder das entsprechende Metall in Genf zu dem 
gewünschten Geschirr verarbeitet: CoGNASSO, Amedeo VIII, Bd. I, 1930, S. 88. Nach einer äl-
teren Studie soll neben den bekannten Zentren der Goldschmiedekunst in Paris und Lyon auch 
in Trevoux dieses Gewerbe, insbesondere die Verarbeitung des Goldes zu Draht, gerade auf 
Betreiben der dort eingewanderten .luden geblüht haben: DEPPING, Die .luden im Mittelalter 
1834, S. 250f. 

208 De sigillo litere presentacionisfacte domino per Johannetum Malleti receptoris terre provincie 
de Beniono judeo cum certa quantitate rerum emptarum ab Ansardo Pe/egrini cui Johanneto 
seu gubernatori provincie dictus Benionus dedit literam confessionis de recepta nomine domini 
de mille quingentis scutis auri unde idem Benionus tarn rehempcione [sie] unius fermai/lii 
quod a domino habebat et habet in pignore quam in certo debito in qua eidem dominus 
tenebatur dictus benionus domino computare debebit ... :AST, lnv. 41, Reg. 34, fol. 26v. 209 Recepit a Beniono de Parisitts judeo habitatore Chamberiaci pro compositione facta per eum 
cum domino nostro super sexcentum scutis in quibus idem judeus extiterat condempnatus erga 
dominum nostrum prelibatum causis contentis in sententia lata super hoc per consilium cum 
dominoresidentem ex causa cuiusdam assiqueti in eadem sententia designati et pro remissione 
et quictacione eidemjudeo per dominumfacta de premissis sexcentum scutis medianie eo quod 
dictus judeis domino remisit et quictavit omnes actiones et rationes quas habebat in et super 
dicto assiqueto ... :AST, Inv. 16. Rcg. 50. fol. 42r. 

210 Recepit a Belleviny de Loriodo judeo pro sigi/lo sententie in sui Javarem late pro quadam 
causa inquisicionis contra eum formale ad denonciacionem Benioni de Paris judei super quo-
dam assiqueto qui dicitur filisse dicti domini nostri comiti per quam sententiam idem Belle-
vigny fuit absolutus a contentis in dicta inquisicione salvis tamen et reservatis juribus dicti 
domini nostri sique in dicto assiqueto sibi pertinere debeant ... : AST, Inv. 41, Reg. 38, fol. 
I2v.; Bellevignie war wie Benion ein bekannter jüdischer Geldverleiher aus Chambery, der in 
etwas bescheidenerem Umfang als Benion auch dem Hof öfters Anleihen zukommen ließ: AST, 
Inv. 16, Reg. 50, fol. 16v. oder Reg. 65, tol. 285r.-286r. 
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spruchte. Eventuell war dieses Pfandstück verlorengegangen, denn noch im glei-
chen Jahr 1406 zahlte Benion zur Entlastung seiner Schulden, die auf Grund ei-
nes Pfandstückes und der Überlassung von insgesamt 1.200 Ecus durch den 
Gouverneur von Nizza entstanden waren, 200 Ecus an einen gräflichen Bevoll-
mächtigten, der sie zur Bezahlung gräflicher Schulden nach Basel weiterlei-
tete.211 Kurze Zeit später löste der Graf zwei reich mit Edelsteinen und weiteren 
Verzierungen versehene Schmuckstücke aus, für die Benion insgesamt 500 Flo-
rins erhalten sollte.212 Die eigentliche Begleichung der Schuld erfolgte jedoch 
erst im März 1408, als Benion gegen Zahlung von 500 Florins zwei von drei ver-
pfandeten Schmuckstücken herausgab, die schon von seinem Vater versetzt wor-
den waren.2 13 Ein weiteres kleines Pfandstück war von Amadeus VIII. selbst 
übergeben worden und besaß einen Gegenwert von 50 Ecus. An Zinsen waren in 
der Zwischenzeit 936 Florins und fünf Groschen für die beiden älteren Pfander 
und 25 Florins ftir das kleinere Pfandstück angefallen. In einer ersten Rate waren 
Benion von Gouverneur Jean de Conflans 400 Ecus überwiesen worden, nun er-
folgte die Zahlung einer zweiten und letzten Rate für die Auslösung der drei 
Pfander. 

Nach diesem Datum fehlen Nachrichten über weitere Anleihen des Hofes bei 
Benion, obwohl er selbst noch bis 1416 in Chambery nachgewiesen werden 
kann.214 Seine Frau Thurina lebte dort sogar noch bis mindestens 1423, ohne daß 
etwas über ein mögliches Ableben von Benion zu erfahren wäre.215 

Die überlieferten Quellen geben leider ein nur sehr diffuses Bild über die 
möglichen Zusammenhänge zwischen den einzelnen Anleihen wieder. Auf jeden 
Fall steht fest, daß Benion knapp zwanzig Jahre lang eine kontinuierlich wichtige 
Rolle in der Geldleihe am Hofe spielte. Die besondere Bedeutung seiner Tätig-
keit lag jedoch weniger in der Höhe der Summen, die er dem Hof geliehen hatte, 
als vielmehr in der Qualität der Pfander, die ihm ftir die Anleihen übergeben 

211 Recepit a Beniono de Parisius judeo habitat01·e Charnberiaci in exoneracionern horurn in qui-
bus dornino nostro teneri polest causa cuiusdarn assiqueti et rnille et ducenturn scutorum auri 
regis sibi fraditorum apud niciarn per dorninurn Johannern de Conflens quondam civitatis gu-
bernatorum dicti loci et tradictis Petro Mareschet procuratori domini Vuaudi pro solvendo 
creditoribus domini Basilie ... :AST, lnv. 16, Reg. 50, fol. 60v. Aus einem ähnlichen Grund 
hatte der Graf bereits 1402 bei dem jüdischen Arzt und bekannten Geldverleiher Sirnon de 
Pierre Chätel aus Fribourg eine Anleihe in Höhe von 125 Ecus aufgenommen: AST, Inv. 16, 
Reg. 46, fol. 15v. Zur Tätigkeit Simons als Geldverleiher vgl. auch die zahlreichen Nachweise 
seiner Geschäfte in den Fribourger Notariatsregistern von 1395-1409 bei AMMANN, Mittel-
alterliche Wirtschaft 1942/54, Nr. 1528, S. 148-150. 

212 AST, Inv. 41, Reg. 38, fol. 14r. 
213 . . . quod, curn Benionus de Parisius, judeus, habitator Chamberiaci, haberet et iam longo 

ternpore custodierit de pignore duos assiquetos, seu fermalfia, sibi traditos per illustrem domi-
num et genitorem nostrurn quondarn Sabaudie cornilern per manu Anthonii Magnini, eius cle-
rici, expensos pro novecenturn trigintasex jlorenis et quinque denariis grossorum ... : 
GABOTTO, La politica 1918, S. 289f. 

214 AST, Inv. 16, Reg. 61, fol. IOOv.; im selben Jahr erhielt er aus unbekanntem Grund einen Ge-
leitbrief: AST, Inv. 41, Reg. 43, fol. 23v. 

215 Letztmalig genannt: AST, Inv. 16, Reg. 68, fol. II Ir. 
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worden waren: allesamt Edelsteine oder Schmuck aus dem Familienbesitz des 
Grafen, die er spätestens seit 1392, wahrscheinlich aber schon früher erhalten 
hatte. Unter Amadeus VIII. kamen noch weitere kleine Stücke hinzu. Er scheint 
also offenbar ein Spezialist auf dem Gebiet der Juwelen und Edelmetalle gewe-
sen zu sein, wofür auch die Tatsache spricht, daß er mehrmals im Auftrag des 
Hofes Pretiosen kaufte bzw. verkaufte.216 Er besaß offenbar enge Verbindungen 
zum Hof, denn sowohl die Darlehen, die von Benion gewährt, wie auch diejeni-
gen, die von ihm selbst aufgenommen wurden, wurden über enge Mitarbeiter des 
Grafen getätigt. 

2.4 Josson Aaron 

Ein weiterer Spezialist auf dem Gebiet der Edelsteine, der ebenfalls in engem 
Kontakt zum Hof stand, war ein Jude namens Josson oder Joczon. Er wurde zu-
weilen mit dem Beinamen Aaron näher bezeichnet, was einen Hinweis auf die 
Identität seines Vaters bietet. Tatsächlich verrät uns eine Quelle seine Herkunft: 
In einem Prozeß gegen einen anderen Juden tritt er als Sohn des reichen jüdi-
schen Geldverleihers Aaron Boytous auf.217 Auch Josson ist wie Benion schon 
kurz vor der Immigration der vertriebenen Juden aus den französischen Gebieten 
in Savoyen nachweisbar, da er im Juli 1394 fLir eine vermutlich dem Erzbischof 
der Tarentaise kurzfristig auf fLinf Wochen überlassene Anleihe von 60 Florins 
18 Groschen Zinsen (ca. 25%) erhält.218 Er fLihrte wie Benion einen Haushalt in 
Chambery, in dem er auch die Familie seines Bruders Samuel wohnen ließ. 1397 
half er seiner Stadt aus Finanznöten, als er ihr 70 Ecus gegen Überlassung von 
Silbergeschirr und einen Zinssatz von einem Denier fort fLir jeden Ecu pro Wo-
che (ca. 36o/o) lieh.219 Im Jahre 1400 überließ er einer savoyischen Adligen, der 
Dame d' Apremont, gegen Verpfändung einiger Perlen kurzfristig 20 Ecus.220 

Die eigentliche Kundschaft Jossons war jedoch wiederum der savoyische Hof. 
So lieh er Ende 1403 fLir die Überlassung einer Goldkette, die ihm Ama-
deus VIII. als Pfand übergab, I 00 Florins bei einem Zinssatz von 36o/o.221 Ein 
Jahr später wurde bereits wieder ein Bote des Grafen zu Josson nach Chambery 
geschickt, vielleicht, um einen nur wenig später arrangierten Kredit über 260 
Ecus auszuhandeln; dafLir wurde ein weiteres Schmuckstück gegen denselben 
Zinssatz und mit dem üblichen Recht, es nach Ablauf eines Jahres bei nichter-

2! 6 So z. B. im Jahre 1400 einen reich verzierten Kelch: AST, Inv. 16. Reg. 45, fol. 50r.-v. Von 
einem der nur wenigen bisher bekannten Fälle von Maklergeschäften mit diesen Pretiosen aus 
dem Jahre 1371 berichtet KüHN. Juifs France du Nord 1988, S. 142. 

217 AST, Inv. 16, Reg. 48, tol. 33r.-v. Zu Aaron Boytous siehe auch Anm. 178 des vorliegenden 
Kapitels. 

21& SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 410, S. 404. 
21 9 M. C. A. COSTA DE ßEAUREGARD, Materiaux historiques 1842, S. 209. 
22o AST, Inv. 16, Reg. 45, tol. 89v. 
221 AST, Inv. 16, Reg. 49, fol. 19r. 
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folgter Einlösung zu verkaufen, übergeben.222 Diese Pretiose war allerdings 
außergewöhnlich, denn es handelte sich der Bezeichnung und Beschreibung nach 
um einen reich verzierten und goldenen Reliquienbehälter, an dem mehrere 
kleine Glocken angebracht waren. 223 Zwar war die Verpfändung von kirchlichem 
Ornat nach dem Statut von 1403 nicht verboten, doch die Nichtbeachtung dieser 
ansonst weit verbreiteten kanonischen Vorschrift durch den Grafen ist angesichts 
der kurz zuvor erfolgten Übernahme vieler derartiger kirchenrechtlicher Rege-
lungen im Statut besonders merkwürdig. 

Im April 1405 wurden diese Esthupa wie auch eine Goldkette gegen Zahlung 
von insgesamt 425 Florins, von denen 75 Florins für den Zins ausgegeben wor-
den waren, wieder ausgelöst.224 Damit war eine erste größere Geldtransaktion 
des Hofes mit Josson abgeschlossen. Doch nur wenige Jahre später sollte noch 
einmal eine Esthupa für die ausstehende Besoldung von Söldnern gegen 325 
Ecus verpfändet werden.225 Im Handel mit Edelsteinen scheint Josson ebenfalls 
erfahren gewesen zu sein, denn er versorgte die Gräfin mit solchen Preziosen.226 

Seit dem Jahre 1410 sehen wir ihn in einer anderen Funktion für den Hof. Als 
Geldwechsler tauschte er zusammen mit drei Christen im Auftrag des Grafen 
Silbergroschen gegen die Goldmünze Ecu ein: im Juli 1410 in Chambery im 
Werte von 163 7 Ecus und in Bourg-en-Bresse im Mai 1411 im Höhe von 493 
Ecus.227 Für diese Bemühungen schenkte der Graf ihm später zwei Florins.228 

Im Jahr 1412 kaufte der Graf von J osson sechs Si I berke lche im Gegenwert 
von 57 Florins drei Groschen, um sie dem Adligen Antoine de Bassin für seine 
erwiesenen Dienste zu schenken. Im Februar 1416 erstand er bei ihm einen ver-
silberten und vergoldeten Kelch für 35 Florins bzw. einen Becher für 29 Flo-
rins.229 Josson betätigte sich also wie Benion im Handel mit Edelmetall und 

222 AST, Inv. 41, Reg. 36, fol. 70v. bzw. lnv. 16, Reg. 49, fol. 19v. 
223 • • • quos dominus mutuo recipere fecit a dicto judeo super eius esthupa aurea ponderante 

duodecim marchas auri una uncia auri inc/usis escossis in qua sunt quadraginta quatuor clo-
chete auri in longitudine diele esthupe ultra duas clochias que defficiunt in dicta esthupa. Que 
esthupa facta est cum divisüs unius ulsi et unius falconis et est sita supra unum corium album 
copertum de veluto calmesino et est circondata rotulis ... : AST, lnv. 16, Reg. 49, fol. 19v. 
Die im Quellentext gebrauchte Bezeichnung esthupa ist nach dem Lexikon von Du Cange 
wahrscheinlich auf mittellateinisch stupa (= Reliquienbehälter) zurückzuführen. 

224 AST, Inv. 16, Reg. 50, fol. 76v.-77r. 
225 AST, Inv. 16, Reg. 55, fol. 58v. 
226 AST, Inv. 16, Reg. 49, Einzelblatt 
227 Libravit pro cambio mille sexcentum triginta septem scutorum auri regis emptorum manu Ja-

cobi Po/li Jassani judei Jacobi Passeracti et Petri Voyronis tarn apud Chamberiacum quam 
apud Burgum in Breyssia et campsorum de moneta ad aurum ... :AST, lnv. 16, Reg. 56, tol. 
149v.-150r. bzw. /tem pro cambio et emptione quatercentum quaterviginti et tresdecim scutis 
auri regis ex predicits emptorum et cambsorum manu Jossonijudei ... : Ebd., fol. 172r.-v. 

228 AST, lnv. 16, Reg. 56, fol. 177r.-v. 
229 Libravit Jossono judeo habitatori Chamberiaci pro precio sex ciphorum argenti ponderancium 

sex marchas argenti demptis uno denaro et obolo ab eodem emptis et habitis [ ... ] de eiusdem 
domini mandato speciali donatorum et concessorum nobili viro Anthonio de Bacino de domo 
Auxulle eius attentis gratis servitiis per ipsum prefato domino nostro impensis circa acquisi-
tionem terre ipsius loci Auxule ... :AST, Inv. 16, Reg. 57, fol. 186r. bzw. ltem a Jossonjuer 
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ähnlichen Pretiosen. Im Jahr 1414 war er zusammen mit zwei anderen bekannten 
Juden aus Chambery in einen Fall um die unrechtmäßige Aneignung eines Per-
lendiadems verwickelt.230 Schließlich wurden ihm 1419 über den Münzmeister 
von Chambery, Janin de Cammino, 100 Florins ausgezahlt, die eigentlich dem 
Schatzmeister zukommen sollten und wahrscheinlich der Begleichung einer frü-
heren Schuld des Herzogs dienten. 231 Damit enden die Nachrichten über die wirt-
schaftlichen Betätigungen Jossons. Aus den Angaben aus dem Umkreis seiner 
Familie läßt sich lediglich erschließen, daß er wenig später, um 1420, gestorben 
sein muß.232 

An die Stelle Benions und Jossons traten später keine weiteren Juden mit ähn-
lichen Fähigkeiten und Funktionen. Es ist möglich, daß es unter den Juden Sa-
voyens keine Spezialisten wie die beiden beschriebenen Geldverleiher mehr ge-
geben hat. Vielleicht hat aber auch ein allgemeiner Wandel im Verhältnis von 
Amadeus VIII. zu den jüdischen Geldverleihern, wie er in der Wuchergesetz-
gebung zum Ausdruck kam, eine Rolle gespielt. 

2.5 Die Verschuldung von Adligen: Humbert de Arvillard und 
Antoine de Gruyere 

Nicht nur der savoyische Hofstand mitjüdischen Geldverleihern in Verbindung, 
auch einige Adlige aus Savoyen und Umgebung hatten sich bei ihnen verschul-
det. In direktem zeitlichen Umfeld zu den Restriktionen jüdischer Geldleihe fand 
auch die Entschuldung des Adligen und engen gräflichen Vertrauten Humbert de 
Arvillard undMolettesauf Vermittlung des Grafen statt.233 Der Adlige hatte sich 

[sie] demorant a Chambery pour zme cope couverte dargent doree pesant li marcz V ances et 
dimy a XIII jlarens et //I/ gras pour marc -XXXV jlar. X gross. /tem audit Jassan paur ung 
gabellet covert dargent dore pesant II marc I once et dimy XIIIfloren 1//1 gras pour marc -
XX/Xjlar. /1 gross.: AST, lnv. 16, Reg. 61, tol. 534r.-535r. 

230 Angeblich soll er sich das Perlendiadem im Wert von ca. 80 Ecus zusammen mit Meir de Pey-
rins und Salamon de Vermenton unrechtmäßig von einer Jüdin namens Regina, der Frau des 
Arztes Isaac aus Chambery, angeeignet haben, die es von einem gewissen Perin Panecier käuf-
lich erwerben wollte: . . . pro eo quia inculpabantur cepisse retinuisse et sibi appropriasse 
quandam fronteriam perliarum quam habebat a Perino Panicerie Regina uxor quondam ma-
gistri Ysac judei phisici habitatoris Chamberiaci va/ore extimam quaterviginti scutos auri vei 
circa ... :AST, lnv. 16. Reg. 60. fol. 122v. 

23l AST, lnv. 16, Reg. 65, fol. 96r. 
232 Im Jahr 1421 wird seine Frau Meranda erstmals als Witwe bezeichnet: AST, Inv. 16, Reg. 66, 

fol. 98r.-v. 
233 Les Molettesund Arvittard liegen südlich von Montmelian an der Grenze zur Dauphine. Hum-

bert scheint nach der Quelle ein Sohn des unehelichen Halbbruders Amadeus' VI., Humberts 
von Savoyen, gewesen zu sein. Bereits 1367 hatte dieser Halbbruder zusammen mit anderen 
Adligen im Auftrage des Hofes eine größere Anleihe im Werte von 1.700 Florins bei einigen 
Juden aus Lyon aufgenommen. Das Darlehen war auf Vermittlungzweier Juden aus Chambery, 
Symond de Aubonne und Agin de Yenne. die selbst zusammen mit einem Vivand Sirnon de 
St. Genix noch über 300 Florins beisteuerten, zustande gekommen: siehe dazu SEGRE, 
Testimonianze documentarie 1976, Nr. 177-181. S. 331-333. Mit diesem Betrag sollten die 
Ausgaben Amadeus' VI. für die Festlichkeiten anläßtich der Reise eines jungvermählten 
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bei einem Konsortium von führenden jüdischen Geldverleihern aus Chambery 
und Montmelian aus unbekannten Gründen in den Jahren von 1406 bis 1414 
hoch verschuldet. 234 Dieser Schulden entledigte er sich, indem er im Sommer 
1415 den Markt- und Gewichtszoll von Avigliana sowie alle Erwerbungen seines 
verstorbenen Vaters an Amadeus VIII. verkaufte. 235 Dafür verpflichtete sich der 
Graf, die sechs jüdischen Gläubiger, die offenbar die Einnahmen aus den beiden 
Zöllen als Sicherheit erhalten hatten, zufriedenzustellen und Humbert den 
Marktzoll von Montmelian gegen Zahlung einer Summe von 2.200 Florins zu-
rückzuerstatten. In der Quelle werden darauf die Juden genannt, denen gegen 
Rückgabe ihrer Schuldscheine und gegen einen Schwur, daß damit alle ihre An-
sprüche erfüllt seien, mehrere Summen aus verschiedenen früheren Darlehen 
ausbezahlt werden sollten.236 Die Gesamtschuld des Adligen aus den Anleihen 
der Jahre 1406 bis 1414 lag bei Addition aller Einzelbeträge bei rund 1.500 
Florins, wobei nicht ersichtlich ist, inwieweit bei diesen Krediten schon die 
Zinsen und andere zusätzliche Kosten berücksichtigt sind. Seine Beziehungen 
zum Hofe halfen ihm jedoch über diese Finanznot hinweg, während Ama-
deus VIII. die Einkünfte aus den beiden Zöllen in Avigliana an sich ziehen 
konnte. 

Eine ähnliche Vermittlerrolle nahm Amadeus VIII. noch einmal im Jahre 1428 
ein, als er die Rückzahlungen diverser Schulden des Grafengeschlechts von 

Paares, des Herzogs von Clarence und der einzigen Tochter von Giangaleazzo Visconti, von 
Paris bis nach Piemont ausgeglichen werden. Diese ließ Amadeus als Verwandter beider Für-
stenhäuserals Hochzeitsgeschenk ausrichten: Cox, The Green Count 1967, S. 244 und 247-
252. Humberts Sohn gleichen Namens, um den es in der vorliegenden Quelle geht, gehörte zu 
dem Kreis der adligen Verschwörer gegen die angeblichen Mörder Amadeus' VII.: COGNASSO, 
Amedeo VIII, Bd. 1, 1930, S. 6. 

234 Siehe hier wie im folgenden: AST, lnv. 16, Reg. 61, 1ol. 323r.-326r. Im Unterschied zu den 
Lombarden, die öfters sogar ihre casanae gemeinsam führten, betrieben die Juden nicht nur in 
Savoyen sehr selten Geldleihegeschäfte in gemeinschaftlicher Form: vgl. PATRONE, Le casane 
astigiane 1959, S. 67f. 

235 • • • quod cum in quadam vendicione per virum nobilem dominum Humbertum de Alto Villa-
rio dominum dicti loci et Moletarum facta illustri principi domino nostro Sabaudie comiti etc. 
de leyda et pondere Avilliane seu quicquid habebat ex acquisimiento facto per dominum Hum-
bertum bastardum Sabaudie eius quondam patrem seu quovis alio titulo sine causa. Item de 
reacheto per dominum sibi dato in leyda ville Montismeliani precio duorum millium et ducen-
torum jlorenorum auri parvi ponderis salvendarum certis personis in quibus dictus dominus 
Humbertus de Alto Villario tenebatur instrumentis pub/icis inde super hoc confectis ... : AST, 
lnv. 16, Reg. 61, fol. 323r. Zum Wegzoll von Avigliana: DAVISO Dl CHARVENSOD, I pedaggi 
1961, S. 344f. 

236 Eliot de Bäle 160 Florins aus einer Anleihe des Jahres 1411, .lacolet de Thoissey aus derselben 
Anleihe 225 Florins sowie aus weiteren Darlehen aus dem Jahr 1412 185 Florins (= ca. 
37 Silbermark) und 1414 60 Borins (= ca. 12 Silbermark), Abramin Symond 150 Florins(= ca. 
30 Silbermark) aus einem Kredit des Jahres 1406, 110 Florins aus dem Jahr 1409, 120 Florins 
(= ca. 28 Silbermark) 1411 und 245 Florins(= ca. 49 Silbermark) 1412, Jeziel de Loriod aus 
einer Anleihe des Jahres 1412 100 Florins(= ca. 20 Silbermark), Michel de Loriod bescheidene 
16 Florins(= ca. drei Silbermark) aus dem Jahr 1412 und schließlich Raphael de Montmelian 
ein Kredit von 128 Florins (=ca. 25 Silbermark) aus dem Jahr 1411: AST, Inv. 16, Reg. 61, 
fol. 323v.-326r. 
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Gruyere bei der jüdischen Familie Vesoul in Höhe von insgesamt 1.000 Florins 
mittels eines Schiedsspruchs regelte.237 Offenkundig hatte sich der Kläger, Men-
lin de Vesoul,238 der in Rapperswil am Zürichsee wohnte, auf Vermittlung des 
Juden Asturquet de Spira an den Grafen gewandt,239 um eine Schlichtung des 
bereits über Jahrzehnte andauernden Streitfalls zu erreichen. Nach dem Tode von 
Menlins Vater, des Magisters Abraham de Vesoul,240 hatte zunächst dessen Frau 
Ester bis mindestens 1422 die Geschäfte weitergeftihrt. 241 Ihr Sohn Menlin 
wohnte nach seiner Verheiratung mit Pesslin, der Tochter des Jakob von 
Wagrant, zunächst weiter in Zürich,242 war dann von 1418-1423 Bürger in Mel-
lingen (zwischen Zürich und Baden) und zog schließlich mit der Familie seines 
Schwiegervaters nach Rapperswi 1,243 

Menlin trat nun als Erbe seines Vaters Abraham auf, um Schulden in Höhe 
von 560 und 846 rheinischen Gulden sowie die daraus entstandenen Kosten bei 
Antoine de Gruyere, dem Erben und Nachfolger seines Großvaters Rudolph de 
Gruyere und seines Vaters Rudolph de Montsalvens, aus Anleihen des Jahres 
1395 einzufordern. Die Rückstände des ohnehin stark verschuldeten Adelsge-
schlechts stammten womöglich aus dem im Jahre 1393 abgeschlossenen Kauf 
der savoyischen Anrechte an den Herrschaften Aubonne und Coppet durch Jean 
de Ia Baume und Antoines Großvater Rudolph, der kurze Zeit später die Herr-
schaften sogar für sich allein erwerben konnte.244 Der Graf sah die Schuld unter 
Berufung auf zwei Urkunden König Wenzels aus den Jahren 1396 und 1397 

237 AST, Prot. duc., Nr. 72, fol. 717r.-719r. 
238 Menlin war der Sohn der Ester und des Arztes Abraham von Vesoul und verheiratet mit einer 

Jüdinnamens Pesslin: STEINBERG, Juden Schweiz 1902, S. 8. 
239 AST, Inv. 16, Reg. 73, fol. 294v. Über die Heirat seiner Tochter Bellerose mit Agin Cohen aus 

Chambery siehe Kapitel V.2.2. 
240 Er lebte von 1381-1384 in Fribourg und von 1384 bis zu seinem Tode 1405 in Zürich: 

STEINBERG, Juden Schweiz 1902, S. 18-20. Er ist nicht mit dem in Fribourg 1423-28 lebenden 
Arzt Abraham, Sohn des Aquinet de Yenne, oder dem bzw. den beiden in Zürich von 1391-
1402 wohnenden Magistern namens Abraham zu verwechseln: GJ 111/1 1987, S. 400 bzw. 
GUGGENHEIM-GRÜNBERG, Judenschicksale 196 7, S. 17f. 

241 Die zahlreichen Belege ihrer Tätigkeit in der Quellensammlung von Schnyder sind zusammen-
gefaßt im entsprechenden Ortsartikel in GJ 111/2 1995. S. 174 7, Anm. 196. 

242 STEINBERG, Juden Schweiz 1902, S. 8. 
243 Zu Rapperswilder entsprechende Artikel in: GJ lll/2 1995, S. 1170f., Anm. 5. 
244 Über die finanzielle Lage des Grafengeschlechts, die schließlich zur Aufgabe der Herrschaft im 

Jahre 1553 führte, siehe die Studie von Renneüthrt, die allerdings auf die Verschuldung der 
Grafen bei den Juden nicht weiter eingeht: RENNEFAHRT, Der Geltstag 1942, S. 330-344, hier 
S. 336 und den Artikel »Greyerz, Grafen von« in: HBLS III, 1926, S. 741. Das Grafenge-
schlecht war auch bei Lombarden hoch verschuldet, so daß Graf Rudolph auf Vermittlung von 
Amadeus im Jahre 1403 seinen Hauptschuldner Ottinin Asinari zum Kastellan von Aubonne 
und Coppet bestellte: AMMANN, Mittelalterliche Wirtschaft 1942/54, Nr. 3477, S. 343 bzw. 
PATRONE, Le casane astigiane 1959, S. 37, Anm I; Rudolph IV. von Gruyere hatte anscheinend 
nicht nur wie viele seiner Vorfahren für die savoyischen Lehnsherren im aufständischen Wallis 
gekämpft, sondern besaß auch eine Vertrauensstellung am Hofe Amadeus' VIII., da er von ihm 
um 1400 als Ratgeber und Botschafter mit der Klärung der Grenzstreitigkeiten mit dem Mark-
grafen von Montferrat betraut worden war: RENNEFAHRT, Der Geltstag 1942, S. 331-336; 
DEMOTZ, La politique internationale 1974, S. 63. 
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sowie auf ein Privileg Sigismunds aus dem Jahre 1408 als beglichen an. Wenzel 
hatte jedoch noch im Jahr 1397 seine Anordnung wieder zurückgenommen und 
zusätzlich sogar die Hilfe der Städte Basel, Zürich, Bern und Luzern für die Ein-
treibungder Schulden zugunsten der Juden erbeten.245 Auch Sigismund hatte der 
jüdischen Familie in diesem Geschäft geholfen und auf Bitten von Ester die 
Reichsacht über Antoine de Gruyere, einige weitere Adlige der Region und die 
Städte Genf und Lausanne verhängt.246 Auf Vermittlung des Herzogs, der auch 
der Vormund von Antoine während dessen Minderjährigkeit gewesen war, kam 
es dann zwischen Menlin und dem Bevollmächtigten des Grafen, Jean Mar-
chand, zu folgender Einigung: Menlin erhielt eine Entschädigung in Höhe von 
1.000 Florins, die in Raten von 200 Florins jeweils am 6. I. eines Jahres in Fri-
bourg ausgezahlt werden sollte. Für jede Verspätung in der Begleichung der 
Raten war eine Säumnisgebühr in Höhe von 100 Florins zu zahlen, von der Men-
lin und Amadeus jeweils 50 Florins erhalten sollten. Diesen Vertrag mußte der 
Graf am 20. 8. 1428 in Fribourg beschwören und mit geeigneten Bürgen und Ga-
rantien versehen. Für die Dauer der Vereinbarung hatte Menlin auf jeglichen 
Zugriff auf das Vermögen des Grafen Antoine oder das seiner Bürgen zu ver-
zichten und nach Zahlung der letzten Rate die Tilgung der Schuld zu quittieren. 
Doch dazu ist es wohl nicht gekommen, denn Menlin wurde bereits im Jahre 
1430 von einem Schuldner aus Einsiedeln erschlagen.247 Nach seinem gewalt-
samen Tode zog die Witwe schließlich zusammen mit ihrem Vater und anderen 
Juden nach Zürich.248 Von einer weiteren Verfolgung des Rechtsstreits durch die 
Erben Menlins ist nichts bekannt. 

2.6 Jüdische Geldleihe in Bourg-en-Bresse und in Savigliano im Vergleich 

Während die zahlreichen städtischen Quellen Piemonts das Ausmaß jüdischer 
Geldleihe relativ offen darlegen, kann man auf Grund des FehJens der Quellen 
im savoyischen Raum keinen entsprechenden Überblick geben. Lediglich flir 
Murten und Fribourg sind entsprechende notarielle Akten bereits erfaßt bzw. 
auch ansatzweise analysiert worden.249 Einen zeitlich und räumlich sehr begrenz-
ten Einblick von den Grenzen und Möglichkeiten jüdischer Geldleihe in eher 

245 Dies sind die einzigen Einzelheiten. die über diese Anleihen bisher bekannt waren: STEINBERG, 
Juden Schweiz 1902, S. 137f; GJ 11111 1987, S. 401 und Anm. 65. Entgegen der Annahme von 
Steinberg sind diese Verordnungen jedoch nicht mit den Judenschuldentilgungen König Wen-
zels aus dem Jahr 1385 und 1390 gleichzusetzen: SüSSMANN, Judenschuldentilgungen 1907, 
hier insbesondere S. 183f. 

246 SCHNYDER, Quellen I, 1937, Nr. 759, S. 426. 
247 WELDLER-STEINBERG, Leben der Zürcher Juden 1959, S. 36; GUGGENHEIM-GRÜNBERG, Juden-

schicksale 1967, S. 20f. 
248 Ebd., S. 21; STEINBERG, .Juden Schweiz 1902, S. 8; von ihnen fehlt jedoch ein Nachweis im 

entsprechenden Ortsartikel »Zürich« in GJ 111/2 1995. 
249 Zu Murten: NIQUILLE, Les preteurs juifs 1927, S. 95-99; AMMANN, Waadt 1944, S. 264-266; zu 

Fribourg: AMMANN, Mittelalterliche Wirtschaft 1942/54, Nr. 1528, S. 148-150. 
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alltäglichen Geschäften erhält man aus den Notariatsregistern der Stadt Bourg-
en-Bresse, die von 1439 an Einzelstücke notarieller Aufzeichnungen enthalten.250 

Obwohl die Quellen eigentlich außerhalb der zeitlichen Grenze unserer Unter-
suchung liegen, sollen die daraus gewonnenen Daten dennoch in Anlehnung an 
die aus den Beständen von Murten gezogenen Ergebnisse kurz analysiert 
werden, um einen Vergleich zwischen den beiden Regionen zu ermöglichen. 

Zwischen dem 24. März 1439 und dem 19. Oktober 1440 sind in dem Heft des 
Notars Andre Botte, genannt Hugonin, insgesamt 44 Geschäfte zwischen jüdi-
schen Geldverleihern und einzelnen Personen der Umgebung aufgezeichnet wor-
den, mehr als die Hälfte aller von ihm notariell beglaubigten Geschäfte dieses 
Zeitraums.251 Wenn man von der Witwe eines gewissen Verdema aus Bourg 
absieht, die nur ein einziges und zugleich das vom Umfang her kleinste Geschäft 
tätigte, so sind von jüdischer Seite sechs verschiedene Geldverleiher aktiv: Ab-
ramin de Monteil, Meldegaya, Agin Viviand, Abramin de Lyon, Jayer de Vi-
miers und Huriel de Baume. Die sechs genannten Geldverleiher sind schon z. T. 
von früheren Quellen her bekannt. 

Abramin de Monteil war der Sohn des Magisters Bandiz de Monteil, der be-
reits 1396 in Pont-de-Veyle erstmalig nachweisbar ist, als er wegen eines aus 
unbekanntem Grund geschlossenen Vergleichs mit dem Grafen die enorme 
Summe von 1.200 Francs (ca. 1.600 Florins) zahlen sollte, die aber dann auf 
Grund seiner Armut auf 50 Florins reduziert wurde.252 Vielleicht hat seine Ver-
urteilung schon etwas mit seinem späteren Beruf als Arzt zu tun, denn in Sep-
tember 1412 wurde Bandiz von einem herzoglichen Gericht als 'Kurpfuscher' 
verurteilt.253 Das eigentlich strafwürdige Delikt bestand in diesem Fall wohl eher 
darin, daß Bandiz sich nicht die vom Landesherrn sonst gebührenpflichtig er-
teilte Erlaubnis zur Ausübung des Berufes eingeholt hatte, die die landesherr-
lichen Verwaltung in diesen Jahren erstmalig bei Ärzten und Rabbinern verlangt 

250 Siehe die Angaben im Archivfiihrer von BAUTIER.ISORNAY, Les sources II, 197 L S. 1102. Bis 
auf die von Niquille ansatzweise untersuchten Notariatsakten von Murten fehlen leider ent-
sprechende Quellen für den Untcrsuchungsraum: NIQUILLE, Les pn~teurs juifs 1927, S. 95-99; 
vgl. auch AMMANN, Waadt 1944, S. 264-266. Eine Ausnahme bilden hier höchstens die im Re-
gest edierten Notariatsakten der Hospitäler von Chambery. die jedoch nur einen geringen Er-
trag an Belegen jüdischer Geldleihe erbrachten: PERPECHON/BIVER. Inventaire sommaire 1925-
1 932; vgl. auch BRONDY, Chambery 1988. S. 223f. 

251 Die doppelt eingetragenen Geschäfte wurden dabei nicht gezählt: AD Savoie, SA 3954, fol. I, 
Nr. 10. Ein Großteil der Geschäfte tindet sich auch in anderen Notariatsregistern des gleichen 
Notars aus diesen beiden Jahren: AD Savoie, SA 3951, fol. L Nr. 7 und SA 3952, fol. I, Nr. 8. 

252 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 427, S. 410. Möglicherweise besteht eine Ver-
bindung zu dem Arzt Bartholomey de Monteil aus Tournus, der der allgemeinen Vertreibung 
von 1394 anscheinend durch Konversion entging und 1420 verstarb: JEANTON, Les Juifs en 
Mäconnais 1919, S. 394f. 

253 • • . tanquam judeus illiteratus ignorans artem medicine stetisse longo tempore in patria 
domini nulla licencia obtenta plztres que medicinas dielasse infirmos quamplurimos visitasse et 
eisdem medicinas predictas ministrasse ex quibus multi ex ipsis dicebantur martern incurisse 
... : AST, lnv. 16, Reg. 59. tol. 113r.; zur Tätigkeit von jüdischen Wunderheilern siehe auch 
GLANZ, Geschichte des niederen jüdischen Volkes 1968, S. 481'. 
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hatte.254 Auch von dieser Anklage konnte sich Bandiz gegen eine Geldstrafe von 
40 Florins freikaufen, was den Verdacht bestärkt, daß lediglich die Gebühr nach-
träglich eingefordert wurde. Im gleichen Jahr wurde sein Sohn Abramin zum er-
sten Mal als steuerpflichtiges Mitglied seines Haushalts genannt.255 1415 wurde 
Abramin auf Vermittlung Raphael Cohens auch die Erlaubnis zur Ausübung des 
Arztberufs erteilt.256 

Jayer de Vimiers ist vermutlich identisch mit Josson de Vimiers, der zunächst 
1413 als Bewohner von Trevoux und seit 1416 von Bourg-en-Bresse genannt 
wird, ohne daß man von ihm jedoch mehr erfahren würde. 257 Abramin de Lyon 
lebte dagegen zunächst ab 1425 in Chätillon-sur-Chalaronne, bevor er wie auch 
Agin Vivand erstmalig 1426 in Bourg belegt ist.258 

Die Namen aller sechs jüdischen Geldverleiher tauchen zusammen erst in dem 
Vertrag auf, den die Stadt Bourg-en-Bresse am 20. 9. 1438 mit der jüdischen 
Gemeinde über eine Beteiligung an den Kosten der Befestigungsarbeiten der 
Stadt abschloß.259 Daraus läßt sich ersehen, daß wirklich alle Juden, die uns aus 
den Geschäften bekannt sind, auch in Bourg lebten. Drei von ihnen - Abramin 
de Monteil, Abramin de Lyon und Huriel de Baume- waren die Verhandlungs-
führer für die jüdische Gemeinde und damit wohl auch deren fuhrende Vertreter. 
Sie schlossen zusammen mit dem Juden Meldegaya auch die meisten und vom 
Umfang her höchsten Geldgeschäfte in dem eineinhalbjährigen Zeitraum ab: 
Abramin de Monteil insgesamt 14 Geldgeschäfte im Rahmen von zwei bis 19 
Florins (0 7,5 Florins), Meldegaya 13 Geschäfte von zwei bis 19 Florins (0 5,6), 
Abramin de Lyon 14 Geschäfte von zwei bis 35 Florins (0 9,5), Huriel de Baume 
nur fünf Geschäfte von sechs bis 30 Florins, aber mit der durchschnittlich höhe-
ren Summe von 11,8 Florins. Insgesamt handelt es sich also um Geldleihe im 
Rahmen von Kleinkrediten, die auch außerhalb von Savoyen seit der zweiten 
Hälfte des 14. Jahrhunderts eine immer größere Rolle spielten.260 Sie entspre-
chen damit in etwa den von Niquille festgestellten, geringen durchschnittlichen 
Werten der jüdischen Anleihen in Murten um die Wende vom 14. zum 
15. Jahrhundert. 261 

254 Siehe dazu auch das Kapitel IV.3.2. 
255 AST, Inv. 16, Reg. 57. tol. 43v. 
256 AST, Inv. 41, Reg. 42, tol. 274r. 
257 AST, Inv. 16, Reg. 59, tol. 62v. bzw. Reg. 61, tol. 106v.; vermutlich ist er auch identisch mit 

dem Josson de Conches, der für ein paar Jahre in Vimiers gelebt hat. 
258 AST, Inv. 16, Reg. 70, tol. 54r. bzw. Reg. 71, tol. 92r. 
259 BROSSARD, Cartulaire 1882, Nr. 90, S. 250-253; siehe dazu das Kapitel 111.2.4. 
260 Zum Wandel der jüdischen Geldleihe vgl. auch M. TocH, Jüdische Geldleihe im Mittelalter, in: 

Geschichte und Kultur der Juden in Bayern. Ausätze. Hg. M. TRAML und J. KIRMEIER, Mün-
chen etc. 1988, S. 85-94; M. WENNINGER, Juden und Christen als Geldgeber im hohen und spä-
ten Mittelalter, in: Die Juden in ihrer mittelalterlichen Umwelt, Hg. A. EBENBAUER und 
K. ZATLOUKAL, Wien etc. 1991, S. 281-298. 

261 N!QUILLE, Les preteurs juifs 1927, S. 96. Ähnliches gilt auch fiir die Geldgeschäfte der Juden 
aus Fribourg: vgl. z. 8. AMMANN, Mittelalterliche Wirtschaft 1942/54, Nr. 1528, S. 148-150. 
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Die Schuldner kamen weniger aus Bourg-en-Bresse selbst als vielmehr aus 
den umliegenden Pfarreien von Meillonas, Jasseron, Viriat, Hautecourt, Attignat, 
St. Andre-le-Panoux, St. Julien-sur-Jasseron, Craz, Chaveyriat und einigen nicht 
weiter identifizierten Pfarreien. Soweit die Wohnorte bekannt sind, liegen sie 
alle in einem Umkreis von rund 30 Kilometern um Bourg herum. Es handelt sich 
also um die Bevölkerung aus den umliegenden Dörfern. Der einzig bedeutendere 
Ort, aus dem die Kundschaft der jüdischen Geldverleiher kam, ist Jasseron, das 
eine eigene charte de franchises besaß und in dem ein savoyischer Kastellan re-
sidierte. In Jasseron hatten sich weder jüdische noch lombardische Geldverleiher 
niedergelassen, so daß die Bevölkerung des Ortes offenbar auf das Angebot in 
Bourg angewiesen war. Im Falle Murtens scheinen sie eher aus den im Umkreis 
von ca. 40 km liegenden kleineren und größeren Städten gekommen zu sein~62 

Bei der zeitlichen Verteilung der Geschäfte ist weder eine besondere Bindung 
an einzelne Wochentage noch eine Häufung der Geschäfte während bestimmter 
Monate zu beobachten, die eventuell Aufschluß über eine Marktbindung der jü-
dischen Geldleihe oder über die Art der Krediteinfolge saisonaler Schwerpunkte 
im agrarischen Rhythmus des Jahres hätte geben können. 

Neben der Geldleihe handelten die Juden jedoch auch mit den landwirtschaft-
lichen Produkten der Region, die sie wahrscheinlich im Zuge ihrer Geldleihe-
tätigkeit als verfallene Pfänder erworben hatten.263 Eine Eselsladung Getreide 
wurde ftir einen Florin, ein Zentner Hanf für neun bis zehn Groschen als Pfand 
angenommen. Hanf war das wichtigste landwirtschaftliche Produkt der Bresse, 
das vorwiegend nach Lyon zur Weiterverarbeitung geliefert wurde.264 Getreide 
wurde dagegen meist nur zum eigenen Verbrauch im Lande angebaut. Nur in 
guten Jahren war ein Export von Überschüssen auf die Messen von Genf mög-
lich.265 Die Juden in Savoyen haben einen umfangreichen Handel mit Getreide 
betrieben, wie die in ihren Privilegien dieser Jahre enthaltene Festlegung eines 
Höchstpreises von 12 Groschen auf eine Ladung Getreide vermuten läßt.266 

Eine ähnliche Situation herrschte auch in Savigliano, wo verschiedene Mit-
glieder der dortigen jüdischen Gemeinde, auf deren Zusammensetzung bereits im 
Migrationskaptiel eingegangen wurde, nach und nach über die Geldleihe am 
lokalen Handel mit Getreide, Vieh, Wein und auch Salz teilnahmen. Neben vie-
len anderen alltäglichen Pfändern wie Kleidung, Arbeitsinstrumente oder land-
wirtschaftliche Geräte war die Familie Foa spätestens seit 1410 in den Besitz 

262 Ebd., S. 95 sowie eine entsprechende Karte bei AMMANN, Waadt 1944, S. 266, deren Quellen-
grundlage von Sucher bis 1455 erweite11 wurde: SUCHER, Murten 1974/75, S. 120 sowie 132f. 

263 Eine entsprechende Erlaubnis zum Handel hatten die Juden der Bresse bereits 1397 erhalten: 
AST, Inv. 41, Reg. 33, fol. 1 09v., die .luden diesseits des Ain für Fleisch und Getreide jedoch 
erst 1404: AST, Inv. 41, Reg. 36. fol. 60v. Auch die lombardischen Geldverleiher hatten im 
Zuge ihrer Geschäfte mit der lokalen Bevölkerung Getreide, Wein oder Vieh erhalten: 
PATRONE, Le casane astigiane 1959, S. 72. 

264 BERGlER, Geneve 1963, S. 63 und 70. 
265 Ebd., S. 75; BRONDY, Chambery 1988. S. 113f. 
266 Zu diesem Handel allgemein: SEGRE, The .Iews in Piedmont I, 1986, S. XXIX-XXXI. 
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größerer Mengen von Weizen gekommen, den sie aber oft nur unter Schwierig-
keiten einziehen konnte. 267 Der Weizen wurde nicht nur ftir die eigene Versor-
gung genutzt, sondern auch weiterverkauft, 268 wobei sich die Frage stellt, ob 
Weizenankäufe und -verkäufe nicht einfach der Verschleierung von Geldleihe-
geschäften dienten. Spätere Quellen lassen indes die Vermutung zu, daß Juden 
mit Getreide auf den lokalen Märkten nicht nur handelten, sondern auch speku-
lierten.269 

Mosse Foa kaufte außerdem seit 1413 Hanf, Tobia Foa dagegen Wein.270 Der 
Erwähnung des Hanfs ist dabei besondere Aufmerksamkeit zu schenken, da 
diese Pflanze in der Gegend nicht angebaut wurde, so daß hier ein Anzeichen flir 
einen weiterreichenden Handel von Hanf durch die Juden Savoyens vorliegt.271 

Außerdem kann man auf Grund der vorliegenden Quellen auf einen Handel mit 
Salz durch den Juden Bonafey de Chalon schließen, weil er 1434 den entspre-
chenden Zoll in Savigliano nicht zahlen wollte.272 Später betätigten sich noch 
andere Juden auf diesem Gebiet.273 Einzig Salz war für das Herzogtum ein Im-
portprodukt, da neben dem einheimischen Abbau in Salins und Bourg-
St. Maurice der größte Teil des Bedarfs durch Lieferungen aus der Franche-
Comte, dem Languedoc und der Provence abgedeckt werden mußte.274 

Schließlich gelangten Amadeus und Abraham Foa über Verpfändung in den 
Besitz größerer Viehherden,275 die sie offensichtlich auch zur eigenen Nutzung 

267 Ebd., Nr. 16-18, S. 6f. 
268 ACS, Cat. 7, Reg. 24, f()i. 12r. (= SEGRE. The .Iews in Piedmont I, 1986, Nr. 64, S. 27); Ebd., 

Nr. 258, S. 119; AST, Conti delle Castellenie, Art. 75. Par. 2, Rot. 7, Pec. 8 (= SEGRE, The 
.Iews in Piedmont I, 1986, Nr. 267, S. 121). 

269 In Cuneo wurden 1436 Klagen gegen .Juden erhoben, weil allein ihre Präsenz auf den Wo-
chenmärkten einen Preisanstieg beim Korn verursachen würden: Ebd., Nr. 250, S. 115. 

270 Ebd., Nr. 36, S. 13 bzw. Nr. 37. S. 14. 
271 Tatsächlich soll der Hanf aus der ßresse auch bis in das Piemont gehandelt worden sein: 

BRONDY, Chambery 1988, S. 151. Zum Anbau und Handel der landwirtschaftlichen Produkte 
der Stadt vgl. auch TURLETTl, Savigliano I. 1879. S. 481; CoMBA, Commercio 1980, S. 429f. 
und allgemein: R. COMBA. Contadini, signori e mercanti nel Piemonte medievale, Torino 1988. 

272 SEGRE, The .Iews in Piedmont I, 1986. Nr. 208, S. 97. Später erfährt man, daß der städtische 
Kämmerer von Savigliano, der den Zoll auf Salz gepachtet hatte. bei Bonafey stark verschuldet 
war: Ebd., Nr. 302, S. 135. Zur Biographie dieses außergewöhnlichen Juden siehe GABOTIO, 
Bonafede di Chalon 1918. 273 AST, Conti delle Castellenie, Art. 75. Par. 2, Rot. 10, Pec. 2-3 (Abraham Foa 1441), 5-6, 8 
(Bonafey de Chalon 1441) sowie Rot. 12. Pec. 16-17 (.Joya de Spire und Jacob d'Arles 1446). 
Außerdem kommt in den vierziger .Jahren des 15. Jahrhunderts noch der Handel mit Eisen 
dazu: AST, Conti delle Castellenie, Art. 75, Par. 2, Rot. II. Pec. 15 (Mathasia Raphael 1445) 
sowie Rot. 14, Pec. 14-15 (Salamon de Muntreal 1448). 

274 BRONDY, Chambery 1988, S. 116; H1ST01RE CHAMBERY 1992, S. 58 sowie insb. J. LE GOFF, Le 
sei dans Ia politique franc;aise a I' cgard de Ia Savoie, in: BPH, 1960, Bd. I. Paris 1961, S. 303-
314 und J. F. BERGlER, Port de Nicc. sei de Savoie et faires de Geneve. in: Le Moyen Age. 
Valurne jubilee ( 163), S. 857-865. 

275 So soll Amadeus Foa laut einer Beschlagnahmung im Jahre 1416 allein in den Besitz von 62 
Schafen gekommen sein: ACS, Cat. 7, Reg. 22, fol. 73r. (= SEGRE, The .Iews in Piedmont I, 
1986, Nr. 42, S. 15). 
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behalten konnten.276 Auch der Besitz von Land war Mitgliedern der jüdischen 
Gemeinde erlaubt. So mußte beispielsweise eine richterliche Verordnung 1421 
daftir sorgen, daß niemand unbefugt die Trauben des Weinberges von Amadeus 
Foa pflückte.277 

Unter den Schuldnern der Juden aus Savigliano waren alle Bevölkerungs-
schichten der Stadt vertreten, vom lokalen Adligen wie Domenico Canaverino de 
Bra, Bernabo di Cavallermaggiore, Cristoforo de Amistate oder BartholOineo de 
Clauda278 bis zum einfachen Schuhmacher, Schneider, Weber oder Bauern.279 

Daher war auch die Höhe der Anleihen sehr unterschiedlich. Neben den Stadt-
bewohnern scheint die Landbevölkerung aus den umliegenden Dörfern auf dem 
Markt von Savigliano, der freitags abgehalten worden sein soll, 28° Kredite aufge-
nommen zu haben. Sofern es Belege gibt, kamen die Schuldner aus den umlie-
genden Städtchen im Umkreis von ca. 20 km Entfernung.2s1 

Während also in beiden Städten gleichermaßen sich nach und nach als Folge-
geschäft der Geldleihe ein lokaler Handel mit wichtigen landwirtschaftlichen 
Produkten, insbesondere Getreide, entwickelte, der immer professionellere Züge 
annahm, können im Bereich der eigentlichen Geldleihe einige Unterschiede fest-
gestellt werden, die allerdings auf Grund der eingeschränkten Quellengrundlage 
ftir Bourg nur unter Vorbehalt gelten dürfen. So kamen die Kunden der Juden 
aus Bourg aus einem weiteren Umkreis als in Savigliano. Die dabei gewährten 
Anleihen deckten aber nur die bescheidenen Bedürfnisse der Landbevölkerung 

276 So wurde im Jahre 1431 wegen eines ausstehenden Streitfalles die gesamte Herde des lsaac 
Levi beschlagnahmt: . . . saxisse et sequestrasse penes ordinamentum de francesco omnes 
bestias quas habe! in eius area quae sunt lsac benijudey ... : ACS. Cat. 7, Reg. 29, 1ol. 50r. 
(= SEGRE, The .Iews in Piedmont L 1986, Nr. 173, S. 78). 

277 • • • non debeat vandemiare nec vendemiam facere qzwdam altini dicti Amedei: ACS, Cat. 7, 
Reg. 24, fol. 136v. (= SEGRE, The .Iews in Picdmont I, 1986, Nr. 74, S. 30 mit leicht veränder-
ter Lesart). 1426 gelangte ein gewisser Bonafey de Clemi in den Besitz von Land, auf dem sich 
Weinreben und Bäume befanden: . . . dando ipsi Bonafoy de terrcr vitibus et arboribus diele 
possessionis: ACS, Cat. 7, Reg. 28, tol. 131 v. (= SEGRE, The .Iews in Piedmont I 1986, Nr. 131, 
S. 59). 1427 zahlten die Juden Saviglianos den größten Teil des städtischen Weinzolls: Ebd., 
Nr. 143, S. 68. 1437/38 wurden von Leon Cohcn und lsaac Levi Ländereien beiMarenein der 
Nähe von Savigliano gekauft: . . . jiJit in possessionem cuiusdam pecie terre continentis esse 
jornali duas sitis in finibus Savilliani de versus marenas loco dico ad Zarnagnam ... : ACS, 
Cat. 7, Reg. 37, fol. 123r. (= SEGRE. The .Iews in Piedmont I, 1986, Nr. 269, S. 122; Nr. 271, 
S. 123) bzw. . . . tenet et possidet et .facultatem restituendi habet jornali /1// terre aratorie 
siti in finibus Savilliani de versus Marenas loco dicto in prato domo ... : ACS, Cat. 7, Reg. 
3 7, fol. 95r. (= SEGRE, The .Iews in Piedmont L 1986, Nr. 289, S. 129). 

278 Ebd., Nr. 17, S. 6f.; Nr. 43, S. 23; Nr. 168. S. 76; Nr. 194, S. 86f. 
279 Ebd., Nr. 18, S. 7; Nr. 65, S. 27; Nr. 89. S. 37: Nr. 162, S. 73. 
280 TURLETII, Savigliano I, 1879. S. 674. 
281 Im Falle Saviglianos z. B. aus Cavallermaggiore, Bra oder Fossano. Die Höhe der Anleihen 

reichte von wenigen Florins bis zu mehreren hundert: SEGRE, The .Iews in Piedmont I, 1986. 
Nr. 41, S. 15 (zwei Florins); Nr. 302, S. 135 (294 Florins). Leider fehlen in den entsprechenden 
Regesten bei Segre oft genauere Angaben über die betroffenen Personen und die Art ihrer 
Anleihen, so daß keine ähnliche Autlistung gemacht werden kann wie im Falle der Angaben 
von Bourg-en-Bresse. 
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ab, während in Savigliano die Schuldner aus allen Kreisen der Bevölkerung ka-
men, so daß auch die Höhe der Anleihe stärker variieren konnte. 

3 Weitere Juden im Dienste der savoyischen Landesherren 

Außer ftir den Bereich der Geldleihe finden sich in den Quellen der Finanzver-
waltung nur selten Fälle, bei denen Juden ftir bestimmte Dienste entlohnt wur-
den: Die beiden jüdischen Finanziers Benion de Paris und Josson Aaron hatten 
auch im Handel mit Schmuck und Edelmetallen eine wichtige Funktion. Außer-
dem kann in diesem Zusammenhang schon die Rolle des Wahrsagers und Ma-
giers Salamin angedeutet werden, der bei der Verfolgung des Diebstahls des 
gräflichen Geschirrs 1399 und 1404 tätig gewesen ist.282 Bruchet und Edmunds 
haben in ihren Untersuchungen zur Bibliothek Amadeus' VIII. bereits auf die 
Tätigkeit des Donin Levi hingewiesen, der als Buchbinder 1409 ftir das Binden 
zweier Register aus dem Archiv in der Burg von Chambery 10 Florins erhielt.283 
Ein Jude namens Symond de Peyrins wurde von der Kommune in Turin nach 
längerem Zögern als Makler ftir den Verkauf städtischer Waren eingestellt.284 In 
Nizza wurde einigen Juden Ende 1428 die Ausübung von Maklergeschäften aus-
drücklich erlaubt.285 

Dagegen wurden im 14. Jahrhundert auf Grund der besonderen Kenntnisse der 
Juden auf der Finanz- und Verwaltungsebene häufiger mindere Funktionen in 
der Landesverwaltung an einzelne Juden vergeben. In diesem Zusammenhang 
sind die Eintreibung und Verwaltung von Subsidiengeldern von Christen und 
Juden innerhalb einzelner Kastellaneien oder der Sonderfall der Eintreibung der 
jüdischen Sch~ldbriefe und der Verkauf der jüdischen Güter nach den Pogromen 
von 1348 zu nennen. Ein weiteres Betätigungsfeld ist die Verwaltung der lan-
desherrlichen Zölle, die die Juden vor allem in den alpinen Regionen ausgeübt 
haben.286 

282 Siehe dazu das Kapitel V.2.1. 
283 AST, Inv. 16, Reg. 55, fol. 309v.- 310r.; siehe auch BRUCHET, Le chäteau de Ripaille 1907, 

S. 373 und EDMUNDS, The Library 1971, Nr. 46, S. 260, die beide falschlieherweise dominus 
Levi gelesen haben, tatsächlich handelt es sich jedoch um den seit 1399 in Chambery belegten 
Donin Levi. An die verschiedenen Berufe im Handwerk und im Einzelhandel, die die Juden vor 
allem in ihren größeren Gemeinden ftir ihre eigenen Zwecke wie z. B. die Schlachtung 
ausübten, soll hier nur erinnert werden. 

284 SEGRE, The Jews in Piedmont I, 1986, Nr. 186 und Nr. 188, S. 84. 
285 Nach den Siegeleinnahmen des Bartholomey Chabod: AD Alpes-Maritimes, Art. 52, § 1, Nr. 6, 

fol. 15r. 
286 Dieses Amt wurde normalerweise an die Notabien der jeweiligen Städte oder aber in kleineren 

Orten an den Kastellan oder den Pfarrer des Ortes vergeben: DEMOTZ, Amedee VIII 1992, 
S. 126f. 
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3.1 Juden als landesherrliche Zollpächter 

Diese Einnahmequelle wurde, wie auch andere indirekte Abgaben oder Ämter, 
vielfach gegen Zahlung einer fixen Summe oder gegen Überlassung des größten 
Teils der Einnahmen an den Meistbietenden verpachtet, der die vereinbarte 
Summe dann im voraus an die gräfliche Finanzkammer zu zahlen hatte.287 Es ist 
aber auch die Übertragung der Einkünfte als Abzahlung von gräflichen Schulden 
bei jüdischen Geldhändlern denkbar. 288 Die Pächter stellten dann eigene Rech-
nungen für die einzelnen Rechnungsjahre ihrer Zollstationen auf und lieferten 
die Einnahmen, in den verschiedenen Währungen einzeln berechnet, an die 
Finanzkammer des Grafen. 

Ein gutes Beispiel für diese Art der Vorgehensweise ist die Rechnung des Ju-
den Ysard über die Eintreibung des Wegzolls von Villeneuve, einer wichtigen 
Zoll- und Grenzstation am östlichen Teil des Genfer Sees, aus dem Rechnungs-
jahr 1282/83.289 Die Verpachtung galt wohl als lukratives Geschäft, denn in den 
Rechnungen der Kastellanei von Chillon aus den Jahren 1284 und 1285 sind je-
weils hohe Zinszahlungen notiert, die der Jude für seinen Aufenthalt in Ville-
neuve zahlen sollte und die zu diesem Zeitpunkt noch nach dem geschätzten 
Vermögen des einzelnen Juden bemessen war.290 Er scheint jedoch nicht zu die-
sem vermeintlichen Reichtum gekommen zu sein, denn schon 1284 wurde ihm 
ein Großteil der Zinszahlungen wieder erlassen.291 Ysards Sohn, mit Namen Si-
mon, hatte schon im Rechnungsjahr 1278/79 den Wegzoll von Villeneuve inne-
gehabt.292 Er ist auch in der Folgezeit weiterhin in der Kastellanei belegt.293 Im 
folgenden Jahr haben die in Villeneuve angesiedelten Juden Abraham und Isaac 
den Wegzoll übernommen,294 womit ein Großteil der in diesem Zeitraum in 
Villeneuve belegten Juden die Funktion eines pedagiatore bekleidet hätte. Hier 
scheint die Funktion des Ortes als Zollstation sogar ein spezifisches Motiv ftir 
die Ansiedlung der Juden in Villeneuve geliefert zu haben. 

Der früheste bekannte jüdische Pächter von Zöllen war Aquin de St. Rambert, 
der im Jahre 1274 den Wegzoll von St. Rambert-en-Bugey innehatte.295 Es ist 
nichts weiter über ihn bekannt bis auf die Möglichkeit, daß er mit dem im Jahre 
1254 im Huldigungsakt an Peter II. von Savoyen überlieferten Juden Aquin de 
St. Rambert identisch ist.296 Auch in der Folgezeit sind an verschiedenen Zoll-

287 PRUDHOMME, Juifs en Dauphine 1883, S. 198; HISTOIRE SAVOIE 1984, S. 345. 
288 BERNARD, Montmelian 1956, S. 124; BRONDY, Chambery 1988, S. 137. 
289 CHIAUDANO, La finanza sabauda l, 1933, S. 355-359. 
290 NORDMANN, Documents 1927, S. 65. Siehe auch den Vergleich der Zinszahlungen der einzel-

nen Juden in der Kastellanei Chillon bei CONNE, Les Juifs du Chablais 1983, Annex 2. 
291 Unter der Rubrik librate NORDMANN, Documents 1927, S. 65. 
292 Ebd., S. 64. 
293 Ebd., S. 65. 
294 REYMOND, Villeneuve 1920, S. 339. 
295 CHIAUDANO, La finanza sabauda I. 1933, S. 273. 
296 NORDMANN, Oocuments 1927, S. 63. 
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stationen immer wieder Juden, vorwiegend bei der Einnahme von Wegzöllen, 
nachweisbar. 1292/93 rechnete ein Jude Orsel in Montmelian den Erlös des 
Wegzolls für Hammel und Pferde ab. 297 In einer Rechnung der landesherrlichen 
Zentralkasse aus den Jahren 1297-1300 wird ein Jude Aquinet genannt, der den 
Wegzoll von Chätillon-sur-Chalaronne einnahm.298 In den Quellen der Jahre 
1305 bis 1318 sind immer wieder Abrechnungen über Erlöse des Wegzolls von 
Rossillon von einem Juden namens Benedict überliefert, der offensichtlich bis 
zur Ablösung einer Gesamtsumme von 314 Livres den Wegzoll innehatte und in 
den Jahren 1305, 1310, 1314, 1315 und 1318 den Ertrag in Teilzahlungen ab-
rechnete.299 Aus dem Jahr 1325 ist eine Rechnung des Juden Aaron für den in 
St. Germain-d' Amberieu über das Jahr eingenommenen Wegzoll, Transitzoll und 
für weitere Steuern überliefert. So wurden von ihm auch Juden besteuert, die an 
dem Ort vorbeizogen, wobei sie zwölf Deniers pro Kopf zahlen mußten, 
schwangere Jüdinnen dagegen den doppelten Betrag.300 Solche Transitzölle sind 
noch aus weiteren Zollstationen bekannt: In der Zollstätte von Desingy, die auf 
der Route zwischen Genf und der Bresse lag, wurden von reisenden Juden vier 
genfisehe Deniers pro Kopf verlangt;301 in Genf die selbe Summe, schwangere 
Jüdinnen zahlten wiederum den doppelten Betrag;302 in Nantua wurde jeder Jude 
mit acht genfischen Deniers Zoll belegt;303 in Pont-d' Ain mußten dagegen nur 
fremde Juden zu Pferd neun, zu Fuß sechs Deniers Viennois zahlen.304 

Auch in Pont-de-Beauvoisin, an der Grenze zur Dauphine, war der Zoll von 
1308 bis 1322 an den Juden Jeröme und 1333 bis 1340 an den Juden Aaron ver-
geben worden.305 Wegen Mißbrauches seines Amtes verlor Jeröme zu einem 
nicht näher angegebenen Zeitpunkt alle seine Güter an den Grafen Aimon, der 
sie ihm auf seine dringenden Bitten hin später aber wieder zurückerstattete. 
Auch die gabelle, d. h. der Zoll auf die Einfuhr von Waren, war von 1307 bis 
1309 an einen Juden namens Aaron verpachtet,306 der vielleicht identisch ist mit 
dem vorgenannten Eintreiber des Wegzolls. In einer Zahlungsverpflichtung be-
kannter vermögender Juden des Jahres 1329 ist ebenfalls ein Jude Aaron de 
Pont-de-Beauvoisin vertreten.307 

In Montmelian soll auf Grund einer akuten Finanznot des Hofes u. a. in den 
1320er Jahren zunächst nur der Wegzoll an Aquinet de Montmelian, später zu-

297 DUPARC, Un peage savoyard 1961, S. 174. 
298 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 5, S. 289. 
299 Ebd., Nr. 8, S. 289; Nr. 9, S. 290; Nr. 17/18, S. 292; Nr. 28, S. 294. 
300 Leider ohne Spezifizierung der Währung bei GERSON, Notes 1884, S. 240. 
301 BOREL, Les foires de Geneve 1892, S. 216. 
302 Ebd., S. 131 und 255. 
303 GERSON, Essai historique 1890, S. 286. 
304 Der Eintrag findet sich am Anfang jedes Eintrags in den Kastellaneirechnungen unter der Ru-

brik De pedagiojudeorum: z. B. AD Cöte-d'Or, B 9084, Pec. 3 Anfang. 
305 PERRIN, Une colanie juive 1887/88, S. 428. 
3°6 PERRIN, Pont-de-Beauvoisin 1 894, S. 51. 
307 AST, Prot. duc., Reg. 155, fol. 2bis v.-3bis v. 
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sätzlich auch der Marktzoll (leyde) sowie die Einkünfte aus der Benutzung der 
gräflichen Gewichte an einen Judennamens Joczon de Ia Ferte als Gegenleistung 
des Grafen furAnleihen dieser Juden vergeben worden sein.308 Seit Januar 1327 
hatte Aquinet die gabelle des Ortes, die bereits 1312/13 einem Juden namens 
Beneyton auf Grund des Krieges mit dem Dauphin nur geringe Einnahmen be-
schert hatte, inne.309 1335/36 rechnete er gegenüber der gräflichen Finanzver-
waltung die in La Cöte-St. Andre eingetriebenen Subsidien ab. 310 13 3 0 ging die 
leyde in Thonon an einen Juden namens Mussiac.311 

Weitere Belege fur die Verpachtung von Wegzöllen an Juden finden sich noch 
fur einen gewissen Jeremie und einen Helisat de St. Genix in St. Rambert 
1333/34 bzw. 1342/43, einen Leaute in Treffort 1347/48 sowie fur einen Ma-
nasse, der 1355 und 1358/59 die Zölle in Pierre Chätel eingenommen haben 
soll.312 Auch in Chambery wurden die Einkünfte aus dem Weg- und Marktzoll 
zunächst durch den Juden Manasse de Rossillon und später gemeinsam durch die 
Juden Symond de Aubonne, Agin und Vivand übernommen.313 

Im Jahre 1365 ist der Brücken- und der angeschlossene Wegzoll fur Mont-
melian in Erbpacht an den Juden Leon Fran9ais unter der Auflage vergeben wor-
den, die zerstörte Brücke des Ortes wiederaufbauen zu lassen und zu unterhal-
ten.314 Es ging also hier nicht nur um die Verwaltung der Einkünfte, sondern 
darüber hinaus auch um eine Fürsorgepflicht, die der Jude einlösen mußte. Al-
lerdings scheint ihm wie auch seinem Nachfolger und Neffen Jean Fournier, ge-
nannt Leon, die Pacht nicht den erwünschten Verdienst erbracht zu haben, denn 
nach einem Streit mit dem Grafen über die Erhebungsrechte und nach einer 
Überschwemmungskatastrophe gab Jean Fournier schließlich 1398 den Zoll an 
die Dominikaner des Ortes ab.315 

Generell fällt jedoch auf, daß die Pachtvergabe von Zöllen unterschiedlicher 
Art an Juden in Savoyen wie auch in dem ähnlich gelagerten Fall der Dauphine 
vor allem in der frühen Zeit ihrer Ansiedlung erfolgt ist und kontinuierlich bis 

308 Die Finanznot entstand infolge des Freikaufs vieler savoyischer Gefangener nach der verlore-
nen Schlacht von Varey 1325: BERNARD, Montmelian 1956, S. 124; nach einer anderen Studie 
hatte Aquinet den Wegzoll von Montmelian von 1320 bis 1326 inne: PATRONE, Recenti studi 
1964, S. 154, Anm. 31. 

3°9 ßERNARD, Montmelian 1956, S. 185. 
310 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 65,68-70, S. 305f. 
31 1 CoNNE, Les Juifs du Chablais 1983, S. 14. 
312 KüHN, Juifs France du Nord 1988, S. 11. Da diese Angaben aus der Literatur stammen und 

nicht weiter mit Quellen untermauert werden und damit nicht zwingend einen Aufenthalt dieser 
Juden in den entsprechenden Orten nachweisen können, sind sie nicht in die Siedlungskarten 
aufgenommen worden; Helisat de St. Genis soll z. B. auch den Wegzoll von Seyssel I 342/43 
eingenommen haben: BOREL. Les faires de Geneve 1892, S. 203 und 217 sowie die jeweils da-
zugehörigen Anm. I. 

313 BRONDY, Chambery 1988, S. 137. 
314 Außerdem wurde ihm das Recht auf Errichtung von Mühlen und ähnlichen Bauten verliehen: 

BERNARD, Montmelian 1956, S. 188. 
315 Ebd., S. 189. Es bleibt allerdingsangesichtsdes für einen Juden ungewöhnlichen Namens un-

klar, ob Jean Fournier nicht zum Christentum übergetreten war. 
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zur zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts abnimmt, in der nur relativ wenige 
Pachtvergaben zu nennen sind.316 Es bleibt zu fragen, ob hinter diesem Phäno-
men eine bestimmte Absicht der Grafen stand317 oder lediglich die Tatsache, daß 
die durch die Verlagerung der Handelswege gesunkenen Zolleinnahmen318 die 
Pacht ftir Juden nicht mehr lukrativ erscheinen ließen. 

Die dargestellten Fälle zeigen jedenfalls, daß nicht nur im äußersten Süden 
Frankreichs, sondern auch in den alpinen Regionen östlich der Rhöne zumindest 
bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts vielfach Zölle und bis in die neunziger Jahre 
noch Steuereinnahmen an Juden verpachtet wurden.319 Unter Amadeus VIII. sind 
dagegen solche Funktionen bis auf den etwas unklaren Fall in bezug auf die Ab-
tretung der Einnahmen des Weg- und Gewichtszolles von Avigliana an eine 
Reihe von Juden nicht mehr belegt.32o 

3.2 Juden als Pächter von Subsidieneinnahmen 

Eine weitere Einnahmequelle, die Juden im Rahmen der landesherrlichen Ver-
waltung lange Zeit pachten konnten, waren die Subsidiengelder, die innerhalb 
einzelner Kastellaneien zu bestimmten Anlässen eingetrieben wurden. 

Der früheste bekannte und zugleich am besten belegte Fall ist der des Juden 
Samuel, der seit Juni 1330, zunächst noch mit einem gewissen Trambeta zu-
sammen, in der Kastellanei von St. Genix-sur-Guiers Subsidien einsammelte, um 
sie ftir bestimmte Arbeiten in St. Genix zu verwenden.321 Nach Segre soll es sich 
um Arbeiten an einer gräflichen Residenz in St. Genix gehandelt haben, die von 
dem Juden Samuel über 15 Jahre betreut wurden.322 Wenig später befreite ihn 
der Graf von Ausgaben in Höhe von acht Florins: . . . pro emendo ferro neces-

316 Ein vereinzelter Beleg findet sich noch im Jahre 1439/40, als der Magister Mosse de Manta die 
Steuer auf seine eigenen Glaubensangehörigen in Pont-de-Vaux gepachtet hatte: AD Cöte-
d'Or, B 9220, Pec. 18 Anfang. Vgl. auch die entsprechenden Untersuchungen für die 
Dauphine, in denen auch nur Belege für die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts, vor allem ftir 
Serres, genannt werden, was auf die weitgehende Auslöschung der jüdischen Gemeinden in der 
Dauphine nach 1348 zurückgeführt wird: PRUDHOMME, .Juifs en Dauphine 1883, S. 198-200, 
CHARTRAIN, Les Juifs de Serres 1984, S. 201 f. sowie vor allem WEIL, Astrugon Massip 1984, 
über die jüdischen Steuerpächter und landesherrlichen Finanziers Astrugon Massip und Helyet, 
Sohn des Jacob. In den Ostalpen sind dagegen bisher nur wenige Pachtvergaben in der Wende 
vom 13. zum 14. Jahrhundert bekannt, die zudem von Juden in Verbindung mit christlichen 
Pachtungsgesellschaften übernommen wurden: LOHRMANN, Judenrecht 1990, S. 183 und 245. 

317 Möglicherweise wollte er den Juden nach den gegen sie erhobenen Anschuldigungen in der 
Brunnenvergiftungslegende keine Vertrauensstellung in der Verwaltung mehr übertragen: 
KüHN, Juifs France du Nord 1988, S. II; BRONDY, Chambery 1988, S. 226. 

318 DUPARC, Un peage savoyard 1961, S. 170f.; BERGlER, Geneve 1963, S. 167; BRONDY, Cham-
bery 1988, S. 142; OUBUIS, Les petites villes 1988, S. l22f. 

319 In Ergänzung der Untersuchungen von HISTOIRE JUIFS FRANCE 1972, S. 30f. 
320 Siehe dazu Kapitel IV.2.3. 
321 Recepit a dicto Trambeta et Samuele judeo de subsidio per ipsos fevato in dicto mandarnento 

Sancti Genesii [ ... ], quos de eodem recepit castellanus Sancti Genesii ut asserunt pro ope-
ribus Sancti Genesii: SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 45, S. 299. 

322 Ebd., Nr. 45, S. 299f., Anm. I. 
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sario pro operibus molendinorum domini de Saneta Genesio ... 323 Damit wird 
deutlich, daß er nicht nur die Subsidien gepachtet hatte, sondern mit den Geldern 
offensichtlich auch die Bauten, die anscheinend u. a. landesherrliche Mühlen 
umfaßten, finanzierte. In den folgenden Jahren 1333, 1340, 1343, 1344, 1345 
und 134 7 sind weitere Rechnungen überliefert, in denen Samuel ab 1340 immer 
wieder als familiaris des Grafen bezeichnet wird.324 Samuel scheint dann im 
Verlauf des Pogroms in St. Genix umgekommen zu sein, da auch seine Geld-
leihegeschäfte nach 1348 von gräflichen Beauftragten unter den Gütern der ver-
storbenen Juden abgerechnet werden.325 Dabei fällt auf, daß Samuel im Unter-
schied zu den anderen jüdischen Geldverleihern wegen seiner Funktion offen-
sichtlich auch Baumaterial wie Schindeln oder Eisen als Zahlungsmittel von sei-
nen Klienten annahm.J26 

1335/36 erfährt man, daß zwei Juden namens Jacob de Thonins und Aquinet 
de Montmelian Subsidien in der Kastellanei von La Cöte-St. Andre erhoben,327 
wobei über den Zweck der Subsidien keine Angaben gemacht wurden. 

1363/64 pachtete der Jude Aquinet de Yenne die Einnahmen aus den Subsi-
dien in der Kastellanei von Yenne und Chanaz.328 Eventuell handelt es sich um 
denselben Aquinet de Yenne, der zwischen 1314 und 1316 mit dem Grafen einen 
Vertrag über das Erbe seines Vaters abschloß329 und der 1329 in dem Prozeß 
unter den jüdischen Zeugen aus Chambery genannt wird.330 Angesichts der in 
den Quellen häufig anzutreffenden Varianten latinisierter jüdischer Namen ist es 
allerdings auch möglich, daß eine Verwechslung mit Abramin de Yenne vorliegt, 
der ab 1368 Subsidiengelder mit mehreren, zum Teil hohen Beträgen in dersel-
ben Kastellanei für den 1366/67 durchgeführten Kreuzzug Amadeus' VI. an die 
landesherrliche Kasse abführte. 331 Der Kreuzzug erfolgte zur Unterstützung sei-
nes Cousins Johannes V. Palaiologos und führte ihn zur Bekämpfung der Türken 
ins Gebiet des heutigen Bulgarien und ins Byzantinische Reich.332 Die Eintrei-
bung dieser Subsidien zog sich, eventuell für eine Zeit unterbrochen, lange hin, 
denn die nächsten Zeugnisse beginnen erst wieder im Jahr 1377 und dauern noch 
bis zum Jahr 1382 fort. 333 In den siebziger Jahren wird Abramin de Yenne als 
Geldverleiher oder mit hohen Beträgen bei Indulgenzbriefen genannt, so 

323 Ebd., Nr. 47, S. 300. 
324 CHEVALIER, Regeste dauphinoisV, 1921, Nr.30575; VI, 1923, Nr.31911, Nr.32830, 

Nr. 33445, Nr. 35164. 
325 AD Savoie, SA 1199 und 1200. 
326 AD Savoie, SA 1199, Pec. 2 Anfang ( 1.000 Schindeln); AD Savoie, SA 1200, Pec. 2 Mitte, 

Pec. 7 Anfang (jeweils eine Wagenladung Eisen mit Mitgliedern einer Familie Luyssin); Pec. 8 
Anfang (acht Wagenladungen Eisen): siehe dazu das Kapitel1V.2.1. 

327 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 65, 68-70, S. 305f. 
328 Ebd., Nr. 123, S. 329. 
329 Ebd., Nr. 23, S. 293. 
330 STERN, Urkundliche Beiträge 1893, Nr. 2, S. 9f.; EsPOSITO, Un proces 1938, S. 788. 
331 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 187, S. 334; Nr. 195-197, S. 336. 
332 Zum Verlaufdes Kreuzzugs siehe: Cox, The Green Count 1967, S. 211-239. 
333 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 263, S. 351: Nr. 273, S. 355; Nr. 283f., S. 358. 
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daß ihm der Posten emes Subsidienpächters zu Wohlstand verholfen haben 
könnte.334 

Auch bei Erhebung der Subsidien anläßlich des Krieges gegen den Markgra-
fen von Montferrat und eines Volksaufstandes der Canaveser bediente sich Ama-
deus VII. einiger Juden, die die Zahlungen an den Kastellan von Chäteauneuf-
en-Valromey- Amadeus de Challant, aus einer bedeutenden Adligenfamilie des 
Aastatals - leisteten. Bei der Pacht dieser Subsidien in der zweiten Hälfte des 
Jahres 1387 werden die Juden Bienvenu, Aquin de Orsel, Jacob Cohen, Aronin 
de Loriod, Agin de Nantua und Beneyton de Costa genannt.335 Auch den Juden 
der Grafschaft Savoyen wurden dabei Zahlungen von je 600 Francs diesseits 
bzw. jenseits des Flusses Ain abverlangt. 336 Noch im Jahre 1395 soll ein Jude 
namens Mosse de Costa als Beauftragter des Kastellans von Miribel tätig gewe-
sen sein.337 Doch danach bricht auch hier- ähnlich wie im Fall der Zollverpach-
tungen- die Reihe der Belege zu Beginn der Herrschaft von Amadeus VIII. recht 
unvermittelt ab. 

3.3 Juden als Eintreiber der escheyte nach 1348/49 

Eine Funktion mit ähnlichen Aufgaben wie bei der Subsidienerhebung ist 
schließlich in den flinfziger Jahren des 14. Jahrhunderts unter der Bezeichnung 
escheyte zu beobachten.338 Es handelt sich hier um eine Sondererscheinung, die 
sich aus den Konsequenzen der Pestverfolgungen 1348/49 ergab. Graf Ama-
deus VI., der bei dem Schutz der Juden trotz geleisteter Zahlungen keine ent-
schiedene Haltung eingenommen hatte, ging dafür um so resoluter bei der Ein-
treibung des ihm durch Urteilsspruch vielfach zugefallenen Erbes an Gütern und 
der Schuldbriefe der Juden vor. Während in einem ersten Stadium das angefal-
lene Erbgut noch von den Kastellanen eingesammelt werden sollte339 bzw. gegen 
Zahlung einer Art Abfindung auch den Gemeinden überlassen wurde,340 scheint 
der Graf in einem zweiten, späteren Stadium auch die Eintreibung oder gar den 
Verkauf der Güter und Schulden an Juden zugelassen zu haben. So wurden die 
Modalitäten der Eintreibung neu geregelt, um sie erfolgreicher zu gestalten: im 
Falle von St. Genix-sur-Guiers wurde ein Drittel der Schulden erlassen, ein wei-
teres Drittel ging an die gräflichen Beauftragten und das restliche Drittel an den 

334 Ebd., Nr. 200 und 202, S. 337; Nr. 240, S. 346. 
335 Ebd., Nr. 338f., S. 378; Nr. 343, S. 379; Nr. 346, S. 380; Nr. 352, S. 382. 
336 Ebd., Nr. 341-342, S. 3 78f. 
337 Leider ohne weitere genauere Angaben bei GERSON, Notes 1884, S. 241. 
338 Escheyte entspricht neufranzösisch echoite oder echute und meinte damals den Heimfall der 

Güter eines verstorbenen 'Wucherers' an den Grafen bzw. seine Verwaltung. 
339 AD Savoie 1197 und 1198 1-II (in Abgrenzung zu zwei weiteren, zeitlich späteren Rechnungen 

derselben Quelle; z. T. ediert bei LETANCHE, Juifs d'Yenne 1903, S. XVIII, flir Yenne; 
M. C. A. COSTA DEBEAUREGARD, Juifs en Savoie 1854, Nr. 5, S. 116-118, flir Aiguebelle. 

340 Z. B: in Les Echelles: AST, Prot. duc., Reg. 61, fol. 39v. bzw. Reg. 65, fol. 30v.-32v. 
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Grafen selbst.341 Auch in Aiguebelle wurde auf ein Drittel der Schulden verzich-
tet, die beiden Eintreiber der Schulden erhielten jedoch nur ein Viertel des Erlö-
ses.342 Der ausschlaggebende Grund für diesen Verzicht auf die volle Einlösung 
der jüdischen Vermögen durch den Grafen mag in dem erwähnten Umstand ge-
legen haben, daß die ohnehin schwierige Verwertung der jüdischen Schuldbriefe 
ohne die Angaben in den hebräisch gehaltenen Rechnungsbüchern der Juden 
nicht zu realisieren war. Eine Mithilfe von Juden bei der Eintreibung gegen Be-
teiligung an den Einnahmen ist schon aus dem Königreich Frankreich nach den 
Vertreibungen von 1306 und aus der Dauphine nach den Pogromen von 1348/49 
bekannt343 und zumindest für den Fall von Aiguebelle und Umgebung sowie 
eventuell für Tour-de-Peilz auch in Savoyen eindeutig nachweisbar.344 

In späteren Jahren waren dann eher Verkäufe der escheyte der jüdischen Ge-
meinden üblich. Sämtliche jüdischen Güter und Schuldbriefe der in St. Genix 
und Pont-de-Beauvoisin ermordeten Juden fielen an Abraham de Yenne ftir 50 
Florins,345 wie auch alle Schuldbriefe der Juden von Chambery und 
St. Hippolyte-sur-Aix an Creyssend de Yenne und Vivand, Sohn des Simon de 
St. Genix, ftir 80 Florins.346 Daraus konnte der Graf den doppelten Nutzen zie-
hen, die Mühen der Eintreibung anderen überlassen und selbst einen fixen Be-
trag als Entschädigung sofort zur Verfügung zu haben. 

Damit nicht genug, gab der Graf auch noch die Eintreibung der noch nicht 
eingelösten Schuldbriefe aus Aiguebelle, La Rochette und Contlans bei einem 
Christen, Martin de Ia Baume, und einem Juden, dem silurgicus magister Sy-
mond, in Auftrag.347 Das Ergebnis dieses Auftrags, dessen Ausführung sich zu-
nächst über zwei Jahre und zwanzig Tage bis zum Jahre 1351 erstreckte, war 
enttäuschend.348 Ebenso verlief ein zweiter, bis 1360 andauernder Versuch.349 

341 Laut Regelung der Schulden zu Beginn der Autlistung der jüdischen Schuldscheine aus 
St. Genix: AD Savoie SA 1199 und 1200. 

342 Gemäß der Abrechnung ihrer Arbeit am Ende der jeweiligen Rechnungslisten: AD Savoie, 
SA 1198 li, Pec. 6 Ende bzw. SA 1198 III, Pec. 5 Anfang. 

343 Zu diesem Zweck wurden nach den Vertreibungen von 1306 Juden in begrenzter Anzahl ins 
Königreich zurückgerufen: CARO, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte li, 1920, S. 89, 93-96 und 
98; vg1 auch KüHN, .luifs France du Nord 1988, S. 12. In der Dauphine beauftragte der entspre-
chende Gouverneur den Juden Abraham Cassin aus Mornas mit dieser Aufgabe: PRUDHOMME, 
Notes et documents 1884, Nr. 12-14, S. 247ff.; vgl. auch DERS., Juifs en Dauphine 1883, 
S. 161-163. 

344 Der jüdische Arzt Symond war zusammen mit dem Christen Martin de Ia Baume seit 13 51 zur 
Eintreibung der jüdischen Schuldbriefe von Aiguebelle, Ia Rochette und Contlans angestellt 
worden: AD Savoie, SA 1198 11, Pec. 1; Aquinet de Evian erhielt 1351/52 ftir li Florins ein 
Drittel der escheyte der in Tour-de-Peilz getöteten Juden, was auf eine ähnliche Regelung, wie 
sie für Symond galt, hinweist: NORDMANN, Documents 1927, S. 68f. 

345 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 131, S. 322. 
346 Ebd., Nr. 134, S. 322f. 
347 Die Abrechnung dieses Auftrags ist der zweite Teil der umfangreichen Rechnung aus Aigue-

belle: AD Savoie, SA 1198 11-III. Dieser Teil ist bei M. C. A. COSTA DE BEAUREGARD, Juifs en 
Savoie 1854, Nr. 5, S. 116-118, nicht ediert. Si/urgicus wird hier eine verderbte Schreibweise 
für sirurgicus (= chirurgicus)sein. 

348 Die in diesem Zusammenhang entstandene Rechnung besitzt eine eigene Paginierung und ist 
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Nach dem Tode Symonds 1353 führte offenbar sein Sohn David die Eintreibung 
der Schulden allein noch über sieben Jahre und 19 Tage bis zum Jahre 1360 fort, 
doch trotz des längeren Zeitraums war der Erlös noch viel geringer als vorher. 
Der Graf erhielt z. B. für das Rechnungsjahr 1353 nur 30 Florins für die einge-
triebenen Schulden der Juden aus Aiguebelle und La Rochette.350 Aus diesem 
Teil der Rechnung geht aber auch hervor, daß Savarin de St. Symphorien, Lionet 
de Montmelian und die Witwe des verstorbenen Benedict de Yenne, Benevenuta, 
die einzigen überlebenden Juden waren, die im Auftrag des Magisters Payret aus 
St. Genix im Frühjahr 1348 eine Anleihe von 360 Florins guten Gewichts bei 
einigen Lombarden aufgenommen hatten und sie nun nach dem Tod der meisten 
Beteiligten nicht mehr rückzahlen konnten.351 Dafür wurden Lionet sowie Ab-
ramin de Lompnis und Creyssent de St. Rambert in ihrem Namen und desjenigen 
von Savarin auf Vermittlung der gräflichen Beauftragten Guillaume Boczosel, 
Propst von St. Antoine in Chambery, und Guillaume Bon eine Verlängerung der 
Zahlungsfrist und eine Art 'Vorzugsrecht' auf die Erlöse aus den Krediten der 
vierzehn verstorbenen und namentlich genannten Mitschuldner eingeräumt, von 
denen sogleich rund 75 Florins an den lombardischen Beauftragten gingen.352 

Unter den Verstorbenen waren einige Juden, die schon in dem Prozeß von 1329 
genannt worden waren und nunmehr dem zweiten Anschlag auf ihr Leben zum 
Opfer fielen. 353 

daher vom Verfasser mit der Bezeichnung SA 1198 11 zur Abgrenzung von den anderen Ab-
rechnungen belegt worden. Die Rechnung ist unterteilt in die Einnahmen an Getreide und an 
Geld von den Schuldscheinen der einzelnen Juden, zu denen dann noch der Gewinn aus dem 
Verkauf des Getreides gezählt wurde. Der Reinerlös ohne Abzug der entstandenen Kosten war 
in den drei Währungen des Sou fort, Sou gros und des Florin angegeben und betrug auf die 
damals am weitesten verbreitete Gros-Währung umgerechnet ca. 318 Sous gros. Davon wurden 
die Kosten flir die Eintreibung der Schulden und flir die Begleichung der im folgenden ge-
schilderten Anleihe abgezogen. 

349 AD Savoie 1198 III. Die Rechnung ist wie die vorige aufgebaut und verzeichnet zunächst die 
Einnahmen an Getreide und Nüssen, dann an Geld aus den einzelnen Anleihen der Juden. Das 
Getreide und die Nüsse wurden wiederum für zwölf Denar pro Sester verkauft und der Gewinn 
den Einnahmen zugeschlagen. Der Reinerlös betrug umgerechnet aus den Summen der drei 
gebräuchlichen Währungen rund 232 Florins guten Gewichts. Davon wurden die diversen 
gräflichen Beauftragten (Magister Symond, der ehemalige Schatzmeister Nycod Franyais sowie 
Guillaume Boczosel bzw. Bon) bezahlt. Außerdem wurde ein Bürger aus Aiguebelle namens 
Jacquemet Manuelli flir eine Anleihe in Höhe von 277 Florins teilweise entschädigt, die er ei-
nigen Juden aus Aiguebelle vermittelt hatte. 

350 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 132, S. 322. 
351 Die Anleihe mehrerer Juden aus St. Genix und Chambery war wegen eines pekuniären Ver-

gleichs mit dem Grafen flir ein nicht weiter bekanntes Vergehen aufgenommen worden: 
AD Savoie, SA 1198 III, Pec. 5 bzw. Pec. 6-7. 

352 Die Namen der beteiligten Juden sind bereits bei SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, 
Nr. 89, S. 313f., Anm. 3 abgedruckt. Die Lombarden, die die Anleihe an die Juden vergeben 
hatten, waren Roland Bergeigne und Enrico Pelleta, während sich ein gewisser Gabriel de 
Baiolis um die Abrechnung dieser Anleihe mit den gräflichen Beauftragten kümmerte: 
AD Savoie, SA 1198 III, Pec. 5 bzw. 6-7. 

353 Sicher identifizierbar sind die .Juden Aquinet Chouderon, .Joczon de Voiron und Eliot Anglais 
(oder Anglicus). Siehe dazu auch das Kapitel VI. I. 
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Obwohl ein so großer Aufwand getrieben wurde und die Verfolgung der aus 
dem Pogrom verbliebenen Vermögen der ermordeten Juden sich unter verschie-
denen Modalitäten über Jahre hinzog, blieb dem Grafen Amadeus VI. letzlieh ein 
finanzieller Gewinn aus den Mordtaten seiner Untertanen versagt. 

3.4 Juden als Ärzte des Hofes 

Eine weitere wichtige Tätigkeit der Juden, deren Ausübung sich über das ge-
samte Spätmittelalter erstreckt, ist der Beruf des Arztes. Jüdische Ärzte ließen 
sich häufig im Dienste des Hofes oder einer Stadt für eine bestimmte Zeit in Sa-
voyen nieder. Diese beiden Sparten waren neben einer Lehrtätigkeit die einzigen 
Anstellungen, die Ärzte im Spätmittelalter dauerhaft und existenzerhaltend aus-
üben konnten.354 Natürlich war auch eine Verbindung zwischen diesen Stellun-
gen möglich.355 Am Hofwurden neben den gewöhnlichen, ständig zur Verfügurig 
stehenden Ärzten des öfteren zu besonderen Anlässen, etwa bei Geburten bzw. 
bei schweren oder langandauernden Krankheiten in der Grafenfamilie, besonders 
angesehene auswärtige Ärzte gerufen. 

Bereits aus einem der frühesten Zeugnisse jüdischer Existenz in Savoyen, ei-
ner Rechnung des Hofes Phitipps I. von Savoyen aus dem Jahre 1271/72, ist zu 
erfahren, daß der Graf einen jüdischen surulgianum für eine über 4 7 Tage andau-
ernde Pflege in Romont ausbezahlen ließ.356 Im Jahr 1304 bekommt ein sirurgico 
namens Vivand von dem späteren Grafen Eduard eine besondere Zuwendung in 
Form eines Gewandes.357 Leider ist nicht erwähnt, wofür er diese eher 
ungewöhnliche Bezahlung erhalten hat. 1310 wurde ein weiterer jüdischer Arzt 
namens Samson mit zwei anderen Ärzten an den Hof nach Le Bourget gerufen, 
um die Tochter von Amadeus V., Katherina, von einem Abszeß zu heilen.358 

Weiter erfahren wir aus den Rechnungen des Jahres 1317/18 von einem j üdi-
schen Arzt Helye, der, aus Evian nach Chambery gerufen, sich für 38 Tage am 

354 Zu den jüdischen Ärzten sind bereits zahlreiche grundlegende Untersuchungen angestellt wor-
den, von denen nur eine Auswahl hier angegeben werden soll: E. CARMOLY, Histoire des me-
dicins juifs anciens et modernes, Brüssel 1844; H. FRIEDENWALD, The Jews and the Medicine. 
Essays, 3 Bde., Saltimore 1944: C. ROTH, The Qualification of Jewish Physicians in the Middle 
Ag es, in: Speculum 28 ( 1953 ), S. 834-843; 1. SHATZMILLER, Notes sur I es medecins j uifs en 
Provence au Moyen Age, in: REJ 128 ( 1969), S. 259-266; DERS., Doctors and Medical Practice 
in Germany around the Year 1200: the Evidence of Sefer Hasidim, in: Journal of Jewish 
Studies 33 (1982), S. 583-593. 

355 Zu den verschiedenen Tätigkeitsfeldern der christlichen und jüdischen Ärzte in Piemont: NASO, 
Medici 1982, Teil 2, Kapitel 4, S. 85-123, hier vor allem S. I 0 I. 

356 Leider erfahrt man aus der stark beschädigten Quelle nichts Genaueres über ihn: CHIAUDANO, 
La finanza sabauda II, 1934, S. 287. Perrin erwähnt ebenfalls einen sulurgicus mit dem typi-
schen jüdischen Namen Aquinet, der sich von 1299-1310 in Pont-de-Beauvoisin aufgehalten 
haben soll, ohne daß er allerdings als .Jude in den Quellen gekennzeichnet worden wäre: 
PERRIN, Pont-de-Beauvoisin 1894, S. 13 7. 

357 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 7, S. 289. 
358 NASO, Medici 1982, S. 103f. 
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Hof aufl1ielt, um die Gesundheit der Töchter des Grafen zu überprüfen.359 Es 
wäre möglich, ihn mit dem in einer späteren Anleihe genannten Magister Elia de 
Evian zu identifizieren.360 In den Jahren 1339/40 wurde ein jüdischer Arzt na-
mens Dieulesaint aus Paris am Hofe eingestellt, um den Grafen Airnon auf seiner 
Reise durch Frankreich zu begleiten,361 während in den Jahren ab 1342 zwei jü-
dische Ärzte namens Salomon und lsaac den Fürsten Jakob von Savoyen-Achaia 
und einen Angestellten des Hofes umsorgt haben.362 

Der bekannte Magister Palmerius aus Chambery soll der älteren Forschung 
zufolge jüdischer Herkunft gewesen sein.363 Er war in der Stadt als Arzt ange-
stellt und auch flir den Grafen Amadeus VI. flir 200 Florins jährliches Gehalt tä-
tig. So verwundert es nicht, daß er 1355 unter den 50 reichsten Männern aus 
Chambery genannt wird.364 Schließlich schuldete ihm Amadeus VI. 1360 900 
Florins. Diese Summe ließ der Graf dadurch abbezahlen, daß er ihm die Ein-
künfte des Getreidemarktes von Chambery überließ.365 In dem Prozeß des Ka-
stellans von Chillon anläßlich des Vorwurfs der Brunnenvergiftung im Jahre 
1348 tritt als erster und wichtigster Zeuge der jüdische Arzt Balavigny aus Tho-
non auf, der mit seinen wahrscheinlich erzwungenen Aussagen den Prozeß und 
damit die Verfolgung der Juden in dieser Gegend eingeleitet hatte.366 Gerade 
seine Kenntnisse als Arzt waren gefragt, um Näheres über die Zusammensetzung 
des Giftes und die Möglichkeiten der Ansteckung zu erfahren.367 Nach der Ka-
tastrophe von 1348 siedelten sich in Savoyen der jüdische Magister und Arzt Ja-
cob de St. Symphorien im Jahre 1352/53368 und der gleichnamige Arzt Jacob an, 

359 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 27, S. 294. Leider wird auch noch bis in die 
jüngeren Veröffentlichungen (sogar mit angeblichem Quellenverweis!) ein Schreibfehler im 
Artikel von Dufour/Rabut wiederautgenommen. der trotz richtiger Quellenangabe dieses Er-
eignis aus Versehen im Text ein Jahrhundert später, also auf 1418 datiert, angibt: Ou-
FOURIRABUT, Louis de Nice 1875, S. 18; GERSON, Notes 1884, S. 241 f.; COGNASSO, Ame-
deo VIII, Bd. I, 1930, S. 154; FOA, Ebrei medici 1953, S. 542; BRONDY, Chambery 1988, 
S. 223. 

360 AST, Prot. duc., Reg. 155, fol. 2bis v.-3bis r.; eine etwaige Gleichsetzung mit dem ersten ur-
kundlich am Hofe nachweisbaren Arzt Vivand aus dem Jahr 1304 ist dagegen schwer nach-
vollziehbar: SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 27, Anm. I, S. 294. 

361 FoA, Ebrei medici 1953, S. 542; NASO, Medici 1982, S. 225. 
362 Ebd. 
363 M. C. A. COSTA DE BEAUREGARD, .luifs en Savoie 1854, S. 92; GERSON, Notes 1884, S. 241; 

EJB V, 1930, Sp. 232; weder bei Costa, Gerson noch in der Encyclopaedia Judaica finden sich 
jedoch Beweise für diese Behauptung. GUILLANDIRABUT, Les medecins 1888 und NASO, Me-
dici 1982, flihren in ihren Untersuchungen dagegen nur einen christlichen Magister namens 
Palmerius de Siliis auf. 

364 Siehe die entsprechende Liste bei CHAPPERON, Chambery 1863, S. 246. 
365 Gerson spricht auch davon, daß Palmerius eine Ziegelei besessen habe!, mit deren Hilfe die 

Häuser in Chambery gegen Brandgefahr verkleidet wurden: GERSON, Notes 1884, S. 241. Wo-
her diese Information stammt, ist leider unbekannt, doch es ist zu befürchten, daß er sich bei 
CHAPPERON, Chambery 1863, S. 246f., verlesen hat! 

366 UB STRAßBURG V, 1896, S. 167-174. 
367 Ebd., S. 169f. 
368 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 118, S. 319. 
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der seit 1355/56 seinen Zins an den Kastellan von Tour-de-Peilz zahlte.369 Am 
bekanntesten sind schließlich die Ärzte lsaac aus Annecy und Jacob aus Cham-
bery, die im September 1383 die Gräfin Bonne von Berry in Ripaille zusammen 
mit christlichen Ärzten aufsuchten, um bei der Geburt des späteren Grafen bzw. 
Herzogs Amadeus VIII. zu assistieren.370 Es wurden ihnen jeweils 20 Florins 
sowie die Ausgaben ftir die Diener und Lastpferde gezahlt. Die beiden Ärzte be-
handelten außerdem im Jahre 1391 den gräflichen Bevollmächtigten Guigo de 
Ponte im Auftrag des päpstlichen Kämmerers und des Ad I igen Fran9ois de 
Menthon.371 Jacob suchte den Grafen Amadeus VII. erneut im April 1387 auf.372 

Gleichzeitig verkaufte er dem Herrn feines englisches Tuch. Diese auf den ersten 
Blick seltsame Verbindung von Arzt und Warenhändler läßt sich dadurch erklä-
ren, daß die Ärzte zumeist auch das Amt eines Apothekers bekleideten und die 
Zutaten ftir die Heilmittel, die sie herstellten, auf den Messen und Märkten selbst 
besorgen mußten.373 So ist es möglich, daß der Graf dem Arzt zusätzliche Auf-
träge ftir sich selbst oder seinen Hof zur Anschaffung von selteneren und nur auf 
den Messen zu erwerbenden Waren mitgab. Isaac soll dann bereits 1396 als 
Stadtarzt von Chambery ftir den ansehnlichen Lohn von 40 Florins jährlich ver-
pflichtet worden sein.374 Tatsächlich zahlte ihm die Stadt aber sein Gehalt erst im 
Jahre 1402, nachdem er es ftir die letzten vier Jahre sogar schon beim Grafen 
eingefordert hatte.375 Nach der Vereinbarung erhielt er ftir seine Dienste insge-
samt 90 Florins.376 1402 stieg er außerdem noch ftir ein Jahreslohn von 50 Flo-
rins zum ständigen Arzt Amadeus' VIII. auf,377 so daß sein Einkommen, ähnlich 
wie im Fall des Palmerius, erheblich gewesen sein muß. Er wurde in seinem Amt 
als Stadtarzt 1406 von dem christlichen Magister Dionisos abgelöst, der ftir ein 
Entgelt von 80 Florins in der Stadt wohnen und jeden Patienten, der zu ihm kam, 
annehmen sollte.378 Er residierte in der Stadt bis 1412, ohne daß er freilich das 
entsprechende Gehalt erhalten hätte. Später scheint ein Jude namens Jacob Isaac 
die Stellung als Stadtarzt übernommen zu haben, wobei nicht nachweisbar ist, ob 

369 Ebd., Nr. 129, S. 322. Nach Segre soll dieser Arzt häufig seinen Wohnsitz zwischen Tour und 
St. Genix-sur-Guiers gewechselt haben: SEGRE, Ginevra e il Vaud 1993, S. 20 I. 370 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 312, S. 369f.; GERSON, Notes 1884, S. 242; 
NASO, Medici 1982, S. 225; im Gegensatz zu FoA, Ebrei medici 1953, S. 542, der sie mit der 
Frau von Amadeus VI., Bonne von Bourbon, verwechselte. Auch sonst gibt es in dem Aufsatz 
von Foa zahlreiche falsche Angaben. 371 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 389, S. 395f. 

372 • • • qui de mense aprilis lapso nuper dum infirmabatur dominus, aliquantulum ipsum visi-
tavit ... : Ebd., Nr. 345, S. 380. 

373 BRONDY, Chambery 1988, S. 211 f Zur Vermischung der beiden Berufssparten des Arztes und 
des Apothekers siehe NASO, Medici 1982, S. 143f. 374 CHAPPERON, Chambery 1863, S. 174. In Umbrien verdienten die jüdischen Stadtärzte zu dieser 
Zeit nur ca. 25 Florins jährlich: TOAFF, II vino e Ia carne 1989, S. 266f. 375 CHAPPERON, Chambery 1863, S. 231. 

376 AM Chambery, CC, Nr. 211 (1402/1403), fol. 14v.-15r. 
377 AST, lnv. 16, Reg. 48, fol. 90v.; DUFOUR!RABUT, Louis de Nice 1875, S. 19f 
378 CHAPPERON, Chambery 1863, S. 231 f. Christliche Ärzte erhielten anscheinend oft ein Mehr-

faches an Gehalt als ihre jüdischen Kollegen: TOAFF, Il vino e Ia carne 1989, S. 267. 
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er mit dem obengenannten jüdischen Arzt dieses Namens identisch ist. Er ist als 
Arzt ab 1412 in Chambery belegt und übte diese Tätigkeit zunächst im Jahre 
1418119 zusammen mit dem Magister Dionisos, später mindestens bis zum Jahre 
142 7 auch allein aus. 379 

Die schon zuvor konstatierte zunehmende Kontrolle der jüdischen Tätigkeiten 
wirkte sich auch auf die Ärzte aus: Zum ersten Mal mußten die jüdischen Ärzte 
im Jahre 1409 im Falle Raphael Cohens ähnlich wie die Rabbiner für die Aus-
übung ihrer Tätigkeit innerhalb der savoyischen Landesherrschaft eine einmalige 
Gebühr von einem, später zwei bis drei Florins entrichten.380 Wer ohne die ent-
sprechende Erlaubnis den Beruf eines Arztes ausübte, mußte mit einem Prozeß 
rechnen.381 In den Statuten von 1430 wurde diese Genehmigung dahingehend 
formalisiert, daß jeder Arzt, der in Savoyen tätig sein wollte, vor dem Kastellan 
des betreffenden Ortes sowie vor einer Prüfungskommission von Spezialisten 
seine Fähigkeiten nachweisen sollte.382 Tatsächlich scheinen jüdische Ärzte spä-
ter vor der Erteilung einer Berufserlaubnis von einem Kreis von Ärzten geprüft 
worden zu sein.383 

Nach den Eintragungen in den Zinsregistern hatten sich außer in Chambery 
noch weitere jüdische Ärzte in Montmelian und in Genf auf Dauer niedergelas-
sen.384 Von einer eventuellen Anstellung als Stadtarzt ist in diesen Fällen aller-
dings nichts zu erfahren. 

Auch im piemontesischen Raum sind zahlreiche jüdische Ärzte belegt. So war 
von der condotta, die dem jüdischen Arzt Sanson de Miribel in Chieri ab 1416 
gewährt wurde, bereits die Rede.385 Es ist auffällig, wie hoch der Anteil von 
Ärzten in der jüdischen Gemeinde von Savigliano war. Neben Magister 
Abraham Foa, von dessen Tätigkeit als Arzt wir nur nebenbei erfahren,386 sind 

379 AST, Inv. 16, Reg. 57, fol. 35r. bzw. AM Chambery, CC, Nr. 212 (1418/19) und Nr. 213 
(1425/26) (Seiten ohne Paginierung); siehe auch CHAPPERON, Chambery 1863, S. 232. Obwohl 
Jakob Cohen nie als Arzt in den savoyischen Quellen genannt wird, ist es auf Grund seiner 
herausgehobenen Stellung in der jüdischen Gemeinde in Chambery bzw. am savoyischen Hofe 
sowie der gleichen Lebensdaten möglich, daß Jakob Cohen dieser Arzt ist. Dufour/Rabut setzen 
ihn mit dem jüdischen Arzt Isaac gleich, der bereits 1383 flir die Mutter von Amadeus VIII., 
Bonne von Berry, tätig gewesen ist: DuFouR/RABUT, Louis de Nice 1875, S. 20. 

380 Recepit a Raphaele filio Jacob Coent judeo licentiato in medicina pro sigillo litere sibi con-
cesse quod possit et valeat uti arte medicine: AST, Inv. 41, Reg. 40, fol. 51 r.; weitere Belege: 
Abraham de Monteil 1415 (Reg. 42, fol. 214r.), Mosse de Jandry 1426 (Reg. 45, fol. 209r.), 
Manuel de Y spagnia 1434 (Reg. 51. fol. 1 OOr. ). Auch in der Dauphine war solch ein Verfahren 
üblich: PRUDHOMME, Noteset documents 1884, Nr. XVI, S. 251f; Nr. XXIII, S. 26lf. In Um-
brien mußten die jüdischen Ärzte seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts eine päpstliche 
Erlaubnis flir ihre Arbeit vorweisen: TOAFF, II vino e Ia carne 1989, S. 269f. 

381 So z. B. im Falle des Bandiz de Monteil 1412: AST, Inv. 16, Reg. 59, fol. ll3r. 
382 DSD, Turin 1477, fol. 126v. 
383 Raphael de Ia Baume in Genf 1442: NASO, Medici 1982, S. 94. 
384 Ein Magister Bonevie ist in Montmelian von 1399-1411 nachzuweisen, ein Magister Benedict 

in Genf von 1414-1429 sowie ein Magister Dieudonne in Montmelian von 1421-1434: siehe 
Tabelle 2 im Anhang. 385 Vgl. das Kapitel 11.1.4. 386 TURLEITI, Savigliano IV, 1879, S. 505-507; SEGRE, The .Iews in Piedmont I, 1986, Nr. 63, 
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noch David Cohen sowie später ein Judenamens Samuel zu nennen.387 Magister 
Elia Alamand, der im Sommer 1424 die jüdische Gemeinde in Turin begründete, 
könnte mit dem Arzt gleichen Namens identisch sein, der nicht nur medizinisch 
flir den Herzog von Bourbon sowie Papst Martin V., sondern auch in wichtigen 
diplomatischen Verhandlungen im Auftrag des päpstlichen Vizekämmerers 
Louis Aleman mit dem aragonesischen König Alfons I. tätig war.388 

Das Bild der jüdischen Ärzte diversifiziert sich also im 15. Jahrhundert etwas, 
da nun sowohl in Savoyen als auch in Piemont verstärkt Ärzte flir einzelne 
Städte Dienste leisteten, wohingegen sie im 14. Jahrhundert noch eher am Hofe 
tätig tätig waren.389 Das Vertrauen zu den jüdischen Ärzten blieb ungebrochen, 
so daß auch die Städte im Zuge der Einführung eines ständigen Stadtarztes auf 
sie zurückgriffen. Durch den häufigen Kontakt mit dem Hof gelangten sie in eine 
Sonderrolle, in der sie trotz der zunehmenden Restriktionen bei der Ausübung 
ihres Berufes blieben. Dabei ist schon eine Art Tradition zu beobachten, da alle 
herrschenden Grafen im Verlaufe des Spätmittelalters jüdische Ärzte flir be-
stimmte Aufträge oder auch länger beschäftigten. Eine Vermittlerfunktion dieser 
Ärzte zwischen dem Hof und der Judenschaft Savoyens ist jedoch nicht nachzu-
weisen. 

S. 25-27 bzw. Nr. 39, S. 14; vgl. dazu Gabotto, der in der Publikation der gleichen Quelle diese 
Bezeichnung nicht aufführt: GABOTIO, lsraeliti in Torino 1917, S. 550. 

387 SEGRE, The Jews in Piedmont I, 1986, Nr. 68, S. 28 bzw. Naso, Medici 1982, S. 224; siehe 
auch die entsprechenden Listen im Anhang der Untersuchung: Ebd., S. 241-246. 

388 STERN, Urkundliche Beiträge 1893, Nr. 13, S. 25. 
389 So scheint sich in Chambery erst gegen Ende des 14. Jahrhunderts die regelmäßige Beschäfti-

gung eines Stadtarztes durchgesetzt zu haben: BRONDY, Chambery 1988, S. 210. 





V. Konfliktfelder zwischen Christen und Juden sowie Auseinander-
setzungen der Juden untereinander 

Die schriftliche Überlieferung aus dem Mittelalter macht der Nachwelt nur einen 
geringen Ausschnitt aus dem alltäglichen Leben bekannt, denn nur Ereignisse 
oder Erscheinungen, die außergewöhnlich waren oder zu Konflikten führten, 
wurden auch in schriftlicher Form festgehalten. Nur diese Zeugnisse liegen -
soweit sie bis heute erhalten blieben- als historiographisch nutzbare Informatio-
nen vor. Bei der Erforschung der Konflikte zwischen Christen und Juden im 
Mittelalter steht aber nur jene begrenzte Anzahl spektakulärer Fälle im Vorder-
grund, die ihren angeblichen oder auch tatsächlichen Ursprung im religiösen 
und/oder wirtschaftlichen Bereich haben. Regionale Ereignisse wie die Pastorel-
len-Unruhen 1321, die Verfolgung der Juden durch die Banden des selbsternann-
ten Königs Armleder 1336-38, oder die noch weitergreifenden Verfolgungen zur 
Zeit der Schwarzen Pest 1348/49 haben die Aufmerksamkeit der Historiker auf 
sich gezogen. Auch in Savoyen gab es Verfolgungen und Diskriminierungen mit 
regionalen Auswirkungen .1 

Vorerst wollen wir uns mit den alltäglicheren Konfliktfeldern zwischen 
Christen und Juden befassen, die zwar keine ähnlich furchtbaren Konsequenzen 
für die Lage der Juden hatten, die aber auf Grund ihres häufigen Vorkommens 
vielleicht noch mehr als die bekannten Vorwürfe der Hostienschändung, Brun-
nenvergiftung oder des Ritualmordes zu den negativen Klischees über Juden in 
der christlichen Gesellschaft des Mittelalters beigetragen haben dürften. Gemeint 
sind in diesem Zusammenhang die Verdächtigungen des Betrugs, der 
Übervorteilung sowie der Hehlerei von gestohlenen Pfändern, die sich auf die 
Tätigkeit der Juden im Geld- und Pfandleihegeschäft beziehen, bzw. der Ver-
dacht der Verführung christlicher Frauen, der Beleidigung Christi oder der 
christlichen Religion sowie des nur vorgetäuschten Übertritts zum Christentum, 
also Anschuldigungen, die dem sozial-religiösen Bereich entstammten.2 Unter 
diesen zwei Hauptthemen kann man eine Vielzahl von savoyischen Dokumenten 
subsumieren, die oft nur in Form kurzer Mitteilungen in den Rechnungsquellen 
Auskünfte über die Prozesse geben. Die Rechnungsquellen verzeichnen dabei 
auf ihrer Einnahmenseite unter den Titeln banna condempnata bzw. banna con-
cordata die Geldstrafen, die der Fiskus für die Sühne der Vergehen einnehmen 
konnte.3 Die banna concordata bezeichnen die Fälle, in denen die Strafverfol-

Auf diese Fälle soll aber erst im folgenden Kapitel eingegangen werden. 
Zum Vergleich: eine systematische Untersuchung der entsprechenden Quellen in Umbrien von 
1320 bis 1520 hat eine Dominanz in den Fällen von Betrug und Diebstahl in der Geldleihe 
(36%) gegenüber Schlägereien und Beleidigungen (28%), Blasphemie ( 11 %), Glücksspiel 
{8,5%) und Sexualdelikten (5%) ergeben: TOAFF, II vino e Ia carne 1989, S. 134f. 

3 Die compositio ist dagegen ein allgemeinerer Begrifl der vor allem in den zentralen Quellen 
jeglichen pekuniären Vergleich zwischen dem Beklagten und dem Kläger bezeichnet: Die Höhe 
des Vergleichs hängt neben der Klassifizierung des Delikts und der Solvenz des Angeklagten 
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gung durch die Zahlung einer Vergleichssumme auf Grund eines mit dem oder 
den Angeklagten geschlossenen Kompromisses eingestellt wurde. Bei den banna 
condempnata hatte der Beschuldigte sich jedoch einer vorherigen Einigung ent-
zogen, so daß es zu einem regulären Prozeß und einer anschließenden Verurtei-
lung kam. Die Anzahl der banna concordata war dabei weitaus höher als die der 
regulären Verurteilungen. Neben dem Namen des Angeklagten und der Summe 
der Geldstrafe wurden generell eine Begründung für das Urteil sowie meist ei-
nige Details zum Fall notiert. Daneben existieren aber auch noch die sogenann-
ten herzoglichen Protokolle, die z. T. in einer Art Dossier ausführlicher die Um-
stände der Tat und die daraus resultierenden Anklagepunkte auflisten.4 

Außerhalb unserer Betrachtung bleiben im folgenden jene Auseinandersetzun-
gen, die nicht ausschließlich in den Zusammenhang des christlich-jüdischen 
Verhältnisses gehören. Dazu zählen vor allem die vielen minderen Delikte wie 
Beleidigung, Schlägerei, Diebstahl oder Glücksspiel, die ebensogut zwischen 
Christen hätten entstehen können und auch entstanden sind,5 auch wenn siez. T. 
einen klar gegen die Juden gerichteten diffamatorischen Hintergrund hatten.6 

Ein weiterer Komplex soll den Konfliktfeldern unter den Juden selbst gewid-
met werden. Auf dieses Thema ist die Forschung im allgemeinen erst wenig ein-
gegangen.? Auch für den savoyischen Raum ist einzig die Auseinandersetzung 
um die geistliche Führung der Juden, die sich vor allem um die Person des be-

von dem Umstand ab, ob es, wie bei den banna noch zu einem Prozeß mit den entsprechenden 
Kosten und Aufwand gekommen ist oder nicht. ln Savoyen konnten nach den von Amadeus VI. 
erlassenen Statuten aus dem Jahre 1379 fast alle Verbrechen mit Geld abgelöst werden. Ausge-
nommen davon waren nur Fälle, in denen jemand zu Tode gekommen war bzw. schwerer Betrug 
oder Meineid vorlag: BURAGGI, Una nuova fonte 1939/40 (im Vergleich mit den Statuten von 
1403, in denen es keine vergleichbaren Regelungen ftir diesen Bereich gab); Cox, The Green 
Count 1967, S. 306. 

4 Nur die schwereren Fälle, die über einem bestimmten Strafwert lagen, wurden von einem lan-
desherrlich Beauftragten untersucht und somit in den zentralen Quellenbeständen dokumentiert; 
die leichteren Fälle wurden dagegen vor dem regionalen Gerichtsstand behandelt und folglich in 
den Rechnungen der Kastellanei erfaßt. 

5 Auch hierüber gibt es natürlich zahlreiche Belege in den savoyischen Quellen: allein in den Ka-
stellaneirechnungen von Chambery der 1420er Jahre tinden sich z. B. rund 20 Verurteilungen 
wegen Schlägerei, 12 wegen Beleidigung und drei wegen Diebstahl. Für den Zeitraum des 
14. Jahrhunderts: CHAPPERON, Chambery 1863, S. 180-196 oder ftir die Ortschaft Tour-de-
Peilz: SEGRE, Ginevra eil Vaud 1993, S. 203; ftir Nizza: BRUNETON-LAHUNA, La mentalite po-
pulaire 1983, S. 75-85. 

6 So die Verurteilung eines Juden in Bourg-en-Bresse 1411, der aus dem Eimer eines Christen ge-
trunken hatte: AD Cöte-d'Or, B 7158, Pec. 20 Anfang; oder der Fall eines Christen aus dem 
Rechnungsjahr 1427/28, der einem Juden glühende Nägel in seine Schuhe gelegt hatte, um ihm 
die Füsse zu verbrennen: INVENTAIRE SOMMAIRE 111 1873, S. 90 (B 7175). 

7 Zu anderen Regionen vgl. z. B. die Untersuchung von M. und A. M. HAYEZ, Juifs d' Avignon au 
tribunal de Ia cour temporelle sous Urbain V., in: Provence historique 23 (1973), S. 165-173; 
A. TOAFF, Lotte e fazioni tra gli ebrei di Roma nel cinquecento. in: Studi Romani 27 ( 1979), 
S. 25-32; J. SHATZMILLER, La solidarite juive au Moyen Age et ses limites: histoire et contre-
histoire, in: Minorites et Marginaux en France meridionale et dans Ia Peninsule iberique (VII-
XVIIIe siecles). Actes du Colloque de Pau, 27-29 mai 1984, Paris 1986, S. 413-427 oder 
BURGHARTZ, Juden Zürich 1992. 
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kannten Rabbiners Johanan de Treves und seine in der Bresse lebenden Wider-
sacher konzentrierte, schon von der französischen Forschung intensiv behandelt 
worden.8 In diesem Zusammenhang soll vor allem der weniger bekannte Streit 
zwischen Johanan und der Judenschaft Savoyens im Mittelpunkt stehen, da er 
meines Erachtens einen Höhepunkt in einem längerfristigen Prozeß unter den 
Juden Savoyens darstellt. Unter den Rabbinern und anderen Notabeln hatte es 
schon vorher eine Reihe von Streitfällen gegeben, die den von außen kommen-
den Druck im innerjüdischen Leben widerspiegeln und vorher behandelt werden 
sollen. 

1 Das christlich-jüdische Verhältnis 

1.1 Betrug und Wucher bei der Geldleihe 

Häufigen Anlaß zu Streit zwischen Christen und Juden gab die Geldleihe. Aus 
dem gesamten Untersuchungszeitraum sind Prozesse und Strafgelder überliefert, 
die ihre Ursache in diesem Themenkomplex haben. Es läßt sich weder eine zeit-
liche Häufung noch ein eindeutiger inhaltlicher Schwerpunkt dieser Auseinan-
dersetzungen festmachen, so daß man von einem eher alltäglichen Konflikt spre-
chen kann. Ein Blick auf einige Beispiele soll dies verdeutlichen. 

Die meistverbreitete Anklage bezog sich auf die Fälschung von Notariatsur-
kunden und den daraus gegenüber den Schuldnern verursachten Betrug. Die An-
schuldigung konnte sich also gleichermaßen auf die christlichen Notare wie auf 
die jüdischen Gläubiger beziehen. Notare waren zu dieser Zeit in Savoyen sehr 
zahlreich,9 so daß sie ohne eine besondere Anstellung am Hofe, bei einer Stadt 
oder in der Justiz auf Grund der großen Konkurrenz kaum zu Reichtum kommen 
konnten und daher auch durch Betrug ihr Einkommen zu verbessern suchten. 
Bereits Im Oktober 1395 sah sich der Gouverneur der Dauphine, Jacques de 
Montmaur, wegen allzu häufiger Betrügereien genötigt, eine strikte Kontrolle 
notarieller Urkunden einzuführen und Beglaubigungen nur noch von einem be-
stellten Sekretär bzw. den von ihm bestätigten Notaren durchführen zu lassen. 10 

8 Maßgebliche Forschungen auf diesem Gebiet sind neben der älteren Arbeit von I. LOEB, La Iutte 
entre Isaie, fils d'Abba Mari, et Yohanan, tils de Matatia, pour Je rabbinat de France, in: REJ 39 
(1899), S. 85-94, die Forschungen von Sirnon Schwarzfuchs und Roger Kohn: SCHWARZFUCHS, 
Etudes sur l'origine 1957, S. 39-41 und 51-59; SCHWARZFUCHS, Yohanan Treves 1990 sowie 
KüHN, Royal power 1985 und KüHN, Juifs France du Nord 1988, S. 234-240. 

9 So soll es 1410 allein in Chambery 33 Notare gegeben haben, eine für die Größe der Stadt sehr 
hohe Anzahl: BRONDY, Chambery 1988, S. 233-238. Zur Entwicklung des Notariats in der 
westalpinen Region siehe z. 8. die Arbeiten von F. WIGGER, Die Anfänge des öffentlichen No-
tariats in der Westschweiz, Fribourg 1951; ELSENER, Notare und Stadtschreiber 1962; 
G. G. FJSSORE: Pluralita di forme e unita autentificatoria nelle cancellerie del medioevo subal-
pino, in: Piemonte medievale. Forme del potere e della societa. Studi per Giovanni Tabacco, 
Turin 1985, S. 145-167; P. RüCK, Die Anfänge des öffentlichen Notariats in der Schweiz (12.-
14. Jahrhundert), in: Archiv für Diplomatik 36 ( 1990), S. 93-123. 

10 Anweisung abgedruckt in: PRUDHOMME, Noteset documents 1884, Nr. 20, S. 255f. 
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Für den Zweck unserer Darstellung sind aber nur solche Anklagen zusammenge-
tragen worden, in die Juden verwickelt waren. Dabei ist nicht immer eindeutig 
zu klären, ob die jüdischen Geldverleiher Täter, Opfer oder gar Komplizen der 
christlichen Notare waren. Im folgenden sollen einige Fälle beispielhaft für weit 
verbreitete Formen der Betrügereien stehen. 

Im frühesten Fall wollte der Jude Vivand de Segre aus St. Genix 1405 eine 
Schuld von einem gewissen Peronet Grosse zweimal einfordern. 11 Wahrschein-
lich konnte Peronet keinen entsprechenden Nachweis über seine Bezahlung fuh-
ren, denn er mußte sich Zeugen für seine Aussage beschaffen, die Vivand dar-
aufhin zu bestechen versuchte. Für diesen beiden Vergehen mußte er 20 Florins 
Strafe zahlen. 

Zwei Jahre später waren Christen die Verursacher eines Betrugs, in den ein 
Jude nur mittelbar verwickelt war. Im Jahre 1407 wurden der Knappe Jean Vul-
liet und sein Sohn Antoine, ein Notar aus St. Rambert-en-Bugey, zu der hohen 
Geldstrafe von hundert Florins verurteilt, weil Antoine das Notariatsinstrument 
eines anderen Notars mit dem auffälligen Namen Jean Conversi aus nicht näher 
ersichtlichen Gründen kopiert und für sich selbst verwandt hatte. 12 In dem ge-
fälschten Schriftstück wurde ihre Schuld bei dem Juden Jacolet de Thoissey be-
zeugt, die mit einer Bürgschaft und Geiselstellung im Falle der Nichtzahlung 
abgesichert worden war. Kurz vor Fristablauf handelten die beiden Beschuldig-
ten mit den Juden jedoch einen Vergleich aus und forderten die gefälschten Ur-
kunden zurück, um ihre Fälschung vor den Augen des anderen Notars zu verber-
gen. Wie der Schwindel schließlich aufgedeckt wurde, ist nicht überliefert. 

1413 wurde Samuel de Costa aus Miribel zusammen mit einem Christen, dem 
Kellermeister des Ortes, verurteilt, weil siebeidemit einem gefälschten Vertrag 
eine Anleihe bei einem Ehepaar eintreiben wollten. 13 

1422 versuchte Verdema aus Lausanne einen Notar zu einem Betrug anzustif-
ten. In diesem Fall scheint der Notar selbst Anzeige erstattet zu haben, so daß 
V erdemal dafür eine Strafe von 20 Florins zahlte. 14 Eine einvernehmliche betrü-
gerische Verbindung zwischen christlichem Notar und jüdischem Geldverleiher 
scheint dagegen in Annecy 1424 stattgefunden zu haben. 15 

11 AST, Inv. 16, Reg. 50, fol. 39r. Ein solches Vergehen war verbreitet und bildet u. a. auch den 
Auslöser für den von Shatzmiller so brillant aufgearbeiteten Prozeß im spätmittelalterlichen 
Marseille: SHATZMILLER, Shylock reconsidered 1990 oder ähnlich auch in Aix-en-Provence: 
N. COULET, Juifs et Justice en Provence au XVe siede: un proces et un pogrom a Aix ( 1425-
1439), in: Michael 4 ( 1976), S. 9-26. 

12 AST, Inv. 16, Reg. 55, fol. 104r.-v. 
13 AST, Inv. 16, Reg. 59, fol. 111v.-112r. 
14 AST,.Inv. 16, Reg. 68, fol. 151 r.-v.; AST, Inv. 41, Reg. 44, pt.l, fol. 138r. 
15 AST, Prot. duc., Nr. 756, fol. 8r.; vgl dazu auch für Nizza: ßRUNETON-LAHUNA, La mentalite 

populaire 1983, S. 79f. 
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Ein weiterer typischer Fall ist die Klage gegen den Juden Aquinet Levi. 16 Laut 
Prozeßprotokoll war er I 432 in Genf zu dem Notar Guillaume de Artas gegan-
gen, um sich eine gefälschte Urkunde ausstellen zu lassen, in der eine Schuld des 
Kürschners und Genfer Bürgers Jean de Lans von 266 französischen Ecus aus 
dem Ankauf von Edelmetall gegenüber Aquinet und anderen Juden bezeugt 
wurde. Außerdem wurde Jean der Einbehaltung einer weiteren Menge Edelme-
talls und des Betrugs an verschiedenen Kaufleuten und anderen Personen im 
Warentermingeschäft, d. h. bei den schon vor der eigentlichen Lieferung speku-
lativ abgeschlossenen An- bzw. Verkäufen von bestimmten Waren, bezichtigt: 
... quod idern Johannes de Lans ab eisdem Judeis unquarn aliquern billionum 
habuerit necnon plures mercatores et personas in arte corratarie rnercandie 
fraudisse tam in nundinis Gehennarum quam alibi. 17 Dazu kam noch eine Reihe 
anderer Verbrechen, die Aquinet an verschiedenen Orten begangen haben sollte, 
die aber hier nicht weiter interessieren. 18 Obwohl die versuchte Fälschung aufge-
deckt worden war, wurde Aquinet von dieser und all den anderen Anschuldigun-
gen anscheinend weitgehend freigesprochen, 19 so daß er nur zu einer Mark Gol-
des Strafe verurteilt wurde. 

In den Kontext des jüdischen Erwerbslebens gehört auch der oft nur implizit 
erhobene Vorwurf der Hehlerei mit gestohlenen Pfändern. Bereits 1376 soll die 
Frau des jüdischen Arztes Bonnefoi aus Montmelian, Sara, nach einer Reihe von 
Einbrüchen in den Kirchen des Ortes, die anscheinend zu einer Untersuchung 
geführt hatten, bei einem weiteren Diebstahl in tlagranti ertappt worden sein. Ihr 
Mann mußte für den Freikauf seiner Frau neun Francs zahlen und auch noch den 
Hohn seiner Glaubensbrüder über sich ergehen lassen.20 

1407 wurden Jossia de Monval und seine Frau Gentil zu acht Florins Strafe 
verurteilt, weil sie entgegen den Bestimmungen der ihnen gewährten Privilegien 
einen silbernen Abendmahlskelch ge- und später verkauft hatten, der kurz zuvor 
aus einer Kirche von einem Diebnamens Baiola entwendet worden war: .. . quia 
inculpabantur quendarn calicern argenti cum patena iam diu fuisse captarn fur-
tive perdieturn Baiolarn in ecclesia viole emisse ab eodem deindeque vendidisse 
contraforrnarn suorurn privilegiorum penam in ipsis scriptarn commictendo ... 21 

16 Von diesem Fall existieren drei Dokumente: zwei Rechnungen (AST, Inv. 16, Reg. 77, fol. 97r.-
v.; AST, Inv. 41, Reg. 49, fol. 88v.) und ein Protokoll des herzoglichen Rats (AST, Prot. duc., 
Nr. 75, fol. 274r.-275v.). Das Protokoll ist zwar am ausführlichsten, kann jedoch nur bedingt 
herangezogen werden, da es auf Grund von Streichungen, Verbesserungen und Hinzufügungen 
sowie einer unleserlichen Handschrift schwer auszuwerten ist. Es scheint eher als Kladde ftir 
eine spätere Abschrift gedient zu haben. Einige Unklarheiten können aber mit Hilfe der ersten 
Rechnung aufgelöst werden. 

17 AST, Inv. 16, Reg. 77, fol. 97v. 
18 Soweit aus den Quellen ersichtlich, wurde er noch der Verführung zweier christlicher Frauen, 

von denen die eine aus Sion stammen sollte, und des Rückzugs aus einem von ihm gegebenen 
Taufversprechens angeklagt. 

19 An dieser Stelle konnte das Protokoll nicht entzitl"ert werden. 
20 BERNARD, Montmelian 1956, S. 252. 
21 AST, lnv. 16, Reg. 53, fol. 34v.; ähnlich AST, lnv. 41, Reg. 38, fol. 37r. 
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1423 mußte dagegen der Jude Jacob aus Nizza sich allein daflir verantworten, 
daß er kirchliches Ornat von dem Kapellan und Mönch Bertrand zum Pfandwert 
von neun Florins ohne jegliche Erlaubnis angenommen hatte.22 

Die Genfer Juden Symond Francais und sein Sohn Eliot hatten sich dagegen 
1414 an Geschirr des Hofes vergriffen, das ihnen von dem Teppichhändler Perin 
Bricard angeboten worden war. 23 Dafür zahlten sie eine Strafe von 200 Florins. 
Eher alltäglich dürfte dagegen ein Fall aus Savigliano im Jahre 1430 sein. Der 
dortige Richter wies den Juden Mosse Alamand unter Androhung einer Strafe in 
Höhe von 10 Sous an, PHinder eines Dieners, die dieser gestohlen hatte, binnen 
24 Stunden zurückzugeben. Es handelt sich dabei um landwirtschaftliche Ge-
räte.24 

Ein weiterer häufiger Klagepunkt in diesem Zusammenhang war der Weiter-
verkauf eines Pfandes, das noch nicht verfallen war. Allein flir Nizza liegen z. B. 
um 1430 drei Fälle vor, in denen Juden ftir dieses Vergehen mit Geldstrafen be-
legt wurden.25 

Die im jüdischen Geldleihegeschäft Savoyens bevorzugte Pfandleihe barg 
demnach viele Gefahren rechtlicher Natur ftir die Juden in sich. Die über die 
Notare gesuchte Sicherheit in schriftlichen Verträgen war gegen den Betrug von 
beiden Seiten aber keine ausreichende Gewähr. Dies zeigt auch der Fall des Sa-
muel de Loriod. Samuel stammte aus einer alteingesessenen und reichen Familie 
aus Chambery. Es ist schwierig, sein Schicksal genau aufzuzeichnen, da es zwei 
Personen dieses Namens in Chambery gegeben haben muß, ohne daß sie in den 
Quellen jeweils deutlich unterschieden worden wären. Im folgenden wollen wir 
von dem Sohn des Aronin de Loriod und Bruder des Bellevignie de Loriod, 
beide fuhrende Geldverleiher in Chambery, sprechen, der ab 1410 in den 
Zinszahlungen regelmäßig erwähnt wird, ab 1412 ein Haus zur Miete besaß26 
und seit diesem Jahr auch nachweislich mit einer Frau namens Desirea verheira-
tet war. 27 

Sein beruflicher Werdegang ist zwar in den Quellen kaum dokumentiert, daftir 
aber um so mehr seine Auseinandersetzung mit der landesherrlichen Jurisdiktion 
im Verlauf der zwanziger Jahre des 15. Jahrhunderts. Im Juni 1423 wurde gegen 
ihn auf Anzeige eines Barbiers aus Chambery, Jean Autruche, vor dem dortigen 
AppelJationsgericht wegen Beleidigung und Körperverletzung prozessiert, ohne 
daß Samuel vor Gericht erschienen wäre.28 Wegen der ihm vorgeworfenen Ver-

22 AD Alpes-Maritimes, Art. 52, ~ L Nr. 5, tot. 44v. 
23 ••• eo quia inculpabantur processibus in eos formatis perPetrum Meyreti et Nycoletum ba/livi 

commissarios domini cerlas marcharum argenti quantitates a Perino Bricardi tapisserio quon-
dam de veysse/la dicti domininostri et domine nostre comitisse emisse ... :AST, Inv. 41, Reg. 
42, fol. 354v.-355r. 

24 SEGRE, The Jews in Piedmont I, 1986, Nr. 160, S. 73. 
25 AD Alpes-Maritimes, Art. 52, Nr. 8, tot. 7v.; Nr. 12, fol. 30v. und 31 v. 
26 AST, Inv. 16, Reg. 57, fol. 38r. 
27 AST, Inv. 16, Reg. 59, fol. 57r. 
28 AST, Prot. duc., Nr. 74, fol. 113r.-ll4r.; diese Quelle wurde bereits 1895 entdeckt und ange-
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gehen, aber auch wegen Mißachtung des Gerichts wurde Samuel zu einer hohen 
Geldstrafe verurteilt, die aber nachträglich auf Bitten des Juden von Ama-
deus VIII. ermäßigt wurde.29 

In seinem eigentlichen Metier, der Geldleihe, wurde Samuel 1428 das Opfer 
eines organisierten Betrugs. Er hatte dem Adligen Guigo de Montbel, Herr von 
Montbel und Entremont,30 gegen die Überlassung von Pfandern zu einem unbe-
kannten Zeitpunkt 600 Florins geliehen. Dieser Adlige hatte dann anscheinend 
mit Hilfe eines fiktiven Verkaufsvertrags, in dem er seine Besitzungen bei Lutry 
in Werte von 1.300 Florins an einen Jaquemet Glaudet aus Lutry überließ, die 
Rückgabe seiner Pfänder von dem Juden erlangt. Samuel war offenbar ein Teil 
des Erlöses aus dem Verkauf als Rückzahlung seiner Anleihe versprochen wor-
den. Der Verkauf kam jedoch nie zustande, wenn er denn je geplant gewesen 
war: . . . ipsam vendicionem non fecisset nec alique possessiones superfuissent 
venales sed tantum ad illudendum memoratum judeum ... 31 In dem folgenden 
Prozeß des Samuel vor dem Gericht zu Chambery wurden nun die beiden Bürgen 
des Adligen, Jean Copier und Antoine Morel, zur Entschädigung des Juden im 
Wert von jeweils der Hälfte der Pfänder des Adligen verpflichtet, solange der 
anscheinend tiefverschuldete Adlige seinen Verpflichtungen nicht nachkommen 
konnte.32 Die wenig ehrenvollen Strafen ft..ir den Betrug wurden gegen die eid-
liche Verpflichtung der Angeklagten, den Juden schadlos zu halten, und gegen 
Zahlung einer einmaligen Summe von 50 Florins zurückgenommen. 

Kurz danach folgte im Februar 1429 ein zweiter Prozeß. Diesmal war Samuel 
der Angeklagte und ein Jean Girod aus Chambery der Kläger. Es handelte sich 
um die Wiederaufnahme eines ansonsten unbekannten Falles, der zugunsten von 
Samuel entschieden worden war und gegen dessen Urteil nun Jean Girod erfolg-
reich appelliert hatte. Samuel sollte darauf die Kosten der Prozesse tragen. Da er 
aber nicht vor Gericht erschienen war, mußte die Summe von ihm eingeklagt 
werden. Nachdem man seiner habhaft geworden war, mußte er gegen Bürgschaft 
von 100 Mark Silber versprechen, sich nicht mehr aus Chambery zu entfernen.33 

Über den Ausgang des Prozesses weiß man nichts. 

zeigt: MUGNIER, Samuel de Loriod 1895, S. LXXIIIf 
29 AST, Inv. 16, Reg. 69, fol. 92r.-v. bzw. lnv. 41, Reg. 44, pt.II, fol. 62r. 
30 Eine angesehene Adelsfamilie aus der Novalaise: Guigue ist als Sohn von Jean I. seit 1383 be-

legt und unterhielt das Amt eines Kommandeurs der Truppen Savoyens gegen die aufstän-
dischen Walliser; er starb 1435: ABF 1991, MikroficheNr. 754, Blatt68. Zu den Aufständen 
der Walliser siehe auch: COGNASSO, Amedeo VIII, Bd. I, 1930, S. 193-196. 

31 AST, Prot. duc., Nr. 75, fol. 162r.-v. 
32 AST, Prot. duc., Nr. 72bis, fol. 731 v.-732v. (.lean Copier) und 733r.-734v. (Antoine More!). Oie 

Schulden des Adligen resultierten wahrscheinlich noch aus einer Verurteilung aus dem Jahre 
1412, als er wegen eines unerlaubten Angriffs auf die Stadt Avignon und den Comtat Venaissin 
mit der enormen Geldstrafe von 700 Mark Silber belegt worden war: BRUCHET, Inventaire 
partiel 1900, Nr. 254, S. 270. 

33 AST, Prot. duc., Nr. 76, fol. 90v. 



218 

Bereits im Juli 1430 stand Samuel wieder vor Gericht.34 Diesmal wurde er von 
einem Händler der Fälschung eines Datums auf einem Vertrag sowie der Beein-
flussung der Zeugen mit Geschenken im nunmehr zwei Jahre zurückliegenden 
Prozeß gegen Jean Copier bezichtigt. Der angeblich geständige Samuel sollte für 
diesen Betrug körperlich gezüchtigt und dann verbannt werden. Die Körperstrafe 
wurde aber gegen Zahlung von 300 Florins ausgelöst, während die Verbannung 
anscheinend vollzogen wurde. Tatsächlich finden sich von Samuel in den fol-
genden Jahren keine weiteren Eintragungen in den Zinsregistern oder anderen 
Quellen. 

1.2 Sexuelle Beziehungen: Ehebruch und Verführung 

In den moralisch-religiösen Bereich zielten die Anschuldigungen, die Juden der 
Verführung christlicher Frauen, der Verhöhnung der christlichen Religion oder 
der nur zum Schein eingegangenen Taufversprechen bezichtigten. Der Schutz 
des ehelichen Zusammenlebens und der Familie stand im Zentrum der Strafge-
richtsbarkeit. V ergehen des Ehebruchs, der Verführung und Vergewaltigung von 
Frauen sowie des Inzests waren aber bis ca. zur Mitte des 14. Jahrhunderts eher 
als Verstoß gegen die gesellschaftliche Ordnung denn als Sünde nach kirchen-
rechtlichem Verständnis angesehen worden.35 Diese Haltung wandelte sich je-
doch im Verlauf der zweiten Hälfte des I 4. Jahrhunderts im Zuge einer neuen 
Frömmigkeit. Die Kategorie der Sünde ging mehr und mehr in die Rechtspre-
chung ein, so daß sich die Zahl der angezeigten Vergehen vervielfachte und auch 
die früher begrenzt akzeptierte Prostitution kriminalisiert wurde.36 In diesem 
Kontext ist auch die Entwicklung der Rechtsprechung auf dem äußerst prekären 
Feld des christlich-jüdischen Zusammenlebens zu sehen. 

Im Gegensatz etwa zu Forschungsresultaten Lavoies zu Manosque wurde der 
Vorwurf sexueller Delikte gegenüber Juden in Savoyen relativ häufig Auslöser 
von Strafprozessen. Sie scheinen sogar ein Spezifikum für diesen Untersu-
chungsraum gewesen zu sein.37 So hatte der Vorwurf sexueller Beziehungen 

34 AST, lnv. 16, Reg. 75, fol. 66v.-67r. bzw. Inv. 41, Reg. 48, fol. 22v. 
35 LAVOIE, Ladelinquancesexuelle 1987, S. 572f. 
36 Comba und Dubuis konnten bei ihren Recherchen zum Sexualverhalten der piemontesischen 

Bevölkerung im Spätmittelalter einen auffälligen Wandel in der Häufigkeit und der Typologie 
der Sexualdelikte um die Mitte des 14. Jahrhunderts sowie in der diesbezüglichen Rechtspre-
chung ausmachen, die Dubuis aber auch mit der langsamen Durchsetzung der savoyischen 
Rechtsprechung in den neuerworbenen Gebieten Piemonts in Verbindung setzt: COMBA, Apeti-
tus libidinis coherceatur 1986, S. 541-552; DUBUIS, Comportamenti sessuali 1986, S. 592f. und 
606f. Zur Kriminalisierung der Prostitution: COMBA, Apetitus libidinis coherceatur 1986, 
S. 563-575. 

37 LA VOIE, La delinquance sexuelle 1987, S. 576; Kahn kann in seiner Untersuchung zum nord-
französischen Raum nur Beispiele aus Savoyen nennen: KüHN, Juifs France du Nord 1988, 
S. 165, Anm. 33. Auch Blumenkranz spricht von dem auffälligen Phänomen, daß gerade in Sa-
voyen und in der Dauphine gehäuft gerichtliche Aktionen wegen sexueller Beziehungen zwi-
schen Juden und Christen zu beobachten sind; er fuhrt dies auf eine bewußt herbeigeführte Ver-
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zwischen Christen und Juden bereits kurz vor dem Herrschaftsantritt Ama-
deus' VIII. zu einer Anhäufung von Prozessen geführt. In dem Zeitraum von 
Ende 1386 bis Ende 1391 wurden fünf Prozesse gegen jüdische Notabeln auf 
Grund des Vorwurfs der Vergewaltigung bzw. der Verführung christlicher 
Frauen geftihrt.38 Es entsteht der Eindruck, daß mit diesem Druckmittel von den 
vermögenden Juden gezielt Geld erpreßt werden sollte. Auch in den nachfolgen-
den Jahren kam es immer wieder zu solchen Anklagen, ohne daß allerdings eine 
ähnliche Anhäufung noch einmal zu beobachten gewesen wäre. 

Stattdessen wurden die Gerichte in den folgenden Jahren etwas vorsichtiger in 
der Beurteilung der Anklagen. Der gegen Mossonet Morelli geführte Prozeß we-
gen Verftihrung einer christlichen Frau namens Alisia wurde mangels Beweisen 
1396 fallengelassen.39 1404 wurde der Angestellte des Gerichts zu Chambery, 
Andre Roffier, u. a. daftir zu einer Geldstrafe von 100 Florins verurteilt, daß er 
eine Magd dazu verleiten wollte, den Juden Jacolet der versuchten Verftihrung 
zu bezichtigen.40 Die zahllosen Delikte, die Roffier im Verlauf mehrerer Pro-
zesse vorgeworfen wurden, scheinen jedoch seiner Karriere keinen Abbruch ge-
tan zu haben, denn in späteren Jahren ist er anläßtich der Prozesse gegen den 
Wucher der Juden 1415 als gräflicher Beauftragter für Savoyen tätig.41 

unglimpfung des Ansehens der Juden zurück: HISTOIRE JuiFS FRANCE 1972, S. 49. In Nizza 
wurden Juden wegen dieses Delikts offenbar sehr selten angeklagt: BRUNETON-LAHUNA, La 
mentalite populaire 1983, S. 80f. Dagegen waren nach den Erkenntnissen der Forschung sexu-
elle Kontakte zwischen Christen und Juden in Italien wie auch im gesamten sephardischen 
Raum verbreiteter und hatten u. a. dazu geführt, daß das Thema auf der zweiten Versammlung 
der jüdischen Gemeinden Mittelitaliens in Forli 1418 sogar einer der Tagesordnungspunkte war 
und zu entsprechenden Restriktionen auch von jüdischer Seite führte; auch sonst ähnelten die 
vor allem im Bereich der Kleider- und Luxusordnung sowie im Versammlungsrecht gefällten 
Beschlüsse in Forli sehr den von christlicher Seite gesetzten Reglementierungen jüdischen Le-
bens: FINKELSTEIN, Jewish Self-Government 1924, S. 85-89 und 281-295; SCHWARZFUCHS, 
Kahal 1986, S. 135f.; TOAFF, Il vino e Ia carne 1989, S. 15-22. 

38 In den beiden ersten der insgesamt fünf Fälle, gegen den Rabbiner (!) Sansin de Louhans und 
den Geldverleiher Benion de Paris, soll Gewalt eine Rolle gespielt haben: SEGRE, Testimonianze 
documentarie 1976, Nr. 331, S. 375f.; Nr. 34 7, S. 380f.; Nr. 353, S. 382; Nr. 365, S. 387; 
Nr. 395, S. 397. Im gleichen Zeitraum ist außerdem ein Charivari christlicher Frauen gegen 
einen jüdischen Geldverleiher in Chätillon-sur-Chalaronne belegt, der eventuell auf einen 
ähnlichen Vorwurf zurückzuführen ist: MOREL, Chätillon-en-Dombes Il, 1927, S. 39; ein ähn-
licher Fall spielte sich 1402 in Montmelian anläßtich der Heirat der Tochter des jüdischen Arz-
tes Bonnefoi ab: BERNARD, Montmelian 1956, S. 252. Eine vergleichbare Anhäufung dieses 
Delikts findet sich auch in Zürich gegen Ende des 14. Jahrhunderts: WELDLER-STEINBERG, Le-
ben der Zürcher Juden 1959, S. 26f.; GUGGENHEIM-GRÜNBERG, Judenschicksale 1967, S. II, 14, 
16f. und in Fribourg um 1410: AGUSTONI/COLLIARD/FöRSTER, Juifs Pays de Fribourg 1987, 
S. 17. 

39 AST, Inv. 41, Rot. 33, pt. I, Pec. 6/7. 
40 Item per alium processum in eum (d. h. Andream Rofferii, Anm. d. Verf.] formatum induxisse 

Guigonam ancillam Petri Gaseanis quod induceret Jacoletum judeum ut eam carnaliter cog-
nosceret sit eum decipiendo: AST. Inv. 41, Reg. 36, fol. 3v. Es kamtrotz häufiger Klagen relativ 
selten vor, daß höhere Beamte des Landesherrn vor Gericht gestellt und verurteilt wurden: 
DEMOTZ, Amedee VIII 1992, S. 133f. 

4l Vgl. dazu das Kapitel III.I.3. 
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Kurze Zeit nach diesem Fall mußte sich der Rabbiner Sansin de Louhans, der 
schon 1386 Mittelpunkt eines detailliert beschriebenen Vergewaltigungsprozes-
ses war, wiederum eines ähnlichen Vorwurfs erwehren. Dieses Mal wurde ihm 
insbesondere vorgehalten, daß er mit seinem Reichtum die christlichen Frauen zu 
diesem Vergehen verführe: Item plures mulieres temparibus retraactis prapter 
magnam habundanciam suarum .financiarum carnaliter cagnavisse et passe 
suum fecisse de cagnascenda carnaliter Stephaneta uxar Peraneti Caillardi sibi 
dicenda quad dieturn eius maritum et ipsam quictavit de debita in qua dicta de-
lata tenebantur. 42 Erstmals wird hier in einem Prozeß das Delikt der Verführung 
christlicher Frauen mit der Verschuldung der entsprechenden Opfer bei den an-
geklagten Juden verknüpft. Es wurden ihm und seinem Sohn noch eine ganze 
Reihe weiterer schwerer Delikte vorgeworfen, wie z. B. eine angebliche Verun-
treuung von Steuergeldern in Höhe von 1.000 Florins aus seiner Zeit als Steuer-
eintreiber für die Juden der Bresse. Wegen dieser Anklage war ihm aber schon 
1402 der Prozeß gemacht worden .43 

Die Klage des Pfarrers von St. Germain in Genf gegen die ungehinderte Ver-
mischung von Christen und Juden innerhalb der Stadt ist bereits angesprochen 
worden.44 Ein möglicher Bezugspunkt für seine Bemühungen könnte ein Fall 
sein, der aus den Akten eines Prozesses in Genf im Jahre 1404 bekannt gewor-
den ist.45 Ein Judenamens Samsonde Jerusalem hatte die Bezahlung einer Dirne 
unter dem Hinweis abgelehnt, daß er am Sabbat kein Geld bei sich trage. Die 
Dirne wollte sich zunächst eine Bezahlung in Form seines Mantels beschaffen, 
verzichtete dann aber auf ein Entgelt. Statt dessen schilderte sie den Vorgang 
anderen Christen. Die Dominikaner der Stadt nahmen sich des Falles an. Sie 
beklagte daraufhin, daß er gar nicht als Jude zu erkennen war, da er kein Zeichen 
getragen habe. In dem folgenden Prozeß wurde dem Juden vor allem der Verstoß 
gegen die mosaischen Gesetze vorgeworfen, in denen es heiße, daß ein Jude mit 
einer Frau an einem Sabbat keinen Geschlechtsverkehr haben dürfe. Samson 
erklärte, daß er ledig sei und auf ihn dieses Verbot deshalb nicht zutreffe, und 
leugnete, das Mädchen überhaupt persönlich zu kennen. Dies wurde von mehre-
ren Zeugen, Christen wie Juden, bestritten, wobei vor allem die christlichen 
Frauen noch viele Details zu berichten wußten. Nach dem vergeblichen Versuch 
einer Appellation an den Gerichtshof in Chambery mußte Samson unter der Fol-
ter sein Vergehen gestehen. Eine Verurteilung zum Tode scheint nicht erfolgt zu 

42 AST, Inv. 16, Reg. 50, fol. 30v. und ähnlich AST, Inv. 41, Reg. 35, fol. Sv. Es wird hier wie 
auch in anderen Fällen deutlich, daß im Gegensatz zu Belegen aus Piemont meist keine genaue 
Unterscheidung zwischen den verschiedenen Vergehen des Ehebruchs (adulterium) oder der 
Verführung christlicher Frauen (carnaliter cognoscere) gemacht wurde, auch wenn unter-
schiedliche Termini gebraucht wurden: COMBA, Apetitus libidinis coherceatur 1986, S. 541-543 
und DUBUIS, Comportamenti sessuali 1986, S. 588-590. 

43 AST, Inv. 16, Reg. 48, fol. 29r.-v. 
44 Vgl. das Kapitel III.2.1 zur Stellung der Juden im städtischen Umfeld. 
45 STEINBERG, Juden Schweiz 1902, S. 34-37. Zum Vergehen der sexuellen Beziehungen zwischen 

Christen und Juden vgl. auch GLANZ, Geschichte des niederen jüdischen Volkes 1968, S. 50-52. 
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sein, denn ein Jahr später gelang es ihm, ausgerechnet auf Vermittlung des Gen-
fer Bischofs Guillaume II. de Lornay, der allein von Amts wegen ein besonderes 
Interesse an der moralisch-religiösen Untadeligkeit seiner Diözese haben mußte, 
eine Revision des Prozesses wegen zahlreicher Formfehler anzustrengen, zumal 
eine Bestechung der Dirne durch ihre Anwälte ruchbar wurde. Über den 
Ausgang dieses Prozesses ist nichts weiter bekannt,46 doch sicherlich hatte das 
ganze Verfahren selbst in einer größeren Stadt wie Genf ftir einen erheblichen 
Skandal gesorgt. 

Im Jahre 1412 wurden die Kosten abgerechnet, die aus der Verhaftung eines 
gewissen Creyssemand Estruc in Chambery, seiner Überführung in das Gefäng-
nis von Rossillon und der Vorbereitung seines Prozesses wegen des Vorwurfs 
der Vergewaltigung entstanden waren.47 An dem Prozeß war anscheinend auch 
der Graf interessiert, denn an dem gleichen Tag, als Creyssemand überfuhrt 
wurde, ging auch ein Bote nach Belley, wo der Graf sich gerade aufhielt, um ihn 
über die Vorbereitungen des Verfahrens zu informieren.48 Schließlich wurde 
auch David de Montmelian 1415 ausgerechnet von dem 1404 der Bestechung 
überführten Andre Roffier und von Pierre de Varambon, einem zweiten wichti-
gen Richter in jüdischen Angelegenheiten, in einem Prozeß u. a. der versuchten 
Verführung der Amme seines Kindes und damit des Ehebruchs bezichtigt.49 

Doch es ging in diesem wie in vielen anderen Prozessen vor allem um ein an-
deres wichtiges Konfliktfeld zwischen Christen und Juden, das nun beschrieben 
werden soll. 

1 .3 Blasphemie 

In dem Prozeß gegen David wie auch in dem gleichzeitig statttindenen Verfahren 
gegen Abraham Alamand und seinen Sohn Manissier war den Juden ein nicht 
näher bezeichnetes Delikt vorgeworfen worden, das sie anläßlich des Purim-
Festes, das in die Zeit der christlichen Fastenwochen fällt, begangen haben soll-
ten: ... certa detestabilia cum quibusdam aliisjudeis in eorumfesto quod purin 
vulgariter vocatum ultimatis celebrato tempore quadragesime et alia quamplu-
rima fecisse ... 50 In den kurzen Aufzeichnungen des Prozesses gegen den oben-

46 Nach Segre soll sogar ein jüdischer Geldverleiher aus Tour-de-Peilz namens Viviand vergeblich 
versucht haben, ihm zur Flucht zu verhelfen: ohne Nachweis bei SEGRE, Ginevra e il Vaud 
1993, S. 209. 

47 AST, Inv. 16, Reg. 57, fol. 225r.-v. 
48 AST, Inv. 16, Reg. 57, fol. 193r. 
49 ltem et inculpato quandam nutricem cuiusdam fl!ii sui voluisse et actentasse carnaliter cog-

noscere et cum ipsa blandis verbis et adullatricis commisceri et adulterium commictere: AST, 
Inv. 16, Reg. 61, fol. 243v. und ähnlich lnv. 41, Reg. 42, fol. 286v. Ein vergleichbarer Fall fin-
det sich 1467 in Perugia: TOAFF, Il vino e Ia carne 1989, S. 19. Nach Toatf wurden gerade 
Ammen und andere christliche Bedienstete zur Anbahnung erster sexueller Kontakte flir die 
heranwachsenden Jünglinge in den jüdischen wie auch in den christlichen Haushalten ausge-
nutzt: Ebd., S. 22. 

50 AST, Inv. 16, Reg. 61, fol. 244r. 
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erwähnten David entpuppen sich diese detestabilia als ein Streich, den David mit 
anderen Juden einer Jüdin namens Riqueta gespielt haben soll: ltem et inculpato 
accessisse cum nonnullis judeis vestibus dissimulatis quadam nocte festi appelati 
pur in judeorum ad domum diele Riqueta judee et eidem dixisse Riqueta confes-
sate ecce corpus Christi quod tibi apportatur bla!o!femando contra Christum 
faciendo. 51 

Das eigentliche Vergehen lag nach christlichem Verständnis natürlich nicht in 
dem Streich, sondern in der Gotteslästerung, die die Juden begangen hatten. Da-
vid mußte für seine Vergehen 50 Florins zahlen, seine angeblichen Komplizen 
Abraham und Manissier 100 Florins, ein Agin de Settieres dagegen nur acht 
Florins. Es ist dabei schwer zu sagen, ob die unterschiedliche Höhe der Geldstra-
fen darin begründet lag, daß Agin den Verstoß nicht leugnete und es damit erst 
gar nicht zu einem Prozeß kam52 oder einfach darin, daß sich die Höhe der je-
weiligen Strafe auch nach dem geschätzten Vermögen der Angeklagten richtete. 

An dem Prozeß gegen David läßt sich gut die Vermischung der verschiedenen 
Vorwürfe- in diesem Fall von versuchter Verführung, Ehebruch und Blasphe-
mie- gegenüber den jüdischen Angeklagten darstellen. Auch der Rabbiner San-
sin de Louhans mußte sich in dem bereits erwähnten Prozeß mehrerer Vorwürfe 
zugleich erwehren. Neben den Anklagen der Vergewaltigung, Veruntreuung von 
Geldern und implizit des Wucherns war auch hier wieder Blasphemie gegen die 
christliche Religion im allgemeinen und Beleidigung des Pfarrers von St. Didier 
d'Ouson im besonderen der eigentliche Anlaß für den Prozeß und der Grund für 
die hohe Geldstrafe: 

. . . quia inculpabatur dixisse et protulisse in presencia plurimum christi-
anorum quod si Christus quem adhoramus revineret in hunc mondum prout 
erat quando fuit crucifixus quod eum crucifigeret antequam remaneret ad 
crucifigendum. ltem dixisse et protulisse quadam die mensis octobris 
proxime lapsa in presencia domini Johannis de Corgenone baillivi Breissie 
et domini Reynaudi curati Sancti Diderii de Ouson et plurimum aliorum 
quod ipse dominus Reynaudus est plus usurarius quam ipse delatus quo-
niam bene percipit unum jlorenum de una missa quae non valet unum 
grossum. 53 

Mit dieser Schmähung des Christentums entsprach ausgerechnet der Rabbiner 
den im Christentum verbreiteten Stereotypen über die perfidi Judei, die den 
Herrn an das Kreuz geschlagen hätten und deswegen aus christlicher Sicht als 
Ganzes und für immer verdammt seien. 

51 AST, Inv. 16, Reg. 61, fol. 243v. 
52 AST, Inv. 16, Reg. 61, fol. 245r. 
53 AST, Inv. 16, Reg. 50, fol. 30v. 
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In einem anderen im Jahre 1422 belegten Fall gegen die Jüdin Sara de 
Chignon aus Aiguebelle wurden neben der Blasphemie noch andere Vergehen 
erwähnt, die aber wegen des Alters und des gesundheitlichen Zustands der An-
geklagten nicht zur geforderten Verhaftung, sondern nur zur Zahlung einer 
Geldstrafe von 300 Florins führten. 54 Nach Begleichung der Summe sollten sie 
und ihr Diener Samuel aus der Haft entlassen werden. 

Man gewinnt den Eindruck, daß gegen einzelne verdächtige Juden zunächst 
eine Reihe von Vorwürfen gesammelt wurde, ehe es zu einem Prozeß kam, in 
dem dann alles in der letzten Zeit Vorgefallene summarisch verhandelt wurde. 
Meistens kam es gar nicht zu einer längeren Verhandlung, da die Juden sich von 
den Anklagen in einem Vergleich freikaufen konnten oder mußten. Dazu paßt 
auch die häufige Gewährung sogenannter lndulgenzbriefe, in denen einzelnen 
Juden oder auch größeren Gemeinschaften alle ihnen zur Last gelegten Verbre-
chen bis zum Ausstellungsdatum der Urkunde ohne nähere Spezifizierung gegen 
Bezahlung einer hohen Geldsumme vergeben wurden. Sie wurden seit den sieb-
ziger Jahren des 14. Jahrhunderts im Zuge der bereits geschilderten finanziellen 
Krise der savoyischen Landesherren zu einer eher gewohnheitsmäßigen Ab-
gabe.55 Im Unterschied zu den obengenannten Befreiungen von konkreten An-
schuldigungen blieb jedoch bei den sogenannten Indulgenzbriefen ein Verweis 
auf bestimmte Verbrechen zugunsten stereotyp gebrauchter Redewendungen aus, 
so daß zu bezweifeln ist, ob überhaupt noch ein Bezug zu tatsächlich vorgefalle-
nen Prozessen oder auch nur Anklagen vorlag. 56 In beiden Fällen erhielten die 
Juden, gerade nach den Erfahrungen der Pestverfolgungen, seit der zweiten 
Hälfte des 14. Jahrhunderts mehr Rechtssicherheit, wieviel sie auch immer wert 
sein mochte, während der Landesherr weitere Einnahmen unter neuen Titeln 
verbuchen konnte. 

Der gemeinsame Nenner aller beschriebenen Vergehen lag darin, daß sie zwar 
schon länger in den kanonischen Vorschriften thematisiert und unter dem Ponti-
fikat von Benedikt XIII. noch einmal als Maßregeln christlich-jüdischen Zu-
sammenlebens zu neuem Leben erweckt worden waren, doch erst unter Ama-
deus VIII. auch vermehrt zu einem Maßstabweltlid-er Gerichtsbarkeit wurden. 

54 AST, Prot. duc., Nr. 75, fol. 9r.-v. 55 Solch ein Privileg wurde erstmalig bereits 1359 der jüdischen Gemeinde in Chambery ausge-
stellt: SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 147, S. 325f. Doch erst in den siebziger 
und achtziger Jahren wurden sie üblicher (Ebd., Nr. 200, S. 337; Nr. 211-213, S. 339; Nr. 251, 
S. 348; Nr. 294, S. 362; Nr. 303, S. 365f.; Nr. 307f., S. 367f.) und auch noch unter Ama-
deus VIII. trotz Überwindung der finanziellen Krise in den Jahren 1398 (AST, lnv. 41, Reg. 33, 
fol. 142r.), 1400 (Inv. 16, Reg. 43, fol. 94v.-95r.) oder 1407 (lnv. 16, Reg. 57, fol. 53r.-v.) an 
die Judenschaft Savoyens vergeben. 

56 Dies vermutet dagegen noch jüngst: BRONDY, Chambery 1988, S. 220. Eine typische Formulie-
rung, um den Inhalt des Privilegs zu bestimmen, lautet z. B. im Jahre 1400: ... omnes et sin-
gulas offensas et delictas tarn criminales quam civiles quas et que commictere potuerunt a toto 
tempore usque ad diem presentem: AST, lnv. 41, Reg. 33, fol. 142r. 
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2 Die innerjüdischen Verhältnisse 

2.1 Die Verschwörung gegen David M6tier 

Die Vorwurf des Betrugs oder Diebstahls konnte auch zu Rechtsstreitigkeiten 
unter den Juden selbst führen. Eine Reihe von signifikanten Beispielen soll diese 
Behauptung dokumentieren, bevor die über den Einzelfall hinausweisenden Fol-
gerungen gezogen werden können. 

Anklagen wegen erzwungener Apostasie von Konvertiten waren ein in Sa-
voyen häufig belegtes Mittel der Denunziation unter den Juden, die damit ihren 
Gegner in eine schwere Gefahr bringen konnten. Im Jahre 1400 soll der Rabbiner 
Agin de Nantua aus Bourg-en-Bresse nach Aussage des Isaac de Nantua seinen 
bei Marboz getauften Neffen nach Deutschland geführt, betäubt und zum jüdi-
schen Glauben zurückgeführt haben.57 Wie sich aus einer Erbregelung des Jahres 
1394 ersehen läßt, war Isaac, wie der Herkunftsname bereits vermuten ließ, mit 
Agin verwandt. 58 Agin war zusammen mit seiner Mutter Gina Haupterbe seines 
in Chätillon-sur-Chalaronne wohnhaften Vaters, des bekannten Bankiers Sy-
mond de Nantua, gewesen. Ein weiterer Teil des Erbes ging jedoch an Issac und 
Aaron, die Kinder seines Bruders Jacob. Somit ist der in der Quelle genannte 
Konvertit wahrscheinlich Isaacs Bruder Aaron. Auch Agin war, wie früher sein. 
Vater, bereits seit 13 79 in führender Position unter den Juden Savoyens tätig. 59 

Trotz offensichtlicher Skepsis des Gerichts sollte der inzwischen zum Rabbiner 
avancierte Agin für die Entführung seines Neffen und dessen versuchter Rück-
führung zum Judentum gehängt werden. Er konnte erst nach Intervention des 
Rabbiners Sansin de Lauhans und Zahlung einer Summe von insgesamt 550 
Florins, die von den Juden der gesamten Grafschaft eingesammelt wurde, aus 
dem Gefängnis freigekauft werden. 

Ein ganz ähnlicher Fall wurde 1404/05 verhandelt. Dieses Mal hatte eine 
Reihe führender Juden sich gegen David M6tier, einen Geldverleiher aus Cham-
bery, verschworen.60 Er wurde von seinen jüdischen Anklägern der Rückführung 
seines getauften Bruders zum jüdischen Glauben beschuldigt. Die Anklage liest 
sich in diesem Punkt ähnlich wie in dem Fall von 1400: 

57 

Item et quendam ipsius Davidis fratrem quae sacro baptismate fuerat locus 
et effectus christianus duxisse in Alamania et ipsum ad Iegern judeyca re-

quod Aginus de Nantuaco Judeus habitator Chamberiaci magister legis Judeorum in-
culpabatur per dieturn Ysac detentum propter crimina predicta quadam eius neptem baptizatam 
cepisse et in A/amagnia duci et intoxicarifecisse et ad legem Judeorum pervertisse . .. :AST, 
Inv. 16, Reg. 43, fol. 94v.-95r.; AST, Inv. 41, Reg. 33, fol. 141r.-v. 

58 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 409, S. 403. 
59 Ebd., Nr. 264, S. 351; Nr. 276, S. 356. 
60 Hier wie im folgenden: AST, Inv. 16, Reg. 50, tol. 29v. und ähnlich AST, lnv. 41, Reg. 36, fol. 

32r.-v. 
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verti fecisse pro quibus probandum tam dictus Creyssimandus quam dictus 
Mossonetus et eorum complices subornavunt plures festes tam christianos 
quam judeos ad deponendum contra dictum Davidem ... 

Besonders auffallig ist dabei ein kleines Detail: in beiden Fällen werden die An-
geklagten beschuldigt, einen getauften Verwandten gegen dessen Willen nach 
Deutschland gebracht zu haben, um ihn dort zur Rückkehr zum jüdischen Glau-
ben zu zwingen. Man fragt sich, ob es für die Bekehrung in Deutschland einen 
konkreten Grund gegeben haben mag oder ob Deutschland nur als Synonym flir 
ein außerhalb Savoyen gelegenes, entferntes Land gegolten hat. 

Außerdem wurde David noch angeklagt, Schmuck und andere Wertgegen-
stände von Peysibla, der Frau eines gewissen Bonin, gestohlen zu haben.61 Unter 
den Wertgegenständen befanden sich auch Teile des Hofsilbers. Nun war der 
Goldschmied und Geldverleiher Benion de Paris Ende 1403 mit der Fertigung 
von Geschirr flir den Hof beauftragt worden, wofür er bereits eine Summe von 
100 Florins erhalten hatte.62 Es liegt also die Vermutung nahe, daß es sich um 
dieses Hofsilber handelt, auch wenn Peysibla nicht, wie man auf Grund der 
Ähnlichkeit der Namen Bonin/Benion vermuten könnte, seine Frau gewesen 
ist. Dieses Geschirr soll David nun ohne Wissen des Grafen in die Dauphine ge-
schickt haben. Wahrscheinlicher aber ist, daß Peysibla selbst die Wertgegen-
stände außer Landes gebracht hat, denn schon 1392 war sie flir den Schmuggel 
von Pfandern und Schmuck, der beim Zoll von Pont-de-Beauvoisin, also an der 
Grenze zur Dauphine, aufgedeckt worden war, zu einer Geldstrafe von 200 Flo-
rins verurteilt worden.63 

Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit: Auf Grund der ständigen Geld-
knappheit wurde Hofsilber bei Juden oder Christen als beliebte Sicherheit für 
größere Rechnungen oder Anleihen genommen.64 Bei Nichtzahlung konnte der 
Gläubiger jedoch die Pfander versetzen. So könnte das Silber auch über Kredite 
des Hofes an Peysibla oder andere Juden gelangt sein. Der Landesherr versuchte 
diesen Handel zu unterbinden, da, ähnlich wie bei Pfandern aus kirchlichem 
Besitz, offenbar an eine Veräußerung der Gegenstände ohne eine ausdrückliche 
Genehmigung nicht gedacht war.65 Sie dienten eher als Sicherheit. 

Ob das Hofsilber als Eigentum oder als Pfand des Grafen entwendet worden 
war: Nach dem von David Mötier angeblich in die Dauphine gebrachten Ge-
schirr wurde auf jeden Fall gefahndet. Dabei verließ sich der in seiner Politik als 

61 Sein Sohn Luyset wurde vier Jahre später verurteilt, weil er ein Pfand von Antoine Roftier, 
eventuell einem Verwandten des gräflichen Beauftragten Andre Roftier, gestohlen hatte: 
AD Savoie, SA 7732, Pec. 20 Mitte. 

62 AST, Inv. 16, Reg. 49, fol. 24v. 
63 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 403, S. 402. 
64 CüGNASSO, Amedeo VIII, Bd. I, 1930, S. 88. 
65 Eine solche Ausnahmeregelung in bezug auf die Pfänder findet sich in einem Privileg für die 

Juden Piemonts im Jahre 1437: SEGRE, The Jews in Piedmont I, 1986, Nr. 268, S. 122. 
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rationaler Herrscher bekannte Amadeus VIII. nach vergeblicher Suche auf die 
magischen Praktiken eines Juden namens Salamin de Beaune, der ihm anschei-
nend schon 1399 erfolgreich bei einer ähnlichen Suche nach verlorenem Ge-
schirr geholfen hatte.66 Doch diesmal waren Salamins Bemühungen trotz einer 
Weissagung nicht von Erfolg gekrönt.67 Das vergebliche Bemühen der Magie 
brachte Salamin auch noch eine Verurteilung für die schon vorher angeblich zu 
seiner Bereicherung verübte Irreführung von Untertanen in der Bresse ein, so 
daß er insgesamt 120 Florins Strafe zahlen mußte.68 

Die Ankläger David Mötiers waren im Verlaufe des Prozesses anscheinend 
auf Grund widersprüchlicher Aussagen der von ihnen engagierten Zeugen der 
Falschaussage überfuhrt worden, so daß Davids Unschuld ans Licht kam.69 Die 
beiden Köpfe der falschen Anklage, Creyssemand de Strasbourg und Bellevignie 
de Loriod, wurden eingekerkert und mußten ftir ihre Freilassung exorbitante 
Geldstrafen zahlen: allein Creyssemand zahlte 1.000 Florins. 70 Die meineidigen 
Zeugen wurden gemäß den Statuten von 13 79 zunächst zu verschiedenen Kör-
perstrafen verurteilt, von denen sie sich dann aber Ende 1404 gegen Zahlung von 
200 Florins freikaufen konnten. Dafür wurden sie allerdings zusätzlich aus dem 
Herrschaftsbereich Savoyen verbannt.7 1 Während die beiden Angeklagten Mos-

66 Livre a maistre Salamin, juif desvineur, ledit Jour que Monsieur lui a donne pour ee qu 'il a de-
vine et trouve eertaines nouvelles de Ia veyselle de Monsieur qui fitt nagueres perdue a Morges 
- 2() jlor. p.p.: AST, Inv. 16, Reg. 44, fol. 271 v. Es könnte sich um den Juden Salomon de 
Baume handeln, der bis zur Vertreibung in Dijon ansässig war und dann nach Gray in der 
Franche-Comte ging, wo er bis mindestens 1415 belegt sein soll: GAUTHIER, Juifs deux Bour-
gognes 1914, S. 169. Auch 1362 war bereits Geschirr des Hofes verlorengegangen: Du-
FOURIRABUT, Les Ortevres 1886, S. 356. Eine ähnliche Verbindung von Magie und der Suche 
nach Diebesgut findet sich in der um die Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert verfaßten Auto-
biographie des Magiers Abraham von Wonns: YuvAL, Magie und Kabbala 1991, S. 180. 

67 ••. quia ineulpabatur quedam essenciis per modum exortizaeionum nigromatieos et a/iis un-
ciis ineredibiles invoeationes feeisse per que fingebat quibusdam illusionibus videri faeere in 
quadam fiola i/los qui veisellam domine nostre argenti nuper in eastro pontis yndis eeperunt: 
AST, Inv. 16, Reg. 53, fol. 25v. sowie Inv. 41, Reg. 38, fol. 4v.; vgl. dazu auch COGNASSO, 
Amedeo VIII, Bd. I, 1930, S. 41. der sich in seiner Darstellung wahrscheinlich auf diese Quelle 
beruft, jedoch von einem Juden aus Straßburg redet! 

68 .•• deinde quod ex ipsis illusionibus quamplures subdietos domini parte Breissie ipsorum pe-
tieiones dixisse et ostendisse eontra jidem nostram pro ab ipsis extorquendam peeuniis ... : 
AST, Inv. 16, Reg. 53, fol. 25v. 

69 Et super hoe exhibuerat Masseturn et Abraminus et Amede Judeos in festes qui reperti fuerunt 
fa/se deposuisse et in suis depositionibus variasse propter quod fuit absolutus omnino quia 
niehil probabatur contra eum ... :AST, lnv. 41, Reg. 36, fol. 40r. 

70 AST, Inv. 41, Reg. 36, fol. 32r.-v. Bellevignie hat rund ein Viertel dieser Summe gezahlt, wie 
man aus der Gebühr ft.ir die von der Höhe des Vergleichs abhängigen Besiegelungssteuer ent-
nehmen kann: AST, Inv. 41, Reg. 36, fol. 40r. 

71 ••• fuerant finaliter condempnati videlieet dietus Mossonetus ad suspendendum per pedes ut 
in furehis ( . . . ) et dieti Abramini et Amide ad standum in seala die fori per quatuor horas et 
paeiendum perforaeionem linguarwn suarum et per quam domintus eisdem dielas penas remisit 
pro et medianie dueentis franchis auri ad racionem XVI denarios grossospro quo/ibet [ . .. } et 
quod dieti judei a foto Sabaudie eomitatu sunt perpetuo bandizati: AST, Inv. 41, Reg. 35, fol. 
9v.-1 Or. Auch ein christlicher Zeuge, der des Meineids für schuldig befunden wurde, konnte 
sich gegen Zahlung einer Summe von 50 Florins freikaufen: AST, lnv. 16, Reg. 50, tol. 30r. 
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sonet Morelli und Abramin de Noyon in den landesherrlichen Aufzeichnungen 
tatsächlich nicht mehr erwähnt werden, floh Amide Foa offenbar nach Piemont, 
wo er im folgenden Jahr die erste jüdische Gemeinde in Savigliano begründete. 

2.2 Die Verleumdungen gegen Raphael Cohen 

Eine Verschwörung mit ähnlichem Hintergrund wie im Falle des David Mötier 
formierte sich 1412 gegen den Sohn des reichen Geldverleihers und Arztes Jacob 
Cohen, Raphael Cohen, der selbst im Begriff stand, als Arzt und Rabbiner die 
Führung der jüdischen Gemeinde in Chambery zu übernehmen.72 Auch in diesem 
Fall soll hinter der Verschwörung die Person des Creyssemand de Strasbourg 
gestanden haben, der sich für die Verleumdungen sowie eine lange Liste 
weiterer, minder schwerer Vergehen wiederum mit einem Strafgeld von 1.000 
Florins freikaufen mußte.73 Zunächst hatte Creyssemand, zusammen mit seinem 
Sohn Salamin und drei weiteren Juden, Raphael des Ehebruchs mit drei verheira-
teten jüdischen Frauen aus Chambery bezichtigt. Weit interessanter als diese 
verbreitete Beschuldigung sind jedoch die angeblich magischen Praktiken, die 
Raphael von seinen Anklägern unterstellt wurden. Nach Aussage der Komplizen 
Creyssemands soll Raphael Föten in das Bett seines Vaters Jacob gelegt haben, 
um zu verhindern, daß dieser mit seiner Stiefmutter Nachkommen bekommen 
könne.74 Die Raphael vorgeworfenen Praktiken sind wohl in Verbindung mit 
seiner beruflichen Tätigkeit als Arzt zu sehen. Den jüdischen Ärzten wurde die 
Fähigkeit zugeschrieben, Abtreibungen vornehmen zu können. Gerade die 
Kenntnisse auf dem Gebiet der Gynäkologie wurden nach den Aussagen ver-
schiedener Zeugen zu einem der flinf Hauptanklagepunkte bei dem Prozeß gegen 
die Juden von Chambery im Jahre 1466. 75 In diesem Zusammenhang können 
wahrscheinlich auch die nicht näher bezeichneten unwirksamen Heilmittel, die 
ein Jude namens Manisse und seine Mutter Graciosa 1413 einigen Christen in 
Aosta verkauft hatten, verstanden werden. Für den Betrug und finanziellen Scha-
den gegenüber den Untertanen wurden sie vor Gericht gebracht.76 Signifikant ist 
vor allem, daß solchen Anschuldigungen durchaus Glauben geschenkt wurde. 
Hier wird, ähnlich wie im Fall des Hellsehers Salamin, der unter der Bevölke-
rung wie auch in der Iandesherr! ichen Verwaltung und beim Grafen verbreitete 
Glauben deutlich, daß die unter ihnen lebenden Juden übernatürliche Kräfte zu 

72 Über die Identifikation des Jacob Cohen als Arzt siehe das Kapitel IV.3.2, Anm. 375. 
73 AST, Inv. 16, Reg. 57. fol. 65v.-66v. 
74 •.• fecerat seu ji.eri fecerat quasdam feyturas seu sortil/egia quas posuerat seu poni fecerat in 

lecto Jacob Cohent patris ipsius Raphaelis ad impediendum ne esset amor inter dietos Jacob 
Cohent et eius uxorem novercam ipsius Raphae!is impediendo eciam ne ipsa noverca concipe-
ret et prolem haberet ... :AST, Inv. 16, Reg. 59, fol. 107r. 

75 In der siebten, achten und neunten Zeugenaussage des Prozesses: M. C. A. COSTA DE 
BEAUREGARD, Juifs en Savoie 1854. Nr. 6, S. 124f. 

76 ••• inculpabuntur cerlas pravas medicinas didisse christianis et p!ura a!ia nephanda fecisse: 
SEGRE, The Jews in Piedmont L 1986, Nr. 23, S. 9. 
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ihrem Vorteil zu aktivieren vermochten.77 Neben der Hellseherei war vor allem 
das Gebiet der Fruchtbarkeit ein beliebtes Thema, das auch in den späteren Pro-
zessen des Hexenwesens in dieser Region eine große Rolle spielen sollte.78 

Kommen wir zum Fall von Raphael Cohen zurück: Die Beschuldigungen 
wurden nach Aufdeckung ihrer Haltlosigkeit fallengelassen, der Angeklagte 
öffentlich rehabilitiert und von seinen Verleumdern entschädigt.79 Außerdem 
erhielt Raphael 1413 von der landesherrlichen Verwaltung die Erlaubnis, seine 
Lehrtätigkeit als Rabbiner in Savoyen auszuüben.80 

Erst ein zweiter gegen ihn angestrengter Prozeß sollte zu seiner Verurteilung 
und damit zu schweren Konsequenzen flir sein weiteres Leben fuhren. Im Jahre 
1418 war seine Befreiung aus der Verantwortung seines Vaters Jacob Cohen, 
vielleicht infolge einer grundsätzlichen Auseinandersetzung, vor dem Herzog 
beurkundet worden. 81 Dieser Beleg flir die Bestätigung eines innerjüdischen 
Rechtsakts durch einen christlichen Landesherrn ist an sich schon merkwürdig 
genug. Aus einer Abrechnung erfahren wir, daß kurze Zeit später ein Bote des 
Hofes mit verschlossenen Schreiben des Herzogs zur Herrin von Viiiars und zum 
Verwalter des Dauphine geschickt wurde, um nach Raphael zu suchen.82 Der auf 
den ersten Blick unerklärliche Vorgang ist erst nach Einsicht in die folgenden 
Belege zu verstehen. Raphael hatte anscheinend gegenüber dem Herzog und 
einem kirchlichen Würdenträger, wahrscheinlich sogar dem Papst, seine und 
seiner Frau Taufe angeboten, dann aber sein Versprechen nicht eingehalten: ... 
quod ipse inculpabatur motu suo proprio illusisse dominum nostrum predictum 
et eius dominacionem et magnif.ficenciam dicendo sibi quod ipse judeus volebat 
recipere sacrum baptisma et facere quod eius uxor baptissarentur ... 83 

77 So soll auch der Arzt Perret Symuel den Markgraten von Saluzzo sowie andere Personen in den 
Künsten der Alchimie unterrichtet haben, um Münzbeschneidungen vorzunehmen: STEINBERG, 
Juden Schweiz 1902, S. 40-43. 

78 Siehe BORST, Anfange des Hexenwahns 1990, S. 56-58 oder GAMBA, Die Hexe 1990, S. 164f. 
79 ••• pro sigillo cuiusdam litere sententie per consilium cum domino residentem late in ipsius 

raphaelis Javarem [ ... ] fuit pronunciatum et sententialiter declaratum per dieturn consilium 
ipsos Creyssimandum et Salamonum judeos ad dielas emendam iniurie el expensas eidem Ra-
phaele teneri el ipsas per ipsos eidem solvi debere et in continenti diele partes se submiserunt 
de et super diele iniuriis et expensis ordinacioni dicti consilii ... : AST, Inv. 41, Reg. 42, fol. 
139v.-140r. 

80 AST, Inv. 41, Reg. 42, fol. 109r. 
81 Der in der Quelle verwandte Begriff ist emancipatio: AST, Inv. 41, Reg. 43, fol. 265v.-266r. 

Nur wenige Jahre später findet sich dieser Ausdruck in der Urkunde über einen ähnlichen Fall in 
Avignon: SIMONSOHN, The Apostolic See II, 1989, Nr. 623, S. 724f. 

82 Libravit die XXVI mensis marcii anno predicto Aymoneto de Bloyer servienti generali Sabaudie 
misso cum litteris clausis domini ad dominam de Villars et gubernatorem Dalphinatus post Ra-
phaelem Cohenjudeum ... :AST, Inv. 16, Reg. 64, fol. 262v. 

83 AST, Inv. 16, Reg. 64, fol. 123r. Die Vermutung bezüglich des Papstes stützt sich neben der 
Andeutung in den Quellen auf eine weitere Abrechnung eines Boten, der auf der Suche nach In-
formationen ftir den Prozeß gegen Raphael sich u. a. in Genf aufhielt, wo zu eben dieser Zeit 
auch der Papst residierte, wie in der Quelle ausdrücklich vermerkt wurde: AST, Inv. 16, Reg. 
65, fol. 221 v.-222r. 
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Dies wurde als ein besonders schweres Verbrechen eingestuft. Raphael mußte 
von seinem überaus reichen Vater Jacob, von dessen Fürsorgepflicht er sich ja 
erst kurz zuvor befreit hatte, unter Hinterlegung einer enorm hohen Kaution von 
2.600 Florins aus dem Gefängnis von Chambery freigekauft werden und sich 
verpflichten, das savoyische Territorium zu verlassen. 84 Tatsächlich scheint sich 
Raphael in den nächsten Jahren außerhalb der Landesherrschaft aufgehalten zu 
haben, denn es sind von ihm keine weiteren Zinszahlungen für die nächsten 
Jahre registriert. Dagegen stellte der Herzog ihm bis 1422 immer wieder Geleit-
briefe aus, die wahrscheinlich im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Arzt 
und Rabbiner zu sehen sind.85 Ende 1422 scheint ihm dann eine Rückkehr nach 
Savoyen von seiten der Judenschaft Savoyens verboten worden zu sein. Die 
Quelle soll auf Grund ihrer Zweideutigkeit in vollem Wortlaut zitiert werden: 

Recepit [d. h. der Herzog, Anm. d. Verf.] ajudeis garderiis utriusque sexus 
commorantibus in ducatu Sabaudie quos domino concesserunt et donave-
runt tam ex causa cuiusdem bannimenti facti contra personam Raphaelis 
Gabrielis Cohen judei filii Jacob Cohen judei habitatoris Chamberiaci 
quam certarum aliarum iustarum causarum, quod bannimentum dominus 
remisit eisdem judeis tenere et non revocare ... 86 

Die Juden haben dem Herzog die hier nicht erwähnte Summe von 150 Florins 
gezahlt, die (quos) sie ihm erstens für die Verbannung von Raphael und zweitens 
aus anderen gerechten Gründen gegeben hätten. Problematisch ist jedoch das 
folgende: Der Herzog verspricht entweder den Juden, den Bann nicht mehr zu 
halten, oder gesteht ihnen gerade zu, den Bann zu halten.87 Segre plädiert für die 
zweite Deutung und spricht sogar, allerdings ohne einen Beleg, von einem che-
rem, den die Gemeinde von Chambery über Raphael verhängt habe.88 Allerdings 

84 ••• dominus noster eidem Raphaeli remisit et pepercit omnes penas et banna tarn civiles quam 
criminales quam etiam personales per ipsum commissas et perpetratas [ ... ] sub condicione 
tarnen quod idem Raphael antequam liberetur a detempcione quittacionem et cesssionem dicto 
Jacob plenariam faciat de omnibus bonis mobilibus et immobilibus juribus actionibus paternis 
et maternis ipsius Raphaelis presentibus et fitturis et eandem quictacionem ratificari fecere per 
Marronam eius uxorem iuxta formam pronunciacionum per prefatum dominum nostrum facte 
pro qua remissione idem domimts noster du:x habuit duo millia et se:xcentum jlorenos parvi 
ponderis [ ... ] et tarnen salvo quod dictus Raphael patriam dicti domini nostri absentare te-
neatur sub pena heris et persone ... :AST, lnv. 41, Reg. 43, fol. 265r.-v. 

85 AST, Inv. 41, Reg. 44, pt. L fol. 8r., 1 Or. und 133v. 
86 AST, Inv. 16, Reg. 68, fol. 189r.-v. Ein ähnlicher Fall ereignete sich in Savoyen bereits im Jahre 

1370, als ein jüdischer Arzt namens Manisse auf Verlangen der gesamten Judenschaft aus 
Savoyen verbannt wurde: SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 205, S. 338. 

87 Der Sinn der Quelle beruht ganz auf der Deutung von remittere, das im Mittellateinischen so-
wohl verzichten oder vergeben als auch zugestehen heißen kann. 

88 Der Cherem war ein Bann der jüdischen Gemeinde, der die betreffende Person aus dem Ge-
meindeleben ausschloß und als äußerstes Mittel inner:jüdischer Gerichtsbarkeit angesehen wer-
den kann: SCHWARZFUCHS, Kahal 1986, S. 54f.; vgl. die Anm. bei SEGRE, The Jews in Pied-
mont I, 1986, Nr. 314, S. 139f. 
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ist ihre These nicht vertretbar, daß Raphael Cohen nach 1422 weiterhin häufig 
als führender Vertreter der Juden Savoyens genannt sei. ln den zentralen Rech-
nungsquellen findet sich bis ins Jahr 1434 hinein keine Erwähnung eines Ra-
phael Cohen mehr, und die von ihr zitierten Quellen liegen alle vor 1422. Auch 
muß man davon ausgehen, daß es zumindest zwei Personen namens Raphael 
Cohen gab, die in Savoyen zur gleichen Zeit lebten.89 So läßt sich kaum schlüs-
sig beweisen, daß der nach 1434 häufiger genannte Jude dieses Namens der Sohn 
von Jacob Cohen ist.90 Ein Raphael Cohen war auf jeden Fall im Jahre 1440 
wieder in führender Funktion tätig, da er zusammen mit einigen Angestellten im 
Auftrag des Sohnes und Nachfolgers von Amadeus, Herzog Ludwig, nach Basel 
und weiter ins Reich reisen sollte und dafür von diesem diverse Geleitbriefe 
erhielt.91 

Der Widerstand der savoyischen Judenschaft gegen einen ihrer führenden 
Vertreter kann dabei als ein Vorzeichen zu der nur wenig späteren Auseinander-
setzung um den Rabbiner Johanan de Treves angesehen werden. 

2.3 Die Hochzeiten der Töchter des David Cohen 

Die Familie Cohen stand im Mittelpunkt vieler weiterer Streitfälle. Aus Raphaels 
Ehe mit Marrona war ein Junge mit dem Namen Agin hervorgegangen, der 1421 
älter als sieben Jahre gewesen sein muß, da er von diesem Jahr an regelmäßig in 
den Zinslisten erwähnt wird.92 1426 wurde er testamentarisch, als Enkel des 
einzigen Sohnes von Jacob Cohen, zusammen mit seinen beiden Schwestern 
Miriam und Gerissa zum Erben des überaus reichen Jacob bestimmt.93 Damit 
war Agin natürlich zu einer guten Partie für die anderen jüdischen Familien ge-
worden. Dies wurde aber auch zu seinem Problem. Er hatte, wahrscheinlich auf 
Veranlassung des Großvaters oder des Vaters, einer Tochter des bedeutenden 
Arztes und Geldverleihers David Cohen aus Savigliano mit Namen Anna die Ehe 
versprochen. Dieses Versprechen stieß aber bei Agin selbst auf Widerstand. 

89 Neben dem erwähnten Raphael Cohen, Sohn des Jacob Cohen und Ehemann der Marrona (AST, 
lnv. 41, Reg. 43, fol. 265r.-v.), gab es noch einen weiteren Träger dieses Namens, der der Sohn 
des Eliot Cohen (AST, Inv. 16, Reg. 65, fol. 57v.) und mit einer Frau namens Bonafilia 
verheiratet war (AST, lnv. 16, Reg. 66, fol. 211v.). 

90 Erstmalig wieder am 30. 3. 1434 belegt: AST, lnv. 16, Reg. 79, fol. 111v.-112r.; SEGRE, The 
Jews in Piedmont I, 1986, Nr. 210, S. 93f. Raphael Cohen wie auch der andere Vertreter der Ju-
denschaft, Meir de Vermenton, wohnen nach Aussage der Quelle und entgegen der Behauptung 
von Segre nicht in Savigliano, sondern in Chambery. 

91 SEGRE, The Jews in Piedmont I, 1986, Nr. 314f., S. 139f. Die Reise steht wahrscheinlich in Zu-
sammenhang mit dem von König Albrecht II. von den Juden des Reiches 1438 geforderten Drit-
ten Pfennig, der u. a. auch wieder von den Juden Savoyens verlangt wurde: DRTA ALBRECHT II. 
1925, Nr. 231, S. 470f. mit Anm. 2 und Nr. 309, S. 598; KERLER, Besteuerung der Juden 1898, 
S. 117-120. 

92 AST, lnv. 16, Reg. 66, fol. 94r. Er ist nicht zu verwechseln mit dem schon lange vorher belegten 
Agin Cohen de Noyon, der mit einer Florion verheiratet war, z. B.: AST, Inv. 16, Reg. 55, fol. 
63r. 

93 AST, Inv. 16, Reg. 71, fol. 223r.-v. 
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Ohne seine vorige Verpflichtung aufzulösen oder zu bestätigen, ging er eine Ehe 
mit der Tochter des Asturquet de Spira mit dem schönen Namen Bellerose ein: 
... quod inculpabatur per verba de futuro more ebrayco cum Agna filia David 
cohen judei habitatoris Savilliani ~ponsalia [sie] contraxisse et nichilomnius 
paulopost nullaque dissolucionem [sie] aut confirmacionem [sie] huiusmodi 
matrimonium subsequta interim matrimonium per verba de presenti contraxisse 
cum Bellerose filia Asturqueti de Spira judei ... 94 

Die bereits vollzogene Eheschließung läßt sich aus der Formulierung per 
verba de presenti ablesen, die nach juristischem Verständnis von dem reinen 
Eheversprechenperverba de futuro terminologisch unterschieden wird.95 Leider 
ist weder aus dieser noch einer anderen Ehe zwischen Juden in Savoyen eine 
ketubba, wie z. B. in einem Dokument aus der Dauphine des Jahres 1347,96 oder 
das vor einem christlichen Notar abgeschlossene Pendant überliefert. Ein eben-
falls aus der Dauphine überlieferter Heiratsvertrag zwischen einem Juden aus 
Monttleury und einer Jüdin aus Vevey, der vor einem christlichen Notar in Evian 
1346 abgeschlossen wurde, ist der einzige erhaltene Hinweis aus der näheren 
Umgebung.97 Doch kommen wir zu unserem Fall zurück. 

David Cohen, der auch sonst ein Mann war, der sein Recht mit Hilfe von Pro-
zessen einklagte, ließ diesen Betrug nicht auf sich sitzen und brachte den Fall vor 
das landesherrliche Gericht in Savoyen, wo er von dem bekannten herzoglichen 
Bevollmächtigten Andre Roffier verhandelt wurde. Agin mußte 40 Ecus, d. h. ca. 
60 Florins, an die herzogliche Kasse zahlen, da er nach christlichem Verständnis 
mit zwei Frauen gleichzeitig ehelich verbunden gewesen war.98 

Doch auch in Zukunft sollte David mit seinen Töchtern kein Glück haben. 
Aus einer Rechnung der Kastellanei von Fossano aus den Jahren 1429/30 erfah-
ren wir, daß er zusammen mit seinem Sohn Leon seine Tochter Joya 
'eingefangen' und nach Savigliano zurückgebracht hatte.99 Der Grund für die 
Flucht der Tochter, die nach einer Heirat bereits verwitwet war, 100 lag wahr-

94 AST, Inv. 16, Reg. 71, fol. 228v.-229r. 
95 Zu einer ähnlichen Frage nach den konstitutiven Elementen für die Gültigkeit einer Eheverspre-

chung vgl. auch das Rechtsgutachten des berühmten Rabbiners Jakob Mölln (MaHaRIL), das in 
einer deutschen Übersetzung von Daphne Mach zugänglich ist: Rechtsgutachten MaHaRILs, 
Hg. Y. SATZ, Jerusalem 1980, Nr. 96. S. 23-30 sowie allgemein zu den Modalitäten einer jüdi-
schen Heirat: WERNHAM, Une rupture 1979, S. 71 f oder TOAFF, II vino e Ia carne 1989, S. 22-
33. 

96 C. SIRAT, Contrat de fian<;ailles en hebreu redige vraisemblablement a Veynes (Hautes-Aipes) 
en 1347, in: Rapports sur les Conferences: Paleagraphie Hebralque Medievale 1973, S. 394-
400; vgl. auch KüHN, Juifs France du Nord 1988, S. 241-246. 

97 Mit falscher Lokalisierung abgedruckt bei PRUDHOMME, Notes et documents 1884, S. 262f.; zu 
dem Kontext dieses Heiratsvertrags vgl. auch WEIL, Astrugon Massip 1984, S. 222f.; WEIL, Re-
cherches nouvelles 1984, S. 258-260. 

98 . • . dominus noster dux eidem remisit penam per eum commissam eo quia inculpabatur con-
traxisse matrimonium cum duabusjudeis ... :AST, lnv. 41, Reg. 45, fol. 211r. 

99 SEGRE, The Jews in Piedmont I, 1986, Nr. 155, S. 71. 
100 Nach einem Eintrag in einem Zinsregister des Jahres 1424 wohnte sie in diesem Jahr als Witwe 

in Pont-de-Vaux in der nördlichen Bresse: AST, lnv. 16, Reg. 70, fol. 55r. 
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scheinlieh wieder in einer geplanten Hochzeit. Aus einem Gerichtsregister von 
Savigliano erfahrt man Näheres über den Streitfall. 101 Anscheinend hatten die 
anderen jüdischen Familienoberhäupter im Ort ohne Einwilligung des Vaters 
eine Hochzeit zwischen Joya und einem gewissen Bonafey More!, der seit 1428 
im Haus von Amadeus Foa in Savigliano nachzuweisen ist, 102 arrangiert. Nach 
Bekanntwerden der geplanten Feierlichkeit versuchte David, seines unerwünsch-
ten Schwiegersohns habhaft zu werden und in die Häuser der anderen jüdischen 
Familien einzudringen, doch Bonafey ließ den Eindringling mit dem Stock ver-
prügeln.103 Erst daraufhin scheint der Fall vor den Vikar von Savigliano gekom-
men zu sein. Dieser verbot David, seiner Frau, seinem Sohn Leon und dessen 
Frau den Eintritt, obwohl der Vermieter David eine Erlaubnis zum Betreten der 
Häuser erteilt hatte. Gleichzeitig wurde aber die Feier der Hochzeit untersagt 
und den Verursachern der Schlägerei eine Geldstrafe von 60 Florins auferlegt. 
Bonafey scheint nach diesem Zwischenfall Savigliano verlassen zu haben, denn 
er wird nicht mehr in den Zinslisten erwähnt. Davids andere Tochter Anna dage-
gen wurde noch im selben Jahr schleunigst mit einem gewissen Manasse de Ia 
Chambre, der erst seit 1430 in Savgliano nachgewiesen werden kann und daher 
wohl ein Neuankömmling war, verheiratet.104 

Während der Bruch der meist von Vätern arrangierten Eheversprechen durch 
die Eltern selbst nicht so ungewöhnlich gewesen zu sein scheint, läßt sich Wi-
derstand von seiten der versprochenen jungen Eheleute nicht häufig nachweisen. 
Monique Wernham hat ausgehend von einigen interessanten Funden in den No-
tariatsregistern der Stadt Salon-de-Provence in der ersten Hälfte des 15. Jahrhun-
derts diese Thematik untersucht und ist nur auf wenige vergleichbare Fälle im 
mediterranen Raum gestoßen. 105 Sie selbst schildert in ihrer Untersuchung einen 
Fall aus dem Jahre 1430, der ähnlich wie der des David Cohen gelagert war. Die 
von einem Großvater bzw. Vater aus der jüdischen Oberschicht von Salon 
arrangierte Heirat war auch hier auf den Widerstand der zukünftigen Braut ge-
stoßen, die sich unter Androhung von Selbstmord aus der Ehe lösen ließ und ein 
Jahr später einen von ihr anscheinend akzeptierten Ehemann heiraten konnte.106 

101 Hier wie im weiteren: TURLETTI, Savigliano I, 1879, S. 455; GABOTTO, Israeliti in Savigliano 
1917, S. 554f.; SEGRE, The Jews in Piedmont I, 1986, Nr. 158, S. 71f. 

102 GABOTTO, Israeliti in Savigliano 1917, S. 552. 
103 . . . inculpatis unanimiter tractasse matrimonium inter Bonafey More/li et Joyam filiam ma-

gistri David Cohen contra voluntatem dicti David eius patris necnon procurasse quod dictus 
magister David bacularetur paciscendo dictus Bonafey More/li denarios propter ea dare ... : 
Ebd., S. 554. 

104 Ebd. 
105 WERNHAM, Une rupture 1979, S. 76, 78 und 81 f. Ebensowenig wurde Toaff fündig, der die 

Unterdrückung der jüdischen Frauen in Umbrien am Beispiel der Eheverträge erläutert: TOAFF, 
II vino e Ia carne 1989, S. 37-39. 

106 WERNHAM, Une rupture 1979, S. 69-74. Auf Grund der insgesamt 4 7 Notariatsdokumente, die 
zwischen 1391 und 1435 jüdische Heiratsgeschäfte betreffen, hat sie außerdem die Modalitäten 
jüdischer Heiraten aus der Oberschicht untersucht: M. WERNHAM: Strategies matrimoniales des 
-Juifs de Salon-de-Provence ( 1396-1435), in: Provence historique 3 7 (1987), S. 489-497. Eben-
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Eine unglückliche Ehe war auch der Auslöser ftir einen weiteren innerjüdi-
schen Streitfall in Chambery im Jahre 1414. In diesem Prozeß wurde eine Jüdin 
namens Rose von einem christlichen Gericht vor ihrem eigenen Mann in Schutz 
genommen. Dieser, David de Montmelian, hatte seine schwangere Frau nicht nur 
mehrmals beleidigt, sondern auch so schwer geschlagen, daß sie daraufhin eine 
Fehlgeburt erlitt: 

... quod anno subscripto pluribus vicibus verberavit Rosetam eius uxorem 
et tantum eam male tractavit, quod propter verberaciones huiusmodi et 
alias tractaciones per eum in dietarn eius uxorem factas, cum ipsa esset 
gravida, se de partu in qua erat affolavit et abortum peperit ... 107 

Für die außergewöhnliche Brutalität gegenüber seiner Frau, die wahrscheinlich 
in einem Zusammenhang mit dem weiter oben geschilderten Verhältnis Davids 
mit der Amme seines Kindes steht, mußte er die hohe Geldstrafe von 1 00 Florins 
zahlen. Aus jüdischer Sicht galt dies eher seltene Vergehen als besonders 
schwerwiegend, und es konnte auch vor einem jüdischen Gericht zur Verban-
nung oder zu einer Körperstrafe ftihren. 1 08 

2.4 Der Streit um Johanan de Treves 

Zum Abschluß soll noch einmal auf ein spezifisch spätmittelalterliches Problem 
unter den Rabbinern eingegangen werden, das auch unter den Juden in Savoyen 
eine große Rolle gespielt hat: der Streit um die geistliche Führungsrolle. Der 
zwischen Johanan de Treves und einigen savoyischen Rabbinern entbrannte so-
genannte Investiturstreit in den achtziger Jahren des 14. Jahrhunderts ist von der 
Forschung bereits umfassend behandelt worden. 109 Im Kern ging es um das An-
recht auf die Investitur neuer rabbinischer Gelehrter in Frankreich, das dem da-
maligen Oberrabbiner Johanan de Treves von einem ehemaligen Schüler seines 
Vaters, dem Rabbiner lsa"ie ben Aba Mari, mit Hilfe einer Vollmacht des Rabbi 
Meir ben Baruk Halevi aus Wien strittig gemacht wurde. lsaie hatte sich darauf 
in der savoyisch beherrschten Bresse niedergelassen und nach kurzem Streit eine 

falls basierend auf Notariatsregistern weist Emery flir Perpignan das frühe Alter von durch-
schnittlich 15-16 Jahren beim Eintritt in die Ehe, die hohe Männersterblichkeit bei Seuchen 
und Unruhen und die damit verbundene große Anzahl jüdischer Witwen nach: EMERY, Les 
veuves juifs, S. 561 f.; vgl. auch TOAFF, II vino e Ia carne 1989, S. 22-33. 

107 AST, Inv. 16, Reg. 60, fol. 110r. und ähnlich AST, Inv. 41, Reg. 42, fol. 137v.-138r. 
I 08 FINKELSTEIN, Jewish Self-Government 1924, S. 70 und 216f.; SCHWARZFUCHS, Kahal 1986, 

S. 100 und 105. 
109 Vor allem bei SCHWARZFUCHS, Etudes sur I' origine 1957 und KüHN, Royal power 1985; noch 

einmal entsprechend den neueren Forschungsergebnissen zusammengefaßt von KüHN, Juifs 
France du Nord 1988, S. 234-240. Zur allgemeinen Tendenz der Professionalisierung und Mo-
nopolisierung des Rabbinats siehe ScHWARZFUCHS, Kahal 1986, S. 55-61; YUVAL, Rabbiner 
und Rabbinat 1987-89, S. 46-50. 
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Allianz mit dem bereits mehrmals erwähnten Rabbiner Sansin de Louhans und 
einem von ihm ernannten Rabbiner Mosse de Thoissey gebildet. Hilfesuchend 
wandten sich die Kontrahenten an auswärtige Rabbiner in Katalonien bzw. aus 
dem aschkenasischen Raum, doch trotz der Stellungnahmen kam keine Einigung 
zustande. Als Ergänzung zu den bekannten Fakten sei angemerkt, daß der in dem 
sogenannten Investiturstreit am wenigsten bekannte Magister Mosse de Thoissey 
sich seit ca. 1390 in Savoyen aufhielt und noch bis ca. 1404 in Lagnieu im Bu-
gey lebte und während dieser Zeit auch als Magister genannt wird. 110 Auch über 
die weiteren beteiligten Rabbiner Sansin de Louhans und Astruc de Savoie (= 
Isai'e ben Aba Mari) haben sich noch einige Belege gefunden: Während Astruc in 
Pont-de-Veyle wohnte und Ende des 14. Jahrhunderts in ein größeres Geld Ieihe-
geschäft mit dem Hof verwickelt war, 111 war Sansin trotz der vielen geschilder-
ten Prozesse noch bis mindestens 1406 als ein Vorsteher der Juden der Bresse 
und der anderen Regionen jenseits des Ain tätig. 112 

Weniger bekannt ist dagegen die Auseinandersetzung, die sich nach der Über-
siedlung von Johanan um die religiöse Führung der Judenschaft Savoyens zwi-
schen ihm und den Juden in Savoyen entwickelte. Auf die näheren Umstände des 
Falles soll deshalb genauer eingegangen werden. Von der Migration des Joha-
nan, seiner erstmaligen Erwähnung in Lutry 1397 und seiner dabei zusammen 
mit Leon Bellin erhaltenen Erlaubnis, als Richter, Schiedsrichter und Beauftrag-
ter der Juden Savoyens zu fungieren, war bereits die Rede.' 13 Diese erstmalig auf 
das ganze Land bezogene Erlaubnis war zunächst auf sechs Jahre begrenzt erteilt 
worden, 114 ohne daß jedoch über eine Verlängerung des Privilegs etwas b.ekannt 
wäre. 115 Wie erwähnt, ist Johanan erst ab 1410 regelmäßig in Chambery bezeugt. 

110 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 378, S. 392, Anm. 2 bzw. AD Savoie, SA 1203, 
fol. 3v., 5v., 7v. Danach nimmt sein in Chambery wohnhafter Sohn Jacolet eine fUhrende Rolle 
als Geldverleiher unter den Juden in Savoyen ein. 

111 AD Cöte-d'Or, B 9304, Pec. 18 Ende und Pec. 23 Anfang und Ende. Er hinterläßt anscheinend 
einen Sohn namens Creyssent: AST, Inv. 16, Reg. 56, fol. 29r. Zur Identifizierung von Isai'e 
mit Astruc siehe KüHN, Juifs France du Nord 1988, S. 235. 

112 In diesem Jahr vermittelt er eine Schenkung der Juden dieser Region an den Hof: AST, Inv. 16, 
Reg. 53, fol. 22v. Er hatte allerdings als geistlicher Führer der Juden jenseits des Flusses Ain 
auch unter der Talmudverbrennung 1416/17 besonders zu leiden und ist in den Zinslisten noch 
bis in das Jahr 1420 belegt, letztmalig: AST, Inv. 16, Reg. 66, fol. 103r. bzw. Kapitel VI.3.1. 

113 Im Kapitel 11.2.2. 
114 Hier zitiert in der gleichzeitig entstandenen Fassung ftir den Rabbiner Leon Bellin, dessen 

Privileg ähnlich auch fllr Johanan gelten sollte: ... qua dorninus eurn constituit judicem 
cognitorem et commissarium in causis quorumcurnque judeorum eidem commictendo ordina-
tionis et declarationts scrtpturarurn et litterarturn ebreycarurn et omnium aliorum et sin-
gulorum casuum et debitorum tangentturn prefatos judeos et judeas et hoc per sex annos con-
tinuos ... : AST, Inv. 41, Reg. 33, fol. I 07v. Kurz zuvor hatte dieses Recht der Rabbiner 
Sansin de Lauhans fllr die Juden der Bresse, Valbonne und Dombes verliehen bekommen: 
SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 421, S. 408. 

115 1405 zog ein Jude aus der Provence nach Savoyen, um die Thora zu studieren: SIMONSOHN, 
Procura Hester 1976, S. 448; 1406/07 sollen aber hebräische Manuskripte in Chambery kopiert 
worden sein: KüHN, Juifs France du Nord 1988, S. 224, Anm. 363. Diese Hinweise lassen 
darauf schließen, daß ein rabbinischer Gelehrter von Ruf, vermutlich also Johanan, sich dort zu 



235 

1411 läßt er seine Befugnisse noch einmal ohne zeitliche Begrenzung und de-
taillierter vom Grafen bestätigen. 116 1415 scheint er jedoch erneut Savoyen ver-
lassen zu haben, denn er wird in den savoyischen Quellen als Einwohner von 
Trevoux genannt. Unterdessen war Raphael Cohen trotzder gegen ihn erhobenen 
Vorwürfe zum Vorsteher und Rabbiner der jüdischen Gemeinde zu Chambery 
aufgestiegen und schickte sich an, mit Hilfe Amadeus' VIII. zu einer Stellung als 
Landesrabbiner zu avancieren. Im Jahre 1414 besiegelte Raphael in Vertretung 
der gesamten Judenschaft des Herzogtums zwei Privilegien des Herzogs. 117 Zwei 
Jahre später erhielt er schließlich ebenfalls die Befugnisse eines innerjüdischen 
Schiedsrichters, wobei, wie schon in dem letzten Privileg für Johanan, die Er-
laubnis zur 'Exkommunikation' von Juden, d. h. die Verhängung des cherem, 
hervorgehoben wurde. 118 Dieses Vorrecht war deshalb für den Landesherrn be-
sonders wichtig, weil er die Güter eines in Bann gelegten Juden nach einer Frist 
von zunächst 20 Tagen im Jahre 1411, 30 Tagen 1416 und 1424 schließlich 40 
Tagen einziehen lassen konnte. Schließlich wurde Raphael Cohen nach den 
weiter oben geschilderten Vorwürfen der Scheintaufe 1418 aus Savoyen 
verbannt. Mit der Bestätigung dieses Verdiktes durch den Vergleich mit den 
Juden Savoyens Ende 1422 scheint Johanan die religiöse Führung in Savoyen 
wieder an sich genommen zu haben. Er ließ sich, wahrscheinlich kurz nach 
seiner Rückkehr, Anfang 1424 die alten weltlichen und geistlichen Befugnisse 
über alle Juden Savoyens diesseits und jenseits des Mont Cenis erneut be-
stätigen. 119 Es wurde ihm außer den üblichen Rechten und Pflichten sogar aufer-

dieser Zeit aufgehalten hat. 
116 ••• dominus dedit et concessit magistro Johanni de Treves judeo habitatori Chamberiaci 

licenciam et auctoritatem ac speciale mandatum quos ipse passet alios judeos sive judeas 
commorantes in comitatu Sabaudie et aliis suis territoriis delinquentes quomodolibet in dicta 
lege judayaca excommunicationes absolvere et penas iniungere iuxta formam diele eorum legis 
judayce ... :AST, Inv. 41, Reg. 40, fol. 93v. 

1 17 Freizügigkeit ftir alle auswärtigen Juden innerhalb der Landesherrschaft AST, Inv. 41, Reg. 
42, fol. 150v.; Befreiung von der Sondersteuer anläßlich des Durchzugs von König Sigismund 
gegen Zahlung von 750 Florins: AST, Inv. 41, Reg. 42, fol. 223v. 

118 • • • dominus noster eidem Raphaeli judeo dedit et concessit licenciam et auctoritatem 
excommunicandi in eorum lege judayca alias judeos et judeas utriusque sexus quando offen-
den! in eorum lege et ipsos absolvendi: AST, Inv. 41, Reg. 42, fol. 336r.-v.; Yuval sieht im 
15. Jahrhundert unter den Rabbinern die Tendenz, der Banngewalt aus finanziellen Erwägun-
gen wachsende Bedeutung zuzumessen: YUVAL, Rabbiner und Rabbinat 1987-89, S. 49f. Über 
den Mißbrauch der Banngewalt vgl. auch FINKELSTEIN, Jewish Self-Government 1924, S. 7, 
63 f. und 242f.; SCHWARZFUCHS, Kahal 1986, S. 1 02f. 

119 ••• dominus noster dux eidem licenciam concessit omnes judeos tam citra quam ultra montes 
in prefati domini nostri ducis dictione existentes ad instantiam partis excommunicandi 
secundum riturm judeorum et excomunicatos in besdim cum invocatione testturn prout opus 
fuerit nunciandi ... : AST, lnv. 41, Reg. 44, pt. II, fol. 91 r. Nach dem Anschluß Piemonts an 
das Herzogtum 1418 hatte sich auch die Befugnis der geistlichen Führung der Juden Savoyens 
auf dieses Gebiet ausgeweitet: dem Arzt David Cohen aus Savigliano wurde nach seiner Wei-
gerung, die der Judenschaft 1422 auferlegte Steuer mitzutragen. vom Vikar mitgeteilt, daß er 
bei Zuwiderhandlung 25 Florins Strafe zahlen müsse und innerhalb von 12 Tagen vor dem Lei-
ter der Judenschaft (coram suo magistro maiori) Savoyens in Chambery - eventuell ein Hin-
weis auf das jüdische Tribunal des Beth-Din - zu erscheinen habe: SEGRE, The Jews in Pied-
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legt, ein Register über in Bann gelegte Juden und ihre Güter zu fuhren, das er auf 
Verlangen den herzoglichen Beamten vorzeigen sollte: ... ita et taliter quod 
idem magister legis diem probacionis talium excommunicacionis sentendarum 
teneatur pene se registrare et registrum officiariis prelibati domini nostri ducis 
ad hoc deputandis exibere quociens super hoc fuerit requisitus ... 120 

Zum ersten Mal wurde zudem die Prozedur der sogenannten jüdischen 
'Exkommunikation' zusammen mit der Einberufung des jüdischen Tribunals, des 
Beth-Din, erwähnt, 121 das zu dieser Zeit nur noch in den größeren Gemeinden 
bestand. Doch damit traf Johanans Führungsanspruch auf entschiedenen Wider-
stand von seiten der Juden Savoyens. Sie erlangten in einer ausfuhrliehen Privi-
legsbestätigung zweieinhalb Monate später u. a. die Rücknahme des obenge-
nannten Privilegs fur Johanan. 122 Dafur zahlten sie 500 Florins und die Juden aus 
Chambery noch einmal 50 Florins.123 

Es stellt sich jedoch die Frage, warum die Juden Savoyens nicht schon früher 
gegen Johanans Vormacht vorgegangen waren. Schließlich konnte eine Vertre-
tung der gesamten Judenschaft eines Territoriums gerade bei der starken Zer-
streuung kleinerer jüdischer Siedlungen in Savoyen in organisatorischer Hinsicht 
durchaus auch fur die Juden von Vorteil sein, um so mehr, wenn der entspre-
chende Vertreter auf Grund häufiger Kontakte oder eines gewissen Bekannt-
heitsgrades eine Vertrauensstellung am Hofe besaß. So hatte es ja bereits in den 
dreißiger und vierziger Jahren und - nach dem Bruch von 1348 - wieder in den 
achtziger und neunziger Jahren des vorangegangenen Jahrhunderts jüdische Ver-
treter gegeben, die fur die allgemeine Erhebung der Steuern unter den Juden ge-
genüber dem Landesherrn verantwortlich waren, aber auch in anderen Belangen 
die Juden vor dem Landesherrn vertraten. Sie wurden von jüdischer Seite Par-
nassim genannt. Erst mit der Benennung des Rabbiners Sansin de Lauhans fur 
diesen Vertrauensposten innerhalb der Bresse im Jahre 1396 war auch die reli-
giöse Komponente im Rahmen der Leitung der Judenschaften hinzugekommen, 
so daß sich die fiskalischen Interessen des Landesherrn mit der geistigen Füh-
rung der Juden Savoyens vermischten. Eine solche Verbindung mußte sich nicht, 
wie Beispiele aus dem deutschen Raum zeigen, negativ fur die Juden auswir-

mont I, 1986, Nr. 83, S. 34. 
120 AST, Inv. 41, Reg. 44, pt.II, fol. 91r. 
121 Über die Kompetenzen des Beth-Din siehe FINKELSTEIN, Jewish Self-Government 1924, S. 9, 

182 und 185; SCHWARZFUCHS, Kahal 1986, S. 88f., 92f. 
122 AST, Inv. 16, Reg. 69, fol. 158r.-v. Kurz zuvor war anscheinend bereits eine Beschränkung 

seiner Macht vorgenommen worden: AST, Prot. duc., Nr. 76, fol. 5r. 
123 Ebd. und AST, Inv. 41, Reg. 44, pt. II, fol. 126r.-v. Im Jahre 1438 ließen auch die Juden Pie-

monts die Modalitäten flir die Verhängung eines Banns mittels eines herzoglichen Privilegs neu 
festlegen, so daß nunmehr sieben Juden den Bann bestätigen mußten: . . . concessit quo 
nullathenus valeant per quemcumque magistrum legis hebrayce vef alium cuiusque auctoritatis 
existat excommunicari nisi so/um dumtaxat per deliberationem septem judeorum in dicta Iitera 
mencionatis privi/egiis per prefatum dominum postremo confirmatis durantibus et non ultra: 
SEGRE, The Jews in Piedmont I, 1986, Nr. 287. S. 128. 
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ken. 124 Doch die durch Amadeus VIII. geförderte Stellung Johanans ging noch 
über die beiden angesprochenen Aspekte hinaus, indem der Landesherr jetzt 
außerdem die Machtmittel des Landesrabbiners nutzen wollte, um einen zusätz-
lichen Einfluß auf die Juden Savoyens zu gewinnen und z. B. Strafgelder aus der 
innerjüdischen Gerichtsbarkeit an sich ziehen zu können. Die vom Herzog erteil-
ten Befugnisse des Landesrabbiners waren schließlich noch nie sogenaugeregelt 
worden wie in dem letzten Privileg von 1424. Damit lösten sie sich immer mehr 
von der eigentlich notwendigen innerjüdischen Legitimation des Amtes 
zugunsten einer rein herrschaftlichen Einsetzung, so daß die Gefahr des Unfrie-
dens der Judenschaft mit dem Landesherrn sowie innerhalb der jüdischen Ge-
meinschaft sehr groß wurde. 125 Außerdem darf man nicht vergessen, daß die Ju-
den in Savoyen inzwischen die Erfahrungen von 1416/17 gemacht hatten. Da-
mals hatte der Landesherr sie nicht nur finanziell geschröpft, sondern auch in ih-
rem religiösen Leben stark eingeschränkt. Die Gefahr eines erneuten schwerwie-
genden Eingriffs, diesmal sogar durch die eigene Führung, war ihnen also wohl 
deutlich bewußt, und die Befürchtungen sollten sich ja trotz ihres Widerstands 
schon 1426 bestätigen. So ist das außergewöhnliche Vorgehen der sich wieder 
im Aufbau befindlichen jüdischen Gemeinden in Savoyen auch gerade vor dem 
Hintergrund des enormen religiösen und finanziellen Drucks dieser Jahre zu 
verstehen. Der Tendenz zur Instrumentalisierung des Rabbinats wurde nicht nur 
von Amadeus VIII. Vorschub geleistet. Im November 1426 befahl auch König 
Sigismund dem Oberrabbiner Haim von Landshut, daß er 

... an unserr stat in dem heiligen rich und in deutschen landen drey mei-
ster uber die Judischeit seczensolle und möge, nemlich meister Nassen zu 
Eger, meister Jakob zu Mencz und meister Johann zu Camerach geseßen 
und wonhaflig, die alle Judischeit in dem heiligen riche zu unserr gehor-
samkeif haiden und wisen und sy in ordnung und redlikeit bringen sollen 
nach solieher ordnung, als das in den heiligen keiserlichen rechten uß-
geseczt und begriffen ist. 126 

124 D. J. COHEN, Entwicklung der Landesrabbinate 1981, S. 227-229. 
125 Die Einbeziehung christlicher Autoritäten in innerjüdische Kompetenzen oder Streitfälle war 

im französischen Raum schon im I 2. Jahrhundert von jüdischer Seite verboten worden: 
FINKELSTEIN, Jewish Self-Government I 924, S. 42f. und I 52-158. 

126 Urkunde ediert in: STERN, Anselm 1935, S. 158. 1435 wurde dagegen nur noch ein Rabbiner 
namens Anse Im von Köln mit dieser Aufgabe, u. a. auch in Savoyen, betraut: Ebd., S. 159- I 61. 
Erste Tendenzen zur Entwicklung von Gebietsrabbinaten finden sich zwar bereits seit den Zei-
ten des supremus magister Meir de Rotbenburg Ende des I 3. Jahrhunderts, doch sie scheinen 
erst seit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts von obrigkeitlicher Seite intensiv gefördert 
worden zu sein: D. J. COHEN, Entwicklung der Landesrabbinate I 98 I, S. 230-234; FINKEL-
STEIN, Jewish Self-Government 1924, S. 77; SCHWARZFUCHS, Kahal 1986, S. I 18f.; YUVAL, 
Rabbiner und Rabbinat 1987- I 989, S. 4 I f. 
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Auch von Sigismund wurde Johanans Stellung als einer der wichtigsten Rabbi-
ner im Reich anerkannt und im Bereich der innerjüdischen Gerichtsbarkeit ge-
fördert. 

In Zusammenhang mit der allgemeinen Erhebung von Sondersteuern von der 
Judenschaft seines Reiches flihrte er auch auf Reichsebene das Amt eines Ge-
bietsrabbinats ein und förderte mit der Einsetzung von Johanan und anderen 
Rabbinern die gleichen Tendenzen, wie sie sich bereits 1424 in Savoyen be-
merkbar gemacht hatten. Außerdem konnte Sigismund damit auf der innerjüdi-
schen Ebene versuchen, Einfluß auf die Juden in anderen Territorien zu gewin-
nen. Vielleicht wurde aus diesem Grunde auf Bitten Amadeus' 1430 von Papst 
Martin V. ein Privileg erlassen, in dem festgelegt wurde, daß jeder J~de, der sich 
in Savoyen niedergelassen habe, nicht nachträglich wegen irgendwelcher Streit-
falle an auswärtige Gerichte gezogen werden dürfe, wobei die innerjüdische Ge-
richtsbarkeit ausdrücklich miteinbezogen wurde. 127 So wurde den savoyischen 
Juden mehr Rechtssicherheit zugesprochen, und Amadeus VIII. konnte seine 
Souveränität auch in diesem Punkte durchsetzen, alle Streitfalle seiner garderii 
an seine Gerichte ziehen und auch die dazugehörigen Einnahmemöglichkeiten 
für sich beanspruchen. 

Es stellt sich jedoch außerdem die Frage, warum es allgemein in der ersten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts in Savoyen zu diesen schweren innerjüdischen 
Konflikten gekommen ist? Eine mögliche Erklärung liegt in der wahrscheinlich 
schon in den 1380er Jahren begonnenen und ab 1396 verstärkten Immigration 
auswärtiger Juden nach Savoyen. Dadurch prallten zwei Gruppen aufeinander, 
die in unterschiedlichen Verhältnissen gelebt hatten und die nun vor allem in 
Chambery dichtgedrängt zusammenleben mußten. Ein interessanter Beleg für die 
Fremdheit der neuen Lebensumstände flir die immigrierten Juden ist eines der 
wenigen erhaltenen Responsen von Johanan de Treves, der als ein Prototyp der 
immigrierten Juden gelten mag und seine Situation auch in entsprechende Worte 
zu kleiden wußte. In dem Responsum an den Vorsteher der jüdischen Gemeinde 
in Padua beklagt er sein Los im Exil, die geringe Achtung, die dort dem Talmud 
und aller Gelehrsamkeit entgegengebracht wird, und die Mißgunst der ortsan-
sässigen jüdischen Notabeln und Rabbiner gegenüber seinem Ruf und seiner 
Stellung. 128 Eine ähnliche Problematik hat auch Joseph Shatzmiller für die von 
ihm untersuchte Gemeinde in Manosque beobachtet, wo sich eine Verbindung 

127 ••• tarnen nonnullt Judei extra predictum dominium et districtum constituti, pretextu quorun-
dam privilegiorum eis a sede apostolica, ut asserunt, concessorum, contra eosdem Judeos infra 
dieturn ducaturnet loca habitantes, ad sententiam excommunicationis et alias penas secundum 
ritum eorum procedunt ... : SIMONSOHN, The Apostolic See II, 1989, Nr. 667, S. 785f. 

128 Respensum nach der Veröffentlichung bei SATZ, A Ietter 1979, S. 6f. (insb. die Zeilen 36-51). 
Das Land seines Exils beschreibt er dabei als eine Gegend, in der es kostbare Steine gibt, Wein 
auch auf den Bergen wächst und Gelehrsamkeit keine große Bedeutung besitzt: Ebd., S. 7 
(Zeilen 86-95). Streit zwischen alteingesessenen und neu hinzugezogenen Rabbinern gab es 
auch im deutschen Raum im 15. Jahrhundert: YUVAL, Rabbiner und Rabbinat 1987-1989, 
S. 48. 
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zwischen der Immigration einer auch kulturell fremden Gruppe von Juden aus 
Nordfankreich und dem Ausbruch zahlreicher Konflikte, in die die jüdische Ge-
meinde daraufhin verwickelt wurde, sogar nachweisen läßt. 129 Auch hier hatte 
sich der Rabbiner Kalonymos ben Kalonymos in einem Responsum über die 
Fremdheit der vor allem aus der Dauphine neuzugewanderten Juden, fram;ais 
genannt, beklagt. 130 Man sieht also, daß die zeitgenössischen Juden selbst den 
grundsätzlichen Unterschied in der Lebensweise zwischen dem regen Leben, 
z. B. in der Provence (Kalonymos) oder in Paris (Johanan), und dem eher be-
schränkten Handlungsspielraum in den alpinen Regionen der Dauphine bzw. 
Savoyens empfanden und auch als Grund flir die häufigen Konflikte untereinan-
der ansahen. Doch trotz der ungeheuren Dichte der jüdischen Besiedlung in 
Chambery kann ftir keinen Zeitpunkt der Nachweis über einen Abschluß der jü-
dischen Gemeinde gegenüber dem Zustrom von Emigranten geftihrt werden, wie 
er sich z. B. in Worms angesichts der Einwanderung französischer Juden nach 
der Vertreibung von 1306 ereignet hatteY 1 

Allerdings handelte es sich sowohl bei den Zeugen als auch bei den Beteilig-
ten der Prozesse in allen Fällen um Mitglieder der jüdischen Notabilität, die mit 
ihren Streitfcillen nicht nur die beteiligten Parteien, sondern auch das Zusammen-
leben der Juden innerhalb ihrer Gemeinschaft insgesamt gefährdeten. 132 Aus den 
verschiedenen Konflikten ist nicht zu ersehen, ob auch Konkurrenz im wirt-
schaftlichen Bereich eine Rolle gespielt hat. Auf Grund der Stellung der beteilig-
ten Juden in der Geldleihe ist dies jedoch wahrscheinlich, da mit dem Zustrom 
einwandernder Juden natürlich auch neue Konkurrenten in diesem Berufsfeld 
hinzukamen, die die ohnehin von landesherrlicher Seite mehr und mehr be-
schränkten Möglichkeiten in der Geldleihe noch zusätzlich weiter einengten. 

Der Verursacher der Prozesse von 1404 gegen David Mötier sowie 1412 ge-
gen Raphael Cohen war Creyssemand de Strasbourg. Creyssemand hatte bereits 
kurz vor der Vertreibung von 1394, anscheinend über geschäftliche Kontakte, 
seinen Weg nach Savoyen gefunden. 133 Die ersten Belege finden sich in den Do-
kumenten über ein großangelegtes Geldgeschäft des bedeutenden elsässischen 
Bankiers Sirnon von Deneuvre mit Graf Amadeus VII. bzw. dessen Mutter 
Bonne von Bourbon. 134 Es scheint, daß Creyssemand sich in Auseinandersetzun-
gen mit möglichen Konkurrenten eine fuhrende wirtschaftlich-soziale Stellung in 
Chambery gegenüber den alteingesessenen wie auch den anderen erst kürzlich 
immigrierten Juden erstreiten wollte. Während David Mötier kaum in den zeit-
genössischen Quellen zu fassen ist, handelt es sich bei Raphael Cohen um den 

129 SHATZMILLER, Manosque 1973, S. 16. 
130 Ebd., S. I 0. 
131 ZIWES, Juden im mittleren Rheingebiet 1995, S. 184-187. 
132 Zur Entwicklung des Typus der jüdischen Notabilität: SCHWARZFUCHS, Kahal 1986, S. 49f. 
133 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 402, S. 400f. und Nr. 404, S. 402. 
134 Zur Person von Sirnon siehe die Dissertation von Gerd Mentgen über die Geschichte der Juden 

im Elsaß: MENTGEN, Juden im mittelalterlichen Elsaß 1995, S. 475f. 
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einzigen Sprößling des bekannten Geldverleihers Jacob Cohen, der bereits seit 
1371 in Savoyen nachgewiesen werden kann. 135 Spätestens seit 1379 hatte Jacob 
eine fuhrende Stellung unter den Juden Savoyens inne. 136 Jacob trug dafur Sorge, 
daß sein Sohn Raphael in seine Fußspuren treten konnte, und ermöglichte ihm 
eine entsprechende Ausbildung und gesellschaftliche Stellung, die Creyssemand 
ihm und seinem Vater nun streitig zu machen versuchte. Auch im Falle der 
Scheintaufe des Rabbiners Agin de Nantua war ein bereits seit langem angesie-
delter Jude die Zielscheibe der Anklage. Die Opfer der Prozesse litten sowohl 
physisch als auch psychisch: Agin de Nantua konnte nur knapp dem Tod ent-
kommen, David Mötier wurde offenbar bei den Vernehmungen gefoltert, Jacob 
und Raphael Cohen saßen über lange Zeit im Gefängnis von St. Germain 
d' Amberieu und gingen vorübergehend ihrer Güter verlustig. Die falschen An-
kläger mußten dagegen meist nur hohe finanzielle Einbußen erdulden. Die Ver-
bannung von drei meineidigen Juden ist eher eine Ausnahme. 

Die Prozesse betrafen häufiger Gruppen von Juden oder gar eine ganze Ge-
meinde. In dem Prozeß von 1412 stand zwar Raphael Cohen im Vordergrund, 
doch anscheinend war noch eine Reihe weiterer Juden aus Chambery involviert, 
so daß der Konflikt auch über den Kreis der unmittelbar Beteiligten hinaus sich 
auf die jüdische Gemeinde insgesamt auswirkte. 137 Bei dem Widerstand gegen 
Johanan de Treves 1424 ist nicht zu erkennen, ob eine andere fuhrende jüdische 
Persönlichkeit dahinterstand. Seine früheren Konkurrenten, die Rabbiner Astruc, 
Sansin de Lauhans und Mosse de Thoissey, sowie die weiteren bisher in den 
Quellen belegten Rabbiner Samuel oder Symond de Spira und Agin de Nantua 
waren zu diesem Zeitpunkt bereits gestorben. 138 Raphael Cohen war auf Drängen 
der Juden ein Jahr zuvor weiter in seinem Exil belassen worden. Der berühmte 
Rabbiner JosefColon (ca. 1420-1480), dessen Familie zu diesem Zeitpunkt laut 
hebräischer Quellen in Chambery lebte, war noch zu jung, um als möglicher 
Opponent in Frage zu kommen. 139 Über andere mögliche Konkurrenten ist aus 
den christlichen Quellen nichts zu erfahren. 

Ein wichtiger Punkt bei diesen innerjüdischen Konflikten ist die Tatsache, daß 
die Juden sich trotz der Gewährung einer eigenen niederen Gerichtsbarkeit im-
mer wieder an christliche Gerichte bzw. den Landesherrn wenden mußten, um 
ihre Konflikte auszutragen. 140 Die durch den Landesherrn tatkräftig geförderte 

l35 PERPECHON/BIVER, lnventaire sommaire 1926, S. 124. 
136 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 263f., S. 351 bzw. Nr. 266, S. 353. 
137 AST, Inv. 16, Reg. 57, fol. 65v.-66v. 
138 Siehe dazu die Auflistung der in Savoyen belegten Rabbiner im Anhang der Arbeit. 
139 GROSS, Gallia Judaica 1897, S. 598. Eine Dissertation über das Leben und Wirken von Josef 

Colon war mir leider nicht zugänglich: .1. R. WOOLF, The life and responsa of Rabbi Joseph 
Colonben Solomon Trabotto (Maharik). Dissertation der Harvard University 1991. 

140 Zum Problem der mangelnden innerjüdischen Solidarität und der Intervention von christlichen 
Gerichten vgl. die Studien von BURGHARTZ, Juden Zürich 1992; CLUSE, Juden in den Nieder-
landen 1992, S. 55-58; TOAFF, II vino e Ia carne 1989, S. 134-145; allgemein SCHWARZFUCHS, 
Kahal 1986, S. 87fund 107f. 
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Sonderstellung einiger bedeutender Rabbiner und Notabeln rief den Widerstand 
der Judenschaft Savoyens hervor, die sich wiederum an Amadeus VIII. als den 
einzig legitimen Schutzherrn in Savoyen wandte, um diese Sonderstellung auf-
heben zu lassen. Mit dieser Politik der Einzel- und Sonderprivilegierung konnte 
sich Amadeus ftir beide Seiten unentbehrlich machen und sie noch stärker an 
sich binden, während die ohnehin gerade in ihren Spitzen schon konfliktträchtige 
Judenschaft Savoyens damit weiter aufgespalten wurde. Die innerjüdischen Par-
teiungen sowie die in Savoyen nur begrenzt vorhandenen Entfaltungsmöglich-
keiten ftir die hauptsächlich konfliktführenden Geldverleiher führten zu einem 
Aufbrechen der innerjüdischen Solidarität, das in dem Streit um das schon insti-
tutionell verfestigte Amt des 'Oberrabbinates' in Savoyen kulminierte. 141 Zu ei-
ner deutlichen und einheitlichen Einflußnahme von seiten der Judenschaft auf 
die Politik ihres Schutzherrn konnte es so nicht mehr kommen, geschweige denn 
zu einer autonomen Politik der jüdischen Gemeinden. 142 

141 Nach Yuval erhielt das Rabbinat im deutschen Raum schon zu Beginn des 14. Jahrhunderts 
durch formale Diplome, regelmäßige Gehälter und durch den zunehmenden Einfluß christlicher 
Behörden immer mehr berufsmäßige und institutionelle Züge, die sich bereits nach den 
Verfolgungen der Jahre 1348/49 entscheidend verstärkten: YUVAL, Rabbiner und Rabbinat 
1987-1989, S. 37. 

142 Bezeichnenderweise findet man während des gesamten Untersuchungszeitraums keinen einzi-
gen Hinweis auf den Ausbau einer eigenständigen, innerjüdischen zentralen Organisation der 
doch so zahlreichen Juden Savoyens. 





VI. Verfolgung und Diskriminierung: Juden im Konflikt mit 
christlichem Glauben und Aberglauben 

Verfolgungen und Diskriminierungen von Juden stehen seit langem im Zentrum 
der Forschung zur Geschichte der Juden. Nach und neben der Aufarbeitung der 
zahlreichen ans Licht beförderten antijüdischen Maßnahmen treten in jüngster 
Zeit mehr die allgemeinen Merkmale und Ursachen der Judenfeindschaft in den 
Vordergrund. Einerseits geht es um den Anteil der Beteiligung einzelner sozialer 
Gruppen an den Verfolgungen: In der deutschen Forschung wird vor allem die 
Frage kontrovers diskutiert, inwieweit politisch-herrschaftliche Auseinanderset-
zungen dabei eine Rolle spielten oder inwieweit es sich um ein schichtenspezi-
fisches Verhalten der Bevölkerung handelt. In der italienischen Forschung wird 
dagegen vornehmlich um die Rolle der Kirche und insbesondere der Bettelorden 
heftig gestritten. In Frankreich, aber auch in Italien und in Deutschland steht an-
dererseits eher die mentalitätsgeschichtliche Frage nach den Ursprüngen und der 
Entwicklung der christlichen Klischees über die Juden und die Randgruppen der 
christlichen Gesellschaft im Vordergrund. 

Verfolgungen im Sinne von Graus als »Maßnahmen von Obrigkeiten gegen-
über Juden als Gemeinschaft [ ... ], die von kollektiven Vorstellungen geprägt 
wurden und die das übliche Maß der theoretisch geforderten antijüdischen Be-
stimmungen übertrafen« bzw. als »Verfolgungsmaßnahmen außerhalb des 
'legalen Rahmens'« 1 hat es in Savoyen bis zum Beginn der Herrschaft Ama-
deus' VIII. kaum gegeben. In den gut hundert Jahren jüdischer Existenz können 
allein die Pogrome des Jahres 1348, die allerdings in einem weiteren Kontext zu 
sehen sind, zu dem Rahmen dieser Definition gerechnet werden.2 Trotzdem stan-
den sie schon frühzeitig im Zentrum der Forschung zur Geschichte der Juden in 
Savoyen und bestimmten deren Bild auch in den umfassenden Werken zur Ge-
schichte der Juden von Dubnow oder Graetz. Dies hängt wahrscheinlich mit den 
in diesem Fall meist aussagekräftigeren Quellen zusammen, die in Form von 
Prozeßakten oder Protokollen vorliegen. Diese Verfolgungen können allein we-
gen ihrer bereits problematisierten Bedeutung flir die Siedlungs-, Finanz- und 
Rechtsgeschichte der Juden in Savoyen auch hier nicht übergangen werden. 

Im Mittelpunkt dieses Kapitels sollen aber die weniger untersuchten Prozesse 
gegen einzelne jüdische Gemeinden oder die gesamte Judenschaft Savoyens un-
ter Amadeus VIII. stehen, die als zentral gesteuerte und begrenzte Maßnahmen 
der Obrigkeit einen anderen Stellenwert besitzen als die Pogrome von 1348, die 
eher in einem weiten räumlichen Kontext und vor dem Hintergrund der Angst 
vor der neuen, unbekannten Epidemie von seiten der gesamten Bevölkerung zu 

1 Vgl. den Versuch einer Typologie der verschiedenen Arten von Verfolgungen bei GRAUS, Pest-
Geißler-Judenmorde 1987, S. 379f. 

2 Eine bei Trachtenberg erwähnte Brunnenvergiftungslegende in der Waadt im Jahre 1308 ist 
quellenmäßig nicht nachweisbar: TRACHTENBERG, The Devil and the Jews 1943, S. 101. 



244 

sehen sind. Die Quellen stammen bis auf den Fall von Trevoux 1429 nur aus 
Rechnungen zentraler wie lokaler Provenienz bzw. im Prozeß von 1426 auch von 
einem Protokoll des herzoglichen Rates, so daß zumeist aus diesen Streunotizen 
ein Bild der Ereignisse zusammengefügt werden muß. Schließlich soll anhand 
der im piemontesischen Raum viel umfangreicher erhaltenen städtischen Quellen 
die Praxis der Ausgrenzung jüdischer Neuansiedler analysiert werden. 

1 Der Prozeß gegen die Juden im Jahr 1329 

Ursache für den ersten, gegen eine jüdische Gemeinde als Ganzes gerichteten 
Prozeß in Savoyen scheint das in den entsprechenden Akten erwähnte Ver-
schwinden mehrerer christlicher Jungen aus Genf, Rumilly und Annecy gewesen 
zu sein. Nach einer vom Grafen Eduard angeregten Untersuchung der mysteriö-
sen Fälle wurde ein Christ namens Jacquet aus Aiguebelle verhaftet, der 
'freiwillig' gestand, daß er die Jungen entführt und auf Vermittlung des Juden 
Azelin an einige Juden aus Chambery verkauft habe, die sie für ihre rituellen 
Zwecke gebraucht hätten. Die Aussage verweist bereits auf viele typische Be-
standteile der sogenannten Ritualmordbeschuldigung, die zum Ende des 13. und 
am Anfang des 14. Jahrhunderts bereits zu zahlreichen Prozessen und Verfol-
gungen auf französischem und schweizerischem Gebiet geführt hatten.3 Sie muß 
im Zusammenhang mit der zu dieser Zeit beginnenden ökonomischen Krise im 
Abendland und den damit verbundenen Ängsten innerhalb der Gesellschaft gese-
hen werden, die sich bereits in den 1320er Jahren in den sogenannten Pastour-
eaux-Unruhen und den darauffolgenden Verfolgungen gegen die Leprasen und 
später auch gegen die Juden weitflächig im französischsprachigen Raum entla-
den hatten.4 Das aus Savoyen überlieferte Urteil des Prozesses von 1329 enthüllt 
dabei einiges über den Typus der Ritualmordbeschuldigung. 

Die beiden Angeklagen Jacquet und Azelin behaupteten, daß sie die ver-
schwundenen christlichen Jungen an drei namentlich genannte Juden, Jocet de 
Voiron, Aquinet de Samoens und Unanim, allesamt aus Chambery, verkauft 
hätten. So wurde der Verdacht auf die größte und reichste jüdische Gemeinde in 
Savoyen gelenkt. Sie hätten die Jungen gebraucht, um aus ihren Köpfen und 
Eingeweiden eine Salbe für ihr Festmahl herzustellen: . . . de capitibus et in-
testinis eorum collirium seu epulum, quod vocatur aharace, et pro cibo judeis 
universis dando composuerunt ... 5 Es handelte sich nach ihren Aussagen aber 

3 Zu einem Fall in Claix im Graisivaudan (Dauphine) 1282: G. E. WEIL, Juillet 1282: Un martyre 
juiUt Claix, in: Actualite Dauphine 43 (1982), S. 63-68; in Bern 1294: ToBLER, Juden im alten 
Bern 1889, S. 354-358; in Manosque 1296: SHATZMILLER, Manosque 1973, S. 135-139; zu 
Uzes 1297: R. ANDRE-MICHEL, Une accusation de meurtre rituel contre !es Juifs d'Uzes en 
1297, in: Bibliotheque de l'Ecole des Chartes 75 (1914), S. 59-66; zu Chinon 1317: LANGMUIR, 
L' absence de meurtre rituel 1977, S. 242. 

4 Vgl. GINZBURG, Hexensabbat 1990, S. 39-66. 
5 Das Wort aharace stammt womöglich aus dem Hebräischen, konnte aber bisher auf Grund der 

Latinisierung nicht sicher identifiziert werden. Trachtenberg führt den Begriff auf das verfälscht 
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nicht um einen einmaligen Vorgang, sondern eher um ein regelmäßig wiederkeh-
rendes Ritual, denn junge Christen würden am Ort der Opferbringung alle sechs 
Jahre zu Ostern verzehrt: ... de dicto cibo quolibet paschate loco sacrificii 
comedunt dicti Judei conficiuntque saltem in quolibet anno sexto. 6 

Daraufhin scheinen insgesamt 35 jüdische Zeugen aus Chambery und insbe-
sondere zwei der anderen Angeklagten, Jocet de Voiron und Aquinet de Sa-
moens, vernommen worden zu sein. Nach Prüfung der Geständnisse, der von den 
Juden vorgebrachten Verteidigung sowie diverser herrschaftlicher Privilegien, 
unter denen eine Bulle Innozenz' IV. sowie eine Gregors X. hervorgehoben wur-
den, kommt der Richter zu seinem Urteil. Er halte die Behauptungen über das 
angebliche Festmahl aharace und über den Handel mit christlichen Jungen ftir 
falsch. Dabei verweist er zunächst auf das Verhör von Azelin. Nachdem Azelin 
seine Anklage zunächst dahingehend spezifiziert hatte, daß er an den Festmahlen 
mehrmals selbst teilgenommen und an die Juden zwei Jungen im Alter von 
zweieinhalb und ftinf Jahren ftir diesen Zweck verkauft habe,7 widerrief er im 
Angesicht seines nahen Todes alle vorher gemachten Aussagen, da er alles nur 
unter dem Druck der Folter ausgesagt habe.8 Ebenso widerriefen Jacquet und ein 
weiterer christlicher Zeuge namens Per011et ihre Aussagen. Kurz danach, am Tag 
vor dem Sabbat, verstarb Azelin an den Folgen der Folter im Gefangnis. 

Der Widerruf sowie die Aussagen der anderen vernommenen Juden, die, bis 
auf den Ankläger selbst, der aus Tresserve in der Nähe von Aix-les-Bains kam,9 

allesamt aus Chambery stammten, ließen offensichtlich eine Verurteilung durch 
das savoyische Gericht nicht zu. Statt dessen wurden die Juden durch das Ge-
richt unter dem Vorsitz des Richters Pierre Ravais, und durch den Grafen, vertre-
ten durch seinen 'Generalbeauftragten' Bartholomey Taberna, 10 von den Be-
schuldigungen freigesprochen. Ihre Unschuld gegenüber der Anklage der 
Ritualmordbeschuldigung wurde zudem unter Berufung früherer Erlässe der 
Päpste Innozenz IV. und Gregor X. öffentlich durch eine Urkunde des Grafen im 
Annex des Urteilsspruches verkündet. 11 

wiedergegebene hebräische Wort Haroseth zurück: TRACHTENBERG, The Devil and the Jews 
1943, S. 135. Haroseth bezeichnet eine liturgische Speise, die am Pessach-Fest gereicht wird 
und an die Vertreibung aus Ägypten symbolisch erinnern soll. Dies würde in den Augen der 
christlichen Umwelt auf eine exemplarische Wiederholung der Passion Christi an christlichen 
Kindern hindeuten. 

6 STERN, Urkundliche Beiträge 1893, Nr. 2, S. 9; ESPOSITO, Un proces 1938, S. 787. 
7 STERN, Urkundliche Beiträge 1893, Nr. 2, S. 1 Of.; ESPOSITO, Un proces 1938, S. 789f. 
8 . . . et quod ea, que prius dixerat, falsa erant, quia ea metu tormentarum confessus fuerat: 

STERN, Urkundliche Beiträge 1893, Nr. 2, S. 11; ESPOSITO, Un proces 1938, S. 790. 
9 Auch die Rädelsflihrer der Verfolgungen von 1348 in Chambery sollen von auswärts gekommen 

sein: vgl. Kapitel VI.2.1. 
10 STERN, Urkundliche Beiträge 1893, Nr. 2, S. 8; ESPOSITO, Un proces 1938, S. 786. 
11 STERN, Urkundliche Beiträge 1893, Nr. 2, S. 13f.; ESPOSITO, Un proces 1938, S. 793. Der Rich-

ter bezieht sich hier auf die bekannten Sicztt Judaeis-Bullen von Innozenz IV. aus dem Jahre 
1247 (anläßlich des angeblichen Ritualmords in Valreas) und von Gregor X. aus dem Jahre 
1272, diebeidebei Stern ediert sind: STERN, Urkundliche Beiträge 1893, Nr. 211, S. 70-72 und 
Nr.l,S.5-7. 
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Ein exakt zwei Monate später datiertes Protokoll zeigt, daß der vom Grafen 
erwiesene Schutz offenbar nicht ganz unentgeltlich war. 12 Darin verpflichten 
sich Eduard und sein Bruder Airnon von Savoyen einerseits und mehrere Juden 
andererseits zur Zahlung einer Schuld von 108 Livres Silbergroschen an zwei 
Lyoner Bürger, um eine Reihe von Pfändern auszulösen. Ein Großteil der na-
mentlich genannten Juden stimmt, zum Teil sicher, zum Teil wahrscheinlich, mit 
den im Urteil genannten Zeugen aus Chambery überein. Segre folgert deswegen, 
daß die weitere Verfolgung des Prozesses auf Grund einer finanziellen Zuwen-
dung der Juden unterbunden wurde. 13 Vier der in der Verpflichtung genannten 
Juden erhalten in einer weiteren Urkunde von den vorher aufgezählten Juden die 
Vollmacht, die Verpflichtungen der Juden gegenüber dem Grafen bis zur völli-
gen Lösung zu übernehmen. 14 Dies läßt darauf schließen, daß sie zu den vermö-
gendsten unter den genannten Juden gehörten und daß die Juden im Zuge ihrer 
regelmäßigen Zahlungen, die unter Graf Eduard stark erhöht worden waren, 
mindestens ihren Teil der Verpflichtung aus dem Vertrag, wenn nicht alles 
zahlten. Mit dieser finanziellen Regelung zur Lösung der Pfänder scheint sich 
nach den Quellen der Ablauf des genannten Prozesses zu schließen, der den Ju-
den anscheinend gegen Übernahme einer Schuldverpflichtung den Schutz des 
Grafen vor einer etwaigen Verfolgung im Zuge der Ritualmordklage sicherte. 

Der Prozeß mag neben dem bereits erwähnten fiskalischen Druck auf die Ju-
den der Grafschaft unter Eduard von Savoyen dazu geführt haben, daß die Juden 
in den zwanziger und dreißiger Jahren des 14. Jahrhunderts verarmten bzw. 
erstmalig in größerem Umfang aus Savoyen geflohen sind. 15 Diese Behauptung 
wird durch die Tatsache gestützt, daß die Juden der Grafschaft zumindest im 
Jahr 1330 offensichtlich bei Lombarden verschuldet waren und einen Teil der 
lombardischen Schutzzinsen als Abzahlung selbst übernahmen. 16 Außerdem ist 
für das Rechnungsjahr 1332 in Pont-d 'Ain, an der Grenze zum Königreich 
Frankreich, eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Juden registriert worden, die 
den Brückenzoll des Ortes gezahlt hatte: 17 Ein möglicher Hinweis auf eine Mi-
gration savoyischer Juden, ausgelöst durch ihre finanzielle Erpressung! 

12 AST, Prot. cam., Reg. 155, fol. 2bis v.-3bis r.; Regest bei SEGRE, Testimonianze documentarie 
1976, Nr. 32, S. 296. 

13 »Si puö quindi ritenere ehe l'atto di assoluzione pronunciato dal conte Edoardo sia strettamente 
connesso con il successivo, di composizione pecuniaria, secondo il modello consueto<c Ebd., 
S. 296f., Anm I. 

14 AST, Prot. cam., Reg. 155, fol. 3bis r.-v.; Regest bei SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, 
Nr. 33, S. 297. 

15 Laut der in einem späteren Privileg für die Judenschaft Savoyens angeführten Klagen der Juden: 
M. C. A. COSTA DE BEAUREGARD, Juifs en Savoie 1854, Nr. 1, S. 109-112, hier S. 110. 

16 Leider ohne weitere Ausführungen publiziert bei PATRONE, Le casane astigiane 1959, S. 135f.; 
SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 34-44, S. 297-299. 

1? GERSON, Notes 1884, S. 239. 
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2 Die Verfolgung der Juden zur Zeit der Pest 1348 

Mit einer anderen Situation wurden die Juden im Jahre 1348 konfrontiert. Mit 
dem Tode Aimons von Savoyen am 22. Juni 1343 erfolgte ein Generationswech-
sel in Savoyen, nachdem zunächst die beiden Brüder Eduard und Airnon über 
20 Jahre die Herrschaft ausgeübt hatten. Die Nachfolge flir den noch minderjäh-
rigen Amadeus VI. konnte deshalb gesichert werden, weil frühzeitig im Testa-
ment geregelt worden war, daß zwei Vettern Aimons, Ludwig II., Baron der 
Waadt, und Amadeus 111., Graf des Genevois, die Regentschaft übernahmen und 
die Regierungsgeschäfte zusammen mit dem Conseil resident in Chambery leite-
ten. Sie setzten einen entsprechenden Vertrag mit dem herzoglichen Rat auf, der 
auch Bestimmungen über die Juden und Lombarden beinhaltete bzw. sie tan-
gierte: 

Item, ne se doivent [die beiden Regenten, Anm. d. Verf] entremetre des ca-
sanes des Lombars ne de censes des Juif- ltem, ne doivent des biens meu-
bles Monseignour faire aucun donacion ne des non meubles pour aucune 
cause, quelqu 'elle soit, faire alienation - ltem, sus !es biens des usuriers 
mors ne pevent acourder se Ia quantite des diz biens n 'estoit meyndre de 
cent livres de viennois. 18 

Diese Regelungen in dem Herrschaftsvertrag sind ein Zeichen für die große Be-
deutung der jüdischen und lombardischen Geldverleiher zu dieser Zeit, die sich 
offenbar auf Grund der unsicheren Situation rechtzeitig gegen Eingriffe in ihr 
Vermögen abgesichert hatten. 

Die folgenden Jahre waren in den äußeren Aspekten von der Unsicherheit 
über das Schicksal der Dauphine mit der Furcht vor einer französischen Über-
macht19 und vom Kampf um das angevinische Erbe in Piemont gegen eine Alli-
anz des Dauphins, des Markgrafen von Saluzzo und der Visconti geprägt.20 In 
Savoyen selbst stellten die Erhebung des Fürsten Giacomos aus der Nebenlinie 
Savoyen-Achaia und die Bedrohung der Grafschaft durch marodierende Söldner-
truppen infolge des Hundertjährigen Krieges die Hauptprobleme dar.21 Zu dieser 
ohnehin schwierigen Lage für den am Anfang dieses Jahres vierzehnjährigen und 
damit volljährig gewordenen Amadeus VI. kam im Sommer 1348 die große 
Epidemie mit ihren Konsequenzen flir die Bevölkerung, insbesondere die Juden, 
hinzu.22 

18 Siehe den entsprechenden Vertrag im Dokumentenanhang von CORDEY, Les Comtes 1911, 
Nr. 22, S. 299-302, hier S. 300 sowie die dazugehörigen Erläuterungen: Ebd., S. 61. 

19 Cox, The Green Count 1967, S. 56-62. 
20 Ebd., S. 62-68. 
21 Ebd., S. 63. 
22 Trotz der Volljährigkeit soll Amadeus VI. erst ab 13 52 die Führung seines Landes stärker in die 

eigenen Hände genommen haben: Ebd., S. 92. Zur allgemeinen Verbreitung der Pestwellen in 
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Die Pest nahm im europäischen Raum ihren Ausgang in Südfrankreich, von 
wo aus sich das Gerücht der Brunnenvergiftung durch die Juden und die darauf-
hin auftretenden Verfolgungswellen gegen sie ausbreiteten.23 Die Legende von 
der Brunnenvergiftung war ebensowenig wie die der Ritualmordbeschuldigung 
eine Neuheit in Frankreich. Bereits 1321 waren in Südfrankreich die Leprasen 
bezichtigt worden, unter angeblicher Mithilfe der Araber und Juden die Vernich-
tung der Christenheit geplant zu haben.24 Diese Gerüchte hatten auch in Lau-
sanne zur Verbrennung von Leprakranken geftihrt. 25 Wie eine neuere Unter-
suchung nach Durchsicht der vorhandenen Quellen nachgewiesen hat, waren die 
Juden in den ersten zeitgenössischen Quellen des Jahres 1321 (königliche An-
ordnungen, Prozeßakten, Rechnungen) noch nicht unter den Beschuldigten auf-
geführt. Erst spätere Belege, vorwiegend Chroniken, erwähnen die angebliche 
Verstrickung der Juden in die Brunnenvergiftungslegende.26 

1348 fand eine erste Verfolgung der Juden in der Kathedralstadt Toulon am 
Palmsonntag, dem 13. April, statt, die sich über mehrere provenzalische Orte 
gegen Ende April ausbreitete.27 Wie in einer Studie von Haverkamp am Beispiel 
der Pestverfolgungen im deutschen Raum nachgewiesen worden ist, war die im 
Rahmen von liturgischen Feiern oder Predigten gesteigerte Frömmigkeit der Be-
völkerung in der Karwoche und zu Ostern wie auch allgemein an christlichen 
Feiertagen ein möglicher Auslöser flir die Pogrome gegen die Juden, ohne daß 
eine Lenkung der Tumulte durch die obrigkeitliche Führung immer auszuschlie-
ßen ist. 28 Auch jüdische Feiertage wie der sich über Freitag und Samstag hinzie-
hende Sabbat gehörten 1348 bis 1350 zu den häufiger im Rahmen von Pogromen 
genannten Wochentagen, da an diesen Tagen für die Verfolger die Möglichkeit 
bestand, der gesamten jüdischen Gemeinde im Rahmen ihrer Ruhepflicht und ih-
rer gemeinsamen feierlichen Versammlung habhaft zu werden. Dieses Ergebnis 
scheint für die wenigen auf den Tag datierbaren Pogrome im französischen 
Raum auch zuzutreffen. 

Frankreich und in Italien im Spätmittelalter siehe die Liste im Anhang bei BIRABEN, Les 
hommes et Ia peste I, 1975, S. 377-379 bzw. 394-396; zu einzelnen Regionen in Savoyen: 
SAINT OLIVE, La 'Grande Mortalite' 1913; GUIART, La peste 1933 (beide Bresse); ÜLIVIER, 
Medecine 1962 und ANDENMATTEN/MOREROD, La peste 1987 {beide Waadt); DUBUIS, Demo-
graphie 1979 (Wallis); GELTING, Maurienne 1991 (Maurienne); CoMBA, Vicende demografiche 
1977, S. 78-102; NASO, Medici 1982 (beide Piemont). 

23 Zur Chronologie und geographischen Verbreitung der Pogromwelle in Frankreich und darüber 
hinaus siehe: HISTOIRE JUIFS FRANCE 1972, S. 21; ßiRABEN, Les hommes et Ia peste l, 1975, 
S. 57-64; HAVERKAMP, Die Judenverfolgungen 1981, S. 35-38; GRAUS, Pest-Geißler-Juden-
morde 1987, S. 159-167. 

24 Siehe z. 8. DERS., S. 302-305 und GtNZBURG, Hexensabbat 1990, S. 71 f. 
25 N. MoRARD, Apropos d'une charte inedite de l'eveque Pierre d'Oron: lepreux brules ä. Lau-

sanne en 1321, in: Zeitschrift für schweizerische Kirchengeschichte 75 ( 1981 ), S. 231-238. 
26 BERIAC, La persecution 1987, S. 204f. und 211; anscheinend ohne Kenntnis von Beriac auch 

GINZBURG, Hexensabbat 1990, S. 41 f., 50-55. 
27 J. SHATZMILLER, Les Juifs de Provencependant Ia Peste Noire, in: REJ 133 ( 1974), S. 457-480. 
28 HAVERKAMP, Die Judenverfolgungen 1981, S. 46-59. 
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Von der Provence strahlten die Verfolgungswellen in zwei verschiedene 
Richtungen gleichzeitig aus: Zum einem kam es in Spanien zu Ausschreitun-
gen,29 zum anderen verbreitete sich die Verfolgungswelle unter Ausschluß des 
kleinen Comtat Venaissin, wo die Juden erfolgreich durch Clemens VI. ge-
schützt wurden, die Rhöne entlang in Richtung DauphimP0 Hier kam es in meh-
reren Orten zu Pogromen. Alle 93 Juden des Gapen9ais sollen im Mai 1348 in 
einer Scheune in Serres getötet worden sein.31 Weitere Verfolgungen sollen in 
La Tour-du-Pin am Freitag, dem 4. Juli, und in St. Saturnin am Sonntag, dem 
17. August, stattgefunden haben.32 Daraufl1in gab der Dauphin eine Unter-
suchung gegen die Juden durch seine zwei Ratgeber, Etienne de Roux und Ray-
mond Fallavel, in Auftrag. Davon ist bis auf die Rechnung über die Ausgaben, 
die sie in Vizille in der zweiten Hälfte des Juli getätigt haben, nichts weiter be-
kannt. Die Untersuchung zog anscheinend die Gefangennahme der Juden und die 
Beschlagnahme ihrer Güter und Schuldbriefe, die von den Kastellanen der be-
troffenen Ortschaften herbeigeschafft werden sollten, nach sich.33 Der Dauphin 
scheint sich also die Angst der Bevölkerung und die Gerüchte gegen die Juden 
zunutze gemacht zu haben, indem er nicht etwa gegen die aufständische Bevöl-
kerung vorging, sondern an den noch nicht betroffenen Orten die Juden frühzei-
tig inhaftierte und alle ihre Güter beschlagnahmte. Das harte Durchgreifen ist 
vielleicht auch in der Angst des Dauphin vor weiteren Unruhen begründet, die 
angesichts der Abdankung des regierungsmüden Humberts II. und des Verkaufs 
seiner Herrschaft an die französische Krone leicht unkontrollierbar werden 
konnten. Außer in Vizille selbst wurden die jüdischen Güter in Serres, Meuillon, 
Montfleury und anderen nicht weiter genannten Orten konfisziert.34 

Ähnlich wie in der Dauphine entwickelte sich die Situation auch in Savoyen, 
wobei der Verlauf der Pestverfolgungen in der Dauphine gerade flir die Lage in 

29 A. LOPEZ OE MENESES, Una consecuencia de Ia peste negra en Catalufia: el pogrom de 1348, in: 
Sefarad 19 (1959), S. 92-131 und 321-364. 

30 Hier wie im folgenden PRUDHOMME, J uifs en Dauphine 1883, S. 1 54-158. Auch die Pest scheint 
sich über das Rhönetal in Richtung Savoyen und die Schweiz weiterverbreitet zu haben und 
nicht, wie es auch theoretisch möglich gewesen wäre, von Italien aus den Zugang in das Unter-
suchungsgebiet gefunden zu haben: ANDENMATTEN/MOREROD, La peste 1987, S. 26f.; GELTING, 
Maurienne 1991, S. 14. 

31 Nicht in Veyne, wie es Prudhomme noch aus den falschen Angaben in dem umfangreichen del-
phinischen Geschichtswerk von Valbannais übernommen hat: CHARTRAIN, Les Juifs de Serres 
1984, S. 207f. und WEIL, Recherehes nouvelles 1984, S. 255, Anm. 3. 

32 Angaben nach BIRABEN, Les hommes et Ia peste I, 1975, S. 60; Prudhomme berichtet außerdem 
noch von Untersuchungen gegen die Juden in Buis, Nyons, Mirabel, Avisan, Villedieu, Orange, 
Valence, Tain und einer Verfolgung in Ste. Euphemie: PRUDHOMME, Juifs en Dauphine 1883, 
S. 155f. 

33 • • • et quam pecunie quantitatem exigi et recuperari volumus et mandamus per dieturn vice-
castellanum et sibi retineri in solutum pro predictis de quibuscumque debitis et bonis mobilibus 
judeorum predictorum ... : nur unvollständig ediert: Ebd., S. 216f. Über diese und andere Ein-
forderungen jüdischer Schuldscheine in verschiedenen Orten der Dauphine vgl. auch das Ver-
zeichnis der entsprechenden Archivalien bei BAUTIERISORNA Y, Les sources I, 1968, S. 282f. 

34 PRUDHOMME, Juifs en Dauphine 1883, S. l57f. 
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Savoyen von besonderem Interesse ist, da -laut einer Rechnung des Kastellans 
von Chambery- zwei savoyische Boten die Untersuchungsunterlagen aus Vizille 
als Grundlage für ein eigenes Vorgehen gegen die savoyischen Juden geholt 
hatten.35 

2.1 Die Verfolgungen im savoyischen Kerngebiet 

Die Herbeischaffung der Akten aus Vizille zeigt die anHingliche Unschlüssigkeit 
des Grafen und seiner Amtsträger gegenüber der neuartigen Bedrohung. Der 
Hintergrund für die Suche nach einem Rat lag darin, daß auch in Savoyen die 
Pest ihre ersten Opfer gefordert hatte36 und ähnlich wie in anderen Städten 
Frankreichs die Legende von der Brunnenvergiftung Fuß faßte und die jüdischen 
Gemeinden in Angst versetzte.37 Die unbekannte, von außen hereinbrechende 
Krise sowie die zwischen den verschiedenen Machtinhabern (den beiden Regen-
ten, dem Conseil residant und dem gerade volljährig gewordenen Grafen Ama-
deus VI.) aufgeteilte oberste Entscheidungskompetenz lassen erhebliche 
Schwankungen in der Behandlung der Juden erkennen. 

Die Kanzlei des gräflichen Rates aus Chambery erhielt im Frühjahr und 
Sommer 1348 zeitgleich mit der akuten Bedrohung durch die Pest verschiedene 
Summen super ipsorum custodia pro facto aquarum oder super invenatoribus 
aquarum von einzelnen Juden oder Judengemeinden, die offensichtlich als 
Schutzzahlungen dienen sollten und z. T. sehr hohe Beträge erreichten: So zahl-
ten mehrere Juden im Namen der jüdischen Gemeinde von Bäge 1.500 Florins, 
die Juden Luant de Treffort und Beyagnius 600 Florins, die Juden von Chambery 

35 GERSON, Notes 1884, S. 237; M. C. A. COSTA DE BEAUREGARD, Juifs en Savoie 1854, S. 101; 
WEIL, Recherehes nouvelles 1984, S. 260. 

36 Nach Angaben von Biraben soll sich die Pest bereits Ende April/ Anfang Mai 1348 - wahr-
scheinlich über den Wasserweg- in Lyon ausgebreitet haben, so daß von dort aus die Bresse 
schon im Frühsommer 1348 akut bedroht gewesen sein muß: BIRABEN, Les hommes et Ia 
peste I, 1975, S. 165. Gelting hat erste Anzeichen tlir das Auftauchen der Pest in St. Michel-de-
Maurienne flir Mitte Juni entdeckt: GELTING, Maurienne 1991, S. 21-23. Da Chambery zwi-
schen diesen beiden geographischen Punkten liegt, ließe sich das Eintreten der Pest flir Anfang 
Juni 1348 annehmen. Costa de Beauregard bleibt jedoch in seinen Zeitangaben unbestimmt, so 
daß nur aus dem Sinnzusammenhang geschlossen werden kann, daß nach seiner Meinung sich 
zunächst die Pest und das Gerücht verbreiteten und es dann zu den Verfolgungen kam: M. C. A. 
CosTA DE BEAUREGARD, Juifs en Savoie 1854, S. 100f. Solange allerdings präzisere Angaben 
über die Verbreitung der Pest in Savoyen fehlen, muß es bei dieser Vermutung bleiben. Biraben 
vermutet dagegen, daß in Savoyen erstmalig die Anschuldigungen gegen die Juden dem Auf-
tauchen der Pest vorangingen: BIRABEN, Les hommes et Ia peste I, 1975, S. 60. Zu den 
Pestwellen in Chambery im allgemeinen siehe CHAPPERON, Chambery 1863, S. 261-268. 

37 In Anlehnung an das von Costa de Beauregard kolportierte allgemeine Gerücht, daß die Zuwei-
sung der Schuld flir den Epidemieausbruch in Zusammenhang mit der von den Juden betriebe-
nen Herstellung von Papier aus Lumpen von Kranken und Toten stehe, da die damit verbundene 
Verbreitung eines schlechten und ungesunden Geruchs durch die gelagerten Rohstoffe als mut-
maßlicher Herd der Seuche ausgemacht wurde, folgert Chicheportriche bezeichnenderweise, daß 
dies in Chambery so gewesen sein müßte: CHICHEPORTRICHE, La communaute juive 1973, S. 34 
bzw. M. C. A. COSTA DE BEAUREGARD, Juifs en Savoie 1854, S. 90. 
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ein Geschenk von unbekannter Höhe, die Juden des Bugey 1.500 Florins, die Ju-
den im Chablais 220 Florins, der Jude Vivand de Montreal aus Bäge 150 Florins 
und die Juden aus St. Symphorien-d'Ozon 100 Florins.38 Diese hohen Aufwen-
dungen zeigen deutlich, wie bewußt den Juden in ganz Savoyen die Gefahr war, 
daß sie wegen ähnlicher Pogrome ums Leben kommen könnten, so daß sie sich 
teils individuell, teils als Gemeinschaft zu schützen versuchten.39 Tatsächlich 
schien der gräfliche Rat seine Autorität zunächst zugunsten der Juden einzuset-
zen, denn in einem Fall ist ein entsprechendes Vorgehen des Rates gegenüber 
dem Kastellan von La Cöte-St. Andre zum Schutz der Juden überliefert,40 wobei 
die Initiative daftir jedoch bei den bedrängten Juden lag, wie eine hebräische 
Notiz auf dem Rücken der Urkunde vermuten läßt.41 

Auch von den Juden in Yenne ist eine ähnliche Schutzgeldzahlung wie in 
La Cöte-St. Andre bekannt. Doch im Gegensatz zu diesem Ort kam es in Yenne 
bereits am 29. Juni 1348, dem Peterstag, der in diesem Jahr auf einen Sonntag 
fiel, zur Ermordung der dort lebenden Juden. Über den Zeitpunkt weiß man des-
wegen so genau Bescheid, weil ein über die Güter der Juden angefertigtes Inven-
tar des Kastellans Jacques Bourdeau an diesem Tag mit folgenden Worten be-
ginnt: ... qua die mortui fuerunt dicti judei. 42 Das ist allerdings schon alles, was 
man von dem Hergang der Verfolgung sagen kann. Es ist nicht bekannt, wie die 
Juden zu Tode gekommen sind, ob es also zu einem Massaker oder zur Verurtei-
lung zum Tode nach einem geregelten Verfahren kam. Der frühe Zeitpunkt der 
Ermordung läßtjedoch auf einen Pogrom schließen, da ein Verfahren, wie später 
in Chambery, sicherlich längere Zeit in Anspruch genommen hätte. Aus dem In-
ventar läßt sich erschließen, daß der erhebliche Besitzstand der Juden, vor allem 
des wichtigsten Juden der Gemeinde, Benedict de Yenne, an Schuldbriefen u. a. 
an den Grafen selbst ging.43 Der Kastellan fugte hinzu: 

Dicit dictus castellanus interrogatus per Juramentum suum inde prestiturn 
quod ipse fideliter et integre computavit de omnibus bonis dictarum ju-
deorum que reperire potuit et ad eius manum pervenerint et noticiam pro-
testans tarnen quod si reperiretur familiares suos et curie aliqualiter reti-
nuisse vel habuisse de dictis bonis quod ignorat ut dicit ... 44 

38 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 89, S. 312, Anm. 3; Nr. 91 und 94, S. 314; 
Nr. 101-104, S. 315f.; Nr. 98, S. 315; Nr. 100, S. 315; Nr. 109-110, S. 317. 

39 Auszüge aus einer Rechnung des Siegelamts des Rats aus dem Zeitraum vom 16. 9. 1347-
1. 8. 1348 bei SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 89, S. 312, Anm. 3. 

4° CHEVALIER, Regeste dauphinois VI, 1923, Nr. 35904. 
41 KüHN, Juifs France du Nord 1988, S. 8. 
42 AD Savoie, SA 1197 {29. 6. 1348- 12. 7. 1349), Pec. l; M. C. A. COSTA OE BEAUREGARD, Juifs 

en Savoie 1854, S. 103, Anm. 29. 
43 AD Savoie, SA 1197 (29. 6. 1348- 12. 7. 1349); SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, 

Nr. 89, S. 312f., Anm. 3. 
44 AD Savoie, SA 1197 (29. 6. 1348- 12. 7. 1349), Pec. 2; Auszug im Regest ediert bei 
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Es scheint also zu Plünderungen durch Angehörige des Hofs gekommen zu sein, 
was wiederum die These eines Pogroms stützen würde. 

Doch unter dem Druck der unweigerlich herannahenden Pest und befürchteter 
sozialer Unruhen wandelte sich schon bald die bisherige EinsteJiung. Auf Ver-
langen der beunruhigten lokalen Amtsträger ließ der Graf nun eine Untersuchung 
der Vorwürfe einleiten. Zwei der !'lyndics der Stadt Chambery, Etienne ChaJies 
und Guillaume Ronda, waren zum Grafen Amadeus VI., der gerade in der Bresse 
weilte, geschickt worden, um mit ihm über die Vorgehensweise gegen die Juden 
zu beraten.45 Amadeus VI. forderte seine beiden Vormünder offenbar auf, den 
Ritter aus der Bresse, Bartholomey Taberna, der schon im Prozeß von 1329 tätig 
gewesen war, und den Rechtsgelehrten Petrus Fuserius mit der Untersuchung 
über das Gerücht zu beauftragen.46 Die Regenten versuchten, sich dem Ersuchen 
der bevollmächtigten Kommissare des Grafen, gegen die Juden gemäß der An-
schuldigungen einzuschreiten, zu entziehen und die Verantwortung abzuschie-
ben: . . . quod illustres viri domini Ludovicus de Sabaudia dominus Wuaudi et 
Amedeus comes Gehennarum coram dictis testibus et me subscripto notario 
dixerunt [ ... ], quod ipsi domini non sunt curatores domini nostri Cornifis Sa-
baudiae nec haben! super his aliquam potestatem ... 47 Der Wortlaut zeigt, daß 
die Vormünder ihre bisherige Stellung gegenüber diesen ersten eigenständigen 
Schritten des nun volljährigen Grafen aufgaben. Wenig später wird in derselben 
Quelle mitgeteilt, daß die Regenten mehrere Urkunden mit nicht näher bezeich-
netem Inhalt von einem Notar ausstellen ließen.48 Diese in der Quelle erwähnten 
Urkunden dürften u. a. die am 10. August 1348 erfolgte Beauftragung zur Unter-
suchung enthalten haben. Damit war der vom obersten gräflichen Rat verfügte 
und- wie das Beispiel aus La Cöte zeigt- mögliche Schutz der Juden aufgege-
ben worden. In dem zwischen den Machtinhabern im Sommer 1348 stattfinden-
den Meinungsaustausch, bei dem viele triftige Gründe für einen Schutz der 
Juden (die Unlogik der Gerüchte, die Gerechtigkeit, der Beweis gräflicher 
Autorität und nicht zuletzt die von den Juden bezogenen Einkünfte), angesichts 
der Bedrohung aber auch wichtige Argumente gegen deren Schutz sprachen 
(Nachgeben gegenüber den Rachebedürfnissen, Verhinderung sozialer Unruhen, 
Einkünfte aus der Konfiszierung der jüdischen Güter), hatte sich die Waagschale 
letzlieh gegen die Juden geneigt. Sie unterlagen nun einem von dem Vorgehen 
und den Geständnissen aus der Dauphine bestimmten Prozeß, der ihre Lage 

LETANCHE, Juifs d'Yenne 1903, S. XVIII. Zu dem Inventar siehe das Kapitel IV.2. 1. 
45 CHAPPERON, Chambery ] 863, S. 262. 
46 . . . ad inquirendum et alias procedendum contra Judeos Sabaudie comitatus super eo quod 

ipsis Judeis imponitur per famam ipsos fontes, aquas et alia quamp/ura intossicasse et facien-
dum super iusticie complementum ... : AST, Prot. duc., Reg. 42, fol. 41 v.-42r.; ediert bei 
NORDMANN, Documents 1927, S. 71. Zu diesem Zeitpunkt war die Pest in Genf angekommen: 
ANDENMATTEN/MOREROD, La peste 1987, S. 26. 

47 AST, Prot. duc., Reg. 42, fol. 41v.-42r.;NORDMANN, Documents 1927, S. 71. 
48 •.. et inde dicti homini sibi jieri requisierunt unum et plura instrumentaper me notarium in-

frascriptum: Ebd. 
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angesichts der Herrschaftskrise und der sich weiter ausbreitenden Pest stark 
gefährdete. Die in Chambery ansässigen Juden wurden gefangengenommen und 
auf Anordnung des bailli von Savoyen während der Zeugenvernahme in die 
Zitadelle von Montmelian verbracht.49 Zusammen mit dem Sekretär des 
gräflichen Rates, Pierre Lageret, vernahm Bartholomey an 23 Tagen die Zeugen 
und beschaffte sich laut Rechnung eine Kopie der Untersuchungen aus der 
Dauphine.50 Nach Beendigung der Verhöre sollten die Gefangenen auf 
Anordnung des gräflichen Rats von dem Kastellan George du Salier nach 
Chambery zurückgeführt werden, um sie vor den Richter zu bringen. Am 
1. Dezember 1348 machte sich eine Eskorte von 40 bewaffneten Männern auf, 
um die Juden vor den offenbar für möglich gehaltenen Überfällen der Bevölke-
rung sicher nach Chambery zu geleiten. 51 Nachdem die Juden in das Gefängnis 
der Burg von Chambery gebracht worden waren, sollen die Bewohner die Tore 
aufgebrochen und unter den gefangenen Juden ein Massaker veranstaltet haben. 
Die angeblichen Rädelsführer mit den Namen Romans, Gaseans und Rames, die 
wie 1329 von auswärts kamen, wurden festgenommen und zum Tode durch 
Hängen bzw. Köpfen verurteilt. 52 Ein vierter Angeklagter namens Laurent 
Marechal kam dagegen mit einer Geldstrafe davon;53 dies wird wohl auch darauf 
zurückzuführen sein, daß er aus Chambery selbst kam und der Graf den mitver-
antwortlichen Mob aus Chambery nicht brüskieren wollte. Trotz des Massakers 
wurden elf Juden, die mit dem Leben davongekommen waren, der Vergiftung 
der Gewässer für schuldig befunden und zum Feuertod verurteilt. Ihre Güter 
wurden inventarisiert und beschlagnahmt.54 Das Urteil wurde innerhalb der Stadt 
in einer für diesen Zweck angekauften und mit brennbarem Material aufgefüllten 
Scheune vollzogen.55 Diese Art der Verbrennung in einem geschlossenen Raum 
war offenkundig nicht nur im deutschen Raum eine übliche Art der Voll-

49 Ebd., S. 101; nach ihm auch BERNARD, Montmel ian 1956, S. 146. 
50 Libravit Petro Lagereto, notario et clerico consilii domini, quem idem Petrus dedit in Dal-

phinatu pro habenda copia inquisitionum factarum contra Judeos unum florenum auri bonis 
ponderis: M. C. A. COSTA DE BEAUREGARD, Juifs en Savoie 1854. S. I 01. Anm. 24. 

51 Libravit ad expensas 40 hominum et peditum armatorum factas apud Montemmelianum 1. die 
mensis decembris anno 1348 ubi ad mandamenturn Baillivi Sabaudiae fuit ut per litteram dicti 
Baillivi de mandato quam reddit quesitum Judeos Camberiaci pro ipsis ducendis apud Cambe-
riacum pro justicia per commissarios facienda de ipsis Judeis secundum ordinacionem consilii 
domini, et duxit tantam comitivam propter rumorem populi, ne ipsis Judeis violentia inferretur 
4 so/idis grossis turonensis: Hier wie im folgenden basieren die Angaben auf Auszügen aus der 
Rechnung des Kastellans von Chambery aus dem Rechnungsjahr 1348/49: M. C. A. CosrA DE 
BEAUREGARD, Juifs en Savoie 1854, S. I 02, Anm. 25. 

52 Ebd., S. I 02, Anm. 26. Sie sollen aus Chanaz am nördlichen Ufer des Lac du Bourget gekom-
men sein. 

53 Ebd., S. 102, Anm. 27. 
54 Ebd., S. 103. 
55 Libravit pro executione undecim Judeorum condemnatorum a dicto Burand et fuerunt combusti 

apud Chamberiacum in duobus solidis grossis turonensibus datis pro quadam grangia antiqua 
in quafuerunt combusti: Ebd., S. I 03. Anm. 28. 
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streckung eines Urteils auf Feuertod.56 Die Eintreibung der jüdischen Schuld-
briefe wurde später von den Juden Vivand de St. Genix und Creyssend de Yenne 
betrieben.57 Aus den Rechnungen geht hervor, daß die Juden propter rumorem 
populi umgebracht worden seien. 

Aber auch von herrschaftlicher Seite kamen entscheidende Impulse. Der Graf 
ließ immerhin auf Drängen der lokalen Amtsinhaber ein großangelegtes Verfah-
ren gegen die Juden in Savoyen einleiten und trotz der judenfeindlichen Vor-
kommnisse zu Ende führen. Interessanterweise wurden ja auch die geretteten Ju-
den zum Tode verurteilt, was, trotzder Strafmaßnahmen gegen die angeblichen 
Anführer des Massakers, einer Sanktionierung der Lynchjustiz des aufrühre-
rischen Volkes gleichkam. Es kann davon ausgegangen werden, daß der Graf die 
Vorgehensweise seines Kastellans in Chambery, der sowohl gegen die angeb-
lichen Verantwortlichen des Massakers als auch gegen die Juden die Maßnah-
men ergriff, guthieß oder zumindest billigte. In seiner doppelten Eigenschaft als 
Kastellan und Kanzler von Savoyen wäre du Salier jedoch auch ein eigenständi-
ges Handeln zuzutrauen. 58 Die Bestrafung der vier Angeklagten war wohl eher 
auf die selbstherrliche Aneignung der Justizgewalt und den daraus entstandenen 
Schaden als auf die Ermordung der Juden hin erfolgt. 

In Aiguebelle dagegen mußten die Juden selbst ihre Güter inventarisieren, be-
vor sie getötet wurden.59 ln diesem seltenen Fall sind alle achtzehn Mitglieder 
der jüdischen Gemeinde genannt, die vor ihrer Ermordung ein Inventar ihrer per-
sönlichen Habseligkeiten aufgestellt hatten. Aus der Quelle scheint also hervor-
zugehen, daß die Juden infolge eines geregelten Verfahrens getötet wurden.60 

Am Ende des Inventars werden den zwei Bevollmächtigten der Regenten und des 
Rates des Grafen, Bernard Hugon und Reymond du Salier, die Kosten erstattet. 61 

Auch hier scheint, wie in Yenne und Chambery, der Graf von den Verfolgungen 
profitiert zu haben, denn die aufgefundenen Gegenstände sollten zunächst im 
Haus des Samuel aus Aiguebelle gesammelt und dann gen Le Bourget, einem 
bevorzugten Sitz von Amadeus VI., geschickt werden, um davon u. a. die Kosten 

56 V gl. HA VERKAMP, Die Judenverfolgungen 198 L S. 51 f. 
57 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 116, S. 319, Anm. I. 
58 Verweis auf die doppelte Ämterbekleidung bei CHAPPERON, Chambery 1863, S. 208. 
59 Et est sciendum quod judei infrascripti de bonis suis in eorum vita fecerunt inventarum in-

frascriptum ut dicit idem castelianus: AD Savoie, SA 1198 I, hier Pec. I Anfang; teilweise 
ediert bei M. C. A. CüSTA OE BEAUREGARO, .Juifs en Savoie 1854, Nr. 5, S. 116-118, hier 
S. 116. Die sehr umfangreiche Quelle wurde auf Grund dreier, zeitlich aufeinanderfolgender 
und auch in der Paginierung eigenständiger Teile mit SA 1198 1-111 benannt. 

60 Zumgenauen Inhalt des Inventars sowie zu seiner Interpretation siehe das Kapitel IV.2.1; siehe 
auch SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 89, S. 313. Anm. 3. 

61 ••• ad inquiriendum contra judeos et judeas super tossico per eos ut dicitur ministrato contra 
christianos de qua inculpabantur [ ... ] et fiterunt ad idem cum eorum equis et fami/ia dicti 
commissarü per duodecim dies exequendo mandatum et commissionem apud Aquambellam 
... : AD Savoie, SA 1198 I, Pec. 33 Ende; M. C. A. CüSTA OE BEAUREGARO, Juifs en Savoie 
1854, Nr. 5, S. 118. 
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des Hofes von Johanna von Burgund bezahlen zu können.62 Auch hieraus läßt 
sich auf eine Ermordung der Juden durch Gerichtsbeschluß schließen, obwohl 
die Kosten ftir eine Exekution nicht überliefert sind. 

Auch die bisher nur wenig bekannte jüdische Gemeinde in Conflans ist den 
Pestpogromen unter nicht näher bekannten Umständen zum Opfer gefallen.63 Die 
Stadt soll ftir die Ermordung der Juden eine Strafe gezahlt haben. Ein von den 
Gütern der ermordeten Juden erstelltes Inventar enthält nur weniger kostbare, 
alltägliche Gegenstände wie Kleidung und Möbel sowie Hippen und Fässer, die 
einen Hinweis auf die Verschuldung von Winzern bei den Juden oder eventuell 
auch auf einen eigenständigen Anbau von Wein bieten könnten. 

Von den in St. Genix-sur-Guiers getöteten Juden sind wiederum nur Abrech-
nungen ihrer Güter, die von Jean Chaboud, dem Kastellan von Dolomieu, auf-
gestellt wurden, bekannt.64 Er erhielt als gräflich beauftragter Einnehmer der 
jüdischen Kredite und Verkäufer ihrer Güter einen Anteil an jedem wiederer-
langten Kredit und stand mit den weiter oben erwähnten jüdischen Beauftragten 
aus Chambery häufig in Kontakt.65 Es wird zwar in der Rechnung die Anzahl 
von neunzehn Opfern genannt, doch Costa de Beauregard glaubt anhand des 
Umfangs ihrer aufgelisteten Schuldbriefe erkennen zu können, daß es sich um 
eine höhere Anzahl von Opfern gehandelt haben müsse.66 Aus der vorliegenden 
Quelle läßt sich diese Vermutung jedoch nicht bestätigen. Es könnten aber, wie 
im Fall von Chambery, Juden einem Massaker entgangen sein, worauf ihnen ge-
gen Aufgabe ihrer Güter ein Freikauf ermöglicht wurde. 

Die Regelungen der escheyte, d. h. in diesem Fall des an den Grafen gefalle-
nen Erbes der ermordeten Juden, in den einzelnen Gemeinden Savoyens bringen 
im nachhinein noch zusätzliche Informationen über Verfolgungen, sei es auf 
Grund eines Pogroms oder eines Gerichtverfahrens: Während die Güter der Ju-
den in St. Symphorien anscheinend gegen Zahlung von 350 Florins bei den dort 
am Leben gebliebenen Juden verblieben,67 konnte in Pont-de-Beauvoisin die 
Stadt die Güter der dort getöteten Juden gegen Zahlung von 250 Florins behal-

62 Am Ende der ersten Rechnung sind neben der Abrechnung der Kosten des Auftrages und der 
jüdischen Schulden auch mehrere Listen verzeichnet, in denen der Verbleib der Mobilia der Ju-
den angesprochen wird: Libravit domino que portata fuerunt apud Burgetum [ ... ] Libravit 
pro domino Ogerio eius codurerio et recipienti pro domino [ ... ] Libravit de bonis judeorum 
ad expensas hospicii domine Johanne de Burgondia spose future domini factas apud Eytonem 
... : AD Savoie SA 1198 I, Pec. 35. 

63 Dies läßt sich aus der Abrechnung der Schuldbriefe der dortigen Juden über den jüdischen Arzt 
Symond und den Ritter Petrus de Monte Gelato erkennen: AD Savoie SA 1198 III, Pec. 7; siehe 
auch UGINET, Conflans 1967, S. 177. 

64 AD Savoie SA 1199 (5. 7. 1350-28.8. 1351); AD Savoie SA 1200 (28. 8. 1351-?. 6. 1353); 
M. C. A. COSTA DE BEAUREGARD, Juifs en Savoie 1854, S. 1 04; zu diesen Rechnungen siehe 
wiederum das Kapitel IV.2.1. 

65 Nach SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 116, S. 319, Anm. I. 
66 M. C. A. COSTADEBEAUREGARD, Juifs en Savoie 1854, S. 104. 
67 Ebd., Nr. 110, S. 317. 
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ten.68 Nachdem in diesem Ort die Pest viele Opfer gefordert hatte, kam es nach 
einer Studie von Perrin auch zu einem Massaker an den in der Burg festgehalte-
nen Juden.69 Die einzig erhalten gebliebene Nachricht ist die Anmerkung in einer 
Rechnung des Kastellans von Pont, Guillaume Lyatard, aus dem Jahre 1349, 
nach der mehrere Leichen von Juden in dem Brunnen der Burg des Ortes gefun-
den wurden.70 Perrio vermutet, daß- ähnlich wie in Chambery- die Juden des 
Ortes in der Burg gefangengehalten, später aber von der aufgebrachten Bevölke-
rung 'befreit' und massakriert wurden. Die Hypothese eines Pogroms stützt er im 
wesentlichen auf die Formulierung quando judei mortui fuerunt, die er im Ge-
gensatz zu Costa de Beauregard als ein Indiz flir ein Massaker und nicht ftir ein 
reguläres Vorgehen der Justiz gewertet wissen will. Eine Untersuchung soll, 
ohne daß Ergebnisse überliefert sind, durch den obersten Richter in Savoyen, 
Hugues Bernard, stattgefunden haben.7 1 

Über einen Pogrom an den Juden in Montmelian, wie es vielfach- vielleicht 
durch eine Verwechslung mit den ebenfalls in Montmelian festgehaltenen Juden 
aus Chambery- berichtet wurde,72 ist nichts bekannt. Bernard schildert in der 
von ihm verfaßten Stadtgeschichte Montmelians lediglich ihre Gefangennahme 
und zitiert- leider ohne Quellenangabe- Auszüge über die zu diesem Zweck 
veranlaßten Ausbesserungsarbeiten am Gefangnis.73 Außerdem soll eine Unter-
suchung durch gräfliche Kommissare stattgefunden haben. Bernard vermutet, 
daß die Anwesenheit des bailli, und damit eines starken militärischen Aufgebots, 
ein Massaker verhindert habe.74 

Die Güter und Schuldbriefe der Juden und Jüdinnen aus St. Genix und Pont-
de-Beauvoisin sindtrotzder Vereinbarung von 1351 mit den Vertretern des Or-
tes im Rechnungsjahr 1355/56 an den Juden Abraham flir 50 Florins verkauft 
worden.75 Vielleicht handelt es sich hier um Außenstände aus den Schuldbriefen 
der dortigen Juden, mit denen die städtischen Vertreter nichts anfangen konnten. 
Ebenso gingen die Schulden der Juden aus Chambery und St. Hippolyte-sur-Aix 
flir 80 Florins an die Juden Creyssand de Yenne und Vivand de St. Genix.76 

Die Hilfe der Juden war gerade bei der Eintreibung der ausstehenden Schuld-
briefe gefragt, da nur sie die in hebräisch gehaltenen Register der jüdischen 
Geldhändler lesen und das Geld entsprechend den Eintragungen einfordern 
konnten. Darum sind ihnen wahrscheinlich diese Einkünfte vom Grafen gegen 
Pauschalzahlungen oder wie im Falle von Aiguebelle gegen einen entsprechen-

68 Ebd., Nr. 112, S. 318. 
69 PERRIN, Une coloniejuive 1887/88, S. 430f. 
70 In quo (puteo) erant plura orribilia capta quando judei mortui fuerunt: Ebd., S. 431. 
71 Ebd., S. 432. 
72 JE XI, o. J., S. 88; EJJ XIV, 1971, S. 921; CHICHEPORTRICHE, La cornrnunaute juive 1973, 

S. 36. 
73 BERNARD, Montmelian 1956, S. 136. 
74 Ebd., S. 146. 
75 SEGRE, Testimonianze docurnentarie 1976, Nr. 131, S. 322. 
76 AST, Inv. 41, Rot. 7, Pec. 4F; vgl. SEGRE, Testirnonianze docurnentarie 1976, Nr. 134, S. 322f. 
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den Anteil überlassen worden. Dagegen scheint der Graf direkt den Hauptnutzen 
aus der allgemeinen Konfiszierung der Güter gezogen zu haben. Zu diesem 
Zweck war er, wie zumindest die Abläufe in Chambery und Aiguebelle zeigen, 
auch zur Verurteilung der Juden zum Tode bereit. Sicherlich ist von einem 
Druck der aufgewiegelten Bevölkerung auf den jungen, in der Herrschaftsfüh-
rung noch unerfahrenen Grafen auszugehen, doch der Ausblick auf die mög-
lichen finanziellen Vorteile mag auch die schnelle Aburteilung einiger Judenge-
meinden erleichtert haben. Selbst im Falle von Chambery kann eine Mithilfe der 
Herrschaftsträger vermutet werde, denn sonst wären die eigentlich gut geschütz-
ten Juden nicht so widerstandslos dem Pogrom zum Opfer gefallen. Auch im 
deutschen Raum sind die Pogrome von 1348-1350 wahrscheinlich durch die auf 
Grund des wittelsbachisch-luxemburgischen Thronstreites und einer finanziellen 
Krise geschwächte Königsgewalt von Kar! IV. begünstigt worden.77 

2.2 Die Verfolgungen am Genfer See 

Ähnlich wie in Savoyen selbst verliefen auch die Verfolgungen am Genfer See. 
Die Kenntnisse über den Ablauf der Verfolgungen gegen die Juden im Septem-
ber/Oktober 1348 sind jedoch besser, da neben den lokalen Rechnungen ein un-
datiertes Antwortschreiben des Kastellans von Chillon auf eine Anfrage des 
Straßburger Stadtrates mit einer detaillierten Darstellung der Vernehmung von 
mehreren Juden, elf Männern und einer Frau, überliefert ist.78 Nordmann be-
merkt jedoch, daß diese Zeugenaussagen nur teilweise im Druck reproduziert 
worden seien und daß eine von ihm durchgeführte Suche im Staatsarchiv in Tu-
rin nach dem vollständigen Schriftverkehr über die Untersuchungen gegen die 
Juden leider ergebnislos geblieben sei.79 

Das Antwortschreiben ist Teil eines weitverzweigten Schriftverkehrs zwi-
schen verschiedenen Städten der Schweiz und Straßburgs, der die Funktion Sa-
voyens als wichtiges Verbindungsglied in der Kommunikation von der Dauphine 
bis hin zum Elsaß belegt.80 Mitte November soll ein Brief aus Straßburg nach 

77 HA VERKAMP, Die Judenverfolgungen 1981, S. 87-91. 
78 Nach UB STRASSBURG V, 1896, Nr. 185, S. 167-174. Das Original des Protokolls ist verloren-

gegangen; bei dem Abdruck im Urkundenbuch handelt es sich um die Abschrift einer Kopie aus 
einer Chronik des Jakob Twinger von Königshofen, die 1698 von .lohann Schilter im Druck 
herausgegeben worden ist. Eine französische Übersetzung der Quelle ist bereits 1831 in einer 
schweizerischen Zeitschrift erschienen: BRIDEL, Proces 1831. Der Name des Kastellans wird in 
der Quelle nicht genannt. Nach Conne soll es sich bei dem Kastellan um Airnon de Pontverre, 
nach der Studie von Mulinen dagegen um Guillaume de Montbel handeln: MULINEN, Persecu-
tions 1899, S. 35 bzw. CONNE, Les Juifs du Chablais 1983, S. 25-27. 

79 NORDMANN, Juifs Pays de Vaud 1925, S. 154. 
80 UB STRASSBURG V, 1896, Nr. 180-189, S. 165-178. Eine ähnliche Korrespondenz, in der noch 

Arme und Bettler bzw. Feinde des Königreichs Frankreich im Mittelpunkt des angeblichen 
Komplotts der Brunnenvergiftung standen, hatte es anscheinend auch zwischen den Städten Ge-
rona in Katalonien und Narbonne im Languedoc im Frühjahr 1348 gegeben: BIRABEN, Les 
hommes et Ia peste I, 1975, S. 74f.; GINZBURG, Hexensabbat 1990, S. 68. 
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Lausanne geschickt worden sein, in dem die durch judenfeindliche Gerüchte be-
unruhigte Reichsstadt in Lausanne, wie in vielen anderen deutschen und romani-
schen Städten auch, wegen des weiteren Vorgehens um Rat fragte. 81 Gerade in 
diesen Tagen war in Lausanne die Pest ausgebrochen.82 

Der bailli und der Schatzmeister in Lausanne berichteten daraufhin über die 
Vorgänge in ihrer Stadt, wie sie es schon gegenüber Fribourg und Bern getan 
hätten, und fügten hinzu, daß es auch in der benachbarten Grafschaft Savoyen zu 
Untersuchungen gegen Juden gekommen sei, in deren Folge Christen wie Juden 
ftir schuldig befunden und zum Feuertod verurteilt worden seien. Daraufhin muß 
es zum Briefwechsel zwischen Chillon und Straßburg gekommen sein, der des-
halb gegen Ende des Jahres 1348 zu datieren ist. Der Kastellan verweist darin 
zunächst auf die Weiterleitung einer Kopie der Untersuchungen nach Bern. An-
schließend bestätigt er, daß die Juden der Umgebung, die zum großen Teil aus 
Villeneuve sowie aus den benachbarten Orten Chillon, Chätel-St. Denis, Evian, 
St. Maurice, Monthey, Thonon, aber auch aus Chambery und Pont-de-Beauvoi-
sin kamen,83 Geständnisse über diverse Anklagen, insbesondere über die Vergif-
tung der Brunnen und Quellen, abgelegt hätten, und zitiert darauf zahlreiche 
Aussagen der Juden aus der Zeit ihrer Gefangenschaft in Chillon und Chätel 
zwischen dem 15. September und dem 18. Oktober 1348.84 

Der Bericht beginnt am 15. September mit der Zeugenvernehmung des in 
Thonon wohnhaften jüdischen Arztes Balavigny. Er beschuldigt mehrere Juden 
aus seiner Umgebung, auf Veranlassung des Magisters Jacob, der aus Toledo 
kommend sich in Chambery angesiedelt haben soll,85 die Brunnen von Clarens, 
Montreux, Chillon, Villeneuve und an weiteren Orten vergiftet zu haben. Jacob 
soll ihm, wie den anderen beschuldigten Juden namens Mussolet, Banditon, Sa-

81 MuuNEN, Persecutions 1899, S. 34f. 
82 ANDENMAITEN/MOREROD, La peste 1987, S. 24f. 
83 So konnte auch eine Verbindung zu den Vorgängen in Savoyen selbst hergestellt werden! 
84 Hier wie im folgenden UB STRASSBURG V, 1896, Nr. 185, S. 168-174. Nach den Untersuchun-

gen von Pierre Dubuis, die auf der Auswertung von Testamenten aus der Region beruhen, 
müßte die Pest in der benachbarten Region des Wallis etwa zu Beginn des Jahres 1349, also 
wahrscheinlich nach den an den Juden verübten Pogromen, ausgebrochen sein: DUBUIS, Demo-
graphie 1979, S. 152; vgl. auch P. Dubuis, Le röle du facteur demographique dans !es crises du 
Bas Moyen Age: Ia vision des victimes. Le cas du Valais savoyard, in: Schweizerische Zeit-
schrift flir Geschichte 30 ( 1980), S. 390-40 I. In der Waadt verbreitete sich die Pest nur sehr 
langsam (im Durchschnitt ca. 0, 75 km pro Tag), so daß sie die 60 km Entfernung zwischen Genf 
und Lausanne in 90, die 52 km zwischen Lausanne und St. Maurice-d 'Agaune in 70 Tagen 
überwand: ANDENMATTEN/MOREROD, La peste 1987, S. 31. Biraben hatte dagegen eine 
durchschnittliche Verbreitungsgeschwindigkeit der Pest von 2,5 km errechnet: BIRABEN, Les 
hommes et Ja peste I, 1975, S. 90-92. 

85 Bezeichnenderweise wurde der Mittelpunkt der angeblichen Verschwörung in Chambery ange-
siedelt, wo es die größte jüdische Gemeinde in Savoyen gab. Die Aussagen Balavignys ähneln 
im Verlauf wie im Inhalt den Geständnissen des Klerikers und Vorstehers des Leprosoriums bei 
Lestang (nahe Pamiers), Guillaume Agasse, anläßtich der Anklage wegen Brunnenvergiftung 
gegen die Leprosen 1321, so daß vielleicht ein diesbezüglicher Informationsaustausch stattge-
funden hat: CARO, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte II, 1920, S. 111; GINZBURG, Hexensabbat 
1990, S. 46-49. 
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malet, Mamson und Aquet, über einen Diener ein Säckchen Gift von der Größe 
eines Eies gegeben und sie unter Androhung der 'Exkommunikation' gezwungen 
haben, das Gift in bestimmte Brunnen zu legen: 

... in qua mandabat ei, quad ipse sub paena excammunicatianis et abedi-
entiae suae legis paneret dictum taxicum in majari et cammuniori fante 
villae suae, qua magis utebatur, ad intaxicandum gentes, quae aqua illius 
fantis uterentur, et hac alicui nullatenus revelaret sub paena antedicta . .. 86 

Balavigny soll außerdem von der Vergiftung eines anderen Brunnens in Ville-
neuve Anfang Juni durch den Juden Masse unterrichtet worden sein. Masse hätte 
berichtet, daß er einen Juden, der von dem vergifteten Wasser getrunken habe, 
kurz darauf habe sterben sehen. 87 Nach diesen Aussagen wurde Balavigny zur 
Überprüfung nach Clarens geflihrt, wo sich ein Säckchen Gift fand. Das Gift 
selbst scheint die besondere Aufmerksamkeit der Richter erregt zu haben, denn 
es wird an mehreren Stellen des Verhörs ausfuhr! ich, aber auch sehr unterschied-
lich beschrieben: Mal ist es fuchsrot und schwarz, mal grünlich und schwarz, 
mal nur schwarz oder auch nur weiß; die Angaben zur Dosis bewegen sich zwi-
schen der Größe eines Eies und der einer Nuß. Außerdem sollte die Wirkung 
neun Tage lang andauern.88 Balavigny gab an, daß in dem Gift auf jeden Fall 
Basilikum enthalten sein müsse und es auch über Schweiß und Atem der Infizier-
ten die todbringende Krankheit übertragen könne.89 

Mit dem weiteren Verlauf des Prozesses, dessen zweiter Teil am 10. Oktober 
desselben Jahres in Chätel-St. Denis begann,90 wurden die Aussagen der jüdi-
schen Zeugen, wahrscheinlich unter dem zunehmenden Druck der Folter, immer 
phantastischer. Die vernommenen Juden gaben unter gegenseitiger Beschuldi-
gung sogar zu, Gift in die Zisterne des damum dictarum [sie!] Alaman in Vene-
dig (womit wahrscheinlich der Fondaco dei Tedeschi gemeint ist), in öffentliche 
Brunnen in Kalabrien, Apulien (Barletta) und Toulouse gelegt zu haben.91 Dieses 
weitverzweigte Netz durch Juden verursachter Anschläge reflektiert wahrschein-
lich die vorhandenen Handelsbeziehungen der Juden in Italien und sollte offen-
bar der These einer Verschwörung aller Juden in Europagegen die Christenheit 
dienen. Hier wie an anderen Stellen offenbaren sich Parallelen zu der Brunnen-
vergiftungslegende von 1321, die hauptsächlich zur Verfolgung der Aussätzigen 
in Südwestfrankreich geführt hatte. Die Verschwörungstheorie kann auch der 

86 UB STRASSBURG V, 1896, Nr. 185, S. 168. Mit der sogenannten Exkommunikation ist wohl der 
nach jüdischem Recht nur von den Rabbinern zu verhängende Bann gemeint, der cherem ge-
nannt wird. 

87 •.• de quo tune datum fuit cuidam judaeo, qui inde mortuus fitit probando ipsum toxicum: 
Ebd., S. 169. 

88 Ebd., S. 169 bzw. 172. 
89 Ebd., S. 169. 
90 Ebd., S. 171. 
91 Ebd., S. 172. 
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Ausgangspunkt dafür gewesen sein, daß einige der vernommenen Juden gestehen 
mußten, daß alle Juden von diesen Vergiftungen gewußt hätten und sich der 
Anklage nicht entziehen könnten.92 In einer späteren Aussage wurde die Behaup-
tung noch spezifiziert: ... quod omnes judaei a septem annis circum non possint 
super hoc se excusare, quoniam universaUter sciant omnes et sint culpabiles in 
dicto facto. 93 

Dafür würden auch regelmäßige geheime Treffen der Juden außerhalb be-
stimmter Ortschaften sorgen, wo sich die reichen und die armen Juden angeblich 
getrennt zusammenfänden: Interragalus si pater suus et alii judaei Novae villae 
scirent factum hujusmodi toxici, dicit, quod bene credit, quia magni judaei sem-
per tenebant consilium inter se extra portam superiorem Villae novae et parvi 
judaei tenebant similiter consilium. 94 

In diesen doch recht genauen Aussagen kann man bei aller möglichen Verfäl-
schung durch die Folter zumindest einen Reflex auf die große Mobilität der Ju-
den sehen, ebenso wie auf eine vorhandene übergemeindliche Organisation, wie 
sie bereits auch durch die ersten offiziellen Vertreter der Judenschaft Savoyens 
in den dreißiger Jahren des Jahrhunderts angedeutet worden war. 

Außerdem wurde der reiche und damit sicherlich auch bekannte Jude Abuget 
aus Basel in die Anschuldigungen als Giftverteiler mithineingezogen. Die zen-
trale Stellung in der Verschwörung scheint den bereits genannten Juden Jacob 
aus Toledo, Abuget aus Basel sowie einem Juden namens Provenzal, als von 
auswärts kommende Verteiler des Gifts, in Savoyen und darüber hinaus, zuge-
schrieben worden zu sein. Auch hier wieder eine Parallele zur Verfolgung von 
1321: Nach dem Geständnis eines Aussätzigen sollen auch 1321 reiche Juden die 
Auftraggeber für die Vergiftung der Gewässer gewesen sein und Geld für seine 
Verteilung geboten haben; außerdem galt wiederum dem Rezept des Gifts die 
besondere Aufmerksamkeit der Richter?5 

Interessanterweise soll auch Geld als Motiv für die Beteiligung am gemein-
schaftlichen Morden der Juden eine Rolle gespielt haben, wie das Beispiel eines 
offenbar plötzlich (durch Glücksspiel?) verarmten Juden zeigt, der mit Geld zur 
Verteilung des Gifts gewonnen werden sollte.96 

92 ••• et est certus quod alii judaei non possunt se de hoc excusare, qui sunt bene conscii et 
culpabiles de praedictis ... : Ebd., S. 169. 

93 Ebd., S. 170. Der Bezug auf das Alter von sieben Jahren ist dabei unklar, da der einzige wich-
tige Einschnitt im Leben der jüdischen Jugend, Bat bzw. Bar Mizwa, im Alter von 12 bzw. 
13 Jahren vollzogen wird. Dagegen wurden die Juden ab dem Alter von sieben Jahren zur Be-
steuerung herangezogen. 

94 Ebd., S. 171. Auch bei Evian soll solch eine Beratung der Juden vor Ostern stattgefunden ha-
ben: ... et credit quod super isto facto toxici judaei de partibus istis apud Aquanum ante 
penthecostem habuerunt et tenuerunt consilium inter se ipsos ... : Ebd., S. 170. 

95 CARO, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte II, 1920, S. 111 f.; GINZBURG, Hexensabbat 1990, 
S. 46-49. 

96 ••• venit ad ipsum Salaminus judaeus habitator pontis belli Urcini [Pont-de-Beauvoisin, Anm. 
d. Verf.] dicens: tu perdisti totam pecuniam tuam et null um habes, tu vadis ad par/es illas, tene 
istud venenum et porta tecum ipsumque ponas ad fontes, puteos . . . ores et meliorum vif-
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Alle angeklagten Juden wurden nach dem Prozeß anscheinend verbrannt.97 

Auch mehrere Christen aus Aosta, Evian, Genf, sowie aus Ortschaften bei 
Cruseille und Hauteville wurden zum Tode verurteilt.98 

Dieses Protokoll stellt mit den Aussagen der Juden eine kausale Verknüpfung 
zwischen dem Ausbruch der Pest und der Legende um die Brunnenvergiftung 
her, die dann auch mit der Verurteilung von offizieller Seite bestätigt wurde. 

Die Rechnungen der Kastellaneien und der landesherrlichen Zentralkasse ge-
ben wiederum Auskunft, wo es überall im Verlaufe des Jahres 1348 im Chablais 
zu Verfolgungen gegen die Juden gekommen war. 

In Tour-de-Peilz wurden die Juden offensichtlich ebenfalls festgenommen und 
nach Untersuchung der Anschuldigung durch den bailli im Chablais und Kastel-
lan von Les Echelles, Pierre de Montbel, und durch zwei Richter aus dem 
Chablais, Rudolphe de Blonay, Herr von St. Paul, und Pierre de Pont sowie 
durch mehrere andere zwischen Mittwoch, dem 21., und Freitag, dem 
23. Oktober, zum Feuertod verurteilt.99 Ihre Güter wurden auf Anordnung des 
gräflichen Rates zugunsten des Grafen konfisziert, ihre christlichen Schuldner 
sollten ihren Kredit notfalls in Naturalien zurückzahlen. 100 In einer Rechnung der 
Kastellanei von Tour-de-Peilz aus dem Jahr 1351/52 wird genauer angemerkt, 
daß der Graf ein Drittel der Güter behalten hat und ein weiteres Drittel dem Ju-
den Aquinet de Evian ftir 1 I Florins verkauft worden ist. 101 Über das letzte 

larum; et ob hoc tibi dabo sex solidas denariorum monetae Sabaudiae: UB STRASSBURG V, 
1896, Nr. 185, S. 173. 

97 Scientes quod per judicium combusti sunt apud Vi!lam novam omnes judaei ibidem existentes 
... oder: Et sunt certi commissarii a domino ordinati ad puniendos judaeos, ex quibus null um 
credo remanere: Ebd., S. 174. 

98 Ebd. Ein Beispiel ftir die Authentizität der Aussage und die wirkliche Durchführung der Strafen 
gegen die Christen findet sich in einer Rechnung des Kastellans von Aosta von 134 7-1349: 
CONNE, Les Juifs du Chablais 1983, S. II, Anm. 2. 2. 

99 Libravit ad expensas [ ... ] factas apud Turrim diebus dominica et sequentibus, finitis die XXI 
octobris XLVIII quibusfuerunt apud Turrim inquirendo contra Judeos et tuncfuerunt combusti 
... : NORDMANN, Documents 1927, S. 69. Nach einer Rechnung der Kastellanei aus dem Jahre 
1349/50 soll die Untersuchung gegen die Juden von Tour vom 19. bis zum 21 Oktober 1348 
stattgefunden haben: CONNE, Les .luifs du Chablais 1983, S. 24. Das Urteil müßte nach dem 
Wortlaut der Rechnung direkt im Anschluß an die Untersuchung vollstreckt worden sein, denn 
die entsprechende Urkunde über die Kosten wurde bereits am 23. Oktober ausgefertigt (fuerunt 
combusti, also Perfekt!). Das Verfahren wird allerdings nicht in dem Schreiben des Kastellans 
von Chillon erwähnt. Die Pest soll dagegen erst gegen Anfang des Jahres 1349 in Vevey aus-
gebrochen sein: ANDENMATTENIMOREROD, La peste 1987, S. 26. 

100 NORDMANN, Documents 1927, S. 68f.; CONNE, Les Juifs du Chablais 1983, S. 31; SEGRE, 
Ginevra eil Vaud 1993, S. 201. 

101 NORDMANN, Documents 1927, S. 69. Nach der Rechnung der Kastellanei von Tour-de-Peilz 
mußten 28 Gläubiger ihre gegenüber den Juden eingegangenen Schuldforderungen einlösen, 
die im Wert zwischen sechs Sous und sechs Livres Viennois lagen und nur einen Gesamterlös 
in der Höhe von rund 50 Livres Viennois fiir den Kastellan erbrachten: CONNE, Les Juifs du 
Chablais 1983, S. 14. Einem Florin sollen zu dieser Zeit ca. 24 Sous Viennois entsprochen ha-
ben: SPUFFORD, Medieval exchange 1986, S. 129-132. Zur Umrechnung der beiden Währungen 
vgl. auch CONNE, Les Juifs du Chablais 1983, Annex 3 und CHIAUDANO, II bilancio sabaudo 
1927, S. 524-526. 
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Drittel wird nichts ausgesagt: Möglicherweise wurde es zur Bezahlung der 
Ausgaben des bailli, des Kastellans oder der Richter genutzt. Nach einem Ver-
merk in einer Kastellaneirechnung soll Aquinet zunächst mit den Schuldscheinen 
geflohen, später dann aber mit dem als weitgehend wertlos erachteten Diebesgut 
wieder nach Evian zurückgekehrt sein. 102 

Aus einer Rechnung der Kastellanei von Chillon aus dem Jahr 1351 ist be-
kannt, daß ein gewisser Nicolet de Mouzxiac zur Untersuchung des Todes der 
Juden in der Waadt, im Wallis, Chablais und Genevois herumreiste, was auf ei-
nen gewaltsamen Tod von Juden auch in diesen Gebieten hinweist. 103 Auf diese 
Ermittlungen verweist auch eine ausführliche Rechnung über einen Vergleich 
zwischen dem Grafen und den Bewohnern von Villeneuve aus dem Jahr 1350, in 
der einigen Bewohnern des Ortes zur Last gelegt wurde, das Gefangnis erstürmt, 
die im benachbarten Chillon gefangengehaltenen Juden mißhandelt und schließ-
lich unter Zusammenrufung der Einwohner von Villeneuve auf dem Marktplatz 
des Ortes verbrannt zu haben. Für die Anmaßung der gräflichen Justizgewalt 
wurde ihnen eine Geldstrafe von 100 Florins auferlegt. 104 Der geschilderte Pro-
zeß von Chillon/Chätel scheint also wie der in Chambery durch das Eingreifen 
der Bevölkerung von Villeneuve ein vorzeitiges Ende gefunden zu haben, so daß 
die bereits vor Gericht verurteilten Juden Opfer der Lynchjustiz wurden. Auch 
hier muß angesichts der noch heute sichtbaren guten Befestigung der Burg 
Chillon davon ausgegangen werden, daß die lokalen Amtsträger des Grafen dem 
Pogrom zumindest keinen Widerstand entgegensetzten. Der Vergleich mit den 
Bewohnern von Villeneuve steht damit im Widerspruch zu den Aussagen des 
Kastellans von Chillon, der noch am Ende des Protokolls von einem geordneten 
Prozeß und einer Verurteilung der Juden in Villeneuve zum Feuertod gesprochen 
hatte. 105 Auf Grund der Quellenart ist davon auszugehen, daß die Version des 
Massakers mehr Anspruch auf Wahrheit beanspruchen dürfte. Conne vermutet, 
daß der Kastellan die Fakten vor seinen Kollegen bewußt verfalscht habe, um die 
savoyische Verwaltung im allgemeinen und seine Amtsführung im speziellen 
nicht unnötig in Mißkredit zu bringen. 106 

Laut einer Rechnung des Steuereinnehmers des Chablais aus dem Rechnungs-
jahr 1350/51 sollen auch die Juden in Evian, Thonon und Monthey den Verfol-
gungen zum Opfer gefallen sein, da die Bewohner dieser Ortschaften für einen 
mit dem Herrn abgeschlossenen Vertrag über die Tötung der Juden zahlen muß-
ten.107 In den Rechnungen der Kastellanei Monthey werden 1350/51 mehrere 

102 SEGRE, Ginevra eil Yaud 1993, S. 202. 
IOJ NORDMANN, Documents 1927, S. 67. 
104 8RIDEL, Proces 1831, S. 335; REYMOND, Villeneuve 1920, S. 340; CONNE, Les Juifs du 

Chablais 1983, Annex 7. 
105 UB STRABBURG V, 1896, Nr. 185, S. 174. 
106 CONNE, Les Juifs du Chablais 1983, S. 25-27. 
107 CONNE, Les Juifs du Chablais 1983, S. 31 und die dazugehörige Anm. 3. 2.; vgl. auch SEGRE, 

Testimonianze documentarie 1976, Nr. 112, S. 318, Anm. 1. 
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Angehörige der Abtei für die Beteiligung an dem Mord der Juden mit einer 
Geldstrafe belegt, 108 in denen von Thonon-Ailinges aus den Jahren 1352/53 fin-
den sich Ausgaben für die Gefangennahme von 24 Juden in Thonon und die 
Konfiszierung ihrer Güter. 109 Von den Verfolgungen der Juden in den ebenfalls 
in den Verhörprotokollen genannten Orten Chambery und Pont-de-Beauvoisin 
wurde bereits berichtet. Über das Schicksal der Juden in dem außerdem genann-
ten Ort St. Maurice d' Agaune ist weiter nichts bekannt. In einer Rechnung des 
Kastellans von Morges aus dem Jahr 1361 wird berichtet, daß der Schutzzins der 
Juden aus Aubonne, Morges und Evian nicht eingenommen werden konnte, weil 
sie 1349 getötet worden seien und keine Güter hinterlassen hätten. 110 Dies ist je-
doch der einzige Hinweis, daß es jüdische Gemeinden in Morges und dem unter 
geteilter Herrschaft liegenden Ort Aubonne vor 1350 gegeben hat.111 

Das Protokoll schildert detailliert, wie der Graf und seine lokalen Herr-
schaftsträger, die Stimmung gegen die Juden nutzend, ein Verschwörungskom-
plott aufbauten und so großflächig die Juden der Grafschaft dem Spruch des Ge-
richts unterwarfen. Dies führte, außer in der Bresse, dem Bugey und Viennois, 
zur Beschlagnahme ihrer Güter oder auch zur Verurteilung zum Tode. 112 Es ist 
schwer zu bestimmen, warum es in den anderen genannten Regionen nicht zu 
Ausschreitungen gegen die Juden gekommen ist, obwohl auch dort Angst vor der 
heranziehenden Pest geherrscht haben muß, die dann unter Christen und Juden 
ihre Opfer forderte. 113 Vielleicht lag es an der Höhe der laut Rechnung geleiste-
ten Schutzgeldzahlungen der dortigen Juden oder auch an der Anwesenheit des 
Hofes in der Bresse, der entsprechende Unruhen schneller unterdrücken konnte 
als in den entfernter liegenden Regionen. 

Es lassen sich also in Savoyen (ähnlich wie in der Dauphine) drei Phasen im 
Rahmen der Verfolgungen beobachten, die zeitlich jedoch nicht genau voneinan-
der trennbar sind. 114 Zunächst war es auf Grund der Gerüchte über die Pest, die 
angebliche Verstrickung der Juden sowie der daraus resultierenden Pogrome 
wahrscheinlich schon kurz vor Einbruch der Epidemiewelle im Sommer 1348 

108 Recepit a pluribus hominibus abbatis Sancti Mauricii inculpatis inte1juisse apud Monteolum in 
morte judeorum ibidem: DUBUIS, Documents 1988, Nr. 37, S. 175. 

109 PICCARD, Thonon 1882, S. 151 und die entsprechende Anm. 1. 
II o KüPFER, Le droit de sauvegarde 193 8, S. I 05f. 
111 Die überlieferten Rechnungsquellen der Kastellanei von Morges beginnen erst im Jahr 1359. 
112 So z. B. ein Auftrag an die Kastellane des Chablais: CONNE, Les Juifs du Chablais 1983, S. 33. 
113 In der Bresse und dem Bugey soll die Pest bereits Ende Mai 1348 ausgebrochen sein und ca. 

ein Drittel der dortigen Bevölkerung getötet haben: SAINT-OLIVE, La 'Grande Mortalite' 1913, 
S. 5, II und 15-17; Cox, The Green Count 1967, S. 68f.; GERSON, Notes 1884, S. 237; Gerson 
kann auf Grund einer Rechnung aus Pont-de-Vaux von 1349 nur nachweisen, daß Juden in ei-
nem gräflichen Haus des Ortes gefangengehalten wurden: Ebd., S. 240. Nach den Angaben in 
der Tabelle von Kohn stieg die Anzahl der Begräbnisse der Juden in Bäge 1348/49 steil an, um 
nach 1350 ebenso steil wieder abzufallen: KüHN, Juifs France du Nord 1988, S. 242. 

114 Vgl. dazu auch die KarteE im Anhang der Untersuchung sowie als Vergleich die Darstellung 
der Verlaufstypen der Pogrome im deutschen Raum in der Untersuchung von HAVERKAMP, Die 
Judenverfolgungen 1981, S. 59-61. 
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zur Zahlung von Schutzgeldern durch einzelne jüdische Gemeinden oder eine 
Gruppe von Gemeinden in den Regionen des Viennois, der Landschaft um Bäge, 
des Bugey, Chablais sowie in Chambery und Montmelian an den gräflichen Rat 
gekommen. Nicht immer mußte allerdings dieses Vorgehen auch zu einem wirk-
lichen Schutz der Gemeinden fuhren, wie am Beispiel der Gemeinden von 
Chambery und des Chablais deutlich wird. Der gräfliche Rat schien zunächst zu 
einem Schutz der Juden bereit. 

Im Verlauf des späteren Sommers kam es dann in einer zweiten Phase an-
scheinend vor dem Eingreifen der lokalen Herrschaftsträger des Grafen in eini-
gen Orten im savoyischen Kernland (Yenne, Pont-de-Beauvoisin) sowie im 
Chablais (Monthey, Evian und Thonon) auch noch vor dem Ausbruch der Pest 
zu Pogromen. 

Danach folgte erst im Rahmen einer dritten Phase seit August die Einleitung 
einer Untersuchung in den beiden Regionen durch Kommissare im Auftrag des 
Grafen. Er übernahm von nun an die Herrschaft eigenständig und wechselte die 
bisher eher unentschiedene Haltung zugunsten einer gerichtlichen Untersuchung 
der Vorfalle. Diese Politik ist als herrschaftliche Reaktion auf die Gerüchte und 
die sich daraus möglicherweise entwickelnden Unruhen in einem Moment poli-
tischer Instabilität zu verstehen. Dabei wurden die verbliebenen Juden aus dem 
Chablais im September oder Oktober des Jahres sowie aus Chambery zu einem 
unbekannten Zeitpunkt verhaftet, ihre Güter konfisziert und inventarisiert. Auch 
in Aiguebelle und in St. Genix ist es nach dem Stand der Forschung wahrschein-
lich zu einem Prozeß gekommen. Die Untersuchungen, die das Gerücht von der 
Brunnenvergiftung auch von herrschaftlicher Seite sanktionierten, zogen sich 
aber über mehrere Wochen hin. Bereits vor dem Ende der Prozesse in Chillon 
und in Chambery kam es Ende des Jahres 1348- wahrscheinlich mit Hilfe oder 
Einverständnis der örtlichen Amtsträger-zu einem Überfall auf die dort verhaf-
teten Juden, bei denen ein großer Teil von ihnen umgekommen ist. Die Prozesse 
wurden trotzdem gegen die überlebenden Juden weitergeführt und lieferten einen 
legalen Rahmen für die Verfolgungen, und die Geständnisse bestätigten die 
schon vorher vorgebrachten Anschuldigungen. Im direkten Anschluß an die Ur-
teilsverkündung wurden die Juden zumindest in Tour-de-Peilz und- soweit sie 
das Pogrom überlebt hatten- in Chambery zum Feuertod verurteilt. Von der 
Möglichkeit, durch Konversion dem Feuertod zu entgehen, ist weder bei den Po-
gromen noch bei den Verurteilungen die Rede. Der Verlust an Menschen wie 
auch an Gütern läßt sich ungefähr daran ermessen, daß die ersten registrierten 
Zinszahlungen der Judenschaft Savoyens nach den Pogromen Ende der 50er 
Jahre nur ein Zehntel der vorhergehenden Summe erbrachten.115 

Dieser Überblick soll deutlich machen, daß es anscheinend sowohl 'spontane' 
und 'geplante' Pogrome als auch herrschaftlich 'geleitete' Verfolgungen in Sa-
voyen gab, ohne daß die Quellen immer eine eindeutige Zuordnung der einzel-

115 Vgl. das Kapitel IV.1.2. 
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nen Fälle erlauben. Obwohl der Graf und seine lokalen Verwalter, die Kastel-
lane, die Massaker nicht erkennbar initiierten, sondern eher den Druck der Be-
völkerung mit den Gerichtsverfahren zu kanalisieren suchten, wollten sie ihre 
Macht demonstrieren und vor allem ihren finanziellen Nutzen aus den Unruhen 
ziehen: Sie bezogen zunächst vor den eigentlichen Verfolgungen die hohen 
Schutzgeldzahlungen der Juden. Nach Stärkung der Zentralgewalt erhielten sie 
dann im Zuge der Verurteilung der lokalen Friedensbrüche die Geldstrafen aus 
den Gemeinden, in denen die Juden bei Pogromen getötet worden waren. 
Schließlich folgten noch die Einkünfte aus den Gütern und Krediten der Juden, 
denn es kam zu keiner generellen Schuldentilgung bei der betroffenen Bevölke-
rung. Vielmehr wurden die Schuldbriefe ebenfalls konfisziert und die Außen-
stände später, soweit es noch möglich war, wieder eingetrieben. Die schon flir 
den deutschsprachigen Raum getroffene Differenzierung nach Umständen und 
Ursachen der Judenverfolgungen zur Zeit der Pest hat also auch in Savoyen ihre 
Gültigkeit. 116 Außerdem macht das Schema bereits deutlich, daß eine idealty-
pische Unterscheidung der Verfolgungen, wie sie anband der Studie von Graus 
am Anfang des Kapitels zitiert wurde, im Fall der savoyischen Judenverfolgun-
gen von 1348 nicht anzubringen ist. 

Auch wenn der Verdacht, daß die Juden die Pest durch die Vergiftung von 
Brunnen oder andere Maßnahmen auslösten, in späteren Jahren nicht völlig ver-
stummte, kam es in Savoyen nie wieder zu ähnlichen Ausschreitungen wie 
1348. 117 

3 Die Diskriminierung des jüdischen Glaubens unter Amadeus VIII. 

3.1 Die Talmudverbrennung in Chambery 1416/17 und die Rolle der 
Bettelorden unter Amadeus VII I. 

Die Zwangsdisputationen zwischen Christen und Juden über den wahren Glau-
ben sind mit den dazugehörigen Verfolgungen gegen den Talmud eine Erschei-
nung, die infolge der Inquisition und ihrer Überwachung der Rechtgläubigkeit 
als neuartige Verleumdung der jüdischen Religion im Spätmittelalter aufgebracht 
wurde. Nach einer These Cohens hat sich mit den Talmudverurteilungen und 
ihrer Rezeption das Bild vom Judentum innerhalb der Christenheit entscheidend 
gewandelt. Nach der augustinischen Auffassung hätten die Juden wegen ihrer 

116 Vor allem durch die grundlegende Untersuchung von Haverkamp, der neben einer zeitlich ge-
naueren Situierung der Ereignisse zu einer ditlerenzierteren Bewertung der Rolle der Geißler, 
der städtischen Führungsschichten, der Feudalgewalten sowie des Königs bei den Verfolgun-
gen kommt: Ebd., hier insb. S. 91-93. Dagegen unterstreicht Herde in polemisch-ideologisie-
render Form die Schuld der Geißler sowie der städtischen Unterschichten an den Pogromen: 
HERDE, Judenfeindschaft 1988, hier S. 27-29. 

117 Vor allem in Chambery soll es im 15. Jahrhundert noch vereinzelt solche Gerüchte gegeben 
haben: CHAPPERON, Chambery 1863, S. 197 und 267. 
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unfreiwilligen Zeugenschaft der christlichen Wahrheit als Minderheit geduldet 
werden müssen. Ausgehend davon wären sie im Zuge der Verteidigung kirch-
licher Doktrinen durch die Inquisition zu einer auf Grund ihres Leugnens der 
Wahrheiten des Alten Testaments der Ketzerei verdächtigen Gefahr für die 
Christenheit geworden. Cohens These ist inzwischen von der neuesten For-
schung unter Hinweis auf eine frühere Wende bzw. auf gegenteilige Tendenzen 
im Papsttum und unter Angehörigen der Bettelorden angezweifelt worden. 118 Die 
vom Papsttum meist auf Ersuchen von Konvertiten eingeleiteten Untersuchungen 
gegen den Talmud haben aber unzweifelhaft einen großen Anteil an dem 
negativen Bild des Judentums, das durch Traktate und Predigten weit verbreitet 
wurde. Sie stellten auch eine ganz neuartige Gefahr für das Judentum dar, da sie 
nicht nur als eine weitere Diskriminierung der jüdischen Religion, sondern auf 
Grund der besonderen Bedeutung der religionsgesetzlichen Schriften für das 
Judentum als eine Bedrohung ihrer kollektiven Existenz verstanden werden müs-
sen. Seit der ersten den Juden aufgezwungenen Disputation zwischen dem Kon-
vertiten Nicolas Donin und dem Rabbi Jechiel de Paris in Paris 1240 sowie der 
darauffolgenden Verbrennung des Talmuds im Jahre 1242 war es im Spätmit-
telalter und in der frühen Neuzeit immer wieder zu Disputationen sowie Tal-
mudkonfiszierungen bzw. auch -Verbrennungen gekommen. 119 Die Ausführungen 

118 SCHRECKENBERG, Adversus-Judaeos-Texte 1988, S. 17; PATSCHOVSKY, Der 'Talmudjude' 
1992, S. 13-15; vgl. überblicksartig: CLUSE, Juden in den Niederlanden 1992, S. 173f. Als ge-
genteilige Beispiele seien nur die päpstlichen Sicut Judaeis-Bullen genannt, die trotz ihrer zahl-
reichen Varianten die Juden über das gesamte Mittelalter ausdrücklich vor den verschiedensten 
Anklagen in Schutz nahmen, oder die vor allem unter spanischen Theologen verbreitete posi-
tive Beurteilung des Talmuds: ECKERT, Hoch- und Spätmittelalter 1968, S. 212 und 215. Zur 
Diskussion über die sich wandelnde Bedeutung der Sicrtt Judaeis-Bullen siehe GRAYZEL, The 
Church and the Jews II, 1989, S. 1-45. 

119 Bereits 1232/33 waren infolge eines innerjüdischen Streits erste jüdische Schriften verbrannt 
worden: J. COHEN, The Friars and the Jews 1982, S. 53f. Die bekanntesten Fälle fanden jedoch 
in Barcelona 1263 und in Tortosa 1413-1415 statt: Eine gedrängte Übersicht geben die Auf-
sätze von GRAETZ, Die Schicksale des Talmud 1885 und ECKERT, Hoch- und Spätmittelalter 
1968, S. 228-245. Zu den einzelnen Disputationen des Spätmittelalters sollen nur die wichtig-
sten Werke genannt werden: G. KISCH, Die Anklageartikel gegen den Talmud und ihre Vertei-
digung durch Rabbi Jechiel ben Joseph vor Ludwig dem Heiligen in Paris, in: Monatsschrift für 
Geschichte und Wissenschaft des Judentums 23 ( 1874 ), S. 10-18, 62-75, 123-130, 155-163, 
204-212; LOEB, La controverse 1880/81; GRAYZEL, The Church and the Jews I, 1933, S. 29-33 
und Appendix A und B; J. M. ROSENTHAL, The Talmud on Trial. The Disputation at Paris in 
the Year 1240, in: The Jewish Quarterly Review 4 7 ( 1956/57), S. 58-76, 145-169; 
J. E. REMBAUM, The Talmud and the Popes: Reflections on the Talmud Trials ofthe 1240's, in: 
Viator 13 (1982), S. 203-223; J. COHEN, The Friars and the Jews 1982, S. 60-76 sowie 
H. DENIFLE, Quellen zur Disputation Pablo Christiani mit Moise Nachmanides zu Barcelona 
1263, in: Historisches Jahrbuch 8 ( 1887), S. 225-244; C. ROTH, The Disputation of Barcelona 
1263, in: Harvard Theological Review 43 ( 1950), S. 117-144; M. A. COHEN, Reflections on the 
Text and Context of the Disputation of Barcelona, in: Hebrew Union Collegue Annual35 
( 1964 ), S. 157 -192; R. Chazan, The Barcelona 'Disputation' of 1263: Christian M issionizing 
and Jewish Response, in: Speculum 55 ( 1977), S. 827-872; H. GROSSINGER, Die Disputation 
des Nachmanides mit Fra Pablo Christiani Barcelona 1263, in: Kairos 19 ( 1977), S. 257-285; 
29 ( 1978), S. 1-16; H. G. VON MUTIUS, Die christlich-jüdische Zwangsdisputation zu Barce-
lona. Nach dem hebräischen Protokoll des Moses Nachmanides, Frankfurt/M. etc. 1982; 
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über die weniger bekannten Vorgänge in Savoyen sind deshalb trotz aller 
regionalen Spezifika in diesem Kontext zu sehen. 

Im Jahre 1416, nur wenige Monate nach Erhebung der Grafschaft Savoyen 
zum Herzogtum, drohte das Unheil für die jüdischen Gemeinden wieder aus der 
Dauphine, wenn auch diesmal nicht durch die Brunnenvergiftungslegende, son-
dern in Form einer inquisitorischen Untersuchung ihrer heiligen Schriften. Ger-
san berichtet anläßtich der noch zu schildernden Ereignisse in Savoyen, daß die 
beiden Konvertiten Guillaume Saffon und Pierre de Mäcon schon vorher in der 
Dauphine tätig gewesen seien, ohne jedoch diese Behauptung weiter zu bele-
gen.120 Ein einziger indirekter Verweis findet sich wiederum in der Monographie 
von Prudhomme, in der er berichtet, daß an einer dauphinischen Zollstation he-
bräische Bücher beschlagnahmt worden seien, die offenbar unter Umgehung des 
Zolls außer Landes geschafft werden sollten. 121 Ein neuere Untersuchung über 
diese Konfiskation informiert hauptsächlich über die Identität der 34 Bücher, die 
fast ausschließlich aus biblischen und talmudischen Werken be-standen, gibt 
aber keine genaueren Hinweise auf die möglichen näheren Umstände der 
Aktion. 122 

Aus den savoyischen Rechnungsquellen geht hervor, daß bereits im Juli 1416 
zum ersten Mal sämtliche hebräischen Bücher der Juden in Savoyen konfisziert 
worden waren, später jedoch von den Beamten auf Anweisung des Herzogs wie-
der freigegeben werden sollten. 123 Offenbar war bei dieser Konfiszierung schon 

E. SMILEVITCH!L. FERRIER, Nahmanide: La dispute de Barcelone, Paris 1984; R. CHAZAN, Bar-
celona and Beyond. The Disputation of 1263 and its Aftermath, University of California Press 
1992 sowie A. POSNANSKI, Le colloque de Tortose et de San Mateo (7. 2. 1413-13. 11. 1414), 
in: REJ 74 (1922), S. 17-39, 160-168; 75 (1922), S. 74-88, 187-204; 76 (1923), S. 37-46; 
MERHA VJA, A Spanish-Latin MS 1969/70, S. 271-286; ÜRFALI, L 'utilisation polemique 1990; 
R. BEN-SHALAN, The Disputation ofTortosa. Vincent Ferrer and the Problem ofthe Conversos 
according to the Testimony of Isaac Nathan. in: Zion 58 ( 1991 ), S. 21-45 zu Tortosa. Allge-
mein zum Thema der Disputationen: BROWE, Die Judenmission 1942; Judaism on Trial. 
Jewish-Christian Disputations in the Middle Ages, Hg. H. Maccoby, London 1982; R. CHAZAN, 
Daggers of Faith. 13th Century Christian Missionizing and Jewish Response, Berkeley 1989 
und die zahlreichen weiteren nur in Hebräisch vorliegenden Arbeiten von Haim Merhavja zu 
diesem Thema. 

120 GERSON, Notes 1884, S. 239. Eine Prüfung der einschlägigen Literatur zur Dauphine sowie der 
Angaben in den entsprechenden ArchivfUhrern hat darüber keine weiteren Aufschlüsse geben 
können: BAUTIERISORNA Y, Les sources I, 1968, S. 282f. 

121 PRUDHOMME, Juifs en Dauphine 1883, S. 188. 
122 IANCU-AGOU, La circulation 1984; schon teilweise veröffentlicht bei LOEB, Un episode 1885, 

S. 242f Es könnte sich sowohl um eine Reaktion von seiten der Juden auf eine konkrete Gefahr 
der Konfiszierung und Prüfung der hebräischen Schriften durch die dauphinische Obrigkeit 
oder kirchliche Behörden als auch um einen einfachen Schmuggel von Büchern als Han-
delsware handeln: zum Bücherhandel in der Provence siehe die von Iancu-Agou publizierten 
Quellen: lANCU-AGOU, La circulation 1984, S. 243-245 sowie DIES.: Une vente de livres 
hebreux a Arles en 1434, in: REJ 146 ( 1987), S. 5-62. 

123 ••• quod eisdemjudeis reddant et restituant /ibros suos rotuforum bib/iorum, et ceteros /ibros 
fisice et sulurgie per ipsos officiarios eisdem judeis novissime captos libere et sine costu vo-
cando christianos seujudeos ad cognicionem dictarum librorum ... :AST, Inv. 41, Reg. 43, 
fol. 11 v. Nach Darstellung des Ablaufs des Prozesses in einem Traktat des angeblichen Augen-
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eine erste Durchsicht der hebräischen Schriften erfolgt, denn den Juden wurden 
nach dem Wortlaut der Quellen die Thora und alle naturphilosophischen und 
medizinischen Schriften zurückgegeben. Von dem Talmud, der im Mittelpunkt 
der Untersuchung stehen sollte, ist hier jedoch nicht die Rede. Zwei Monate 
später wurde ihnen auch der Gebrauch aller ftir ihren religiösen Alltag notwendi-
gen Bücher vorläufig wieder erlaubt. 124 Doch bereits im Oktober desselben Jah-
res reisten die beiden Konvertiten Guillaume Saffon und Pierre de Mäcon mit 
dem Auftrag an, die hebräischen Bücher der Juden in Savoyen nach blasphe-
mischen Stellen in bezug auf das Christentum zu untersuchen. 125 Diese Unter-
suchung fand im Franziskanerkonvent zu Chambery statt, in dem die Konvertiten 
auch untergebracht waren. 126 Die Franziskaner hatten bereits zu diesem Zeit-
punkt, im Unterschied zu den Dominikanern, eine bedeutende Stellung in der 
Stadt inne, da sie sich schon sehr früh, wahrscheinlich zu Lebzeiten des Franzis-
kus, in Chambery niedergelassen hatten (um 1220) und ihr Konvent seit dem 
Ende des 14. Jahrhunderts als eine Art 'Rathaus' fungierte. 127 Von seiten des 
Ordens scheinen ftir die Organisation des Prozesses die beiden Mönche Jean 
Buffet und Antoine Clement speziell delegiert gewesen zu sein. 128 Sie sollten die 
Konvertiten bei der Beurteilung der zu prüfenden Schriften der Juden beraten. 129 

Weder Antoine Clement noch Jean Buffet waren einfache franziskanische Mön-
che: Spätestens seit 1413 soll Antoine Clement einer der beiden Beichtväter von 
Amadeus VIII. gewesen sein, 130 während Jean Buffet als besonders belesen und 
gelehrt galt und u. a. auch die Bibliothek seines Konvents geleitet und ausgebaut 
haben soll. 131 Ab 1423 fungierte er, vermutlich bis zu seinem Tod im Jahr 1429, 

zeugen Andreas de Escobar soll der Befehl zur Konfiszierung der hebräischen Bücher bereits 
während der Anwesenheit König Sigismunds in Chambery, d. h. anläßlich der Verleihung der 
Herzogswürde an Amadeus VIII. im Februar 1416, und auch auf Befehl des Königs erteilt 
worden sein, was aber auf Grund der fehlenden Hinweise in den entsprechenden savoyischen 
Quellen und der weiteren Untersuchung von Mcrhavja sehr zu bezweifeln ist: MERHAVJA, A 
Spanish-Latin MS 1969/70, S. 590f. 

124 ••• quod ipsi possint et valeant recipere mutuo omnes libros eisdem necessarios pro suis mi-
nisteriis horis et ofjiciis dicendam ... :AST, lnv. 41, Reg. 43, fol. 18v. 

125 AST, Inv. 16, Reg. 61, fol. 619v.-621r.; AST, Inv. 16, Reg. 62, fol. 99r. 
126 AST, Inv. 16, Reg. 62, fol. 99r. Das Kloster gehörte nicht der Reformbewegung der Franzis-

kanerobservanten an, wie Segre behauptet: SEGRE, The Jews in Piedmont I, 1986, S. XIV. 
l27 M. C. A. COSTA DE BEAUREGARD, Materiaux historiques 1842, S. 207; CHAPPERON, Chambery 

1863, S. 178; BRONDY, Chambery 1988, S. 31 und 61. 
128 AST, Inv. 16, Reg. 62, fol. 54v.; ADSavoie, SA 9416, Pec. 33 Mitte. 
129 Sie wurden aber nicht direkt zur Prüfung der Bücher aus dem Besitz der Juden in Montmelian 

eingesetzt, wie immer noch behauptet wird: BERNARD, Montmelian 1956, S. 248; 
CHICHEPORTRICHE, La communaute juive 1973, S. 36; BRONDY, Chambery 1988, S. 220. 

130 CIBRARIO, Origini e progresso II, 1855, S. 230. Ein Antoine Clement aus Riez, der ebenfalls 
dem Franziskanerorden angehörte, wurde am 23. September 1418 von Papst Martin V. zum 
Bischof von Nizza nominiert, wechselte aber bereits vier Jahre später auf den Sitz in Belley, 
den er ftinf Jahre darauf aufgab: DBF VIII, 1959, Sp. 1434. Möglicherweise handelt sich hier 
um dieselbe Person. 

131 DUFOUR, Documents inedits 1861, S. 398; HS fRANZISKUSORDEN 1978, S. 354; HISTOIRE 
SAVOIE 1984, S. 394. 
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als Guardian seines Klosters. 132 Die folgende Prüfung des Talmuds und anderer 
religionsgesetzlicher Schriften durch die Konvertiten ging mit der Festsetzung 
der bedeutendsten jüdischen Persönlichkeiten aus Chambery und dem benach-
barten Montmelian in der Festung zu Montmelian einher. 133 Doch der Verlauf 
der Untersuchung nahm eine unverhoffte Wende, denn einer der Konvertiten, 
Pierre de Mäcon, entzog sich gut einen Monat später seiner Aufgabe durch 
Flucht. Die Zahlungen an den Gastwirt Jean de Valromey enden mit dem 
23. November 1416, da Pierre: ... qua die de sero illicentiatus recessit equum 
suum in dicta albergaria dimitendo .. _134 

In Montmelian wurde die Prüfung der Bücher dann mit Hilfe eines anderen 
Konvertiten fortgesetzt, denn ab Anfang des Jahres 1417 liegen Rechnungen 
über Ausgaben ftir den Täufling Amedee de Evian vor, der dort zusammen mit 
dem Richter der Maurienne Henri de Combe und Pierre de Varambon sowie 
teilweise auch mit Hilfe des Konvertiten Guillaume Saffon die hebräischen 
Schriften untersuchte.135 

Ein angeblich von Andreas de Escobar geschriebener lateinischer Traktat ge-
gen den Talmud mit dem Titel Tractatus de publicacione heresum sive vanita-
tum et abusionem contentarum in libris talalmud iudeorum, der in verschiedenen 
Handschriften vorliegt bzw. integriert ist, 136 berichtet u. a. von dem Verhör eines 

132 Jean Buffet zeichnete im Jahr 1421 eine Urkunde seines Konvents in Chambery gar als Pro-
vinzial der Franziskanerprovinz Burgund ab. Dies bleibt allerdings der einzige Beleg über diese 
Stellung: HS FRANZISKUSORDEN 1978, S. 354. 133 AD Savoie, SA 9416, Pec. 33 Anfang; AST, Inv. 16, Reg. 62, fol. 105r. 

134 AST, Inv. 16, Reg. 62, fol. 98v. 
135 Siehe die entsprechenden Ausgaben tUr die Unterbringung der beiden Konvertiten in den Her-

bergen St. Antoine und La Mule: AD Savoie, SA 9416, Pec. 32 Mitte-Pec.33 Ende. Weiteres 
über die Rolle der Konvertiten siehe in dem Kapitel VI.3.3. 

136 Laut Merhavja ist der 1417 verfaßte Traktat nur im ehemaligen Reichsgebiet in vier Hand-
schriften in Karlsruhe, Stuttgart. Bamberg und Prag erhalten, während er die hier zugrundelie-
gende, erst 1423 verfaßte und tractulus genannte Kurzform in Trier und London nachgewiesen 
hat: MERHAVJA, A Spanish-Latin MS 1969/70, S. 271 f. Die Ausgabe aus Trier liegt in der 
Handschrift Nr. 698/260 aus der Stadtbibliothek Trier (hier fol. 224r.-225r.) vor, die ursprüng-
lich aus dem Kloster St. German in Trier stammen soll. Zur Geschichte des Klosters 
St. German: F. J. Heyen, Die Brüder vom Gemeinsamen Leben in St. German zu Trier, in: 
Neues trierisches Jahrbuch 2 ( 1962). S. 16-27. Der Traktat wird in dem entsprechenden Hand-
schriftenverzeichnis einfach als ein Contra Judeos-Traktat gekennzeichnet. Auf den Traktat 
(fol. 216r.-230r.) folgt anschließend noch der vom spanischen Dominikaner Alphonsus Boni-
hominis angeblich aus dem Arabischen übersetzte und vermittelte, legendenhafte Brief des 
Rabbiners Samuel aus Fez an den Rabbi Isaac, der u. a. das jüdische Zugeständnis beinhaltet, 
daß mit Jesus Christus der Messias bereits gekommen sei (fol. 230r.-246r.), sowie eine Ab-
schrift des bekannten Briefes Thomas von Aquins über dessen Haltung zum Wucher der Juden, 
der an die Herzogin von Brabant, gerichtet ist (fol. 246v.-248v.). Auf Grund anderer in der 
Handschrift erhaltener Schriften ist der Traktat wahrscheinlich in die Mitte der zweiten Hälfte 
des 15. Jahrhunderts zu datieren: KENTENICH, Die Ascetischen Handschriften 1910, S. 42-44. 
Zur Datierung beider Fassungen des Traktates vgl. auch MERHAVJA, A Spanish-Latin MS 
1969/70, S. 271. Der Verfasser wird am Ende des ersten und Anfang des zweiten Teils der 
Karlsruher Fassung genannt. Zu dem Brief des Alphonsus Bonihominis vgl. den Artikel von 
Blumenkranz in der EJJ II, 1971, Sp. 607; DAHAN, Les intellectuels chretiens 1990, S. 413; zu 
dem Brief des Thomas von Aquin vgl. CLUSE, Juden in den Niederlanden 1992, S. 189-195. 
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magnus rabi namens Sansin vor dem Hof Amadeus' VIII. 137 Danach sei Sansin, 
unter welchen Umständen auch immer, bereit gewesen, noch im Jahre 1416 ein 
den Wünschen des Tribunals entsprechendes Geständnis vor dem Herzog abzu-
legen.138 Im Zuge der Verhöre der verhafteten Juden soll er detailliert die im 
Talmud enthaltenen und auch sonstigen 'gewöhnlichen Schmähungen' der Juden 
gegenüber den Christen bestätigt haben, ohne daß ersichtlich wird, was darunter 
zu verstehen ist. Zumeist wird in den entsprechenden Rechnungsquellen als Be-
gründung ftir die Zahlung der Geldstrafe nur lapidar super quibusdam delictis 
per ipsos perpetratis oder ähnliches angemerkt. Erst bei der Verurteilung der Ju-
den am 27. Januar 1417 werden die Angaben in den Quellen etwas präziser: 

quod ipsi judei utriusque sexus reperti fuerunt deum et dominum 
nostrum omnipotentem ore proprio certarn Iegern vel verius corruptalem 
multa varia enorma non fanturn contra novi testamenti sed eciam veteris 
testamenti bonos mores naturalem que racionem seriem et tenorem conti-
nentem dogmata moysi prophetarum principi dedisse pertinaciter asserere 
auctoritate pluris ex auctoribus Rabinam et Rabasse sumentes quarum li-
bros doctrinari thalmut noscebantur in genere appellarum quarum li-
brorum compillaciones tempus in detrimentum utrique fidei post beatissimi 
salvatoris domini nostri Jhesus Christiper passionem ex ablatione spiritus 
quasi per quatercentum et quadragintra annos noscebatur excitasse ... 139 

137 Trierer Stadtbibliothek, Nr. 698/260, fol. 224r. Merhavja hält die Darstellung Escobars über 
den Prozeß von Chambery trotz einiger Ungenauigkeiten flir historisch und glaubt, daß er tat-
sächlich an dem Prozeß in Chambery- wie von ihm behauptet- teilgenommen hat: MERHAVJA, 
A Spanish-Latin MS 1969/70, S. 590 und 60 I. Dies wäre möglich, da Escobar zur fraglichen 
Zeit im Sommer 1416 vom königl ich-aragonesischen Hofe in Valencia zum Konzil nach 
Konstanz unterwegs war und dabei sicherlich über Savoyen gereist sein dürfte: zur Biographie 
des Andreas de Escobar: SousA COSTA, Andre Dias de Escobar 1967, hier insb. S. 119-126; 
DHGE XV, 1963, Sp. 861 f. In Konstanz ist er im August 1416 sicher, im April 1415 und im 
Januar 1418 eventuell belegt, da er zu diesen Zeitpunkten Predigten vor dem Teilnehmern des 
Konzils abgehalten hat bzw. haben soll: ACTA CONCILJI CONSTANCIENSIS Il, 1923, S. 410, 455-
459, 524. 138 Bei dem Rabbiner handelt es sich wahrscheinlich um den seit langer Zeit in Bourg-en-Bresse 
ansässigen Rabbiner Sansin de Louhans, der zusammen mit Agin de Nantua als fuhrende 
geistliche Persönlichkeit der savoyischen Juden zu dieser Zeit angesehen werden kann: Diese 
beiden Rabbiner repräsentierten aufjeden Fall die Judenschaft Savoyens bei der folgenden fei-
erlichen Zeremonie in Chambery Anfang 1417, in deren Rahmen sie als erste Juden mit dem 
nunmehr vorgeschriebenen Judenkennzeichen versehen wurden: siehe Anm. 169 dieses Kapi-
tels; vgl. auch die Verurteilung des Sansin im Jahre 1404 im Kapitel V.1.2. Die von Merhavja 
aufgestellte Vermutung, daß es sich entsprechend einer hebräischen Biographie über jüdische 
Gelehrte aus dem 16. Jahrhundert um einen Rabbiner namens Simson Carmi aus Chambery 
handeln könnte, kann aus den lateinischen Quellen nicht bestätigt werden: MERHAVJA, A Spa-
nish-Latin MS 1969/70, S. 592f. Eventuell handelt sich es sich um eine falsche Lesung des 
Namens, so daß der Name Carmi auf die Ortschaft Chambery verweist. 

139 AST, Inv. 16, Reg. 63, fol. 42v.-43r. Im Gegensatz zur Behauptung von Segre wird also sehr 
wohl ausdrücklich auf den Talmud verwiesen: SEGRE, The .Iews in Piedmont I, 1986, Nr. 80, 
S. 32f., Anm. 
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Wie schon aus den früheren Talmuduntersuchungen bekannt, versuchte man also 
auch in Chambery, die Juden mit ihren 'eigenen Waffen' zu schlagen, indem 
man ihnen unterstellte, daß sie sich im Talmud nicht so sehr gegen das Neue 
Testament und damit gegen das Christentum vergingen, sondern die Grundlage 
ihrer eigenen Religion, also im christlichen Verständnis das Alte Testament, 
durch ihre Sammlung von Doktrinen verhöhnen würden. Dieser Vorwurf diente 
auch als Grundlage für das Einschreiten der Inquisition gegen die Juden, da eine 
Verletzung der allgemeinen und unumschränkten Autorität der Bibel als Ketzerei 
angesehen wurde. Man kann auf Grund des erwähnten Traktats die angeblichen 
Beschuldigungen gegen den Talmud jedoch noch genauer fassen. Nach der in 
der Stadtbibliothek Trier erhaltenen Kurzform des eigentlichen Traktats werden 
insgesamt 34 Anklagepunkte genannt, die in Form von 13 sogenannten 
Geständnissen des Rabbiners Sansin nach Meinung Escobars die Grundlage für 
die Beurteilung des Talmuds gebildet haben. 140 Sie sollen kurz genannt werden, 
um die Vorstellungen der savoyischen Inquisitoren von den angeblichen Inhalten 
des jüdischen Glaubens, insbesondere den sogenannten christenfeindlichen 
Doktrinen im Talmud zu illustrieren. 

Im ersten Geständnis werden verschiedene Schmähungen geschildert, die die 
Juden nach dem Talmudtraktat Aboda Sara gegenüber den heiligen Orten der 
Christen, also den Kirchen und Friedhöfen, gewöhnlicherweise sagen müßten. 141 

Das zweite Geständnis umfaßt den alltäglichen Umgang von Juden und Christen, 
der u. a. durch den Talmud angeblich stark eingeschränkt wird, da die Christen 
als wilde Tiere und Götzendiener anzusehen seien. 142 Das dritte Geständnis be-
zieht sich vor allem auf den Handel mit Christen und die Gültigkeit der gegen-
über den Christen geleisteten Eide und Verträge, an die sich die Juden grund-
sätzlich nicht gebunden fühlen. 143 Viertens soll ihnen der Kauf von Abend-
mahlskelchen ausdrücklich verboten sein, da hiermit der Götzendienst unter-
stützt würde. 144 Nach dem fünften Geständnis sei die Tötung von Christen unter 
Juden angeblich keine Sünde, umgekehrt aber würde ein Christ die Todesstrafe 
verdienen, wenn er einen Juden töte. 145 Das sechste Geständnis umfaßt die Ver-
bote, ein Bündnis oder ähnliches mit Christen zu schließen, Medizin von christ-

140 V gl. auch die von Merhavja transkribierten Auszüge aus der Handschrift aus Trier mit denen 
des vollständigen Traktats in der handschriftlichen Fassung aus Karlsruhe bei MERHA VJA, A 
Spanish-Latin MS 1969/70, S. 590f. oder 603-606. Das Material flir den Traktat soll Escobar 
nach der Untersuchung von Merhavja aus dem Pugio Fidei des Raymund Martin sowie aus den 
Prozessen gegen den Talmud von 1413/14 in Tortosa gezogen haben. Dabei soll er u. a. auch 
die im päpstlichen Auftrag entstandene Untersuchung des Konvertiten Andre Bertrand zum 
Talmud und die auf seiner eigenen Erfahrung beruhenden Kenntnisse des Falles 1416/17 in 
Chambery mitverwandt haben: Ebd., S. 60 I. 

141 Nach der von Merhavja vorgenommenen Unterteilung der Geständnisse die Punkte 1 bis 3: 
Ebd., S. 605. 

142 Ebd., Punkte 4 bis 11. 
143 Ebd., Punkte 12 bis 18. 
144 Ebd., Punkt 19. 
145 Ebd., Punkte 20 bis 23, S. 605f. 
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Iichen Ärzten anzunehmen oder sich ohne Zeugen von einem christlichen Bar-
bier rasieren zu lassen. 146 Nach dem siebten Geständnis sind die Juden im Ge-
gensatz zu den Christen durch das bei dem Beischlaf Evas mit der Schlange ein-
geflößte Gift rein geworden. 147 Achtens soll nach jüdischem Verständnis Gott 
den zweiten Schöpfungstag, bei dem das Wasser erschaffen wurde, nicht geseg-
net haben, so daß die Taufe von ihm nicht akzeptiert werde. 148 Nach dem neun-
ten Geständnis sollen christliche Frauen unrein sein, wobei diese Behauptung 
auf das dritte Geständnis Bezug nimmt, wo es u. a. heißt, daß ein Jude sich beim 
Beischlaf mit einer Christin verunreinige, aber keinen Ehebruch begehe, da das 
christliche Ehesakrament fur Juden keine Gültigkeit besitze. 149 Zehntens sei die 
Ladung von Juden vor christliche Gerichte durch andere Juden als eine Götzen-
dienerei verboten. 150 Dem elften Geständnis zufolge können sich nur Männer, 
aber keine Heranwachsenden mit dem Delikt des Ehebruchs versündigen. 151 Das 
zwölfte Geständnis unterstreicht die unbedingte Gültigkeit des Talmuds, da alle, 
die ihn nicht befolgen, als Ketzer betrachtet werden sollen, woraus sich wie-
derum ergibt, daß die Tötung eines Ketzers als Wohltat angesehen wird (vgl. das 
funfte Geständnis). 152 Schließlich werden im abschließenden dreizehnten Ge-
ständnis noch einmal die im Talmud angeblich enthaltenen Schmähungen gegen 
die allgewaltige Kirche sowie die Lügen, Eitelkeiten, Irrtümer und Häresien 
gegenüber dem christlichen Glauben und der christlichen Gesellschaft vom 
Rabbiner bestätigt.153 

Es ist dabei schwierig, ohne profunde Kenntnis der jüdischen Religion tat-
sächliche Gebote und Verbote im jüdischen Glauben von reinen Diffamierungen 
sauber zu trennen. Diese Problematik steht im Vordergrund der Untersuchung 
von Merhavja, 154 so daß hier die Frage nach dem möglichen Bezug der Ge-
ständnisse auf die Lage der Juden in Savoyen vorrangig behandelt werden soll. 

Merhavja vermutet, daß die Befragung auf der Grundlage einer bereits vor-
handenen christlichen Untersuchung zum Talmud (in Form eines Traktats) oder 
eines für diesen Zweck zusammengestellten Fragebogens gefuhrt wurde, um vor 
allem neue Informationen zum Judentum und seinem Verhältnis zu den Christen 
aus den hebräischen Schriften zu erhalten. 155 Es ist auffallig, wie genau z. T. die 
angeblichen Geständnisse die seit Jahrhunderten bestehende, restriktive kano-
nische Gesetzgebung in umgekehrtem Sinne widerspiegeln. Das reicht von der 
Verpflichtung zur Schmähung des christlichen Glaubens und der christlichen 

146 Ebd., Punkte 24 bis 26, S. 606. 
147 Ebd., Punkt 27. 148 Ebd., Punkt 28. 149 Ebd., Punkt 29. 150 Ebd., Punkt 30. 151 Ebd Punkt 31 152 Ebd:: Punkte 32133. 153 Ebd., Punkt 34. 154 Ebd., S. 593-60 I. 155 Ebd., S. 593. 
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Kirche über das Verbot, christliche Ammen zu halten oder Ärzte zu konsultieren, 
mit Christen an geheiligten Orten und Tagen Umgang zu haben bis hin zur aus-
drücklichen Erlaubnis der Juden, die Christen im Handel zu betrügen etc. 

Trotz des Verweises auf den Prozeß und das Verhör des Rabbiners Sansin vor 
Herzog Amadeus stellt sich also die Frage, inwieweit bei den angeblichen Ge-
ständnissen Interpolationen mit den Ergebnissen früherer Untersuchungen aus 
anderen Traktaten vorgenommen worden sind. 156 Die Vorwürfe müssen keinen 
direkten Bezug zur Lage in Savoyen aufweisen, da schon infolge der Disputation 
von Paris 1240 in lateinischer Sprache verfaßte Talmudexzerpte angelegt worden 
waren, die schließlich als Extractiones de Talmud in 35 Artikeln die Anklagen 
gegen den Talmud in einer Art Dossier sammelten. 157 Die Aussagen des Rabbi-
ners Sansin waren in dem Traktat Escobars in insgesamt 25 Geständnissen zum 
Talmud zusammengefaßt worden, in der Version des hier vorliegenden tractulus 
blieben nur noch dreizehn Geständnisse übrig, die Merhavja in seiner Edition zur 
besseren Gegenüberstellung in 34 Punkte gegliedert hat. 158 

Ein Vergleich der einzelnen Punkte mit dem Dossier zeigt, daß in den soge-
nannten Geständnissen aus Savoyen vorwiegend nur ein bestimmter Ausschnitt 
der thematisch weitergefaßten Extractiones angesprochen wird: das Verhältnis 
der Juden zu den Christen. Als Beispiele ähnlicher früherer Vorwürfe sollen hier 
die Erlaubnis zum Töten eines Christen (viertes Geständnis), die Götzenanbe-
tung der Christen (zweites Geständnis), die alltägliche Schmähung der Christen 
in den jüdischen Gebeten (erstes Geständnis) sowie die Erlaubnis zum Diebstahl 
oder zum Betrug der Christen (drittes Geständnis) genannt werden. Die Ge-
ständnisse des Sansin gehen jedoch noch viel konkreter auf die Beziehungen 
zum Christentum in den Bereichen Handel, Gesellschaft, Gerichtswesen oder auf 
sexuelle Beziehungen ein, die in Savoyen gerade zu dieser Zeit im Mittelpunkt 
der Auseinandersetzung standen. Es sei in diesem Zusammenhang noch einmal 
auf die häufigen Vorwürfe der Verführung christlicher Ehefrauen und Mägde, 
des Betrugs und der Hehlerei in der Geldleihe oder der Blasphemie erinnert. 159 

Diese Geständnisse des Sansin sind nach Merhavja auf Grund ihrer Einzigartig-
keit als genuine Äußerungen Sansins anzusehen. 160 Sie beziehen sich vor allem 
auf einen Traktat des Talmuds, die jüdische Schrift Aboda Sara, die sich mit 
dem jüdischen Verhalten gegenüber den sogenannten Götzendienern und dem 
Götzendienst im allgemeinen auseinandersetzt Sie wird ebenso wie der Talmud 

156 Zu den Interpolationen in den Traktaten gegen den Talmud im allgemeinen vgl. PATSCHOYSKY, 
Der 'Talmudjude' 1992, S. 16. 

157 Als Tabelle ediert in LOEB, La contraverse 1880, S. 253f und im Original mit dem entspre-
chenden Kommentar und einer Übersetzung in LOEB, La contraverse 1881, S. 252-270 bzw. 
39-55. Sie wurden später von verschiedenen geistlichen Autoren im Rahmen der sogenannten 
Pharetra fidei contra Judeos-Schriften und in anderen antijüdischen Traktaten publizistisch 
ausgewertet: PATSCHOVSKY, Der 'Talmudjude' 1992, S. 17-21. 

158 MERHA VJA, A Spanish-Latin MS 1969170, S. 603-606. 
159 Vgl. dazu die Kapitel V. I. I bis V.I.J. 
160 MERHAVJA, A Spanish-Latin MS 1969170, S. 592f. 
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im allgemeinen in den Geständnissen genannt oder es wird indirekt auf sie Be-
zug genommen. Die aus den früheren Untersuchungen bekannte Aussage über 
die uneingeschränkte Autorität des Talmud spiegelt sich nur im zwölften Ge-
ständnis von Sansin wider. Anklagen wegen Blasphemie gegen Jesus oder gegen 
Gott sowie die eher allgemeinen 'Torheiten', 'Absurditäten' oder 
'Unsittlichkeiten' des Talmuds kommen hier im Gegensatz zu den Anklagen von 
1240 nur am Rande in dem dreizehnten Geständnis vor. Die eher phantastisch 
ausgeprägten Vorwürfe im siebten und achten Geständnis könnten dagegen ein 
Reflex auf vergleichbare christliche Schmähungen der Juden in Exempelsamm-
lungen oder ähnlicher Literatur sei. 

Unter den Anklagen fehlten dagegen die im christlich-jüdischen Streitge-
spräch sonst so wichtigen Streitfragen nach der Dreifaltigkeit Gottes oder der 
Messianität Jesu, so daß anscheinend vor den sogenannten Geständnissen keine 
den ganzen Glauben umfassende Disputation zwischen dem Konvertiten und den 
inhaftierten Rabbinern oder anderen Vertretern der jüdischen Gemeinde wie im 
Falle Tortosas stattgefunden hat. 161 Es wären in diesem Fall auch entsprechende 
Nachweise in den zentralen und lokalen Rechnungsquellen zu erwarten gewesen. 
Der Talmud stand Escobar zufolge allein unter dem Blickwinkel seiner Aussa-
gen zum Christentum im Vordergrund des Prozesses, so daß hier im Gegensatz 
zu den bekannten Vorläufern ein mit beschränkten Mitteln und in begrenztem 
Ausmaß durchgeflihrter, regionaler Typus der Talmuduntersuchungen vorzulie-
gen scheint. 

Ein weiterer interessanter Vergleich ergibt sich auch aus den Befragungen, de-
nen die Juden aus Trevoux in bezug auf blasphemische Stellen in ihren religiö-
sen Werken 1429 ausgeliefert waren, die sich auch auf das Verhältnis zwischen 
Christen und Juden im Alltag konzentrierten. 162 

In den vorliegenden Quellen spiegelt sich so nur bedingt eine detailliertere 
Auseinandersetzung mit den inhaftierten Juden über ihre inkriminierten Werke 
wider. Sie zeugen vielmehr von einem allgemeinen Interesse an der alltäglichen 
jüdischen Haltung gegenüber den christlichen Mitbürgern, die im Zuge der Ver-
höre aus den jüdischen Schriften begründet werden sollte. Zusammen mit der 
vom Talmud angeblich auferlegten Pflicht zu Lug und Betrug oder gar zum 
Mord an der Christenheit wurde der Jude nach Meinung von Patschovsky zu ei-
nem 'Monstrum', so daß sich den bereits bekannten Bildern vom 'Ritualmörder', 
'Wucherer', 'Hostienschänder' und 'Brunnenvergifter' nun noch das Bild des 
'Talmudjuden' hinzugesellte. 163 

Auf die Untersuchung des Talmuds folgte am 21. Januar 1417 eine Verurtei-
lung sämtlicher savoyischer Juden durch ein weltliches Gericht unter dem Vor-
sitz des Richters Henri de Combe zu der hohen Geldstrafe von 6.000 Ecus oder 

161 Die Messianität Jesu stand noch in der Disputation von 1413/14 im Mittelpunkt der Auseinan-
dersetzung: Ebd., S. 271 und 276; ÜRFALI, L'utilisation polemique 1990, S. 18f. 

162 Siehe Kapitel V.2.3. 
163 PATSCHOVSKY, Der 'Talmudjude' 1992, S. 23f. 
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umgerechnet 9.000 Florins. 164 Allein die Juden aus Chambery mußten 20%, d. h. 
insgesamt 1.800 Florins, der Kosten tragen. 165 Interessanterweise kam der Her-
zogin von Savoyen ein Anteil an der Summe in Höhe von 1.000 Ecus oder 1.500 
Florins zu. 166 Dieses Indiz wirft die Frage nach der besonderen Verantwortung 
Marias von Burgund auf, zumal es zahlreiche andere Beispiele gibt, in denen 
christliche Fürstinnen, von religiös-moralischen Skrupeln gepackt, antijüdische 
Maßnahmen einleiten ließen. 167 In einer weiteren Rechnung sind die Gläubiger 
des Herzogs genannt, die wegen ihrer Mühen bei dem Prozeß aus den verbliebe-
nen Einnahmen dieses Vergleichs bezahlt werden sollten. 168 Mit der Verurtei-
lung der Juden war nach einer Rechnung ihre Kennzeichnung in dem großen 
Saal der Burg zu Chambery verbunden, für die eine Elle gelber Stoff gekauft 
wurde. 169 Einen Tag später erfolgte die Verbrennung der inkriminierten Werke 
sowie eine Aufhebung sämtlicher Privilegien der J uden. 170 Aus den Rechnungen 
der Kastellanei von Chambery erfahren wir noch mehr über den Ablauf der Ur-
teilsvollstreckung. Ihnen zufolge sind die Bücher in einer Art Prozession durch 
die Stadt geführt und ihre Vernichtung durch Ausruf und Trompetenbegleitung 
überall angekündigt worden: 

ltem a Ia trompeta et eride diete ville Chamberiaei qui notiffieaverunt per 
dietarn villam justiciam fiendam de dietis libris judeorum et qui trompeta 
semper tubieinavit seu pulsavit dueendo dietos libros ad loeum in quo 
fuerunt eombulsi et dum eomburebantur eeiam tubieinavit. 171 

Auf diesen Vorgang scheint sich auch eine entsprechende Bemerkung von Joha-
nan de Treves über eine Bücherverbrennung in einem späteren Responsum zu 

164 AST, Inv. 16, Reg. 63, fol. 42v.-43r.; AST, Inv. 41, Reg. 43, fol. 45v.-46r. Ein Ecu entsprach 
nach den Angaben in derselben Quelle zu dieser Zeit 18 Gros, ein Florin dagegen 12 Gros; vgl. 
auch SPUFFORD, Medieval exchange 1986, S. 191 f. 

165 AST, Inv. 16, Reg. 62, fol. 54v. 
166 AST, Inv. 16, Reg. 63, fol. 61r. 
167 Es sei hier nur auf die Rolle Blanches von Kastilien bei der Talmuduntersuchung 1240 in Paris 

oder der Herzogin Aleidis von Brabant sowie der Gräfin Johanna von Flandern bei der Be-
kämpfung des Wuchers der Juden verwiesen. 

168 Es sind dies die Mitglieder des herzoglichen Rates: der Kanzler Jean de Beaufort, der Mar-
schall Bonfiace de Challant, Franvois de Menthon, Jean Servais, der Präsident des Rates Lam-
bert Oddinet, der Rechnungsmeister des Hofes Pierre Andrevet, der Schatzmeister Guigo 
Man!chal, der Richter Henri de Combe, die herzoglichen Bevollmächtigten für die Bresse 
Pierre Velvet und für das Bugey Martin Pichet: AST, lnv. 16, Reg. 63, fol. ll9v.-12lr. 

169 Libravit [ ... ] pro tercio unius ulne tele jaunarum emptarum a Janino Cheverete de qua 
fuerunt bendati Sansinus et Agynus magistri legis judeorum et qui omnes et singuli judei totius 
ducatus Sabaudie dicta die fuerunt per dominum martiati in magna sala chamberiaci: AST, 
Inv. 16, Reg. 62, fol. I 04v.-1 05r.; GABOTTO, La politica 1918, S. 290; aber nicht in Ketten und 
mit verbundenen Augen: SEGRE, The Jews in Piedmont I, 1986, S. XIV. 

170 AST, Inv. 41, Reg. 43. fol. 45v. 
171 AD Savoie, SA 7738, Pec. 48 Mitte. 
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beziehen. 172 Zu antijüdischen Tumulten scheint es jedoch während des gesamten 
Prozesses nicht gekommen zu sein.173 

Gleichzeitig wurde Jacolet de Bage und Abramin Symond als Vertreter der 
Juden des Herzogtums gegen Zahlung der genannten Geldstrafe die Gewährung 
neuer Privilegien, die aus 41 Kapiteln bestanden haben sollen, zugesagt. 174 Die 
jüdischen Notabeln konnten von ihren Frauen gegen Kaution wieder freigekauft 
werden. 175 Zwei Monate später wurde den Juden ein Leben nach dem mosa-
ischen Gesetz ... servatis consuetudinibus legis nature et divine [sie!] iuxta 
eorum ritum et bonos mores et dicte legis moysi [sie!] ... gestattet. 176 

Im Mai 1417 wurden auf Anordnung des Herzogs auch noch in allen Orten der 
Bresse und der Valbonne, in denen sich eine größere jüdische Gemeinde nieder-
gelassen hatte, d. h. in Bourg-en-Bresse, wo die nach Chambery zweitwichtigste 
jüdische Gemeinde in Savoyen lebte, in Chätillon-sur-Chalaronne, Bäge, Pont-
de-Veyle, und Pont-de-Vaux, die hebräischen Bücher gesammelt und nach 
Chätillon gebracht. 177 Dort wurden sie von dem bereits in Chambery tätig gewe-
senen Konvertiten Amedee de Evian und Pierre de Varambon in kürzester Zeit 
geprüft und dann verbrannt. 178 Offensichtlich handelte es sich nunmehr nur noch 
um die Vollstreckung eines Verwaltungsaktes, da in den wenigen Tagen des 
Aufenthalts der beiden Beauftragten und ihrer Gehilfen kaum Zeit flir eine ein-
gehende Prüfung der Schriften oder eine Befragung der Juden vor Ort blieb. 
Außerdem wurden in diesen Orten wie in Genf- dem dritten jüdischen Zentrum 
unter savoyischer Verwaltung- sämtliche Juden mit einem Kennzeichen verse-

172 Nach KüHN, Juifs France du Nord 1988, S. 234. Entgegen der Deutung von Schwarzfuchs 
scheint Johanan aber nicht persönlich in den Prozeß verwickelt gewesen zu sein, da er sich 
noch ein Jahr zuvor in Trevoux aufhält und sein auch unter den Christen bekannter Name in 
diesem Zusammenhang nie auftaucht. Die in einem weiteren Respensum geschilderte Verhaf-
tung könnte sich dagegen auf die Vorgänge des Jahres 1426 beziehen: SCHWARZFUCHS, Yoha-
nan Treves 1990, S. 9. 

173 Entgegen mancher Behauptungen wurden die Juden selbst nicht verbrannt: CHICHEPORTRICHE, 
La communaute juive 1973, S. 36f. 

174 Recepit a predictis judeis pro sigillo litere privilegiorum fibertatum seu franchesiarum eisdem 
concessarum continentium quadraginta unum capitullas ... : AST, Inv. 41, Reg. 43, fol. 45v. 

175 ••• pro sigillo littere per quam fiberantur ab arresto et carceribus quibus sunt sub caucione 
ydonea aliter pro alio prestandi de se representando ... : AST, Inv. 41, Reg. 43, fol. 140v.-
141 r. und ähnlich fol. 25v. 

176 AST, Inv. 41, Reg. 43, fol. 46r. 
177 Nach den Rechnungell aus den entsprechenden Kastellaneien von Bäge (AD Cöte-d'Or, 

B 6836, Pec. 44/45), Bourg-en-Bresse (AD Cöte-d'Or, B 7164, Pec. 49/50), Chätillon-sur-
Chalaronne (AD Cöte-d'Or, B 7623, Pec. 29/30). 

178 AST, lnv. 16, Reg. 63, fol. 105r.-v.; GERSON, Notes 1884, S. 238f.; BRUCHET, Le chäteau de 
Ripaille 1907, S. 383; GABOTTO, La politica 1918, S. 290; MOREL, Chätillon-en-Dombes II, 
1927, S. 73. Über die Datierung dieses Autodates herrscht einige Verwirrung: Während Bru-
chet die entsprechende Quelle auf 1416 datiert, situiert Gerson die Aktion in Chätillon ohne 
genaue Quellenangabe auf den 8. Mai 1418. Eine Spanne von exakt einem Jahr zwischen den 
Untersuchungen in Bourg und dem benachbarten Chätillon ist jedoch mehr als unwahrschein-
lich! Zur Vergehensweise in der Bresse und Valbonne siehe auch die herzöglichen Anweisun-
gen: AD Cöte-d'Or, B 7623, Pec. 29/30. 
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hen. 179 Dagegen erhielten sie in der benachbarten Herrschaft von Thoire-Villars, 
d. h. vor allem in Trevoux, angesichts dieses Prozesses im Juni 1417 ein Privileg, 
das ihnen den Gebrauch des Talmuds und anderer Werke ausdrücklich ge-
stattete.180 Freilich sollte diese Vergünstigung nicht lange anhalten, wie wir bald 
sehen werden. 

In diesem Zusammenhang muß noch einmal auf das bereits früher erwähnte 
Schreiben des Rabbiners Jakob Gehlhausen verwiesen werden, in dem von dem 
ungeheuren Aufsehen, das die Talmudverbrennung unter den Juden im Deut-
schen Reich ausgelöst hatte, ausführlich die Rede war. 181 Die Verurteilung führte 
letzlieh auch zur Erteilung von zwei Schutzprivilegien für die Juden im Reich 
durch Papst Martin V. im Februar 1418. 

Ein weiterer entfernter Ausläufer dieser erneuten Anschuldigungen gegen die 
Juden findet sich auch in Burgund, wo sich nach den Vertreibungen von 1394 
nur noch vereinzelt Juden aufhielten. Eine der wenigen Spuren von ihnen findet 
sich in einer Rechnung aus Dijon 1416/17: 182 Eine in Chäteauneuf verhaftete 
Bettlerin und ihr Sohn hatten erklärt, daß sie auf Anleitung des in Seurre leben-
den Abraham die Brunnen der Region vergiftet hätten. Darauf scheint es zu einer 
Untersuchung gekommen zu sein. Bei einem erst kurz zuvor zum Christentum 
übergetretenen Konvertiten namens Jean wurden verschiedene hebräische Briefe 
gefunden, die der in Dijon lebende Jude Sal01non de Baume von seiner Frau und 
anderen Juden erhalten sollte. Er wurde nach Dijon geführt, um den Inhalt der 
Briefe zu erklären, weil ... an doubtoit que en icelles lettres ou cedules ne 
fuissent contenues choses prejudiciables au peuple chrestien . . . Dieser Ver-
dacht gegenüber den Juden könnte sich möglicherweise auf die zu dieser Zeit 
stattfindenden Untersuchungen gestützt haben. 

Auf jeden Fall wird deutlich, daß es sich nicht um eine einmalige, außerge-
wöhnliche Situation handelt, der ausschließlich die Juden aus Chambery ausge-
setzt waren, sondern um eine systematische und inquisitorische Kontrolle ihres 
religiösen Lebens in ganz Savoyen, die ihren Ausgangspunkt in Chambery hatte 
und auch noch in benachbarte Regionen ausstrahlte. Dieses Mal reagierten der 
Graf und seine lokalen Gewaltenträger auch nicht wie 1348 auf eine von außen 
kommende, verdeckte Bedrohung der Christenheit in Form einer angeblichen 
Verschwörung der Juden und Araber zur Ausrottung ihrer christlichen Feinde, 
sondern leiteten selbst aktiv Untersuchungen gegen die Schriften der Juden ein, 
deren Ansichten sie z. T. mit denen der unter den Christen lebenden Ketzer 
gleichsetzten. 

179 In dem Kontext der Abrechnung eines Boten: Item ad judeos Gehennarum debentes de mar-
ciacione eisdem per dominum noviter facta ... : AST, Inv. 16, Reg. 63, fol. 127v. 

180 /tem vou/ons aussi et octroyons qu 'il:: puissent user dudit Iivre de talamuze et des deppenden-
ces et gloses d 'icelle traittes et desparties, par ainsi come i/z ont acoustume /e temps passe: 
LüEB, Unepisode 1885, S. 49f. 

181 Siehe Kapitel IV.1.4 und die Anm. 97. 
182 Hier wie im folgenden nach SIMONNET, Juifs et Lombards Bourgogne 1866, S. 217. 
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Doch die erhöhte religiöse Sensibilität dieser Jahre richtete sich nicht nur ein-
seitig gegen die Juden, wie das Schicksal des Jean Lageret zeigt, das wegen sei-
ner Parallelen zum Prozeß gegen die Juden kurz geschildert werden soll. 183 Er 
entstammte einer vermögenden Familie aus Chambery. Sein Vater gleichen Na-
mens war im Dienste des Grafen aufgestiegen, und sein Sohn baute nun seine 
Stellung am Hofe aus und erweiterte den Grundbesitz der Familie in und um 
Chambery. 184 Vermögend und kultiviert, wurde Jean zunächst Beamter, dann 
Ratgeber von Amadeus VIII. Seine Karriere endete allerdings mit dem Auftau-
chen des Mediziners, Magiers und Astrologen Michel de Dissipatis 1415 in 
Chambery, dessen Fähigkeiten bald in der ganzen Stadt bekannt waren. 185 Jean 
Lageret ließ sich von ihm anscheinend in den Gebrauch von Amuletten und ma-
gischen Ritualen zur Abwendung von Krankheiten und anderem Unglück, zur 
Schwächung seiner Gegner und insbesondere zur Gewinnung der Gunst am Hofe 
einweisen. 186 Wie schon 1406 bei dem Juden Salamin de Beaune, beanspruchte 
schließlich auch der Graf selbst die Dienste des geheimnisvollen Mannes, um 
seine schwache Gesundheit zu stärken. Zunächst wurde Michel de Dissipatis 
reich entlohnt, doch ein Jahr später änderte sich, vielleicht in Zusammenhang mit 
den Untersuchungen und dem Prozeß gegen die Juden, die Einstellung, und er 
wurde zusammen mit Jean Lageret unter dem Verdacht der Zahlenmystik, Hexe-
rei und Majestätsbeleidigung festgenommen. Zwei Prozesse wurden eingeleitet 
und die Häuser beider Angeklagten untersucht. Tatsächlich wurde in dem Haus 
Jean Lagerets eine Reihe bizarrer Gegenstände gefunden, die den Verdacht der 
Ausübung magischer Praktiken verstärkten. 187 Er wurde wegen seiner ausge-
zeichneten Verbindungen in seiner Heimatstadt weit weg von Chambery in das 
Gefangnis von Corgenon in der Bresse gebracht und einem langen ergebnislosen 
Verhör unterzogen. Dabei wurde neben dem Appellationsrichter der Bresse, Jean 
Tardit, auch wieder Pierre Varambon als herzoglicher Beauftragter eingeschaltet. 
Bei dem gleichzeitig verlaufenden Prozeß gegen Michel Dissipatis in Le Bourget 
soll auch ein Beauftragter des zuständigen Bischofs von Grenoble, Aimo de 
Chissey, anwesend gewesen sein. Ein erstes Kreuzverhör Jean Lagerets unter 
Anwendung der Folter im Juni 1417 erbrachte noch kein Geständnis, erst eine 
Transferierung nach Le Bourget zu seinem angeblichen Komplizen und eine 
zweite Tortur lieferten anscheinend genügend belastende Aussagen, um ihn 
schließlich am 27. September 1417 wegen Hexerei und Majestätsbeleidigung 

183 Zum Leben und zum Prozeß des Jean Lageret siehe MUGNIER, Proces 1897, S. X-XXII; 
COGNASSO, Un processo 1924, S. 165-172; MARIE-JOSE, Jean Lageret 1961, S. 461-469. 

184 Mugnier hat Vater und Sohn nicht auseinandergehalten: MUGNIER, Proces 1897, S. X-XII. 
185 Der entsprechende Vertrag des Arztes mit der Stadt siehe: Ebd., S. XXI/XXII. Nach Mugnier 

soll Dissipatis ohne Zweifel ein Jude gewesen sein, ohne daß er dies aber bis auf eine geschäft-
liche Beziehung zu den jüdischen Geldverleihern Raphael Cohen und Abramin Symond bele-
gen könnte; angeblich sollen auch seine Vorfahren und Nachkommen Juden gewesen sein: 
Ebd., S. XII/XIII. 

186 COGNASSO, Un processo 1924, S. 167f. 
187 Siehe das Verzeichnis der Gegenstände: Ebd. 
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köpfen zu lassen und seinen Besitz einzuziehen. Nur einen Monat später wurde 
der größte Teil seiner Güter an ein anderes Ratsmitglied, Jean de Compey, sowie 
der Rest später an den unehelichen Bruder von Amadeus, Humbert von Savoyen, 
vermacht, so daß der ohnehin naheliegende Verdacht einer Hofintrige zur Besei-
tigung des Aufsteigers noch verstärkt wird. 188 Vorher mußte jedoch noch die 
Einwilligung des Dominikanerkonvents in Montmetian eingeholt werden, da der 
einzige Sohn des Jean Lageret, Claude Lageret, Mönch in diesem Kloster ge-
worden, aber noch vor der Einziehung der Güter verstorben war. 189 Ähnlich wie 
in dem Prozeß gegen die Juden wurden wiederum alle Beteiligten ftir ihre Mü-
hen bei der Durchführung der Ermittlungen und der Gerichtsverhandlung groß-
zügig entschädigt. 190 Es ist die Frage, ob dieses auffällige zeitliche Zusammen-
treffen der beiden Prozesse nur als ein reiner Zufall anzusehen ist oder ob hinter 
den plötzlichen religiösen Skrupeln nicht noch andere mögliche Motive stecken 
könnten. 

Zur Klärung dieser Frage soll der weitere Kontext der Ereignisse beleuchtet 
werden. In der Literatur zur Geschichte der savoyischen Landesherrschaft oder 
zu Amadeus VIII. finden sich keine Hinweise, die über die möglichen Zusam-
menhänge der Talmudverbrennung von 1416/17 Aufschluß geben könnten. Es 
bietet sich jedoch schon wegen der zeitlichen Nähe der Ereignisse an, für die 
Vorgänge in Chambery eine Verbindung zur Disputation von Tortosa 1413114 zu 
ziehen, wie sie auch bereits in dem Traktat des Andreas de Escobar hergestellt 
wurde. 191 Der avignonesische Gegenpapst Benedikt XIII., der nun in Valencia 
residierte, hatte dort ein Religionsgespräch zwischen einem Konvertiten und 
jüdischen Rabbinern aus Aragon inszeniert, um die Juden zur Konversion zu 
treiben. Er selbst leitete neben seinem Leibarzt und eigentlichen Initiator des 
Prozesses, dem Konvertiten Hieronymus de Santa Fe, einen Hauptteil der 68 Sit-
zungen und erließ im Anschluß 1415 die Bulle Et si doctoris gentium, die eine 
Konfiszierung des Talmuds und andere restriktive Maßnahmen gegen Juden for-
derte und auch in der Savoyen benachbarten Region des Comtat Venaissin gültig 
war. 192 Die Beweisführung der Disputation von Tortosa, von der es ein Protokoll 

188 Eine genaue Auflistung der Güter von .Jean Lageret findet sich am Ende des Artikels von 
Marie-Jose: MARIE-JosE:, Jean Lageret 1961, S. 467-469. Ein ähnlicher Fall einer Verschwö-
rung gegen einen überaus erfolgreichen Aufsteiger findet sich in dem aus Belley stammenden 
mehrmaligen Kastellan, Schatzmeister und Geldverleiher für den Hof und den Adel Savoyens, 
Pierre de Gerbais, der unter der Anschuldigung der Vergiftung und der Unterschlagung von 
Geldern für lange Jahre ins Gefängnis geworfen wurde und alle seine Güter und Schuldbriefe 
aufgeben mußte: Cox, The Green Count 1967, S. 302-304. Sonst waren Verurteilungen von 
höheren Beamten eher selten: DEMOTZ, Amedee VIII 1992, S. 132-137. 

189 COGNASSO, Un processo 1924, S. 169. 
190 MuGNIER, Proces 1897, S. XVII-XXI. 
191 Zur Disputation siehe insb. MERHAVJA, A Spanish-Latin MS 1969/70, S. 271-286 sowie 

ÜRFALI, L'utilisation polemique 1990. Auch im italienischen Raum wurde in Reaktion auf 
diese Bulle von den Rabbinern Mittelitaliens eine erste Synode ins Leben gerufen: FINKEL-
STEIN, Jewish Self-Government 1924, S. 86. 

192 Bulle ediert bei DöLLINGER, Materialien 1863 und SIMONSOHN, The Apostolic See II, 1989, 



280 

des Konvertiten Hieronymus wie auch ein mehrmals aufgelegtes Traktat sowie 
eine davon abgeleitete Kurzform gibt, 193 könnte ebenso wie vielleicht auch der 
Ketzerprozeß gegen Johannes Hus aufdem Konzil zu Konstanz 1415 als Vorbild 
fl.ir die Untersuchungen in Chambery gedient haben. 

Die Beziehungen Amadeus' VIII. und seines Hofes zum Konzil sind rudimen-
tär bekannt, 194 weniger jedoch die Verbindungen zur päpstlichen Residenz in 
Valencia. Bindeglied zwischen dem päpstlichen Hof und Savoyen könnte Bene-
dikts ehemaliger Beichtvater, der schon bekannte dominikanische Prediger Vin-
zenz Ferrer, gewesen sein, der sich ebenso wie Benedikt schon frühzeitig in der 
Judenmission in Spanien hervorgetan hatte und bereits in den Jahren 1402-1404 
als einer der ersten Wanderprediger überhaupt durch Savoyen und Piemont ge-
reist war. 195 Eine direkte Einflußnahme Vinzenz' oder eines anderen Wander-
predigers auf den Verlauf des Prozesses ist nach den bisher edierten Quellen 
nicht nachzuweisen. Doch Anfang 1417 hat Vinzenz sich im Zuge seiner Mis-
sionstätigkeit zumindest in der unmittelbaren Umgebung von Savoyen aufgehal-
ten.196 Nach verbreiteter Meinung in der Forschung soll er sogar bei der Grund-
steinlegung des Dominikanerkonvents von Chambery 1418 persönlich zugegen 
gewesen sein. 197 Der einzige mögliche Beleg ftir diese These ist die Ausstattung 

Nr. 538, S. 593-602. Der von dem Konvertiten gleichzeitig in Tortosa verfaßte Tractatus con-
tra judeos soll als Grundlage flir die Disputation gedient haben: BRETILE, San Vicente Ferrer 
1924, S. 71-77. Nach Merhavja war von Hieronymus jedoch nur ein Protokoll der Disputation 
angefertigt worden, während von seiten des sogenannten Informationsgremiums unter der Fe-
derflihrung des Konvertiten Andre Bertrand (der unter Benedikt XIII. zum Dekan einer Kolle-
giatskirche in A vignon und zum Beichtvater des Papstes, später gar zum Bischof von Barcelona 
aufgestiegen war) ein Dossier mit Argumenten gegen den Talmud zusammengestellt worden 
war, das später auch als Grundlage flir die bereits erwähnte Bulle Benedikts XIII. dienen sollte: 
MERHAVJA, A Spanish-Latin MS 1969/70, S. 271 bzw. 276. Zur Person des Andre Bertrand 
vgl. auch DHGE VIII, 1935, Sp. I 031 f. 

193 MERHA VJA, A Spanish-Latin MS 1969/70, S. 271. 
194 Amadeus unterstützte in Anlehnung an die Politik von König Sigismund von Anbeginn das 

Konzil zu Konstanz, über dessen Verlauf er, obwohl er dort nie persönlich anwesend war, 
durch zahlreiche hochgestellte und aus Savoyen stammende Freunde, wie z. B. den bereits er-
wähnten Kardinal Antoine de Challant und den Kardinal Jean de Brogny, der als Dekan des 
Heiligen Kollegs dem Konzi I von 1415-1417 vorsaß, genau informiert gewesen sein dürfte. Er 
erkannte dann auch den neugewählten Papst Martin V. sogleich an und nahm bei dessen 
Durchreise durch Savoyen und Piemont enge Verbindungen mit ihm auf: COGNASSO, Ame-
deo VIII, Bd. I, 1930, S. 199f. 

195 Siehe dazu das Kapitel 111.1.2. 
196 FAGES, Saint Vincent Ferrier 1905, S. 359-363; LEVESQUE, Le couvent 1975, S. 20. Auch der 

bekannte franziskanische Wanderprediger Guillaume Jousseaume muß im Verlauf des Jahres 
1417 in Savoyen gewesen sein, da er als wichtiger Verteidiger der französischen Reformbewe-
gung der Observanten 1417 in Konstanz und 1418 in Chambery geweilt haben soll: MARTIN, 
Le metier 1988, S. 174. 

197 CHAPPERON, Chambery 1863, S. 143f.; FAGES, Saint Vincent Ferrier 1905, S. 363; LEVESQUE, 
Le couvent 1975, S. 20 oder BRONDY, Chambery 1988, S. 176. Der Dominikanerkonvent, von 
dem heute bis auf das Portal keine Spuren mehr zu sehen sind, wurde in unmittelbarer Nähe 
des jüdischen Viertels an der damaligen Rue de Villeneuve errichtet: siehe den flir das Ende 
des 14. Jahrhunderts rekonstruierten Grundriß der Stadt im Anhang der Arbeit von Chaweron. 
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des Dominikanerkonvents in Chambery mit Reliquien seiner Person, die im 17. 
Jahrhundert verloren gegangen sein sollen. 198 

Merhavja vermutet dagegen, daß der Verfasser des Traktats gegen den Tal-
mud, Andreas de Escobar, die Verbindung selbst hergestellt haben könnte. Nach 
Merhavjas Untersuchung hat Escobar an der Disputation von Tortosa 1413/14 
teilgenommen. Zwar wird sein Name nicht in den überlieferten Quellen direkt 
genannt, doch unter den Mitgliedern des sogenannten Informationsgremiums be-
fand sich auch ein dominus didaci, der auf den Beinamen von Andreas Didaci 
oder auch Dias verweisen könnte. 199 In diesen Jahren stand Escobar auf jeden 
Fall Benedikt XIII. nahe, der ihm verschiedene Titel und Pfründen zuwies. 
Trotzdem war er auch mit den anderen Päpsten dieser Zeit in Kontakt und nahm 
an dem Konzil zu Konstanz teil, wo er mehrmals als Redner auftrat und schließ-
lich zu einem überzeugten Anhänger der konziliaren Theorie wurde. Es ist gut 
möglich, daß Andreas de Escobar im Zuge dieses Aufenthalts auch König Si-
gismund auf dessen Reise zu Benedikt XIII. durch Savoyen begleitet hat und 
Zeuge der Erhebung Savoyens zum Herzogtum sowie der Entscheidung Ama-
deus' VIII., eine Untersuchung gegen den Talmud einzuleiten, geworden ist: 

Insuper ad gloriam illius xpiscianissimi principis, recupatoris unionis ec-
clesie, invictissimi cesaris romanorum, et ungarie regis illustrissimi da-
mini, Sygismundi [ ... ] et ad honorem [ ... ] ducis Sabaudie, qui me 
presente una die per totum suum dominium libros iudeorum fecit capi ... 200 

Seine Anwesenheit bei dem Besuch des Königs in Chambery ist aus den bisher 
edierten Quellen jedoch nicht zu belegen. 

Nach Darstellung des weiteren Kontexts der Talmudverbrennung bleibt die 
Frage offen, wieso die Initiative bei den geschilderten Aktionen offensichtlich 
von dem Landesherrn und seinen Ratgebern ausging, die sich der Konvertiten 
und der Bettelorden, in diesem Fall der Franziskaner, bedienten, um die Unter-
suchung erfolgreich durchfuhren zu können. Auch wenn es zu keiner direkten 
Einflußnahme gekommen sein sollte, ist eine starke Beeinflußung der religiös-
moralischen Haltung Amadeus' VIII. durch die Franziskaner und die Dominika-
ner nicht abzustreiten.201 Gerade seit Ende des 14. Jahrhunderts haben die Do-
minikaner mit der Ordem reform bzw. die Franziskaner mit der Entstehung der 
Observantenbewegung be: der Reformierung der kirchlichen Institutionen und 

198 RABUT, Documents 1858, S 1 02f. 
199 MERHAVJA, A Spanish-Lat n MS 1969/70, S. 278; zum Beinamen vgl. DHGE XV, 1963, 

Sp. 861. 
200 Zitat aus dem Traktat Escoba.rs: MERHAVJA, A Spanish-Latin MS 1969/70, S. 590f. 
201 Es waren auch wiederum zwei zu hohen Würden gelangte Dominikaner, der Erzbischof von 

Arles, Louis Aleman, und der Theologieprofessor Jean de Raguse aus Paris, die die Wahl von 
Amadeus VIII. zum Gegenpapst des Konzils erfolgreich propagierten: STIEBER, Amedee VIII 
1992, S. 340f., 350f.; PEROlJSE, Louis Aleman 1904, S. 293-351. 
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bei der Ausbreitung der Volkspredigt eine große Rolle gespielt. 202 Zwar gibt es 
bisher so gut wie keine Spezialliteratur über die Verbindungen des Landesherrn 
zu den Bettelorden oder über die Stellung von Amadeus in religiösen Fragen vor 
seinem Rückzug nach Ripaille 1434 und seiner Berufung zum Gegenpapst auf 
dem Basler Konzil 1439,2°3 doch allein die unter seiner Herrschaft stark anstei-
gende Zahl der Gründungen von Dominikanerkonventen in den bedeutendsten 
Orten seiner Landesherrschaft, in denen jeweils auch eine größere jüdische Ge-
meinde lebte, ist ein deutliches lndiz.204 Amadeus VIII. hatte die relativ späte 
Verbreitung des Ordens in Savoyen- in den Städten der Umgebung hatte er sich 
bereits seit Anfang des 13. Jahrhunderts niedergelassen205 - mit der Erlangung 
päpstlicher Privilegien von Johannes XXIII. und Martin V. zur Gründung der 
Niederlassungen und materieller Hilfe beim Aufbau der Konvente forciert. Ein-
zig in Montmelian war schon 1318 eine erste Niederlassung der Dominikaner 
entstanden.206 Daraus erklärt sich wahrscheinlich auch die Unterstützung, die er 
in seiner Stellung als Gegenpapst von Teilen der in Avignon 1442 tagenden Ge-
neralsynode des Ordens erhielt.207 

202 Artikel »Fran9ois (ler Ordre de Saint), Les Franciscains« und »Freres Precheurs« in: 
DHGE XVIII, 1977, Sp. 849-854 bzw. 1396-1398. 

203 Bezeichnenderweise widmet z. B. Mollat in seinem Artikel über Amadeus VIII. der Zeit bis 
1434 nur achtzehn Zeilen, der Zeit danach (Rückzug nach Ripaille/Erhebung zum Gegenpapst 
Felix V.) dagegen ganze acht Spalten: DHGE li, 1914, Sp. 1166-1174. In der Literatur zur Per-
son Amadeus' VIII. wird fllr die Zeit vor 1434 immer nur auf die besondere Frömmigkeit 
Amadeus' von Kindesbeinen an verwiesen, wie sie sich im Alltag des Hofes darstellte: z. 8. 
COGNASSO, Amedeo VIII, Bd. 1, 1930, S. 158-161. Über seine Haltung zum Basler Konzil vgl. 
auch HELMRATH, Das Basler Konzil 1987, insb. S. 233-237 und die umfangreiche Arbeit zum 
Basler Konzil von MüLLER, Die Franzosen 1-11 1990, in der er jedoch durch seine bewußt ge-
wählte Konzentration auf die aktiven Kräfte des Konzils 'der zweiten Reihe' nicht speziell auf 
Amadeus VIII./Felix V. eingeht, ihm jedoch allgemein im Gegensatz zur regionalen Forschung 
sehr kritisch gegenübersteht: z. B. Ebd. II, 1990, S. 529-533. 

2°4 In Bourg-en-Bresse 1414: JARRIN, L'histoire de Bourg 1882, S. L/Ll; LEVESQUE, Le couvent 
1975; MARTIN, Le metier 1988, S. 14 7; in Chambery: RABUT, Documents 1856-1858; CHAP-
PERON, Chambery 1863, S. 143-147; FAGES, Saint Vincent Ferrier 1905, S. 362f; BRONDY, 
Chambery 1988, S. 176; HISTOIRE CHAMBERY 1992, S. 72; in Annecy, das allerdings auf Ver-
anlassung des aus der Nähe stammenden Kardinals Jean de Brogny gegründet wurde, 1422: 
FAGES, Saint Vincent Ferrier 1905, S. 118f; HISTOIRE ANNECY 1987, S. 83 und 94. Unter 
Amadeus VIII. wurde auch ein erstes Kloster der reformierten Klarissen(= Colettinnen) in Ve-
vey gegründet: HS FRANZISKUSORDEN 1978, S. 601 f.; LOPEZ, Colette 1992, S. 317-326. Bei 
allen Konventsgründungen wird der Einfluß der Predigten von Vinzenz Ferrer herausgestri-
chen. Zu dem Dominikanerorden in Savoyen siehe DUFOUR, Documents inedits 1864. Eine 
neuere Studie von N. CHARLIEUX, Les ordres mendiants en Savoie du Xllle au XVIe siecle. 
Travail d'etudes et de recherches, Chambery 1986, war mir leider nicht zugänglich. Siehe auch 
die entsprechende Karte zu den Bettelordensniederlassungen: AHF SAVOIE 1979, Nr. XVII/1 
und die Gesamtdarstellung bei HISTOIRE SAVOIE 1984, S. 387-395. 

20·5 Lyon 1218; Lausanne 1234; Mäcon 1255; Genf 1260: LEVESQUE, Le couvent 1975, S. 4 sowie 
z. T. in Piemont: MERLO, M inori e predicatori 1985. 

206 PIE MOTHON, Le couvent 1886. 
207 MüLLER, Die Franzosen II, 1990, S. 531 f. 
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Die Franziskaner hatten sich dagegen in Savoyen schon früher ausgebreitet. 
Sie besaßen neben dem bereits erwähnten Konvent in Chambery, der zu Anfang 
des 15. Jahrhunderts stark erweitert wurde,208 noch weitere Klöster in einigen 
piemontesischen Städten209 sowie eine Niederlassung in Bourg-en-Bresse seit 
135621° und eine weitere in La Chambre in der Maurienne seit 1345. Im Ver-
gleich zu den umliegenden Regionen erfolgten aber auch diese Gründungen rela-
tiv spät.21 1 Auch ihr Orden konnte sich der besonderen Verbundenheit Ama-
deus' VIII. sicher sein. Er selbst verhalf 1399 mit der Grundsteinlegung ftir den 
neuen Bau des Konvents der Franziskaner in Chambery, der im 18. Jahrhundert 
zur Kathedrale des neueingerichteten Bischofssitzes werden sollte, dem Orden 
zu einer übergeordneten Stellung in der Stadt. Seine besondere Neigung für den 
Orden zeigt sich aber vor allem darin, daß seine beiden namentlich bekannten 
Beichtväter, Jean Franeon und Antoine Clement, sowie der Hofprediger Jean 
Blanchard Franziskaner aus diesem Konvent waren.212 Es ist offensichtlich, daß 
über die religiöse Fürsorge der Einfluß des Ordens auf den Hof außerordentlich 
groß sein konnte. Die beiden Bettelorden der Dominikaner und der Franziskaner 
waren im Unterschied zu den Regularkanonikern und den bereits früh in Sa-
voyen-Piemont etablierten Orden der Benediktiner bzw. der Reformorden des 
11. Jahrhunderts (Ciuniazenser, Zisterzienser und Kartäuser) erst durch die be-
sondere Gunst Amadeus' VIII. zu einem wichtigen Machtfaktor am Hofe gewor-
den.213 Der Einfluß des Landesherrn war neben dem anderer Adliger bei der re-
lativ geringen finanziellen Potenz der Bürgerschaft der savoyischen Städte ftir 
die materielle Förderung der Konvente durch Stiftungen besonders wichtig. So 
wurde auch erst unter Amadeus VIII. die schon lange bestehende Marienwall-
fahrtskapelle bei Myans großzügig ausgebaut oder z. B. die Ausstattung der 

208 CHAPPERON, Chambery 1863, S. 125-138; BRONDY, Chambery 1988, S. 29 und 175f.; HISTOlRE 
CHAMBERY 1992, S. 71. Obwohl Chambery zu dieser Zeit kein Bischofssitz war, besaß es 
außerdem ab 14 70 noch einen Konvent der Observanten und zwei Konvente der Klarissen und 
war mit insgesamt flinf Niederlassungen der Bettelorden besser ausgestattet als die ansonsten 
viel bedeutendere Bischofsstadt Genf mit vier Niederlassungen. 

209 In Turin seit 1230, in Moncalieri seit 1232, in lvrea seit 1237; außerdem gab es weitere Grün-
dungen in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts in Pinerolo, Chieri, Susa, Mondovi und Ver-
celli: MERLO, Minori e predicatori 1985. 

210 LEVESQUE, Le couvent 1975, S. 15. 
211 HS FRANZISKUSORDEN 1978, S. 310. 
212 CIBRARIO, Origini e progresso ll, 1855, S. 205, 227, 230; CüGNASSO, Amedeo VIII, Bd. 1, 

1930, S. 19. 
213 Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß auch andere Orden eine größere Rolle ftir Amadeus VIII. 

spielten, wie man z. B. an den Stiftungen in seinem Testament ablesen kann: ANDENMAT-
TENIPARAVICINI BAGLIANI, Le testament 1992, S. 467-470. Diese Feststellung ist auch wichtig, 
um den von Cohen unterstrichenen Eindruck zu konterkarieren, daß allein diese beiden Bet-
telorden den Wandel in der christlichen Ideologie gegenüber den Juden bewirkt hätten: 
J. COHEN, The Friars and the Jews 1982, S. 14. Neben der Beobachtung der gewichtigen Rolle, 
die der Landesherr selbst bei den Prozessen gegen den Talmud spielte, soll auch noch einmal 
auf die Rolle des benedektinischen Wanderpredigers Baptiste von Mantua im Jahre 1430 ver-
wiesen werden (Kapitellll.l.4). 
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Schloßkapelle mit Reliquien vorangetrieben.214 Unter der städtischen Bevölke-
rung läßt sich vor allem seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts eine gestei-
gerte Frömmigkeit erkennen: sie manifestiert sich einerseits in der Gründung 
zahlreicher Bruderschaften, so z. B. in Chambery oder in Genf, andererseits auch 
in der Beauftragung von Wanderpredigern für die kommende Fasten- und/oder 
Adventszeit.215 

3.2 Der Prozeß gegen die Juden 1426 und die AnHinge der Inquisition 
in Savoyen 

Die Juden scheinen in der Folgezeit einem stärkeren Druck und einer strengen 
Überwachung unterlegen zu haben. Anfang Mai 1418 brachen in Savigliano Un-
ruhen gegen einen herzoglichen Eintreiber von Subsidienzahlungen aus, die zu 
einer kurzzeitigen Machtübernahme durch die lokale Bruderschaft der Societa 
popolare führte, indem sie sich der Schlüssel der Stadt bemächtigte, die Stadt-
tore schloß, die Banner der Bruderschaft und der Kommune für drei Tage im 
Zentrum hißte und Waffen an die Bürger des Ortes verteilte.216 Während dieser 

214 In Myans war im Jahre 1248 nach einem Erdrutsch des Mont Granier nur eine Kirche als einzi-
ges Gebäude von fünf verschütteten Pfarreien stehengeblieben. Ab 1458 sollte sich dann dort 
der erste Konvent der Franziskanerobservanten in Savoyen niederlassen. Für die unter Ama-
deus errichtete Schloßkapelle konnte erst von seinem Sohn und Nachfolger Ludwig 1453 das 
heute im Turiner Dom aufbewahrte Leichentuch Christi erstanden werden: HISTOIRE 
CHAMBERY 1992, S. 73-76. Ein ähnlicher Fall liegt bei der Wallfahrtskirche Notre-Dame-de-
Liesse bei Annecy vor, die auf Betreiben des aus dieser Gegend stammenden Gegenpapstes 
Clemens VII. und des Kardinals Jean de Brogny mit finanziellen Mitteln und Privilegien aus-
gestattet wurde und in deren Nähe sich ein Dominikanerkonvent niederließ: F AGES, Saint Vin-
cent Ferrier 1905, S. 118f.; DHGE II, 1914, S. 477. Es sei nur darauf hingewiesen, daß in dem 
Libretto von Eugene Scribe (1791-1861) zu der Oper »Lajuive« von Jacques Frorneotal Halevy 
gerade dieser Kardinal Brogny auf dem Konzil zu Konstanz eine Jüdin hinrichten läßt, die sich 
im Angesicht ihres Todes als seine lang verschollene Tochter zu erkennen gibt; sie war in dem 
Haushalt eines jüdischen Goldschmieds zu Rom als Adoptivkind aufgenommen und zum 
jüdischen Glauben erzogen worden, für den sie nun sogar zu sterben bereit war. Der Ursprung 
der Handlung scheintjedoch der dramatischen und von der Epoche der jüdischen Emanzipation 
geprägten Phantasie des Scribe entsprungen zu sein, ohne daß es einen Bezug auf tatsächliche 
Begebenheiten gibt: H. MACDONALD: Grandest of the Grand, S. 19f. und 23f. (Textbeilage zu 
der von Philipps herausgebrachten Oper). Zur Person Brognys: HS GENEVE 1980, S. I 0 I f. 

2 I 5 BABEL, Histoire economique II, 1963, S. 242-254; HISTOIRE SAVOIE 1984, S. 400; HISTOIRE 
CHAMBERY 1992, S. 68. Amadeus selbst soll Mitglied mehrerer Bruderschaften gewesen sein: 
CüGNASSO, Amedeo VIII, Bd. I, 1930, S. 158. Zu den Wanderpredigern siehe LEVESQUE, Le 
couvent 1975, S. 8 und 17f.; Tabelle über die Anzahl der Wanderprediger in: MARTIN, Le 
metier 1988, S. 150; speziell zu Bourg-en-Bresse: Ebd., S. 161 und 175. 

216 Sane cum nonnulli ex hominibus nostris Savilliani [sie] ineulpati fiterint tumultum in populo 
nostro Savilliani subsitasse proximis his diebus et eontra viearium judieem et alias offleiarios 
nostros Savilliani et eciam eontra eommissarios et nuncios nostros apud ipsum loeum Savil-
liani [sie] pro nostris negociis destinatos tumultuosse insurresisse verbis clamoribus et aetu 
nec non pecisse ab eisdem offieialibus nostris temere et presuntuosse claves portarum diele 
vi//e Savilliani que penes offieiales eosdem existebant sibi debere exhiberi ut parlas ipsas tune 
clauxas de eorundem offieialium et commissariorum nostrorum iubsu et mandato aperire pos-
sent pro sui libito vo/untatis. Et ulterius vexillum nostrum ae banderias et confaronos [sie] 
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Tage wurden aus einem unbekannten Grund auch zwei Juden verwundet.217 Die 
Vermutung liegt nahe, daß der schon lange schwelende Konflikt der Kommune 
gegenüber den dort lebenden Juden um die Wucherpraxis und den Fleischver-
kauf im Zuge des Aufstands zum Ausbruch kam, da nun der herzogliche Schutz 
vorübergehend nicht gewährt werden konnte und eventuell Hoffnung auf eine 
selbständige Stadtherrschaft bestand. Da die Juden ihre Rechte oft nur mit Hilfe 
der jeweiligen Landesherrn bzw. ihrer Funktionäre durchzusetzen vermochten, 
konnten sie in den Augen der Stadtbevölkerung obendrein als Handlanger der 
Fürsten gelten, die zusammen mit dessen Beamten als erstes die neugewonnene 
Eigenständigkeit zu spüren bekommen sollten. Zu dieser Zeit hielt sich am Hofe 
Ludwigs in Pinerolo auch der bereits angesprochene benediktinische Wander-
prediger Baptiste von Mantua auf, der das Amt eines Beichtvaters bekleidete.218 

Er war für seinen Reformeifer in Kirchenfragen bekannt. In bezug auf die Juden 
schloß er sich- wie angedeutet- jedoch einer moderaten Haltung an, indem er 
sie eher zur Konversion überreden als vertreiben lassen wollte. Zur Zeit des 
Aufstands war ihm vom Fürsten ein Empfehlungsschreiben ausgestellt worden, 
das ihm einen günstigen Empfang in Savigliano ermöglichen und die Einwohner 
zur Einhaltung einer christlichen Lebensführung ermahnen sollte, doch es ist 
nicht bekannt, ob er auf die Erhebung eingewirkt hat.219 Nach Wiederherstellung 
der Ordnung wollte Fürst Ludwig die Tatverdächtigen deshalb zum Tode verur-
teilen lassen, erklärte sich aber auf Vermittlung seiner Gattin Bonne von Sa-
voyen bereit, von diesem Urteil abzusehen.220 

Bei der ersten Bestätigung der den Juden gewährten Privilegien im Anschluß 
an die Talmudverbrennung im März 1422 wurde ein neues Privileg hinzugefügt, 
das den Druck widerspiegelt: Zum ersten Mal mußten sich die Juden beiderseits 
der Alpen von dem Zwang zur Anhörung von Predigten freikaufen. 221 Anfang 

comunis et societatis dicti loci Savilliani cum populi tumultu et congregatione apportase [sie] 
ad plateam dicti loci Savilliani ipsaque ibidem affissa tenuisse tribus diebus vel circha [sie]. 
Ac etiam arma offensibilia et deffensibilia accepisse et detulisse per dieturn locum nostrum 
Savilliani die noctuque incedente tumultuosse et in congregatione magna spatio dictarum 
trium dierum vel circa: TURLETTI. Savigliano IV. 1879, Nr. 355, S. 495; siehe auch Ebd. I, 
1879, S. 414-416; SEGRE, The Jews in Piedmont I, 1986, Nr. 54, S. 21. 

217 Et insuper inculpati nonnulli ex eis fetaliter vulnerasse in tanto tumulto duos judeos in dicto 
loco Savilliani [sie] residentes ... : TURLETTI, Savigliano IV, 1879, Nr. 355, S. 495. Segre 
spricht in ihrem Regest von der Ermordung der .luden, doch die in der Quelle verwandte Voka-
bel vulnerare läßt diesen Schluß nicht zu: SEGRE, The .Iews in Piedmont I, 1986, Nr. 54, S. 21. 

218 BINZ, Les predications 1975, S. 19 bzw. 25. 
219 Insbesondere sollte nicht geflucht und an Festtagen nicht gearbeitet werden: TURLETTI, Savig-

liano IV, 1879, Nr. 353, S. 493f. 
220 Ebd., Nr. 355, S. 495f. 
221 AST, Inv. 16, Reg. 68, fol. 188v.-189r. Die Praxis der Zwangspredigt war infolge der Disputa-

tion von 1263 aufgekommen und mit der Bulle Vineam Soreth von Nikolaus Ill. 1278 erstmalig 
institutionalisiert worden: BROWE, Die Judenmission 1942, S. 30f. Nach der Disputation von 
Tortosa waren vor allem dominikanische Prediger äußerst aktiv und erreichten u. a. einen 
Stimmungsumschwung zur vorübergehenden Vertreibung der .luden aus Zürich 1423: 
BURGHARTZ, Juden Zürich 1992, S. 142f. 
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1425 wurde bei David de Montmelian eines der indizierten religiösen Bücher ge-
funden, die auf Grund der Verurteilung von 1417 für den Gebrauch der Juden 
verboten worden waren.222 David wurde von den herzoglichen Beauftragten mit 
Unterstützung des Konvertiten Amedee de Chambery der Prozeß gemacht, wobei 
er zur Herausgabe des Buches und zu einer Geldstrafe von 100 Florins verurteilt 
wurde. 

Doch diese Aktionen bildeten erst den Auftakt einer erneuten generellen 
Überprüfung der religiösen Schriften und auch anderer gegen die Juden erhobe-
ner Vorwürfe. Diesmal bestanden allerdings einige Unterschiede im Vergleich 
zum Prozeß von 1416/17, denn die Initiative für die Verhandlung und Durchfüh-
rung lag anscheinend in den Händen der von den Franziskanern bzw. Dominika-
nern durchgeführten Inquisition.223 Während der Norden Savoyens mit den 
Diözesen Genf, Sion und Lausanne dem Dominikanerkonvent in Lausanne zuge-
ordnet war, übten in den südlichen Diözesen Belley, Grenoble, Maurienne, Ta-
rentaise und Aosta die Franziskaner die Inquisition aus.224 

Die beiden gleichzeitig statttindenen Enwicklungen, die Ausbreitung der In-
quisition und die des Dominikanerordens im Raum der savoyischen Landesherr-
schaft, personifizieren sich in der Gestalt des Dominikaners Guy Flamochet, der 
neben dem eigenttichen Inquisitor Ponce Feugeyron als Prior des neuen Domini-
kanerkonvents an dem Verfahren beteiligt war. Guy Flamochet stand von 1421-
1445 dem neugegründeten Konvent in Chambery vor.225 Er war ein Mitstreiter 
des bekannten Reformers des Dominikanerordens und Mitbegründers des 
'Hexenwahns' Johannes Nider, mit dem er zusammen auf dem Basler Konzil auf 
Anordnung des damaligen Generalmeisters des Ordens, Bartholomey Texier, die 
Dominikanerobservanten vertrat.226 Im Jahre 1430 nahm er auch, wahrscheinlich 
auf der Durchreise nach Basel, kurzzeitig an einem Ketzerprozeß des Inquisitors 
der nördlichen Diözesen Ulric de Torrente in Fribourg teil, der bereits erste Züge 

222 Leider wird nicht genauer spezifiziert, um welches Buch es sich handeln soll: ... quendam 
librum legis abrayce penes eum tenere contra formam ordinacionum per dominum super ipsis 
libris diele legis edictarum ... : AST, lnv. 16, Reg. 70, fol. 97v. 

223 Ende 1424 waren einer kurzen Notiz in einem Protokoll zufolge die regionalen Vertreter der 
beiden Bettelorden auf Anordnung des Herzogs in Chambery unter dem leider unspezifizierten 
Stichwort de facto Judeorum zusammengerufen worden: AST, Prot. duc., Nr. 76, fol. 24r. Eine 
Kontrolle in den entsprechenden Rechnungen der Kastellanei erbrachte keine weiteren Auf-
schlüsse. 

224 HANSEN, Quellen 1901, S. 455; BLAUERT, Die Erforschung 1990, S. 27. Über die Zuständigkei-
ten gab es im Verlauf des Spätmittelalters jedoch häufig Streitigkeiten: ANDENMATTEN/UTZ 
TREMP, Ulric de Torrente 1992, S. 72f. Das Fürstentum Piemont war dagegen dem italienischen 
Zweig des Dominikanerordens zugeteilt: Im Jahre 1412 übte ein Dominikaner namens 
Giovanni Susa di Rivoli das Amt eines Inquisitors für die obere Lombardei und Genua gegen 
eine Gruppe von Katharern aus Chieri aus: M. EsrOSITO, Un »Auto-da-fe« a Chieri en 1412, in: 
Revue d'histoire ecclesiastique 42 ( 1947), S. 422-432. 

225 RABUT, Documents 1856, S. 48. 
226 Ebd.; MORTIER, Maitres generaux IV, 1909, S. 343; Art. »Flamochetti« in: DHGE XVII, 1971, 

Sp. 354; zu Texier: MORTIER, Maitres generaux IV, 1909, S. 141-335. 
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der späteren Hexenprozesse in der Region tragen sollte.227 Auch unter dem späte-
ren Generalmeister Pierre Rochin wurde er mit wichtigen Aufgaben betraut, und 
schließlich übernahm er selbst noch kurz vor seinem Tode im Jahre 1451 die 
Leitung des Dominikanerordens und beendete damit seine Karriere.228 

Flamochet vertrat also in führender Stellung die reformierte Position des 
Dominikanerordens und war wie Feugeyron mit den Gepflogenheiten der In-
quisition vertraut. Doch im Gegensatz zu ihm war er einer der ersten einhei-
mischen Geistlichen, die die sich wandelnden Kompetenzen der Inquisition aus 
eigener Erfahrung kannten. Da der neue Konvent in Chambery in Nachbarschaft 
zum jüdischen Viertel an der damaligen Rue de Villeneuve errichtet wurde, kann 
man auch von einer alltäglichen Begegnung der Ordensbrüder und damit auch 
Flamochets mit den zahlreichen Mitgliedern der dortigen jüdischen Gemeinde 
ausgehen.229 

Auch in dem franziskanischen Orden wurde die Leitung der Inquisition bald 
von einheimischen Kräften übernommen. Nach dem von auswärts kommenden 
Ponce Feugeyron scheint der in Savoyen geborene und aus dem Konvent von 
Chambery stammende Minorit Berard Tremey die Rolle des Inquisitors in den 
südlichen Kirchenprovinzen Savoyens ausgeübt zu haben.23° 

Die eigentliche Leitung des Prozesses gegen die Juden lag im Jahr 1426 je-
doch bei Ponce Feugeyron, der als vom Papst beauftragter Inquisitor für den ge-
samten südostfranzösischen Raum zuständig war. Über seine Person ist in den 
einschlägigen Nachschlagewerken nichts zu erfahren. Nur aus den von Simon-
sohn publizierten Quellen weiß man, daß er bereits 1409 von Papst Alexander V. 
im gesamten Südosten Frankreichs zum Vorgehen gegen Schismatiker, Häretiker 
sowie Christen und Juden, die in häretische oder magische Aktivitäten involviert 
waren, beauftragt worden war, wobei im Rahmen der Vorwürfe zwischen Chri-
sten und Juden kein bedeutender Unterschied gemacht wurde: 

... quodque nonnullt Christiani ac perfidi Iudei infra eosdem terminos 
constituti, novas sectas et prohibitos ritus eidem fidei repugnantes inve-
niunt, quos saltem in occulto dogmatizant, docent, predicant et affirmant; 
suntque etiam infra eosdem terminos multi Christiani et Iudei sortilegi, di-
vinatores, demonum invocatores, carminatores, coniuratores, superstitiosi, 
augures, utentes artibus nephariis et prohibitis, quibus Christianum popu-
lum seu plerosque simplices illarum partium maculant et pervertunt 231 

227 Zu Ulric de Torrente und seiner Tätigkeit siehe: ANDENMATTEN/UTz TREMP, Ulric de Torrente 
1992, hier insb. S. 86f. 

228 MORTIER, Maltres generaux IV, 1909, S. 343f., 348; zu Rochin: Ebd., S. 336-341. 
229 Siehe den ftir das Ende des 14. Jahrhunderts rekonstruierten Grundriß der Stadt im Anhang der 

Arbeit von CHAPPERON, Chambery 1863. 
230 UGINET, Berard Tremey 1979. 
231 SIMONSOHN, The Apostolic See ll, 1989, Nr. 583, S. 658-660. Auf Betreiben seines aus Sa-
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Auch auf die Frage, welche häretischen und magischen Aktivitäten die Inquisi-
tion in bezug auf die Juden verfolgte, gibt die Bulle eine Antwort. 232 Es waren 
alle Juden betroffen, die Konvertiten zu ihrem Glauben zurückfuhren wollten, 
der Talmud und andere jüdische Schriften, die angeblich das religiöse Bewußt-
sein der Christenheit beleidigten, sowie Christen und Juden, die behaupteten, 
daß Wucher, der mit einer Zinsnahme von über 10% näher definiert wurde, keine 
Sünde sei. Die Aufnahme dieser Themen in die kanonische Gerichtsbarkeit war 
keine Neuheit. Die offiziell seit 1231 durch Papst Gregor IX. eingeführte Inqui-
sition wurde im Jahre 1246 auf dem Konzil von Beziers auch auf bestimmte 
Vergehen der Juden ausgedehnt und hatte sich bereits seit der zweiten Hälfte des 
13. Jahrhunderts nach Erlaß der Bulle Turbato Corde 1267 im Südosten Frank-
reichs fest etabliert. Sie versuchte eine strengere Einhaltung der kanonischen 
Restriktionen gegenüber den Juden durchzusetzen und verfolgte vor allem die 
der Apostasie verdächtigen Konvertiten bzw. Proselyten und ihre jeweiligen 
jüdischen Mithelfer und den Talmud als neuartige 'ketzerische' Aktivitäten der 
Juden.233 Doch die Effizienz dieses Machtinstruments hing entscheidend von der 
Mithilfe des weltlichen Arms ab. Verschiedene weltliche Gewalten unterbanden 
die Tätigkeit der Inquisition gegen die Juden ihres Herrschaftsbereichs mit dem 
Hinweis, daß sie für die Juden nicht zuständig sei: so z. B. in Aragon unter Kö-
nig Jaime I. (1218-1276), in Frankreich unter König Philipp IV. (1285-1322) 
oder in der Provence unter dem angevinischen Grafen und späteren 
sizilianischen König Karll. ( 1246 bzw. 1266-1285).234 

Diesen Bedingungen unterlag auch das Vorgehen des neubestallten Inquisitors 
im südostfranzösischen Raum. Ponce Feugeyron war auf dem Konzil zu Kon-
stanz zugegen gewesen, wo er seinen Auftrag von dem neugewählten Papst 

voyen stammenden Freundes, des Kardinals Antoine de Challant, hatte Herzog Amadeus 1409 
die Obödienz von dem avignonesischen Papst Benedikt XIII. zum römischen Papst Alexan-
der V. sowie zu dessen Nachfolger .Johannes XXIII. gewechselt: zu Antoine de Challant siehe 
den entsprechenden Artikel in: DHGE XII, 1953, Sp. 475-477. 

232 Preterea quidam predictorum ludeorum nonnullos neophitos, seu ad eandem fidem noviter de 
ludayca cecitate conversos, ad reiudayzandum seu ad ritus ludaycos execrabiles resumendum 
directe vel indirecte, mediate vel immediate, inducere satagunt; necnon ipsorum rudibus li-
brum, quem Talarnut appellant, aliisque libris suis plures tarn scriptos quam etiam alios dam-
natos errores publice astruunt, quibus utique corda simplicium etiam sepe maculant et con-
fundunt, machinantes [MS.: muchentes} muchentes cantraftdem Catholicam et doctrinam veri-
tatis atque etiam in sua lege Mosayca multipharie deficientes. Demum etiam quidam Christiani 
et ludaei earundem partturn non verentur asserere, quod usura non sit peccatum aut recipere 
decem pro centum mutuo datis, seu quicquam aliud ultra sortem, in his et Similibus atque in 
nonnullis aliis spiritualibus et gravibus peccatis multicipliter excedunt et plerosque deludunt: 
SIMONSOHN, The Apostolic See II, 1989, Nr. 583, S. 658-660. 

233 BROWE, Oie Judenmission 1942, S. 259; HISTOIRE .IUIFS FRANCE 1972, S. 32f.; KRIEGEL, 
Premarranisme 1977; GRA YZEL, The Church and the .Iews II, 1989, S. 12-22; vgl. auch 
H. YERUSHALMI, The Inquisition and the .Iews of France in the Time of Bernard Gui, in: Har-
vard Theological Review 63 (1970), S. 317-376. 

234 GRAYZEL, The Church and the .Iews II, 1989, S. 19-21; CARO, Sozial- und Wirtschaftsge-
schichte I, 1908, S. 80; allgemein dazu: J. COHEN, The Friars and the .Iews 1982, S. 77-90. 
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Martin V. aufseine Bitten hin am 3. Februar 1418, also nur neun Tage vor dem 
allgemeinen Schutzprivileg für die Juden im deutschen und savoyischen Raum, 
noch einmal bestätigen ließ.235 1421 war Ponce vor allem in der Diözese 
Avignon tätig, wo er wegen seiner strengen Vorgehensweise bereits negativ auf-
fiel, so daß auf Drängen der jüdischen Gemeinde in Avignon den Juden durch 
Martin V. verstärkter Rechtsschutz zugesagt wurde.236 1422 mußten die Juden 
gegen die Inkriminierung auf Grund der von den Bettelorden und anderen christ-
lichen Predigern verbreiteten alten Vorwürfe des Ritualmordes und der Brunnen-
vergiftung durch ein päpstliches Privileg in Schutz genommen werden, das der 
Herzog ftir die Juden Savoyens gegen entsprechende Zahlung bestätigte.237 Diese 
Bulle soll ein Jahr später wieder zurückgenommen worden sein.238 Wie so häufig 
in der päpstlichen Politik gegenüber den Juden ist auch während des Pontifikats 
von Martin V. ein Wechsel in seiner Haltung zu beobachten. Er ist im Kontext 
des Widerstreits zwischen den Wünschen zweier entgegengesetzter Parteien zu 
sehen: Auf der einen Seite standen die Erwartungen der jüdischen Gemeinden, 
die auf den Kongressen in Bologna 1416 und Forli 1418 erstmalig ein gemein-
sames Vorgehen vereinbarten, um ihre Position wirkungsvoller durchsetzen zu 
können. Auf der anderen Seite standen die Forderungen nach stärkerer Regle-
mentierung des jüdischen Lebens, wie sie durch die franziskanischen Observan-
ten unter Johannes Capistrano zu dieser Zeit erhoben wurden.239 

Der Prozeß in Savoyen am 25. Februar 1426 ist also in einen weiteren Kontext 
einzubetten. Auch hier wurden neben der bereits bekannten Anschuldigung der 
Blasphemie gegen den christlichen Glauben in ihren religiösen Schriften Vor-
würfe laut, die, nach dem knappen Wortlaut der Quelle zu urtei Jen, zu dem wei-
teren Umfeld der Anklagen wegen Ritualmordes bzw. Hostienschändung gehö-
ren: 

235 SIMONSOHN, The Apostolic See IL 1989, Nr. 590, S. 667-669; VERNET, Martin V 1892, 
S.387f. 

236 SJMONSOHN, The Apostolic See II, 1989, Nr. 61 Of., S. 700-706. Martin V. zeichnete sich all-
gemein in seiner Schutzpolitik gegenüber den Juden aus: VERNET, Martin V 1892, hier insb. 
S. 388-390. Zu einem ähnlichen Fall im Jahre 1290, der zur Entwicklung einer regelrechten 
Verteidigungsstrategie der provenzalischen Juden gegen die Inquisition seit dem Ende des 
13. Jahrhunderts ftihrte, siehe KRIEGEL, Premarranisme 1977, S. 315f. bzw. 320f. 

237 SIMONSOHN, The Apostolic See II, 1989, Nr. 614, S. 711-713 bzw. AST, lnv. 16, Reg. 61, fol. 
188v.-189r. Segre erwähnt, daß es auch eine Fassung dieser Bulle speziell für die Juden des 
Reichsgebiets und Savoyens gegeben habe: SEGRE, The .Jews in Piedmont I, 1986, S. XVII. 

238 Vernet vermutet, daß sich die Revokation nur auf die deutschen und böhmischen Reichsteile 
bezogen hat: VERNET, Martin V 1892, S. 381 f Sie ist aber nicht in der entsprechenden Quel-
lensammlung von SIMONSOHN, The Apostolic See II, 1989, publiziert. 

239 Weitere Fälle dieser schwankenden Haltung finden sich auch unter den nachfolgenden Päpsten 
Eugen IV. und Nikolaus V.: MILANO, Ebrei in ltalia 1963, S. 150-161; speziell zu Martin V.: 
VERNET, Martin V 1892, hier insb. S. 409 und fiNKELSTEIN, .Jewish Self-Government, S. 86-92. 
Die entsprechenden Urkunden sind ediert in STERN, Urkundliche Beiträge 1893. 
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Eciam salvis a predicta quictacione, et remissione Judeis, qui de facto 
cuiusdam capitis, ut fertur, humani nuper Chamberiaci in seu prope carre-
riam, quam ipsi Judei inhabitant, ut asseritur, reperti per legitimam et ve-
ridicam informacionem precedentem reperirentur culpabiles et similiter 
hiis, qui per processum dudum factum perPetrum Vellveti quondam procu-
ratorem Breissie super nepharia heucaristie domini contactacione, ex qua 
quedam mulier Burgi jam publica concremata aut aliam legitimam et veri-
dicam informacionem super hoc sumendam culpabilies censeri possent. 240 

Es werden hier also mehrere angebliche Vergehen der Juden durch die Inquisito-
ren in einem Prozeß zusammengefaßt und abgeurteilt, ohne daß diese Vorfälle 
unbedingt zum Einschreiten der Inquisition im Jahr 1426 hätten führen müssen. 
Die beschuldigten Juden waren sowohl für die kurz zuvor (nuper) erfolgte Auf-
findung eines menschlichen Kopfes im jüdischen Viertel von Chambery, der 
wahrscheinlich zu einer Anklage wegen Ritualmords oder wegen Magie geführt 
haben dürfte, als auch für die angebliche Schändung der Hostie, die bereits die 
Verbrennung einer Frau aus Bourg-en-Bresse zur Folge gehabt hatte (per proces-
sum dudumfactum), für schuldig befunden worden. 

Neben den bereits genannten geist I ichen Vertretern waren der Präsident des 
herzoglichen Rates Lambert Oddinet, der auch schon 1416 den Prozeß miterlebt 
hatte,241 sowie Rudolph de Feysiginieu und Urban Cerisier als politische bzw. 
juristische Spitzen Savoyens an dem Prozeß beteiligt. Wie 1416 wurden wie-
derum jüdische Notabeln in besondere Verantwortung genommen: . . . adversus 
Johannam de Treves magistrum legis abrayce et quamplures alias presertim 
pociores et provectos judeos utriusque sexus ... 242 Wer in erster Linie darunter 
zu verstehen ist, wird später in derselben Urkunde deutlich: Neben Johanan de 
Treves wird ein Rabbiner namens Agin, auch Rabat genannt, zur Verbannung 
verurteilt. Für die Befreiung von den Anschuldigungen und dem Bannspruch 
sowie für die Verlängerung ihrer Privilegien mußten die Juden des Herzogtums 
am 15. März 1426 die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 3.000 Florins in 

240 AST, Inv. 16, Reg. 71, fol. 230v.-231 v. Zur magischen Bedeutung der Köpfe von Leichnamen 
im Judentum siehe MAlER, Magisch-theurgische Überlieferungen 1992, S. 262-272. 

241 Lambert Oddinet, ein Aufsteiger aus dem Stande der studierten Juristen, der sich erfolgreich in 
das höfische Milieu integriert hatte und zu einem der engsten Berater von Amadeus VIII. ge-
worden war, wohnte zudem in Chambery in unmittelbarer Nähe des Judenviertels, so daß eine 
Bekanntschaft mit den verurteilten Juden anzunehmen ist: AM Chambery, CC, Nr. 212 
(1413/1414), fol. 41v. bzw. DUFOUR, Documents inedits 1876, S. 86-89. 

242 AST, lnv. 16, Reg. 71, fol. 230v.-231 v. Im Unterschied zu den Ereignissen von 1416/17 ist er 
also in diesem Fall sicherlich verhaftet und verhört worden: vgl. SCHWARZFUCHS, Yohanan 
Tn!ves 1990, S. 9. Die Nennung eines Rabbiners Agin unter den speziell angeklagten Juden des 
Prozesses ist dagegen merkwürdig, da der bereits aus dem Prozeß des Jahres 1416/17 bekannte 
Agin de Nantua zum Zeitpunkt des Prozesses von 1426 schon ca. fünf Jahre verstorben war. 
Bereits in den Zinslisten ft.ir 1421 wird seine Frau Pucella als Witwe bezeichnet: AST. Inv. 16, 
Reg. 66, fol. 211 v. Sonst ist jedoch zu dieser Zeit kein Rabbiner oder auch nur Magister dieses 
Namens in Savoyen belegt; siehe Tabelle I im Anhang der Arbeit. 
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Kauf nehmen. Ein weiterer der in der Quelle angedeuteten jüdischen Notabien 
war Bellevignie de Loriod. Er wurde von dieser Regelung explizit ausgenom-
men, da er für den Besitz noch unzensierter, religiöser Bücher und wegen einer 
angeblichen Renitenz gegen die Abschwörung der als blasphemisch indizierten 
Stellen zusammen mit seiner Familie verurteilt wurde und dafür am 30. April 
1426 eine entsprechende Strafe von 10 Mauton zahlte.243 Am selben Tag wurden 
den Juden des Herzogtums Savoyen sowie den Juden des Fürstentums Piemont 
in zwei getrennten Urkunden die Privilegien bestätigt.244 Der Prozeß zog an-
scheinend eine Kennzeichnung der Juden nach sich, denn in der Kastellaneirech-
nung von Chambery werden unter den Ausgaben des Jahres 1426 auch diejeni-
gen für einen Meister namens Gregoire Pietor erwähnt, der für die Juden der 
Stadt Chambery Hüte angefertigt hatte.245 Es läßt sich vermuten, daß es sich um 
die bisher in Savoyen nicht bekannten Judenhüte handeln könnte, die mög-
licherweise in einer feierlichen Zeremonie, ähnlich wie bei der Kennzeichnung 
der Juden nach dem Prozeß von 1416/17 in der Burg von Chambery, den Juden 
aufgesetzt worden waren.246 

Auch die Juden Piemonts mußten anscheinend noch eine späte Nachwehe die-
ses Prozesses erdulden. Bereits Anfang des Jahres 1426 sollten die Juden in Sa-
vigliano eine Kopie ihrer sämtlichen Privilegien vor dem städtischen Richter 
vorlegen, um bei eventuellen Anklagen gegen sie auch Recht sprechen zu kön-
nen.247 Nachdem in Avigliana bereits im Dezember des Jahres der Arzt David 
Cohen wegen des fehlenden Judenkennzeichens und des Umgangs mit Christen 
bestraft worden war,248 folgte im Auftrag des herzoglichen Kommissars Guil-
laume Macario Anfang 1427 auch gegen die Juden Piemonts ein Prozeß wegen 
diverser Anschuldigungen wie z. 8. der Falschmünzerei, der Ausübung von Al-
chemie, der Unterschlagung, des schweren Straßenraubes und Wuchers.249 Doch 

243 AST, Inv. 16, Reg. 71, fol. 235r.-v. Der Mauton war eine in Frankreich und auch in Savoyen 
im 14.115. Jahrhundert geläufige Goldmünze. Auf ihr war ein Lamm abgebildet, das Johannes 
den Täufer symbolisieren sollte: PROMIS, Monete I, 1841, S. 39. 244 AST, Prot. duc., Nr. 75, fol. 157r.-v.; AST, Prot. duc., Nr. 76, fol. 51 v. 245 Die Rechnung ist vom 18. Juli 1426: AD Savoie, SA 7750, Pec. 50. Wahrscheinlich mußten 
aber die Juden die Kosten ftir die Herstellung erstatten. 246 Diese Vermutung stützt sich auf eine Rechnung des Jahres 1426, nach der sich der Erzbischof 
der Tarentaise Jean de Bertrand pro facto Judeorum für acht Tage vom 23. bis zum 31. Mai in 
Chambery aufgehalten habe: AST, Inv. 16, Reg. 71, fol. 437v.-438r. Da der eigentliche Prozeß 
schon Ende April stattgefunden hatte und die Judenhüte vor Mitte Juli gefertigt worden waren, 
könnte zu dieser Zeit eine Art otlizieller Abschluß der Untersuchung erfolgt sein. Zum Symbol 
des 'Judenhutes' siehe R. STRAUS, The '.Jewish Hat' as an aspect of Social History, in: Jewish 
Social Studies 4 (1972), S. 59-72; D. SANSY, Chapeau juif ou chapeau pointu? Esquisse d'un 
signe d'infamie, in: Symbole des Alltags. Alltag der Symbole. Festschrift für Harry Kühne! 
zum 65. Geburtstag, Hg. G. Blauschitz u. a .. Graz 1991, S. 349-375 sowie SCHRECKENBERG, 
Adversus-Judaeos-Texte 1988, S. 26f, 428 und 629-635. 

247 TURLETII, Savigliano I, 1879, S. 442. 248 SEGRE, The Jews in Piedmont I, 1986, Nr. 138, S. 61. Zur seihen Zeit soll sich dort auch Ponce 
Feugeyron aufgehalten haben: CARRONE, Aleuni documenti 1847, S. 247. 249 ... eo quia inculpabantur processu in eos formato per Guillelmum Macharii, commissarium 
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die Verdachtsmomente waren wohl nicht stichhaltig genug, so daß sie gegen die 
Zahlung einer geringen Strafe von 50 Florins von den Anschuldigungen befreit 
wurden. 

Der Prozeß von 1426 lag also in den Händen der vom Papst beauftragten In-
quisition, doch sie konnte ihre Aufgabe nicht ohne die tatkräftige Hilfe des Lan-
desherrn und seiner Beamten bewältigen. Für diese Zusammenarbeit zwischen 
politischer und religiöser Macht scheint Amadeus VIII. die ersten Grundlagen 
bereitet zu haben. Diese These liegt einerseits in der Kooperation mit den vom 
Papst beauftragten Inquisitoren und der Übernahme der von ihr verurteilten Ak-
tivitäten der Juden (übermäßiger Wucher, Gebrauch des als antichristlich ange-
sehenen Talmud, Rückführung von Konvertiten zum jüdischen Glauben) in den 
Kanon der landesherrlichen Statuten von 1430 begründet. Darüber hinaus ver-
suchte er andererseits mit dem planmäßigen Ausbau eigener Stätten ftir die 
Ausbildung fachlich versierter und von der kirchlichen Autorität weitgehend un-
abhängiger Kleriker selbst diese Kontrolle auszuüben. Neben den bereits er-
wähnten Dominikanerkonventen mit ihren Lehrmöglichkeiten konnte auch der 
Aufbau einer eigenen Landesuniversität in Turin ab 1405 zur Beschleunigung 
dieses Zieles dienen.250 Die Person des dauphinischen Richters Claude Tho1osan, 
der sogar einen eigenen Traktat über die Magier und Zauberer verfaßte und in 
den Tälern der Hochdauphine, des Brian9onnais und Piemonts von 1426 bis 
1449 über 200 Hexenprozesse angestrengt hat, stellt ein erstes frühes Beispiel 
dieser neuartigen Symbiose landesherrlicher Macht (in Person des Oberrichters) 
und traditionell eher vom Klerus okkupierter Themenbereiche (die Bekämpfung 
von Ketzern, Hexen und Zauberern) dar.251 In Savoyen fand sie ihren Ausdruck 
nicht nur in der landesherrlichen Unterstützung der Bettelorden im allgemeinen 
und der Inquisition im besonderen, sondern auch in der erstmaligen Erfassung 
bzw. Abgrenzung religiöser Themen in der savoyischen Gesetzgebung unter 
Amadeus VIII. Entsprechend seiner positiven Haltung gegenüber dem Konzil 
von Konstanz und zur Reform der Kirche ließ er erstmalig in den Statuten von 
1403 und vor allem 1430 neben den kanonischen Bestimmungen gegen die Juden 
auch die Delikte des Gotteslästerns, der Ketzerei und Hexerei zunächst aus 
landesherrlicher Sicht definieren und mit Strafen belegen, womit er sich selbst 
zum Wächter und Erneuerer des religiösen Lebens und zum christlichen Vorbild 

Domini, falsam monetam fabricasse et artem arquimie fecisse, pfura latrocinia contra[c] fasse, 
censivas retinuisse, usuras excessivas recepisse et plura alia commisisse, que premissa plena 
non probantur ... : GABOTTO, La politica 1918, S. 291f; SEGRE, The Jews in Piedmont I, 
1986, Nr. 140, S. 62. 

250 Gründungsbulle von Benedikt XIII. am 27. November 1405: VALLAURI, Storia delle univer-
sita I, 1845, Nr. 8, S. 239-241. bestätigt durch König Sigismund und Papst Johannes XXII. am 
1. Juli 1412 und I. August 1413: Ebd., Nr. 10, S. 243-248 bzw. Nr. 11, S. 248-251. Zur 
schwierigen Entwicklung der Universität im 15. Jahrhundert: BELLONE, Universita di Torino 
1986. Schon 1365 hatte Amadeus VI. vergeblich mit Hilfe von Karl IV. versucht, eine Univer-
sität in Genf zu gründen: VALLAURI. Storia delle universita I. 1845, Nr. 6, S. 232-237. 

251 Siehe PARAVY, Der Traktat 1990. 
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machte.252 Die Inquisition konnte dann über die Verfolgung dieser Delikte auch 
zur Durchsetzung rein landesherrlicher Interessen dienen, wie die Beispiele der 
Anfang des 14. Jahrhunderts initiierten Verfolgung des Templerordens unter 
Phitipp dem Schönen oder der frühneuzeitlichen spanischen Inquisition vorflih-
ren.253 

Einen Vorläufer dieser inquisitorischen Gerichtsbarkeit kann man anschei-
nend in den Prozessen gegen die Juden und insbesondere gegen den Gebrauch 
ihrer als 'häretisch' oder 'blasphemisch' angesehenen religiösen Werke sehen. 
Die nur wenige Jahre später im westalpinen Raum entstandenen Hexentraktate 
weisen eine ähnliche formale und inhaltliche Struktur wie die Traktate gegen die 
Juden auf und übernehmen auch einige gegenüber den Juden in Savoyen 
geäußerte Vorwürfe, wie z. B. die Tötung und Verspeisung von Kindern, die 
Herstellung von Pulvern zur Verpestung der Umwelt oder die Blutmystik.254 

Im Vergleich der beiden Prozesse von 1416117 und 1426 zeigt sich, daß meh-
rere Faktoren flir ihren Verlauf ausschlaggebend sind. Zum einen hatte sich in 
der Regierungszeit Amadeus' VIII. im Zuge einer stärkeren Durchdringung der 
Gesellschaft mit den neuen, religiös fundierten Vorstellungen und Werten nicht 
nur in Form von Statuten, sondern anscheinend auch bei der Durchflihrung der 
Gerichtsbarkeit eine strengere Haltung gegenüber den Juden durchgesetzt. Sie 
wurde zwar von den Propagataren dieserneuen Werte, den Bettelorden im Her-
zen der wichtigsten Städte Savoyens, gefördert, aber anscheinend nicht geleitet. 
Der Landesherr selbst scheint mit Hilfe seiner Berater die fuhrende Rolle ge-
spielt zu haben. Daher war es in Savoyen nicht- wie es in den italienischen Re-
gionen zu dieser Zeit weithin der Fall war- vorwiegend städtisch-klerikale 
Kreise, die Druck auf die Juden ausübten. Dieser Unterschied macht sich auch 
im Vergleich der Lage der Juden in Savoyen und in Piemont bemerkbar: Wäh-
rend die landesherrlich eingeleiteten Brandmarkungen jüdischer Existenz an-
scheinend keinen Widerhall in Piemont fanden, wurde das Leben der Juden in 
den dortigen Städten durch andere Probleme überschattet, die wiederum in Sa-
voyen von untergeordneter Bedeutung waren. Beispiele hierflir sind der aus der 
Verschuldung einiger piemontesischer Kommunen herrührende Wunsch, jüdi-
sche Gemeinden zu vertreiben oder ihre Bildung gar nicht erst zuzulassen, sowie 
die häufigen Streitigkeiten um den Verkauf koscher geschlachteten Fleisches an 
Christen.255 

252 CHEVAILLER, La police religieuse 1977, S. 13f.; COMBA, Les Decreta Sabaudiae 1992, S. 189f. 
253 Dazu siehe M. BARBER, The Trial of the Templars, Cambridge 1978. 
254 V gl. z. B. das anonym verfaßte Traktat Errores Gazariorum, das vermutlich im waadtlän-

dischen Raum Ende der 1430er Jahre entstanden ist: HANSEN, Quellen 1901, Nr. 25a, S. 118-
122 sowie ANDENMATIEN/UTZ TREMP, Ulric de Torrente 1992, S. 989-101; das von Claude 
Tholosan um 1436 geschriebene Traktat Ut Magorum et Maleficiorum Errores bei PARAVY, 
Der Traktat 1990 oder schließlich das auf den Erfahrungen der Prozesse aus dem Raum des 
Wallis resultierende fünfte Buch des von Johannes Nider geschriebenen Werkes Formicarius: 
BORST, Anfänge des Hexenwahns 1990, S. 51 f. 

255 Vgl. dazu die Kapitel III.2.2 und VI.3.5. 
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Ein weiteres wichtiges Indiz für die Verantwortung des Landesherrn bei den 
Prozessen gegen die Juden ist auch der Zeitpunkt der Prozesse. Es wird wahr-
scheinlich kein Zufall gewesen sein, daß die Talmudverbrennung in Chambery 
und anderen savoyischen Orten im zeitlichen Umfeld der Erhebung Savoyens 
zum Herzogtum durch König Sigismund stattfand. Kurz nach der feierlichen Ze-
remonie versuchte Amadeus VIII. auf mehreren Wegen seine neue Würde nach 
außen hin unter Beweis zu stellen, sei es durch die Einführung des Dukaten als 
neue Währung in Savoyen, sei es durch die Bestellung des ersten offiziellen 
Hofchronisten in der Person des Pikarden Jean d'Orville, kurz Cabaret genannt, 
oder eben in der Selbstdarstellung als christlicher Fürst im Rahmen eines von 
ihm geleiteten Prozesses gegen die jüdische Minderheit seiner Landesherrschaft 
Typischerweise siegte aber auch hier wieder die eher pragmatische Haltung 
Amadeus' VIII., indem er die Juden 'nur' in Form einer hohen Geldstrafe für 
ihre Vergehen gegen die christliche Religion verurteilte. Der aus diesen Aktio-
nen kurzfristig zu erwartende finanzielle Segen war sicherlich ein weiterer 
wichtiger Grund für die Einleitung der Prozesse. Bei der Verurteilung von 1417 
kam damit eine Summe von insgesamt 7.500 Florins, 1426 noch einmal von 
mindestens 3.000 Florins zusammen. Diese Summen bedeuteten für die allge-
mein eher geringe finanzielle Leistungskraft der Juden in Savoyen eine schwere 
Bürde, während sie für Amadeus VIII. gerade nach der kostspieligen Seherber-
gung und Auszahlung König Sigismunds und seines Gefolges im Rahmen der 
Erhebung Savoyens zum Herzogtum und den daraus entstehenden Folgekosten 
zumindest sehr willkommen gewesen sein müssen.256 So konnten auf Kosten der 
Juden mit einem Schlag die finanziellen Lasten dieser Jahre erleichtert und die 
Machtstellung von Amadeus innerhalb seiner Landesherrschaft wirkungsvoll 
demonstriert werden. 

3.3 Das Echo des Prozesses 1429 in Trevoux und die Rolle der Konvertiten bei 
den Talmudverbrennungen 

Die Privilegien von 1426 waren vorerst nur für drei Jahre festgelegt worden. 
Folgerichtig wurden sie am 18. Februar 1429 für zwei Jahre unter dem Hinweis 
verlängert, daß die Juden wegen etwaiger blasphemischer Stellen in ihren reli-
giösen Werken nicht weiter belangt werden sollten und daß von weiterer generel-
ler Strafverfolgung abzusehen sei.257 Mit dieser Bemerkung könnte auf eine er-
neute Prüfung der Schriften angespielt worden sein. Auf jeden Fall wurde im 
September des Jahres der Täufling Amedee de St. Jean auf Vermittlung des 

256 Die entsprechenden Urkunden sind ediert bei LüNIG, Codex diplomaticus Ill, 1732, Nr. 36f., 
S. 686-688. Zu den Folgekosten: COGNASSO, Amedeo VIII, Bd. I, 1930, S. 215f. bzw. PERRET, 
L'abbaye de Hautecombe 1968, S. 682-684. 

257 Die Urkunde ist als Vidimus eines Privilegs für die jüdische Gemeinde in Trevoux erhalten 
geblieben: LOEB, Un episode 1885, S. 51 -53; Auszüge finden sich in den entsprechenden 
Rechnungen: AST, Inv. 16, Reg. 74, fol. 86r.-v.; AST, Inv. 41, Reg. 47, pt.I, fol. 55v. 
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Franzikaners und Hofpredigers Jean Blanchard und eines Pfarrers aus Chambery 
für seine Mühen bei der jüngst erfolgten Prüfung hebräischer Bücher finanziell 
entschädigt. 258 

Trotz der Anschuldigung unterlagen die Juden in Savoyen keiner weiteren 
Strafverfolgung mehr. Statt dessen forderte der Herzog von seinen Beamten eine 
gute Behandlung der Juden und erließ eine Aufhebung aller schwebenden Pro-
zesse. Während jetzt die Prozeßwelle gegen die Hexen erst richtig begann,259 war 
Amadeus VIII. offensichtlich um eine Beruhigung und Entspannung des Lebens 
der Juden in Savoyen bemüht, das durch die zahllosen Attacken auf ihre 
religiöse Grundlagen und die fiskalische Schröpfung ihrer Ressourcen doppelt 
beeinträchtigt worden war.260 Die Folgen des Drucks auf die Juden scheinen sich 
seit Mitte der zwanziger Jahre in einem Rückgang der zinszahlenden jüdischen 
Haushalte widerzuspiegeln. 

Die Schutzfunktion des obenerwähnten Privilegs für die Juden wird auch noch 
aus einem anderen Zusammenhang deutlich. Mit dem Aussterben der Linie der 
Herren von Thoire-Villars war das dazugehörige Territorium durch Testament an 
die Herzöge von Bourbon bzw. zu einem kleinen Teil auch an die Herzöge von 
Savoyen vermacht bzw. verkauft worden. 261 Um die genaue Aufteilung des Erbes 
gab es jedoch zwischen diesen beiden Landesherrschaften von Anbeginn Streit. 
So auch um den Besitz der Stadt Trevoux.262 Nach der Gefangennahme des Her-
zogs Jean I. von Bourbon durch die Engländer in der Schlacht von Azincourt 
1415 wurden die Ländereien von seiner Frau, Maria von Berry, in Regentschaft 
geführt. Zur Auslösung ihres Mannes sowie zur Vorbereitung eines möglichen 
Kriegs gegen das um das Erbe konkurrierende Herzogtum Savoyen hatte sie 
bereits 1425 eine hohe Anleihe bei den Bewohnern und vor allem den Juden 

258 ••. in recompensacionem Iaborts et expensarum perdieturn magistrum Amedeum noviter im-
pensarum circa verif.ficacionem et prosequcionem nonnullarum errarum et erronearum con-
clusionum in contentum fidei christiane existentis in libris hebraycis ... : AST, lnv. 16, Reg. 
74, fol. 176v.-177r. 

259 So wurden die Kompetenzen von Ponce Feugeron durch Eugen IV. am 24. Februar 1435 noch 
einmal in vollem Umfang bestätigt: SIMONSOHN, The Apostolic See li, 1989, Nr. 705, S. 824-
827; bei HANSEN, Quellen, Nr. 26, S. I 5, ist das Privileg dagegen auf das Jahr 1434 datiert. Ei-
nen weiteren von Ponce geleiteten Inquisitionsprozeß im. Aostatal im Jahre 1434 findet man bei 
GAMBA, Die Hexe 1990, S. 161. In seiner Studie sind auch noch weitere Fälle aus dem Aostatal 
genannt, wie auch bei UGINET, Berard Tremey 1979; Prozesse in der Maurienne, der Tarentaise 
und im Wallis bei BORST, Anfänge des Hexenwahns 1990, S. 43-67. Ygl. darüber hinaus auch 
die Transkriptionen und Regesten zahlreicher Hexenprozesse bei HANSEN, Quellen 190 I, 
S.455f,472-476,477-500, 502, 524-526,531-53~ 576f,583. 

260 Eine Ausnahme bildet hier lediglich Piemont, wo der dominikanische Inquisitor flir Piemont, 
die obere Lombardei und die Mark Genua, Giacomo Buronzo, 1441 noch einmal zwecks Tren-
nung der christlichen und jüdischen Schlachtbänke vergeblich einzuschreiten versuchte: 
TURLETTI, Savigliano I, 1879, S. 519f. 

261 MARIE-JOSE, Amedee VIII, ßd. I, 1962, S. 177-188. 
262 JOLJBOIS, Trevoux 1853, S. 11. 
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der Stadt aufgenommen, die durch ihre Tätigkeit in der Münzprägung zu Ver-
mögen gekommen sein sollen.263 

Trotz der gewährten finanziellen Unterstützung der Juden leitete die Herzogin 
vier Jahre später auf Anregung des- ähnlich wie Ponce Feugeyron- gegen Hä-
retiker aller Art und 'gotteslästernde Juden' vorgehenden Erzbischofs von Lyon, 
Amadeus de Talaru, eine Untersuchung gegen die Juden von Trevoux ein.264 
Eventuell wollte sie sich mit diesem Prozeß der Geldschuld auf einfachem Wege 
entledigen. 

Obwohl die Niederlassung von Juden nach Artikel 49 der durch den Erz-
bischof Henri de Viiiars 1300 erteiltenfranchises der Stadt verboten war,265 hat-
ten sich nach dem Wechsel der Landesherrschaft einige Juden aus Frankreich, 
aber anscheinend auch aus Lyon, niedergelassen.266 Die Untersuchung wurde 
durch Beauftragte des Erzbischofs und der Herzogin sowie einen eigens bestell-
ten Konvertitennamens Aime de Chambery gemeinsam am 23. März 1429 in der 
Herberge eines gewissen Anserme in Trevoux eingeleitet.267 Zunächst wurden 
nur die 12 bedeutendsten Juden der Stadt vorgeladen, um die Beschlagnahme 
ihrer religiösen Schriften vorzunehmen, sie vorläufig festzunehmen und ihnen 
einige allgemeine Fragen zu ihrer Religion zu stellen, auf die dann Peyret, 
offensichtlich das Haupt der Gemeinde, antwortete. Peyret versuchte den Ge-
brauch der Bibel und des Talmuds unter Hinweis auf zahlreiche Privilegien der 
verschiedenen Herren der Stadt und des Landes zu rechtfertigen. Nachdem die 
Frage nach weiteren, bisher nicht beschlagnahmten Schriften keinen Erfolg er-
bracht hatte, wurde die Sitzung auf den nächsten Tag verschoben. Die Juden 
kamen gegen Strafandrohung von 500 Florins vorläufig frei. Sie wurden am 
nächsten Tag einzeln nach weiteren Schriften befragt, doch außer Bibel, Talmud 
und Schulbüchern besaßen sie nach ihrer Aussage keine Bücher. Daraufbin wur-
den die Bibeln von den Talmudwerken getrennt und den Juden zurückgegeben, 
während der Talmud trotz heftiger Proteste der Juden und des Verweises auf ihre 

263 Ebd., S. 11 f. 
264 Dazu insb. LOEB, Unepisode 1885; Auszüge des Prozesses bei LATEYSSONNIERE, Recherehes 

historiques IV, 1843, S. 195f. und JOLIBOIS, Trevoux 1853, S. 12-14. Zur Person des Erz-
bischofs siehe MüLLER, Die Franzosen I, 1990, S. 27-211, hier S. 82f. 

265 Die entsprechende Charte de franchises liegt gedruckt vor: JOLIBOIS, Trevoux 1853, S. 97-l 08, 
hier insb. S. I 04; ausführlich mit Kommentar: V ALENTIN-SMITHIGUIGUE, Bibliotheca Dum-
bensis I, 1854-1885, S. 11-70, hier S. 47-49. 

266 Es konnte keine neuere wissenschaftliche Untersuchung zur Geschichte der jüdischen Ge-
meinde in Lyon ermittelt werden, so daß vorerst die Aussagen älterer Untersuchungen heran-
ziehen muß: Jolibois und andere Historiker behaupten, daß 1420 die Juden aus Lyon vom 
Erzbischof vertrieben wurden und sich daraufhin in Trevoux niedergelassen hätten: JOLIBOIS, 
Trevoux 1853, S. II; JEANTON, Juifs en Mäconnais 1919, S. 396; JE VIII, o. J., S. 229f. 

267 Der Prozeß ist in einem teils lateinischen, teils französischen Manuskript erhalten, dessen Ko-
pist nach dem Urteil von Loeb allerdings zahlreiche Fehler vor allem bei der Übertragung des 
Lateinischen begangen hat, so daß die Wiedergabe des Inhalts oft nicht eindeutig möglich war: 
LOEB, Un episode 1885, S. 34. Über den Beginn des Prozesses siehe das bei Loeb vollständig 
abgedruckte Protokoll des Appellationsrichters des Beaujolais, Jean Namy: Ebd., S. 35-38. 
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Privilegien zur Begutachtung durch Aime de Chambery in die Herberge des An-
serme in Verwahrung gebracht wurde: 

Et nous commissaires, oy ce que dit est, avons restitue ausditz Juifs tous !es 
livres qui sont de Ia Biblie et !es autres qui sont de Tamur avons retenu et 
iceulx mis soubz Ia main de mondit seigneur et de madite dame, oudit lieu 
de Trevox, closz et scellez en une arche, dedans I 'aste! dudit Anserme, fer-
mant a clefz. 268 

Damit endet das Protokoll des Richters. Drei Wochen später sollten sie wieder 
vor dem Gericht erscheinen, da in diesem Zeitraum die Untersuchung der 
Schriften vorgenommen und eine Anklageschrift sowie eine Liste der als blas-
phemisch empfundenen Stellen durch den Konvertiten angefertigt werden sollte. 

Die provisorische Liste mit den als conclusiones bezeichneten Kritikpunkten 
ist ebenfalls erhalten. Aus ihr hat Loeb einige Auszüge abgedruckt.269 Am 
13. April 1429 wurden die beiden Juden Peyret und Caquellet nach den einzel-
nen Anklagepunkten genau befragt, die sie zum Teil zugaben, zum Teil auch 
abstritten.270 Danach wurde ähnlich wie in Tortosa 1413/14 die offensichtlich 
wenig befriedigende Befragung abgebrochen und Aime beauftragt, seine Schluß-
folgerungen zusammen mit dem Sekretär Croppet schriftlich abzufassen. 

In der Zwischenzeit hatten die Juden eine Liste ihrer Privilegien zusammenge-
tragen und am 18. Mai 1429 den Beauftragten übergeben.271 Hier stellt sich auch 
der Zusammenhang mit den Ereignissen in Savoyen her, denn unter den vielen 
Privilegien der Herzöge Louis und Jean de Bourbon, der Dame Isabeau de Vil-
lars, Papst Martins V., der Grafen von Clermont und der Herren von Beaujolais 
findet sich auch als jüngste Hinzufugung eine Kopie der Privilegsbestätigung ftir 
die Juden des Herzogtums Savoyen vom 29. Februar 1429.272 Offensichtlich 
wurde den Ansprüchen der Herren von Trevoux das erst wenige Wochen zuvor 
erteilte Privileg des Herzogs von Savoyen gegenübergestellt, das sich ja auf die 
Untersuchung von 1426 bezog und ausdrücklich den Verzicht auf ein weiteres 
Vorgehen gegen den Gebrauch des Talmuds verbriefte. Die jüdische Gemeinde 
in Trevoux, die auch sonst häufiger bei Amadeus VIII. Schutz gesucht hatte,273 

hatte sich anscheinend eine Abschrift der savoyischen Privilegien besorgt. 
Eine weitere Liste mit Anklagepunkten, die w_ohl erst nach dem Prozeß ange-

fertigt wurde, enthält rund 119 Artikel sowie eine französische Übersetzung des 
Traktats Toledo! Jeschu, die unter den Büchern von Peyret gefunden worden war 

268 Ebd., S. 38. Die Vorgehensweise ähnelt dabei sehr dem Verfahren anläßtich der Talmudver-
brennung von 1416117. 

269 Ebd., S. 39-41. 
270 Ebenfalls in Auszügen publiziert: Ebd., S. 43f. 
271 Ebd., S. 45. 
272 Ebd., S. 49 bzw. 51-54. 
273 Vgl. das Kapitel IV.1.3. 
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und anscheinend besonderes Interesse erregte.274 Mit Wiederaufnahme des Pro-
zesses am 20. Mai wurden zunächst Josson und Lionet, am nächsten Tag neun 
weitere der festgenommenen Juden nach der inzwischen angefertigten Anklage-
liste, insbesondere also zum Toledot Jeschu, befragt.275 Den Richtern war vor 
allem an einer Definition des umstrittenen Wortes Goi oder Gojim bzw. Nozerim 
sehr gelegen.276 Die Juden mußten darauf aufbauend verschiedene Erklärungen 
zum Talmud und vor allem zu dem darin enthaltenen Traktat Aboda Sara geben, 
die auch schon im Prozeß von Chambery 1416117 im Mittelpunkt gestanden 
hatte. Die Richter versuchten also wiederum vor allem die Sicht des Christen-
tums in den jüdischen Schriften zu untersuchen, um eventuelle Blasphemien 
aufzuspüren. Der Bezug auf die Ereignisse in Savoyen ist im Verlauf sowie im 
Inhalt des Prozesses deutlich faßbar. Auf Grund der besseren Überlieferung aus 
Trevoux kann daraus eventuell sogar noch ein klareres Bild der Geschehnisse in 
Chambery dreizehn Jahre zuvor erstellt werden. 

Das Ende des Prozesses in Trevoux ist wie so häufig nicht überliefert. Jolibois 
erwähnt die Zahlung einer hohen Geldstrafe, die Vertreibung der Juden aus 
Trevoux und die Verbrennung ihrer Bücher, ohne daftir allerdings einen Nach-
weis zu erbringen.277 Auch Lateyssonniere schreibt unter Bezugnahme auf eine 
von Paradin verfaßte Stadtgeschichte von Lyon aus dem Jahre 1573 von einer 
Vertreibung der Juden aus Trevoux und darüber hinaus auch aus dem sa-
voyischen Chätillon-sur-Chalaronne.278 Tatsächlich werden in dem von Loeb 
edierten Vidimus des savoyischen Privilegs von 1429 die Juden in patria notra 
Breyssie reversi montis Dombarum et Vallisbone von der allgemeinen Befreiung 
ausgenommen, da gegen sie Untersuchungen durch den Kastellan von Miribel 

274 LOEB, Un episode 1885, S. 43f. Der Toledot Jesu ist eine Legendensammlung, die aus jüdischer 
Perspektive eine andere Sicht der Evangelien wiedergab und vor allem das Jesusbild des 
Judentums lange beherrschen sollte; ihre Rezeption aus christlich-dogmatischer Sicht wurde 
zur Grundlage antijudaistischer Polemik seit dem Zeitalter der Kreuzzüge: vgl. dazu S. BEN-
CHORIN, Jesus im Judentum, Wuppertal 1970. 

275 LOEB, Un episode 1885, S. 45f. 
276 Et est assavoir, par declarations des paroles et conclusions dessusdites, que lesdiz Juyfz appel-

lent en hebray /es crestiens selon ce que (au) commencement l 'on dit, nonobstant que lesdits 
Juyfz vuei/lent autrement entendre, c 'est assavoir goyn, nozerin: Ebd., S. 46-48, hier S. 46. Goi 
und ähnlich auch Noceri sind eigentlich wertneutrale Begriffe und bezeichnen nach jüdischem 
Verständnis zunächst nur ein Volk, später auch Nich~juden. Hier wie in anderen Untersuchun-
gen wurde immer wieder der Verdacht laut, daß es sich bei diesem Begriff speziell um Christen 
handele und die in den Schriften enthaltenen Schmähungen sich konkret auf das christliche 
Umfeld bezögen. Die Definition dieses Begriffs war ein zentrales Anliegen bei den früheren 
Talmuduntersuchungen und stand schon 1240 im Mittelpunkt der Auseinandersetzung: LOEB, 
La controverse 1880, S. 256f. Interessanterweise mußte bei der im Jahre 1563 gegenüber dem 
tridentinischen Konzil erwirkten Erlaubnis zur Herausgabe einer zensierten Ausgabe des Tal-
muds u. a. das Wort Goi durch andere Ausdrücke wie Samaritaner oder Äthiopier ersetzt wer-
den: GRAETZ, Die Schicksale des Talmud 1885, S. 535. 

277 JOLIBOIS, Trevoux 1853, S. 13 f. 
278 LATEYSSONNIERE, Recherehes historiques IV, 1843, S. 195; MOREL, Chätillon-en-Dombes I, 

1925, S. 74. 
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und Amedee de Chambery im Gange seien.279 Die Täuflinge Amedee de St. Jean 
und Amedee de Chambery, der eventuell mit dem in Trevoux tätigen Konvertiten 
Aime de Chambery identisch ist,280 wurden außerdem flir ihre kürzlich 
durchgeftihrten Untersuchungen gegen den Talmud entlohnt.281 Hier wie dort ist 
jedoch nicht von einer Vertreibung der Juden aus Chätillon oder auch aus 
Trevoux die Rede.282 Auf jeden Fall ist von dem angeblichen Schutzprivileg 
Amadeus' VIII. flir die Juden seines Herzogtums, von dem speziell die Juden aus 
Chätillon und Trevoux wegen ihres Prozesses ausgenommen sein sollen, trotz 
aller engen Verbindungen zwischen den beiden Gemeinden keine Spur gefunden 
worden. Auch in den Jahren 1430, 1431 und 1432 zahlten die Juden aus Chätil-
lon ihren Schutzzins an die landesherrliche Kasse. 283 Nach den bisherigen Er-
kenntnissen fand entgegen den Behauptungen in der Literatur zwar eine Unter-
suchung statt, nichtjedoch eine Vertreibung dieser Gemeinden. 

Während die Initiative flir die geschilderten Prozesse von dem Landesherrn 
und die Ausftihrung meist von Vertretern der Bettelorden übernommen wurden, 
übten die Konvertiten die Funktion aus, die eigentlich den Inquisitoren zuge-
kommen wäre. Deshalb soll auf die Rolle der Konvertiten abschließend einge-
gangen werden. 

Konversionen können auf verschiedenen Ursachen beruhen. Kohn unterschei-
det global zwischen drei Motivationen: » ... attrait economique, cantrainte reli-
gieuse (lors des erneutes) et recherche spirituelle«.284 Nach Graus stellen die 
Zwangstaufen auf Grund der vielen Verfolgungen und unterschiedlichen 
Druckmittel sowie aber auch der Geschlossenheit und Eigenart der jüdischen 
Re1igion sicherlich den weitaus größten Anteil flir die 'Bekehrung' der Juden 
zum Christentum dar.285 

Die Motivationen fl.ir einen Übertritt sind aus den savoyischen Quellen meist 
nicht zu ersehen. Generell kann man aber in Savoyen keine erzwungenen Taufen 
oder gar Massenkonversionen wie in der Provence 1415/16 oder in Umbrien 
1485 nachweisen.286 Freiwillige Übertritte von Juden zum Christentum, die auf 
Überzeugung basierten, ließen sich noch am ehesten bei den bereits genannten 
Konvertiten annehmen, die sich in den Prozessen von 1416/17 und 1426 eifrig 
gegen ihre früheren Glaubensgenossen wandten. Auch die wirtschaftliche Moti-

279 LOEB, Unepisode 1885, S. 53 und Anm. 2: Er hat allerdings reversi montis nicht als die eigen-
ständige Region Revertmont erkannt. 

280 So von Loeb vermutet: Ebd., S. 50. 
281 AST, Inv. 16, Reg. 74, fol. 176v.-177r. Vgl. den Anfang dieses Kapitels. 
282 Auch More! stützt sich in seiner Monographie zu dieser Stadt wiederum nur auf Lateyssonniere 

und noch ältere Literatur. 
283 1430 sechs Haushalte: AST, Inv. 16, Reg. 75, fol. 48v.-49r.; 1431 acht Haushalte: Reg. 76bis, 

fol. 65v.-66r.; 1432 neun Haushalte: Reg. 77, fol. 57v.-58r. 
284 KüHN, Juifs France du Nord 1988, S. 183-187; vgl. auch GRAUS, Pest-Geißler-Judenmorde 

1987, S. 260-271, hier insb. S. 262f. 
285 Ebd., S. 264. 
286 EMERY, Les veuves juifs 1987, S. 560 und 565; TOAFF, ll vino e Ia carne 1989, S. 183-188. 
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vation ist schwer einzuschätzen, da es in Savoyen lange Zeit bis zu den entspre-
chenden Verordnungen unter Amadeus VIII. keine Regelung über eine materielle 
Ausstattung der Konvertiten gab. 

Für das gesamte 13. und 14. Jahrhundert sind überhaupt nur wenige Nachrich-
ten über Konvertiten in Savoyen erhalten. Die Zeugnisse scheinen eher zufälliger 
Natur zu sein. So erfährt man aus einer Kastellaneirechnung aus dem ersten Jahr-
zehnt des 14. Jahrhunderts von einem Juden, der mit einer hohen Geldstrafe be-
legt wurde, weil er eine erst kürzlich getaufte Christin zur Rückkehr zu ihrem 
alten Glauben gedrängt habe,287 und von der Durchführung zweier Taufen im 
Jahre 1374.288 Dies sind bereits alle Belege. 

Ganz anders dagegen ist die Situation seit dem Ende des 14. Jahrhunderts, als 
sich die Fälle von erzwungenen oder freiwilligen Übertritten zum Christentum 
entschieden häuften, ohne daß sich allerdings quantitativ verwertbare Ergebnisse 
aufstellen ließen.289 Einer Benevenuta aus Pont-de-Beauvoisin wurde z. B. 1396 
nachgesagt, daß sie trotz des noch vor ihrer Geburt erfolgten Übertritts ihrer El-
tern zum christlichen Glauben beim jüdischen geblieben sei und obendrein die 
Güter ihrer Eltern übernommen habe.290 Sie mußte von ihrem Mann gegen eine 
Strafe von 100 Florins aus dem Gefängnis von St. Genix-sur-Guiers freigekauft 
werden. Im gleichen Jahr kam es zu einer weiteren Denunziation des angeblich 
getauften Emeric Cohen durch einen Konvertiten namens Andre de Bäge, doch 
der Vorwurf mußte aus Mangel an Beweisen fallengelassen werden.291 Ein Kon-
vertit dieses Namens wurde dann später in Nizza zu einer Körperstrafe und zur 
Beschlagnahmung seiner Güter verurteilt, weil er zum Judentum zurückgekehrt 
sei.292 

Da die Konvertiten mit dem Übertritt zum Christentum generell auf alle ihre 
früheren Güter wie auch auf die Ausübung der Geldleihe verzichten mußten, 

287 NORDMANN, Documents 1927, S. 68. Über weitere Fälle wurde schon in Zusammenhang des 
Kapitels V.l.3 und V.2.1 berichtet. Auf die problematische Stellung der von beiden Seiten 
mißtrauisch betrachteten Konvertiten soll in diesem Zusammenhang nur hingewiesen werden: 
GRAUS, Pest-Geißler-Judenmorde 1987, S. 266-271; MENTGEN, Jüdische Proselyten 1994. 

288 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 249, S. 348. 
289 Zu einem ersten Versuch in der italienischen Historiographie: S. DELLA PERGOLA, La trasfor-

mazione demografica della diaspora ebraica, Torino 1983; TOAFF, ll vino e Ia carne 1989, 
S. 183-185. 

290 . . . quod licet eiusdem Benevenute pater et mater quondam satis baptismatis fuerint unda 
/avata nichi/omnius eadem Benevenuta que post eorum baptisma fuit nata modo et lege ju-
deyas totis eius diebus vixit et vitamjudeorum duxit inculparentur etiam dictijudeis Benevenu-
tus et Benevenuta de bonis dictarum eius judee parentium post eorum decessum habuisse et 
penes se detinuisse unde dicti coniuges phlries fuerunt citati sub magnis penis per eosdem 
commissis et domum carcerum Sancti Genisii pro predictis mancipati ... :AST, lnv. 16, Reg. 
42, fol. 40r. 

291 SEGRE, Testimonianze documentarie 1976, Nr. 424, S. 409. 
292 A Andrea de Bagiaco olim judeo quia post assumptionem sacro baptismatis Iegern et nominem 

judaycam assumpsit ultra penam relegationes et postelli et hoc de quibusdam bonis mobilis 
sibi repertis- 5 jlor. regis: AD Alpes-Maritimes, Art. 52, § L Nr. 2, fol. 165r.; BRUNETON-
LAHUNA, La mentalite populaire 1983, S. 81. 
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konnte man von einer ökonomischen Attraktivität dieses Schrittes lange Zeit 
nicht reden. Der Bettel war oft die einzige Einnahmequelle für die Neubekehr-
ten. Zur Besserung ihrer materiellen Lage erhielten einige von ihnen durch Ama-
deus VIII. oder seine Frau Marie eine Unterstützung in Form von regelmäßigen 
Bezügen oder einmaligen Geschenken, um ihnen auch finanziell eine Basis für 
ein neues Leben zu geben und ihre Rückkehr zum alten Glauben zu verhindern. 
So wurde z. B. dem Täufling Andre de St. Maurice im Jahre 1400 ein einmaliges 
Geschenk von 21 Florins zugewiesen.293 

Eine besondere Rolle spielten die Konvertiten erst seit dem Jahr 1416, als so-
wohl ihre sprachlichen als auch theologischen Kenntnisse vom Herzog zum er-
sten Mal zur Verfolgung ihrer früheren Glaubensgenossen verwandt wurden. Der 
im Prozeß von 1416117 tätige Arzt Guillaume Saffon scheint ein Konvertit aus 
Savoyen gewesen zu sein, denn in einer Quelle wird er als Einwohner von Aime 
in der Tarentaise genannt,294 und für seine Tätigkeit bei der Untersuchung des 
Talmuds ergingen auch später immer wieder Zahlungen von der herzoglichen 
Kasse an ihn ebenso wie an den zweiten beteiligten Konvertiten, Amedee de 
Evian, der nach der Flucht von Pierre de Mäcon eingesprungen war. 295 Amedee 
war aus Spanien, d. h. aus dem Königreich Kastilien-Leon, nach Savoyen ge-
kommen und hatte sich erst wenige Jahre zuvor, im Dezember 1414 in Evian, im 
Beisein Amadeus' VIII. und seines Hofes feierlich taufen lassen und dabei den 
Namen seines Landesherrn und Wohltäters angenommen: 

Sane Jonas de Huept olim judeus de regno Castelle et Legionis veniens 
nostre magnifficentie ad conspectum in hac villa nostra Aquiani_ evvangelio 
hoc approbante quod ubi Deus vult spiral spiritus sancti gratia imbutus 
prae menam .fidem legem suam judaicam agnoscens corpori et anime suis 
dampnabilemfore et ad gremium orthodosse.fidei catholice pro salute dicte 
sue anime venire cupiens ... 296 

Als Zeichen besonderer Verbundenheit erhielt Amedee als Entschädigung für die 
Aufgabe aller seiner früheren Güter und für seine Ausbildung zum Arzt eine 
jährliche Zahlung von 25 Florins aus der herzoglichen Kasse. Es ist deshalb 
nicht verwunderlich, daß Amedee mit der Prüfung des Talmuds zunächst in 
Chambery und dann in Bourg-en-Bresse beauftragt wurde. 

293 AST, Inv. 41, Reg. 45, fol. 55v.-56r. 
294 AST, Inv. 16, Reg. 62, fol. 123v.-124r. 
295 Insgesamt die fürstliche Summe von 100 Florins an Guillaume: Ebd. und Reg. 63, fol. 72v.-

73r. und 50 Florins an Amedee: Reg. 63, fol. 80r.-v. 
296 Das Privileg, das ihm infolge dieser Taufe ausgestellt wurde, ist als Insert einer Rechnung aus 

dem Jahre 1416 erhalten: AST, lnv. 16, Reg. 61, fol. 526r.-527r. Das Original scheint dagegen 
noch bei DUFOURIRABUT, Louis de Nice 1875, S. 29f., abgedruckt zu sein. Judentaufen kamen 
zu dieser Zeit auch in anderen Regionen verstärkt vor, z. B. in Basel, wo sie besonders zur Zeit 
des Konzils feierlich zelebriert wurden: G.J Ill/1 1987, S. 84. 
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Auch anderen Konvertiten wurden besondere Vergünstigungen zuteil. Im glei-
chen Jahr 1416 brauchten Pierre de St. Germain und George de CnSmieu flir den 
Erhalt eines Schutzprivilegs und eines Geleitbriefes wegen ihrer Armut nichts zu 
zahlen.297 Doch im Gegensatz zu den früheren Privilegien dieser Art erhielten sie 
anscheinend außerdem noch die spezielle Erlaubnis, mit ihren jüdischen Ver-
wandten in Kontakt zu treten, um missionarisch tätig zu sein: Et eisdem con-
cessit quod possint suaedere eorum parentibus agnatis et cognatis. Einen Monat 
später wird ihnen außerdem jeweils die Summe von I 0 Florins flir ihren Lebens-
unterhalt zugewiesen.298 

Amadeus VIII. versuchte ab 1416 gezielt, Juden mit der Erteilung besonderer 
Funktionen und durch finanzielle Vergünstigungen, die durchschnittlich höher 
als in vergleichbaren früheren Fällen im Norden Frankreichs, Burgunds oder als 
die Leistungen italienischer Städte lagen, zur Konversion zu animieren.299 Auch 
die Herzogin, die an der Talmudverbrennung von 1417 zumindest finanziell 
partizipiert hatte, zeigte ein Interesse an der Unterstützung der Täuflinge.300 Bei 
der Frage nach der Motivation des Herzogspaares liegt es nahe, hier eine Ein-
flußnahme des seit 1411 aus den Quellen bekannten franziskanischen Hofpredi-
gers Jean Blanchard zu sehen, der den Hof nicht nur auf die wünschenswerte 
Bekehrung der perjidi judei eingeschworen haben dürfte, sondern auch ganz 
praktisch bei der Aufgabenzuteilung und Versorgung der Konvertiten durch den 
Hof mitgewirkt und vermittelt hatte.301 

In den folgenden Jahren wurden Konvertiten immer wieder zur Prüfung der 
religiösen Schriften der Juden instrumentalisiert: 1425 wurde der Magister 
Amedee de Chambery tätig, als einige 1416 verbotene Schriften bei David de 
Montmelian entdeckt wurden.302 In dem entsprechenden Vergleich Davids mit 
dem Herzog wird Amedee als familiarius bezeichnet, was sich eventuell auf 
seine Tätigkeit als Arzt des Herzogs beziehen könnte. 303 Er scheint in einer Be-
ziehung mit der bereits mehrmals erwähnten Familie Cohen gestanden zu haben, 
denn bei der Aufteilung des Erbes von Jacob Cohen schloß der Haupterbe und 
Enkel Agin einen Vergleich mit ihm.304 Amedee de Chambery scheint auch 1429 
die I 00 Florins, die der Herzog ihm- auf Grund eines auf Vermittlung Jean 
Blanchards geschlossenen Vertrags- als Entlohnung flir die neuerliche Prüfung 

297 AST, Inv. 41, Reg. 42, fol. 345r.-v. 
298 AST, Inv. 16, Reg. 61. fol. 472v. 
299 V gl. die Belege bei KüHN, Juifs France du Nord 1988, S. 184 und TOAFF, II vino e Ia carne 

1989, S. 188. 
300 BRUCHET, Le chäteau de Ripaille 1907, S. 383. 
301 Auch der am Hofe so beliebte Wanderprediger Baptiste de Mantua hatte 1430 in diese Rich-

tung gewirkt, wie wir bereits im Kapitel III.1.4 gesehen haben. 
302 AST, lnv. 16, Reg. 70, fol. 97v. 
3°3 DUFOURIRABUT, Louis de Nice 1875. S. 21. 
304 AST, lnv. 16, Reg. 71, fol. 223r.-v. Er könnte zur Familie des Jacob Cohen gehört haben oder 

sogar der verschwundene Sohn Raphael Cohen gewesen sein. Dieser wäre ja eigentlich der 
Erbe von Jacob gewesen. Er hatte sich schon einmal der Taufe entzogen und besaß eine Aus-
bildung als Arzt. 
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zugesagt hatte, an den Konvertiten Amedee de St. Jean weitergegeben zu ha-
ben.305 Die bevorzugte Behandlung der Konvertiten durch das Herzogspaar hat 
bei den Juden offenbar ihre Wirkung nicht verfehlt,306 so daß die Konversion als 
ein letztes Mittel zur Rettung aus der Not angesehen wurde. 

Die erst im Verlaufe der Konzilien von Konstanz und Basel sich durchset-
zende Aufbebung der Beschränkungen im Erbrecht ftir die neubekehrten Chris-
ten fanden bereits in den Statuten von 1430 ihren Niederschlag, so daß in der 
Folgezeit zumindest das wirtschaftliche Motiv ftir den Übertritt zum Christentum 
eine größere Rolle gespielt haben dürfte.307 

3.4 Die Verschleppung der Juden aus Trevoux 1431 

Die Verschonung der jüdischen Gemeinde in Trevoux nach dem Prozeß von 
1429 hängt eventuell mit einem anderen Ereignis zusammen, das sie nur zwei 
Jahre später in viel ärgere Bedrängnis geraten lassen sollte. Nach der um den 
Besitz der Dauphine geftihrten Schlacht von Anthon 1430 zog die savoyische 
Fraktion des unterlegenen Heeres von Louis de Chälon, Fürst von Orange, unter 
dem bekannten savoyischen Abenteurer und Adligen, Franc;ois de Ia Palud, Herr 
von Varambon, mit anderen Adligen der Bresse und des Bugey durch die von 
den Bourbonen beherrschte Region der Dombes und nahm u. a. auch die Stadt 
Trevoux am 18. März 1431 kurzzeitig in Besitz.308 Zwar zog La Palud sich nach 
Verwüstung der Stadt bald zurück, nahm aber dabei einen Teil der Einwohner-
schaft der Stadt, rund 60 Personen, als Geiseln in die Burg Prety im Mäconnais. 
Unter diesen befanden sich auch zehn Juden der Stadt, die ftir ihre Freilassung 
allein ein Lösegeld von 3.000 Ecu an La Palud sowie später noch 1.000 Ecu an 
den verbündeten und hoch verschuldeten Adligen Jean de Compey, Herr von 
Gruffy, zahlen sollten.309 In der Gefangenschaft sollen mehrere Einwohner ge-
storben sein, und auch die Juden wurden wegen ihres Widerstands gegen eine 

305 AST, Inv. 16, Reg. 74, fol. 176v.-l77r.; AST, Inv. 16, Reg. 76, fol. 246v. 
306 Ein weiteres Beispiel ist der Arzt und familiarius Louis de Nice oder de Provence, der unter 

Herzog Ludwig von Savoyen Karriere machte und bei der Verfolgung der Juden in Chambery 
1466 eine unrühmliche Rolle spielte: DuFouRIRABUT, Louis de Nice 1875. 

307 Allgemein dazu: P. BROWE, Die kirchenrechtliche Stellung der getauften Juden und ihrer 
Nachkommen, in: Archiv für katholisches Kirchenrecht 121 (1941), S. 1-22, 165-191. 

308 JOLIBOIS, Trevoux 1853, S. 14f.; L. COSTA DE BEAUREGARD, Souvenir 1861, S. 78-86; 
1EANTON, Juifs en Mäconnais 1919, S. 399-401; COGNASSO, Amedeo VIII, Bd. 2, 1930, S. 67; 
Fran9ois de Ia Palud spielte eine fuhrende Rolle in den adligen Intrigen am savoyischen Hofe 
Herzog Ludwigs in den dreißiger und vierziger Jahren des 15. Jahrhunderts: DEMOTZ, 
Amedee VIII 1992, S. 142; BARBERO, Les ligues nobiliares 1992, S. 232. 

309 Der Adlige, der wahrscheinlich auch in die Intrige gegen Jean Lageret verwickelt war, ver-
langte als Beweis flir die Bezahlung die Quittierung der Summe durch seinen Gläubiger, einen 
Kaufmann aus Mailand: L. COSTA DE BEAUREGARD, Souvenir 1861, S. 82f.; JEANTON, Juifs en 
Mäconnais 1919, S. 400. Mindestens ein weiterer Adliger dieser Kampagne, der Herr von Juif, 
war ebenfalls Schuldner von Juden aus Trevoux und Chätillon: AST, Inv. 16, Reg. 61, fol. 
385r.-v. 
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prompte Bezahlung des hohen Lösegelds grausam mißhandelt.310 Abraham Levi 
aus Chätillon-sur-Chalaronne, der die Juden der Bresse bereits mehrmals vertre-
ten hatte,311 soll sich mittels eines Vertrags gegenüber der Mutter von La Palud, 
Aynarde de Ia Baume, zur Zahlung einer Summe von 1.000 Ecu verpflichtet ha-
ben, die er an den Gläubiger des Herrn von Gruffy zahlen sollte.312 Herzog 
Amadeus distanzierte sich von der Untat seines Vasallen La Palud und verpflich-
tete sich zur Einleitung einer Untersuchung und zur Bestrafung der zahlreichen 
angeklagten savoyischen Adligen. Als Teil einer allgemeinen Wiedergut-
machung wurde auch den Juden von Trevoux wiederum über Abramin Levi, der 
auf Grund der häufigen Verwechslung der beiden miteinander verwandten Na-
mensformen mit Abraham Levi identisch sein dürfte, 1433 eine Summe von 
2.000 Ecu ausgezahlt.313 Über das weitere Schicksal der Juden aus Trevoux ist 
bis zum Versuch ihrer Vertreibung aus der Stadt durch die Einwohnerschaft 
1467 nichts weiter bekannt.314 

3.5 Die Ausgrenzung von Juden aus einzelnen Stadtgemeinden 

Vertreibungen von Juden im engeren Sinne eines erzwungenen Verlassens ihres 
Siedlungsorts gab es in Savoyen und Piemont im Spätmittelalter bis zum Ende 
des Untersuchungszeitraums nicht, wohl aber Versuche einzelner Stadtgemein-
den, die Ansiedlung der Juden von vorneherein zu unterbinden. 

Solche Versuche scheint es vor allem im zeitlichen Zusammenhang mit Epi-
demieausbrüchen gegeben zu haben, was mit dem seit der Brunnenvergiftungs-
Iegende geäußerten Verdacht, daß die Juden die Vergiftung der Christenheit be-
absichtigt hätten, zu begründen wäre. So sollten 1411112 alle Juden in Chätillon-
sur-Chalaronne, die von auswärts kamen und sich in dem Ort autbalten wollten, 
wegen der Epidemie vertrieben werden.315 Im Gegensatz zu Chätillon, wo diese 
Maßnahme von Amadeus angeordnet wurde und von seinem Kastellan ausge-

310 Angeblich soll ihnen ein Zahn ausgeschlagen und ein Stück des Ohres abgeschnitten worden 
sein: JOLJBOIS, Trevoux 1853, S. 14f.; L. COSTA DE BEAUREGARD, Souvenir 1861, S. 82f. 

311 Zur leitenden Stellung von Abramin Levi: AST, Inv. 16, Reg. 68, fol. 1 09v. und AST, Inv. 16, 
Reg. 73, fol. 59v. Costa de Beauregard behauptet, daß er der Rabbiner in Bourg-en-Bresse ge-
wesen sein soll: L. COSTA DE BEAUREGARD, Souvenir 1861, S. 82; doch in diesem Zeitraum 
lebte nach den entsprechenden Zinslisten kein Judenamens Abraham oder Abramin in Bourg. 

312 JEANTON, Juifs en Mäconnais 1919, S. 399f.; COGNASSO, Amedeo VIII, Bd. 2, 1930, S. 67f. 
313 Libravit Abramino Levi judeo garderio domini nomine judeorum Trevosii captivatorum per 

dominum Franciscum de Palude recipienti qui ex convencione per dominum secum super hiis 
facta duo millia scutorum auri boni ponderis ad sexaginta quatuor scutos pro marcha tradere 
et deliberare convenit ... :AST, lnv. 16, Reg. 78, fol. 201r. Außerdem wurden noch 10.000 
Ecu an die Bourbonen gezahlt und sämtliche Güter von Ia Palud konfisziert: V ALENTIN-
SMITHIGUIGUE, Bibliotheca Dumbensis I, 1854-1885, S. 343-3 51; COGNASSO, Amedeo VIII, 
Bd.2, 1930,S.68f. 

314 JOLJBOIS, Trevoux 1853, S. 15. 
315 ... mandavet [ d. h. der Graf~ Anm. d. Verf.] oudit chastellain qu 'il espellit de Ia vi/la toz le 

Juyz qui surevenoyent par adon et venoyent de lue infet de Ia (empedemie) qui estoit en plu-
sours Iues: MOREL, Chätillon-en-Dombes II, 1927, S. 90. 
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fuhrt werden sollte, schritten in Piemont die Stadträte selbst zur Tat. 1429 wurde 
in Turin beschlossen, weder Juden noch andere Fremde, worunter Soldaten, 
Bettler, Mönche und Nonnen fielen, aus infizierten Gegenden in die Stadt zu las-
sen.316 Die Anordnung wurde anscheinend tatsächlich überwacht.317 Doch gerade 
die Aufzählung der betroffenen Bevölkerungsgruppen im Falle Turins macht 
deutlich, daß damit vor allem solche Personen gemeint waren, die viel und 
häufig unterwegs waren und somit leichter eine Infektion übertragen konnten. 
Deswegen ist in den genannten Maßnahmen nicht unbedingt eine gezielte 
Attacke gegen die Juden zu sehen. 

Wichtiger ist dagegen das prinzipielle Verbot, das die Ansiedlung der Juden in 
einigen wenigen Orten, wie z. 8. Moncalieri, erfolgreich verhinderte. Unter Be-
rufung auf die Statuten der Stadt, nach der sich nu~ diejenigen in der Stadt ansie-
deln durften, die im Besitz einer Genehmigung der Gemeinde waren,318 gelang es 
dem Stadtrat von Moncalieri mehrmals, die Niederlassung jüdischer Bewohner 
zu verhindern. Im Jahre 1424 wurden so mehrere Juden, die zunächst in einer 
Herberge der Stadt abgestiegen waren, anscheinend ohne Streit überredet, die 
Stadt wieder zu verlassen.319 Bereits fünf Jahre später versuchte jedoch 
wiederum ein Jude namens Benevenuto unter Berufung auf seine herzoglichen 
Privilegien, in der Stadt ansässig zu werden.320 Der Stadtrat schickte daraufhin 
mehrmals Boten zum Fürsten von Piemont und seinem Rat, um die Ansiedlung 
des Juden zu verhindern, bzw. zum Herzog, um die Statuten der Stadt von ihm 
bestätigen zu lassen.321 Die Statuten sollten so präzisiert werden, daß kein Jude 
ohne Zustimmung der Stadt in Moncalieri wohnen dürfe pro evidenti utillitate 
presentis loci.322 Es wird nicht weiter ausgeführt, was mit dieser Formulierung 
gemeint ist, doch es ist anzunehmen, daß sie sich auf die schwere Verschuldung 
vieler Bewohner Piemonts sowie ganzer Stadtgemeinden323 bei den Juden aus 
Savigliano bezieht. Kein Bewohner dürfe nach dem neuen Statut eine Wohnung 
an einen Juden vermieten. Das Fehlen jeglicher Belege für eine dauerhafte Nie-
derlassung von Juden in der Stadt scheint den Erfolg der Maßnahme zu bestäti-
gen. Nach diesem Vorbild wurde auch eine weitere Ansiedlung von Juden in 
Chieri im Juni 1435 verhindert.324 Nachdem einige Juden den Wunsch, in Chieri 

316 SEGRE, The Jews in Piedmont I, 1986, Nr. 149, S. 68. 
317 Ebd., Nr. 170, S. 77. 
318 MHP LEGES MUNICIPALES 1879: Statuta civitatis Montiscalerii, Sp. 1496. 
319 Attento quod secundumformam statutorum non possunt in ipso loco habitare cum non recepti 

fuerint habitatores in Consilia et quia maius sumptuossum est cum ipsis concordare et conve-
nire ut amicabiliter recedant quam litigare cum ipsis ... : SEGRE, The Jews in Piedmont I, 
1986, Nr. 105, S. 46f. 

320 Ebd., Nr. 152, S. 70. 
32! Ebd., Nr. 150, S. 68f. bzw. Nr. 151, S. 69. 
322 Ebd., Nr. 150, S. 69. 
323 Z. B. im Falle Saviglianos: Ebd., Nr. 96, S. 40. Cavallermaggiores: Ebd., Nr. 124, S. 54; 

Nr. 132, S. 59 oder Turins: Ebd., Nr. 141, S. 63; Nr. 153, S. 70; siehe dazu auch das Kapitel 
IV.2.4. 

324 TREVES, Ebrei a Chieri 1974, Nr. 2, S. 212. 
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seßhaft zu werden, an die Stadt getragen hatten, beschloß der Stadtrat, allen Be-
wohnern der Stadt die Vermietung von Unterkünften an Juden flir länger als eine 
Woche zu verbieten. Neben den geschilderten wirtschaftlichen Motiven dürfte 
auch der Kampf der piemontesischen Städte um ihre Eigenständigkeit gegenüber 
dem Herzog und seinen Verwaltungsorganen eine wichtige Rolle gespielt haben, 
da die Juden sich meist mit Hilfe von herzoglichen Privilegien den Zugang zu 
den Städten zu verschaffen suchten. Auf diese 'Einmischung' reagierten dann 
die Städte mit entsprechendem Widerstand, der sich auf die vom Herzog aner-
kannten Statuten der Stadt berufen konnte. Somit war der Widerstand der Städte 
auch in diesen Fällen nur indirekt auf die Juden an sich bezogen und wollte in 
erster Linie die herzoglichen Ansprüche treffen. 

Anders lag der Fall dagegen in Savigliano im Jahre 1434. Zu diesem Zeitpunkt 
lebte die jüdische Gemeinde bereits seit dreißig Jahren in der Stadt. Die 
anscheinend relativ kurzfristig anberaumte Umsiedlung der einzigen savoyischen 
Universität von Chieri nach Savigliano verlangte die Schaffung von Wohnraum 
zur Unterbringung der Professoren und Studenten.325 Diesen Wohnraum wollte 
der Herzog sich nun bei den Juden der Stadt holen, die ihre Wohnungen zugun-
sten der Studenten räumen sollten.326 Entsprechende herzogliche Schreiben for-
derten sie zum Verlassen der Stadt vor Beginn des Semesters auf, erlaubten 
ihnen aber die Eintreibung ihrer Schuldforderungen auch noch nach diesem Zeit-
punkt.327 In diesem Fall wurde also eine regelrechte Vertreibung der jüdischen 
Gemeinde von seiten des Herzogs initiiert. Wegen der angeblich unerträglichen 
Lebensbedingungen in der Stadt, die sich vor allem im Mangel an Zimmern und 
Lebensmitteln äußerten,328 und nach zahllosen Streitigkeiten zwischen den An-
gehörigen der Universität und der Stadtbevölkerung329 wurde die Universität 
jedoch bereits zwei Jahre später wieder an ihren ursprünglichen Ort in Turin 
zurückverlegt, so daß der Vertreibungsversuch gegen die Juden aus Savigliano 
wahrscheinlich nicht verwirklicht wurde. Statt dessen scheint die Verlegung der 
Universität wiederum Probleme bei der Unterbringung der Studenten in Turin 

325 Zu dem kurzen Intermezzo der saviglianesischen Niederlassung der Universität siehe 
V ALLAURI, Storia delle universita l, 1845, S. 68-75. Zur Gründungsphase der Turiner Universi-
tät im allgemeinen: BELLONE, Universita di Torino 1986. 

326 ltem, ut comodius pro studio possint haberi mansiones, iudei habitare non possint in Savil-
liano et districtu quinimo recedere debeant a dicto loco Savilliani antequam Studium ibidem 
inchoetur: VALLAURI, Storia delle universitä.I, 1845, S. 282. Entgegen den Angaben bei Segre 
stammt dieser Auszug nicht aus einer Rechnungsquelle, sondern aus dem Privileg, mit dem 
Amadeus VIII. die Universität von Chieri nach Savigliano verlegte: SEGRE, The .Iews in Pied-
mont I, 1986, Nr. 219, S. lüüf.; in dem als Quelle angegebenem Fundort ist lediglich das Privi-
leg in bezugaufdie Schuldeneintreibung vermerkt: AST, Inv. 41, Reg. 51, fol. 99v. 

327 AST, Inv. 41, Reg. 51, fol. 99v. 
328 So die Klage der Professoren und Studenten, wobei vor allem der Mangel an Fleisch, der zu 

hohe Preis, der dafür gefordert wurde, sowie die Tatsache, daß von Juden geschlachtetes 
Fleisch auf den Schlachtbänken christlicher Metzger verkauft würde, hervorgehoben wurde: 
TURLETTI, Savigliano IV, 1879, Nr. 412, S. 571f. 

329 BELLONE, Universitä. di Torino 1986, S. 59f. 
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gemacht zu haben, die auf Befehl Herzog Ludwigs im Herbst 1436 erneut mit 
einer Umsiedlung der Juden an den Rand der Stadt gelöst werden sollten.330 

Auch in Chivasso wurde im Stadtrat nur wenige Monate nach Zulassung der 
Juden in der Stadt über deren Vertreibung debattiert. 331 Doch nach den Eintra-
gungen in den Zinslisten der Rechnungen der Kastellanei zu urteilen, wurde 
dieser Forderung nicht stattgegeben.332 Diese Liste mit meist erfolglosen Ver-
treibungs- bzw. Verdrängungsversuchen ließe sich auch gerade nach 1434 mit 
zahlreichen Beispielen aus Piemont verlängern.333 

Es ist jedoch ersichtlich geworden, daß die im Vergleich zum französischen 
Teil Savoyens weitreichende Autonomie der piemontesischen Städte die Ansied-
lung und Einbürgerung der Juden in dieser Region erheblich behinderte, es aber 
bis auf die landesherrlich sanktionierten Versuche in Savigliano und in Turin nie 
zu einer wirklichen Vertreibung gekommen ist. Die rasche Ausbreitung der jüdi-
schen Geldleihe von Savigliano aus und damit die wachsende Verschuldung ei-
nerseits sowie die stärkere Stellung der Bettelorden in den dortigen Städten und 
ihre Bedeutung flir einen Wandel in der Geisteshaltung der städtischen Obrigkei-
ten andererseits verhinderten eine ungetrübte Symbiose der beiden Glaubens-
gemeinschaften in Piemont noch stärker als zunächst in Savoyen. Auf Grund ih-
rer herzoglichen Privilegierung und der von den Städten geforderten Beachtung 
ihrer althergebrachten Statuten waren die Juden oftmals die Leidtragenden im 
Konkurrenzkampf der beiden Machtgruppierungen. Dabei darf aber nicht verges-
sen werden, daß nur die Konflikte in der Beziehung Landesherr- Stadt-
jüdische Gemeinde 'aktenkundig' wurden und die langen Zeiträume ungetrübten 
Zusammmenlebens zwischen Christen und Juden dokumentarisch. nur selten zu 
fassen sind. Gerade die Tatsache, daß es, wenn auch unter Schwierigkeiten, zu 
einer erstmaligen jüdischen Besiedlung Piemonts in dieser doch wirtschaftlich 
weit entwickelten Region gekommen ist, zeigt auf, daß im 15. Jahrhundert zu-
mindest in Italien der Juden durchaus noch 'bedurft' wurde.334 

330 V ALLAURI, Storia delle universita I, 1845, S. 81; SEGRE, The Jews in Piedmont I, 1986, 
Nr. 251, S. 115f. 

331 Im Februar 1435 wurden den Juden in Chivasso die gleichen Privilegien wie den anderen Ju-
den Piemonts eingeräumt: AST, Inv. 41, Reg. 51, fol. 149v. Im November des Jahres wurde 
ihre Vertreibung in einem Memorandum an den Herzog gefordert: SEGRE, The Jews in Pied-
mont I, 1986, Nr. 23 1, S. 106. 

332 Ebd., Nr. 233, S. 107; Nr. 256, S. 1 18; Nr. 261, S. 119. 
333 Weitere Beispiele liegen nach Segre flir Cuneo 1436 (Ebd., Nr. 255, S. 1 1 7), für Savigliano 

1441 (Ebd., Nr. 334, S. 150f.), für Ivrea 1444 (Ebd., Nr. 385, S. 176), für Turin 1448 (Ebd., 
Nr. 473, S. 219f.) und für lvrea 1448 (Ebd., Nr. 488, S. 228f.) vor. 

334 Dies gegen die Hauptthese von M . .1. WENNINGER, Man bedarf keiner Juden mehr. Ursachen 
und Hintergründe ihrer Vertreibung aus den deutschen Reichsstädten im 15. Jahrhundert, 
Wien, Köln, Graz 1981 (Archiv flir Kulturgeschichte, Beiheft 14 ), bes. S. 24 7-250; vgl. dazu 
auch die Bemerkungen von ZIWES, Juden im mittleren Rheingebiet 1995, S. 263, Anm. 35 und 
S. 270. 





VII. Die Lage der Juden in Savoyen und Piemont im Spiegel 
landesherrlicher Politik 

In den vorigen Kapiteln wurde die Geschichte der Juden unter den savoyischen 
Landesherrn unter verschiedenen Gesichtspunkten analysiert. Die Ergebnisse 
so11en nun abschließend wieder zu einem Bild zusammengeflihrt und in den 
weiteren Rahmen der eingangs genannten Fragestellungen des Raumes und des 
Vergleichs der savoyischen Territorien beiderseits der Alpen gestellt werden. 
Die in der Analyse hervorgetretenen Besonderheiten in der Entwicklung der Ge-
schichte der Juden in Savoyen-Piemont sollen dabei in den Vordergrund gerückt 
werden. 

Schon die Anfange jüdischen Lebens in der Grafschaft weisen eine erste Be-
sonderheit auf. Die ersten, noch spärlichen Belege in der zweiten Hälfte des 13. 
Jahrhunderts verweisen zum großen Teil auf eine Tätigkeit der Juden in der 
Verwaltung der Einnahmen von Zollstationen. Die Herausbildung einer ersten 
jüdischen Gemeinde in der Kastellanei Chillon-Villeneuve am Genfer See steht 
offenbar in Zusammenhang mit der langjährigen Verpachtung der Einnahmen 
dieser bedeutenden Zollstation an mehrere Mitglieder der jüdischen Gemeinde. 
Ihre Erfahrung im Geldhandel sowie im Umgang mit fremden Währungen 
scheint ihnen dieses flir das Transitland typische Berufsfeld eröffnet zu haben, 
denn schon wenig später sind Juden in vergleichbaren Positionen an vielen wei-
teren Zollstationen Savoyens beschäftigt. Eine ähnliche Entwicklung scheint es 
im aschkenasischen Raum sonst nur in der Dauphine gegeben zu haben. Dort 
stiegen einzelne Juden über diese Stellung sogar zu einflußreichen Positionen am 
Hofe auf. Doch die jüdischen Siedlungen in Savoyen blieben auf die vom Grafen 
und seinen Herrschaftsträgern kontrollierten Amtsorte im Vorfeld der alpinen 
Hochgebirgstäler beschränkt. Gründe daflir waren einerseits die stärkere Ab-
sicherung jüdischer Existenz durch den Schutzherrn, andererseits aber auch die 
Tatsache, daß das Geschäft der Geldleihe und des Geldwechsels im hochalpinen 
Bereich der großen Handelsstraßen bereits von den Lombarden kontrolliert 
wurde. 

Die Auswirkungen der Vertreibung der Juden aus Frankreich 1306 sind in Sa-
voyen nur indirekt zu spüren. Der erste Zustrom flihrte vor allem zu einer Neu-
besiedlung der an die französisch-burgundischen Lande angrenzenden Regionen 
der Bresse und des Bugey, was mit der Hoffnung der Juden auf eine baldige 
Rückkehr in die Heimat zu erklären ist. Außerdem wurde die Verwaltung der aus 
der Ansiedlung der Juden resultierenden Einnahmen wenige Jahre später aus der 
Befugnis der einzelnen Kastellaneien entnommen und im Verlauf der ersten 
Hälfte des 14. Jahrhunderts zugunsten einer landschaftlich orientierten Eintei-
lung mehr und mehr konzentriert. Die gleichzeitig erfolgende enorme Steigerung 
der finanziellen Anforderungen an die jüdischen Gemeinden flihrte vor allem 
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während der Regierungszeit Eduards von Savoyen zu einer ersten Verarmung 
bzw. zur Flucht vieler Juden. 

Es ist vermutlich auf diesen Druck zurückzuführen, daß Graf Eduard im Jahr 
1329 von einer Verurteilung der stark anwachsenden jüdischen Gemeinde in 
Chambery wegen Ritualmords absah. Seit den dreißiger Jahren konnten einzelne 
Juden, die in der Geldleihe tätig waren, als Vertreter der Juden Savoyens vor den 
Grafen fungieren. 

Einen viel stärkeren Einschnitt als die Repressionen zur Zeit Eduards brachten 
jedoch die durch die Brunnenvergiftungslegende ausgelösten Pogrome gegen die 
Juden im Jahre 1348. Die Angst vor der heranrückenden Pest und die damit im 
Zusammenhang stehende Legende bargen gerade in einer Zeit, in der die obrig-
keitliche Gewalt durch einen Herrschaftswechsel und eine Vormundschaft ge-
schwächt war, große Gefahr flir die jüdischen Gemeinden und forderten auch 
bald unter ihnen ihre ersten Opfer. Amadeus VI. versuchte der wachsenden Un-
ruhe in seiner Grafschaft Herr zu werden, indem er seinen alleinigen Machtver-
tretungsanspruch gegenüber den verantwortlichen Unruhestiftern verteidigte, 
sich aber gleichzeitig die Verleumdungen gegen die Juden im Rahmen eines 
offiziellen Verfahrens zu eigen machte und viele Juden nach den Pogromen auch 
noch per Gerichtsurteil verbrennen und ihre Güter einziehen ließ. Die betroffe-
nen jüdischen Gemeinden lagen alle im Bereich des Genfer Sees bzw. in und um 
Chambery. Amadeus VI. orientierte sich an dem Vorbild der Dauphine, wo an-
gesichts einer ähnlich unsicheren Lage (Abdankung Humberts II., Verkauf seiner 
Ländereien an Frankreich) bereits die Mitglieder einiger jüdischer Gemeinden 
des Gapenyais durch ein Verfahren zum Tode verurteilt worden waren. Der sa-
voyische Prozeß wirkte wiederum als Vorbild ftir einige Städte in der Schweiz 
und in Straßburg. Auch so muß die Funktion Savoyens als Brückenlandschaft 
verstanden werden. 

Diese Katastrophe offenbart dem Betrachter jedoch auch andere Einblicke. 
Die z. T. noch erhaltenen Inventare der Besitzstände der vernichteten jüdischen 
Gemeinden zeichnen nicht nur minutiös die Einrichtung der von den Juden be-
wohnten Häuser auf, sondern auch die den Juden verpflichteten Schuldner. Eine 
Analyse dieser Dokumente brachte die Rolle der Juden im Kleinkredit ftir die 
bäuerliche Bevölkerung der engeren Umgebung der betroffenen Orte zum Vor-
schein. Neben Geld kamen auch verschiedene Naturalien in den Besitz der Ju-
den, so daß sie bei nicht erfolgter Einlösung der Schuld mit diesen Waren auch 
handeln konnten. Damit kamen die Juden, über ihr engeres Betätigungsfeld hin-
aus, in ein komplexes Beziehungsgeflecht mit ihrer christlichen Umgebung. Ei-
nigen Juden wurde gar- ähnlich wie in Frankreich nach 1306- die Eintreibung 
der von den ermordeten Juden hinterlassenen Schuldbriefe übertragen. 

Während viele jüdische Gemeinden am Genfer See dauerhaft ihr Ende fanden, 
konnten diejenigen in und um Chambery im Verlauf der sechziger Jahre wieder 
weitgehend an ihre alte Tradition anknüpfen. Dazu kamen die von der Katastro-
phe verschonten Gemeinden in der Bresse, die- der finanziellen Leistungs-
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fahigkeit nach zu urteilen- bis Ende des Jahrhunderts in Savoyen führend blie-
ben. Doch es ist bezeichnend, daß der angesichts der großen Pläne immense 
Geldbedarf Amadeus' VI. von den sechziger Jahren bis in die achtziger Jahre des 
14. Jahrhunderts nicht mehr bei den eigenen jüdischen Gemeinden, sondern bei 
denen benachbarter Städte (Lyon, Cremieu, Trevoux) gedeckt werden mußte. 
Größere Summen erhielt die Finanzverwaltung eher über Vorauszahlungen auf 
die Einkünfte verschiedener Ämter durch die jeweiligen Amtsinhaber. Die An-
leihen bei dem reichen jüdischen Geldverleiher Sirnon von Deneuvre aus dem 
Elsaß stellen dagegen eine Ausnahme dar. 

Die finanzielle Schwäche wie auch das in Folge der Brunnenvergiftungs-
Iegende und ihrer Untersuchung geschwächte Vertrauen zwischen Amadeus VI. 
und den Juden seines Landes bewirkten außerdem, daß die Juden ihre frühere 
Position in der Zoll- und Subsidienverwaltung nach und nach einbüßten. 

Mitte der achtziger Jahre waren die Juden offenbar wieder so zahlreich gewor-
den, daß die ältere landschaftliche Einteilung zugunsten einer einheitlichen, zen-
tralen Verwaltung der jüdischen Einkünfte aufgegeben wurde. Erstmalig konnten 
sich nun auch jüdische Gemeinden in Kathedralstädten herausbilden. In Nizza 
kam es im Zuge der Verhandlungen zur Anerkennung der Schutzherrschaft Sa-
voyens über die Stadt zur Ansiedlung einer rasch wachsenden jüdischen Ge-
meinde, in der von Savoyen stark beeinflußten Stadt Genf dagegen nach dem 
Erlaß weitgehender städtischer Freiheiten durch den Bischof. Außerdem erhiel-
ten die wieder aufstrebende jüdische Gemeinde in Chambery sowie die Gemein-
den einzelner Regionen seit den siebziger Jahren gegen entsprechendes Entgelt 
immer mehr Privilegien verbrieft. 

Dabei taten sich- wie bereits in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts-
mehrere Juden als Vertreter größerer jüdischer Verbände hervor. Darüber 
hinaus konnten einige Juden gegen Ende des 14. Jahrhunderts durch ihre 
Kenntnisse auf den Gebieten der Edelsteine und ähnlicher Pretiosen oder der 
Medizin in Vertrauensstellungen am Hof aufsteigen. Das dadurch gestärkte Son-
derbewußtsein einzelner Juden hatte jedoch auch seine Kehrseiten. Unter Ama-
deus VII. kam es seit Mitte der achtziger Jahre gerade gegen Vertreter der jüdi-
schen Notabilität öfters zu Anklagen verschiedenster Art. Eine Besonderheit des 
savoyischen Raumes scheinen dabei Gerichtsverfahren wegen angeblicher Ver-
führung christlicher Frauen zu sein. Diese wie auch die wegen anderer Vorwürfe 
geführten Prozesse endeten jedoch fast nie mit einer regelrechten Verurteilung 
der Betroffenen, sondern wurden in Form eines pekuniären Vergleichs ge-
schlichtet. Die Höhe der dabei gezahlten Summen lassen vermuten, daß Ama-
deus VII. mit diesem Mittel seine Finanzen aufbessern wollte, zumal die betrof-
fenen Juden später durchaus weiter in gehobener Stellung tätig sein konnten. 

Der anscheinend aus weiten Teilen Frankreichs und den angrenzenden Regio-
nen stammende Zufluß jüdischer Emigranten nach Savoyen am Ende des 
14. Jahrhunderts scheint nach Durchsicht der Quellen nicht bewußt von Ama-
deus VIII. beeinflußt oder gar gesteuert worden zu sein. Dabei ist zu bedenken, 
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daß er zu dieser Zeittrotz der nominellen Übernahme der Landesherrschaft noch 
unter der Aufsicht seines burgundischen Schwiegervaters, Herzog Phitipps II. 
von Burgund, stand. Der Zustrom machte sich vor allem in den ersten Jahren 
eher in einer Verdichtung schon bestehender jüdischer Gemeinden wie in Cham-
bery, Bourg-en-Bresse oder Genf bemerkbar als in einer deutlichen Vermehrung 
der Siedlungsorte im erweiterten Raum der Landesherrschaft Dies zeigte sich 
gerade in Piemont, wo sich nur eine einzigejüdische Familie bis zum Jahre 1414 
in Savigliano niederließ. Der prosapographische Befund belegt jedoch, daß die 
nach Piemont ziehenden jüdischen Familien bis 1434 ausschließlich aus dem 
französischen Raum stammten und sich zumindest fur kurze Zeit in Savoyen 
niedergelassen hatten. Die Rolle Savoyens als Durchgangsstation jüdischer Mi-
granten konnte somit nachgewiesen werden. Piemont wurde aber im Vergleich 
zu den anderen Gebieten Oberitaliens- ähnlich wie Savoyen im Verhältnis zu 
den westlich gelegenen Regionen- relativ spät von Juden besiedelt. 

Einzig die intensive fiskalische Nutzung des Judenregals in den ersten fünf 
Jahren der Herrschaft Amadeus' VIII. scheint ein Reflex auf die Immigration der 
Juden und damit auf die Zunahme der steuerpflichtigen Haushalte zu sein. Ama-
deus nutzte so die neuen finanziellen Möglichkeiten, die sich fur ihn aus der 
Aufnahme der Flüchtlinge ergaben und angesichts der finanziellen Krise seines 
Landes dringend benötigt wurden. 

Einen ersten wichtigen Zug seiner Politik gegenüber den Juden kann man in 
dem Bemühen erkennen, die unter seiner Herrschaft sich stark vermehrende An-
zahl jüdischer Untertanen schon frühzeitig mit dem Statut von 1403 in eine um-
fassende normative Regelung der Gesellschaft einzubinden. Bisher hatte es an 
einem allgemeinen legislativen Rahmen gefehlt. So war dieser normative Frei-
raum nur durch die unregelmäßig bestätigten Privilegien für die Juden Savoyens 
oder einzelner Regionen ausgefüllt worden. Die einfache Übernahme kirchen-
rechtlicher Vorschriften im Statut von 1403, die zu dieser Zeit durch die Predi-
gertätigkeit des Vinzenz Ferrer in Savoyen und Piemont eingeschärft wurde, war 
zwar wenig originell, deutet aber gerade im Unterschied zur Zeit davor auf ein 
bewußtes Abweichen Amadeus' VIII. von der eher pragmatischen Haltung seiner 
Vorgänger hin. Freilich scheinen bei der Durchsetzung der in diesem Statut ent-
haltenen Maßnahmen anfangs Anspruch und Wirklichkeit noch weit auseinan-
dergeklafft zu haben. So ist keine größere Beeinträchtigung des jüdischen Le-
bens in Savoyen in den ersten fünf Jahren nach Erlaß des Statuts zu beobachten. 
Doch die folgenden Jahre sollten zeigen, daß die im Statut angedeutete Ausrich-
tung der Einstellung von Amadeus gegenüber den Juden nicht nur ein Lippenbe-
kenntnis oder eine mögliche Konzession an die geistlichen Würdenträger seines 
Landes sein sollte, sondern als erstes Anzeichen einer fur Savoyen neuartigen 
Politik gegenüber den Juden gewertet werden kann. 

Ein weiterer Indikator ist die ca. um das Jahr 1408 begonnene Bekämpfung 
von Währungsspekulationen bzw. Wucherzinsen bei Anleihen jüdischer Geld-
verleiher. Auch wenn entsprechende Belege fehlen, so ist doch nicht zu bezwei-
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fein, daß die von Juden betriebene Geldleihe sich nach dem Einbruch von 1348 
wieder stark verbreitet hatte. Die vielen Belege differenzierter Handelstätigkeit 
aus dem piemontesischen Raum und die nur ftir die Jahre 1439/40 vorliegenden, 
umfangreichen notariellen Beglaubigungen jüdischer Kleinkredite aus Bourg-en-
Bresse bestätigen diese Annahme. Mit der Festsetzung der Grenze zwischen er-
laubter und unerlaubter Geld leihe, die gleichzeitig mit einer Neubestimmung des 
jährlich abzuleistenden Schutzzinses erfolgte, versuchte Amadeus VIII. regulie-
rend in dieses Geschäft einzugreifen. Freilich spielt hier auch die sich fortschrei-
tend bemerkbar machende Vorstellung der Kammerknechtschaft gegenüber den 
garderii dominieine Rolle. Dieser Terminus wurde unter Amadeus VIII. zur Be-
zeichnung seiner jüdischen Untertanen eingeführt, um ihre Abhängigkeit vom 
Schutzherrn- eventuell auch in Abgrenzung zu den mächtiger werdenden Städ-
ten- deutlicher zum Ausdruck zu bringen. Tatsächlich zeigt sich, daß er mit 
seinem Eingriff eine Grundlage geschaffen hatte, um die flir savoyische Ver-
hältnisse hohen Anleihen jüdischer Geldverleiher zu kontrollieren und, falls er-
wünscht, vor Gericht zu bringen. Gerade die wirtschaftlich fuhrenden Juden 
standen im Mittelpunkt der Prozesse, die Amadeus VIII. wegen angeblicher Wu-
cherverträge vor allem in den Jahren von 1412 bis 1415 ftihrte. Da Amadeus 
auch den Nachlaß dieser Juden wegen ihrer 'wucherischen' Geschäfte flir sich 
beanspruchte und nur gegen Zahlung einer hohen Vergleichssumme den Erben 
überließ, waren auch diese von der neuen Haltung betroffen. In diesem Zeitraum 
scheinen die vielfach noch aus der Zeit vor seiner Herrschaft begonnenen 
'Karrieren' jüdischer Geldverleiher zu enden, ohne daß in den folgenden Jahren 
ein Nachrücken neuer exponierter Vertreter auf diesem Gebiet festzustellen 
wäre. Auch können unter Amadeus VIII. kaum mehr Juden nachgewiesen wer-
den, die- wie aus früheren Jahrzehnten bekannt- eine Vertrauensstellung in der 
Verwaltung als Zollpächter oder am Hofe als Ärzte einnahmen. 

Damit verbindet sich die Beobachtung, daß trotz des Zuzuges am Ende des 
14. Jahrhunderts nur wenige neuangesiedelte Juden zur jüdischen Notabilität 
emporsteigen konnten. Hier scheinen sich, wie es exemplarisch anhand von eini-
gen innerjüdischen Konflikten gezeigt wurde, die früheren Notabeln der jüdi-
schen Gesellschaft weitgehend in ihrer Stellung gehalten zu haben. Das auffäl-
ligste Beispiel dieser innerjüdischen Konflikte ist dabei der Widerstand der Ju-
denschaft von Savoyen gegen die vom Landesherrn tatkräftig geförderte Son-
derstellung einiger savoyischer Rabbiner, wie die Beispiele von Raphael Cohen 
oder Johanan de Treves gezeigt haben. In beiden Fällen führte der Konflikt-
dessen Beilegung natürlich, ebenso wie alle anderen gewährten 'Vergünsti-
gungen', von der Judenschaft teuer bezahlt werden mußte- zum erzwungenen 
Rückzug der Rabbiner. Die Juden im piemontesischen Raum versuchten dagegen 
zunehmend, sich von der Anhindung an die im savoyischen Raum lebenden 
Juden und deren Status zugunsten von mehr Eigenständigkeit abzukoppeln. 
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Gleichzeitig manifestierte Amadeus VIII. seinen Anspruch auch auf die be-
nachbarten, aber außerhalb des savoyischen Territoriums ansässigen jüdischen 
Gemeinden, indem er von ihnen reduzierte Schutzzinsen flir die Gewährung von 
Privilegien einforderte bzw. die immer stärker ansteigenden Einnahmen aus dem 
Judenregal gegen die Ansprüche seines feudalen Herrn, König Sigismunds, ver-
teidigte. Die im Rahmen des Bullengeldes 1418 eingeforderten Gelder wurden 
von Amadeus trotzmehrmaliger Aufforderung nicht abgeführt. 

Auch auf der Ebene der Religionsausübung griff Amadeus mit der Einleitung 
der Talmuduntersuchung und -Verbrennung in den Jahren 1416117 gezielt ein. Er 
orientierte sich offenbar in seinem Vorgehen an der restriktiven Haltung des 
lange von ihm unterstützen avignonesischen Gegenpapstes Benedikt XIII., der 
die Disputation von Tortosa 1415116 leitete und die Polemik gegen den jüdi-
schen Glauben in Form päpstlicher Bullen und durch Verbreitung antijüdischer 
Traktate zu fördern versuchte. Die Initiative flir das Verfahren in Savoyen 
scheint nach Lage der Quellen weder von den Konvertiten oder den Franziska-
nern, die die konkrete Ausgestaltung des Prozesses übernahmen, noch von einer 
anderen interessierten Seite ausgegangen zu sein. Statt dessen versuchte Ama-
deus VIII. nach Verleihung der Herzogswürde durch König Sigismund mit der 
Untersuchung sein neues Selbstverständnis als christlicher Herrscher zu doku-
mentieren. Gleichzeitig manifestierte er durch eine verstärkte Förderung der zum 
Christentum übergetretenen Juden seinen religiös-moralischen Anspruch an die 
Juden. Die sich auf den Talmud konzentrierende Polemik gegen den jüdischen 
Glauben, die zahlreiche, sich angeblich gegen die christliche Religion richtende 
'Irrtümer', 'Lügen' und Gebote der Juden in ihren Schriften aufgriff und verbrei-
tete, zeigt die in Savoyen zu dieser Zeit bis zum Hof verbreitete Unsicherheit 
gegenüber diesen Untertanen. Sie fugt sich in den Glauben ein, daß einige Juden 
wie Salamin de Beaune über wahrsagerische Kräfte verfugten oder wie Raphael 
Cohen mittels Magie die Fruchtbarkeit beeinflussen könnten. In dieser Haltung 
lassen sich erste Übergänge von den alten, antijüdischen Legenden hin zu den 
neueren, nur wenige Jahre später gegen die Hexen verbreiteten Stereotypen ent-
decken. Dieser Wechsel scheint wiederum spezifisch flir den westalpinen Raum 
zu sein. 

Zwar ftihrte weder die Wuchergesetzgebung noch die Talmudverbrennung zu 
einer Vertreibung der Juden aus Savoyen, doch die rapide Abnahme der 
zinszahlenden Haushalte in diesen Jahren zeigt, daß viele jüdische Familien von 
dieser neuen Politik abgeschreckt wurden, verarmten und/oder auswanderten. 
Ein nicht allzu hoch zu veranschlagender Teil dieser Emigranten wanderte in die 
benachbarte Region Piemont aus, wo weitere Juden nach der 'Pionierleistung' 
der jüdischen Familie Foa in Savigliano widerstrebend auch in einigen anderen 
piemontesischen Städten aufgenommen wurden. Amadeus VIII. schien keines-
wegs an einer Abwanderung seiner jüdischen Untertanen gelegen zu sein, denn 
nach den zahlreichen Eingriffen in der ersten Hälfte der 141 Oer Jahre verschonte 
er die Juden seines Landes vor weiteren Zugriffen auf ihre Finanzen und stattete 
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einige geplante Neuansiedlungen von Juden in Städten Savoyens und Piemonts 
mit Privilegien aus. Beispielhaft für diese Haltung ist die einzigartige landes-
herrliche Fürsorge für die hundert ärmsten Juden in Savoyen oder die außerge-
wöhnliche Privilegierung der jüdischen Gemeinde von Villars-les-Dombes. 
Dementsprechend stieg die Anzahl der jüdischen Haushalte zu Beginn der 
zwanziger Jahre noch einmal allgemein deutlich an. 

Dagegen scheint die herzogliche Förderung der jüdischen Besiedlung Pie-
monts nicht viel geholfen zu haben. Vielmehr steckten die piemontesischen 
Städte, unter Berufung auf ihre Statuten, die rechtlichen, sozialen, ökonomischen 
und fiskalischen Rahmenbedingungen jüdischen Lebens bereits vor dem eigent-
lichen Zuzug der Juden in Verhandlungen ab. Diese Praxis erinnert an die im 
weiteren ober- und mittelitalienischen Gebiet üblichen Verträge zwischen den 
ersten jüdischen Siedlern, meist reichere Geldverleiher, und den jeweiligen 
Stadtherrn oder -räten, die condotte genannt wurden. Zwar kam es in den zwan-
ziger Jahren zu einer Vermehrung der Siedlungsorte und zu einer Verstärkung 
der jüdischen Gemeinden in Savigliano und Turin, doch hier wie auch in den an-
deren piemontesischen Städten ist über die Jahre hinweg ein aus Savoyen unbe-
kannter städtischer Widerstand gegen diesen landesherrlichen Eingriff zu spüren. 
Es stellt sich die Frage, ob sich diese Haltung in erster Linie gegen die Juden als 
Glaubensgemeinschaft und/oder wirtschaftliche Konkurrenten richtete oder ob 
man in den Neusiedlern nicht eher Vertreter der ungeliebten obrigkeitlichen Ge-
walt, die sich gerade in dieser Zeit in Piemont fest etablierte, sah und mit dem 
Widerstand auch die Landesherrschaft und ihre Vertreter treffen wollte. 

Auf der anderen Seite der Alpen regte sich dagegen in den zwanziger und vor 
allem in den dreißiger Jahren erstmals das Selbstverständnis kommunaler Füh-
rungsgremien in Form eigener Initiativen gegenüber den jüdischen Gemeinden in 
ihrer Stadt. Zwar wurde keine Vertreibung der Juden gefordert, doch man ver-
langte nun vor allem im teuren und aufwendigen Stadtverteidigungswesen zu-
nehmend eine Beteiligung der Juden an den daraus erwachsenen diversen städ-
tischen Pflichten, die traditionell auch den anderen Bewohnern der Stadt aufer-
legt wurden. So ging es in Chambery zunächst um eine Beteiligung der jüdischen 
Gemeinde an den Kosten der Befestigung und später auch denen des 
Wachdienstes, während man in Bourg-en-Bresse die tatkräftige Anteilnahme der 
Juden an allgemeinen städtischen Bauvorhaben und am Wachdienst forderte, die 
schließlich gegen Zahlung regelmäßiger Beiträge ausgelöst wurde. Die betroffe-
nen Juden konnten sichtrotz Hinweis auf ihre Privilegien und Einschaltung des 
Herzogs nur begrenzt vor den neuen Anforderungen schützen. 

In die zweite Hälfte der zwanziger Jahre fällt auch die erneute Prüfung des 
Talmuds und verschiedener gegen die Juden erhobener Anschuldigungen. Die 
Initiative bei dem Prozeß scheint dieses Mal von der päpstlich beauftragten In-
quisition ausgegangen zu sein, die schon seit Jahrzehnten im Gebiet Südostfrank-
reichs tätig war, um die Aktivitäten von Ketzern, Magiern, Zauberern, H~xen 
und in bestimmten Fällen auch von Juden zu bekämpfen. Von der kirchlichen 



316 

Obrigkeit wurden also bereits die 'traditionellen' Anschuldigungen gegen die 
Juden (Wucher, antichristliche Gebote des Talmud, Rückführung der Konverti-
ten zum jüdischen Glauben) und die verbotenen Aktivitäten der 'neuen Sekten' 
innerhalb der Christenheit in einen Zusammenhang gestellt. Der Prozeß gegen 
die Juden Savoyens lief unter Beteiligung weltlicher und geistlicher Autoritäten 
des Landes jedoch dieses Mal- gemessen an der Schwere der Anschuldigungen, 
die von einer angeblichen Hostienschändung über einen Ritualmord bis hin zur 
erneuten Verurteilung des Talmud reichten- relativ schnell ab und ftihrte 'nur' 
zu einer erneuten Auferlegung einer Geldstrafe und zur Kennzeichnung einiger 
fuhrender Juden. Hier wie auch bei späteren Prüfungen des Talmuds in Savoyen 
und schließlich in Trevoux im Jahre 1429 standen bestimmte Konvertiten aus 
Savoyen im Vordergrund, die wie schon im Zuge des Prozesses von I 4 16/1 7 
vom Herzog gefördert und von der landesherrlichen Kasse ftir ihre Dienste 
reichlich entlohnt wurden. Einige Konvertiten scheinen- wie die Beispiele des 
Amedee de Evian unter Amadeus VIII. und des Louis de Nice unter seinem 
Nachfolger Ludwig zeigen- die frühere Vertrauensstellung der Juden selbst 
übernommen zu haben. 

Die Prozesse von 1416/17 und 1426 scheinen auf die Lage der Juden in Pie-
mont allerdings keinen direkten Einfluß ausgeübt zu haben, so daß der Eindruck 
einer eigenständigen Entwicklung dieser Gemeinden trotz aller verbindenden 
Elemente (Herkunft, oberster Schutzherr, allgemeine Gültigkeit der Statuten, 
einheitliche Zinsleistung) sich verfestigt. 

Die Aspekte, die das christlich-jüdische Verhältnis seit dem Statut von 1403 
aus landesherrlicher Sicht belastet hatten, finden sich schließlich in den Statuten 
von 1430 wieder. Als Beispiele seien nur das eher unspezifische Verbot des Wu-
chernehmes, das Verbot des Gebrauchs der als blasphemisch oder häretisch ver-
urteilten Bücher oder der Schutz bzw. die wirtschaftliche Förderung der Kon-
vertiten genannt, die allesamt zu Zielen landesherrlicher Politik Amadeus' VIII. 
gegenüber den Juden seines Landes geworden waren. Dazu kamen weitere Maß-
nahmen, die sich vor allem direkt auf das Leben der Juden in ihrem christlichen 
Umfeld bezogen, wie z. B. die Errichtung abgetrennter jüdischer Viertel inner-
halb der Stadt, die Spezifizierung der Kennzeichnungspflicht oder die Beschrän-
kung der Anzahl der Synagogen. Zusammen mit den schon vom ersten Statut her 
bekannten Regelungen nimmt der Abschnitt über die Juden in den sehr viel um-
fangreicheren Statuten von 1430 einen relativ großen Stellenwert ein. Die Re-
striktionen galten trotz der separatistischen Bestrebungen der jüdischen Gemein~ 
den Piemonts ftir beide Regionen gleichermaßen. Auch hier dürfen nicht alle 
Regelungen allzu wörtlich genommen werden, da z. B. die Geldleihe in be-
schränkten Bahnen weiterhin von Juden betrieben werden durfte oder auch die 
Errichtung abgetrennter Judenviertel zunächst gegen entsprechende Privilegie-
rungen nicht durchgesetzt wurde. Doch die genannten Restriktionen schwebten 
fortan wie ein Damoklesschwert über dem jüdischen Leben in Savoyen und Pie-
mont. So war der kurzzeitige Aufschwung im jüdischen Siedlungsverhalten zu 
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Beginn der zwanziger Jahre schon bald wieder vorbei, und es machte sich eine 
allgemeine Verminderung der jüdischen Haushalte über die nächsten zehn Jahre 
bis 1434 bemerkbar. Angesichts der deutlichen Einmischung Amadeus' VIII. in 
die Geschicke der Juden seines Landes muß es auch nicht unbedingt als Vorteil 
angesehen werden, daß er nun mehr und mehr jegliche Einmischung von außen 
in bezug auf seine garderii, sei es auf dem Wege gerichtlicher Auseinanderset-
zungen durch geistliche Gerichte oder durch finanzielle Forderungen des Rei-
ches nach Beteiligung an allgemeinen Judensteuern, zu verhindern suchte. 
Amadeus VIII. wollte sich mit seiner Politik gegenüber den Juden gegen Ende 
seiner Herrschaftszeit ein Denkmal als christlicher Herrscher und als landesherr-
licher Souverän Savoyen-Piemonts setzen und bereitete damit auch auf diesem 
Gebiet bereits seine Wandlung zum 'Eremit von Ripaille' und späteren Papst des 
Basler Konzils vor. Durch die Vertreibung der Juden aus weiten Teilen Westeu-
ropas im Verlauf des 14. Jahrhunder1s fokussierte sich unter seiner Herrschaft in 
Savoyen-Piemont das Leben der aus den verschiedenen aschkenasischen und so-
gar sephardischen Kulturkreisen stammenden Juden. Berücksichtigt man, daß sie 
sich trotz ihrer Heterogenität, trotz des zunehmenden fiskalischen Drucks, der 
auf sie ausgeübt wurde, und trotz der Beeinträchtigung ihres religiösen Lebens, 
in größerer Anzahl in Savoyen-Piemont niederließen, so ist zu erahnen, wie 
wichtig ein auch noch so bescheidenes Refugium wie diese alpine Region für sie 
geworden war, die vielen als Brücke zur weiteren Migration Richtung Osten 
diente. 





Tabelle 1: Rabbiner in savoyischen Quellen von 1396-1434 

Name Siedlungsort Zeitraum Beleg (Anfang- und End-) 

Manasse Chambery 1338 AST, Prot. duc., Reg. 31, fol. 89v. 

Sansin de Louhans Bourg-en-Bresse 1396-1420 AST, Inv. 41, Rot. 33, pt. I, Pec. 6 

AST, Inv. 16, Reg. 66, fol. 103r 

Johanan de Treves Chambery 1397-14I3 AST, Inv. 41, Reg. 33, fol. I07v. 

AST, Inv. 16, Reg. 59, fol. 58r. 

Trevoux 1415-1420 AST, Inv. 16, Reg. 61, fol. 95v. 

AST, Inv. 41, Reg. 44, fol. 34v. 

Chambery I42I-I427 AST, Inv. I6, Reg. 66, fol. 96v. 

AST, Inv. I6, Reg. 72, fol.. 47v. 

Samuel de Spira1 Chambery I397-1404 AST, Inv. 41, Reg. 33, fol. I OOv. 

AST, Inv. 16, Reg. 50, fol. 229v. 

Leon Bellin Genf I397-1400 AST, Inv. 41, Reg. 33, fol. I 07v. 

AST, lnv. 16, Reg. 43, fol. 43v. 

Murten 14I2-I415 AST, lnv. I6, Reg. 57, fol. 41v. 

AST, Inv. 16, Reg. 61, fol. 104r. 

Agin de Nantua Chambery 1398-1420 AST, Inv. 41, Reg. 33, fol. 141r-v. 

AST, Inv. 16, Reg. 66, fol. 96v. 

Manasse de Ch.2 St. Trivier3 I4II-I413 AST, Inv. 4I, Reg. 40, fol. 109v. 

Ebd., Reg. 42, fol. 139v.-I40r. 

Raphael Cohen Chambery 1413-14I8 AST, Inv. 41, Reg. 42, fol. 1 09r. 

AST, Inv. 4I, Reg. 43, fol. 265r.-v. 

1 Samuel de Spira ist wahrscheinlich mit dem Magister Symond de Spira identisch, so daß die 
Belege für beide Personen in der Tabelle zusammengeführt wurden. 

2 Chätillon. 
3 St. Trivier-sur-Moignans. 
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Tabelle 2: Jüdische Ärzte in savoyischen Quellen von 1396-14341 

Name Siedlungsort Zeitraum Beleg (Anfang- und End-) 

Thoros Mosse Genf 1398 AST, lnv. 16, Reg. 43, fol. 33r. 

N atan Cressent Genf 1399 AST, lnv. 16, Reg. 43, fol. 34r. 

Bonevie Montmelian 1399-1411 AST, lnv. 16, Reg. 43, fol. 36v 

Ebd., Reg. 56, fol. 30v 

Symond de P.-Ch.2 Fribourg 1402-1412 AST, lnv. 16, Reg. 46, fol. 15v 

Ebd., Reg. 57, fol. 42r. 

Ysac Chambery 1402-1414 AST, Inv. 16, Reg. 48, fol. 90v 

Ebd., Reg. 60, fol. 122v. 

Abram Foa Savigliano 1405-1416 Segre-\ Nr. 5, S. 2 

Ebd., Nr. 42, S. 15 

Samuel Nizza 1407-1430 AD Alpes-M., § 5, Nr. 3 , Pec. 2 

Ebd., § 4, Nr. 9, fol. 29v. 

Raphael Cohen Chambery 1409-1418 AST, Inv. 41, Reg. 40, fol. 51 r. 

Ebd., Reg. 43, fol. 265r.-v. 

Jacob Chambery 1412-1426 AST, lnv. 16, Reg. 57, fol. 35r. 

AM Chambery, CC, Nr. 213, o P 

Creyssent de Serva Tour-de-Peilz 1412-1417 AST, Inv. 16, Reg. 57, fol. 41r. 

Ebd., Reg. 63, fol. 24v. 

Bandiz de Monteil Bourg-en-Bresse 1412-1425 AST, Inv. 16, Reg. 59, fol. 113r. 

Ebd., Reg. 70, fol. 53v. 

Ysac Gracian Genf 1413/14 AST, Inv. 16, Reg. 59, fol. 60r. 

Ebd., Reg. 60, fol. 45r. 

Benedict Genf 1414-1430 AST, lnv. 16, Reg. 60, fol. 45r. 

Ebd., Reg. 75, fol. 42v. 

Bonet Damudelates Chambery 1414 AST, lnv. 16, Reg. 60, fol. 42v. 

Abram de Monteil Bourg-en-Bresse 1415 AST, lnv. 41, Reg. 42, fol. 274r. 

AST, lnv. 16, Reg. 61, fol. 97v. 

Sansonde Mirebello Chieri 1416/17 Segre3, Nr. 45/46, S. 16-18 

Bontide Chambery 1420 AST, lnv. 16, Reg. 66, f. 92v. 
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David Cohen Savigliano 1421-1431 Segre\ Nr. 68, S. 20 

Ebd., Nr. 176, S. 79 

Dieudone Montmelian 1421-1434 AST, Inv. 16, Reg. 66, fol. 98r. 

Ebd., Reg. 79, fol. 70v. 

Masse de Jandry Chambery 1426/27 AST, Inv. 41, Reg. 45, fol. 209v. 

AST, Inv. 16, Reg. 72, fol. 45v. 

Manuel de Y spagnia 1434 AST, Inv. 41, Reg. 51, fol. 1 Oür. 

1 In der Quellensammlung sind nicht die Geleitbriefe berücksichtigt, die von Amadeus VIII an 
jüdische Ärzte vergeben wurden. 

2 Symond de Pierre-Chätel. 
3 SEGRE, The Jews in Piedmont I, 1986. 
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Tabelle 3: Censiva Judeorum von 1383-1405 

Zins 1383/84 1399 1402 1405 
5 d. 1 
6 d. 3 1 10 
7 d. 5 1 3 
8 d. 14 7 15 
9 d. 3 

1 fl. 7 7 16 
15 d. 37 32 42 
16 d. 1 1 1 

18 d. 14 7 9 

2 fl. 4 1 1 
2 fl. 6 d. 42 19 11 9 

3 fl. 9 d. 11 8 3 6 

4 fl. 3 1 

6 fl. 3d. 1 
7 fl. 6 d. 34 9 4 5 

Summe: 413,25 fl. 247,25 fl. ~136 fl. ~191 fl. 

Zu allen Angaben in den Tabellen vgl. die entsprechende Darstellung im Kapitel IV.l.l und 
IV.1.2 der vorliegenden Untersuchung. 

1383/84 (=AST, Inv. 16, Reg. 35, fol. 32v.-38v., aufgeführt nach SEGRE, Testimonianze docu-
mentarie 1976, S. 281 f.) 

1399 (=AST, Inv. 16, Reg. 43, fol. 32r.-39r.) 
1402 ( = AD Savoie, SA 1203, fol. 2r.-3v.) 
1405 (=AST, lnv. 16, Reg. 50, fol. 12v.-16r.) 



Tabelle 4: Censiva Judeorum von 1412-1420 

Zins 1412 1415 

13 d. 66 33 

2 tl2 d. 23 15 

3 tl. 3d. 20 31 

4 tl. 4 d. 17 14 

5 tl. 5 d. 22 6 

6 tl. 6 d. 23 2 

7 fl. 7 d. 12 3 

8 fl. 8 d. 17 4 

9 fl. 9 d. 5 

lOfl.lOd. 6 

11 fl. 11 d. I 1 

13 fl. 2 

14fl.1 d. 1 

15 fl. 2 d. 1 

16 fl. 3 d. 2 

17 fl. 4 d. 1 

21 fl. 8 d. 1 

Summe: 998 fl. 328 fl. 

1412 (=AST, Inv.l6, Reg.57, fol. 33v.-4lr.) 
1415 (=AST, Inv.16, Reg.61, fol. 93v.-97r.) 
1418 (=AST, Inv.16, Reg.64, fol. 59r.-66v.) 
1420 (=AST, Inv.16, Reg.67, fol. 52r.-59v.) 

Zins 1418 

12 d. 4 

13 d. 

18 d. 

2 tl. 
2 tl. 2 d. 

2 fl. 3d. 

3 fl. 
3 fl. 3 d. 1 

3 fl. 4 d. 

4 fl. 4 d. 

4 fl. 6 d. 24 

5 fl. 5 d. 

5 fl. 7 d. 

6 fl. 

6 fl. 9 d. 

7 fl. 

7 fl. 6 d. 12 

7 tl. 10 d. 

8 fl. 8 d. 

9 fl. 8 

51 fl .. 7 d. 

532 fl. 

323 

1420 

2 

36 

20 

2 

2 

1 1 

12 

5 

30 

2 

15 

2 

5 

20 

6 

1 

2 

1 

2 

397 fl. 
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Tabelle 5: Censiva Judeorum von 1424-1433 

Zins 1424 

12 d. 9 

15 d. 45 

2 fl. 6 d. 13 

2 fl. 8 d. 2 

3 fl. 6 d. 1 

3 fl. 9 d. 48 

4 fl. 1 

4 fl. 1 d. 2 

5 fl. 21 

5 fl. 4 d. 1 

6 fl. 3 d. 7 

6 fl. 6 d. 1 

6fl. IOd. 2 

7 fl. 6 d. 5 

8 fl. 9 d. 3 

11 fl. 3 d. 1 
12 fl. 1 

12fl.6d. 1 

30 fl. 4 d. 

Summe: ~600 fl. 

1424 (=AST, Inv. 16, Reg. 69, fol. 44v.-63v.) 
1427 (=AST, Inv. 16, Reg. 72, fol. 44r.-57r.) 
1430 (=AST, Inv. 16, Reg. 75, fol. 42r.-49r.) 
1433 (=AST, Inv. 16, Reg. 78, fol. 38v.-44r.) 

1427 1430 

8 9 

26 21 

17 12 

46 27 

16 15 

8 3 

5 1 

1 

1 2 

436 fl. 300 fl. 

1433 

1 

27 

13 

30 

11 

7 

1 

1 

~300 fl. 



Abkürzungsverzeichnis 

ABF 
AD 
AEN 
AHF 
AM 
AST 
BHV 
BPH 

BSB subalpino 
BSSS 
d. 
DBF 
OBI 
DHGE 
DRTA 
DSD 
EJJ 
EJB 
fol. 
fl. 
FRB 
GJ 
HBLS 
HS 
HZ/Weinsberg 

JE 
LexMA 
MDSSHA 

MGH 
MHP 
Pec. 
r. 
RCG 
RD 
REJ 
RHV 
RMI 

Archives Biographiques Fran9aises 
Archives departmentales 
Archives de I' Etat de Neuchätel 
Atlas historique fran9ais 
Archives municipales 
Archivio di Stato di Torino 
Bibliotheque historique vaudoise 
Bulletin philologique et historique Uusqu'a 161 0) du 
Comite des travaux historiqueset scientifiques 
Bollettino storico-bibliografico subalpino 
Biblioteca della Societa storica subalpina 
Deniergros 
Dictionnaire de Biographie fran9aise 
Dizionario biografico degli ltaliani 
Dictionnaire d'histoire et de geographie ecclesiastique 
Deutsche Reichstagsakten 
Decreta Sabaudiae ducalia 
Encyclopedia Judaica, Jerusalem 
Encyclopedia Judaica, Berlin 
folio 
Florin oder Florentiner Gulden 
Fontes Rerum Bernensium 
Germania Judaica 
Historisch-Biographisches Lexikon der Schweiz 
Helvetia Sacra 
Hohenlohe Zentralarchiv, Gemeinschaftliches Hausarchiv, 
Abteilung Weinsberg 
The Jewish Encyclopedia 
Lexikon des Mittelalters 
Memoires et documents de Ia Societe savoisienne 
d'histoire et d'archeologie 
Monumenta Germaniae Historica 
Monumenta Historiae Patriae 
Pecia 
recto 
Registres du Conseil de Geneve 
Recueil diplomatique 
Revue des etudes juives 
Revue historique vaudoise 
La Rassegna mensile d'lsrael 
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Sp. 
SSR 
UB 
V. 

Spalte 
Sammlung Schweizer Rechtsquellen 
Urkundenbuch 
verso 



Verzeichnis der Archivalien 

Archives Departementales des,Alpes-Maritimes. Nizza 
[AD Alpes-Maritimes] 

a) Archives camerales 

Comptes des receveurs generals des Finances et Domaines dans les parties de 
Nice et autres lieux de Provence pour Je comte de Savoie, § I 

Nr. I: (1404-1407) Jean Malet 
Nr. 2: (I407-I4I1) Jacob de Fontana 

(1411-1414) Jacob de Fontana 
( 1414-1416) Jacob de Fontana 
( 1416-1419) Jacob de Fontana 

Nr. 3: (14I9-1420) Jacob de Fontana 
(1420-1422) Jacob de Fontana 
(1422-1424) Jacob de Fontana 

Nr. 4: (1424-1425) Jacob de Fontana 
(1425-1427) Jacob de Fontana 

Nr. 5: (1427-1429) Bartholomey Chabod 
Nr. 6: (1429-1431) Bartholomey Chabod 
Nr. 7: (143I-I433) Bartholomey Chabod 
Nr. 9: ( 1433-1434) Bartholomey Chabod 
Nr. 10: ( 1434-143 7) Bartholomey Chabod 

Comptes des receveurs particluiers de Ia ville de Nice, § 4 

Nr. 1: (1389-1390)LazareSigaudi 
Nr. 2: (1397-1399) Ludovic Aloysii 
Nr. 3: ( 1406-1408) Antoine de Moginis 
Nr. 4: (1409-141 0) Antoine de Moginis 
Nr. 5: (1421-1424) Mathieu Gastinelli 
Nr. 6: ( 1426-1427) Gandulph Imberti 
Nr. 7: (1427-1429) Pierrede Verduno 
Nr. 8: (1429-1430) Pierrede Verduno 
Nr. 9: (1430-1431) Michel Olivari 
Nr. 12: (1431-1432) Michel Olivari 
Nr. 13: (1432-1433) Bartholomeuy lmberti 

Comptes des recettes et depenses du gouverneur de N ice et autres I ieux 
de Provence, § 5 

Nr. 1: ( 1399-1402): Andree de Grolex 
Nr. 2: (1402-1405): Oddo de Viiiars 
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Nr. 3: (1406-1408): Oddo de Viiiars 
Nr. 4. (1408-1410): Oddo de Viiiars 
Nr. 5: (1415-1422): Pierre 8onivard 
Nr. 6: (1422-1427) Ludovic Ravoire 

b) Archives de Cour 

Citta e Contado di Nizza, mazzo 4 und 5 

Archives Departementales de Ia Cöte-d'Or. Dijon [AD Cöte-d'Or] 

Comptes de Ia chätellenie de Bäge 

8 6836 (1417/1418) 
B 6854 (1433/1434) 

Comptes de Ia chätellenie de Bourg-en-8resse 

8 7147 (1398/1399) 
B 7158 (1411/1412) 
8 7160 (1412-1414) 
B 7163 (14161141 7) 
8 7164 (141 7114 1 8) 

Comptes de Ia chätellenie de Chätillon-en-Dombes 

8 7623 (1417/1418) 
8 7632 (142911430) 
B 7634 (1432/1433) 

Comptes de Ia chätellenie de Pont-d' Ain 

8 9084 (1418/19) 

Comptes de Ia chätellenie de Pont-de-Vaux 

B 9190 ( 140 1 I 1402) 
8 9191 (1398-140211403) 
B 9200 (1417-1419) 
B 9220 (1437-143911440) 

Comptes de Ia chätellenie de Pont-de-Veyie 

B 9304 ( 1396-1398) 

Comptes de Ia chätellenie de St. Germain 

B 9626 (1410-1412) 



Comptes de Ia chätellenie de St. Rambert 

B 9772 (1397-1399) 
B 9777 (1410-1412) 

Comptes de Ia chätellenie de Viiiars 

B 10336 (1425-1427) 

Comptes de Ia chätellenie de Yenne 

B 10397 (143911440) 

Archives Departementales de la Savoie. Chambery [ AD Savoie] 
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Comptes des biensdes Juifs de Savoie decedes lors de Ia Grande Peste, echus au 
comte. Inventaire Nr. 43, Ill. partie 

SA 1197: 
SA 1198: 

SA 1199: 
SA 1200: 
SA 1203: 

Chätellenie d'Yenne et Chanaz, 1348-1349 ( = Nr. 5) 
Chätellenie d'Aiguebelle, 1348-1360 ( = Nr. 6) 
Teil I ( 1348-1349) 
Teil II (1349-1351) 
Teil 111 (1351-1360) 
Chätellenie de Saint Genix-sur-Guiers, 1350-1351 ( = Nr. 7) 
Chätellenie de Saint Genix-sur-Guiers, 13 51-1353 ( = Nr. 8) 
Campte de recette des cens des Juifs demeurant dans le comte de 
Savoie, 1402-1404 ( = Nr. 12) 

Comptes de Ia chätellenie de Chambery. Inventaire Nr. 50 

SA 7719: 
SA 7720: 
SA 7723: 
SA 7724: 
SA 7725: 
SA 7726: 
SA 7727: 
SA 7728: 
SA 7729: 
SA 7730: 
SA 7731: 
SA 7732: 
SA 7733: 
SA 7734: 
SA 7735: 
SA 7736: 
SA 7737: 

Boniface de Challant ( 18.1.1396-18.1.1397) 
Boniface de Challant ( 18.1.1397-18.1.1398) 
Boniface de Challant/Etienne Grassis ( 18.1.1400-18.1.1401) 
Boniface de Challant/Etienne Grassis ( 18.1.140 1-18.1.1403) 
Boniface de Challant/Guillaume Chabod ( 18.1.1403-8.1.1404) 
Boniface de Challant/Guillaume Chabod (8.1.1404-8.1.1405) 
Boniface de Challant/Guillaume Chabod (8.1.1405-8.1.1406) 
Boniface de Challant/ Antoine Lenguellin (8.1.1406-8.1.1407) 
Boniface de Challant/ Antoine Lenguellin (8.1.1407-8.1.1408) 
Boniface de Challant/ Antoine Lenguellin (8.1.1408-8.1.1409) 
Boniface de Challant/Antoine Lenguellin (8.1.1409-8.1.1410) 
Boniface de Challant/ Antoine Lenguellin (8.1.141 0-8.1.1411) 
Boniface de Challant/ Antoine Lenguellin (8.1.1411-8.1.1412) 
Boniface de Challant/Antoine Lenguellin (8.1.1412-8.1.1413) 
Boniface de Challant/Etienne de Cerbelion (8.1.1413-8.1.1414) 
Boniface de Challant/Pierre Gaillard (8.1.1414-8.1.1415) 
Boniface de Challant/Pierre Gaillard (8.1.1415-8.1.1416) 
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SA 7738: 
SA 7739: 

SA 7740: 
SA 7741: 
SA 7743: 
SA 7744: 
SA 7745: 
SA 7746: 
SA 7748: 
SA 7749: 
SA 7750: 
SA 7751: 
SA 7752: 
SA 7753: 
SA 7754: 
SA 7755: 
SA 7756: 
SA 7757: 
SA 7758: 

Boniface de Challant/Pierre Gaillard (8.1.1416-8.1.1417) 
Boniface de Challant/Pierre Gaillard+Laurent Brenae 
(8.1.141 7 -8.1. 1418) 
Boniface de Challant/Pierre Gaillard (8.1.1418-8.1.1419) 
Amedee de Challant/Pierre d'Oche (8.1.1419-8.1.1420) 
Amedee de Challant/Pierre d'Oche (8.1.1420-8.1.1421) 
Amedee de Challant/Pierre d'Oche (8.1.1421-1.6.1422) 
Amedee de Challant/Pierre Gaillard ( 1.6.1422-1.8.1423) 
Amedee de Challant/ Jacques Bio! ( 1.8.1423-1.8.1424) 
Amedee de Challant/ Jacques Bio! ( 1.8.1424-1.1.1425) 
Amedee de Challant/ Jacques Bio! ( 1.1.1425-1.1.1426) 
Amedee de Challant/Pierre d'Oche ( 1.1.1426-1.1.1427) 
Amedee de Challant/Pierre d'Oche (1.1.1427-1.1.1428) 
Amedee de Challant/Pierre d'Oche ( 1.1.1428-1.1.1429) 
Amedee de Challant ( 1.1.1429-1.1.1430) 
Amedee de Challant/Pierre d'Oche (1.1.1430-1.1.1431) 
Amedee de Challant/Pierre d'Oche ( 1.1.1431-8.1.1432) 
Amedee de Challant/Pierre d'Oche (8.1.1432-8.1.1433) 
Amedee de Challant/Jean Suchet (8.1.1433-8.1.1434) 
Amedee de Challant/Jean Suchet (8.1.1434-1.8.1434) 

Comptes de la chätellenie de Montmelian. Inventaire Nr. 51 

SA 9416: Amblard de Chignin/Francois Jacquet dit Cera/Jean del'isle 
(8.1.1416-8.1.1417) 

Archives notariales de Bourg-en-Bresse. lnventaire Nr. 164 

SA3951: 
SA 3952: 
SA 3954: 

Andre Botte dit Hugonin 
Andre Botte dit Hugonin 
Andre Botte dit Hugonin 

Archives Municipales de Chambery [AM Chambery] 

Serie CC, Comptes des syndics 

Nr. 211 (140 1-1411) 
Nr. 212 (1412-1422) 
Nr. 213 (1423-1433) 
Nr. 214 (1430-1435) 
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Archivio Communale di Savigliano [ ACS] 

Cat. 7: Libri causarum, cridarum, literarum, preceptorum, saximentun 

Reg. Nr. 20: 

Reg. Nr. 21: 
Reg. Nr. 22: 
Reg. Nr. 24: 
Reg. Nr. 25: 
Reg. Nr. 28: 
Reg. Nr. 29: 
Reg. Nr. 30: 
Reg. Nr. 32: 
Reg. Nr. 37: 
Reg. Nr. 39: 

fol. 51r., fol. 54r., fol. 55r., fol. 63v., fol. 71r.-v., fol. 73r., 
fol. 74r., fol. 120v., fol. 122v., fol. 131v., fol. 135r., fol. 140v., 
fol. 156r. 
fol. 41 r.-42v. 
fol. 16r., fol. 17v., fol. 73r.-v ., fol. 98v. 
fol. 12r.-v., fol. 16v., fol. 20v., fol. 104r., fol. 136v. 
fol. 143v.-144v., fol. 152v.-153r. 
fol. 117v., fol. 131r.-132v. 
fo1. 44r., fol. 50r., fol. 99r. 
fol. 26r., fol. 11 Or., fol. 199v., fol. 242r., fol. 271 v.,fol. 275r. 
fol. 62r., fol. 68r. 
fol. 95r., fol. 123r.-v., fol. 124r.-124v. 
fol. 21 Or., fol. 216v. 

Archivio di Stato. Turin [AST] 

a) Archivio di Corte ( = Sezione prima) 

Protocolli duca1i (Serie rossa oder di corte) 

Reg. Nr. 31: 

Reg. Nr. 32: 
Reg. Nr. 41: 
Reg. Nr. 42: 
Reg. Nr. 47: 
Reg. Nr. 63: 
Reg. Nr. 70: 
Reg. Nr. 72bis: 

Reg. Nr. 74: 

Reg. Nr. 75: 

Reg. Nr. 76: 

Reg. Nr. 78: 
Reg. Nr. 79: 

Jean de Allevis (1332-1341), fol. 18v.-20r., fol. 28v., fol. 89v., 
fol. 98v ., fol. 113r. 
Jean de Allevis (1342-1360), fol. 45r. 
Antoine Besson (1344-1347), fol. 10v.-11v. 
Antoine Besson (1347-1348), fol. 4lv.-42r. 
Antoine Besson (1369-1373), fol. 7r.-8v. 
Guigue Marehand (1377-1382), fol. 58v.-59v. 
Jean Bornbat (1418-1429), fol. 371v.-372v. 
Guillaume Bo1omier (1419-1429), fol. 717r.-719v., 
fol. 731 r.-734v. 
Guillaume Bolomier (1419-1430), fol. 113r.-114r., 
fol. 421 r.-422r. 
Guillaume Bolomier (1420-1434), fol. 9r.-v., fol. 58r.-v., 
fol. 157r.-v., fol. 162r.-v., fol. 209r.-v., fol. 274r.-275v. 
Guillaume Bolomier (1423-1452), fol. Sr., fol. 8r., fol. 24r., 
fol. 36v ., fol. 45v ., fol. 50r., fol. 51 r., fol. 51 v ., fol. 76v ., 
fol. 82v., fol. 90v., fol. 115v. 
Guillaume Bolomier ( 1439-1440), fol. 77r. 
Guillaume Bolomier (1420-1434), fol. 55r. 



332 

Protocollo camerali. (Serie nera oder Camerale) 

Reg. Nr. 61: 
Reg. Nr. 65: 
Reg. Nr. I 00: 
Reg. Nr. 101: 
Reg. Nr. 102: 
Reg. Nr. 104: 
Reg. Nr. 105: 

Reg. Nr. 136: 
Reg. Nr. 150: 
Reg. N r. 151 : 
Reg. Nr. 155: 

Bonifacio de Ia Motta ( 1348), fol. 8r., fol. 39v. 
Bonifacio de Ia Motta ( 1354), fol. 30v.-32v. 
Gascon is ( 1400), fol. 13 r.-15r. 
Guillaume Genevesy ( 1367), fol. 87r.-87v ., fol. 134r. 
Guillaume Genevesy ( 1375), fol. 59r. 
Guillaume Genevesy ( 13 78), fol. 96r.-97r. 
Guillaume Genevesy ( 13 83 ), fol. 61 r.-62r., fol. 76r., 
fol. 109v.-111v., fol. 111v.-117r., fol. 131r.-131v. 
Payni (1388), fol. 15v.-16v., 22v. 
Jean Reynaud (1322), fol. 21r.-21v. 
Jean Reynaud ( 1324 ), fol. 16r.-22r. 
Jean Reynaud ( 1329-1334 ), fol. 2bis-3bis r., fol. 3 bis r.-v. 

b) Archivio camerale ( = Sezioni riunite: Sezione terza) 

Tesoreria generate di Savoia. Inventario Nr. 16 

Rot. Nr. 2: 

Rot. Nr. 8: 
Rot. Nr. 11: 
Rot. Nr. 20: 
Rot. Nr. 23: 
Rot. Nr. 30: 
Reg. Nr. 34: 
Reg. Nr. 35: 
Reg. Nr. 37: 
Reg. Nr. 42: 
Reg. Nr. 43: 
Reg. Nr. 45: 
Reg. Nr. 46: 
Reg. Nr. 48: 
Reg. Nr. 49: 
Reg. Nr. 50: 
Reg. Nr. 53: 
Reg. Nr. 55: 
Reg. Nr. 56: 
Reg. Nr. 57: 
Reg. Nr. 59: 
Reg. Nr. 60: 
Reg. Nr. 61: 
Reg. Nr. 62: 

Martin de Chatillon, Humbert de Clermont, Antoine de 
Clermont ( 1 0.1300-11.1308), Pec. 13a, Pec. 13b., Pec. 17a bis 
Guillaume Bon (3 .2.1330-14.7.133 1 ), Pec. 1-6, Pec. 8 
Guillaume Bon (9.5.1335-3.11.1335), Pec. 3 
Guillaume Bon (3.11.1335-3.12.1336), Pec. 2 
Pierre Gerbais ( 14.1 1. 13 60-25.3.13 63 ), Pec. 8 
Pierre Gerbais (22.11.1369-25.7.1371), Pec. 13 
Andre de Belletruche (8.8.13 77-1.12.1382), fol. 62v. 
Andre de Belletruche ( 1.12.1382-29.3.1385), fol. 30r. 
Amb1ard Gerbais (23.2.1386-23.7.1390), fol. 53v. 
Pierre Andrevet (27.4.1396-16.5.1398) 
Pierre Andrevet ( 16.5 .1398-1.11.1400) 
Pierre Andrevet ( 1 . 1 I .1400- 19.3. 140 1 ) 
Jean Fabry ( 19.3.140 1-1.11.1402) 
Jean Fabry ( 1.1 1.1402-8.11.1403) 
Jean Lyobard ( 140 1-1403) 
Jacques de Fistillieu (28.1 0.1404-24.6.1406) 
Jacques de Fisti11ieu (24.6.1406-24.6.1407) 
Jacques de Fistillieu (24.6.1407-24.6.141 0) 
Jacques de Fistillieu (24.6.141 0-20.11.1411) 
Guigonet Marechal (20.11.1411-20.11.1412) 
Guigonet Marechal (20.11.1412-20.11.1413) 
Guigonet Marechal (20.11.1413-20.11.1414) 
Guigonet Marechal (20.11.1414-20.11.1416) 
Guigonet Marechal (20.11.1416-21.2.1417) 



Reg. Nr. 63: 
Reg. Nr. 64: 
Reg. Nr. 65: 
Reg. Nr. 66: 
Reg. Nr. 67: 
Reg. Nr. 68: 
Reg. Nr. 69: 
Reg. Nr. 70: 
Reg. Nr. 71: 
Reg. Nr. 72: 
Reg. Nr. 73: 
Reg. Nr. 74: 
Reg. Nr. 75: 
Reg. Nr. 76: 
Reg. Nr. 76bis: 
Reg. Nr. 77: 
Reg. Nr. 78: 
Reg. Nr. 79: 

Antoine Dupont (21.2. 1417-3 .8.1417) 
Guigonet Marechal (3 .8.1417-22.10.14 I 8) 
Bartholomey de Razet (22.1 0.1418-22.1 0.1419) 
Bartholomey de Razet (22.1 0.1419-22.10.1421) 
Bartholomey de Razet ( 1.1 0.1419-31.12.1420) 
Jean Lyobard (2.11.1421-15.7.1423) 
Guigonet Marechal ( 15.7.1423-15.7 .1424) 
Guigonet Marechal ( 15.7.1424-15.7.1425) 
Guigonet Marechal (15.7.1425-8.1.1427) 
Michel de Fer ( 1.1.1427-1.1.1428) 
Michel de Fer ( 1.1.1428-1.1.1429) 
Michel de Fer ( 1.1.1429-1.1.1430) 
Michel de Fer ( 1.1.1430-1.1.1431) 
Michel de Fer ( 1.1.1431-1.1.1432) 
Michel de Fer (1431) 
Michel de Fer ( 1.1.1432-1.1.1433) 
Michel de Fer ( 1.1.1433-1.1.1434) 
Michel de Fer ( 1.1.1434-24.9.1434 + 14.7.1427-13.5.1435) 

Cancelleria di Savoia. Inventario Nr. 41 

Rot. Nr. 2: 
Rot. Nr. 6: 
Rot. Nr. 7: 
Rot. Nr. 8: 
Rot. Nr. 11: 
Rot. Nr. 12: 
Rot. Nr. 14: 
Rot. Nr. 15: 
Rot. Nr. 25: 
Rot. Nr. 27: 
Rot. Nr. 33: 
Reg. Nr. 34: 
Reg. Nr. 35: 
Reg. Nr. 36: 
Reg. Nr. 37: 
Reg. Nr. 38: 
Reg. Nr. 40: 
Reg. Nr. 41: 
Reg. Nr. 42: 
Reg. Nr. 43: 
Reg. Nr. 44: 
Reg. Nr. 45: 
Reg. Nr. 46: 

George de Sollier ( 1346-1348), Pec. 1, Pec. 6, Pec.7 
Jean Ravais ( 1355-17.9.1356), Pec. 
Jean Ravais ( 17.9.1356-1.12.1357), Pec. 4F 
Jean Ravais ( 1.12.1357-12.2.1359), Pec. 2, Pec. 5. 
Girard d'Estres ( 1362-09.1364), Pec. 18 

? (23.8.1361-1.11.1391), fol. 77r. 
Girard d'Estres (9.3 .13 71-21.5.13 72), Pec. 8 
Guillaumet Genevois (5.1 0.1372-5.11.1374), Pec. 9 
Girard d'Estres (29.7.1385-5.5.1388), Pec. 12 -13 
Girard d'Estres (18.8.1389-18.8.1390), Pec. 8 
Jean de Conflens ( 13.1 0.1396-30.12.1402), Parte 1-5 
Jean Sauvage (28.4.1400-22.6.1405) 
Guichard Marehand ( 1404-1405) 
Guillaume de Challant ( 1.7.1404-1.9.1405) 
Antoine de Monthey (3 I .I. 1406-15.7. 1407) 
Guichard Marehand ( 1.9.1406-31.8.1408) 
Guichard Marehand ( 1.9.1408-23.3.141 0) 
Humbert de Rivo ( 13.3.1410-8.8.1411) 
Guichard Marehand (20.1.1412-1.5.1416 +Mai/Juni 1416) 
Jean de Beaufort (23.6.1416-4.9.1419) 
Jean de Beaufort (7.9.1419-15.8.1424) 
Jean de Beaufort ( 15.8.1424-20.2.1427) 
Jean de Beaufort (20.2.1427-17.6.1428) 

333 
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Reg. Nr. 47: 
Reg. Nr. 48: 
Reg. Nr. 49: 
Reg. Nr. 50: 
Reg. Nr. 51: 

Jean de Beaufort ( 17 .6.1428-1.8. I 430) 
Jean de Beaufort ( 1.8.1430-1.8.1431) 
Jean de Beaufort ( 1.8.1431-1.8.1432) 
Jean de Beaufort ( 1.8.1432-1.8.1433) 
Jean de Beaufort (1.8.1433-1.8.1435) 

Conti delle castellanie 

Art. 19, 
Art. 30, 
Art. 46, 
Art. 75, par. 2, 

Rot. 71, 
Rot. 76, 
Rot. 64, 
Rot. 5, 
Rot. 7, 
Rot. 8, 
Rot. 10, 
Rot. 11, 
Rot. 12, 
Rot. 13, 
Rot. 14, 
Rot. 15, 

Pec. 13 
Pec. C, E-F 
Pec.24,34,36 
Pec. 4, 6, 11 
Pec. 8 
Pec.5,19 
Pec. 2-3, 5-6, 8 
Pec. 15 
Pec. 15-17,20 
Pec. 2-3 
Pec. 7, 1 I -16 
Pec. 6-7, 9, 1 1 

Inventario Nr. 68, mazzo 28, Rot. 12, Pec. 45f. 
Materie ecclesiastiche, Kategorie 37: Ebrei 

Hohenlohe Zentralarchiv, Gemeinschaftliches Hausarchiv 
Abteilung Weinsberg, Schublade E (Judensteuer) 

Stadtbibliothek Trier. Handschriftenabteilung 
Handschrift Nr. 698/260, fol. 216r.-246v. 
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BRIDEL siehe Literaturverzeichnis. 
BRIZZARRI, Dina (Hg.), Gli Statuti del Comune di Torino del 1360, Torino 1933 

(BSSS 138) [BRIZZARRI, Gli Statuti Torino 1933]. 
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CIBRARIO, Luigi, Delle finanze della monarchia di Savoia nei secoli XIII e XIV. 
Discorsi tre, in: Memorie della Reale Accademia delle scienze di Torino 36 
( 1833), S. 243-276 (Dokumentenanhang) [CIBRARIO, Delle finanze 1833]. 
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Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Sigmund, Bd. 10, 5. Abteilung ( 1433-

1435), Gotha 1898 (photomechanischer Nachdruck, Hg. Gustav Beckmann, 
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Valais occidental et les vallees d' Aoste et de Suse aux XIVe et XVe siecles, 
in: Vallesia 43 ( 1988), S. 163-204 [DUBUIS, Documents 1988]. 

DUFOUR, Auguste/Franyois RABUT (Hg.), Chartes municipales de Savoie en de9a 
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Agin, Schwiegersohn des Vivant de 

Vesous, Jude 60 
Agin de Treves, Sohn des Johanan, 

Jude zu Chambery 70 
Agin Cohen, Sohn des Raphael, Jude 

66,189,230-231,303 
Agin de Nantua, Sohn des Symond, 

Rabbiner zu Bourg-en-Bresse 26, 
103,202,224,240,270,291,319 

Aginet, Jude zu Tour-de-Peilz 35 

Aiguebelle 29, 33-35,46, 51, 57, 
73,122,170-176,203-204,223, 
244,254-255,257,264,329 

-Juden von/zu ~Abraham, Bene-
dict, Beneyton Cohen, Benion, 
Bonin, Bonus Puerus, Jacob, 
Joyon, Lionet, Masse Foa, Masse, 
Parvus Samuel, Salomon, Sarnuel, 
Sansonin, Sara de Chignon, Saul, 
Vivand 

- Judenschaft 34, 169-170, 176, 
204 

- Kastellanei 1 71 
Airne (Tarentaise) 57, 301 
Aime de Charnbery, Konvertit 297-

299 
Airno de Chissey, Bf. von Grenoble 

279 
Airnon d'Asprernont 84 
Airnon de Pontverre, Kastellan von 

Chillon 257 
Airnon d'Urtieres, Bf. von Mau-

rienne 194 
Airnon, Gf. von Savoyen 33, 81, 

149-150,199,206,246-247 
Ain 
- Departement 2 
-Fluß 16, 51, 153 
- Judenschaft diesseits des Flusses 

37,82,91,94,150-152,157-158, 
160,164,180,202 

- Judenschaft jenseits des Flusses 
36-37,99,150-154,156,158,160, 
164,194,202,234 

Aiton 175 
Aix-en-Provence 51,126,214 
- Judenschaft 53 
Aix-les-Bains 34, 37, 56-57, 245 
Albanais 31 
Albrecht (II.), dt. Kg. 117, 230 
Aleidis, Hzg.in von Brabant 93, 275 
Alessandria 87 
Alexander (111.), Papst 112 



Alexander (V.), Gegenpapst 94, 
113,287-288 

Alfons (1.), Kg. von Aragon 74, 209 
Aliot de Seurre, Jude 67 
Alisia 219 
Allinges 29 
Alpes-Maritimes, Department 2 
Alphonsus Bonihominis, Dominika-

ner 269 
Amadeus (111.), Gf. des Genevois 

247 
Amadeus (IV.), Gf. von Savoyen 26 
Amadeus (V.), Gf. von Savoyen 

15-16,149,205 
Amadeus (VI.), Gf. von Savoyen 

13, 16-17, 36, 93, 119-120, 140, 
159, 161-163, 166, 171, 177, 179, 
187-188,201-202,205-207,212, 
247,250,252,254,279,292,310-
311 

Amadeus (VII.), Gf. von Savoyen 
17, 151, 159, 177, 181, 188,202, 
207,239,311 

Amadeus (VIII.), Gf. bzw. Hzg. von 
Savoyen-Piemont 3-6, 10, 12-
13,17-20,23-26,31,41,43-44, 
58-59,76-77,84-87,89-94,97-
98,102-105,108-109,115-117, 
120, 123-124, 129-132, 134-137, 
146-147, 151-156, 158-160, 162-
163, 166-168, 181, 184-185, 187, 
189,196,200,202,207-208,217, 
219,223,226,230,235,237-238, 
241,243,265,268,270,273,278-
284,288,290,292-295,297,299-
302,304,306,311-314,316-317, 
321 

Amadeus, Sohn Amadeus' (VIII.), 
Fürst von Piemont 44, 119-120, 
156 

Amant de Stella, Sohn des David, 
Jude zu Chambery 75, 132 

-Jude zu Savigliano 75 

Ambronay 57 
Amide, Jude zu St. Trivier-sur-

Moignans 28 
Amide Foa, Jude 226-227 

367 

Amide de Chalon, Jude zu Villars-
les-Dombes 64, 103 

Amiens 61 
Amedee de Challant, Kastellan von 

Chäteauneuf-en-Valromey 202 
Amedee de Chambery, Konvertit 

286,299-302 
Amedee de Evian, Konvertit 269, 

276,301,316 
Amedee de St. Jean, Konvertit 294, 

299,303 
Amedee de Talaru, Ebf. von Lyon 

116,296 
Amedee F oa, Sohn des Abraham, 

Jude zu Pont-de-Beauvoisin 72 
-Jude zu Savigliano 43, 72, 118, 

127,194-195,232 
Ancona 129 
Andre Belletruche, gfl. Ratgeber 

178 
Andre Bertrand, Konvertit und 

Beichtvater Benedikts (XIII.) 
271,280 

Andre Botte, gen. Hugonin, Notar zu 
Bourg-en-Bresse 191 

Andre de Bäge, Konvertit 300 
Andreas de Escobar 268, 270, 279, 

281,304,306 
Andre de St. Maurice, Konvertit 

301 
Andre Roffier, hzgl. Richter 107, 

240,242,246,253 
Anna de Compü~gne, Frau des Ma-

thatias de Treves, Jüdin zu Cham-
bery 75 

-Jüdin zu Turin 75 
Anna, Frau des Johanan de Treves, 

Jüdin zu Chambery 70 
- Jüdin zu Savigliano 70 
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Anna, Tochter des David Cohen, 
Jüdin zu Savigliano 230, 232 

Annecy 11, 41, 46, 51, 54, 56, 68, 
74-75,98,101,103,122,157,180, 
207,214,244,282,284 

- Juden von/zu --). Abraham de Ver-
menton, Agin de Taurino, Aquinet 
de Malvache, Benedict de Bäge, 
Eliot de Segre, Isaac, Liota, Mat-
tathias Quinon, Miriam, Mosse, 
Raphael de Novet, Samuel, Vivand 
de Thoyre 

- Judenschaft 124 
Ansard Pelegrin 183 
Anselm von Köln, Rabbiner 227 
Anserme, Gastwirt zu Trevoux 

296-297 
Antelme de C1airmont 17 6 
Anthon 303 
Antoine Clement, Bf. von Nizza 

bzw. Belley 268 
Antoine Clement, Franziskaner und 

Beichtvater Amadeus' (VIII.) 268, 
283 

Antoine de Bassin 186 
Antoine de Challant, Kanzler von 

Savoyen bzw. Kardinal 85-86, 
280,288 

Antoine de Clermont 31 
Antoine Morel 217 
Antoine Roffier 225 
Antoine, Gf. von Gruyere 187, 

189-190 
Antoine de Vulliet, Sohn des Jean, 

Notar zu St. Rambert-en-Bugey 
214 

Aosta 44, 58, 227, 261 
-Bistum 115, 286 
- Kastellanei 261 
-Tal 2,9, 15,18,58,85,202,295 
Apremont, Hrr. von 185 
Apulien 259 
Aquet, Jude 259 

Aquin de Orsel, Jude 202 
Aquin de St. Rambert, Jude 197-

198 
Aquin, Jude 78 
Aquin, Jude zu St. Rambert-en-

Bugey 29 
Aquinet Chouderon, Jude zu Cham-

bery 204 
Aquinet Levi, Jude zu Genf 215 
Aquinet de Evian, Jude 203, 261-

262 
Aquinet de Malvache, Jude zu An-

necy 74 
-Jude zu Chambery 74 
-Jude zu Turin 74 
Aquinet de Manosque, Jude 64 
Aquinet de Montmelian, Jude 198-

199,201 
Aquinet de Samoens, Jude zu Cham-

bery 244-245 
Aquinet de Toumus, Jude 64 
Aquinet de Varangeville, Jude 63 
Aquinet de Vesoul (Familie des), 

Juden zu Lyon 163 
Aquinet de Vesoul, Jude zu Lyon 

64, 71 
Aquinet de Y enne, Sohn des Mane-

cier de V esoul, Jude zu Casale 71, 
189,201,222 

- Jude zu Fribourg 71 
-Jude zu Murten 71 
-Jude zu Orbe 71 
Aquinet, Jude 31, 198 
Aquinet, Jude zu Conflans 3 1 
Aquinet, Jude zu St. Genix-sur-

Guiers 174 
Aquinet, jüdischer Arzt zu Pont-de-

Beauvoisin 205 
Aragon 86, 109,279,288 
Are 46,57 
Arelat 17, 64 
Arles 51, 69, 79 
-Erzbistum 281 



-Juden von/zu~ Jacob d'A. 
Aronin de Loriod, Jude zu Chambery 

202,216 
Arvillard 187 
Asinari, lombardische Familie 57 
Asti 18, 146 
Astruc de Savoie, Rabbiner zu Pont-

de-Veyle 181, 234, 240 
Astruc, Jude 181 
Astrugon Massip, Jude 200 
Asturquet de Spira, Jude 189, 231 
Aubonne 161-162,189,263 
- Juden von/zu ~ Symond de A. 
- Judenschaft 263 
Augsburg 52, 165 
Augustin 113 
Aulps, Abt von 78 
Auxerre 154 
Avigliana 56, 188, 200, 291 
Avignon 17, 86-87, 108, 145, 217, 

228,280,282 
-Bistum 289 
- Judenschaft 289 
Avisan 249 
A vressieux 1 73 
Aymonet de Bloyer 228 
Aynarde de la Baume, Mutter des 

Fran9ois de la Palud 304 
Azelin, Jude zu Tresserve 32, 244-

245 
Azincourt 142, 295 

Baden 189 
Bäge 33,51,54, 122,129,264,276 
- Juden von/zu ~ Benedict de B., 

Creyssent Torel, David Levi, Ja-
colet, Jacolet Despinoux, Mosse 
Despinoux, Mosse, Peyret, Sa-
muel, Verdema, Vivand de 
Montreal 

- Judenfriedhof 129 
- Judenschaft 250, 263 
- Kastellanei 130, 276 
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Baiola 215 
Balavigny, jüdischer Arzt zu Thonon 

206,258-259 
Balduin von Luxemburg, Ebf. von 

Trier 100 
Bamberg 269 
Bandin, Jude zu St. Genix-sur-

Guiers 174 
Banditon, Jude 258 
Bandiz de Grasse, Jude 64 
Bandiz de Monteil, jüdischer Arzt zu 

Pont-de-Veyle 191-192, 208, 
320 

Baptiste von Mantua, benedikti-
nischer Wanderprediger 104, 
107-110,125,283,285,302 

Barbara, Frau K. Sigismunds 168 
Barcelona 266 
-Bistum 280 
Barletta 25 9 
Bartholomeo de Clauda 195 
Bartholomey Chabod, Siegelsteuer-

einnehmer 196 
Bartholomey Tabema, gfl. Ratgeber 

und Ritter aus der Bresse 245, 
252-253 

Bartholomey Texier, Generalmeister 
des Dominikanerordens 286 

Bartholomey de Monteil, Jude zu 
Toumus 191 

Basel 6, 65, 71, 81, 144, 167, 178, 
184,190,208,230,286,301 

-Juden von/zu~ Abraham de B., 
Agin de B., Eliot de B. 

- Judenschaft 65 
-Konzil 301, 303 
Beaujeu 99 
Beaujeu, Hrr. von 36, 39, 160-161 
Beaujolais, Hrr. von 297 
Beaune 60-61, 64 
Beauregard 64, 160 
- Judenschaft 163 
Bella, Jüdin zu Savigliano 127 



370 

Bellerose, Tochter des Asturquet de 
Spira, Jüdin 189, 231 

Belletruche, Familie 131 
Bellevignie de Loriod, Jude zu 

Chambery 183, 216, 226, 291 
Belley 15-16, 58, 221, 279 
-Bistum 115, 268, 286 
Bellisona, Jüdin zu Nizza 129 
Benedict de Bäge, Jude zu Annecy 

98, 103 
Benedict de Pontoise, Jude 63 
Benedict de Salins, Jude 61, 63, 67 
Benedict, Jude 78, 198 
Benedict, Jude zu Aiguebelle 175 
Benedict, Jude zu Yenne 169-170, 

204,251 
Benedict, jüdischer Arzt zu Genf 

208,320 
Benedikt (XIII.), Gegenpapst 86--

87, 111, 113, 115-116, 123, 126, 
156,166,223,279-281,283,288, 
292,314 

Beneton (Sohn des), Jude zu St. 
Maurice d'Agaune 34 

Beneton de Cavaillon, Jude 64 
Beneton, Jude zu St. Maurice 

d'Agaune 34 
Benevenuta, Frau des Benedict, Jü-

din zu Y enne 169, 204 
Benevenuta, Frau des Benevenutus, 

Jüdin zu Pont-de-Beauvoisin 40, 
300 

Benevenuta, Jüdin zu Thonon 29 
Benevenutus, Jude 202, 305 
Benevenutus, Jude zu Pont-de-

Beauvoisin 40, 300 
Beneyton Cohen, Jude zu Aiguebelle 

170,175 
Beneyton de Costa, Jude 202 
Beneyton, Jude 199 
Beneyton, Jude zu Aiguebelle 175 
Beneyton, Jude zu Montmelian 199 
Benion de Paris, Jude zu Chambery 

63, 181-187, 196, 219, 225 
Benion, Jude zu Aiguebelle 175 
Benjamin, Jude zu Bourg---en-Bresse 

128 
Berard Tremey, franziskanischer 

Inquisitor 287 
Berlion de Neyrieu, Ritter 78 
Bern 6, 55, 65, 81, 95, 101, 125, 

134,144,154-155,178,190,244, 
258 

-Juden von/zu~ Viviand de More-
tel 

Bernabo de Cavallermaggiore 195 
Bernard Hugon, gfl. Bevollmächtig-

ter 254 
Bernhard (VII.), Gf. von Armagnac 

151 
Bernhardin von Siena 87 
Berry, Hzgg. von 18 
Berthet, Barbier 176 
Bertrand, Kapellan zu Nizza 216 
Besan9on 63, 65, 67-68, 179 
- Juden von/zu ~ Mattathias 

Quinon 
Beyagnius, Jude 250 
Beziers 112, 288 
Biellese 85 
Blanche von Kastilien 275 
Bodensee 146 
Bologna 289 
Bona 36 
Bonafey Morel, Jude zu Savigliano 

232 
Bonafey de Chalon, Jude zu Savig-

liano 7 4, 194 
Bonafey de Clemi, Jude zu Savig-

liano 195 
Bonafey de Cremieu, Jude zu Savig-

liano 74 
Bonafilia, Frau des Raphael Cohen, 

Jüdin 230 
Bonafilia, Frau des Deot de Salins, 

Jüdin 63 



Bondavid de Draguignan, Jude 146 
Bonevie de Marboz, Jude 123 
Bonevie, jüdischer Arzt zu Mont-

melian 208, 320 
Bonfils de Lunel, Jude 64 
Bonifaz Ferrer, Bruder von Vinzenz, 

Prior der Grande Chartreuse 87 
Boniface de Challant, Marschall von 

Savoyen 85 
Bonifaz, Gf. von Savoyen bzw. Ebf. 

von Canterbury 60 
Bonin, Jude 180, 225 
Bonin, Jude zu Aiguebelle 175 
Bonne 36,99 
Bonne von Berry, Frau Amadeus' 

(VII.) und Gf.in von Savoyen 84, 
151,207-208 

Bonne von Bourbon, Frau Ama-
deus'(VI.) und Gf.in von Savoyen 
84, 152, 159, 177-178, 181-182, 
207,239 

Bonne von Savoyen, Frau Ludwigs 
von Savoyen-Achaia 285 

Bonnefoi (Tochter des), jüdischer 
Arzt zu Montmelian 215, 219 

Bonus Parvus, Jude 28 
Bonus Puerus, Jude zu Aiguebelle 

175 
Bonus Puerus, Jude zu St. Sympho-

rien d'Ozon 28 
Bonvillaret 1 7 5 
Boso, Kaplan 29 
Bouchet 131 
Bourbon, Hzgg. von 18, 39, 103, 

142,157,160-161,163,209,295, 
303-304 

Bourg-St. Maurice 194 
Bourg-en-Bresse 33, 39, 50-51, 

54,56, 73-74,83,91,98,102,122, 
126, 128, 135, 137, 142-143, 166, 
169, 171, 178, 180, 186, 190, 196, 
212,224,270,276,283-284,290, 
301,304,312-313,315,319-320 

371 

-Juden von/zu--)- Abramin de Lyon, 
Abramin de Monteil, Agin Vi-
viand, Agin de Nantua, Benjamin, 
Cressin de B., David, Huriel de 
Baume, Isaac Levi de Marseille, 
Jayer de Vimiers, Josson de Vi-
miers, Meldegaya, Meyrocin, 
Sansin de Louhans, Verdema 

- Judenschaft 51, 83, 98 
- Kastellanei 276 
-Synagoge 128 
Bra 195 
Brenner 145 
Bresse 4, 13, 15, 18, 26, 31, 33, 35-

37,39-40,45-46,50,54,60,81, 
83,93-94,129-130,134,142,145, 
150, 153, 163, 165, 180, 194, 198, 
213,226,232-233,236,248,250, 
252,263,275-276,278,303,309-
310 

- Judenschaft 30, 81-82, 90-91, 95, 
126,130,193,220,234,304 

Brian9onnais 292 
Bruyeres 63 
Brügge 145 
Bugey 4, 13, 16, 26,29 ,31, 35, 39, 

46,50,54,60, 134,150,234,263-
264,275,303,309 

- bailliage 30 
- Judenschaft 82, 148-149, 251 
Buis 249 
Bulgarien 201 
Buocetus, Jude 27 
Burand 253 
Burgund 4, 14-15, 18, 24, 26, 30, 

36-37,45-46,60-62,64,68,71, 
81,84,123,269,277,302 

Burgund, Hzgg. von 18 
Byzanz 159, 201 

Calixt (II. ), Papst 106 
Canavese 15, 85, 202 
Caquellet, Jude zu Trevoux 297 
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Carpentras 64 
- Juden von/zu ~ Durand de C., 

Durand de Viviers 
- Judenschaft 53, 79 
Cavaillon 64 
-Juden von/zu~ Beneton de C., 

Eliot de C. 
Cavallermaggiore 195, 305 
Chabeuil 64 
Chablais 7, 15, 22, 26, 29, 32, 34-

35,46,134,261-264 
- Judenschaft 82, 149-150, 251 
Chabod, Familie zu Chambery 126 
Chalon, Hrr. von 33 
Chalon-sur-Saöne 61, 64, 67, 71, 

145 
Chalonnais 66 
Chambery 1, 3-4, 10-13, 15, 26-

27,29-32,35,40,46-47,50-52, 
55-57,65,68-71,73-75,82-84, 
91,94,98-99,101-102,105,107-
108, 110, 117-118, 121-122, 126-
129, 133, 135, 140-141, 143, 154-
159, 165-166, 170, 176-177, 179-
189,191,196,199,201,203-209, 
212-213,216-217,219,221,223-
224,227,229-230,233-226,238-
240,244-247,250-258,262-265, 
268-271,275-284,286-287,290-
291,294,298-299,301-303,310-
312,315,319-321 

-Juden von/zu ~Aaron, Abraham 
Alamand, Abraham de Bale, 
Abraham de Vermenton, Abraham 
du Puget, Abramin Symond, Agin 
de Selli<!res, Agin de Y enne, Agin, 
Amant de Stella, Anna de Com-
pi<!gne, Aquinet Chouderon, Aqui-
net de Malvache, Aquinet de Sa-
moens, Aronin de Loriod, Belle-
vignie de Loriod, Benion de Paris, 
Creyssemand de Strasbourg, 
Creyssemand Estruc, Creyssend, 

David Mötier, David de Mont-
melian, Desirea, Donin Creyssend 
dit Anglais, Elia Alamand, Elia de 
Chambery, Eliot Anglais, Eliot de 
Bale, Guerina, Gueyta, Isaac Levi, 
Isaac, Jacob Cohen, Jacob Isaac, 
Jacob, Jacolet de Thoissey, Jacolet 
Durand, Jeziel de Loriod, Joczon 
de la Ferte, Joczon de Voiron, Jo-
hanan de Treves, Joseph de Lomp-
nes, Joseph de Tn!ves, Josson 
Aaron, Luyset, Manasse, Marrona, 
Mathatias de Treves, Meir de 
Vermenton, Meranda, Meyrot, 
Miriam, Mosse F oa, Mosse de 
Treves, Nanisse Anglais, Peyret de 
St. Genix, Preciosa, Raphael Co-
ben, Raphael de Novet, Regina, 
Rose de Treves, Rose de Mont-
melian, Ruhen de Montmelian, 
Samuel Aaron, Samuel de Loriod, 
Sirnon Carmi, Symond de Au-
bonne, Thurina, Unamin, Vivand, 
Viviand 

- Judenfriedhof 83, 130-131 
- Judengericht 129 
- Judenmetzgerei 131-132 
- Judenmühle 133 
- Judenschaft 51, 91, 98, 130, 141, 

154,157,177,180,203,223,227, 
229,235-236,250,253,256,264, 
275,277 

- Kastellanei ·97, 212, 275, 291 
-Synagoge 128-129 
Chamoux 175 
Champagne 1, 18, 61, 63, 145 
Champagneux 173 
Champlitte 68 
- Juden von/zu ~ Mattathias 

Quinon 
Chanaz 253 
- Kastellanei 20 1 



Charbonniers, Burg bei Aiguebelle 
170 

Charles, Dauphin 16, 36, 150 
Chartreuse 19, 30, 87 
Chartres 61 
Chäteauneuf-en-Valromey 57,202, 

277 
Chätel-St. Denis 12, 34-35, 258-

259 
- Juden von/zu ---+ Sirnon 
Chätelaine 131 
Chätillon-en-Doubs 3 7 
Chätillon-sur-Chalaronne 4, 30, 

37,50-51,74, 122, 125, 141, 177, 
180,192,198,219,224,276,298-
299,303-304 

-Juden von/zu ---+Abraham/Abramin 
Levi, Abramin de Lyon, Gina, Jo-
seph de Lompnes, Symond de 
Nantua 

- Judenschaft 141, 177, 276, 294, 
303 

- Kastellanei 276 
Chaveyriat 193 
Chieri 7, 43, 74, 122, 146, 208, 283, 

286,305-306,320 
-Juden von/zu---+ Sansonde Miribel 

, Chignin 173, 175 
Chillon 4, 12, 34, 258, 262, 264 
-Juden von/zu---+ Isaac de Ville-

neuve-C. 
- Kastellanei 29, 35, 197, 206, 257, 

262,309 
Chinon 244 
Chivasso 45, 125, 307 
Cirie 125 
Claix 244 
Clarence, Hzg. von 188 
Clarens 258-259 
Claude Lageret, Dominikanermönch 

in Montmelian 279 
Claude Tholosan, Richter der 

Dauphine 292-293 

373 

Clemens (VI.), Papst 249 
Clemens (VII.), Gegenpapst 102, 

284 
Clermont, Hrr. von 31, 297 
Cluses 99 
Coligny 36, 82 
Combe de Savoie 15 
Corno, Bf. von 90 
Compiegne 63 
Comtat Venaissin 11, 3 7, 64, 102, 

217,249,279 
Conflans 33,57,203,255 
Conthey 18 
Coppet 189 
Corbeil 63 
-Juden von/zu---+ Abraham de C., 

Mosse de C. 
Corgenon 278 
Corrado de Tapparelli, Adliger zu 

Savigliano 127 
Cossonay 46, 50, 84, 131, 162 
- Hrr. von 131 
- Judenfriedhof 84, 131 
Craz 193 
Cremieu 64, 68, 75, 160-161, 163, 

177,311 
-Juden von/zu---+ Joczon de C., 

Joseph de C., Raphael de Novet, 
Salomon de C., Sirnon de St. Ge-
mx 

- Judenschaft 177 
Creyssemand de Chalon, Jude 64 
Creyssemand de Mantes, Jude 63 
Creyssemand de Strasbourg, Jude zu 

Chambery 179, 226-227, 239-
240 

Creyssemand Estruc, Jude zu Cham-
bery 221 

Creyssemand, Sohn des Levi, Jude 
zu Montluel 39 

Creyssend de Vesoul, Jude 64, 67 
Creyssend de Yenne, Jude 203, 254 
Creyssend, Sohn des Jacolet Chan-
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geur, Jude zu Chambery 132 
Creyssent de Serva 320 
Creyssent de St. Rambert, Jude 204 
Creyssent, Jude zu Lagnieu 39 
Creyssent, Sohn des Astruc de Sa-

voie, Jude 181, 234 
Creyssent Torel, Jude zu Bäge 94 
Cressin de Bourg, Jude 67 
Cristoforo de Amistate 195 
Croppet, hzgl. Sekretär 297 
Cruseilles 99, 261 
Cuneo 17, 85, 126, 194, 307 

Damachiera, Jüdin zu St. Genix-sur-
Guiers 174 

Dauphins 16, 18, 160 
Dauphine 8, 11-12, 16-18, 26, 36, 

40,46,61-63, 71,81,91,95,97, 
107, 171-174, 177, 187, 198-200, 
203,208,213,218,225,228,231, 
239,244,249,252-253,257,263, 
267,303,309-310 

- Judenschaft 163 
David Cohen, jüdischer Arzt zu Sa-

vigliano 104, 118, 209, 230-233, 
291,321 

David de Montmelian, Jude zu 
Chambery 98, 221-222, 233,236, 
302 

David de Salins, Jude 63 
David de Stellade Marboz, Jude 

75, 123 
David Levi dit de Melun, Jude zu 

Paris 67 
David Levi, Jude 67 
David Levi, Jude zu Bäge 98 
David Mötier, Jude zu Chambery 

224-227,239-240 
David, Sohn des Sansin de Louhans, 

Jude zu Bourg-en-Bresse 128 
David, Sohn des Symond, Jude 204 
Deiclin de Verona, Jude 65 
Denis Machaut, Konvertit 67 

Deot, Sohn des Aquinet de Vesoul, 
Jude zu Montluel 71 

Desingy 198 
Desirea, Frau des Samuel de Loriod, 

Jüdin zu Chambery 216 
Deutsches Reich/Deutschland 18, 

23, 78, 85,100,168,224-225,230, 
238,243,277,317 

- Judenschaft 110, 126, 155, 165-
167,277 

Didier, franziskanischer Wander-
prediger 142 

Dieudonne, Jude zu St. Genix-sur-
Guiers 1 72, 17 4 

Dieudonne, jüdischer Arzt zu Mont-
melian 208 

Dieulesaint, jüdischer Arzt zu Paris 
206 

Dijon 4, 11, 61, 66-68, 71, 79, 153, 
183,226,277 

- Judenschaft 140 
Dionisos, Arzt zu Chambery 207-

208 
Dombes 4, 11, 17, 19, 83, 99,103, 

160, 163, 303 
- Judenschaft 234 
Domenico Canaverino de Bra 195 
Donin Levi, Jude 196 
Donin, Sohn des Aquinet de Vesoul, 

Jude zu Montluel 71 
Donin Creyssend dit Anglais, Jude 

zu Chambery 60 
Durand de Carpentras, Jude 64, 67 
Durand de Viviers, Jude zu Carpen-

tras 40 

Eduard, Gf. von Savoyen 61, 81, 
149,159,205,244,246-247,310 

Einsiedeln 190 
Elbus, Jude zu St. Genix-sur-Guiers 

174 
Elia Alamand, jüdischer Arzt zu 

Chambery 74-75 



-jüdischer Arzt zu Turin 74, 137, 
209 

Elia de Chambery ~ Elia Alamand 
Elia de Evian, Jude 206 
Eliga de Treves, Jude zu Dijon 66---

67 
Elijand, Sohn des Mosse de Guey-

ron, Jude zu Montluel 74 
-Jude zu Savigliano 74 
Eliot Anglais, Jude zu Chambery 

60,204 
Eliot Changeur 7 4 
Eliot Cohen 230 
Eliot de Bäle, Jude zu Chambery 

65,98,188 
Eliot de Cavaillon, Jude 64 
Eliot de Gap, Jude 64, 67 
Eliot de Segre, Jude zu Annecy 98 
Eliot de Strasbourg, Jude 63 
Eliot de Valence, Jude 64 
Eliot, Jude zu Aigubelle 175 
Eliot, Sohn des Symond Franc;ais, 

Jude zu Genf 216 
Elsaß 63, 146, 257, 311 
Emeric Cohen, Konvertit 300 
England 60, 79, 94 
-Juden von/zu~ Donin Creyssand 

dit Anglais, Eliot Anglais, Nanisse 
Anglais 

Enrico Pelleta, Lombarde 169, 204 
Epinouze 171, 173 
Ester, Mutter des Menlin de Vesoul, 

Jüdin zu Zürich 189-190 
Etable 175 
Etienne Challes, syndic zu Chambery 

252 
Etienne de Roux, Ratgeber des 

Dauphin 249 
Eugen (IV.), Papst 289, 295 
Eugene Scribe, Librettist 284 
Evian 29, 35, 40, 99, 205-206, 231, 

258,260-264 
- Juden von/zu ~ Aquinet de E., 

Elia de E. 
- Judenschaft 262 
Evreux 63 
-Juden von/zu~ Joseph d'E. 

Faucigny, Baronie 16, 36, 46 
- Hrr. von 99 
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Felix (V.), Gegenpapst 10, 56, 117, 
282 ~ Amadeus-(VIII.) 

Ferrara 152 
Finestra, Paß von 19 
Flandem 145 
Florion, Frau des Agin Cohen de 

Noyon, Jüdin 230 
Foa, jüdische Familie zu Savigliano 

43, 72,194,314 
Foissiat 180 
Fontaine, Abtei 161 
Forli 219, 289 
Fossano 18, 44, 195 
- Kastellanei 231 
Franc-Lyonnais 161 
Franche-Comte 9, 22-23, 33, 60, 

63,66---68,81,129,146,194,226 
Frankfurt/M. 145 
Frankreich 1-5, 9, 12, 14, 18, 20, 

22,24,26,28,37,45,61-62,65-
66,69-71, 73,81,84,86, 88,111, 
122-123, 129, 135, 145, 148, 151, 
154,200,203,206,233,243,246, 
248,250,257,287-288,296,299, 
302,309-311 

- Juden von/zu ~ Eliot Franc;ais, 
Leon Franc;ais, Symond Franc;ais 

Franc;ois Ami, Bürger zu Chambery 
180 

Franc;ois Cuygnoire 174 
Franc;ois de Menthon 207, 275 
Franc;ois de Metz, Bf. von Genf 

102, 108, 125 
Franc;ois de la Palud, Hr. von Va-

rambon 303-304 
Franc;oise, Frau des Aquinet de Ve-
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soul, Jüdin zu Vimiers 71 
Fribourg 4, 6-7, 41, 55, 62, 65, 70-

71,81,87-88,90-91,99,125, 
144-145, 154, 161-163, 167-168, 
184,190-191,219,258,286,320 

- Juden von/zu ~ Abraham, 
Abraham de Vesoul, Aquinet de 
Y enne, Salomon de Vesoul, Sirnon 
de Pierre-Chätel 

- Judenschaft 96, 161-162, 193 
-Kanton 2 
Friedrich (II.), dt. K. 17, 79, 98 
Friedrich von Amberg, Prior des 

Franziskanerkonvents von Fri-
bourg 88 

Gabriel de Baiolis 204 
Gap 64 
-Juden von/zu~ Eliot de G. 
Gapenvais 3 1 0 
- Judenschaft 249 
Garczon, Enkel des Joseph de 

Treves, Jude zu Turin 75 
Gascons 253 
Genevois 29, 54, 149, 262 
- Judenschaft 82, 148-149 
Genf 4, 11,16,29,32,37-38,45-

46,50,55-58,68-69,71,85,87-
88,91,93,98,101-102,108-109, 
122-126, 134-137, 145, 149, 154, 
167-168, 183, 190, 193, 198,208, 
215,220-221,228,244,252,258, 
261,276,282,284,293,311-312, 
319-320 

-Bistum 11, 68, 101-102, 134, 
221,286 

-Grafen von 18, 68, 119, 134, 149, 
247 

-Grafschaft 16-17, 31, 41, 46, 153 
- Juden von/zu ~ Agin, Aquinet 

Levi, Benedict, Eliot, Leon Bellin, 
Perret Symuel, Raphael de Ia 
Baume, Rebellion Bellin, Ribat, 

Samson de Jerusalem, Symond 
Franvais 

- Judenfriedhof 131 
- Judenschaft 38, 45, 51, 102, 131, 

155-156 
-Kanton 2 
-Synagoge 129 
Genfer See 4, 15-16, 28-29, 35, 38, 

40,45-46,50,131,145,197,257, 
309-310 

Gentil, Frau des Jossia de Monval, 
Jüdin 215 

Genua, Mark von 286, 295 
Georges de Cremieu, Konvertit 302 
Georges du Solier, Kastellan von 

Chambery und Kanzler von Sa-
voyen 253 

Gerbais, Hrr. von 173 
Gerbaix 173 
Gerissa, Schwester des Agin Cohen, 

Jüdin 230 
Gerona 257 
Gex 4, 40, 50,54 
- Hrr. von 16 
- Pays de 4, 26, 30, 54 
Giacomo Buronzo, Inquisitor 295 
Giacomo von Savoyen-Achaia, Fürst 

von Piemont 149, 247 
Giangaleazzo Visconti (Tochter von) 

188 
Gina, Frau des Symond de Nantua, 

Jüdin zu Chätillon-sur-Chalaronne 
102,224 

Giovanni Susa di Rivoli, dominika-
nischer Inquisitor 286 

Girard d'Estavayer 84, 181 
Glandieu 1 73 
Graciosa, Jüdin 227 
Graisivaudan 244 
Grasse 64 
Grassembourg, Kastellanei 154 
Gratian 113 
Gray 63, 67, 226 



Gregoire Pictor, Hutmacher 291 
Gregor (IX.), Papst 112, 288 
Gregor (X.), Papst 245 
Grenoble 55, 68, 123, 171 
-Bistum 278, 286 
Gresin 173 
Gruyere 34 
- Grff. von 161, 189 
Guerina, Frau des Raphael de Novet, 

Jüdin zu Chambery 75 
-Jüdin zu Turin 75 
Gueyta, Jüdin zu Chambery 108 
Guiers 16, 19 
Guigo Gamier 128 
Guigo Marechal, Schatzmeister 275 
Guigo de Montbel, Hr. von Montbel 

und Entremont 21 7 
Guigo de Ponte, gfl. Beauftragter 

207 
Guigona, Magd des Pierre Gascon 

219 
Guillaume (li.) de Lomay, Bf. von 

Genf 221 
Guillaume Agasse, Vorsteher des 

Leprasariums in Lestang 25 8 
Guillaume Boczosel, Propst von St. 

Antoine zu Chambery und gfl. 
Schuldbriefeintreiber. 204 

Guillaume Bon, gfl. Schuldbriefein-
treiber 204 

Guillaume d'Aire, Gouverneur der 
Dauphine 95 

Guillaume d' Artas, Notar zu Genf 
215 

Guillaume de Calcibus, Richter 85 
Guillaume de Challant, Bf. von Lau-

sanne 87, 136, 162 
Guillaume de Montbel, Kastellan 

von Chillon 257 
Guillaume Jousseaume, franziska-

nischer Wanderprediger 280 
Guillaume Lyatard, Kastellan von 

Pont-de-Beauvoisin 256 
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Guillaume Macario, hzgl. Kommis-
sar 291 

Guillaume Ronda, syndic zu Cham-
bery 2s2 

Guillaume Saffon, Konvertit 267-
269,301 

Guy Flamochet, Prior des Domini-
kanerkonvents in Chambery 286 

Haim von Landshut, Rabbiner 23 7 
Hameln 141, 144 
Hannover 141 
Haut-Bugey 142 
Haute-Savoie, Department 2, 46 
Hautecombe, Abtei 133 
Rautecourt 193 
Hauteville 261 
Heinrich Take, Domherr zu Magde-

burg 117 
Heinrich (VII.), dt. K. 17 
Helisat de St. Genix, Jude zu St. 

Rambert-en-Bugey 199 
Hely de Mayorga, Jude 64 
Helye, jüdischer Arzt 205 
Helyet, Sohn des Jacob, Jude 200 
Henri Berand 3 9 
Henri de Colombier, Hr. von Vuf-

flens und Vullierens und Statthal-
ter von Piemont 39, 43, 118 

Henri de Combe, Richter der Mau-
rienne 269, 274-275 

Henri de Villars, Ebf. von Lyon 296 
Henry (111.), Kg. von England 60 
Hereford, Domkapitel 60 
Hermann von Offenburg, Unterhänd-

ler K. Sigismunds 167 
Hieronymus de Santa Fe, Konvertit 

und Leibarzt Benedikts (XIII.) 
279-280 

Bildesheim 141 
Hochdauphine 292 
Homobonus de Saneta Petro, Arzt 

aus F errara 15 2 
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Hugo, Sohn des Andreas Roffier 97 
Hugues Bernard, Richter 256 
Humbert (II.), Dauphin 249, 310 
Humbert de Arvillard, Hr. von Arvil-

lard und Les Molettes 187-188 
Humbert de Corgenon, Statthalter 

von Piemont 119 
Humbert de Rivoire, Hr. von Pres-

sins 176 
Humbert von Savoyen, Halbbruder 

Amadeus' (VI.) 187-188 
Humbert von Savoyen, Halbbruder 

Amadeus' (VIII.) 279 
Humbert, Hr. von Thoire-Villars 

137 
Huriel de Baume, Jude zu Bourg-

en-Bresse 191-192 

Ibn Verga, hebräischer Chronist 63 
Ile Barbe, Abtei 40, 161 
Ile-de-France 61, 63 
Innozenz (111. ), Papst 79, 111-113 
Innozenz (IV.), Papst 78, 245 
Isaac Levi, Jude zu Chambery 73 
-Jude zu Savigliano 43, 73, 195 
Isaac Levi de Marseille, Jude zu 

Bourg---en-Bresse 64, 73 
Isaac de Salins, Jude 63 
Isaac de Villeneuve-Chillon, Jude 

28 
Isaac, Jude zu Villeneuve 197 
Isaac, Jude zu Yverdon 27 
Isaac, jüdischer Arzt zu Chambery 

206-208 
-jüdischer Arzt zu Annecy 208 
Isaac, Rabbiner 269 
Isaac, Sohn des Symond de Nantua, 

Jude 102, 224 
Isabeau de Villars, Adlige 297 
Isale ben Aba Mari, Rabbiner 181, 

233-234 
Isere 16, 19, 40, 57, 133 
Italien 1-3, 9-10, 12-13, 17, 23, 

46, 65, 70-71, 87, 107, 112, 120, 
122,145,219,243,248-249,259, 
307 

Ivrea 43, 55-56, 58, 75, 283, 307 

Jacob Agin, jüdischer bailli zu Nizza 
135 

Jacob Cohen, jüdischer Arzt zu 
Chambery 98, 100, 157, 181, 202, 
207-208,227-230,240,302,320 

Jacob d' Arelat, Jude 64 
Jacob d'Arles, Jude zu Savigliano 

194 
Jacob de St. Symphorien, jüdischer 

Arzt 206 
Jacob de Thonins, Jude 201 
Jacob Geziel, jüdischer bailli zu 

Nizza 135 
Jacob Isaac, jüdischer Arzt zu 

Chambery 207 
Jacob Passerat 186 
Jacob Polli 186 
Jacob, Jude zu Aiguebelle 170, 175 
Jacob, Jude zu Chambery 69 
Jacob, Jude zu Nizza 42, 94, 129, 

216 
Jacob, Jude zu Toledo 258, 260 
Jacob, jüdischer Arzt zu St. Genix-

sur-Guiers 35, 206 
Jacob, jüdischer Arzt zu Tour-de:__ 

Peilz 35, 206 
Jacolet de Bäge, Jude 276 
Jacolet de Compiegne, Jude 63 
Jacolet de Montdidier, Jude 63 
Jacolet de Nantua, Jude 102 
Jacolet de St. Trivier, Jude zu An-

necy 98 
Jacolet de Thoissey, Jude zu Cham-

bery 98, 157, 188, 214, 234 
Jacolet Durand, Jude zu Chambery 

129 
Jacolet, Jude 219 
Jacolet, Jude zu Bäge 98 



Jacolet, Sohn des Eliot Changeur, 
Jude zu Savigliano 74, 132 

Jacolet, Sohn des Mosse de Gueyron, 
Jude zu Montluel 7 4 

-Jude zu Savigliano 74 
Jacolet, Sohn des Mosse Despinoux, 

Jude zu Bäge 94, 98 
Jacquemet Giaurlet 217 
Jacquemet Manuelli, Bürger zu 

Aiguebelle 204 
Jacques Agini, baillonus ebreorum 

42 
J acques Bourdeau, Kastellan von 

Yenne 231 
Jacques de Montmaur, Gouverneur 

der Dauphine 213 
Jacques Promental Halevy, Kompo-

nist 284 
Jacquet, Bürger zu Aiguebelle 244-

245 
Jäcklin von Ulm, Jude 146 
Jaime (I.), Kg. von Aragon 288 
Jakob Gelnhausen, Rabbiner zu 

Augsburg 165-167, 277 
Jakob Mölln, Rabbiner 231, 237 
Jakob von Savoyen-Achaia, Fürst 

von Piemont 43, 149, 206, 247 
Janin de Cammino, Münzmeister zu 

Chambery 187 
Janin Cheveret, Händler 275 
Jantot Cohen, Jude 67 
Jaquemin de Saliset, Kastellan von 

Murten 38 
Jasseron 193 
Jayer de Vimiers, Jude zu Bourg-

en-Bresse 191-192 
Jaziquet de Bard, Jude zu Villars-

les-Dombes 98 
Jean Autruche, Barbier zu Chambery 

216 
J ean Bertrand de Chamosset 1 7 6 
Jean Blanchard, franziskanischer 

Hofprediger Amadeus' (VIII.) 

379 

293,295,302 
Jean Bonbat, Sekretär des Hofes 85 
Jean Bourgeois, franziskanischer 

Wanderprediger 142 
Jean Buffet, Franziskaner 268-269 
Jean Chaboud de Chambery 170 
Jean Chaboud, Kastellan von Dolo-

mieu 255 
Jean Chauvin, Augustiner zu 

Avignon 108 
J ean Conversi 214 
Jean Copier 217 
Jean Foumier 199 
Jean Franyon, franziskanischer 

Beichtvater Amadeus' (VIII.) 283 
Jean Girod 217 
Jean Jacel, Notar zu Genf 108, 125 
Jean Lageret, gfl. Ratgeber 278-

279,303 
Jean Lageret (Witwe des) 157 
Jean Maclet, gfl. Steuereinnehmer 

182-183 
Jean Marchand, gfl. Bevollmächtig-

ter 190 
Jean Namy, Appellationsrichter des 

Beaujolais 296 
Jean Polar, Kaufmann zu Annecy 

180 
J ean Servais 2 7 5 
Jean Tardit, Appellationsrichter der 

Bresse 278 
J ean V ulliet, Knappe 214 
Jean d'Orville, genannt Cabaret, 

Hofchronist Amadeus (VIII.) 294 
Jean de Beaufort, savoyischer 

Kanzler 105, 275 
Jean de Bertrand, Ebf. von Taren-

taise 291 
Jean de Brogny, Kardinal 280, 282, 

284 
Jean de Compey, hzgl. Ratgeber und 

Hr. von Gruffy 279, 303 
Jean de Conflans, savoyischer Gou-
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vemeur zu Nizza 184 
Jean de Corgenon, bailli der Bresse 

222 
Jean de Fayno, Kastellan des Hospi-

tals von Les Echelles 100 
Jean de Lans, Kürschner zu Genf 

215 
Jean de Montluel, Statthalter von 

Piemont 118 
Jean de Monz, Adliger zu Paris 176 
Jean de Raguse, Theologieprofessor 

281 
Jean de Sarpe, Archidiakon 123 
J ean de Valromey, Gastwirt in 

Montmelian 269 
Jean de la Baume 159, 189 
Jean (1.), Hzg. von Bourbon 295, 

297 
Jean (VII.), Hzg. von Berry 181 
Jean, Konvertit 277 
Jechiel de Paris, Rabbiner 266 
Jeremie, Jude 199 
Jeröme, Jude 198 
Jeziel de Loriod, Jude zu Chambery 

98, 188 
Job Vener, kgl. Rat und Protonotar 

108, 117 
Jocet de la Ferte----)> Joczon de la 

Ferte 
J ocet de Voiron ----)> J oczon de V oiron 
Joczon de Cremieu, Jude zu Lyon 

177, 179 
Joczon de la Ferte, Jude 32, 150, 

199 
Joczon de Voiron, Jude zu Chambery 

176,204 
Johanan de Treves, Oberrabbiner zu 

Paris 69, 233 
- Rabbiner zu Chambery 69-71, 

104,129,181,213,230,233-240, 
290,313,319 

-Rabbiner zu Trevoux 69, 163, 
235,275-276,319 

Johanna von Burgund 171, 255 
Johanna von Savoyen, Schwester 

Amadeus' (VIII.) 154 
Johanna, Gf.in von Flandem 275 
Jobarmes (V.) Paleologus, K. von 

Byzanz 201 
Johannes (XXIII.), Papst 282, 288, 

292 
Johannes Capistrano 289 
Johannes Hus 280 
Johannes Nider, Reformer des 

Dominikanerordens 286,292 
Johannes Patricius 179 
Johannes de Fonte 170 
Jonas de Huept, Jude aus Kastilien-

Leon 301 
Joseph Colon, Rabbiner 165, 240 
Joseph d'Evreux, Jude 63 
Joseph de Cremieu, Jude zu Trevoux 

177, 179 
Joseph de Lompnes, Jude zu Cham-

bery 74 
-Jude zu Chätillon-sur-Chalaronne 

74 
-Jude zu Rivoli 74 
Joseph Ha-Kohen, hebräischer 

Chronist 5, 62 
Joseph, Bruder des Johanan de 

Treves, Jude 70 
-Jude zu Orbe 75 
Joseph, Sohn des Johanan de Treves, 

Jude zu Chambery 70 
Joseph, Enkel des Joseph de Treves, 

Jude zu Turin 7 5 
Joseph de Cremieu----)> Joczon de 

Cremieu 
Joseph de Treves, Jude 67 
Joseph de Treves, Jude zu Savigliano 

69, 74 
Joseph, Sohn des Manecier de Ve-

soul, Jude zu Zürich 70-71 
Joseph, Chantre de Montbeliard, 

Jude zu Chambery 63, 129 



Joseph, Rabbiner zu Schlettstadt, 
kgl. Steuereintreiber 166 

Josse de Burgo Espagne 64 
Jossia de Monval, Jude 215 
Josson Aaron, Sohn des Aaron 

Boytous, Jude zu Chambery 181, 
185-187, 196 

Josson d'Aragon, Jude 64 
Josson de Conches, Jude zu Vimiers 

40, 192 
Josson de Gray, Jude 63 
Josson de Montmelian, Jude zu 

Villars-les-Dombes 103 
Josson de Vimiers, Jude zu Bourg-

en-Bresse 192 
-Jude zu Trevoux 192 
Josson, Jude zu Trevoux 324 
Jost von Karnerach ~ Joseph de 

Vesoul 
Jougne, Paß 145 
Joya d'Espagne, Jüdin 64 
Joya de Spire, Jüdin zu Savigliano 

194 
Joya, Tochter des David Cohen, 

Jüdin zu Savigliano 127, 231-232 
Joyeta de Noyon, Jüdin 63 
Joyon, Frau des Salomon de Vesoul, 

Jude zu Montluel 71 
Joyon, Jüdin zu Aiguebelle 175 
Juda d'Espagne, Jude 64 
Juif, Hrr. von 303 
Jura 15-16, 46, 145 

Kalabrien 259 
Kalonymos ben Kalonymos, Rabbi-

ner zu Manosque 23 9 
Karl (1.) von Anjou, Kg. von Sizilien 

und Gf. der Provence 288 
Karl (IV.), dt. K. 17, 100, 155, 166, 

257,292 
Karl (VI.), Kg. von Frankreich 135, 

154 
Karlsruhe 269, 271 

Kastilien-Leon 301 
Katalonien 107, 234, 257 
Katherina, Tochter Amadeus' (V.) 

205 
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Konrad Beyer von Boppard, Bf. von 
Metz 135 

Konrad von W einsberg, Erzkämme-
rer des Reiches 165-168 

Konstanz, Konzil zu 88, 107, 126, 
165-166,270,280-281,288,292, 
303 

Köln 141, 145 
-Erzbistum 167 

La Bätie-en-Albanais 31 
La Chambre 57, 283 
La Corbiere 32 
La Cöte-St. Andre 32, 36, 199, 

201,251-252 
- Kastellanei 251 
La Rochette 33, 35, 57, 203-204 
- Judenschaft 203 
La Tour, Baronie 95 
La Tour--du-Pin 249 
Lac du Bourget 15, 32, 50, 253 
Lagnieu 39-40, 57, 122, 234 
Lambert Oddinet, Präsident des Ra-

tes zu Chambery 105, 275, 290 
Languedoc 18,194,257 
Laon 61,63 
Laurent Marechal 253 
Lausanne 37, 41, 58, 65, 68-69, 73, 

93, 107-108, 134, 136---137, 154, 
162,190,214,248,258,282,286 

-Bistum 16, 41, 87, 136, 167, 286 
- Juden von/zu ~ Mattathias 

Quinon, Verdema 
- Judenschaft 45, 65, 131, 137, 155, 
\161-164 

Lazare, Jude 56 
Lazarus von Konstanz, Jude und kgl. 

Steuereintreiber 166---167 
Le Bourget 171, 205, 254, 278 
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Leipzig 145 
Leaute, Jude zu Treffort 199 
Leon Bell in, Rabbiner zu Genf 69, 

234 
- Rabbiner zu Murten 69 
Leon de Montpellier, Jude 64 
Leon Fran9ais, Jude 199 
Leon, Jude zu Savigliano 43 
Leon, Sohn des David Cohen, Jude 

zu Savigliano 104, 195, 231-232 
Leopold (IV.), Hzg. von Österreich 

65 
Les Clees 55 
Les Echelles 29-30, 33, 35, 100, 

202 
- Kastellanei 261 
Les Molettes 187 
Les Perrieres 175 
Levante 145 
Levi, Jude zu Montluel 39 
Levi, jüdische Familie zu St. Sym-

phorien d'Ozon 163 
Leyssins 173 
Lionet de Bruyere, Jude 63 
Lionet de Montmelian, Jude 99-

100,204 
Lionet, Jude zu Aiguebelle 175 
Lionet, Jude zu Montmelian 26 
Lionet, Jude zu Trevoux 298 
Liota, Frau des Raphael de Novet, 

Jüdin zu Annecy 83 
Lombardei 23, 87, 286, 295 
London 269 
Lothringen 63 
Louis Aleman, Ebf. von Arles 166, 

209,281 
Louis de Chalon, Fürst von Orange 

303 
Louis de Cossonay 84 
Louis de Nice, Konvertit 303, 316 
Louis, Hzg. von Bourbon 297 
Loyes 39 
Luant de Treffort, Jude 250 

Ludwig (li.), Baron der Waadt 16, 
247 

Ludwig (IX.), Kg. von Frankreich 
79 

Ludwig d. Bayer, dt. K. 155 
Ludwig von Savoyen-Achaia, Fürst 

von Piemont 43, 71, 85, 93, 118, 
132, 166 

Ludwig, Hzg. von Savoyen-Piemont 
119-120,156,230,284,303,307, 
316 

Lullin 99 
Lunel 64 
Lupo, christliche Familie zu Savig-

liano 73 
Lutry 69, 217, 234 
-Juden von/zu~ Johanan de Treves 
Luyset, Sohn des David Motier, Jude 

zu Chambery 132, 225 
Luzern 190 
Lyon 16,40,55-56,64-65,69,71, 

145, 163, 177, 179, 183, 187, 193, 
250,282,296,298 

- Erzbistum 116, 161, 296 
-Juden von/zu~ Abramin de L., 

Aquinet de Vesoul, Joczon de 
Cremieu, Raphael Bellin, Salomon 
de L., Vivand de Crotta 

- Judenschaft 177, 296, 311 
Lyonnais 19 

Mäcon 33, 64, 152, 282 
- Judenschaft 67, 140 
Mäconnais 303 
Mailand 14 
-Herzogtum 18, 44, 95, 122, 303 
Mainz, Erzbistum 167 
Malbuisson 173 
Malvet, Jude zu St. Genix-sur-

Guiers 174 
Mamson, Jude 259 
Manasse de Rossillon, Jude 199 
Manasse de Rossis, Jude 177 



Manasse de la Chambre, Jude zu 
Savigliano 232 

Manasse,Jude 100 
Manasse, Jude zu Chambery 176, 

319 
Manasse, Jude zu Pierre-Chätel 

199 
Manecier de Vesoul, Jude zu Paris 

70 
Manisse, Jude 227, 229 
Manissier, Sohn des Abraham Ala-

mand, Jude 221-222 
Manosque 64, 143, 218, 244 
- Judenschaft 238 
Mantes 63 
Mantua 107 
Manuel d'Espagne, jüdischer Arzt 

174,321 
Marboz 122-123,224 
Marene 195 
Maria von Berry, Hzg.in von Bour-

bon 295 
Maria von Burgund, Frau Amadeus' 

(VIII.) 85, 153, 275 
Maria, Tochter Amadeus' (VIII.) 

158 
Marlieu 99 
Marrona, Frau des Raphael Cohen, 

Jüdin 229-230 
Marrona, Tochter des Johanan de 

Treves, Jüdin zu Chambery 70 
Marseille 51, 63-64, 214 
-Juden von/zu~ Isaac Levi deM. 
- Judenschaft 54 
Martin (V.), Papst 59, 74, 107, 110, 

124, 126, 141, 165, 209, 238, 268, 
277,280,282,289,297 

Martin Pichet, hzgl. Bevollmächtig-
ter im Bugey 275 

Martin de la Baume, gfl. Schuld-
briefeintreiber 171, 203 

Mathasia Raphael, Jude zu Savig-
liano 194 
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Mathathias Quinon, Jude zu Annecy 
68 

- Jude zu Besanc;on 68 
-Jude zu Champlitte 68 
- Jude zu Lausanne 68 
-Jude zu Rumilly 68 
Mathatias, Sohn des Joseph de 

Treves, Jude zu Chambery 7 5 
-Jude zu Turin 75 
Mathieu Busquette, Bürger aus 

Nizza 42 
Mathieu de Cayrosta, Adliger aus 

Nizza 42 
Maurienne 15-16, 46, 56, 269, 283, 

295 
-Bistum 115, 176, 286 
Medici, florentinische Bankiers-

familie 146 
Meillonas 39, 193 
Meinhart von Baldersheim, Pfarrer 

und kgl. Steuereintreiber 166 
Meir de Peyrins, Jude 64, 187 
Meir de Rothenburg, Oberrabbiner 

237 
Meir de Trevoux, Jude 64 
Meir de Vermenton, Jude zu Cham-

bery 64,230 
Meir ben Baruk Halevi, Rabbiner zu 

Wien 233 
Meldegaya, Jude zu Bourg-en-

Bresse 191-192 
Meldofey, Enkel des Joseph de 

Treves, Jude zu Turin 75 
Mellingen 189 
Melun 79 
Menlin de Vesoul, Jude zu Rap-

perswil 1 89-190 
Meranda, Frau des Josson Aaron, 

Jüdin zu Chambery 187 
Merot, Jude zu St. Genix-sur-Guiers 

174 
Metz 135 
Meuillon 249 
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Meyrocin, Jude zu Bourg-en-Bresse 
180 

Meyrot, jüdischer Friedhofswächter 
zu Chambery 130 

Michel de Dissipatis, Arzt 278 
Michel de Fer, savoyischer Schatz-

meister 107, 109 
Michel de Loriod, Jude 188 
Michellon, Frau des Josson de Cha-

beuil, Jüdin 64 
Milique Gine, Tochter des Lionet de 

Montmelian 100 
Mira, Jüdin zu St. Genix-sur-Guiers 

174 
Mirabel 249 
Miriam, Frau des Abraham de Ver-

menton, Jüdin zu Annecy 75 
-Jüdin zu Chambery 75 
-Jüdin zu Turin 75 
Miriam, Schwester des Agin Cohen, 

Jüdin 230 
Miriam, Tochter des Johanan de 

Treves, Jüdin zu Chambery 70 
Miribel 39, 74, 214 
- Juden von/zu ~ Mosse de Costa, 

Samuel de Costa, Sansonde M., 
Sara 

- Kastellanei 161, 202, 298 
Mitteldeutschland 145 
Mittelitalien 65,219,279,315 
Mittelrhein 56 
Moncalieri 44, 56, 112, 118-119, 

283,305 
Moncalvo 18 
Mondovi 283 
Mont Cenis 15, 19, 55, 235 
Mont Granier 284 
Montbard 64 
Montbeliard 63, 129 
Montdidier 63 
Montendry 17 5 
Montferrat 18, 44, 71 
Montferrat, Mkgff. von 154, 190, 

202 
Montfleury 231, 249 
Montgilbert 175 
Montgrepon 175 
Monthey 32, 35, 252, 264 
- Judenschaft 262 
- Kastellanei 28, 262 
Montluel 29,51,54,57, 71, 74,122 
- Juden von/zu ~ Creyssemand, 

Deot, Donin, Elijand de Gueyron, 
Jacolet de Gueyron, Joyon, Levi, 
Salomon de Vesoul 

Montmelian 4, 29, 51, 54-55, 57, 
74,98,100-101,122,133,187-
188,198-199,208,215,219,253, 
256,264,269,279,282,320-321 

-Juden von/zu~ Aquinet deM., 
Beneyton, Bonevie, Bonnefoi, 
David deM., Dieudonne, Josson 
de M., Lionet de M., Lionet, Orsel, 
Raphael de M., Reyneta, Ruhen de 
M., Sara 

- Judenschaft 50, 268, 286 
- Kastellanei 101, 126 
Montpellier 64, 126, 145 
- Juden von/zu ~ Leon de M. 
Montreux 258 
Montsapey 17 5 
Moras 173 
Morday de Vienne, Jude 64 
Moreau de Port, Jude 67 
Morel de Laon, Jude 63 
Morges 33, 37, 40, 50, 226 
- Judenschaft 263 
- Kastellanei 159, 263 
Momas 203 
-Juden von/zu~ Abraham Cassin 
Mosse Alamand, Jude zu Savigliano 

216 
Mosse Christofle, Jude 67 
Mosse Despinoux, Jude zu Bäge 

94,98 
Mosse de Corbeil, Jude 63 



Mosse de Costa, Jude zu Miribel 
39,202 

Mosse de Gueyron, Jude zu Mont-
luel 74 

Mosse de Jandry, jüdischer Arzt 
208,321 

Mosse de Manta, Jude 200 
Mosse de Novet, Jude zu St. Sym-

phorien d'Ozon 68 
Mosse de Noyon, Jude 63 
Mosse de Porta, Jude zu Pont-de-

Veyle 98 
Mosse de Thoissey, Rabbiner zu 

Lagnieu 64, 234, 240 
Mosse, Jude 259 
Mosse, Jude zu Aiguebelle 175 
Mosse, Jude zu Pont-de-Veyle 128 
Mosse, Jude zu St. Genix-sur-

Guiers 174 
Mosse, Jude zu Tour-de-Peilz 180 
Mosse, Sohn des Abraham Foa, Jude 

zu Aiguebelle 73 
-Jude zu Chambery 73 
-Jude zu Savigliano 73, 194 
Mosse, Sohn des Benedict de Bäge, 

Jude zu Annecy 98 
Mosse, Sohn des Johanan de Treves, 

Jude zu Chambery 70 
- Jude zu Savigliano 70 
Mossonet Morelli, Jude 219, 226---

227 
Moudon 15, 99 
Molitiers 58 
Murs 173 
Murten 6---7, 18, 30, 37-38,41, 69, 

71, 121-122, 144, 161, 168, 191, 
193,319 

-Juden von/zu---)- Aquinet de 
Y enne, Leon Bell in 

- Judenschaft 5, 38, 144, 161-162 
- Kastellanei 38, 161 
Mussiac 199 
Mussolet, Jude 258 
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Myans 283-284 

Nanisse Anglais, Jude zu Chambery 
60 

Nantua 198 
-Juden von/zu---)- Aaron deN., Agin 

deN., Isaac deN., Jacolet deN., 
SymonddeN. 

Narbonne 64, 112, 257 
Nathan, jüdische Ärztefamilie zu 

Arles 69 
Neuchätel 6, 65, 90, 167 
-Juden von/zu---)- Abraham du Pu-

get 
Neuehateier See 18, 40 
Neuville-sur-Saöne 40 
Nicod Festi, hzgl. Sekretär 105 
Nicolas Amans, franziskanischer 

Wanderprediger 142 
Nicolas Donin, Konvertit 266 
Nicolet de Mouzxiac 262 
Niederbayern 146 
Nikolaus (111.), Papst 285 
Nikolaus (V.), Papst 289 
Nikolaus Eymerich, Großinquisitor 

von Aragon 86, 109 
Nizza 4,8, 11, 13, 17, 19,42,58, 

83, 87, 102, 111, 121-122, 126, 
132, 134-135, 139, 184, 196, 212, 
214,216,219,300,311,320 

-Bistum 268 
-Grafschaft 19,41-43, 102 
-Juden von/zu---)- Bellisona, Jacob 

Agin, Jacob Geziel, Jacob, Perret 
Symuel, Salomon 

- Judenfriedhof 130 
- Judenmetzgerei 1 
- Judenschaft 4, 41-42, 51, 71, 122, 

13 0' 13 5' 160 
- Synagoge 129 
Nordfrankreich 23, 66, 145, 218 
Novalaise 28, 3 7, 40, 46, 50, 217 
- Judenschaft 150 
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Noyon 63 
-Juden von/zu----)> Abramin deN., 

Agin Cohen deN., Joyeta deN., 
Mosse deN. 

Nycod Franc;ais, gfl. Schatzmeister 
204 

Nycolet, gfl. bailli 216 
Nyon 40, 50, 56---57, 93, 97 
Nyons 249 
Nümberg 52 

Oberitalien 14,18-20,312,315 
Oberrhein 56 
Odon de Villars, Regent Amadeus' 

(VIII.) 153 
Österreich 167 
Oltigen, Hrr. von 154 
Orange 64, 249 
-Juden von/zu----)> Vivand d'O. 
Orbe 71, 75 
- Juden von/zu ----)> Aquinet de 

Y enne, J oseph de Treves 
Orleans 61 
Orsel, Jude zu Montmelian 26, 99-

100, 198 
Ostalpen 200 
Othmar Allamand 27 
Othon de Grandsou 84, 181 
Ottinin Asinari, Kastellan von Au-

bonne und Coppet 189 

Padua, Judenschaft 238 
Palmerius de Siliis, Arzt zu Cham-

bery 206 
Palmerius, Arzt zu Chambery 206-

207 
Paris 16, 37, 40, 63, 67-71, 85, 176, 

181-182,188,206,239,266,273, 
275,281 

-Juden von/zu----)> Aaron de P., Be-
nion de P., David Levi dit de Me-
lun, Dieulesant, Jechiel de P ., Jo-
hanan de Treves, Maueeier de Ve-

soul, Preciosa 
Perin Bricard, Teppichhändler zu 

Genf 216 
Perin Panecier 187 
Peronet 245 
Peronet Grosse 214 
Perpignan 64, 156, 233 
-Juden von/zu----)> Regina de P. 
Perret Levi, Jude 74 
Perret Levi, Jude zu St. Symphorien 

d'Ozon 68 
- Jude zu Turin 68 
Perret Symuel, Jude zu Genf 71 
-Jude zu Nizza 71, 228 
- Jude zu Thonon 71 
Perugia 221 
Pesslin, Frau des Melin de Vesoul 

189 
Peter (II.), Gf. von Savoyen 9, 11, 

15, 21' 28, 78-79, 98, 134, 136, 
197 

Petrus Croce, Adliger zu St. Genix 
28 

Petrus Ferraci 174 
Petrus Fuserius, Rechtsgelehrter 

252 
Petrus Venerabilis 95 
Petrus de Monte Gelato, Ritter 255 
Peyret de Bellevignie, Jude zu Pont-

de-Veyle 98 
Peyret de St. Aubin, Jude 179 
Peyret de St. Genix, Jude zu Cham-

bery 32 
Peyret, Jude zu Bäge 98 
Peyret, Jude zu St. Genix-sur-

Guiers 33, 83, 150, 174, 204 
Peyret, Jude zu Trevoux 296---297 
Peyrins 64 
Peysibla, Frau des Bonin, Jüdin 225 
Philibert de Ia Baume, Adliger aus 

der Bresse 180 
Philipp (1. ), Gf. von Savoyen 16, 

28-29,56,134,205 



Philipp (II.) August, Kg. von Frank-
reich 26, 111 

Philipp (II.), Hzg. von Burgund 84, 
312 

Philipp (IV.), Kg. von Frankreich 
288 

Philipp der Schöne, Kg. von Frank-
reich 293 

Philipp von Savoyen-Achaia, Fürst 
von Piemont 16, 43 

Piemont 2-5, 7-11, 14, 16, 20, 23, 
41-46,50,54-58,62,71-77,85, 
87, 89, 91, 104-105, 117-120, 122, 
126, 137, 139, 144, 146, 156-158, 
166,188,190,194,205,208-209, 
218,220,227,235,244,247-248, 
280,282-283,291-293,295-296, 
304-307,312-315 

- Judenschaft 5, 7, 13, 22, 44, 91, 
104,117-120,139,143,156,158, 
160,166,225,236,291,293,307, 
313,315-316 

Pierre-Chätel 199 
-Juden von/zu--) Manasse, Sirnon 

de P.-C. 
Pierre Andrevet, gfl. Rechnungs-

meister 275 
Pierre de Gerbais, Schatzmeister 

279 
Pierre de Magnier, Pfarrer von St. 

Germain zu Genf 123-124 
Pierre de Montbel, bailli des 

Chablais und Kastellan von Les 
Echelles 261 

Pierrede Mäcon, Konvertit 267-
269,301 

Pierre de Pont, Richter des Chablais 
261 

Pierrede St. Germain, Konvertit 
302 

Pierre de Varambon, hzgl. Richter 
97,221,269,276,278 

Pierre Lageret, gfl. Sekretär 253 

Pierre Magnier, gfl. Sekretär und 
Rechnungsmeister 182 
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Pierre Marechal, gfl. Beauftragter im 
W aadtland 184 

Pierre Meyret, gfl. Beauftragter 216 
Pierre Ravais, gfl. Richter 245 
Pierre Rochin, Generalmeister des 

Dominikanerordens 287 
Pierre Roland 170 
Pierre Velvet, hzgl. Richter und Be-

vollmächtigter in der Bresse 97, 
175,290 

Pierre Voyron 186 
Pinerolo 19, 44, 54, 73, 87, 283, 

285 
Plantina, Jüdin zu St. Genix-sur-

Guiers 174 
Po 19 
Ponce Feugeyron, franziskanischer 

Inquisitor 113, 286-289, 291, 
295-295 

Pont-d'Ain 31, 39, 62, 198, 246, 
328 

Pont-de-Beauvoisin 4, 29-30, 36, 
40, 72,198,203,205,225,255-
256,258,260,263-264,300 

- Kastellanei 40, 256 
-Juden von/zu--) Aaron de P., 

Amedee Foa, Aquinet, Beneve-
nuta, Benevenutus, Salamin 

- Judenschaft 176, 256, 263 
Pont-de-Vaux 30, 36, 51, 98, 122, 

200,232,263,276 
- Judenschaft 3 7 
- Kastellanei 3 7 
Pont-de-Veyle 33, 51, 67, 122, 

181,191,234,276 
- Juden von/zu --) Astruc de Savoie, 

Bandiz de Monteil, Mosse de 
Porta, Mosse, Peyret de Belle-
vignie 

- Judenfriedhof 130 
- Synagoge 128 
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Pontoise 63 
Portugal 64 
-Juden von/zu--) Abraham de P. 
Prag 269 
Precion, Jude zu St. Genix-sur-

Guiers 174 
Preciosa, Jüdin zu St. Trivier-sur-

Moignans 91, 94 
Preciosa, Witwe des Salomon de 

Barcelona, Jüdin zu Chambery 
64,68 

Preciosa, Jüdin zu Paris 181 
Provana, lombardische Familie 57 
Provence 18,22-23,37-38,42, 51, 

64, 87' 126, 133, 146, 183, 194, 
234,239,248-249,267,288-289, 
299 

Provenzal, Jude 260 
Provins 70 
Prety 303 
Pucella, Frau des Agin de Nantua, 

Jüdin 290 

Quedlinburg 141 

Rachel, Frau des Sirnon de Deneu-
vre, Jüdin zu Straßburg 179, 181 

Rames 253 
Raphael Bellin, Jude 166 
- Jude zu Lyon 69 
-Jude zu Savigliano 69 
Raphael Cohen, Sohn des Eliot, Jude 

230 
Raphael Cohen, Sohn des Jacob, 

Rabbiner und jüdischer Arzt zu 
Chambery 98, 104, 192, 208, 
227-230,233,239-240,278,302, 
313-314,319-320 

Raphael Gabriel Cohen --) Raphael 
Cohen, Sohn des Jacob 

Raphael de Cardona, Dominikaner 
108 

Raphael de Marboz, Jude 123 

Raphael de Montmelian, Jude zu 
Montmelian 98, 188 

Raphael de Novet, Jude zu Annecy 
75 

-Jude zu Chambery 75 
-Jude zu Cremieu 75 
-Jude zu Turin 75 
-Jude zu Villars-les-Dombes 75 
Raphael de la Baume, jüdischer Arzt 

zu Genf 208 
Raphael, Sohn des Viviand de More-

tel, Jude 101 
Rapperswil 189 
-Juden von/zu--) Menlin de Vesoul 
Rappaltsweiler 65 
Raymond Fallavel, Ratgeber des 

Dauphin 249 
Raymund Martin 2 71 
Rebellion Bellin, Rabbiner zu Sa-

vigliano 69 
Regensburg 141, 144 
- Judenschaft 165, 167 
Regina de Perpignan, Jüdin 64 
Regina, Frau des Isaac, Jüdin zu 

Chambery 187 
Reims, Erzbistum 15 9 
Revertmont 15,31,33,39,150,299 
- Judenschaft 150 
Reymond du Solier, gfl. Bevoll-

mächtigter 254 
Reynaud, Pfarrer von St. Didier 

d'Ouson 222 
Reyneta, Frau des Amant de Stella, 

Jüdin zu Savigliano 75 
Reyneta, Frau des Bonafey de Cre-

mieu, Jüdin zu Montmelian 74 
Rheinland 1, 18, 21 
Rhöne 15-16, 18, 28, 46, 131, 134, 

145,177,200,249 
Ribat (Frau von), Jüdin zu Genf 

113 
Ripaille 33, 182, 207, 282, 317 
Riqueta, Jüdin 222 



Riqueta, Tochter des Meir de Nar-
bonne, Jüdin 64 

Rivoire 171, 173 
Rivoli 44, 7 4 
-Juden von/zu~ Joseph de Lomp-

nes 
Robert (II.), Hzg. von Burgund 36 
Robert Grosseteste 95 
Robert (1.) von Anjou, Kg. von Sizi-

lien und Gf. der Provence 42 
Rachefort 173, 175 
Rochetaillee 161 
Roland Bergoigne, Lombarde 169, 

204 
Rom 284 
Romagnier 173 
Romans 253 
Romont 15, 205 
Rose, Tochter des Johanan de 

Treves, Jüdin zu Chambery 70 
Rose, Frau des David de Mont-

melian, Jüdin zu Chambery 233 
Rossillon 31, 57, 198, 221 
Rostaing Blanqui 42 
Ruhen de Montbard, Jude 64 
Ruhen de Montmelian, Jude zu 

Chambery 128 
Ruby Salamon de Thoissey, Jude 

95 
Rudolph (IV.), Gf. von Gruyere 189 
Rudolph de Blonay, Hr. von St. Paul 

und Richter des Chablais 261 
Rudolph de Feysignieu 290 
Rudolph de Montsalvens, Gf. von 

Gruyere 189 
Rumilly 31, 41, 50, 68, 99, 108, 

122,244 
-Juden von/zu~ Mattathias 

Quinon 
Ruprecht, dt. Kg. 108 

Sadoc, Jude 112 
Salamin de Beaune, jüdischer Ma-
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gier 64, 196, 226-227, 278, 314 
Salamin, Jude zu Pont-de-Beauvoi-

sin 260 
Salamin, Jude zu St. Genix-sur-

Guiers 174 
Salamin, Sohn des Creyssemand de 

Strasbourg, Jude 227-228 
Salamin, Sohn des Josson de Mont-

melian, Jude zu Villars-les-
Dombes 103 

Salamon de Montreal, Jude zu Sa-
vigliano 194 

Salamon de Vermenton, Jude 64, 
67, 157, 187 

Salamon, Jude zu Aiguebelle 99 
Salins 63, 194 
- Juden von/zu ~ Abraham de S., 

Abraham Jacob de S., Benedict de 
S., David de S., Isaac de S. 

Salins--en-Tarentaise 57 
Sallanches 99 
Salomon de Baume, Jude zu Dijon 

226,277 
-Jude zu Gray 226 
Salomon de Cremieu, Jude 64 
Salomon de Lyon, Jude 64 
Salomon, Jude zu Nizza 129 
Salomon, jüdischer Arzt 206 
Salomon, Sohn des Manecier de 

Vesoul, Jude zu Fribourg 70 
- Jude zu Montluel 71 
Salon-de-Provence 232 
Saluzzo, Mkgff. von 19, 71, 228, 

247 
Samo1et, Jude 259 
Samsande Jerusalem, Jude zu Genf 

68,220 
Samson, jüdischer Arzt 205 
Samuel U sque, hebräischer Chronist 

62 
Samuel d'Espagne, Jude 64 
Samuel de Costa, Jude zu Miribel 

214 
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Samuel de Loriod, Jude zu Cham-
bery 98, 216---218 

Samuel de Peyrins, Jude 64 
Samuel de Spira, Rabbiner 240, 319 
Samuel de Vesoul, Jude 64 
Samuel, Bruder des Josson Aaron, 

Jude zu Chambery 185 
Samuel, der 'Kleine', Jude 175 
Samuel, Diener der Sara de Chignon, 

Jude zu Aiguebelle 254 
Samuel, Jude zu Aiguebelle 33, 

170,172,175,254 
Samuel, Jude zu St. Genix-sur-

Guiers 172-175, 200-201 
Samuel, Jude zu St. Laurent-les-

Mäcon 98 
Samuel, jüdischer Arzt zu Savigliano 

209 
Samuel, Rabbiner zu Fez 269 
Samuel, Sohn des Benedict de Bäge, 

Jude zu Annecy 98 
San Benedetto Polirone, Abtei 107 
Sansin de Chippres, Jude 65 
Sansin de Louhans, Rabbiner zu 

Bourg--en-Bresse 74, 83, 128, 
178-179,219-220,222,224,234, 
236,240,270-271,273-275,319 

Sansin de Mäcon, Jude 64 
Sansin de St. Symphorien d'Ozon, 

Jude zu Trevoux 64, 103, 163 
Sanson de Miribel, jüdischer Arzt zu 

Chieri 43, 74, 122, 208 
Sansonde Varangeville, Jude 63 
Sansonin, Jude zu Aiguebelle 1 72, 

175 
Santa Justina, Abtei 107 
Santiago de Compostella 145 
Sara, Frau des Mosse de Costa, Jüdin 

zu Miribel 39 
Sara de Chignon, Jüdin zu Aigue-

belle 223 
Sara, Frau des jüdischen Arztes 

Bonnefoi, Jüdin zu Montmelian 

215 
Saul, Jude zu Aiguebelle 175 
Savarin de St. Symphorien, Jude 

204 
Saveya de Peyrins, Jüdin 64 
Savigliano 5, 43, 51, 54, 69-70, 

72-75,87,104,118-119,121-122, 
126---128, 132, 137, 142-143, 169, 
190,193-196,216,230-232,235, 
284-285,305-307,312,314,320-
321 

-Juden von/zu---+ Abraham Foa, 
Amant de Stella, Amedee Foa, 
Anna, Bella, Bonafey de Chalon, 
Bonafey Clemi, Bonafey de 
Cremieu, Bonafey Morel, David 
Cohen, Elij and de Gueyron, Isaac 
Levi, Jacob d'Arles, Jacolet Chan-
geur, Jacolet de Gueyron, Joseph 
de Treves, Joya de Spire, Joya, 
Leon, Leon Cohen, Manasse de la 
Chambre, Mathasia Raphael, 
Mosse Alamand, Mosse Foa, 
Mosse de Treves, Raphael Bellin, 
Rebellion Bellin, Reyneta, Sala-
mon de Montreal, Samuel, Tobia 
Foa 

- Judenmetzgerei 118, 132 
- Judenschaft 43, 50,117,157, 195, 

208,227,291,305-306,315 
Saöne 15, 18,46, 160,163 
Schlettstadt 63 
- Juden von/zu ---+ Symond de Sch. 
Schweiz 1-2, 5, 8-9, 11, 18, 22, 46, 

50, 65, 71, 81, 143, 145, 151, 167, 
244,249,257,310 

- Judenschaft 4-5, 22 
- deutsche 65, 15 5 
- romanische/West- 4-6, 10, 18, 

39,41,69,87, 139,167 
- -,Judenschaft 22 
Selema, Frau des Lionet de Mont-

melian 100 



Sellieres 63 
-Juden von/zu----)- Agin deS. 
Serres 200, 249 
Seurre 277 
-Juden von/zu----)- Abraham, Aliot 

deS. 
Seyron, Tochter des Amide de Cha-

lon, Jüdin zu Villars-les-Dombes 
103 

Seyssel 39-40,55,99,199 
Sigismund, dt. Ks. 98, 137, 155-

156,165-167,190,235,237-238, 
268,280-281,292,294,314 

Sirnon de Deneuvre, Jude zu Straß-
burg 146,178-179,181,239,311 

Sirnon de Pierre-Chätel, Jude zu 
Fribourg 184, 312, 320-321 

Sirnon de St. Genix, Jude zu 
Cremieu 68 

Simon, Jude 29 
Simon, Jude zu Chätel-St. Denis 34 
Simon, Sohn des Y sard, Jude 197 
Simplon 19 
Simson Carmi, Rabbiner zu Cham-

bery 270 
Sion 58, 215 
-Bistum 286 
Solothurn 6 
Sombeville 175 
Sonet, Jude 29 
Spanien 61, 65, 145, 249, 280, 301 
- Juden von/zu ----)- Josse de Burgo 

Espagne, Joyon d'Espagne, Juda 
d'Espagne, Manuel d'Espagne, Sa-
muel d'Espagne 

Speyer 141, 145 
Spoleto 95 
St. Andre-en-Revertmont 3 1 
St. Andre-les-Panoux 193 
St. Bernhard, Großer 15, 19, 55 
St. Bernhard, Kleiner 15, 19, 55 
St. Didier d'Ouson 173, 222 
St. Genix-sur-Guiers 28, 34-35, 
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37,40,51, 72,99, 122,169-170, 
172-176,200-204,207,264,300, 
319 

-Juden von/zu----)- Abramin, Aqui-
net, Bandin, Damachiera, Dieu-
donne, Elbus, Helisat de St. G., Ja-
cob (2), Malvet, Manuel Merot, 
Mira, Mosse, Peyret, Peyret de St. 
G., Plantina, Precion, Salamin, 
Samuel, Sirnon de St. G., Symond, 
Villeta, Vivand de Segre, Vivand 

- Judenschaft 169, 174, 255-256 
- Kastellanei 173, 200, 319 
St. George-d'Esperanche 32 
St. Georges-des-Hurtieres 175 
St. Germain-d'Amberieu 31, 36, 

40,54,91, 103,198,240,319 
St. Germain, Pfarrei zu Genf 123-

124,220 
St. German, Kloster in Trier 269 
St. Gotthard 145 
St. Hippolyte-sur-Aix 33-35 
- Judenschaft 203, 256 
St. Jean-de-Maurienne 58 
St. Jean-de-Novalaise 37 
St. Julien-sur-Jasseron 193 
St. Laurent-les-Mäcon 39, 50, 54, 

98, 183 
-Juden von/zu----)- Samuel 
St. Maurice d'Agaune 34-35, 99, 

173,258,263 
-Juden von/zu----)- Beneton 
St. Maurice-en-Tarentaise 57, 173 
St. Michel (Ortsteil von Rochefort) 

175 
St. Michel-de-Maurienne 57, 250 
St. Pierre-d'Albigny 56-57 
St. Rambert-en-Bugey 29, 36, 197, 

214 
-Juden von/zu----)- Aquin de St. R., 

Aquin, Creyssent de St. R., Helisat 
de St. Genix 

St. Saphorin 41 
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St. Satumin 249 
St. Symphorien d'Ozon 36, 64, 68, 

95, 160-161, 163, 177 
- Juden von/zu ---)' Bonus Puerus, 

Jacob de St. S., Mosse de Novet, 
Perret Levi, Sansin de St. S., Sa-
varin de St. S. 

- Judenschaft 68, 177, 251, 255 
- Kastellanei 28 
St. Trivier-de--Courtes 36-37, 39, 

50 
St. Trivier-sur-Moignans 28, 36, 

91, 94, 97-98, 103, 142, 161, 163, 
319 

- Juden von/zu ---)' Preciosa 
- Judenschaft 97 
Ste. Euphemie 249 
Ste. Marie d'Alvey 173 
Stephan de Samanz 95 
Stephaneta, Frau des Peronet Coil-

lard 220 
Straubing, Judenschaft 167 
Straßburg 12, 51, 63, 141, 178,226 

257-258,310 
- Juden von/zu ---)' Creyssemand de 

St., Eliot de St. 
Stura 17 
Stuttgart 269 
Süddeutschland 145 
Südfrankreich 28, 61, 71, 79, 107, 

145,200,248 
Südostfrankreich 78, 87, 94, 151, 

287-288,315 
Südwestfrankreich 78, 259 
Susa 55-56, 283 
-Tal 19, 85 
Sybille de Bäge, Gf.in von Savoyen 

15 
Symond Fran.;ais, Jude zu Genf 216 
Symond de Aubonne, Jude zu 

Chambery 177, 188, 199 
Symond de Nantua, Jude zu Chätil-

lon-sur--Chalaronne 37, 102-103, 

180,224 
Symond de Peyrins, Jude zu Turin 

196 
Symond de Selestat, Jude 63 
Symond de Spira, Rabbiner 240, 

319 
Symond, Jude zu St. Genix-sur-

Guiers 174 
Symond, jüdischer Arzt und gfl. 

Schuldbriefeintreiber 171, 203-
204,255 

Tain 249 
Tarascon 51 
Tarentaise 15, 46, 56-57, 295, 301 
-Bistum 16, 115, 286, 291 
Tenda, Paß von 19 
Theodosius (II. ), römischer K. 111 
Thoire-Villars, Hrr. von 17, 39, 

137,160-161,164,277,295 
Thoissey 64, 99 
-Juden von/zu---)' Jacolet de T., 

Masse de T., Ruby Salamon de T. 
Thomas (1.), Gf. von Savoyen 15, 

26 
Thomas de Mure I, Jurist 105 
Thomas von Aquin 102, 104, 294 
Thonon 28-29, 35, 40, 50, 71, 91, 

99,115,122,126,140,199,206, 
258,263-264 

-Juden von/zu---)' Agin, Balavigny, 
Benevenuta, Perret Symuel 

- Judenschaft 32, 262 
- Kastellanei 29, 263 
Thoros, Rabbiner 69, 320 
Thurina, Frau des Benion de Paris, 

Jüdin zu Chambery 184 
Thurina, Frau des Joseph de Treves, 

Jüdin zu Chambery 75 
- Jüdin zu Turin 7 5 
Tobia, Sohn des Abraham Foa, Jude 

zu Savigliano 43, 73, 194 
Tortosa 113, 266-267, 271, 274, 



279-281,285,297,314 
Toulon 248 
Taulause 108, 145, 259 
Tour-de-Peilz 29, 35, 40, 51, 65, 

122,180,203,207,212,221,261, 
264,320 

-Juden von/zu--)- Aginet, Jacob, 
Masse, Viviand 

- Judenschaft 162 
- Kastellanei 261 
Tournon 57 
Taumus 64, 191 
-Juden von/zu--)- Aquinet de T., 

Bartholomey de Monteil 
Tramonet 173 
Treffort 33, 39, 199 
- Juden von/zu --)- Aaron, Leaute, 

Luant de T. 
Tresserve 32, 35, 245 
- Juden von/zu --)- Azelin 
Treves, jüdisches Rabbiner-

geschlecht 69 
Trevoux 4, 68, 70, 99, 103, 121, 

160-161,163,192,235,244,276-
277,294-299,303,311,316,319 

-Juden von/zu--)- Caquellet, Joha-
nan de Treves, Joseph de Cremieu, 
Josson de Vimiers, Josson, Lionet, 
Meir de T., Peyret, Sansin de St. 
Symphorien 

- Judenschaft 4, 99, 163, 166, 177, 
179,274,294,296-299,303-304 

Trient 165 
Trier 269, 271 
- Erzbistum 100, 167 
Trambeta 200 
Truison 173 
Turin 4-5, 11-13, 18, 22-23, 43, 

45-46,50,54-56,58,68,75-76, 
85, 87, 105, 108, 112, 118, 122, 
124-125, 127, 134, 137-139, 196, 
257,283-284,292,305-307,315 

-Juden von/zu--)- Abraham de Ver-
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menton, Abramin de Treves, Anna 
de Compiegne, Aquinet de Mal-
vache, Elia Alamand, Garczon de 
Treves, Guerina, J oseph de Treves, 
Mathatias de Treves, Meldofey, 
Miriam, Perret Levi, Raphael de 
Novet, Symond de Peyrins, Thu-
rma 

- Judenschaft 44, 74, 122, 209 
- Markgrafschaft 15 

Üchtland 163 
Ulric de Torrente, dominikanischer 

Inquisitor 108, 286-287 
Umbrien 23, 91, 132-133, 207-

208,211,232,299 
Urban (V.), Papst 159 
Urban (VI.), Papst 90 
Urban Cerisier, Jurist 105, 290 
Uzes 244 

Valbonne 16, 37, 39-40, 45, 54, 71, 
74,83, 150,163,276 

- Judenschaft 82, 95, 234 
Valence 64, 249 
- Juden von/zu --)- Eliot de V. 
Valencia 270, 279-280 
Valentinois und Diois, Grafschaft 

158 
Valreas 78, 245 
Varangeville 63 
Varey 199 
Venedig 259 
Vener von Gmünd und Straßburg 

108 
Vercelli 7, 11, 283 
Verdema (Witwe von), Jüdin zu 

Bourg-en-Bresse 191 
Verdema, Jude zu Bäge 98 
Verdema, Jude zu Lausanne 210 
Vermenton 64 
-Juden von/zu--)- Abraham de V., 

Meir de V., Salamon de V. 
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Vernier 131 
Versoix 32, 131 
Vesoul 64 
-Juden von/zu-----)> Abraham de V., 

Joseph de V., Manecier de V., 
Menlin de V., Salomon de V. 

Vesoul, jüdische Familie 70-71, 
189 

Vevey 34, 40, 50,231,261,282 
Veyne 249 
Vienne 64 
-Erzbistum 78 
-Konzil 115 
Viennois 16, 28, 32, 60, 95, 177, 

263-264 
- bailliage 30, 150 
- Judenschaft 148-149 
Villars-les-Dombes 39, 51, 65, 75, 

98-99, 103, 121-122, 137-139, 
143, 161, 228 

-Juden von/zu-----)> Amide de Chalon, 
Jaziquet de Bard, Josson de 
Montmelian, Raphael de Novet, 
Salamin, Seyron 

- Judenschaft 120, 137, 141, 163-
164,315 

Villedieu 249 
Villeneuve 4, 55, 99, 197, 258-259, 

262 
- Juden von/zu -----)> Abraham, Isaac, 

Isaac de V.-Chillon, Ysard 
- Judenschaft 29, 197, 262 
- Kastellanei 29, 35, 197, 206, 257, 

261-262,309 
Villeta, Jüdin zu St. Genix-sur-

Guiers 174 
Vimiers 40, 71, 161, 163, 192 
Vinzenz Ferrer, dominikanischer 

Wanderprediger 73, 84, 86-89, 
92,108-109,280,282,312 

Vialet 175 
Viriat 193 
Visconti, signoria 247 

Vivand de Crotta, Jude zu Lyon 
177 

Vivand de Montreal, Jude zu Bäge 
67,251 

Vivand de Segre, Jude zu St. Genix-
sur-Guiers 214 

Vivand de Thoire, Jude zu Annecy 
157 

Vivand d'Orange, Jude 64 
Vivand, Jude 82, 199 
Vivand, Jude zu Aiguebelle 174 
Vivand, Jude zu St. Genix-sur-

Guiers 172, 175 
Vivand, jüdischer Arzt 205-206 
Vivand, Sohn des Sirnon de St. Ge-

nix, Jude zu Chambery 177, 188, 
203,254,256 

Vivant de Vesous, Jude 60 
Viviand de Beauregard, Jude 64 
Viviand de Moretel, JudezuBern 

101 
Viviand du Puget, Jude zu Yenne 

98 
Viviand, Jude zu Allinges 28 
Viviand, Jude zu Chambery 176 
Viviand, Jude zu Tour---de-Peilz 

221 
Viviers 40, 50 
-Juden von/zu-----)> Durand de V. 
Viviers---du-Lac 40 
Vizille 249-250 

Waadt 2, 7-8,11,15-17,26,37, 
41,45,50,58,93,97, 144,159, 
163,243,247-248,258,293 

- Judenschaft 12, 262 
Wallis 2, 11, 18, 26, 29, 46, 145, 

159,188,217,248,258,262,293, 
295 

Wenzel, dt. Kg. 166, 192 
Westalpen 1-2, 15, 18-19, 55, 134, 

213,293,314 
Westschweiz 41, 69 



Wien 233 
Wiener Neustadt 52 
Wilhelm von Montfort, Gf. und 

Unterhändler K. Sigismunds 167 
Worms 141, 144, 239 
-Juden von/zu----;)> Abraham von W. 
- Judenschaft 51 
Würzburg 141 

Xansson de Biauna 60 

Yenne 29, 35, 51, 57, 71, 90, 98, 
122,169,202,251,254,264 

-Juden von/zu----;)> Abraham de Y., 
Abramin de Y., Agin de Y., Aqui-
net de Y. (2), Benedict, Bene-

395 

venuta, Creyssend de Y., Viviand 
du Puget 

- Judenschaft 34, 166, 251 
- Kastellanei 201 
Ysard, Jude zu Villeneuve 29, 197 
Yverdon 27, 37, 159 
- Juden von/zu ----;)> Isaac 

Zypern 65 
Zürich 6, 65, 70-71, 96, 189-190, 

219 
- Juden von/zu ----;)> Abraham de Ve-

soul, Abraham, Ester, Joseph de 
Vesoul 

- Judenschaft 167, 285 
Zürichsee 189 
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